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1.   Einleitung 
 
Mit dem Landschaftsrahmenplan liegt für die kreisfreie Stadt Halle/ Saale ein einheit-
liches, überörtliches, naturschutzfachliches Planungswerk vor. 
 
Die Planungsaufgaben dieses Rahmenplanes sind auf eine mittel- bzw. langfristige 
Realisierung ausgelegt. Sie berücksichtigen die im LANDSCHAFTSPROGRAMM 
DES LANDES SACHSEN-ANHALT 1993 für die Naturräume des Planungsgebietes 
aus überregionaler Sicht getroffenen Aussagen und leiten daraus die städtischen 
Entwicklungsziele ab. Die flächenscharfe, konkrete Umsetzung muß schließlich in 
den Bebauungs- bzw. Objektplanungen sowie in Pflege- und Entwicklungsplänen für 
einzelne Landschaftsteile erfolgen. Immer neue Nutzungsanforderungen und -
konflikte oder sich ändernde Rahmenbedingungen machen eine ständige 
Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes notwendig. 
 
In einer kreisfreien Stadt soll der Landschaftsrahmenplan teilweise auch die 
Aufgaben des Landschaftsplanes der Gemeinde erfüllen. Durch die räumlich eng 
beeinander liegenden, verschiedensten Nutzungen muß zwischen Beschreibung, 
Auflösung (Genauigkeit) und insbesondere der kartographischen Darstellung der 
Inhalte des Landschaftsrahmenplanes einerseits und den gesetzlichen 
Anforderungen an den Landschaftsrahmenplan andererseits ein tragfähiger 
Kompromiß gefunden werden. Zur Kartendarstellung wurde z.B. ein Maßstab von 
1:50 000 für die Erfassung und Bewertung der Schutzgüter und 1:20 000 für die 
Darstellung der naturschutzrechtlichen Schutzgebiete und -objekte, die 
Konfliktdarstellung und die Anforderungen an die Nutzungen gewählt, um die 
Sachverhalte in ausreichender Tiefe darzustellen und den Anforderungen der 
Verordnung zur Aufstellung des Landschaftsrahmenplanes noch zu folgen. Dabei 
reicht die Kartendarstellung auch über das Stadtgebiet hinaus in das Umland der 
Stadt, um die wesentlichen Prozesse und Funktionen zwischen der Stadt und ihrem 
Umland zu verdeutlichen. Im Text wird dagegen meist nur das Stadtgebiet betrachtet 
und erläutert. Bei essentiellen Funktionen wird selbstverständlich der gesamte 
Wirkungsraum mit seinen Ausgleichs- oder Einzugsräumen betrachtet. 
 
Das Planungsgebiet umfaßt das Territorium der Stadt Halle/ Saale sowie unmittelbar 
angrenzende Gebiete der Nachbargemeinden, sofern sie für das Stadtgebiet Bedeu-
tung besitzen. Berücksichtigung fanden Daten, die bis zum 31.12.1994 vorgelegen 
haben. Daten aus Unterlagen mit davon abweichendem Bearbeitungsstand werden 
kenntlich gemacht.  
Die Arbeiten zum Entwurf des Landschaftrahmenplanes wurden im Dezember 1995 
abgeschlossen. Der vorliegende korrigierte Entwurf berücksichtigt Hinweise, die aus 
anschließenden Arbeitsgesprächen resultieren und bis Oktober 1996 bei der Unteren 
Naturschutzbehörde der Stadt Halle vorlagen. 
 
 
2.   Aufgabenstellung 
 
Die Aufgabenstellung des Landschaftrahmenplanes für die Stadt Halle/ Saale 
besteht in der Sicherung und Entwicklung von Landschaftsteilen mit naturnaher 
Ausstattung bzw. reich strukturierter Kulturlandschaft und zum anderen in der 
Herausarbeitung von Entwicklungskonzepten für die überbeanspruchten bzw. 
devastierten Gebiete, wie ausgeräumte Agrarlandschaften, große Großsiedlungen, 
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das Stadtzentrum oder Abbaugebiete. Dabei sind die vielfältigen Nutzungsansprüche 
und wirtschaftlichen Entwicklungsvorstellungen des im Ballungsraum Halle-Leipzig 
gelegenen Oberzentrums entsprechend zu berücksichtigen: 
 
• Die fruchtbaren Böden der Ackerlandschaften werden auch zukünftig einer inten-

siven ackerbaulichen Nutzung unterliegen. 
 
• Durch die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur im Ballungsraum ist die Stadt von 

mehreren Großprojekten betroffen, so vom Neubau der Autobahnen A 14, A 143, 
von der Neubaustrecke der Deutschen Bahn Erfurt-Leipzig/ Halle sowie vom Bau 
weiterer Straßen. 

 
• Die großflächige Entwicklung neuer bzw. bereits vorhandener Industrie- und 

Gewerbegebiete konzentriert sich vorrangig auf Flächen ehemaliger Gewerbe-
gebiete und Flächen im Kontakt zu den Autobahnabfahrten bzw. Ausfallstraßen. 

 
• Die Bereitstellung von ausreichendem Wohnraum in verschiedenen Bebauungs-

arten orientiert auf die Nutzung der vorhandenen Altbausubstanz und den 
schonenden Umgang mit benötigten Flächen. 

 
• Die Ansprüche der Menschen auf Erholung in einer intakten und landschaftlich 

reizvollen Umwelt sind zu sichern. 
 
Der Landschaftsrahmenplan ordnet sich dabei in der Hierarchie von Raumplanung 
und Landschaftsplanung im Land Sachsen-Anhalt wie folgt ein: 
 
Abb. 2. - 1: Hierarchie der Raumplanung und Landschaftsplanung in Sachsen-

Anhalt  
 

Planungsebene 
 

Raumplanung Landschaftsplanung 

a) überörtlich   
Land Landesentwicklungs-

programm 
Landschaftsprogramm 

Regierungsbezirk regionales Entwicklungs-
programm 

 

Landkreis/ kreisfreie Stadt Kreiskonzeptionen Landschaftsrahmenplan 
b) örtlich   

Gemeinde/ Verwaltungs-
gemeinschaft 

Flächennutzungsplan Landschaftsplan 

c) lokal   
verbindliche 

Bauleitplanung 
Bebauungsplan Grünordnungsplan 

 

In einem Landschaftsrahmenplan werden die überörtlichen Erfordernisse und 
Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege für Teile des Landes - z.B. Landkreis oder kreisfreie Stadt- dargestellt 
(BNatSchG § 5 Abs. 1). Damit unterscheidet sich die Rahmenplanung der kreisfreien 
Stadt Halle/ Saale durch den Konkretheitsgrad von der örtlichen Planung. Die 
Vorgaben des Rahmenplans sollen sichern, daß die Landschaftsplanung mittels der 
örtlichen bzw. lokal wirksamen Planungsinstrumente nach einheitlichen 
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Gesichtspunkten parzellenscharf umgesetzt wird. Dabei ist zur Realisierung der 
Vorschläge in der Regel ein Zeitraum von 10 - 15 Jahren veranschlagt. 
 
Die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege sind im 
BUNDESNATURSCHUTZGESETZ § 1 Abs. 1 folgendermaßen formuliert: 
 
"Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 
schützen, zu pflegen und zu entwickeln, daß 
 
1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 
 
als Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in 
Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind." 
 
Der Landschaftsrahmenplan ist sowohl querschnittsorientiert (Beiträge zur Landes- 
und Regionalplanung, Mitwirkung in der Fachplanung anderer Zweige) als auch 
sektoral tiefenwirksam (Fachplanung Naturschutz und Landschaftspflege sowie 
freiraumbezogene Erholung). Die Landschaftsrahmenplanung ist zunächst eine 
unabgestimmte Fachplanung, die von den naturräumlich-ökologischen Eckwerten 
ausgehend Ziele zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der Landschaft 
(Naturhaushalt) und Maßnahmen zu deren Verwirklichung formuliert. In einem 
nachfolgenden Schritt müssen die von den Erfordernissen des Naturraumes 
abgeleiteten Vorschläge durch behördliche Abwägung auf ihre politische und 
wirtschaftliche Realisierbarkeit hin geprüft werden. Andererseits müssen 
wirtschaftsorientierte Fachplanungen ihre Vorschläge hinsichtlich der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege abwägen. Erst durch diese wechselseitige 
Abstimmung können die Inhalte des Landschaftsrahmenplanes in das Regionale 
Entwicklungsprogramm der Raumplanung eingehen und können in dieser Form 
rechtsverbindlichen Charakter erhalten. 
 
Die Landschaftsrahmenplanung setzt sich aus den Teilen Analyse, Diagnose und 
Synthese (Bewertung) sowie Prognose (Entwicklungsziele, Planung) der Landschaft 
zusammen. Von besonderer Bedeutung ist die Erarbeitung von Leitlinien und Leit-
bildern nach ökologisch-naturräumlichen, naturschutzbezogenen und landschafts-
ästhetischen Kriterien. Das Ergebnis ist ein multifunktionales Informationssystem, 
das möglichst viele Informationen möglichst vielen Institutionen/ Personen verfügbar 
machen will. 
 
 
3.   Gesetzliche Grundlagen  
 
Nach den Bestimmungen des § 5 des GESETZES ÜBER NATURSCHUTZ UND 
LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 12.03.1987 
sind die überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege unter Beachtung der Grundsätze und 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung für Teile des Landes in 
Landschaftsrahmenplänen darzustellen. Diese rahmenrechtlichen Bestimmungen 
werden durch das vom Landtag von Sachsen-Anhalt am 17.01.1992 verabschiedete 
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NATURSCHUTZGESETZ DES LANDES SACHSEN-ANHALT (NatSchG LSA) 
landesrechtlich spezifiziert. Der zweite Abschnitt regelt die Fragen der 
Landschaftsplanung im allgemeinen, der § 6 die Landschaftsrahmenplanung im 
besonderen: 
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"§ 6  Landschaftsrahmenplan 
 
(1) Die Naturschutzbehörde hat für ihr Gebiet einen Landschaftsrahmenplan 
auszuarbeiten, inhaltlich mit der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen und 
einvernehmlich fortzuschreiben. 
 
(2) Der Landschaftsrahmenplan stellt gutachterlich und umfassend mit Text und 
Karte dar 
 
1. den gegenwärtigen Zustand von Natur und Landschaft einschließlich voraussicht-

licher Änderungen, 
2. die Teile von Natur und Landschaft, die Voraussetzungen der §§ 17 bis 23 und 30 

(Schutzgebietskategorien d.Verf.) erfüllen, sowie die für sie erforderlichen Schutz-
, Pflege-, und Entwicklungsmaßnahmen, 

3. die erforderlichen Maßnahmen des Artenschutzes, 
4. die sonst erforderlichen Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze 

von Naturschutz und Landschaftspflege, insbesondere beim Bodenabbau und 
Bodenschutz, zum Klimaschutz, Wasserhaushalt und Biotopverbund sowie für die 
Erholung in der freien Natur." 

 
Landschaftsrahmenpläne stellen Fachpläne für den Bereich Natur- und Landschafts-
schutz im Zusammenhang mit der Aufstellung Regionaler Entwicklungsprogramme 
im Rahmen der Raumordnung und Landesentwicklung (VORSCHALTGESETZ ZUR 
RAUMORDNUNG UND LANDESENTWICKLUNG DES LANDES SACHSEN-
ANHALT) dar.  
 
Details über Aufgabe, Inhalt, Darstellungsform, Gliederung und 
Aufstellungsverfahren des Landschaftsrahmenplans regelt die "RICHTLINIE ZUR 
AUFSTELLUNG DES LANDSCHAFTSRAHMENPLANES NACH § 6 DES 
NATURSCHUTZGESETZES DES LANDES SACHSEN-ANHALT" (RdErl. des MU 
vom 18.01.1993; MBl. LSA Nr. 9/1993). 
 
 
4.   Überblick über die Stadt Halle 
4.1  Abgrenzung und allgemeine Charakteristik 
4.1.1  Geographische Lage und und Verwaltungsgliederung 
 
Die kreisfreie Stadt Halle/ Saale liegt im Süden des Landes Sachsen-Anhalt. Sie ist 
das Oberzentrum für das südliche Sachsen-Anhalt und damit auch Sitz des Regie-
rungspräsidiums Halle. Die nach Einwohnern größte Stadt Sachsen-Anhalts verfügte 
per 30.06.1993 über 298 700 Einwohner bei einer Fläche von ca. 13 542 ha, was 
wiederum einer Einwohnerdichte von 22,1 Einwohner pro Hektar bzw. 2212,6 EW/ 
km² entspricht. An die Stadt grenzen 19 Gemeinden, die wiederum 6 Verwaltungs- 
gemeinschaften angehören. Im Osten, Norden und Westen wird die Stadt vom 
Saalkreis umgeben, im Süden grenzt der Landkreis Merseburg-Querfurt an das 
Stadtgebiet. 
 
Die Stadt Halle ist politisch administrativ in die folgenden 5 Stadtbezirke unterteilt: 

• Stadtbezirk Mitte 
• Stadtbezirk West 
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• Stadtbezirk Nord 
• Stadtbezirk Süd 
• Stadtbezirk Ost. 

 
Diese Gliederung ist jedoch für landschaftsplanerische Zwecke nicht geeignet. Für 
die Aussagen im Landschaftsrahmenplan der Stadt Halle/ Saale werden die von der 
Stadtverwaltung ausgewiesenen 18 Teilräume als Planungseinheiten genutzt. Die 
Teilräume sind wie folgt bezeichnet und in der Abbildung 4.1.1.-1. Planungsrelevante 
Teilräume der Stadt dargestellt. 
 Teilraum   1 Historische Altstadt 
 Teilraum   2 Giebichenstein/ Paulusviertel/ nördliche Innenstadt/ Saline/  
   Holzplatz 
 Teilraum   3 Gründerzeitquartiere und altindustrielle Standorte der südlichen 
    Innenstadt 
 Teilraum   4 Mötzlich/ Tornau/ Seeben 
 Teilraum   5 Gottfried-Keller-Siedlung/ Frohe Zukunft/ Landrain 
 Teilraum   6 Trotha/ Trotha-Hafen 
 Teilraum   7 Dautzsch/ Reideburg/ Büschdorf 
 Teilraum   8 Dessauer Brücke/ B 100/ Gewerbegebiet Halle-Ost 
 Teilraum   9 Landschaftsraum Hufeisensee/ Haldengehölz/ Osendorfer See 
mit    Dorflagen Kanena und Bruckdorf sowie dem Bereich "Deutsche 
    Grube" (Gewerbegebiet) in Halle-Ost 
 Teilraum 10 Halle-Süd mit Gesundbrunnen/ Vogelherd/ Scholle/ 
Rosengarten/     Bergmannstrost/ Dieselstraße/ Buna-
Siedlung 
 Teilraum 11 Großsiedlungen Südstadt und Silberhöhe 
 
Abb. 4.1.1 - 1:  Planungsrelevante Teilräume der Stadt Halle/ Saale 
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 Teilraum 12 Saalerandzone mit Dorfkernen Böllberg und Wörmlitz 
 Teilraum 13 Ehemalige Garnison Wörmlitz 
 Teilraum 14 Elsterranddörfer Beesen/ Ammendorf/ Radewell/ Osendorf mit 
    Waggonbau und Plastwerk 
 Teilraum 15 Saale- und Elsteraue 
 Teilraum 16 Halle-Neustadt/ Nietleben/ Passendorf/ Gewerbegebiet Neustadt 
 Teilraum 17 Kröllwitz/ Heide-Süd 
 Teilraum 18 Dölau/ Lettin/ Heide-Nord/ Dölauer Heide 
 
Das Stadtgebiet wird von Süd nach Nordwest von der Saale durchflossen. In der 
Stadt sind eine Reihe von Nebenarmen der Saale vorhanden. Bei Beesen mündet 
die Weiße Elster in die Saale. Neben diesen relativ großen Flüssen existieren in der 
Stadt noch weitere aber deutlich kleinere Fließgewässer wie 

• die Götsche (mündet am Hafen Halle-Trotha in die Saale), 
• die Reide (mündet bei Osendorf in die Weiße Elster), 
• der Hechtgraben und 
• die Gerwische. 

 
Wesentliche Standgewässer sind  

• der Heidesee, 
• der Posthornsee mit den Mötzlicher Teichen, 
• der Kanal, 
• der Hufeisensee, 
• der Osendorfer See  

sowie eine Reihe weiterer wassergefüllter ehemaliger Abbauformen. 
 
Die Stadt Halle/ Saale ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Die bedeutsamsten 
Trassen des Straßenverkehrs sind die Bundesautobahn A 14 (nach Dresden) und 
eine Reihe von Bundesstraßen, wie B 6 (nach Leipzig und Goslar), B 80 (nach 
Eisleben), B 91 (nach Merseburg) und B 100 (nach Bitterfeld und zur BAB A9). Über 
diese Verkehrswege ist die Stadt strahlenförmig mit ihrer Umgebung verbunden. Mit 
dem Hauptbahnhof und weiteren, kleineren Bahnhöfen in Trotha, Ammendorf und 
Halle-Neustadt ist die Stadt auch sehr gut in das regionale und nationale 
Schienennetz der Bahn eingebunden. Die wichtigsten Fernverbindungen führen nach 
Leipzig-Dresden, Naumburg-München, Erfurt-Frankfurt/M., Kassel, Magdeburg und 
Bitterfeld-Berlin. Mit dem bereits erwähnten Hafen in Trotha ist Halle auch an das 
Wasserstraßennetz der Bundesrepublik angebunden. 
 
Im Zuge des Ausbaus der Verkehrswege im Rahmen der Verkehrsprojekte Deutsche 
Einheit konzentrieren sich weitere Vorhaben in diesem Raum: 
• Neubaustrecke der Deutschen Bahn AG Erfurt-Leipzig/Halle; 
• Neubau der BAB A 14 Halle-Magdeburg, ab Anschlußstelle Halle/ Peißen ; 
• Neubau der BAB A 38 Göttingen-Halle (Südharzautobahn); 
• Neubau der BAB A 143 Westumfahrung Halle. 
Diese Planungen weisen einen unterschiedlichen Planungs- bzw. Verfahrensstand 
auf. 
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Die Planungen in der Stadt Halle/ Saale (insbesondere die Flächennutzungsplanung) 
gehen von der folgenden Flächenbilanz für den aktuellen Bestand und die derzeitige 
Planung aus (Brachflächen nur in Bestandszahlen): 
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Tab. 4.1.1 - 1:  Flächenbilanz für Bestand und Planung der Stadt Halle/ Saale 
     (Quelle: FLÄCHENNUTZUNGSPLAN, ENTWURF August 1995) 
 

Nutzungsart Bestand in ha Planung in ha 
Bauflächen 4059,94 4881,64 
Verkehrsflächen   614,55   656,36 
Freiflächen (Grün-, Wasser-, Wald- und Brach-
flächen) 

 
5169,51 

 
6028,34 

Flächen für die Landwirtschaft 3526,99 1860,30 
Flächen für Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung, 
Abwasserbeseitigung 

 
  170,93 

 
  128,26 

 
 
4.1.2.  Die Landschaften der Stadt Halle und ihre Entstehung 
4.1.2.1 Landschaftsgliederung 
 
Überregional ist die Stadt Halle dem Östlichen Harzvorland zuzuordnen und liegt in 
den südlichen Bereichen des Mitteldeutschen Lößgürtels (MEYEN U.A. 1959). 
 
Entsprechend dem LANDSCHAFTSPROGRAMM DES LANDES SACHSEN-
ANHALT (1994) hat der Planungsraum Anteil an folgenden Großlandschaften und 
untergeordneten regionalen Landschaftseinheiten: 
 
•   Talauen und Niederungslandschaften: 
 - Unteres Saaletal, 
 - Halle-Naumburger Saaletal; 
•   Ackerebenen: 
 - Hallesches Ackerland; 
•   Hügel-, Schichtstufen - und Mittelgebirgsvorland: 
 - Östliches Harzvorland; 
•   Stadtlandschaften. 
 
Die zuletzt genannte Großlandschaft des Landschaftsprogrammes bewirkt dabei eine 
Überprägung der anderen Großlandschaften, die die typischen Merkmale und Eigen-
schaften der Landschaft z.T. bis zur Unkenntlichkeit überlagert. Mit einer über 
tausendjährigen Besiedlung und Entwicklung einer großen Stadt sind viele 
anthropogene Veränderungen und Störungen des Naturhaushaltes einhergegangen. 
Die Ergebnisse dieser Veränderungen und die heutige Stadtstruktur prägen das Bild 
der Stadt in der jetzigen Zeit. 
 
Naturräumlich dominieren löß- und sandlößbedeckte Ebenen sowie Platten, die 
ackerbaulich genutzt werden. Ihre Höhenlage schwankt dabei zwischen 100 und 75 
m ü. NN. Der Übergang von den Hochflächen zur Saale und den größeren 
Nebentälern schafft durch mittel- bis steilgeneigte Hangkomplexe mit engräumig 
wechselnden Boden- und Mikroklimaverhältnissen abwechslungsreiche ökologische 
Strukturen. 
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Im Saaletal und der Elster-Luppe-Aue bestimmen grundwassernahe und -ferne 
Standorte die naturräumlichen Gegebenheiten. Dagegen weisen die Nebentäler ein 
relativ kleinflächiges Mosaik von feuchteren und trockeneren Standorten auf. 
 
Festgesteinsdurchragungen (Porphyr) sind insbesondere im nördlichen Stadtgebiet 
prägend und bilden auf Grund ihrer geomorphologischen und pedologischen Beding-
ungen schützenswerte Naturbereiche.  
 
Die Stadt Halle/ Saale verfügt mit der Dölauer Heide über ein großes, geschlossenes 
Waldgebiet. Andere kleinflächigere Waldgebiete sind zumeist in der Saaleaue 
(Rabeninsel, Peißnitz, Burgholz, Forstwerder) anzutreffen. Insgesamt liegt der Anteil 
von geschlossenen Wald- und Gehölzflächen in der Stadt unter dem Durchschnitt 
des Landes Sachsen-Anhalt. Der Waldanteil an der Gesamtfläche des Stadtgebietes 
beträgt nach den Planvorgaben des Flächennutzungsplans ca. 15 %. Außer den 
Waldgebieten sind, über das Stadtgebiet verteilt, eine Reihe von Parks und Gärten 
mit teilweise waldähnlichen Strukturen zu finden. 
 
Stehende Gewässer im Stadtgebiet sind meist erst in jüngster Zeit in ehemaligen 
Abbauhohlformen entstanden. Zu diesen kleinen und großen "künstlichen Seen" 
kommen eine Reihe weiterer kleiner Teiche. Außerdem ist bei Überschwemmungen 
durch Hochwasser mit einer weitgehenden Überflutung der Saaleaue und beim 
Rückgang des Hochwassers mit dem Entstehen zahlreicher Wasserflächen zu 
rechnen, die auch sehr lange Bestand haben können. Der Anteil von permanenten 
Wasserflächen an der Gesamtfläche des Stadtgebietes beträgt ca. 7 %. 
 
Standorte der Industrie und des Bergbaus (vor allem Metallverarbeitung - 
Merseburger und Delitzscher Straße, chemische Industrie - Ammendorf, 
Braunkohlenbergbau Kanena, Dieskau, Nietleben und Trotha) und Kaolinabbau 
(Trotha, Kröllwitz) haben zu großflächigen und besonders nachhaltigen 
Landschaftsveränderungen und Belastungen des Naturhaushaltes geführt. 
 
In Anlehnung an das LANDSCHAFTSPROGRAMM DES LANDES SACHSEN-
ANHALT (1994) und unter Berücksichtigung wesentlicher Geofaktoren wie Relief, 
Boden- und Substratverhältnisse werden in der Stadt Halle/ Saale 9 
Landschaftstypen und 21 individuelle Landschaftseinheiten ausgewiesen (vgl. Karte 
1 Naturräume). Zur weiteren Kennzeichnung des Natur- und Landschaftshaushaltes 
wird im folgenden ein Überblick über die in der Stadt Halle/ Saale ausgewiesenen 
physiogeographischen Raumtypen und lokalen Landschaften (Naturräume) gegeben. 
 
2  Lößtieflehmbestimmte Ebenen und flachwellige Platten 
   1 Kütten-Peißener Plateau 
   2 Schiepzig-Bennstedter Plateau 
   3 Dölauer Platte 
   4 Seebener Platte 
 
3  Ebenen-Flachhang-Gefüge der Hochplateaus 
   1 Hallesches Plateau 
   2 Zscherbener Plateau 
 
4  Lößbeeinflußte Hang-Platten-Gefüge des Saaletals und der Nebentäler 
   1 Hang-Platten-Gefüge zwischen Nietleben und Korbetha 
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   2 Ebenen-Flachhang-Gefüge bei Ammendorf 
   4 Hang-Platten-Gefüge bei Gutenberg 
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5  Sandlößbestimmte Ebenen und Platten 
   1 Dieskau-Gröberser Plateau 
 
6  Hangbereich des Saaletals mit Verwitterungsböden, teils Gesteinsdurchragungen 

und Talterrassen 
   2 Plateau-Hang-Gefüge von Wörmlitz 
 
7  Platten-Hang-Kuppengefüge des Zwischenplateaus 
   1 Hallesches Porphyrkuppen-Plateau 
 
8  Platten-Hang-Talgefüge der Saaletalhänge 
   1 östlicher Talhangbereich von Alt-Halle 
   2 westlicher Talhangbereich zwischen Kröllwitz und Halle-Neustadt 
 
10  Breite Talniederung mit Aueböden 
   1 Trothaer (Lettiner) Saaletal 
   2 Hallesche Saaleniederung 
   3 Elster-Luppe-Aue 
 
11  Tal-Hang-Gefüge der Nebentäler 
   1 Götschetal 
   2 Reideniederung 
   3 Kabelskebach 
   4 Hechtgraben 
 
 
4.1.2.2 Geologie und Landschaftsgeschichte 
 
Geologische, hydrologische und geomorphologische Prozesse haben 
entscheidenden Anteil an der Entwicklung der Ausgangsbedingungen für den 
regionalen Natur- und Landschaftshaushalt. 
Im folgenden soll ein Überblick über die wesentlichen Entwicklungsphasen und ihre 
landschaftlichen Bedeutungen gegeben werden. 
 
Geologie 
 
Regionalgeologisch betrachtet liegt die Stadt Halle im Bereich des Östlichen 
Harzvorlandes, wobei die geologisch-tektonischen Strukturen, die mit dem 
Harzmassiv in Zusammenhang stehen, östlich der Saale landschaftlich immer 
weniger wirksam werden. So vollzieht sich dort ein ganz allmählicher Übergang in 
das Nordwestsächsische Tiefland. 
 
Der geologische Untergrund ist im Saalkreis stark differenziert aufgebaut. An der 
Oberfläche streichen Schichtenfolgen unterschiedlicher geologischer Systeme aus. 
Es sind oberflächennah Gesteine des Karbons, des Perms, der Trias, des Tertiärs 
und des Quartärs vertreten. Die gegenwärtig anzutreffenden Lagerungsverhältnisse 
sind dabei insbesondere das Ergebnis tektonischer Prozesse. 
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Zu den wesentlichen geologischen-tektonischen Strukturen und Einheiten, die Anteil 
am Aufbau des Stadtgebietes haben, sind zu zählen: 
- das Saaletal, 
- die Elster-Luppe-Aue, 
- die Mansfelder Mulde, 
- das Hallesche Vulkanitgebiet (Permo-Siles-Komplex) und  
- die Hallesche Störung (vgl. Karte 2 Geologie/ Oberflächennaher Untergrund) 
In Anlehnung an SCHRÖDER (1992); WAGENBRETH UND STEINER (1982) und 
KRUMBIEGEL UND SCHWAB (1974) sollen die geologischen Verhältnisse kurz 
charakterisiert werden. 
 
Saaletal (Elster-Luppe-Aue) 
Das Östliche Harzvorland und die Anfänge des Nordwestsächsischen Tieflandes 
greifen in das von der Saaleaue durchschnittene Gebiet hinein. Das im südlichen 
Abschnitt breit ausladende, durch Subrosion (Salzauslaugung) angelegte Saaletal 
verläuft im Stadtgebiet von Südwest nach Nordost. Die Saale zeigt in diesem Bereich 
einen mäandierenden Verlauf. Nördlich der Halleschen ”Marktplatzverwerfung” 
stehen die relativ erosionsbeständigen Gesteine des Rotliegenden an. Porphyr und 
weiter nördlich auch Sandsteine des Rotliegenden sind die Ursachen für ein enges, 
tief eingeschnittenes Saaletal mit steilwandigen Hängen etwa von der Peißnitz 
flußabwärts. Diese geologischen Verhältnisse sind auch der Grund für die Änderung 
der Fließrichtung der Saale von Nordost nach West an den Klausbergen. Das 
Saaletal weist also im Stadtgebiet vielgestaltige und auf Grund der geologischen 
Verhältnisse grundsätzlich unterschiedliche Eigenschaften auf. 
 
Die südlichsten Bereiche der Stadt stellen mit der Mündung der Weißen Elster in die 
Saale und der Vereinigung von Saaleaue und Elster-Luppe-Aue wiederum breit 
ausladende Auenlandschaften dar. Sie bilden naturräumlich eine Einheit und 
gehören zu den größten zusammenhängenden Auengebieten in Deutschland. Ihre 
Ausrichtung ist nach Nordwest gerichtet. 
 
Mansfelder Mulde 
Im Stadtgebiet westlich der Saale und im angrenzenden Saalkreis bestimmen die 
Gesteine der Mansfelder Mulde den prätertiären Untergrund. Durch tektonische 
Vorgänge im Mesozoikum, besonders aber im Zuge der alpidischen Gebirgsbildung 
(Übergangszeit von der Kreide zum Tertiär) wurden die triasischen Schichtenfolgen 
zu Sätteln und Mulden verformt. So gliedert ein flacher Quersattel der Hornburger 
Tiefenstörung die Mansfelder Mulde im Raum Höhnstedt-Salzmünde 
(Teutschenthaler Sattel) in die nordwestliche Schwittersdorfer Mulde und in die 
tieferliegende südwestliche Nietlebener Mulde. 
 
Dominierend treten Gesteine des Mittleren und Oberen Buntsandsteins auf, die stel-
lenweise im Raum Lieskau und Halle-Neustadt von Gesteinen des Muschelkalks 
überlagert werden. Steinbrüche weisen auf den historischen Abbau dieser Rohstoffe 
hin. 
 
Die mesozoischen Gesteinsfolgen werden von Zechsteinsedimenten unterlagert, die 
sich vorwiegend aus Kalken, Salzen, Gipsen und Tonschiefern zusammensetzen. 
Von den vier Salinarzyklen (Ablagerungsperioden) in der Mansfelder Mulde wurden 
insbesondere die Kali- und Steinsalze der Staßfurt-Folge (2. Zyklus) u.a. im Schacht 
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bei Angersdorf abgebaut. Bereits aus vorgeschichtlicher Zeit ist die Gewinnung und 
Nutzung von Salz in der Stadt nachgewiesen. Die Salzgewinnung hat über Jahrhun-
derte einen entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung der Stadt Halle/ Saale 
gehabt. Infolge der flächenhaften Salzauslaugung der Zechsteinschichten und des 
Massendefizits durch den Abfluß gesättigter Wässer entstanden unterirdische 
Hohlräume. Der Salzwasserspiegel liegt gegenwärtig bei etwa 150 m unter der 
Erdoberfläche. 
 
Über den mesozoischen Bildungen lagern diskordant jungtertiäre Sedimente. Diese 
kohleführenden mitteleozänen bis mittel-/oberoligozänen Bildungen erreichen 
Mächtigkeiten zwischen 75 bis 120 m und sind lithologisch den nordwestlichen 
Ausläufern des Tertiärs der Leipziger Tieflandsbucht zuzuordnen. Die bedeutsamen 
Braunkohlenflöze im Bereich der östlichen Mansfelder Mulde wurden neben 
mehreren kleinen Altbergbaugruben großflächig im Raum Nietleben-Zscherben 
abgebaut. 
 
Aus der Petersberger Eisrandlage des Drenthe-Stadials (Saalekaltzeit) stammen 
Geschiebemergelreste der Grundmoräne. Außerdem entwickelte sich in dieser Zeit 
endgültig das heutige Gewässernetz. 
 
Entscheidende Bedeutung für das rezente Gewässernetz kommt der Petersberger 
Eisrandlage der Saalekaltzeit zu. "Im Gegensatz zu den älteren Vorstößen wurden 
die Flüsse nicht aufgestaut, sondern ein peripheres Entwässerungssystem 
geschaffen. In dieses mündeten die Elster, Saale, Salzke und die Eisschmelzwässer. 
Die Täler der letzteren werden heute vom Kabelske-Bach und der Reide benutzt. Die 
Schmelzwässer strömten nach Nordwesten, durchbrachen die Porphyre bei 
Giebichenstein, erreichten das Götsche-Tal bei Trotha und ergossen sich in das 
holsteinwarmzeitlich angelegte Salzketal bei Salzmünde" (KRUMBIEGEL UND 
SCHWAB 1974, S. 46). 
 
Die areale Talnetzstruktur, nicht nur der Saale, zeigt dabei insgesamt eine deutliche 
Anlehnung an tektonische Strukturen (Klüfte, Störungen). So verläuft die Saale nach 
ihrem Durchbruch durch den Permo-Siles-Komplex im Norden von Halle sehr eng 
entlang der Halleschen Störung. 
Abschnittsweise haben auch subrosive Prozesse zur Einsenkung der 
Saaleniederung beigetragen (u.a. bei Holleben und bei Lettin). 
 
Während der Weichselvereisung, in der das Inlandeis den Untersuchungsraum nicht 
mehr erreichte, kam es zur Bildung der Niederterrasse (75 bis 85 m ü. NN). 
Schließlich wurde im Holozän eine 1 bis 3 m mächtige Auenlehmdecke sedimentiert. 
 
Hallesches Vulkanitgebiet (Permo-Siles-Komplex) 
Als Hallesches Vulkanitgebiet wird ein im Oberkarbon und Unterperm durch 
vulkanische Tätigkeit entstandener Gesteinskomplex von mehreren hundert Metern 
Mächtigkeit und mehr als 500 km² Ausdehnung verstanden. 
 
Landschaftsprägend ist der Hallesche Porphyrkomplex vor allem in der Stadt Halle 
und in ihrem nördlichen Umland. In diesen Bereichen stehen die Gesteine über weite 
Areale oberflächennah an. Meist nur lokal verbreitet sind noch kohleführende Tertiär-
ablagerungen vorhanden. Periglaziale Lößdecken, die stellenweise als Lößschleier 
ausgebildet sind, liefern das Ausgangsmaterial für die fruchtbaren Lößböden. 
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Etwa östlich der Merseburger Straße wird der Permo-Siles-Komplex von sehr mächti-
gen Tertiär- und Quartärsedimenten überlagert (Löß- und Sandlößgebiet) und tritt nur 
noch "inselförmig" (Dautzsch) in Erscheinung. 
 
Durch die unterschiedlichen Erstarrungsvorgänge der zähflüssigen Laven entstanden 
Quarzporphyre in verschiedenen Ausprägungen. Der Obere Porphyr (kleinkristallines 
Gestein; Kröllwitz) wird an anderen Stellen im Saalkreis als Rohstoff für Splitt und 
Schotter genutzt, während der Untere Porphyr (großkristallines Gestein; Lettin, Wein-
berg) z.B. in Löbejün zu Werk- und Dekorationssteinen verarbeitet wird. Im 
Stadtgebiet waren nur an den Klausbergen und am Galgenberg Steinbrüche zum 
Abbau des Porphyrs vorhanden. 
 
Das feuchtwarme Klima im Tertiär führte zu einer tiefgründigen Verwitterung der feld-
spathaltigen Quarzporphyre (Kaolinisierung). Als wichtiger Rohstoff für die Porzellan-
herstellung wurde Kaolin z.B. bei Sennewitz, Lieskau und Trotha gewonnen. 
Ebenfalls in dieser Zeit entstanden die verbreitet auftretenden 
Braunkohlevorkommen, die in mehreren Gruben im Stadtgebiet genutzt wurden (z.B. 
Bruckdorf, Frohe Zukunft, Trotha). 
 
Hallesche Marktplatzverwerfung 
Während der Kreide entstanden durch tektonische Bewegungen entlang von NW-
SE-gerichteten Störungszonen die heutigen Lagerungsverhältnisse der Gesteine. Zu 
den markantesten Störungslinien zählt die Hallesche Störung (Hallesche 
Marktplatzverwerfung). Sie verläuft südlich von Halle kommend über das 
Stadtzentrum (Marktplatz) nach Nietleben und weiter nordwärts über Brachwitz bis 
nach Rothenburg. 
 
An dieser Störung sind die Gesteine des Rotliegenden im Norden (Hallescher 
Permo-Siles-Komplex; Hochscholle) gegen die Gesteine des Zechsteins und der 
Trias im Süden (Merseburger Buntsandsteinplatte; Tiefscholle) zwischen 500 und 
1000 m vertikal gegeneinander versetzt. Darüber lagern diskordant die tertiären und 
quartären Ablagerungen, die von den tektonischen Bewegungen nicht mehr betroffen 
waren. 
 
Altbergbau 
 
Bereits aus vorgeschichtlicher Zeit ist die Gewinnung und Nutzung von Rohstoffen, 
insbesondere von Salz, im halleschen Raum nachgewiesen. Einen deutlichen 
Aufschwung erlebte die bergbauliche Tätigkeit ab dem Mittelalter (14. bis 18. 
Jahrhundert), um im Industriezeitalter seinen Höhepunkt zu erreichen. Als wichtigste 
Rohstoffe wurden vor allem Salz (aus Solen), Stein- und Braunkohle, Kaolin, 
Hartgesteine (Porphyr, Kalk), Tone, Sande und Kiese abgebaut (vgl. Tabelle 4.1.2-
1). 
 
Einen Überblick über die räumliche Verteilung der wichtigsten Gewinnungsgebiete 
zeigt die Karte 2 Geologie/ Oberflächennaher Untergrund. Mit der bergbaulichen 
Tätigkeit sind teilweise erhebliche Veränderungen im Natur- und 
Landschaftshaushalt mit unterschiedlichen Auswirkungen verbunden. 
 
Als positiv zu bewerten sind: 
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• die Schaffung neuer (anthropogener) Oberflächenformen wie z.B. kleine Abbau-
hohl- und -vollformen, Restlöcher, Böschungssysteme, Kippen, Halden und damit 
die Erhöhung der Reliefvielfalt; 

• die Entstehung sekundärer Biotope mit teilweise geschütztem oder schützens-
wertem Arteninventar; 

• die Bereicherung des Landschaftsbildes. 
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Tab. 4.1.2 - 1:  Verbreitung und Verwendung der nutzbaren Rohstoffe im Bereich 
Halle  
     einschließlich Altbergbau (in Anlehnung an KARPE, in: 
KRUMBIEGEL  
     UND SCHWAB 1974) 
 
Zeitalter System Abteilung Nutzbare  Verwendung Verbreitungs- und  
       Rohstoffe 
 Gewinnungszentren 
___________________________________________________________________
__ 
KänozoikumQuartär Pleistozän Sande; Kiessande Bau- und Mörtelsand; Saaleaue; Elster-Luppe-Aue;  
    Betonkies (-sand) Salzke- und Reidebachnieder- 
     ung; Rattmannsdorf; Lettin 
 ____________________________________________________________________________________________
___ 
 Tertiär Eozän; Braunkohle Energiegewinnung; Abbau im Tief- und/oder Tage- 
  Oligozän  Wärmeerzeugung bau bei Bruckdorf; Nietleben;  
     Frohe Zukunft; Trotha, Lochau;  
     Gimritz; Lieskau; Zscherben;  
     Angersdorf; Holleben;  
      Hohenweiden; Döllnitz; Dieskau 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
  Paläogen Sande; Quarzite; Kaoline; Bausand/Formsand; Trotha; Lettin; Seeben; 
   Kaolintone Ziegelton; Kapselton; Lieskau; Sennewitz;  
    Porzellankaolin Gutenberg 
_____________________________________________________________________________________________________
____ 
Mesozoi- Trias Muschelkalk Mergelkalke; Kalksteine; Baukalk; Zementkalk; Halle-Neustadt; Lieskau 
kum   Oolithkalke Werkstein  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
  Buntsandstein Tonmergel; Schiefertone; Ziegelton; Zementton;  Holleben 
   Sandstein Werkstein 
_____________________________________________________________________________________________________
____ 
Paläozoi- Perm Zechstein Salzfolgen (Kalksteine; Salz- und Solegewinnung; Halle; Neuragoczy;  
kum   Dolomite; Anhydrite; Kochsalz; salzhaltige  Angersdorf 
   Steinsalze; Kalisalze) Wässer 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
  Rotliegendes saure Vulkanite: Quarz- Hartgestein (Schotter, Giebichenstein; 
   porphyre und Rhyolite; Splitt); Ziegelton; Werk-  
   basische Vulkanite: Por- und Dekorationssteine 
   phyrite und Andesite; 
_____________________________________________________________________________________________________
____ 

 
Dagegen sind zu den Beeinträchtigungen zu rechnen: 
• die Zerstörung bzw. bedeutende Veränderung der Bodendecke und der Boden-

struktur; 
• die Störung des Grundwasserregimes u.a. durch Grundwasserabsenkungen und 

Anschneiden von Grundwasserleitern; 
• die nicht immer nach dem Abbau vorhandene (hergestellte) geotechnische 

Sicherheit; 
• die teilweise Häufung von Altlablagerungen. 
 
In der Stadt Halle/ Saale existieren zahlreiche (11) natürliche und bergbaulich 
entstan-dene Aufschlüsse, die auf Grund ihrer geologischen Besonderheiten (z.B. 
Fossilfund-punkte, Gesteinsfolgen, geohistorische Bedeutung) schützenswert sind. 
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Durch das Geologische Landesamt Sachsen-Anhalt wurden diesbezüglich sog. 
Geotope erfaßt. 
 
Einige sind durch ihre Lage in Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten quasi 
"mitgeschützt". Besondere Aufmerksamkeit muß den schutzwürdigen Geotopen ohne 
ausreichenden Flächenschutz gewidmet werden. 
 
Die Geotope Halles sind in Tabelle 4.1.2 - 2 aufgeführt. Ihre Verteilung zeigt die Text-
karte 20 "Geotope". 
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Tab. 4.1.2 - 2:  Kennzeichnung der Geotope der Stadt Halle  
    (Quelle: GEOLOGISCHES LANDESAMT 1995) 
 

 
Erfassungs-

Nr. 

 
Kurzbeschreibung  

(Geotoptyp, Ort, Gestein, geol. Alter, 
Stockwerk, regionageol. Einheit, Besonderheit) 

 
Schutz-
status 

 
Schutz-

würdigkeit 

4537/ 1  (alt) 
2.36.(H) (neu) 

Felsklippen am Ufer des Mühlgrabens in Halle, östlich der 
Ziegelwiese, kristalliner Steinmühlenporphyr (Spaltenintru-
sion), Rotliegendes (Unterperm), Molasse-Stockwerk, 
Hallescher Permokarbonkomplex, Gesteinsausbildung. 

  

4537/ 2  (alt) 
2.27.(H) (neu) 

Maueraussparung Burgstraße 37 in Halle. Stark kaolo-
nisierte Sedimente im Hangenden des Unteren Porphyrs, 
tuffitisch, Rotliegendes (Unterperm), Molasse-Stockwerk, 
Hallescher Permokarbonkomplex, Gesteinsausbildung. 

ND schutzwürdig 

4537/ 3  (alt) 
4.7 (H)   (neu) 

Kalzitsphärite (2 Exemplare) im Hof des Geiseltalmuseums 
Halle, umgelagert aus dem ehem. Tagebau Mücheln-Süd, 
Tertiär, Hüllstockwerk, Geiseltalbecken, Gesteins-
ausbildung. 

ND  

4537/ 4  (alt) 
4.6 (H)   (neu) 

Fossiler Baumstamm (Taxodium) im Hof des Geiseltal-
museums Halle, umgelagert aus dem ehem. Tagebau 
Mücheln, Tertiär, Hüllstockwerk, Geiseltalbecken, Gesteins-
ausbildung. 

ND  

4537/ 5  (alt) 
3.23.(H) (neu) 

Ehem. Steinbruch-Bruchsee in Halle-Neustadt, Kalkgestein 
des Unteren Muschelkalkes (Trias), Deckgebirgsstockwerk, 
Passendorfer Mulde, Gesteinsausbildung, Lagerung. 

ND unbedingt 
schutzwürdig 

4437/ 5  (alt) 
2.35.(H) (neu) 

Felsklippen Giebichenstein in Halle (Burgfelsen), Oberer 
Hallescher Porphyr, brecciös, Rotliegendes, Molasse-
Stockwerk, Hallescher Permokarbonkomplex, Gesteins-
ausbildung. 

  

4437/ 6  (alt) 
2.20.(H) (neu) 

Hanganschnitt/ Felsen Klinik Martha-Maria/ Ecke Rainstraße 
in Halle Giebichenstein, Deckenrand Oberer Porphyr im 
Grenzbereich zu Porphyrkonglomerat (Brachwitzer 
Schichten), Rotliegendes (Unterperm), Molasse-Stockwerk, 
Hallescher Permokarbonkomplex, Gesteinsausbildung. 

  

4437/ 7  (alt) 
2.25.(H) (neu) 

Hanganschnitte am Felsenburgkeller am Rive-Ufer Halle-
Giebichenstein, Porphyrkonglomerat Brachwitzer Schichten, 
Oberrotliegendes, diskordant über unterrotliegenden 
Halleschen Schichten und Oberem Porphyr, Molasse-
Stockwerk, Hallescher Permokarbonkomplex, 
Gesteinsausbildung und -lagerung, Saalische Diskordanz. 

  

4437/ 8  (alt) 
2.29.(H) (neu) 

Felsklippe in Reichardts Garten in Halle-Giebichenstein, 
Kontakt des intrusiven Unteren Halleschen Porphyrs mit den 
älteren Halleschen Schichten, "Giebichensteiner Marmor", 
Rotliegedes, Molasse-Stockwerk, Hallescher 
Permokarbonkomplex, Gesteinsausbildung, Lagerung. 

 schutzwürdig 

4437/ 9  (alt) 
2.38.(H) (neu) 

Hanganschnitt Seebener Str./ Ecke Am Klausberg in Halle, 
Basis des Oberen Porphyrs mit Zersatzerscheinungen des 
Liegenden, Pseudotuffe, Rotliegendes, Molasse-Stockwerk, 
Hallescher Permokarbonkomplex, Gesteinsausbildung. 

  

4437/10  (alt) 
2.28.(H) (neu) 

Ehem. Steinbruch Großer Galgenberg, Westzugang, in 
Halle, Sedimentscholle im Unteren Porphyr, sog. Weigelt-
Scholle, kontaktmetamorph, Rotliegendes, Molasse-
Stockwerk, Hallescher Permokarbonkomplex, Gesteins-
ausbildung. 
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Geomorphologische Bedingungen (Karte 15 Georelief und Geländeklima) 
 
Das heutige Erscheinungsbild der Landschaft wird ganz wesentlich von den "großen" 
Oberflächeneinheiten und den "kleinen" Oberflächenformen - dem Georelief - 
geprägt. Im Landschaftshaushalt übernimmt das Georelief u.a. wichtige Steuer- und 
Regelfunktionen mit Auswirkungen/ Wechselwirkungen z.B. auf: 
• das Wasserpotential (u.a. Abflußverhalten der Oberflächenwässer in 

Abhängigkeit von Hangneigung, Hanglänge, Geländeform); 
• das Klimapotential (z.B. expositionsbedingte Einstrahlungsverhältnisse); 
• das Bodenpotential (z.B. Erosionsdisposition in Abhängigkeit von der Hangnei-

gung); 
• das Landschaftsbild (u.a. Reliefenergie; Reliefvielfalt; Reliefformendichte) 

(LESER UND KLINK 1988). 
 
Insbesondere die seit dem Tertiär ablaufenden reliefbildenden Prozesse prägen die 
gegenwärtige Oberflächengestalt in und um Halle/ Saale. Dabei verzahnen sich zum 
einen Bildungen der Flach- und Tieflandgenese mit solchen der Mittelgebirgsbildung. 
Ausgedehnte (zwischen 110 und 80 m ü. NN) Ebenen und Platten (u.a. Elster- und 
Saaletalbodenebenen, löß- und sandlößbestimmte Platten) werden von 
Festgesteinsbereichen des Halleschen Permo-Siles-Komplexes überragt (100 - 120 
m ü. NN) und bestimmen den großräumigen Reliefcharakter (KUGLER UND MÜCKE 
1979). 
 
Zu den entscheidenden reliefbildenden und reliefformenden Prozessen, die im Saal-
kreis zur Herausmodellierung der Oberflächenformen führten, sind zu zählen: 
1. alttertiäre (präeozäne?) Landoberfläche in vorwiegend flächiger Ausprägung als 

Ausgangsrelief für die nachfolgende Landschaftsentwicklung; 
2. tektonische Prozesse insbesondere im Neogen (Jungtertiär); 
3. tertiäre und quartäre Akkumulations-, Denudations- und Taleintiefungsphasen 

(u.a. Herausbildung der unterschiedlichen Talniveaus/ Talterrassen im Saaletal); 
4. halokinetisch-subrosive Prozesse; 
5. eiszeitliche glaziale, glazifluviale, fluviale und periglaziale Vorgänge; 
6. anthropogen initiierte Reliefveränderungen 
(VILLWOCK UND AL-CHAAL 1990; VILLWOCK 1981; KUGLER UND MÜCKE 
1979). 
 
In Anlehnung an die Naturräumliche Gliederung der Stadt (vgl. Kap. 4.1.2.1) ergibt 
sich für eine übersichtsartige Darstellung der wesentlichen geomorphologischen 
Formen und morphodynamischen Prozesse nachstehendes Bild. 
 
Löß-Hochflächen und Sandlöß-Gebiete 
• mittlere Höhenlagen zwischen 100 und 120 m ü. NN im westlichen und östlichen 

Stadtgebiet; 
• überwiegend ebenes bis schwach nach Osten geneigtes Relief mit geringer 

Reliefenergie; in den ausgeräumten Agrarlandschaften flächenhaft 
Winderosionsprozesse; 

• geringe Gliederung durch flache Muldentälchen oder breite Niederungen (z.B. 
Hechtgraben, Kabelske und Reide); flächenhaft Erosion an den Hängen und 
Akkumulation im Bereich der Tiefenlinie; 
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• insbesondere im westlichen Stadtgebiet stellenweise entlang alter Feldwege und 
im Übergangsbereich zu den Talungen hohlwegähnliche Strukturen 

 
Hügelgruppen und Bergkuppen 
• markante, deutlich aus dem umgebenden Relief herausragende 

Härtlingsbereiche des Halleschen Permo-Siles-Komplexes (Trotha, 
Giebichenstein, Lettin) mit überwiegend mittleren und steilen Hangneigungen; 

• teilweise offene Felsflächen und schuttreiche Verwitterungsdecken; 
• stellenweise erhöhte Erosionsgefährdung; 
 
Hang- und Kuppengefüge 
• größere Gebiete mit welligem Reliefcharakter, überwiegend mittleren und 

teilweise auch hohen Hangneigungen sowie insgesamt mittlerer Reliefenergie; 
• kleinräumiges Mosaik von Tälchen, Mulden, Hängen, kleinen Kuppen; 

stellenweise Häufung von Kleinreliefformen; 
• kleinräumiger Wechsel von Löß-Erosions- und -Akkumulationsbereichen 
 
Großflächig anthropogen bedingte Oberflächenformen 
• neue Reliefformen wie Restlöcher, Kippen, Böschungssysteme in den 

Braunkohlentagebauräumen (Bruckdorf, Frohe Zukunft, Trotha, Nietleben); 
aktuelle Senkungs-, Rutschungs- und Grundwasserwiederanstiegsprozesse sind 
möglich 

• starke Oberflächenformenveränderungen durch Aufschüttung (Kröllwitz, 
Bruckdorf) sowie zahlreiche Abgrabungen (Lettin, Trotha, Seeben) mit 
kleinräumig wechselnden Reliefverhältnissen; aktuelle morphodynamische 
Prozesse in den instabilen Böschungsbereichen wie Rillenerosion, Abspülungen 
etc. 

 
 
4.1.2.3 Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte 
4.1.2.3.1 Stadtgeschichte 
 
An Anlehnung an PIECHOCKI (1985) soll im folgenden ein kurzer Abriß der Stadt- 
und Siedlungsgeschichte gegeben werden. 
 
• Die Stadt Halle liegt in einem Gelände an der Saale, das seit urgeschichtlicher Zeit besiedelt war. 

Reiche Solquellen dienten der Salzgewinnung, die in der jüngeren Bronzezeit, vom 13. Jh. v.u.Z. 
an, später noch einmal in der Eisenzeit (7. Jh. v.u.Z.) intensiv betrieben wurde. Um 400 v.u.Z. ging 
diese als ”Hallesche Kultur” bezeichnete Epoche zu Ende. Für die folgenden Jahrhunderte fehlen 
jedenfalls Funde für eine Siedetätigkeit. Nach dem Verfall des Thüringer Reiches, das 531 von 
den Franken besiegt wurde, drangen in unseren Raum slawische Stämme ein, die ebenfalls 
begannen, die reichen Solevorkommen zu nutzen. Im Jahre 806 stieß ein fränkisches Heer unter 
König Karl, Sohn Karls des Großen, in den Raum zwischen Elbe und Saale vor und legte hier 
nach Berichten von ”Einhards Analen” und der Chronik des Klosters Moissae zwei Kastelle an. 
Die reichsgeschichtlich wichtigen Notizen nennen bei dieser Gelegenheit sogar den Ortsnamen 
”Halle”, denn die Grenzfeste lag ”... in orientalem partem Sala, ad locum, qui vocatur Halla”, also 
am östlichen Ufer der Saale, bei dem Ort, welcher Halle heißt. Zweifellos diente das befestigte 
Kastell als Stützpunkt in den Kämpfen des fränkischen Heeres gegen die Slawen und schützte 
zugleich die überaus wichtigen Solequellen in diesem Siedlungsbereich. 

 
• Die karolingische Grenzsiedlung verlor im frühen 10. Jahrhundert durch die Ungarneinfälle, denen 

wahrscheinlich das Kastell selbst zum Opfer fiel, an Bedeutung. Es war die Zeit, in der König 
Heinrich I. den Giebichenstein erbauen ließ und ihn seinem weitgestaffelten Grenzburgsystem 
eingliederte. Die Reichsburg erlangte dadurch eine Vorrangstellung im großräumigen 
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Siedlungsgebiet längs der Saale, zog auch die südliche Siedlung ”Halla” in seinen Gemeinbereich, 
so daß das Verschwinden des Namens Halle in den Quellen jener Epoche verständlich erscheint 
und Giebichenstein an dessen Stelle tritt.  

 
• Die Mark Giebichenstein mit ihrer Burg und Siedlung sowie das eigentliche Halle mit seiner 

Salzbereitungsstätte, südlich davon gelegen, sind jedenfalls als ein Ganzes zu betrachten, als im 
Jahre 961 ein für die mittelalterliche Geschichte Halles folgenreiches Ereignis eintrat. König Otto I. 
vollzog am 29. Juli zu Ohrdruf eine Urkunde, in der er dem Kloster St. Moritz in Magdeburg ”den 
ganzen Gau Neletice mit allen seinen Nutzungen, den Burgort Giebichenstein mit seinen 
Salzquellen sowie andere Burgorte mit allen ihren Zubehör, salzigen und süßen Gewässern, 
bebauten und nichtbebauten Fluren, deutschen und slawischen Hörigen...” übereignete. Ziel 
dieser Schenkung war, den deutschen Feudalstaat an seiner Ostgrenze weiter auszubauen und 
die Christianisierung im Saale-Elbe-Raum durchzusetzen. Das Jahr 961 gilt als die erste urkund-
liche Erwähnung und damit Gründung Halles. Gegen vielfachen Widerstand erreichte Otto I. 
schließlich im Jahre 968 die Anerkennung seines Planes, ein Erzbistum mit dem Sitz in 
Madgeburg zu gründen, dem nun die reichen Schenkungen zugute kommen. 

 
• Im Laufe der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts verlagerten sich wirtschaftliche Funktionen. Das 

Markt-, Münz-, Zoll- und Bannprivileg verlagerte sich nach dem Ort, der bei der Saline 
aufzublühen begann. Ursache dafür, daß nun Halle Giebichenstein ablöste und sich zur 
Stadtgemeinde entwickelte, waren die Solquellen, deren mächtige Ergiebigkeit das Entstehen 
eines mittelalterlichen Großbetriebes begünstigte. Hier ließen sich die wichtigsten Beamten der 
Magdeburger Erzbischöfe, wie der Burggraf, der Salzgraf (gleichzeitig Münzmeister) und der 
Schultheiß nieder und übten ihre Funktionen als Vertreter des geistlichen Oberhirten aus. Der 
bedeutende Burggraf Wiprecht von Groitzsch (gest. 1124) setzte im ersten Viertel des 12. 
Jahrhunderts schließlich den Plan einer großartigen Stadterweiterung durch. Mit Hilfe der 
halleschen Bürgerschaft entstand zum Schutze der Stadt ein Mauerring, der den Siedlungsraum 
Halles um das fünffache vergrößerte und dessen städtebaulicher Mittelpunkt der neue große 
Marktplatz wurde. An den besonderes gefährdeten Stellen erhielt es einen dreifachen Mauerring 
und besaß annähernd 40 Wehrtürme und Schalen (Mauern). Dieses Befestigungswerk wurde im 
ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, als es die beginnende Großstadtentwicklung zu stark 
behinderte, zum größten Teil abgetragen. Der Leipziger Turm und verschiedene Mauerreste an 
der Goetheschule, Moritzburg, Mühlpforte, sowie Reste alter Wälle erinnern noch heute an den 
Verlauf des halleschen Wehrsystems, in den die oft promenadenartigen Charakter tragenden 
Ringstraßen Hansering - Waisenhausring - Moritzzwinger - Hallorenring - Robert-Franz-Ring - 
Moritzburgring - Universitätsring eingebettet sind, die um die Altstadt einen Grüngürtel ziehen.  

 
• Schon 1128 berichten die Chroniken vom lebhaften Handel und beträchtlichen Warenumschlag 

auf dem Markt in Halle. Eine weitere ökonomische Stärkung erreichte die halleschen Bürger 
schließlich durch Belehnung mit Soleausläuften und Siedehütten (Kote) der Saline, die bis dahin 
ein ausschließlich zentral vom erzbischöflichen Grundherren betriebenes Werk war. Am Ende des 
12. Jahrhunderts bildeten sich dann auch die Innungen aus, nämlich die der Krämer, Bäcker, 
Fleischer, Schmiede, Schuster und Futterer. Eine innerstädtische Struktur zeichnete sich in den 
vier Pfarrbezirken, St. Gertrauden, St. Marien, St. Moritz und St. Ulrich, als den Keimzellen der 
Stadtviertel ab, die auch nach gemeindlicher Selbstverwaltung drängten. 1258 nannte schließlich 
eine Urkunde zum ersten Male den halleschen Rat, der allerdings erst 1310 vom Magdeburger 
Erzbischof, als dem Stadtherren anerkannt wurde und der der Gemeinde sechs Jahre später eine 
Willkür (Verfassung), die die jährliche Ratswahl festlegt, geben konnte. 

 
• Aber schon 1263 war Halle ökonomisch und politisch so erstarkt, daß es einen Vertrag erzwang, 

der die Stadtwerdung endgültig manifestierte. Erzbischof Ruprecht verzichtete in der Urkunde vom 
30. Juli 1263 gegenüber Halle, weitere Solbrunnen innerhalb des Stadtgebietes einfassen zu 
lassen. Ebenso will er in Zukunft die Bannmeile um Halle achten und keine Burgen bauen, die die 
Sicherheit der Stadt bedrohen können. Abgeschirmt wurde diese errungene Position Halles, 
indem der Rat um 1280 der Hanse beitrat und 1324 mit der Schwersterstadt Magdeburg ein 
”ewiges Bündnis” einging. Die Stadt zählte damals 4000 Einwohner und stand am Beginn ihrer 
mittelalterlichen glanzvollen Entwicklung, die sie allerdings in zunehmendem Maße in Gegensatz 
zur erzbischoflichen Feudalgewalt brachte. Das Salzwerk auf der ”Halle” stellte in diesem Prozeß 
die wirtschaftliche Grundlage des Reichtums der Patrizierschicht dar und ermöglichte es den 
Angehörigen dieser Geschlechter, unumschränkt im Rat die Macht auszuüben. Sinnfällig drücken 
sich diese Verhältnisse im Wahrzeichen von Halle aus, das den ”Esel, der auf Rosen geht” 
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darstellt; ein Chronist fügte später den erklärenden Spruch hinzu ”Die Arbeit und den Nutz, darin 
zu Hall besteht - Das Saltzwerck, zeiget an der hier auf rosen geht”. 

 
• Im 14. und 15. Jahrhundert kämpfte die Stadt um die politische Autonomie, die Loslösung aus 

dem Territorium des Erzbistums Magdeburg. Es fehlte in diesem Prozeß nicht an offenen 
militärischen Auseinandersetzungen, so die Fehde zwischen Erzbischof Burchard und der Stadt in 
den Jahren 1324/ 25. Der Rat versuchte darüber hinaus, den Umkreis der Stadt unter seinen 
Einfluß zu bringen, was ihm nicht überall mit andauerndem Erfolg gelang. Der Giebichenstein und 
die Burg Ammendorf sowie die Vorstädte Neumarkt und Glaucha gehörten nur kurze Zeit zu Halle, 
während der Strohhof 1323 durch Kauf zum Stadtgebiet kam. Die Unabhängigkeitsbestrebungen 
der Stadt manifestierten sich schließlich vor allem in der Befreiung von der erzbischoflichen 
Gerichtshoheit, denn schon 1335 errang der Rat die Zusage, daß das hallesche Gericht für das 
gesamte Stadtgebiet allein zuständig sei. 

 
• Die Macht des halleschen Rates fand ihren sichtbaren Ausdruck in dem Neubau des halleschen 

Rathauses, der bald nach dem großen Stadtbrand von 1312 auf dem Marktplatz begonnen wurde. 
Es war ein gotischer Fachwerkbau, der in der Mitte des 15. Jahrhunderts verschwand. Das 
neuerrichtete Gebäude, später durch den Baumeister Nickel Hofmann wesentlich umgestaltet, 
zierte den Marktplatz bis zum Jahre 1945, wo es in den Märztagen einem Bombenangriff zum 
Opfer fiel.  

 
• Die reiche mittelalterliche Handelsstadt vollbrachte aber auch auf anderen Gebieten große 

Gemeinschaftsleistungen. So errichtete man 1341 in der Nähe des Klaustores an der Saale das 
Hospital St. Cyriaci (Bereich der späteren Neuen Residenz), dessen Verwaltung in den Händen 
der Stadt lag und das alle Kranken und elenden Leute aufnehmen und betreuen sollte. Innerhalb 
des Mauerringes entstanden schließlich eine Reihe von Klosterbauten und Kirchen, die ebenfalls 
Zeugnis der Entwicklung Halles zu einer bedeutenden Stadt ablegen. 

 
• Selbstbewußte Stadtkultur verkörperte der ”Rote Turm” auf dem Markt, ein freistehender 

Glockenturm, dessen Bauzeit von 1418 bis 1506 reichte. Nach Aussage der Einweihungsurkunde 
vom 24. Juli 1506 soll er als ein Werk verstanden werden, geschaffen auch ”zum Preise der 
berühmten Stadt Halle, ihrer Gesamtgemeinde und selbst ihrer ganzen Umgebung”. 

 
• Der patrizische Rat und die Pfännerschaft, aus deren Mitte er sich rekrutierte, sahen sich seit dem 

ersten Viertel des 15. Jahrhunderts  einer ständig wachsenden innerstädtischen Opposition 
gegenüber, die nach einer Vertretung im Rat verlangte und sie auch durchsetzte. Der soziale 
Umschichtungsprozeß und die daraus resultierende Verschiebung der Machtverhältnisse im Rat 
fanden 1478/1479 einen tragischen Abschluß. Im offenen Aufstand besiegten die ”Popularen” 
gemeinsam mit Handwerkern und dem Hallvolk die alte Ratsaristrokratie, konnte jedoch nicht 
verhindern, daß der regierende Magdeburger Erzbischof sich diese tiefgreifenden 
Meinungsverschiedenheiten zunutze machte und ein Hilfsersuchen der Bürgerschaft mißbrauchte, 
indem er die Stadt besetzen ließ. Der Einmarsch erzbischoflicher Truppen durch das Ulrichstor 
beendete Halles Streben nach unmittelbarer Reichsfreiheit und ließ es in fürstliche Abhängigkeit 
zurücksinken.  

 
• Die neue Ratswillkür, die Erzbischof Ernst der Stadt im Jahre 1482 aufzwang, ist ein getreues 

Spiegelbild der Situation. Die Bürgerschaft selbst mußte empfindliche materielle Verluste 
hinnehmen, da der Stadtherr große Mengen Solgüter einzog und für sich in Anspruch nahm. 
Schließlich entstand am nordwestlichen Rand der Stadt die Zwingfeste St. Moritz als Residenz der 
Erzbischöfe. Der Grundstein für diese Anlage wurde im Mai 1484 gelegt, und nach genau 19 
Jahren Bauzeit konnten im Frühjahr 1503 die ersten Räume bezogen werden. Von hier aus 
beherrschte Erzbischof Ernst unnachsichtig die Stadt bis 1513.  

 
• Zum Nachfolger wählte das Domkapitel kurz darauf den Markgrafen Albrecht von Brandenburg 

(1490-1545). Der neue Erzbischof vereinigte bald eine ungewöhnliche Macht in seinen Händen, 
da er 1514 Erzbischof von Mainz wurde und damit an die Spitze des ersten Kurfürstentums des 
Deutschen Reiches gelangte. Albrecht erwählte Halle zu seiner Lieblingsresidenz, die er als 
kunstliebender Renaissancefürst auch grundlegend umgestalten wollte. Diese Absichten ließen 
sich jedoch nur zögernd verwirklichen, da nur wenige Jahre später die Ereignisse der Reformation 
und der Bauernkriege die Stadt erfaßten und die Einwohner sich in zunehmendem Maße auf die 
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evangelische Seite schlugen. Im Jahre 1541 verließ Erzbischof Kardinal Albrecht für immer seine 
Residenzstadt, die nun offiziell die Reformation einführte. 

 
• In künstlerischer Hinsicht übernahmen Architekten des Bürgertums den städtebaulichen 

Gestaltungswillen Albrechts. Vor allem Nickel Hofmann, der seit 1550 in Halle als Baumeister 
wirkte, verdankt die Stadt Werke echten Renaissancegeist. In diese Zeit fällt auch eine bauliche 
Erweiterung der Stadt auf dem Gebiet, welches heute Brunos Warte heißt. Die umfassende 
Bautätigkeit fällt schon in der Zeit nach dem Schmalkaldischen Krieg, der Halle in bedrohlicher 
Weise heimsuchte. Der Augsburger Religionsfrieden von 1555 sicherte immerhin dem 
protestantischen Norden Deutschlands den Fortbestand der Reformation. Wichtigstes Ereignis für 
Halle war wohl die Gründung eines Gymnasiums im alten Barfüßerkloster, das 1565 feierlich 
eröffnet wurde. Wenig mehr als ein halbes Jahrhundert des Friedens folgte für die Saalestadt, das 
aber durch viele Probleme, insbesondere das einer größten kommunalen Schuldenlast, 
überschattet wurde. Seit 1608 residierte Administrator Christian Wilhelm auf der Moritzburg, 
Repräsentant einer höfischen Kultur frühbarocken Stils, die durch den Ausbruch des 
Dreißigjährigen Krieges ein jähes Ende fand. Man schrieb den November 1625, als das 
kaiserliche Heer plündernd und sengend in den Saalekreis einfiel und Halle besetzte. Mit dieser 
Eroberung begann der Leidensweg der Stadt, ein Objekt der Diplomatie und der Militärs, ewig 
durchzogen, von Ruhr und Pest heimgesucht und am Ende dieser Epoche daniederliegend. 

 
• Im Jahre 1680, nach dem Tode Augusts, fiel das alte Erzbistum Magdeburg, gemäß den 

Bestimmungen des Friedensvertrages von Münster und Osnabrück, an das aufstrebende 
Kurfürstentum Brandenburg. Halle. Im äußersten Grenzbereich gelegen, wurde auf allen Gebieten 
besonders gefördert. Andererseits erlebte es eine völlige Einordnung in den neuen Staat 
absolutistischen Gepräges. Durch den Anschluß konnte sich in der Folge schon bald die 
merkantilistische Wirtschaftspolitik Brandenburgs auswirken, so daß sich nach der 
kriegsbedingten Stagnation ein Aufschwung schnell bemerkbar machte. Für eine wesentliche 
Belebung der Produktion sorgten die Manufakturen der eingewanderten Pfälzer und Hugenotten, 
die neue Gewerbe in der Stadt ansiedelten und bessere Maschinen und rationelle Techniken 
einsetzen konnten. 

 
• Doch noch immer blieb die Saline wirtschaftlich der wichtigste Betrieb, obwohl der Kurfürst vor 

dem Schiefertor einen eignen staatlichen Betrieb, die königliche Saline, errichtete, deren Gewinne 
ausschließlich in seine Kassen flossen. 

 
• Der Kurstaat Brandenburg faßte nach der Eingliederung seiner neuen territorialen Erwerbung bald 

den Plan, für diesen Landesteil eine neue Hochschule zu gründen. Die in jener Zeit 
charakteristische Entwicklung zum absolutistischen Staat nach französischem Vorbild forderte 
eine bedeutende Anzahl gut ausgebildeter Beamten, Pfarrer, Lehrer, Ärzte und Juristen, die in 
Halle eben noch fehlten. 

 
• Der Gelehrte Christian Thomasius wurde von der kurbrandenburgischen Regierung beauftragt, in 

Halle Vorlesungen zu halten und die Ritterakademie in eine Hochschule umzuwandeln. Schon 
nach kurzer Zeit besuchten so viele Stundenten seine Vorlesungen, daß Thomasius den Rat der 
Stadt bitten mußte, ihm den großen Saal auf der städtischen Waage zu überlassen. 

 
• Aufklärung und Pietismus, in ihren Frühstadien sich gegenseitig befruchtend, fanden in Halle ihr 

wissenschaftliches Zentrum von europäischer Ausstrahlungskraft. Die bedeutensten Gelehrten in 
allen vier Fakultäten bildeten mit ihren gegenseitigen Lehrmeinungen Schulen, die die alma mater 
hallensis bald zu der meist besuchten Universität Deutschlands werden ließen. Die neue 
hallesche Hochschule wurde in Gegewart des Kurfürsten Friedrich III. am 12. Juli 1694 offiziell 
eröffnet. 

 
• Das zweite Zentrum des geistigen Lebens in Halle bildeten die Stiftungen August Hermann 

Franckes. Dieser kam Anfang 1692 nach Halle, um die Pfarrei St. Georg in Glaucha sowie eine 
Professur an der Universität zu übernehmen. Aus unmittelbarer Anschauung der sozialen Not und 
des allgemeinen Elends in seiner Gemeinde entstand bei ihm der Plan, ein Waisenhaus und 
andere Erziehungsanstalten einzurichten. Um diese sozialen Anstalten in ihrem Bestand zu 
sichern und die umfassenden und Jahr für Jahr neu auszuführenden Bauten finanziell zu 
ermöglichen, war Francke von Anfang an gezwungen, einen großen Wirtschaftsbetrieb zu 
unterhalten. Reiche finanzielle Gewinne warfen vor allem die Medikamentenexpedition, Apotheke, 
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Druckerei und Buchhandlung ab. Am 8. Juni 1727 starb Francke. Er hinterließ ein Werk, in dem 
insgesamt 23 000 Zöglinge an dem Pädagogium, der Lateinschule, dem Waisenhaus und den 
deutschen Schulen erzogen wurden. 

 
• In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlebte Halle auf allen Gebieten seines ökonomischen 

und geistigen Lebens einen Niedergang, der besonders durch die schrecklichen Ereignisse des 
Siebenjährigen Krieges verursacht wurde. Die allgemeine Stagnation zeigte sich u.a. auch an den 
Einwohnerzahlen der Stadt; vor 1750 zählte Halle 14 000 Menschen, 1782 erst 15 000 und 1792 
dann 16 000. 

 
• Die hallesche Universität blühte Ende des 18. Jahrhunderts erneut auf. Ihr Lehrkörper wurde 

durch eine Reihe berühmter Gelehrter ergänzt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß die alma 
mater um 1800 zu der meist besuchten aller deutschen Hochschulen gehörte. Die Zahl der 
Studenten erhöhte sich von 753 im Jahre 1800 auf 1200 im Jahre 1806. 

 
• Der Einfall Napoleons in Preußen, die Katastrophe nach der Schlacht von Jena und Auerstädt im 

Oktober 1806, verursachte den Zusammenbruch des Feudalstaates. Halle war die erste 
preußische Stadt, die die Franzosen im Sturm nahmen und plünderten. Den schwersten Schlag 
bedeutete für Halle jedoch, daß Napoleon wegen der patriotischen Einstellung der Studenten und 
Professoren sofort die Aufhebung der Universität verfügte, als er in Halle einzog und im 
”Riesenhaus” am Großen Berlin abstieg. Zwar konnte die Universität 1808 wieder eröffnet werden, 
doch die Verluste durch Abwanderungen an andere Hochschulen waren nicht auszugleichen. Das 
Jahr 1813 brachte die Wende im Kampf gegen Napoleon. Halle erlebte schon bald schwere 
Kämpfe. 

 
• Die Tilgung der enormen Kriegschulden, die sozialen Ausgaben für Armenunterstützung, 

überhaupt die krisenhafte Situation in Industrie, Handel und Verkehr stellten den Magistrat vor 
kaum zu lösende Aufgaben. Zwar wurden in dieser Zeit die alten Stadtbefestigungsanlagen zu 
großen Teilen niedergelegt, die eigentlichen Bauleistungen bewegten sich jedoch in 
bescheidenem Rahmen. Lange Jahre vergingen, ehe die ”Alte Promenade” (heute 
Universitätsring) und die ”Neue Promenade” (Strecke zwischen Leipziger Turm und Franckeplatz) 
als innerstädtische Spazierwege angelegt wurden. 1817 erfolgte mit der Eingemeindung Glauchas 
eine erste Erweiterung des Stadtgebietes. 

 
• Nur zögernd öffnete sich das gesellschaftliche Leben in Halle in dieser Zeit demokratischen 

Bestrebungen. Das Stadtverordnetenkollegium führte ab Oktober 1847 seine Sitzungen öffentlich 
durch und ließ die Protokolle im ”Hallischen patriotischen Wochenblatt” publizieren. Die Revolution 
erlebte am 6. März 1848 im ”Kühlen Brunnen” mit einer großen Versammlung ihren Auftakt. 

 
• Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts steht nach diesen politischen Fehlentwicklungen ganz im 

Zeichen eines ungemein raschen Aufbaus der Industrie. Halle, seit 1840 auch Knotenpunkt des 
vielfältig wachsenden mitteldeutschen Eisenbahnnetzes, wurde von diesem wirtschaftlichen 
Prozeß stark berührt. Die rasche expansive Industrialisierung Halles verursachte einen 
ungeheuren Zustrom arbeitsuchender Menschen aus ländlichen Gebieten. 1831 zählte die Stadt 
25 000 Einwohner, vierzig Jahre später sind es mehr als doppelt soviel (52 000), und schließlich 
wurde 1890 die Hunderttausendgrenze überschritten.  

 
• Das sprunghafte Ansteigen der Bevölkerungszahl rief naturgemäß auch tiefgreifende 

Veränderungen im Stadtbild hervor. In den sechziger Jahren bebaute man die Lehmbreite (Georg-
Schumann-Platz). Nach 1870 entstand längs der Merseburger Landstraße das Wohnviertel für die 
in den anliegenden Fabriken arbeitenden Menschen. Gleichzeitig dehnte sich die Stadt nach 
Osten über die Eisenbahnanlage aus, die mit dem Bau neuer Eisenbahnlinien auch immer mehr 
an Bedeutung gewann. Deutlich zeigen sich hier durch das Wirtschaftsgefüge bedingte 
Sozialstrukturen. Im Südosten und Osten herrschten die Mietskasernen und das Wohnhaus der 
Arbeiterfamilie in unmittelbarer Nähe der Fabriken und anderer Gewerbeanlagen vor, während im 
Norden längs der Saale das Villenviertel des wohlhabenden Bürgertums entstand. Die Altstadt 
dagegen verwandelte sich in eine Geschäftscity, in der Bankgebäude und Geschäftshäuser viele 
wertvolle Bauten vergangener Kunstepochen verdrängten. In welch schnellem Tempo sich diese 
Stadterweiterung vollzog verdeutlichen wieder einige Zahlen: von 4128 Wohnhäusern, die es 
1890 in Halle gab. wurden zwischen 1880 und 1890 allein 786 gebaut. 1884 nahm in der Stadt die 
erste Straßenbahn in Deutschland ihren Betrieb auf. 
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• Auf Grund der hohen Bodenfruchtbarkeit und der zunehmend industriealisierten Landwirtschaft 

kam es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer ständigen Zunahme der Erträge. 
Insbesondere der Zuckerrübenanbau wurde forciert. Mit dem gleichzeitigen Aufschluß mehrerer, 
jetzt auch großer Braunkohletagebaue, war auch die Vorraussetzung für die Verarbeitung der 
landwirtschaftlichen Produkte (Zuckerfabriken), aber auch für die Ansiedlung von größeren 
Industriebetrieben gegeben. So setzte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine 
Industriealisierung ein und es entstanden bzw. behaupteten sich z.B. die Lebensmittelindustrie, 
Metallverarbeitung und Ziegeleien. Gleichzeitig ging die Bedeutung der halleschen Salzerzeugung 
sehr stark zurück und hatte um 1900 kaum noch Gewicht. Die Industriealisierung setzte sich dann 
im 20. Jahrhundert fort, wobei die Entwicklung zu immer größeren Betrieben, Fabriken, Tage- und 
Tiefbauen und damit natürlich auch zu einer größeren Stadt. Im Jahr 1928 wurde der Hafen in 
Trotha in Betrieb genommen und ersetzte den zu klein gewordenen Sophienhafen am 
Botanischen Garten. 1900 gab es einen großen Schritt auf dem Wege zur heutigen Stadt mit der 
Eingemeindung mehrerer Saalkreisdörfer nach Halle. Unter ihnen waren Kröllwitz und Trotha. 

 
• Von Bombardierungen während des II. Weltkrieges blieb die Stadt insgesamt weitestgehend 

verschont. Schwere Schäden waren insbesondere am Hauptbahnhof, den ehem. Siebel-
Flugzeugwerken sowie in den Industriegebieten Ammendorf und Halle-Ost zu verzeichnen. 
Einzelne z.T. schwerwiegende Zerstörungen betrafen das alte Rathaus, den Roten Turm, die 
Kröllwitzer Brücke und das Ritter-Kaufhaus. Das Leben in der wenig zerstörten Stadt normalisierte 
sich wieder recht schnell. Handel und Industrie entwickelten sich auf den heute noch überwiegend 
gewerblich genutzten Flächen. Besondere Konzentrationen gab es in Trotha, Halle-Ost, 
Ammendorf und dem Stadtzentrum mit seinen alten Handwerksbetrieben. 1950 wurden im Zuge 
der Kreisreform weitere Saalkreisdörfer zur Stadt Halle / Saale eingemeindet, allerdings weniger 
als in den 30er Jahren einmal geplant waren. Dazu gehören 

• Ammendorf mit den 1920 nach Ammendorf eingemeideten Dörfern  
Beesen, Burg i.d. Aue, Osendorf, Planena und Radewell 

• Büschdorf 
• Dautzsch 
• Dölau 
• Lettin 
• Mötzlich 
• Reideburg 
• Seeben 
• Tornau 

 
• Das Stadtbild änderte sich westlich der Saale mit dem Entstehen der modernen 

Chemiearbeiterstadt Halle-West. Der Stadtneugründung und Benennung in Halle-Neustadt am 
15.07.1964 folgte eine rasche Entwicklung, sodaß hier bis zu 100 000 Einwohner lebten 
(Stadtrecht ab 1967 und selbstständiger stadtkreis). Das Entstehen von Großsiedlungen am 
Rande der alten Stadt war auch an anderer Stelle zu beobachten. So entstanden ab 1965 die 
Wohnstädte Nord und Süd, ab 1972 das Wohngebiet Böllberger Weg, ab 1975 die Wohnstadt Süd 
II und die Silberhöhe sowie ab 1980 das Wohngebiet Heide-Nord. Damit stieg natürlich die 
Einwohnerzahl stark von 230 000 (1950) auf 310 000 (1990). 

 
 
4.1.2.3.2 Die Geschichte des Gartenwesens in Halle  
 
Einige besondere Anmerkungen sollen zu den in der Vergangenheit in der Stadt 
Halle/ Saale vorhandenen Gärten und Parks gemacht werden (nach NEUSS, ohne 
Datum). Gärten und Parks sind wichtige Stadtstrukturen und spiegeln ebenso wie die 
Bebauungsstrukturen die Stadtgeschichte und -entwicklung wider. Sie sind ein 
Freiraum, der außer der Versorgungsfunktion auch der Erholung dient. Ihren stadt-
bilddominierenden Charakter verloren die alten Gärten um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts, als die sich ausdehnende Stadt über ihre seit mehreren Jahrhunderten 
bestehende Stadtgrenze mit den Befestigungsanlagen hinaus wuchs. In dieser Zeit 
wurden die meisten der die alte Stadt umgebenden Gärten zerstört. 
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• Die alten Siedlungsplätze zwischen dem Marktplatz und Brunos Warte waren zu Zeiten der 

Salzaufbereitung im Mittelalter mit Sicherheit von Kohlgärten und Weingärten umgeben, innerhalb 
waren Gras- und Baumgärten zu finden. Mit dem 1116 vor den Toren Halles gegründeten Kloster 
Neuwerk war ein bedeutender Einfluß auf die Existenz und die Art der Gärten um die Stadt 
verbunden. Flurbezeichnungen wie Würfel- oder Kohlwiese zeugen von diesen Vorgängen und 
müssen eine große Bedeutung erlangt haben. Angebaut wurden vorrangig Obst, Kräuter und 
Gemüse. 

 
• Urkundlich mit dem Jahr 1121 belegt ist der Weinbau des Klosters Neuwerk. Erzbischof Rüdiger 

schenkte dem Kloster einen Weinberg bei Trotha (wahrscheinlich der heutige Hoppberg). Weitere 
Weinberge entstanden innerhalb des städtischen Mauerrings und z.B. über dem Mühlgraben 
(Neuwerker Weinberg), an der Steinmühle (1182, Neuwerk) und am Reilsberg (Giebichensteiner 
erzbischöflicher Weinberg). Diese Entwicklung vollzog sich schnell weiter auf die anderen 
geeigneten Saalehänge und z.B. die heute noch als Weinberg bezeichnete Flur am Kreuzvorwerk. 
Die Blüte erlebte der Weinbau im Raum Halle zwischen 1150 und 1400. 

 
• Danach wurden wieder vermehrt Obstbäume gepflanzt und Heilkräuter angebaut. Diese 

Entwicklung vollzog sich im wesentlichen innerhalb der städtischen Befestigung und ist wohl auf 
die wachsende Bevölkerung zurückzuführen. Der Kranz von Wein- und Küchengärten um die 
Stadt verdichtete sich zunehmend. Sie entstanden auf dem Gelände zwischen der Siedlung 
Glaucha und dem Rannischen Tor, auf dem Gelände der Franckeschen Stiftungen, am 
Martinsberg, um die Steintorvorstadt und westlich des Petersberges. Der immer noch bedeutende 
Weinbau war die Voraussetzung für die Herstellung des viel getrunkenen Weines. Ausgangs des 
Mittelalters wird mit der Entwicklung des Brauwesens und der Einfuhr fremder Weine die 
Bedeutung des Weinbaus geringer. 

 
 Urkundlich belegt sind verschiedene Gärten auf Grund von rechtlichen Auseinandersetzungen. So 

wird 1286 von einem Garten außerhalb des Stadtgrabens und einem "Großen Garten" 
gesprochen. 1441 ist von einem Kirschgarten vor dem Galgtore und 1442 von einem Garten vor 
dem Steintor die Rede. Weitere Nachweise sind nach 1474 für einen Garten (Hammers Garten) 
an der Stelle des späteren Grünen Hofes und einem breiten Streifen von Kirschgärten am 
Südrand der Stadt bis Klitzschendorf sowie 1538 für Gärten in unmittelbarer Nähe des Steintores 
innerhalb der Stadtmauern (Nachtenhofers Garten in der Kleinen Steinstraße). 

 
• Nach 1533 legte Kardinal Albrecht von Brandenburg gegenüber der Westfront des "Neuen Stifts" 

(seiner Behausung) den Fürstengarten an, den ersten architektonischen, betont symmetrisch und 
ornamental aufgeteilten und bepflanzten Lustgarten. Er beinhaltete ein Lusthaus, einen Irrgarten 
mit sorgfältig geschnittenen Hainbuchen-, Thuja- und Taxuswänden. Der Fürstengarten, auch 
Fürstentalgarten, wurde dauernd unterhalten und verschönert und diente seinem Zweck bis 1680. 
Die größte Umgestaltung erlebte er 1637 zum Barockgarten. Die Fläche des Fürstengartens wird 
begrenzt durch den Flut- oder Teufelsgraben (Süden), den Mühlgraben (Osten), die Linie Mühl-
pforte-Kugelfang des späteren Pfälzer Schießgrabens (Norden) und den Stromsaale (Westen). Im 
Norden schloß sich ein dreieckiger Gemüsegarten (heute Botanischer Garten, bestockt mit Obst 
und Wein) an, alle Ränder waren von Baumalleen gesäumt. Im Inneren war der Garten in 
Rechtecke gegliedert mit breiten Wegen dazwischen. In Ost-West-Richtung waren drei, in Nord-
Süd-Richtung fünf mit kleinen Bäumen eingefaßte Felder gestaltet, der Fürstengarten besaß 
weiter ein Lusthaus in der Mitte des Gartens und einen Springbrunnen. 

 
• Die Gärten der Klöster und Mönche sind über die ganze Stadt verteilt gewesen. Das Moritzkloster 

besaß innerhalb der Stadtmauern bis 1551 ausgedehnte Gärten zwischen Alten Markt und 
Stadtmauer. Ein weiterer kleiner Garten war neben der St. Jacobs Capelle auf dem Sandberge zu 
finden. Das Kloster der Barfüßer-(Franziskaner-)mönche (bis zum Kaulenberg) und das 
Dominikanerkloster St. Pauli (Zoologisches Institut) besaßen ebenfalls z.T. große Gärten. Der 
Garten der Paulanermönche stieß an die Grasgärten und Höfe des Domplatzes an. Einen großen 
Rüsterngarten besaß der Deutsch-Ordenskomturei S. Kunigunden vor dem Klaustor. Das heiligen 
Geist-Hospital nutzte einen Grasgarten um die heutige Klosterstraße hauptsächlich als Viehweide. 
Das Zisterzienserinnenkloster Marienkammer in Glaucha besaß einen der größten Gärten. Er 
erstreckte sich vom Hospitalplatz bis zur Mündung der Gerbersaale in die Hauptsaale. Vorhanden 
waren hier Obst-, Gemüse-, Gras- und Hopfengärten mit Fischhaltern und Gartenhäusern. Auch 
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die Neuwerker Mönche besaßen schon 1530, nicht zuletzt durch die Einziehung des mächtigen 
Augustinerklosters, große Gärten. 

 
• Auch in den Bürgergärten standen damals kleine Wohnhäuser, Geräteschuppen oder 

Kelterhäuser. Das war Voraussetzung für Feste und Vergnügungen der Stadtbewohner, wobei die 
Gärten schon damals für solche Aktivitäten der Mittelpunkt waren. Zur Wasserversorgung 
existierten Brunnen, Teiche oder Quellen. So sind 1601 "ein schön gesundes Quellwasser" aus 
Schmidts Garten in Oberglaucha und aus dem Jahr 1712 von Lieskaus Garten vor dem Galgtore 
beim Brunnengraben die Funde von Braunkohle überliefert. Ein kleiner Bach floß nördlich vom 
oberen Steintor (Grüner Hof) zur Lucke. In allen Gärten wird bis in das 19. Jahrhundert hinein von 
einer besonderen Halleschen Spezialität berichtet, den Kirschgärten. Sie gaben Anlaß zu großer 
Bekanntheit auch weit über die Stadt hinaus und zu vielen Festen zur Blüte- und Erntezeit. 

 
 Ein weiterer sehr bekannter Garten war zwischen Ludwig- und Wörmlitzer Straße zu finden. Er 

wurde nach dem Kanzler der Universität Johann Peter von Ludewig als der "Ludwig etc." Garten 
bezeichnet. 1660 als Weingarten angelegt, wurde er Mitte des vorigen Jahrhunderts parkartig 
ausgestaltet. Er war etwa 500 x 300 m groß. Auch hier entwickelte sich der Brauch, die Gärten der 
Stadt zu Sommeraufenthalten zu nutzen. Nach 1850 wucherte der Garten langsam zu und wurde 
schließlich Opfer der Bebauung. Ebenfalls sehr beliebt war der schon erwähnte Garten des 
späteren Grünen Hofes vor dem Steintor. Er besitzt eine lange Geschichte (s.o.) und bot mit 
seinen Bächen und Teichen sehr günstige Voraussetzungen für einen Garten. 

 
• Für die Stadt wesentliche und bedeutsame Gärten, die sommers auch zu Wohnzwecken genutzt 

wurden, zählen um 1850 Ludwig etc., die Weintraube, Schmohls Berg (Wittekind), Reichardts 
Garten, Gärten am Mühlgraben, der Lafontainsche Garten (später Wegscheiderscher Garten), G. 
A. Eberhards Garten (später Lehmannscher Besitz, Giebichenstein), die Aloe (L. Wucherers 
Garten), zwei große Gärten auf der Strohhofinsel an der Schwemmsaale, Maille-Garten 
(Magdeburger Str.), Mitreuters und Werthers Garten im Süden, Gärten der Franckeschen 
Stiftungen, (Wein-) Gärten in Glaucha, in der Klaustorvorstadt, Weingärten der Irrenanstalt 
(Garnison Heide-Süd), Amtsgarten (Giebichenstein), Reils Berg (Zoologischer Garten), Düffersche 
Einsiedelei (Klausberge, Saalschloßbrauerei), Gimmritzer Gutspark u.a.. Von diesen stellen einige 
noch heute wichtige Parks und Grünflächen der Stadt dar. 

 
Halle/ Saale besaß im Mittelalter also einen aus heutiger Sicht überaus "grünen 
Charakter". Lediglich innerhalb des unmittelbaren Stadtzentrums (Kanzleigasse - Gr. 
Nikolaistr. - Kl. Brauhausstr. - Gr. Berlin - Rannische Str. - Alter Markt - Moritzkirche) 
fehlten Gärten oder begrünte Innenhöfe. Ausgangs des 17. Jahrhunderts war die 
Stadtbefestigung endgültig kriegsuntauglich und wurden nach und nach in allen ihren 
Teilen verpachtet, vermietet oder verkauft. Erst im 19. Jahrhundert werden die dort 
entstandenen Gärten und auch die anderen Gärten insbesondere durch Hinterhäuser 
und den Straßenbau verdrängt. Spärliche Reste mittelalterlicher Gärten sind im 
Stadtzentrum z.B. noch in der Schul-, Rathaus- und der Barfüßerstraße vorhanden. 
 
Mit Beginn der Industriealisierung und dem Bevölkerungswachstum vollzog sich auch 
auf dem Gebiet des Gartenwesens eine neue Entwicklung. Die innerstädtischen 
Gärten wurden mehr und mehr zu Parks und Grünanlagen des heutigen 
Verständnisses. Dafür entstanden an den Stadträndern Gartenanlagen. Diese 
Schrebergärten sind in Leipzig zum ersten Mal angelegt worden und erfreuten sich 
dort sofort sehr großer Beliebtheit. Ähnlich war die Situation auch in Halle, wo die 
Gewohnheiten der Menschen in den am Stadtrand erbauten Mietskasernen mit den 
Kleingärten in der Näheren Umgebung gepflegt werden konnten. Sie dienen bis 
heute den gleichen Funktionen wie die mittelalterlichen Gärten in der Stadt.  
 
Eine wesentliche Funktion bei der Durchgrünung der Stadt übernahmen auch die mit 
steigenden Bevölkerungszahlen größer werdenden Friedhöfe. Besonders die großen 
Anlagen (Gertrauden-, Süd- und Stadtfriedhof sowie der Stadtgottesacker) stellen 
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eigentlich auch Parks dar, die auf Grund ihrer Lage in der Stadt wesentliche 
Funktionen in der Stadt übernehmen. 
 
Heute sind von den ehemals vielen städtischen Gärten nur noch wenige erhalten. 
Die Anlage neuer Parkanlagen bildet die Ausnahme. Neben den Friedhöfen 
Gertrauden-, Süd- und Stadtfriedhof sowie Stadtgottesacker (und natürlich viele 
kleinere Friedhöfe) den großen Kleingartenanlagen in Trotha, der Frohen Zukunft, 
Kröllwitz, Nietleben, Silberhöhe, Bruckdorf, Reideburg und Dautzsch sowie einigen 
solchen Anlagen mitten in der Stadt (Beesener Str., Rosengarten, Halle-Ost) spielen 
Parks und Grünanlagen in der Stadt eine große Rolle. Dazu zählen u.a. die Peißnitz, 
der Gutspark Gimmritz, die Pulverweiden, die Würfelwiese, der Pestalozzipark, der 
Südpark, der Amtsgarten, Reichardts Garten, der Zoologische Garten, die beiden 
Galgenberge, der Stadtpark und andere Grünflächen wie das gesamte Saaletal, die 
Rennbahn oder die Grünflächen um die Pauluskirche. Andere Parks sind in der 
Vergangenheit stark ver-nachlässigt worden, beherbergen aber immer noch einen 
bemerkenswerten Pflanzen- und Tierbestand (z.B. Park der ehem. Papierfabrik 
Kröllwitz, Gutspark Seeben). 
 
 
4.1.2.3.3 Geschichte der Waldgebiete in der Stadt Halle/ Saale 
 
Von den ehemals flächendeckenden Wälder in Mitteldeutschland sind nur noch 
wenige Restwälder übrig geblieben. Diese sind zudem einer jahrhundertelangen 
Nutzung unterzogen gewesen, sodaß sie nicht mehr in allen Fällen den Charakter 
und die ehemals vorhandenen Pflanzengesellschaften aufweisen. Zu diesen Wäldern 
zählen im Stadtgebiet die Dölauer Heide sowie die Auwaldreste Nordspitze Peißnitz, 
Forstwerder, Rabeninsel und Burgholz. 
 
Nach OEKOKART 1995 war die Dölauer Heide bereits in ur- und frühgeschichtlicher 
Zeit als Wald vorhanden, nahm aber eine größere Fläche als in der Gegenwart ein. 
Ihre Wälder dürften überwiegend von Eichen gebildet worden sein, wie Ergebnisse 
der Ausgrabungen im Gebiet Bischofswiese-Langer Berg vermuten lassen. Es ist zu 
vermuten, daß seit dem Mittelneolithikum siedlungsnahe Wälder durch Rodung zur 
Schaffung von Freiflächen für Siedlungen und Felder, für Hausbrand, zum Bau der 
Befestigungsanlagen und Häuser sowie durch Nutzung als Nahrungsquelle 
anthropogen beeinflußt worden sind. 
 
Dölauer Heide 
 
• Nach urkundlichen Unterlagen und Flurnamenbefunden des 10. Jh. erstreckte sich die Dölauer 

Heide innerhalb der Linie zwischen Kröllwitz-Lettin-Salzmünde-Zorges (nordöstlich Bennstedt) -
Zscherben-Nietleben und Kröllwitz. Während der um diese Zeit ablaufenden Binnenkolonisation 
und der Stadterweiterung von Halle im 12. Jh. wurden die Waldbestände für den Hausbau (Block- 
bzw. Fachwerkhäuser) sowie für Feuerungszwecke von der Bevölkerung sehr stark dezimiert. Bis 
zum 12./13. Jh. ist die Holzartenzusammensetzung etwa gleich geblieben, es trat die Linde hinzu. 
Die Auswertung eines Pollendiagramms ergab, daß ab dem 13./14. Jh. die Wälder um Halle 
bewirtschaftet und damit die Eichen gefördert worden sind. Am Ende des 16. Jh. war die Dölauer 
Heide in Staatseigentum übergegangen und es setzte eine planmäßige Pflege der Waldbestände 
ein. 

 
• Die jahrhundertelang betriebene Hutung, Waldweide, Streunutzung, der Stockbetrieb und die 

Niederwaldwirtschaft, die allgemein üblich waren, führten zu Verbuschungsstadien. Auch von 
Naturkatastrophen blieb die Dölauer Heide nicht verschont. So hatten infolge lang anhaltender 
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Trockenheit 1474 ein Brand oder im Jahre 1660 ein Sturm dem Waldbestand schweren Schaden 
zugefügt. 

 
 Trotz des Verbots wurden ständig Ziegen, Schafe und sonstiges Vieh von den Anwohnern in die 

Heide getrieben, die die Waldbestände schädigten. Im 18. Jh. wurden als wichtigste Holzarten 
Eiche, Kiefer und Birke genannt. Auf über der Hälfte der Forstfläche stockten Nadelhölzer. 

 
• Der Holzbedarf stieg durch Zunahme der Bevölkerung und durch neue Verwendungszwecke 

sprunghaft an. Schäden fügte vor allem der einsetzende Bergbau der Dölauer Heide zu. So 
befanden sich zwischen dem Lindenberg, Kuhdamm und dem Waldrand im Westen 37 
Sandgruben, um 1840 folgten Kohlenschächte. Als Folge der Bergbautätigkeit unter Tage kam es 
innerhalb der einzelnen Abteilungen der Heide zu Tagesbrüchen, die einige Meter Tiefe 
erreichten. Es wurden mehrfach Kahlschläge angelegt und das Holz auf Auktionen verkauft. 

 
• Um die Mitte des 19.Jh. wurde mit der Umwandlung der überkommenen Laubwaldungen in 

schnellwüchsige und ertragreiche Kiefernforste begonnen. Wie in der Landwirtschaft konnte nun 
flächenhaft gesät, gepflanzt und gerodet werden. Mit diesem Übergang zum Hochwaldbetrieb 
begann die Intensivierung in der Forstwirtschaft. Der Ostteil Dölauer Heide wurde bis 1865 um ein 
mit Kiefer aufgeforstetes Stück erweitert. Die Fläche zwischen der Westgrenze der Heide und 
dem Lindbusch wurde nach Abschluß der Bergbautätigkeit mit Kiefer, weniger mit Eiche und 
Rotbuche um 1870 bis 1890 aufgeforstet und erreichte ungefähr die gegenwärtige 
Flächenausdehnung. 

 
• Das 20. Jh. brachte weitere Veränderungen mit sich. Nach der Einstellung des Bergbaus im 

Gebiet um Granau-Nietleben wurde nordwestlich des Tagebaurestloches des "Neuglücker 
Vereins" ein Teil des Geländes 1931 aufgeforstet, der andere für Obstplantagen und Kleingärten 
zur Verfügung gestellt. In der jüngsten Vergangenheit wurden nach der Eröffnung des Volkbades 
Heide (1954) ausgewählte Flächen aufgeforstet. 

 
Auwaldrestbestände 
 
Für die Auwälder sollen anhand von zwei Zeitschnitten 1725 und 1851 kurze 
Beschreibungen der einzelnen im Stadtgebiet vorhandenen Auwaldreste gegeben 
werden (nach OECOCART 1993).  
 
• Die Nordspitze der Peißnitz trug um 1725 einen flächenmäßig kleineren Auwald als heute. Seine 

Struktur schien gegenüber anderen Auwäldern aufgelockerter zu sein. Der Sandanger trug in 
seinem westlichen Teil entlang des heute aufgefüllten Saalearms ebenfalls einen Auwaldsaum. 
Auch der Ratswerder, eine große Fläche südlich des Gutes Passendorf sowie weite Bereiche 
südlich der Pulverweiden waren von z.T. naturnahen Auwaldkomplexen bestockt. Auf der 
Grundlage dieser sicheren Nachweise bleibt zu vermuten, daß auch die anderen heute noch 
waldbedeckten Werder und Inseln waldbestanden waren und der Wald dort noch ein stabiles 
Biotop bildete. 

 
• Gut 125 Jahre später waren einschneidende Veränderungen sichtbar. Auf der Nordspitze der 

Peißnitz ist ein Auenwald in der heute bekannten Größe anzutreffen. Dagegen sind Sandanger 
und Ratswerder waldlos. Der Passendorfer Auwald ist nur noch halb so groß wie 1725. Auf der  
Rabeninsel und auf dem Pfingstanger sind Auwälder in der heutigen Größe zu finden. Großflächig 
sind Auenwälder noch in der Elster-Saale-Aue anzutreffen (auch Burgholz). Der 
zusammenhängende Auwald ist also schon im Jahr 1851 nicht mehr vorhanden. Dafür sind eine 
ganze Reihe von kleinflächigen und nur wenige größere Auwaldflächen in der Saale- und Elster-
Saale-Aue vorhanden. Unter diesen "Resten" befinden sich alle heute noch existierenden 
Waldflächen. Das Alter der Bäume (Stieleichen) wird beim Forstwerder mit 150 bis 200 Jahren 
angegeben. Auf der Peißnitz sind die Stieleichen im Mittel 300 Jahre alt, wobei 11 % des 
Bestandes über 400 Jahre alt sind. Auf der Rabeninsel liegt das mittlere Alter der Stieleichen wie 
auf dem Forstwerder zwischen 150 und 200 Jahren. Im Burgholz schließlich beträgt das mittlere 
Alter 215 Jahre. Damit sind die meisten alten Stieleichen vor dem ersten Zeitschnitt 1725 schon in 
den heutigen Auenwäldern vorhanden gewesen. 
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Die Auwälder im Stadtgebiet werden seit langem plenterwaldartig genutzt. Sie 
unterliegen heute einer zwar extensiven und naturnahen, aber doch Jahrhunderte 
währenden forstlichen Nutzung. Große Teile der Auwälder sind überaltert. Durch die 
jahrzehntelang weitgehend ausgebliebenen Plenterhiebe brechen einige Abschnitte 
regelrecht zusammen, ohne daß genügend jüngere, nachwachsende Bestände 
vorhanden sind. Maßnahmen zur Erhaltung der Auendynamik und Pflege, 
Verjüngung und Wiederaufforstung müssen ergriffen werden. 
 
 
4.2  Entwicklung von Naturschutz und Landschaftspflege 
4.2.1  Historischer Überblick 
 
Bestrebungen zur Erhaltung und zum Schutz der Natur und floristischer oder 
faunistischer Besonderheiten sind weit zurückzuverfolgen. Seit dem Bestehen der 
Universität Halle bzw. Halle/ Wittenberg ist die Stadt selbst und ihr näheres Umfeld 
ein bevorzugtes Exkursions- und Arbeitsgebiet von Medizinern und später auch von 
Biologen und Geologen. Durch intensive Naturbeobachtung und Aufzeichnung von 
Fundorten interessanter Pflanzen- und Tierarten läßt sich die Entwicklung von Flora 
und Fauna weit zurückverfolgen. Dies führte auch dazu, daß die Veränderungen, die 
sich in Flora und Fauna vollzogen, registriert wurden und Anlaß zu Aktivitäten boten.  
 
Anfänge staatlicher Naturschutzbestrebungen lassen sich für das heutige Stadtgebiet 
bis in das 19. Jahrhundert zurückverfolgen, wie das verschiedene Gesetze und 
Polizeiverordnungen des damaligen preußischen Regierungsbezirkes Merseburg 
belegen. Vogelschutzbestimmungen wurden schon 1843, 1853, 1863 und 1884 
erlassen. Darüber hinaus bestand seit 1816 eine Verordnung gegen Baumfrevel und 
eine Polizeiverordnung zum Schutz der Forsten im Jahre 1853, die z.B. auch den 
Schutz der Waldameisen einschließt. Im preußischen Feld- und Forstpolizeigesetz 
von 1880 sind ebenfalls einige Paragraphen dem Vogelschutz gewidmet.  
 
Eine Polizeiverordnung von 1865 befaßte sich mit der Gewässerverunreinigung 
durch Schadstoffe aus Fabriken, einer Problematik, die aus heutiger Sicht bereits 
Umweltschutzbelange betrifft. 
 
Ende des vorigen Jahrhunderts gab es bereits einige wenige allgemeingültige recht-
liche Bestimmungen zum Schutz von Teilbereichen der heimischen Natur, so 1888 
das "Reichsgesetz betreffend den Schutz von Vögeln", das 1908 in verbesserter 
Fassung erschien. Gesetze gegen die Verunstaltung von Ortschaften und 
landschaftlich hervorragenden Gegenden wurden in Preußen 1902 und 1907 
erlassen. Diese Bestimmungen wandten sich gegen Verunstaltungen durch 
Reklametafeln und gegen landschaftsverunstaltende Bauten - ein Thema, das heute 
immer noch relevant ist.  
 
Neben den Anfängen der gesetzlichen Sicherung von Naturobjekten begann im 
vorigen Jahrhundert ebenfalls die faunistische Erforschung, wobei vor allem die 
Vogel- und Insektenwelt im Vordergrund stand. Bedeutende Ornithologen, wie 
Johann Matthäus Bechstein (1757-1822), der "Vater der deutschen Vogelkunde" 
Johann Friedrich Naumann (1787 1857), Christian Ludwig Brehm (1787 - 1864) und 
Georg Wilhelm Thienemann (17811863) wirkten in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
auch im Stadtgebiet. 
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1875 wurde von ornithologisch lnteressierten in Halle der Verein für Vogelkunde 
gegründet, der 1875 in den "Sächsisch-thüringischen Verein für Vogelkunde und 
Vogelschutz" umbenannt wurde. (Wegen seiner weiteren Ausbreitung nannte er sich 
ab 1878 "Deutscher Verein zum Schutze der Vogelwelt").  
 
Die zoologische Sammeltätigkeit geht bis auf die Gründung des Lehrstuhls für Natur-
geschichte an der Universität Halle zurück, wo seit 1769 J. F. G. GOLDHAGEN als 
erster Ordinarius wirkte und die heute weltbekannte insbesondere entomologisch 
umfangreiche Zoologische Sammlung begründete. Insbesondere mit dem Wirken 
von C. L. NITZSCH (1782-1837), K. H. K. BURMEISTER (1807), E. L. 
TASCHENBERG (1818-1898), E. O. TASCHENBERG (1854-1922) und anderen 
wurden die Sammlungsbestände erheblich erweitert und dabei auch viele faunistisch 
wertvolle Bereiche des Umlandes von Halle mit erforscht.  
 
Zeitgleich zu dieser wissenschaftlichen Sammeltätigkeit entstanden vielfältige insbe-
sondere entomologisch orientierte Sammlergruppen, die sich 1884 zum 
"Entomologischen Verein zu Halle" zusammenschlossen. Er war in verschiedene 
Sektionen untergliedert, die jeweils unterschiedliche Insektengruppen bearbeiteten. 
Ein 1886 erlassenes Statut legte unter anderem auch die Wirkungsgrenzen, 
insbesondere die zu besammelnden Räume und die Herausgabe einer Zeitschrift 
fest. Diese historischen Sammeldokumente geben für den Bereich der Stadt und 
ihres Umfeldes überaus wertvolle Daten über die Faunendynamik seit dieser ersten 
Datensammlung. Als Vertreter für besonders wertvolle Sammelergebnisse sollen die 
Sammlungen und schriftlichen Dokumentationen von BLÜTHGEN, GOLDFUSS, 
KÖLLER, OERTEL, PETRY, RÖDER, SCHMEIL, SOMBURG u.v.a. genannt werden. 
 
1907 folgten in Preußen die "Grundsätze für die Förderung der Naturdenkmalpflege 
in den Provinzen". Darin war die Bildung von Provinzialkomitees und nach Maßgabe 
auch von Bezirks-, Landschafts- und Kreiskomitees vorgesehen. Die Tätigkeit der 
Geschäftsführer dieser Stellen war ehrenamtlich. Seit 1924 wird für diese ehrenamt-
lichen Naturschutzmitarbeiter die Bezeichnung Kommissare, seit 1935 Beauftragte 
für Naturschutz verwendet. Bald nach Gründung dieses Komitees wurden in allen 
Kreisen schützenswerte Objekte (Pflanzen, Tiere und deren Biotope, geologische 
Aufschlüsse, Findlinge u.a.) ermittelt und versucht, sie mit den damaligen noch 
geringen gesetzlichen Mitteln unter Schutz zu stellen. 
 
In Preußen wurden nach dem ersten Weltkrieg erste Naturschutzbestimmungen 
1920 erlassen, 1926 wurde eine "Polizeiverordnung zum Schutze von Tieren und 
Pflanzen'' im Regierungsbezirk Merseburg herausgegeben. Sie bildete die Basis für 
die erste Ausweisung von Naturdenkmälern. 
 
Eine Verordnung zum Schutze von Tier- und Pflanzenarten für das gesamte Preußen 
folgte 1929. Im gleichen Jahr wurden eine "Verordnung zum Schutze der 
gefährdeten Raubvogelarten" und eine Polizeiverordnung, die das Abbrennen von 
Bodendecken auf Wiesen, Feldrainen, Ödland, an Hängen und Wildhecken, sowie 
Rohr und Schilf in der Zeit vom 15.3. bis 30.9. jeden Jahres verbot, verabschiedet. 
Mit dem Erlaß des Reichsnaturschutzgesetzes 1935 wurden die rechtlichen 
Grundlagen des modernen Naturschutzes gelegt. Neben den hauptamtlich tätigen 
Kreisnaturschutzbehörden wirkten jetzt auch ehrenamtliche 
Kreisnaturschutzbeauftragte und Naturschutzbeiräte.  
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Das Reichsnaturschutzgesetz vom 26.6.1935 und die Durchführungsverordnung vom 
31.10. 1935 gaben der bis dahin zersplitterten und auf zahlreichen 
Einzelverordnungen aufgebauten Naturschutzarbeit eine gesamtstaatliche rechtliche 
Grundlage. Das führte nach den geleisteten Vorarbeiten der bereits bestehenden 
Naturschutzstellen zu einer wesentlich intensiveren Arbeit für eine zielgerichtete 
Auswahl und Unterschutzstellung von Naturdenkmalen und Naturschutzgebieten. 
 
Bereits in den ersten Jahren nach dem Kriege wurden sowohl von den 
ehrenamtlichen Naturschützern als auch von den Verwaltungsstellen der Stadt 
Anstrengungen zum Schutz der heimatlichen Natur unternommen. Naturschützer 
und Heimatforscher fanden sich ab 1947 innerhalb des bereits 1945 gegründeten 
"Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands" als "Natur- und 
Heimatfreunde" zusammen. Durch sie erfolgte vor allem die naturwissenschaftliche 
Heimatforschung und die Popularisierung des Naturschutzgedankens. 
 
In der Folgezeit wurden weitere Schritte zur Organisation der Naturschutzarbeit 
getan. Vom Rat der Stadt wurden auf ehrenamtlicher Seite die örtlichen Naturpfleger 
(Naturschutzhelfer) ernannt und auf Weisung des Oberbürgermeisters mit einem 
Naturschutzausweis versehen. 
 
Als Rechtsgrundlagen galten damals weiter das Reichsnaturschutzgesetz von 1935 
mit seinen Durchführungsbestimmungen und weitere den Naturschutz berührende 
Gesetze aus den 30er Jahren. Nach dem 2. Weltkrieg waren als Kreisbeauftragte für 
Naturschutz P. Kuckelt (bis 1956 und von 1958-1959) und Dr. A. Buhl (1959 bis 
1963) tätig. Zwischen 1956 und 1958 war H. Helmuth kurzfristig Kreisnatur- 
schutzbeauftragter. Nach 1963 führte dann die Arbeit Dr. W. Naß weiter, dem später 
1992 Dr. Klotz folgte. 
 
1952 wurde vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft in Vorbereitung eines 
neuen Naturschutzgesetzes eine "Anweisung über die Durchführung der Aufgaben 
des Naturschutzes" herausgegeben, in der als Schutzkategorien Naturschutzgebiete, 
Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Tiere und Pflanzen ange-
führt werden. 
 
Auf der Basis dieser Gesetzesregelung wurde im gleichen Jahr die Dölauer Heide 
durch einen Beschluß des Rates der Stadt Halle/ Saale als Landschaftsschutzgebiet 
geschützt. Am 17.06.1952 war dazu eine Satzung zum Schutze des Stadtwaldes 
"Dölauer Heide" beschlossen worden.  
 
Durch eine Verordnung zum Schutze der Feldgehölze und Hecken vom 29.10.1953 
wurde bereits vor Verabschiedung des neuen Naturschutzgesetzes eine rechtliche 
Grundlage im Interesse des Naturschutzes in Kraft gesetzt, die vor allem in den 
waldarmen Gebieten eine Erfassung und Unterschutzstellung von Feldgehölzen 
durch die Räte der Kreise bzw. den Rat der Stadt ermöglichte. Am 4.8.1954 wurde 
das "Gesetz zur Erhaltung und Pflege der heimatlichen Natur" (Naturschutzgesetz) 
verabschiedet. Es bildete mit seinen Durchführungsbestimmungen und Anordnungen 
für mehr als 15 Jahre die Grundlage für die Naturschutzarbeit. 
 
Der damalige Kreisnaturschutzbeauftrage erarbeitete eine Zusammenstellung von 
zahlreichen Restgehölzen und Parkanlagen, die unter Landschaftsschutz gestellt 
werden sollten. Nach einer Inventarisierung der geschützten Objekte in den 60er 
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Jahren mußte festgestellt werden, daß für zahlreiche, in den Listen aufgeführte 
Objekte kein Ratsbeschluß vorlag bzw. nicht nachweisbar war.  
 
Mangelhafte Zusammenarbeit und wenig Unterstützung des Referates Naturschutz 
der Stadtverwaltung erschwerten die Arbeitsbedingungen erheblich. 
 
1961 erfolgte die Unterschutzstellung von zwei Naturschutzgebieten mit naturnaher 
Bestockung unter Schutz gestellt: das NSG Bischofswiese/ Langer Berg und das 
NSG Lindbusch in der Dölauer Heide. In jenem Jahr wurden weiterhin durch den Rat 
des Bezirkes Halle Erholungslandschaften des Bezirkes zu 
Landschaftsschutzgebieten erklärt. Dazu gehörte auch das LSG Saale. 
 
Ein neues Landeskulturgesetz wurde als Rahmengesetz für Umwelt- und 
Naturschutz in der ehemaligen DDR 1970 verabschiedet. Mit gleichem Datum wurde 
ein neues Naturschutzgesetz als Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz 
erlassen. Beide Gesetze hatten vom Grundsatz her progressiven lnhalt. Zunehmend 
war jedoch ein Vollzugsdefizit zu verzeichnen, da der Naturschutz im wesentlichen 
von ehrenamtlichen Kräften getragen wurde und beim damaligen Rat der Stadt zu 
wenige Bearbeiter für diese Arbeit vorgesehen und dem Bereich Umweltschutz und 
Wasserwirtschaft untergeordnet waren. Damit waren (im Zeitraum des Übergangs 
zur industriemäßigen Landwirtschaft) eindeutig die Prioritäten zu Ungunsten des 
Naturschutzes gesetzt. Trotzdem konnten in den Folgejahren eine Reihe von 
wichtigen Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft durch Ratsbeschlüsse 
verabschiedet werden, die für längere Zeiträume detaillierte Festlegungen zu Schutz- 
und Pflegemaßnahmen für die wesentlichen Nutzer der Landschaft festlegten. 
 
Die praktische Naturschutzarbeit vor Ort wurde fast ausschließlich auf ehrenamtlicher 
Basis durch die im Kulturbund der DDR organisierten Ornithologen und Natur- 
schutzhelfer in den Kommunen sowie durch Teile der Jägerschaft umgesetzt. 
Finanzielle Mittel standen kaum zur Verfügung. Besonders hervorzuheben ist dabei 
die Hallesche Fachgruppe Ornithologie und Vogelschutz, die bereits 1947 im 
Rahmen der Natur- und Heimatfreunde im Kulturbund gegründet wurde und in den 
Folgejahren wertvolle Forschungsarbeit zur Vogelwelt der Stadt und darüber hinaus 
des gesamten Mittleren und Unteren Saaletales geleistet hat. So entstand die 
Avifauna von Halle und Umgebung (GNIELKA 1983 und 1984) und 1989 auf der 
Basis einer Feinrasterkartierung der von SCHÖNBRODT UND SPRETKE erarbeitete 
Brutvogelatlas von Halle und Umgebung.  
 
Bereits Mitte der 80er Jahre bildeten sich auch in Halle/ Saale Umweltgruppen, die 
die verfehlte Umweltpolitik der ehemaligen DDR-Regierung kritisierten. 
Hervorzuheben sind hier Umweltgruppen im Bereich der Kirche sowie eine Gruppe, 
aus der dann die Bürgerbewegung Neues Forum / Grüne Liga hervorging. 
 
Biotoppflege- und -gestaltungsmaßnahmen wurden bis 1989 hauptsächlich durch die 
Jäger und zum Teil durch Angler, Schulklassen oder Agrargenossenschaften sowie 
engagierte Bürger der Stadt durchgeführt und bestanden vorwiegend in Schnitt und 
Anpflanzung von Gehölzen und Pflege von Parkanlagen.  
 
In das Jahr 1989 fällt auch die Neufassung der Naturschutzverordnung in der 
ehemaligen DDR. Mit dem Beitritt der ehemaligen DDR zur BRD und dem damit 
verbundenen Verwaltungsumbau wurde bei der Stadtverwaltung das Amt für Umwelt 
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und Naturschutz geschaffen, in welchem auch das Sachgebiet Naturschutz 
eingegliedert ist. Somit konnte der hauptamtliche Naturschutz in Halle sowohl 
qualitativ als auch quantitativ auf ein neues Niveau gehoben werden. Durch das 
Überleitungsgesetz wird der Bestand an Naturschutzgebieten und -objekten auch 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz gesichert. Den regionalen Rahmen hierzu bietet 
das Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) vom 11. Februar 
1992. 
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4.2.2  Landschaftsrahmenplanung in der Stadt Halle 
 
Zur Entwicklung und immer besseren Verwirklichung einer Mehrfachnutzung in Land-
schaftschutzgebieten, zur Erhaltung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit und 
zur Erschließung des Erholungspotentials wurden bereits in der Vergangenheit soge-
nannte Landschaftspflegepläne erarbeitet. Sie stellten ein mittelfristiges, konzeptio-
nelles Planungsinstrument zum Schutz, zur Nutzung und Pflege sowie zur 
Entwicklung der Landschaft in Landschaftsschutzgebieten dar; sie sind damit in ihren 
Aussagen den Landschaftsrahmenplänen annähernd adäquat. Diese Pläne wurden 
durch die zuständigen kommunalen Vertretungen (Rat der Stadt) beschlossen. 
 
Für die Stadt Halle/ Saale wurden Landschaftspflegepläne für die Landschaftsschutz-
gebiete Dölauer Heide und Saale (1976) beschlossen. Im Jahr 1994 begann gemäß 
NatSchG LSA die Erarbeitung eines Landschaftsplanes für die Stadt Halle/ Saale, 
der als Entwurf vorliegt. In Verbindung mit dem gegenwärtig in Bearbeitung 
befindlichen Flächennutzungsplan ist das Vorhandensein eines 
Landschaftsrahmenplanes notwendig, der die übergeordneten, nicht 
flächenkonkreten Ziele des Landschafts- und Naturschutzes festlegt. 
 
5. Erfassung und Bewertung des gegenwärtigen Zustandes von 

Natur und Landschaft sowie voraussichtliche Änderungen 
5.1 Schutzgüter 
5.1.1 Arten und Lebensgemeinschaften 
5.1.1.1 Flora und Vegetation 
5.1.1.1.1 Ursprüngliche Vegetation und Vegetationsgeschichte  
 
Die Vegetationsgeschichte wurde im Eiszeit- und Nacheiszeitalter durch den 
Wechsel der Kalt- und Warmzeiten geprägt. Auskunft über die Zusammensetzung 
der Vegetation liefern pflanzliche Großreste (meist Samen und Früchte), tierische 
Fossilien mit bekannten ökologischen Ansprüchen und besonders Pollenprofile aus 
Mooren und Seesedimenten, die genau datiert werden können. Das Verhältnis der 
einzelnen Baumpollen zueinander ist ein Spiegelbild der zu jenem Zeitpunkt 
herrschenden Häufigkeitsverhältnisse zwischen den einzelnen Baum- und 
Straucharten. Der Anteil von Getreide- und Unkrautpollen läßt Rückschlüsse über die 
Landnutzung (Verhältnis von Ackerbau und Viehhaltung; Größe der Rodungsinseln) 
zu. Für die nähere Umgebung der Stadt Halle liegt ein solches Pollenprofil aus dem 
Graben der altslawischen Burg Cösitz vor (LANGE 1976), das ein detailliertes Bild 
der Vegetationsentwicklung der Fuhneaue und der benachbarten Gebiete für die 
letzten 1 000 - 1 300 Jahre zu liefern vermag. Auf der Grundlage weiterer 
Pollenanalysen (LANGE 1976; MANIA 1969) läß sich für das mittlere Elbe-Saale-
Gebiet folgende Vegetationsgeschichte rekonstruieren. 
 
Mit dem Beginn des letzten Glazials wurden bei einem kalt-kontinentalen Klima alle 
Baumarten aus Mitteleuropa nach Süden zurückgedrängt. Auf den durch 
Staubstürme angewehten mächtigen Lößschichten stellte sich unter kalt-trockenen 
Klimabedingungen eine dürftige, mit Steppenelementen durchsetzte Tundren- 
vegetation ein. Zwergweiden, -birken und -wacholder sowie die Silberwurz (Dryas 
octopetala) bildeten Zwergstrauchheiden. Als Pioniergehölz trat auch der Sanddorn 
(Hippophae rhamnoides) auf. Daneben war eine mit mehreren Beifußarten 
durchsetzte steppenähnliche Vegetation anzutreffen und an offenbar etwas 
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günstigeren Stellen auch Grasheiden und krautreiche Matten entwickelt. Noch in der 
älteren Tundrenzeit haben sich wieder erste Wälder nach Norden ausgebreitet. 
Mitteldeutschland lag in einem reinen Birkengebiet. 
 
Die erste eigentliche Waldzeit ist die Periode der Allerödwärmeschwankung, in der 
Kiefernwälder vorherrschten, in denen weiterhin die Zitterpappel (Popolus tremula) 
und weitere anspruchslose Baumarten nicht selten waren. 
 
In der folgenden Jüngeren Tundrenzeit verschlechterten sich die Klimabedingungen 
wieder, so daß sich erneut eine arktische Tundrenvegetation ausbildete. Das Klima 
war jedoch etwas ozeanischer getönt, so daß sich Heidekrautgewächse (Ericaceae) 
und Krähenbeeren (Empetrum) einstellen konnten. Daneben treten Gramineen- und 
Cyperaceen-Gesellschaften mit Artemisia und Helianthemum oder Dryas octopetala, 
Kriech- und Strauchweidenbestände, Zwergbirkengehölze und Sanddorngebüsche 
auf. 
 
Die sich anschließende Vorwärmzeit (Präboreal) war durch eine schnelle Erwärmung 
und ein erneutes Ausbreiten der Wälder gekennzeichnet. In unserem Raum 
erstreckten sich erneut dichte Birkenwälder, die später von Kiefernwäldern abgelöst 
wurden. Das Gebiet zwischen Saale und Elbe lag im Übergangsbereich eines 
haselarmen Kiefern-Eichenmischwald-Gebietes auf den lößbeeinflußten Flächen im 
Lee des Harzes und einem ausgedehnten reinem Kiefernwaldareal. 
 
In der folgenden Mittleren Wärmezeit (Atlantikum) drangen die Meere in den Bereich 
der heutigen Nord- und Ostsee vor, das Klima war stärker ozeanisch getönt. Die 
Kiefer wurde im dominierenden Eichenmischwald seltener. Lindenreiche 
Eichenmischwälder werden durch ulmenreiche abgelöst. 
 
Die in der späten Wärmezeit (jüngeres Atlantikum) eintretende erneute 
Klimaverschlechterung mit kühlerer und feuchterer Witterung brachte eine stärkere 
Ausbreitung der Buche mit sich. In den Lößlandschaften nördlich der Mittelgebirge 
stockten Eichenmischwälder mit Buchen., während die lößfreien altpleistozänen 
Landschaftsteile von Eichen-Kiefern-Wäldern eingenommen wurden. Das 
Stadtgebiet befand sich unmittelbar im Grenzbereich zwischen diesen beiden 
Wuchsgebieten. 
 
Nach dem Pollenprofil von Cösitz herrschte zwischen dem 6./7. bis 9./10. Jh., die 
Buche vor. 
Die Kiefer und Birke sind durch den Siedlungseinfluß stark überrepräsentiert. Sehr 
stark ist auch die Haselnuß vertreten. Weit hinter der Buche bleiben Hainbuche, 
Linde und Ulme zurück. Auch der Anteil der Eiche liegt nur wenig über 10 %. Bis zum 
9./10. Jh. ist mit der Existenz von Auwäldern zu rechnen, an deren Bestandsaufbau 
Ulme, Linde, Eichen sowie die Esche und Hainbuche beteiligt waren. Die hohe 
Pollenrepräsentanz der Buche weist auf das Vorhandensein grundwasserferner 
buchenreicher Wälder hin.  
 
Unter dem zunehmenden Einfluß des Menschen wurde in der Jüngeren 
Nachwärmezeit von Rodungsinseln ausgehend der Wald immer stärker 
zurückgedrängt und durch selektiven Holzeinschlag wird das Baumartenverhältnis 
verschoben. So ist z.B. der Anteil der Eiche im 7.-9. Jh. in Cösitz wesentlich geringer 
als am unbesiedelten Salzigen See. Das Herausschlagen der Eichen als Bauholz für 
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die slawischen Burgen lichtete die siedlungsnahen Wälder auf. Das begünstigte die 
Hainbuche und förderte die lichtliebende Birke und Kiefer. Wirtschaftsmaßnahmen 
lichteten die siedlungsnahen Wälder weiter auf und verstärkten die Konkurrenzkraft 
von Hainbuche und Eiche, die sich anfänglicher Zurückdrängung durch den 
Burgenbau bald wieder durchsetzten. Der menschliche Einfluß förderte wohl auch 
die Ausbreitung der Linde und führte zur allmählichen Verdrängung der Buche aus 
den Beständen. Ihr Rückgang setzt im 9./10. Jh. ein und ist im 12. Jh. vollzogen. 
Damit entwickelten sich allmählich die heute als natürlich geltenden Traubeneichen-
Linden-Hainbuchenwälder (LANGE 1976). 
 
Mit dem Ackerbau drangen zahlreiche Ackerunkräuter vor. Mähwiesen, Weiden, 
Forsten und die verschiedensten Ruderalpflanzengesellschaften im Siedlungsbereich 
waren das Produkt der menschlichen Tätigkeit. Die Vielfalt in der Vegetation und der 
Artenreichtum der Flora nahmen im Vergleich zu den relativ artenarmen und 
großflächig nur wenig differenzierten ursprünglichen Waldgesellschaften bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts beständig zu. Erst mit der Entwicklung der Großindustrie 
und den wachsenden technischen Möglichkeiten der Menschen wurden die Eingriffe 
in die Natur und die Landschaft intensiver und flächenhafter, so daß immer mehr 
Pflanzen und Tierarten in ihrem Bestand gefährdet wurden. Besonders intensiv 
waren und sind diese Einflüsse im Bereich industrieller Ballungszentren wie im Raum 
Halle. 
 
Anhand der "Flora von Halle" (GARKE 1848) läßt sich die Vegetation Mitte des 19. 
Jahrhunderts rekonstruieren. Die Gesamtflora umfaßte 1848 962 Arten. 
Archäophyten hatten zum damaligen Zeitpunkt einen Anteil von 11 %, Neophyten 
waren mit ca. 10 % vertreten. 
 
Ein Vergleich dieser historischen Flora mit einer Erfassung aus dem Jahr 1983 
(KLOTZ 1983) zeigt, daß von den zu diesem Zeitpunkt registrierten 946 Arten 704 
Arten ebenfalls in der Florenliste von 1848 enthalten waren. Nicht mehr 
nachgewiesen werden konnten 258 Taxa. Das bedeutet einen Rückgang von 25,3 % 
in einem Zeitraum von 130 Jahren. Neu hinzugekommen sind 242 Taxa. Diese 
Zugänge stellen jedoch nur z.T. eine Bereicherung unserer Flora dar. Zum Vergleich 
der beiden Florenlisten hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit verwendet KLOTZ 1983 den 
Präsenz-Gemeinschaftskoeffizienten nach ELLENBERG (1956). Es ergibt sich eine 
Florenähnlichkeit von lediglich 58,5 %. Dies zeigt klar die tiefgreifenden 
Florenveränderungen, die im Stadtgebiet vor sich gegangen sind. Auch in der 
Artenzusammensetzung wird dies deutlich. 1983 sank der Anteil einheimischer Arten 
auf 59 %. Neophyten wiesen einen Anteil von 31 % auf, Archäophyten haben noch 
einen Anteil von 9 %. Folgende Tendenzen für die Standort- und Florenveränderun- 
gen im Stadtgebiet können abgeleitet werden: 
 
1. Zunahme wärmeliebender Arten und von Arten mit Verbreitungsschwerpunkt in 

kontinentalen Gebieten, 
2. Abnahme von Arten feuchter Standorte bzw. Zunahme trockenheitsertragender 

Arten, 
3. Rückgang von Azidophyten, 
4. starke Zunahme von Nitrophyten.  
 
 
5.1.1.1.2 Pflanzengeographische Verhältnisse 
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Bei der Beschreibung der pflanzengeographischen Verhältnisse ist zu beachten, daß 
sich die Floren von Städten, besonders von Großstädten wie Halle, von ihren 
Umlandfloren deutlich unterscheiden. Die Charakteristika der pflanzen-
geographischen Einheiten treffen vorrangig auf extensiver genutzte Flächen mit einer 
standortspezifischen Vegetation im Randbereich der Stadt zu. 
 
Nach WEINERT 19951 hat die Stadt Halle Anteil an den pflanzengeographischen 
Bezirken Mansfelder Hügelland, Merseburger Ackerebene sowie der Elster-Luppe-
Aue, die die Saaleaue südlich der Stadt einschließt.  
 
Der pflanzengeographische Bereich ”Mansfelder Hügelland”, der in seiner 
Begrenzung nicht mit der gleichnamigen Naturraumeinheit übereinstimmt, hebt sich 
von den sich nordöstlich, östlich, südöstlich und südlich anschließenden 
Ackerebenen durch seinen besonderen Reichtum an kontinentalen und 
subkontinentalen Arten ab, der durch seine Lage im "Mitteldeutschen Trockengebiet" 
bedingt wird. Die östliche und nordöstliche Grenze des Mansfelder Hügellandes ist 
gleichfalls die Verbreitungsgrenze vieler dieser Arten. 
 
In den azidophilen kollinen Mauerpfeffer-Felsfluren und kontinentalen Trockenrasen 
erlangt der Felsen-Goldstern (Gagea bohemica ssp. saxatilis) seine östliche 
Verbreitungsgrenze, die entlang der Linie Könnern-Landsberg verläuft.  
Festuca cinerea ssp. pallens wächst gleichfalls auf natürlichen oder sehr naturnahen 
Standorten, in Silikatfelsfluren sowie an wenigen Muschelkalk- und Zechsteinkalk-
Standorten. Sie erreicht die absolute Nordgrenze ihres Gesamtareals entlang der 
Nord- und Ostseite des Küttener und Neutz-Möderauer Plateaus. Im 
pflanzengeographischen Bezirk zeigt sich ein ähnliches Verbreitungsmuster wie 
Spergula morisonii. Diese ist jedoch nur auf den nördlichen Saalehängen außerhalb 
des Stadtgebietes zu finden. Vor allem Spergula morisonii kann als Zeiger für 
unbeeinflußte Silikatfelsfluren betrachtet werden. 
 
Als Hügelsteppenpflanzen mit einem Vorkommen auf naturnahen Trockenrasen auf 
Löß über Porphyr inmitten von Äckern ist Ranunculus illyricus im Planungsgebiet 
vorhanden. Der Illyrische Hahnenfuß findet in dem isolierten Vorkommen in der 
Herzynischen Unterprovinz auf dem Küttener und Neutz-Möderauer Plateau nördlich 
der Stadt seine nordöstliche Verbreitungsgrenze. Im Stadtgebiet ist er an den 
Saalehängen zwischen Schiepzig und Lettin zu finden. 
 
Die lokale Verbreitung der noch nicht ruderalisierten Halbtrockenrasen und 
Trockenrasen auf Löß zeigt der Dänische Tragant (Astragalus danicus) an. Das 
Pfriemengras, Stipa capillata, kennzeichnet mit seinem isolierten Teilareal ebenfalls 
das Hercynische Trockengebiet. Eine Analyse von GROSSE 1985 zeigt, daß zu 
diesem Zeitpunkt ca. 50 % seiner in historischen Floren aufgeführten Fundorte 
erloschen sind. 
 
Festuca valesiaca, der Walliser Schwingel, erreicht in der Herzynischen Unterprovinz 
die äußerste Nordwestgrenze seines Gesamtareals. Auch dieses Steppengras zeigt 
die Ausdehnung des Hercynischen Trockengebietes an und ist im Mansfelder 

                                                 
1 in SCHUBERT, HILBIG UND KLOTZ 1995, S. 48 f. 
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Hügelland verbreitet. Im Gebiet der Saale von Halle nach Süden verläuft die Nordost- 
bzw. Ostgrenze dieses Teilareals.  
 
Ein Beispiel für eine weitverbreitete Hügelsteppenpflanze ist das Feldmannstreu, 
Eryngium campestre, das neben den Lößböden des Mansfelder Hügellandes auch in 
der Merseburger Ackerebene vorkommt. 
 
In der Waldvegetation macht sich die Florengliederung gleichfalls bemerkbar. Der auf 
die Trockengebiete Zentraleuropas begrenzte und im Mansfelder Hügelland 
stellenweise verbreitete Zwerg-Lerchensporn (Corydalis pumila) ist in den kollinen 
grundwasserfernen, wärmeliebenden Laubmischewäldern im angrenzenden 
Saalkreis vorhanden. Im Planungsgebiet tritt er in der Dölauer Heide und auf dem 
Forstwerder auf. 
 
Sonderstandorte stellen die binnenländischen Salzsumpf- und Salzwiesenstandorte 
dar. Natürliche Binnensalzstellen sind im angrenzenden Mansfelder Land im Bereich 
des ehemaligen Salzigen und des Süßen Sees sowie in der Elster-Luppe-Aue 
vorhanden. Die im Stadt- und Stadtrandgebiet vorhandenen Salzstellen tragen 
anthropogenen Charakter. Als charakteristische Art der Hercynischen 
Binnensalzstellen tritt hier die subkontinentale Salz-Aster (Aster tripolium) auf.  
 
Durch vom Stadtumland abweichende Boden- und Bodenfeuchteverhältnisse sowie 
die Ausprägung eines eigenen Stadklimas treten im Stadtgebiet Arten auf, die im 
Umland der Stadt fehlen oder stark zurückgehen. Eine Art der historischen 
Siedlungskerne ist z.B. das Aufrechte Glaskraut (Parietaria officinalis). Als mäßig 
urbanophile, also eine urban-industrielle Gebiete bevorzugende Art mit geringen 
Häufigkeiten außerhalb der Stadt, wird im Gebiet Halle-Leipzig die Mäusegerste 
(Hordeum murinum) eingestuft (KLOTZ 1987). Arten, die sich an ihrer nördlichen 
Arealgrenze befinden, werden urbanophiler und ihre soziologische Amplitude wird 
kleiner, wie dies bei Götterbaum (Ailanthus altissima) und dem Kleinen Liebesgras 
(Eragrostis minor) der Fall ist. Beide können als Wärmezeiger im Stadtgebiet gelten.  
 
 
5.1.1.1.3 Potentiell natürliche Vegetation 
5.1.1.1.3.1 Methodik der Charakteristik der Potentiell natürliche Vegetation  
  im Stadtgebiet Halle 
 
Zur Rekonstruktion der Potentiell natürlichen Vegetation wurde für die Zeitpunkte 
1850, 1912, 1930 und 1955 anhand historischer Karten eine Verteilung erarbeitet. 
Damit soll der Prozeß der anthropogenen Vegetations- und Biotopveränderungen im 
Stadtgebiet dokumentiert werden.  
Als Grundlagen standen die Meßtischblätter 1 : 25 000 sowie die auf deren 
Grundlage erarbeiteten Karten der Flächennutzung zur Verfügung. 
 
Letztendlich erwies sich die detaillierte Rekonstruktion der aktuellen Vegetation, 
insbesondere eine kartographische flächendeckende Darstellung von 
Pflanzengesellschaften für die genannten Zeitpunkte, nur auf der Grundlage einer 
alten Flora von GARCKE (1848) aus der Mitte des 19. Jh. als unmöglich. Allgemeine 
Entwicklungstrends können aber sehr wohl dargestellt werden. 
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Nachdem sich die Rekonstruktion der Vegetation mittels pflanzensoziologischer 
Einheiten als nicht praktikabel erwiesen hatte, wurde versucht, für die einzelnen 
Zeitschnitte Biotoptypübersichten zu entwickeln. Eine Übersichtskarte (Karte 3) stellt 
die heutige Potentiell natürliche Vegetation der Stadt Halle/S. dar. Als Grundlage 
dienten die ausgeschiedenen Biotopkomplexe. Die folgende Tabelle gibt eine 
Übersicht über das Vorhandensein des einzelnen Biotoptyps zum jeweiligen 
historischen Zeitpunkt: 
 
Tab. 5.1.1.1 - 1:  Ausprägung der Vegetationskomplexe zu unterschiedlichen  

historischen Zeitpunkten 
 (X - Biotoptyp vorhanden, (X) - Vorhandensein des Biotoptyps 

unsicher, NEU - neuauftretender Biotoptyp, ? - Existenz des 
Biotoptypes zum angegebenen Zeitpunkt unsicher) 

 
Biotoptyp 1850 1912 1930 1955 1993 
      
Vegetation der Baugebietsflächen      
Vegetation der Zentrumsbereiche und öffentlichen 
Einrichtungen mit geringem Grünanteil 

X X X X X 

Vegetation der Zentrumsbereiche und öffentlichen  
Einrichtungen mit hohem Grünanteil 

X X X X X 

Vegetation der Burgen und Burganlagen X X X X X 
Vegetation der Altbaugebiete (vor 1918; nicht rekonstruiert)    X X 
Vegetation der Altbaugebiete (vor 1918; rekonstruiert)  NEU NEU X X 
Vegetation der rekonstruierten Altbau- und Neubaumisch-
gebiete 

   X X 
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Biotoptyp 1850 1912 1930 1955 1993 
      
Vegetation der Altbaugebiete (1918-1945)   X X X 
Vegetation der Neubaugebiete bis 1965    X X 
Vegetation der Neubaugebiete ab 1965     X 
Vegetation der verstädterten Dorfkerne   (X) X X 
Vegetation der Villen- und Einzelhausbebauung (individuell)  (X) X X X 
Vegetation der Reihenhausgebiete (einheitliche Bebauung)   (X) X X 
Vegetation der landwirtschaftlichen Produktionsanlagen    (X) X 
      
Vegetation der Verkehrsflächen      
Vegetation der Straßenverkehrsflächen und Garagen-
komplexe mit eigenem Grünanteil 

(X) (X) (X) (X) (X) 

Vegetation der Bahnanlagen (incl. Straßenbahnwende-
schleifen) 

(X) X X X X 

      
Vegetation der städtischen Grünflächen      
Vegetation der Parks und begrünten Stadtplätze (X) X X X X 
Vegetation der Friedhöfe X X X X X 
Vegetation der Sportanlagen mit hohem Vegetationsanteil  (X) (X) X X 
Vegetation der Gärten X X X X X 
Vegetation aufgelassener Obstanlagen und -gärten ? ? (X) (X) X 
Vegetation der städtischen Schutzanlagen ? ? (X) X X 
      
Vegetation der Entsorgungsflächen      
Vegetation der Kläranlagen und Rieselfelder  (X) X X X 
Vegetation der Kommunalmülldeponien  (X) (X) X X 
Vegetation der Industriedeponien  (X) X X X 
      
Vegetation des städtischen Öd- und Brachlandes      
städtische Vorwälder und thermophile Gebüsche X X X X X 
ausdauernde Ruderalvegetation X X X X X 
      
Vegetation landwirtschaftlicher Nutzflächen      
Acker, Intensivgrünland, Weiden X X X X X 
Mähwiesen X X X X X 
Feucht- und Naßwiesen der Auen X X X X X 
Intensivobstanbauflächen      
      
Vegetation der Forste      
Kahlschläge und Schonungen (X) (X) X X X 
Robinien- und Pappelforste (X) (X) X X X 
Kiefern-, Laubholz- und Mischholzforste X X X X X 
      
Vegetation der Abbauflächen      
Vegetation der Steinbrüche X X X X X 
Vegetation der Kies- und Tongruben X X X X X 
Vegetation der Kaolinabbauflächen und Absetzbecken  (X) (X) X X 
sonstige Abbauflächen ? ? X X X 
      
Wälder und Gebüsche      
Pappel-, Silberweiden- u. Eschen-Ulmen-Auenwälder u.     
Gebüsche 

X X X X X 

Mesophile Laubwälder (Traubeneichen-Hainbuchenwälder) X X X X X 
Trockene Eichenwälder, xerotherme Gebüsche und Feld-   
ahorn-Schluchtwälder 

X X X X X 

Erlenbruchwälder X X X X X 
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Biotoptyp 1850 1912 1930 1955 1993 
      
Feldhecken und Ackerhohlwege X X X X X 
Auengebüsche, Hochstauden- und Flußuferfluren X X X X X 
      
Trocken- und Halbtrockenrasen      
Trocken- und Halbtrockenrasen auf Porphyr X X X X X 
Trocken- und Halbtrockenrasen auf anderen Substraten X X X X x 
      
Vegetation der Naßstandorte und Gewässerränder      
Vegetation der Tagebaurestgewässer und ihrer Ufer  (X) (X) X X 
Vegetation der Gewässer und Naßstellen der Bergbau-
senkungsgebiete 

 (X) (X) X X 

Vegetation der Bachufer X X X X X 
Röhrichte, Hochstauden- und Flußuferfluren X X X X X 
Vegetation der Altwasser und ihrer Randzonen  X X X X X 
      
Weitere Kartierungseinheiten      
Wasserflächen zur Grundwasseranreicherung    (X) X 
militärische Anlagen  (X) (X)  X X 

 
Wie die Tabelle erkennen läßt, wird die Differenzierung der Biotoptypen zum großen 
Teil entscheidend durch die Flächennutzung bestimmt.  
 
Unter der Potentiell natürlichen Vegetation wird diejenige hypothetische Vegetation 
verstanden, die unter den gegebenen standörtlichen Rahmenbedingungen 
vorkommen würde, wenn alle direkten Eingriffe des Menschen (Ackerbau, Mahd, 
Düngung usw.) wegfielen. Sie ist damit ein Maß für das Leistungspotential der Natur 
unter den gegebenen Umweltbedingungen. 
Dabei ist es wichtig, daß nach diesem gedanklichen Wegfall der direkten 
menschlichen Eingriffe die Vegetation sich nicht im Zuge einer Sukzession über 
einen längeren Zeitraum verändert, sondern es ist diejenige Klimaxgesellschaft 
gemeint, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorhanden wäre. Die Unterschiede zur 
ursprünglichen Vegetation erwachsen aus den durch den Menschen irreversibel 
veränderten (Kanalbau, Tagebaulandschaft) bzw. erst durch mehr oder weniger 
aufwendige Renaturierungsmaßnahmen wieder in den ursprünglichen Zustand zu 
versetzende Standortfaktoren. 
 
Aus methodischen Gründen bleibt der intensiv besiedelte Bereich der Großstädte bei 
der Erarbeitung von Karten der Potentiell natürlichen Vegetation besser ausgespart 
(vgl. Definition) Das heißt jedoch nicht, daß z.B, auch auf hochgradig versiegelten 
Flächen keine Sukzessionsprozesse möglich seien. Beste Beispiele dafür sind auch 
in der Stadt Halle zu finden: 
 
### aus dem Kleinpflaster innerhalb der Bau-Absperrung (Wegfall der 

Trittbelastung) vor dem ehemaligen Kinderkaufhaus sprossen binnen kürzester 
Frist zahlreiche Pflanzenarten 

### bereits nach zwei Jahren ist im Gelände der ehemaligen Garnison Heide ein 
starker Aufwuchs von jungen Pappeln in Pflasterfugen und Asphaltritzen zu 
verzeichnen. 
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Bei der Anwendung des Konzeptes der Potentiell natürlichen Vegetation sind die zur 
Charakterisierung der einzelnen Vegetationstypen verwendeten 
pflanzensoziologischen Assoziationsnamen ein Ausdruck zur Beschreibung der 
standortökologischen Rahmenbedingungen. Sie wollen und können aber kein 
konkretes Bestandsbild und auch keine floristische Zusammensetzung angeben. Aus 
diesem Grund wird bewußt auch nur eine deutsche Namensgebung verwendet. 
 
Wie die bereits aus den verschiedensten Landschaftsräumen vorliegenden Karten 
der Potentiell natürlichen Vegetation es ausweisen, aber auch die 
Sukzessionsentwicklungen auf brachgefallenen Flächen im Halleschen Raum 
erkennen lassen, kann von einer fast völligen Waldbedeckung auch des 
Hercynischen Trockengebietes ausgegangen werden. 
 
Die vorherrschende Waldvegetation differenziert sich im wesentlichen entlang zweier 
Faktorengradienten. Zum einen ist dies der Wasserfaktor, der von ganzjährig 
nassen, über periodisch überflutete bis hin zu ausgeprägt trockenen Standorten 
reicht. Zum zweiten ist es der Nährstoffaktor. Im Stadtgebiet überwiegen dabei die 
nährstoffreichen Standorte. Nährstoffarmut herrscht auf den flachgründigen 
Porphyrkuppen und im Bereich von sandigen und kiesigen Kippsubstraten der 
ehemaligen Braunkohlentagebaue im Osten der Stadt. 
 
 
5.1.1.1.3.2.  Die Vegetationseinheiten der Potentiell natürlichen Vegetation 
 
Auf Grund der Jahresniederschläge von über 450 mm ist das gesamte Gebiet 
waldfähig, d. h. es wäre bis auf die Gewässer völlig von Wald bedeckt. 
 
Die grundwasserfernen Standorte mit Schwarzerdeböden würden von 
subkontinentalen winterlindenreichen Traubeneichen-Hainbuchen-Wäldern der 
charakteristischen flächendominanten Waldvegetation des trocken-warmen 
Lößgebietes im Hercynischen Trockengebiet eingenommen. Die Wälder sind 
artenreich und stark gegliedert in eine obere und untere Baumschicht, eine gut 
ausgebildete Strauchschicht und eine Feldschicht. Die Baumschicht wird von 
Trauben-Eiche (Quercus petraea), Stiel-Eiche (Quercus robur), der Hainbuche 
(Carpinus betulus) und der Winter-Linde (Tilia cordata) dominiert. 
 
Die frischeren bis feuchten Standorten im Übergangsbereich zu den Erlen-Eschen-
Wäldern der Bachtäler und in Randlage der Saaleaue dürften mit dem Auftreten von 
Esche (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Feld-Ahorn (Acer 
campestre) edellaubholzreicher sein. Diese Waldausprägung ist als feuchte 
Ausbildung des Eichen-Hainbuchenwaldes dargestellt worden. In der artenreichen 
Strauchschicht treten neben dem Jungwuchs der Baumarten die Haselnuß (Corylus 
avellana), der Feld-Ahorn (Acer campestre), Weißdorn (Crataegus oxyacantha) Roter 
Hartriegel (Cornus sanguinea), Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) und Schwarzer 
Holunder (Sambucus nigra) auf. Auf Grund der zeitigen oberflächlichen Erwärmung 
des Bodens bei noch vorhandener guter Durchfeuchtung sowie einer guten 
Belichtung infolge des relativ späten Laubaustriebs der Baumarten ist dieser Waldtyp 
durch einen Geophytenreichtum ausgezeichnet. 
 
In den wenigen Gründchenstandorten mit lokal höherer Luftfeuchtigkeit im 
Porphyrgebiet (z.B. Amselgrund) dürfte sich der Anteil anspruchsvoller 
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Edellaubhölzer gegenüber der feuchten Ausprägung des Eichen-Hainbuchenwaldes 
noch weiter erhöhen. Für diese Sonderstandorte wird deshalb ein Schluchtwald 
angenommen. 
 
Im Bereich von flachgründigen Kuppen und exponierten Hangschultern des 
Halleschen Porphyrkomplexes wird die Vegetation vor allem in Südexposition 
waldsteppenartige Züge tragen. Unter der infolge Trockenheit aufgelockerten 
Baumschicht könnten sich lichtliebende und trockenheitsverträgliche Arten der 
Trocken- und Halbtrockenrasen einstellen. Kleinflächig sind bereits Felsfluren 
eingestreut (Kröllwitz). Vergleichbare Gehölzbestände sind in jungen Steinbrüchen 
entwickelt. 
 
Erlenbrüche treten nur an wenigen Stellen im Stadtgebiet, besonders im Bereich 
verlandeter Altwasser auf. Sie werden auch als potentielle Vegetation für die 
größeren Lehmstiche in der Saaleaue um Planena angenommen. 
 
Im Einflußbereich stärker fließenden Grundwassers und nur zeitweilig stärkerer 
Vernässung sind Erlen-Eschen-Wälder vom Typ des Pruno-Fraxinetum entwickelt. 
Hauptholzart ist neben der Schwarzerle (AInus glutinosa) die Esche (Fraxinus 
excelsior). Regelmäßig treten auch Feld- und Flatter-Ulme (Ulmus minor, U. laevis), 
Traubenkirsche (Prunus padus) und Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) auf. Im 
Gegensatz zum Erlenbruch ist die Feldschicht sehr artenreich und üppig entwickelt. 
 
Im Kontakt zu diesen Erlen-Eschen-Wäldern sind auf grundwasserbeeinflußtem Löß 
Wälder entwickelt, die in ihrem Bestandsaufbau große Ähnlichkeit zu den 
Hartholzauenwäldern der Saaleaue aufweisen. In diesem Holunder-Ulmen-Auenwald 
bilden Stiel-Eiche (Quercus robur), Esche (Fraxinus excelsior) und Feld-Ulme (Ulmus 
minor) den Artengrundbestand. In der Feldschicht herrscht der Jungwuchs von Feld-
Ulme sowie der Holunder (Sambucus nigra) vor. 
 
In der Saaleaue ist als Potentiell natürliche Vegetation ein Komplex aus 
Weichholzaue und Eschen-Stieleichen-Wäldern anzunehmen. Die von 
verschiedenen Weidenarten (Salix spec.) und der Schwarz-Pappel (Populus nigra) 
gebildete Weichholzaue säumt galeriewaldartig den Fluß. Für den Bereich nördlich 
des Burgholzes kann sogar mit einer flächigen Verbreitung gerechnet werden. 
 
Der Weichholzaue schließt sich im Überschwemmungsgebiet der Saale und Weißen 
Elster großflächig der Hartholzauenwald (Fraxino-Ulmetum) an, der seine 
Bezeichnung dem dominierenden Auftreten von Hainbuche (Carpinus betulus) und 
Stiel-Eiche (Quercus robur) - beides Arten mit sehr hartem Holz - verdankt. Daneben 
sind weiterhin regelmäßig Esche (Fraxinus excelsior), Feld- und Flatter-Ulme (Ulmus 
minor, U. laevis) und Feld-Ahorn (Acer campestre) vertreten. Vereinzelt sind auch 
Wildbirne und Wildapfel (Pyrus pyraster, Malus sylvestris) beigemischt. Die üppige 
Strauchschicht wird vor allem durch Ulmenjungwuchs, die Haselnuß (Corylus 
avellana), Weißdorn (Crataegus spec.), Hartriegel (Cornus sanguinea), 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) u.a. gebildet. In der Feldschicht ist im 
Frühling ein artenreicher Geophytenaspekt entwickelt. Diesem schließt sich ein 
staudenreicher Frühsommer- und ein gräserreicher Spätsommeraspekt an. 
 
Eine wichtige Rolle spielen Kippenwälder auf den Abbauflächen des 
Braunkohlenbergbaues. In den ersten Jahrzehnten ist auf den tertiären 
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Kippsubstraten ein kiefern- und birkenreicher Stieleichenwald als potentieller Waldtyp 
anzunehmen. In feuchten Senken (in der Karte 3 gesondert dargestellt) treten 
Pfeifengras, Weiden und Erlen hinzu. Auf Flächen mit tiefgründiger Melioration vor 
der Rekultivierung ist nach einer ersten Waldgeneration durchaus bereits wieder mit 
einem Waldtyp zu rechnen, der dem Eichen-Hainbuchen-Wald ähnlich ist. 
 
Folgende Vegetationstypen der Potentiell natürlichen Vegetation sind demnach im 
Stadtgebiet anzutreffen: 
 
- Erlenbruchwald 
- Erlen-Eschen-Wald 
- Edellaubholzreicher Schluchtwald 
- Pappel-Weiden-Weichholzauwald 
- Holunder-Ulmen-Auenwald 
- Eschen-Ulmen-Hartholzauenwald 
- Eichen-Hainbuchenwald 
- Eichen-Hainbuchenwald, feuchte Ausprägung 
- Eichen-Hainbuchenwald, thermophile Ausprägung 
- Eichen-Trockenwald mit Elementen der Felsfluren 
- Stieleichen-Birken-Kippenwald 
- Stieleichen-Birken-Kippenwald, feuchte Ausprägung 
- Wasservegetation 
 
 
5.1.1.1.3.3  Entwicklungstrends in der Potentiell natürlichen Vegetation seit  
  1850 
 
Beim Vergleich der  im Landschaftsplan der Stadt Halle (Entwurf) enthaltenen Karten 
der Jahre 1850, 1912, 1930, 1955 und 1993 fällt zuerst die vor allem ostsaalisch 
erfolgende Siedlungsentwicklung auf den sofort und meist uneingeschränkt 
bebaubaren potentiellen Eichen-Hainbuchen-Standorten auf. Die wenigen flachen 
und etwas feuchteren Tälchen wurden mit überbaut. Mit Ausnahme des 
unmittelbaren Innenstadtbereiches blieb die Überflutungsaue der Saale von der 
Bautätigkeit weitgehend verschont. Im Bereich des Holzplatzes, der Saline und des 
Sophienhafens erfolgten beträchtliche Aufschüttungen, um hier bauen zu können. 
 
Die mit der Siedlungsentwicklung und Landnutzung verbundenen Eingriffe in den 
abiotischen Standortfaktorenkomplex wandelte die Potentiell natürliche Vegetation in 
unterschiedlichem Ausmaß gegenüber der Ursprünglichen/ Natürlichen Vegetation 
ab. In den folgenden Schemata sind Beispiele für typische Eingriffe aus dem 
Stadtgebiet dargestellt: 
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Abb. 5.1.1.1 - 1:  Veränderungen der Ursprünglichen Vegetation durch irreversible 

Veränderungen der Standortbedingungen infolge von Nutzungsein-
flüssen  

 
1. Ackerbau im Porphyr 
 
 
   Kappung des  
   Bodenprofils 
   Erosion      Erosion 
           ⇓               ⇓  
Eichen-Hainbuchen- -------------> Eichen-Hainbuchen- ----------> Eichen-Trockenwald 
Wald     Wald, thermophile AF 
 
 
 
2. Ackerbau in der Reideaue 
 
 
   Kanalisierung  
   Grundwasser-      Grundwasser- 
   absenkung       absenkung 
           ⇓                   ⇓  
Erlen-Eschen- ---------------------> Holunder-Ulmen- ------------>  Eichen-Hainbuchen- 
Wald      Auenwald,                                 Wald, feuchte AF 
 
 
 
3. Veränderungen der Hochwasserretentionsflächen 
 
  
                                                         Eindeichung 
                                                                ⇓  
 Hartholz- --------------------------------------------------> Eichen-Hainbuchen- 
 Auenwald       Wald, feuchte AF 
 
 
 
4. Saaleausbau 
 
  
   Mäander-   Grundwasserabsenkung 
   abtrennung   Auffüllung 
    ⇓    ⇓  
  Schwimmblatt- --------------------> Erlenbruch- ----------------> Pappel-Silberweiden- 
  vegetation    wald    Weichholzaue 
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5. Veränderungen der Grundwasserverhältnisse in Seitentälchen 
 
  
  Grundwasser-   Grundwasser- 
  absenkung    absenkung 
   ⇓     ⇓ 
  Erlen-Eschen- -----------> Eichen-Hainbuchen- ------------->  Eichen-Hainbuchen- 
  Wald    Wald, feuchte AF   Wald 
 
 
 
5.1.1.1.4 Reale Vegetation 
 
Die Ausprägung der aktuellen Vegetation der Stadt Halle wird stark durch die 
Nutzungsstrukturen bestimmt. Aus diesem Grund erfolgt die Beschreibung in Form 
von Vegetationskomplexen, die die einzelnen Nutzungsstrukturen charakterisieren. 
Die Darstellung basiert auf der Erläuterung und Bewertung der Biotopkomplexe zum 
Entwurf des Landschaftsplanes der Stadt Halle.  
 
Weite Flächen des Stadtgebietes werden durch Bebauungsstrukturen geprägt. Die 
folgenden Komplexe können hinsichtlich ihrer Ausstattung unterschieden werden: 
 
### Vegetation der Zentrumsbereiche und öffentlichen Einrichtungen mit geringem 

Grünanteil 
### Vegetation der Zentrumsbereiche und öffentlichen Einrichtungen mit hohem 

Grünanteil 
### Vegetation der Burgen und Burganlagen 
### Vegetation der Altbaugebiete (vor 1918, nicht rekonstruiert) 
### Vegetation der Altbaugebiete (vor 1918, rekonstruiert) 
### Vegetation der rekonstruierten Alt-Neubau-Mischgebiete 
### Vegetation der Altbaugebiete 1918 - 1945 
### Vegetation der Neubaugebiete bis 1965 
### Vegetation der Neubaugebiete ab 1965 
### Vegetation der verstädterten Dorfkerne 
### Vegetation der Villen- und Einzelhausbebauung (individuell) 
### Vegetation der Reihenhausgebiete und Einfamilienhausgebiete (einheitliche 

Bauform) 
### Vegetation der Industrieflächen 
### Vegetation der landwirtschaftlichen Produktionsanlagen 
 
Das Zentrum der Stadt (Bereich im Innenstadtring, Leipziger Straße sowie größere 
öffentliche Einrichtungen außerhalb dieses Bereiches) weist einen hohen 
Versiegelungsgrad (z.T. > 90 %) und einen geringen Anteil von meist sehr intensiv 
gepflegten Vegetationsflächen auf. Diese beschränken sich auf einzelne 
Blumenrabatten und -kübel in denen neben Kulturpflanzen Fragmente von Garten-
unkrautgesellschaften vorhanden sind. Daneben sind kleinere 
Zierstrauchpflanzungen und einzelne Solitärbäume vorhanden. Spontane Vegetation 
tritt ferner in Form von Trittpflanzengesellschaften auf, die von Vogelknöterich 
(Polygonum aviculare) und einjährigem Rispengras (Poa annua) beherrscht werden. 
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Als typischer Wärmezeiger der Innenstadt ist das Kleine Liebesgras (Eragrostis 
minor) vereinzelt in Pflasterritzen anzutreffen. 
 
Vereinzelt sind auch im Bereich der historischen Innenstadt (Neue Residenz, Dom), 
vorwiegend jedoch außerhalb des Innenstadtringes Bereiche mit einem höheren 
Anteil von Vegetationsflächen vorhanden. Neben den, in der Regel in allen 
Bebauungsstrukturen vertretenen Trittpflanzengesellschaften sind Gartenunkraut- 
gesellschaften, aber auch Rasen- und Wiesen-Zönosen und vereinzelt auch Säume 
und spontane Gebüsche anzutreffen. Die Rasengesellschaften können relativ 
artenreich ausgeprägt sein und bei weniger intensiver Pflege wiesenartigen 
Charakter annehmen. Im Bereich historischer Anlagen findet man auch alte, 
verwilderte Kulturpflanzen, insbesondere Geophyten wie z.B. Buschwindröschen 
(Anemone nemorosa), den Hohlen und Kleinen Lerchensporn (Corydalis cava und C. 
pumila), das Scharbockskraut (Ficaria verna) u.a. Unter den gepflanzten Gehölzen 
sind dendrologische Besonderheiten zu erwarten. Jüngere Anlagen sind durch eine 
geringere Artenzahl und weniger bemerkenswerte Gehölze gekennzeichnet. 
Beispiele für diese Bebauungsstruktur sind im gesamten Stadtgebiet zu finden. Im 
zentrumsnahen Bereich ist dies u.a. die Universitätsbiliothek. Weiterhin zählen die 
meisten Schulen und das Bezirkskran- kenhaus Dölau dazu. 
 
Alte historische Anlagen mit einer Vielzahl von kleinräumig differenzierten 
Standortbedingungen stellen die alten Burganlagen dar. Artenzahl und -zusam-
mensetzung sind abhängig von der aktuellen Nutzung der Gebiete. Neben Relikten 
ehemaliger Kultur- und Nutzpflanzen wie dem Gemeinen Glaskraut (Parietaria 
officinalis) ist die Mauerritzenvegetation, gekennzeichnet durch das Vorkommen von 
Zymbelkraut (Cymbalaria muralis) und Mauerrautenfarn (Asplenium ruta-muraria), 
hervorzuheben. Daneben sind Gartenunkrautgesellschaften und Trittpflanzen sowie 
spontane Gebüsche wärmeliebender Arten wie Flieder (Syringia vulgaris) und 
Bocksdorn (Lycium barbarum) sowie Aufwuchs des Götterbaumes (Ailanthus 
altissima) als Wärmezeiger vorhanden. Bemerkenswert ist ein einmaliges 
Vorkommen einer Wildpopulation des Goldlacks (Cheiranthus cheiri) auf den 
Mauerkronen und auf einem Schuttkegel am Saaleufer. Nach der 
Mauerkronensanierung scheint diese Population erloschen.  
 
Die Vegetation der Wohngebiete läßt sich in Anlehnung an ihr Alter und ihren 
baulichen Zustand differenzieren. Dabei bilden die Jahre 1918, 1945 und 1965 
wichtige Zeitmarken. 
 
Altbaugebiete, die vor 1918 errichtet wurden, werden meist durch bis zu 4-etagige 
Altbauten mit ein bis zwei Hinterhöfen gekennzeichnet, in denen auch Kleingewerbe 
anzutreffen ist. Die Bebauung ist geschlossen und sehr eng, so daß eine sehr starke 
Beschattung und ein feuchtes Kleinklima sowie eine durch vorwiegend individuelle 
Ofenheizung hervorgerufene starke Luftbelastung während der Heizperiode die 
Standortbedingungen für die Vegetation bilden. Eine Durchgrünung ist kaum 
vorhanden. Im Bereich bestehender Bebauung ist die Artenzahl sehr gering. 
Typische Pflanzengesellschaften sind die Mastkraut- (Sagino-Bryetum), die 
Vogelknöterich-Breitwegerich- (Plantagini-Polygonetum) und die Einjährige 
Rispengras-Gesellschaft (Poetum annue). Auf Trümmer- und Abrißgrundstücken 
konnte sich eine z.T. recht artenreiche Flora ansiedeln. Neben Weißem Gänsefuß 
(Chenopodium album) und Zurückgebogenem Amaranth (Amaranthus retroflexus) 
kommt hier auch Gehölzjungwuchs mit Gemeiner Esche (Fraxinus excelsior), Berg- 
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und Spitzahorn (Acer pseudoplatanus und A. platanoides) sowie von Götterbaum 
(Ailanthus altissima) und Schwarzem Holunder (Sambucus nigra) auf. Vereinzelt 
bestehen Kiesdächer, auf denen der Scharfe Mauerpfeffer (Sedum acre) und die 
Platthalmrispe (Poa compressa) auftreten. Weiterhin können Schlagfluren mit 
Schmalblättrigem Weidenröschen (Epilobium angustifolium) und die Salweide (Salix 
caprea) beobachtet werden. Dieser Bebauungstyp konzentriert sich um den 
Innenstadtring und ist auch vereinzelt in den Kernen der ehemaligen Vororte 
enthalten. 
 
Im Rahmen von Rekonstruktionsarbeiten fand eine Entkernung dieser 
Bebauungsstrukturen statt. Die Hinterhäuser wurden durch vergrößerte Höfe mit 
einer stärkeren Durchgrünung ersetzt. Die Oberflächenversiegelung liegt meist < 80 
%. Die entstandenen Grünflächen weisen eine Gestaltung und 
Artenzusammensetzung der Zierstrauchanpflanzungen auf, die den Neubaugebieten 
vergleichbar ist. Ältere Bäume entstammen den früheren kleinen Hinterhöfen. Als 
Spontanvegetation findet man nur noch in Relikten die typischen Vertreter der 
Altbaugebiete wie das Niederliegende Mastkraut (Sagina procumbens) oder das 
Silbermoos (Bryum argenteum). Dominant sind jetzt Gartenunkräuter. 
 
In zentrumsnahen Bereichen, in denen neben der Rekonstruktion eine Bauung von 
Lücken und Abrißgrundstücken durch Neubauten (vorwiegend Plattenbauten) 
stattgefunden hat, ist ebenfalls ein hoher Versiegelungsrad (> 80%) zu verzeichnen. 
Die Artenzahl ist gering. Vertreten sind vorwiegend mit dem Mutterboden in die 
Grünanlagen eingebrachte Garten- und Ackerwildkräuter. Vereinzelt sind auch Reste 
der schattenertragenden Hinterhofvegetation (Sagino-Bryetum) sowie Bäume und 
Sträucher wie Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Gemeine Esche (Fraxinus 
excelsior) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus) anzutreffen. Dieser 
Standortkomplex beschränkt sich auf die Altstadt von Halle. 
 
Die Vegetation der Altbaugebiete, die in der Zeit 1918 bis 1945 entstanden, sind 
vorwiegend durch Zeilenbebauung mit mehrgeschossigen Häusern mit 
objektgebundenen Grünflächen, Blumenrabatten, Gebüschen sowie Gartenflächen. 
Der Versiegelungsgrad liegt zwischen 70 bis 80 %, z.T. auch darunter. Typische 
Pflanzengesellschaften sind die Gänseblümchengesellschaft (Bellidetum) der Rasen, 
die Mäusegersten-Säume (Bromo-Hordetum) sowie Gartenunkrautgesell- schaften 
und Trittfluren. Die Rasenflächen sind z.T. relativ artenreich und weisen Übergänge 
zu den Glatthaferwiesen, in trockenen Bereichen auch Vertreter der 
Halbtrockenrasen wie das Kleine Habichtskraut (Hieracium pilosella) und die 
Fiederzwenke (Brachypodium pinnatum) sowie Schwingel-Arten auf. Der Standorttyp 
schließt sich häufig an die bis 1918 geschaffene Bebauung an und stellt auch aus 
architektonischer und stadtplanerischer Sicht schützenwerte Bereiche dar, deren 
Unterschutzstellung angestrebt wird oder bereits realisiert wurde. Beispiele hierfür 
sind die Bebauung an der Vogelweide (Nordseite) und am Lutherplatz oder an der 
Johanneskirche, ebenso im Bereich des Stadtkrankenhauses. Durch die planmäßige 
gartenarchitektonische Gestaltung der Bebauungsstrukturen sind hier Grünstrukturen 
entstanden, die die besondere Identität der Wohngebiete unterstreichen. Hierzu 
gehören die Heckenstrukturen (u.a. aus Maulbeere), die planmäßige Anlage von 
Gärten (mit einem z.T. wertvollen Obstbaumbestand) und Grünanlagen im Wechsel 
sowie Fassadenbegrünung, letztere fällt zu hohem Maße der 
Fassadenrekonstruktion zum Opfer. 
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Die Bebauung der Neubaugebiete bis 1965 wird durch meist dreietagige 
Wohnblocks mit einem hohen Anteil von großen Grünflächen, Blumenrabatten, 
Gebüschen und Baumpflanzungen bestimmt. Der Versiegelungsgrad ist gering und 
liegt zwischen 40 und 60 %. Typisch sind die Gänseblümchengesellschaft 
(Bellidetum) und der Weidelgrasrasen (Lolio-Plantaginetum) der Rasenflächen und 
die Gartenunkrautgeselschaften der Beete und Rabatten. Eutrophierungszeiger sind 
Wegmalve (Malva neglecta) und Gänsefingerkraut (Potentilla anserina), die auf die 
Belastung der Rasenflächen mit Hundekot hinweisen. Daneben spielen einjährige 
Ruderalgesellschaften (Mäusegerstenflur) und Trittpflanzengesellschaften, auf 
beschatteten Wegen auch die Mastkrautgesellschaft (Sagino-Bryetum) eine Rolle. 
Große Komplexe, die dieser Bebauungstruktur entsprechen, sind in der Südstadt, in 
Trotha und an der Frohen Zukunft sowie die ersten Wohnkomplexe von Halle-
Neustadt. 
 
Die Neubaugebiete, die nach 1965 errichtet wurden, sind durch eine großflächige, 
meist 4- und mehretagige Blockbebauung sowie Hochäuser gekennzeichnet. Die 
Freiflächen bestehen aus mehr oder weniger intensiv gepflegten Rasenflächen und 
Ziergehölzpflanzungen mit häufig heckenartigem Charakter, sowie Blumenrabatten. 
Die Oberflächenversieglung liegt bei 40 -60 %. Da die Bebauung außerhalb der 
Stadt, im Bereich ehemaliger Ackerflächen erfolgte, sind neben den 
Ackerwildkräutern keine Relikte ehemaliger Vegetationsstrukturen vorhanden. Die 
Grünflächengestaltung ist z.T. noch nicht abgeschlossen oder es bestehen 
großflächige Rasen ohne strukturierende Bepflanzung mit Gehölzen. Die 
Bebauungstrukturen weisen ein stark differenziertes Mikroklima auf. Bedingt durch 
die Verteilung der Wohnblöcke kommt es zur Bildung von Windkanälen, die einen 
negativen Einfluß auf die Ausbildung höherwüchsiger Vegetation haben können. 
Andererseits entstehen wenig durchlüftete Bereiche. Typische 
Pflanzengesellschaften sind Fragmente der Äcker- und Gartenwildkrautgesell- 
schaften sowie anuelle Ruderalpflanzengesellschaften wie die Kompaßlattich-Flur 
(Lactuco-Erigeretum) oder die Raukenflur (Sisymbrietum loeseli). Daneben sind 
Trittpflanzengesellschaften vorhanden. Unter den zahlreichen, sporadisch 
auftretenden Vertretern der Ackerwildkrautfluren wie Geruchlose Kamille (Matricaria 
maritima), Echte Kamille (Chamomilla recutica), Feldrittersporn (Consolida regalis), 
Klatschmohn (Papaver rhoeas), Sandmohn (Papaver argemone), Ehrenpreis-Arten 
(Veronica spec.) u.a. sind auch seltene und schutzwürdige Arten. Schwerpunkte sind 
Halle-Neustadt, Südstadt, Silberhöhe und Heide-Nord. 
 
Am Stadtrand, z.T. auch innerhalb der Neubaugebiete sind alte, jetzt verstädterte 
Dorfkerne vorhanden. Neben typisch dörflichen Strukturen wie bäuerlichen Nutz- 
und Obstgärten sowie alten Stallgebäuden mit Lehmmauern und dörflichen 
Ruderalfluren nimmt die Bebauung durch Einfamilienhäuser mit städtischem 
Charakter und reinen Ziergärten in Bebauungslücken und ehemaligen Gärten zu. Die 
Artenzahl und die Anzahl der Pflanzengesellschaften ist relativ hoch. 
Charakteristisch für die nährstoffreichen Standorte sind die ausdauernden 
Ruderalfluren des Arction. Hierzu gehören die Schwarznessel-Malven-Flur (Balloto-
Malvetum) und die Kletten-Beifuß-Flur (Arctio-Artemisietum). Nitrophile Säume 
haben sich an nicht genutzten Gebäuden, Zäunen, Weg- und Gewässerrändern 
herausgebildet. Hierzu gehören der Brennessel-Giersch-Saum (Urtico-
Aegopodietum) und die Knoblauchsrauken-Täumelkälberkropf-Gesellschaft (Alliario-
Chaerophylletum temuli). Anuelle Ruderalfluren sind die Glanzmelden- und 
Tatarenmelden-Fluren (Atriplicetum nitentis, Atriplicetum tataricae), Brennessel-
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Wegmalven-Gesellschaft (Urtico-Malvetum) und Mäusegersten-Säume (Bromo-
Hordetum murini). Daneben treten auch Ruderalgesellschaften auf, die auf eine 
industrielle Nutzung der Dörfer hinweisen. Eine Analyse der Pflanzen- 
gemeinschaften der Dörfer im nördlichen Umland zeigt bereits 1988 (KLOTZ 1988) 
deutliche Unterschiede zu weiter von der Stadt Halle entfernten Siedlungen. 
KLOTZ bezeichnet die Dörfer Seeben, Lettin und Dölau als zur großstädtischen 
Agglomeration gehörend. Assoziationen wie die Schwarznessel-Malven-Gesellschaft 
(Balloto-Malvetum) oder Brennessel-Malven-Gesellschaft (Urtico-Malvetum) fehlen. 
Beide werden als gefährdete dörfliche Ruderalfluren eingestuft. 
Wichtige Kleinstrukturen sind die Mauerritzenvegetation, insbesondere im Bereich 
der alten Mauern der Friedhöfe und vereinzelt noch die Platthalm-Rispengras-
Färberkamillen-Gesellschaft (Poo compressae-Anthemidetum tinctoriae) als 
Gesellschaft der Mauerkronen, die aber auch auf steinigen Böschungen und im 
Bereich von Bahngeländen anzutreffen ist. Größere Obstgärten weisen im 
Unterwuchs noch artenreiche Glatthafer-Wiesen oder Weidelgras-Bestände auf. 
Gehölze werden hauptsächlich durch Holunder und Feldulme gebildet. Typische 
Dorfkerne sind insbesondere in Seeben, Bruckdorf, Reideburg, Büschdorf, Osendorf, 
Mötzlich, Beesen, Planena, Burg, Lettin und Dölau vorhanden. 
 
Flächen mit Villen- und individueller Einzelhausbebauung sind am Rand der 
Altstadt von Halle und im Bereich der ehemaligen Vororte wie Dölau, Kröllwitz und 
Nietleben im Form von gründerzeitlicher Bebauung und vornehmlich im Westen der 
Stadt als jüngere Bebauung vorhanden. Die Bebauung besteht aus einzelnen, wenig 
etagigen Häusern mit häufig repräsentativem Charakter und größeren, z.T. 
parkähnlichen Gartenanlagen, die unterschiedliche Pflegezustände zeigen. Der 
Versiegelungsgrad der Flächen liegt bei ca. 40 %. Ältere Villen mit parkartigen 
Gärten weisen häufig einen wertvollen Baumbestand und sehr hohe Artenzahlen auf. 
Floristisch reiche Parkrasen mit Frühjahrsgeophyten, die vereinzelt aus ehemaliger 
Kultur stammen, weisen zahlreiche typische Wiesenarten wie Glatthafer 
(Arrhenatherum elatius), Rotschwingel (Festuca rubra), Ausdauerndes Weidelgras 
(Lolium perenne), Gänseblümchen (Bellis perennis), Wiesen-Margarite 
(Leucanthemum vulgare), Scharbockskraut (Ficaria verna), Körnchensteinbrech 
(Saxifraga granulata), Krokus-, Tulpen- und Milchsternarten auf. In extensiv 
gepflegten Anlagen kommen nitrophile Saumarten wie Knoblauchsrauke (Alliaria 
petiolata), Taumelkälberkropf (Chaerophyllum temulum), Kleinblütiges Springkraut 
(Impatiens parviflora) und Zaungiersch (Aegopodium vulgare) auf. Auf größeren 
Grundstücken entwickeln sich spontan Gebüsche und vorwaldartige Bestände, die 
ihren Ursprung in Anpflanzungen haben und durch den Eintrag von Samen durch 
Vögel und Wind auch zusätzliche Gehölze (vorwiegend Schwarzen Holunder, 
Schneebeere, Berg- und Spitzahorn, Esche ,Ulme, bei Innenstadtlage auch durch 
den Götterbaum) ergänzt werden. Vereinzelt tritt auch Mauerritzenvegetation auf, 
vorwiegend in Form der Mauerrauten-Gesellschaft, vereinzelt, auf schattigen frischen 
bis feuchten Standorten auch in Form des Gelben Lerchensporns (Corydalis lutea).  
 
Gebiete mit Reihenhausbebauung und einheitlicher Einzelhausbebauung haben 
meist eine ein- bis zweietagige Bebauung und sind durch relativ kleine, intensiv 
gepflegte Grundstücke gekennzeichnet. Man findet vorwiegend Fragmente von 
Gartenunkraut- und Trittrasengesellschaften. In den kleinflächigen Rasenflächen 
haben Wiesenarten kaum Überlebensmöglichkeiten. Wildstauden und Wildgehölze 
fehlen weitgehend. Große Gebiete mit derartigen Einzelhaus- und Reihensiedlungen 
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befinden sich im Bereich Pestalozzipark, Landrain, Trotha, Frohe Zukunft, Diemitz 
und am Dautsch. 
 
Ein großer Teil bebauter Flächen wird von Industriegebieten eingenommen. Diese 
weisen eine sehr abwechslungsreiche und zwischen den einzelnen Gebieten auch 
stark variierende Struktur auf. Die Industrieflächen bestehen aus einem Mosaik von 
Produktions- und Verwaltungsgebäuden, Verkehrsanlagen, Lager- und 
Deponieplätzen und gärtnerisch gestalteten Grünanlagen. Der Versiegelungsgrad 
schwankt zwischen 80 % (vorwiegend im Innenstadtbereich) und 40 % am Stadtrand 
und im -umland. Abgesehen von den stark versiegelten Flächen im 
Stadtinnenbereich treten in der Regel hohe Artenzahlen auf. Es dominieren 
Ruderalfluren unterschiedlicher Sukzessionsstadien sowie Ruderalfluren 
kontaminierter Standorte. Auf versalzenen Böden ist der Salzschwaden (Puccinellia 
distans), z.T. auch die Salzaster (Aster tripolium) vorhanden. Auf dunklen Substraten  
mit einer starken Oberflächenaufheizung wachsen wärmeliebende Arten wie das 
kleine Liebesgras (Eragrostis minor), der Weiße Amaranth (Amaranthus albus), die 
Radmelde (Kochia densiflora) und das Russische Kalisalzkraut (Salsola ruthenica). 
Auf weniger extremen Standorten dominieren die Arten der ausdauernden 
Ruderalfluren, vorrangig der Rainfarn-Beifuß-Gesellschaft (Tanaceto-Artemisietum), 
der Landreitgras- (Calamagrostis epigejos-) Bestände sowie die Bocksdorn- und 
Holundergebüsche. Dabei treten häufig floristische Besonderheiten, vorwiegend 
Neophyten, auf. Die größten dieser Standortkomplexe befinden sich im Osten der 
Stadt, aber auch im Norden (Trotha) und Süden (Ammendorf) gibt es ausgedehnte 
Industrieflächen. 
 
Im Stadtrandbereich werden größere Flächen durch Anlagen der industriemäßigen 
Tierproduktion genutzt. Bei den Anlagen handelt es sich um Schweinemastanlagen, 
Rinderställe und Anlagen der Geflügelhaltung. Auf einigen dieser Standorte wurde 
die Nutzung aufgegeben. Der Freiflächenanteil liegt bei ca. 50 %. Die Flächen 
werden von artenarmen, durch konkurrenzstarke nitrophile Arten bestimmte 
Ruderalfluren dominiert. Bestimmend sind Glanzmelden-Gesellschaften (Atriplicetum 
nitentis), Kletten-Beifuß-Fluren (Arctico-Artemisietum) und die Holundergebüsche 
(Aegopodio-Sambucetum). Daneben sind Trittpflanzengesell- schaften vorhanden. 
Die größten Anlagen befinden sich in Kröllwitz an der Saale, in Lettin am Kirschberg 
und bei Kanena am Tonberg. 
 
Einen z.T. sehr hohen Versiegelungsgrad und extreme Standortbedingungen 
charakterisieren die Verkehrsflächen. Diese können unterteilt werden in 
 
### Straßenverkehrsflächen und Garagenkomplexe mit eigenem 

Grünflächenanteil und 
### Bahnanlagen (einschließlich der Straßenbahnwendeschleifen). 
 
Straßenverkehrsflächen umfassen alle Straßen mit dazugehörigen Grünflächen 
sowie die größeren Parkplätze und Garagenkomplexe. Der Versiegelungsgrad kann 
bis zu 90 % betragen. Neben extremen mikroklimatischen Bedingungen und 
angespanntem Wasserhaushalt ist auch die Anreicherung von Schadstoffen 
(Schwermetalle, Reifenabrieb etc.) und die Ausbringung von Taumitteln als 
Standortfaktor von Bedeutung. Pflegemaßnahmen beschränken sich i.d.R. auf eine 
mechanische Reduzierung des Bewuchses. Die Artenzahlen hängen von der Größe 
der straßenbegleitenden Grünflächen ab. Bei ausreichender Flächengröße ist eine 
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typische Zonierung ausgebildet. Am tausalzbeeinflußten Straßenrand ist der 
Salzschwaden (Puccinellia distans) anzutreffen. An diesen Saum, bei Straßen ohne 
Tausalzausbringung auch unmittelbar an den Straßenrand, schließen sich 
Trittpflanzengesellschaften an. Straßenferne Abschnitte werden entweder durch 
Pionierrasen aus Quecke (Agropyron repens) und Wehrloser Trespe (Bromus 
inermis) oder ruderalisierten Glatthaferwiesen bis hin zu ausdauernden Ruderalfluren 
(Tanaceto-Artemisietum, auf sandigen Flächen vereinzelt auch Echio-Melilotetum) 
charakterisiert. Häufig sind auch Anpflanzungen von Ziersträuchern. In 
Industriegebieten und am Stadtrand, wo es zu Akkumulation von salzhaltigen Aschen 
am Straßenrand kommt, entstehen Säume der Tatarenmelde (Atriplex tatarica). Bei 
mehrfacher Herbizidanwendung werden einjährige, aber auch tiefwurzelnde Arten 
wie Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris) oder Behaarte Segge (Carex hirta) gefördert 
und dominieren die Bestände. 
 
Der Komplex der Bahnanlagen umfaßt Gleisflächen, Bahnbetriebsanlagen, 
Bahnhöfe, Straßenbahnwendeschleifen und dazugehörige Freiflächen wie 
ausgedehntes Ödland und Bahndämme. Abgesehen von Gebäuden, Zufahrtsstraßen 
und befestigten Lagerflächen ist die Oberfläche kaum versiegelt. Typisch ist die 
Aufschüttung von groben, durchlässigen Substraten (Schotter, Kies), die bedingt 
durch ihre z.T. dunkle Farbe und fehlende Vegetationsbedeckung eine starke 
Aufheizung erfahren und durch die gute Drainage sehr trockene Standorte darstellen. 
Die unmittelbaren Gleiskörper werden durch regelmäßige Herbizidanwendung 
nahezu vegetationsfrei gehalten. Kontaminationen durch Tausalze, Kraftstoffe und 
Öle konzentrieren sich auf Bahnhofs- und Haltepunktbereiche. Bedingt durch die 
extremen Standortbedingungen dominieren im Gleisbereich vorwiegend thermophile, 
streßtolerante Arten wie Radmelde (Kochia densiflora), Russisches Kalisalzkraut 
(Salsola ruthenica), Weißer Amaranth (Amaranthus albus) und das Kleine 
Liebesgras (Eragrostis minor). Herbizidresistenz besitzen offensichtlich auch 
Mauerpfefferarten, insbesondere der Scharfe Mauerpfeffer (Sedum acre), der 
Dominanzbestände bilden kann. Auf Gleisschotter findet man auch häufig die 
Gesellschaft der Platthalm-Rispe (Poa compressa). Verschiedene Neophyten und 
Adventivpflanzen haben im Bereich der Gleisanlagen ihre z.T. einzigen Standorte im 
Stadtgebiet. Auf den anschließenden Ödlandflächen entwickeln sich Quecken-
Pionierrasen oder ausdauernde Ruderalfluren, die der Möhren-Steinklee-
Gesellschaft (Echio-Melilotetum) und der Rainfarn-Beifuß-Gesellschaft (Tanaceto-
Artemisietum) zugehören. Abschnittsweise gelangt die Goldrute (Solidago 
canadensis) zur Vorherrschaft und bildet Dominanzbestände. Auf Nebenflächen und 
entlang von Bahndämmen entwickeln sich auch spontane Gehölze, die durch 
Wärmezeiger, wie den Götterbaum (Ailanthus altissima), hauptsächlich aber durch 
Robinie (Robinia pseudoacacia), untergeordnet von Pappel (Populus div. spec.), 
sowie neophytischen Gebüschen aus Schneebeere (Symphoricarpos albus), 
Blasenstrauch (Colutea arborescens) sowie oft dominant durch Bocksdorn (Lycium 
barbarum) gebildet werden.  Markant sind auch die großen Flächen, die von 
Armenischer Brombeere (Rubus armeniacus) und Gemeiner Waldrebe (Clematis 
vitalba) bewachsen sind.  
 
Die Vegetation der städtischen Grünflächen wird in  
 
### die Vegetation der Parks und begrünten Stadtplätze, 
### die Vegetation der Friedhöfe, 
### die Vegetation der Sportanlagen mit hohem Grünflächenanteil, 
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### die Vegetation der Sportanlagen mit geringem Grünflächenanteil, 
### die Vegetation der Gärten, 
### die Vegetation der aufgelassenen Obstanlagen und -gärten sowie 
### die Vegetation der städtischen Schutzpflanzungen  
 
untergliedert.  
 
In Parks und auf begrünten Stadtplätzen findet man eine Kombination von 
Rasenflächen, Sträuchern und Bäumen sowie Blumenrabatten und -beeten. Je nach 
Lage im Stadtgebiet und Geschichte der Entstehung der Anlagen sind die Anteile 
dieser Strukturelemente und der Charakter unterschiedlich. Vertreten sind Strukturen 
eines historischen Burgparkes (Amtsgarten), gartenarchitektonisch gestaltete 
historische Parkanlage (Reichardts Garten) bis hin zu kleinen, intensiv gepflegten 
Grünanlagen. Die Parks sind die artenreichsten Flächen innerhalb des eigentlichen 
Stadtgebietes. Über 250 Arten höherer Pflanzen wurden angetroffen. Der 
Artenreichtum der Rasenflächen wird wesentlich durch Schnitthäufigkeit und 
Trittbelastung bestimmt. Weniger gemähte Rasen erlauben die Existenz von 
Wildpflanzen und besonders von zahlreichen Geophyten wie Scharbockskraut 
(Ficaria verna), Gelbem Windröschen (Anemone ranunculoides), Wildtulpe (Tulipa 
sylvestris), Nickender und Doldiger Milchstern (Ornithogalum nutans und O. 
umbellatum), Goldsternarten (Gagea lutea und G. villosa), Hohler Lerchensporn 
(Corydalis cava) und als Besonderheit des Kleinen Lerchensporns (Corydalis 
pumila). Bemerkenswerte, aspektbildende Wiesenarten sind Wiesenschaumkraut 
(Cardamine pratensis), Wiesenglockenblume (Campanula patula), und 
Wiesenstorchenschnabel (Geranium pratense) sowie Knöllchensteinbrech (Saxifraga 
granulata). Neben angepflanzten Zierstrauchgruppen sind auch spontane, 
vorwiegend aus Neophyten gebildete Gebüsche vorhanden. In mehreren Parks gibt 
es dendrologische Besonderheiten, die den besonderen Wert und die 
Schutzwürdigkeit dieser Anlagen begründen. Beispiele sind Sumpfzypresse 
(Taxodium distichum), Korkbaum (Phellodendron amurense), Tulpenmagnolie 
(Magnolia x soulongiana) und Japanischer Schnurbaum (Sophora japonica). Neben 
einem Mosaik von Rasen- und Wiesengesellschaften sind 
Trittpflanzengesellschaften und nitrophile Säume (Urtico-Aegopodietum, Alliario-
Chaerophylletum) vorhanden. Als wichtigste Parks hervorzuheben sind in der 
Saaleaue Gimritzer Park, Peißnitz und Pulverweiden, im historischen Stadtgebiet von 
Halle Amtsgarten und Reichardts Garten, sowie weiterhin der Pestalozzipark und der 
Park der ehemaligen Papierfabrik Kröllwitz. In den ehemaligen Dörfern im 
Stadtrandbereich sind der ehemalige Gutspark Seeben  und der Park in Sagisdorf zu 
nennen.  
 
Strukturelle Ähnlichkeiten bestehen zwischen den Parks und den Friedhöfen. Zu 
den Ausstattungselementen treten zusätzlich die Grabfelder hinzu, das Wegenetz ist 
wesentlich dichter ausgebildet. Auch die Friedhöfe unterscheiden sich voneinander 
stark in Abhängigkeit von Größe, Alter, und Lage innerhalb der historisch 
gewachsenen Stadt. Weiterhin spielt die Größe und die Art der Grabfelder eine Rolle. 
Die Friedhöfe stellen ebenfalls artenreiche Vegetationskomplexe dar. Das 
Artenspektrum umfaßt Gartenunkräuter, Arten der Rasen und Wiesen, Saumarten 
und auch typische Waldpflanzen. Häufig treten verwilderte Zierpflanzen hinzu. Die 
herbizidbehandelten Wege sind Standorte verschiedener Mauerpfeffer-Arten, die 
fragmentarischen Mauerpfeffergesellschaften (Sedo-Scleranthetea) zuzurechnen 
sind. Auf beschatteten Wegen tritt zu den sonst verbreiteten 
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Trittpflanzengesellschaften (Lolio-Plantaginetum, Plantagini-Polygonetum) auch die 
Silbermoos-Mastkraut-Gesellschaft (Sagino-Bryetum). An Friedhofsmauern sowie 
alten Kirchen trifft man vereinzelt auf Mauerfugenvegetation. Der Baumbestand wird 
überwiegend von nicht heimischen Arten, im Gegensatz zu Parks häufig auch 
dominant durch Nadelgehölze, gebildet. 
 
Die Vegetation der Sportanlagen unterscheidet sich wesentlich durch den 
Grünflächenanteil. Geringe Grünflächenanteile besitzen die meist kleinflächigen 
Sportanlagen, die im gesamten Stadtgebiet anzutreffen sind. Ein größerer Komplex 
wird durch das Kurt-Wabbel-Stadion gebildet. Neben vegetationsfreien Flächen trifft 
man nur Trittrasengesellschaften und fragmentarische Gartenunkrautgesellschaften 
an. 
Auch in Bereichen mit überwiegendem Grünflächenanteil dominieren 
Trittgesellschaften. Die großen Rasenflächen werden mehr oder weniger intensiv 
gepflegt. Häufig werden selektive Herbizide und Wachstumshemmer eingesetzt. 
Untergeordnet treten auch Anpflanzungen von Ziergehölzen auf. Seltene oder 
gefährdete Arten wurden nur im Bereich der Rennbahn und im Bereich des 
Nordbades auf Porphyrhügeln gefunden. 
 
Die spontane Vegetation der Gärten wird ebenfalls durch intensive 
Pflegemaßnahmen stark reduziert. Es dominieren durch Zier- oder Nutzpflanzen 
bestimmte Beete und Rabatten. Vertreten sind ferner in Abhängigkeit von den 
Bodenverhältnissen verschiedene Zönosen von Gartenwildkräutern, auf 
Gartenwegen auch die Silbermoos-Mastkraut-Gesellschaft (Sagino-Bryetum). 
Kleinere Rasenflächen werden durch die angesäten Rasen-Mischungen bestimmt. 
Bei etwas artenreicherer Ausbildung können sie den Gänseblümchen-Rasen 
(Bellidetum) zugerechnet werden. Nur in großen Gartenanlagen sind nitrophile 
Säume, Wiesengesellschaften (Glatthaferwiese) oder spontane Gebüsche 
ausgebildet. Gartenanlagen nehmen große Flächen im gesamten Stadtgebiet, von 
zentrumsnahen Bereichen bis zum Umland, ein. Die größten Flächen befinden sich 
im Bereich Dieselstraße, in der Nähe der Südstadt, in Trotha, Kröllwitz, der Frohen 
Zukunft, nördlich des Kurt-Wabbel-Stadions und an der Lutherstraße. 
 
Im Gegensatz dazu weisen die brachgefallenen Gärten und aufgelassenen 
Streuobstwiesen eine sehr artenreiche Vegetation auf. Bemerkenswert sind 
einerseits die dort noch vorhandenen alten Obstsorten. Außerdem ist ein sehr reicher 
Unterwuchs vorhanden, der von den Trockenrasen mit der Schwingel-Federgras-
Gesellschaft (Festuco-Stipetum), über Halbtrockenrasen mit Fiederzwenkenrasen 
(Festuco-Brachypodietum) und die Mädesüß-Wiesenhafer-Gesellschaft (Filipendulo-
Helictotrichetum) bis zu den frischen Glatthaferwiesen reichen. Durch fehlende 
Nutzung (Mahd oder Beweidung) und Nährstoffanreicherung zeigen sich vielfach 
Ruderalisierungstendenzen bzw. ruderale Sukzessionsstadien bis hin zu 
ausdauernden Ruderalfluren der Rainfarn-Beifußflur (Tanaceto-Artemisietum).  
Besonders im Bereich mit xerothermem Unterwuchs sind seltene und gefährdete 
Arten anzutreffen. Hierzu zählen das Pfriemengras (Stipa capillata) und der Dänische 
Tragant (Astragalus danicus). Häufig hingegen sind Fiederzwenke (Brachypodium 
pinnatum), Golddistel (Carlina vulgaris) und verschiedene Schwingel-Arten (Festuca 
div. spec.).  
Im Bereich der Glatthaferwiesen sind Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare), 
Wiesenlabkraut (Galium mollugo), und Wiesenflockenblume (Centaurea jacea) 
vertreten. Diesem Vegetationskomplex zugehörige Flächen finden sich vorwiegend 
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kleinflächig am Stadtrand,und als größere zusammenhängende Flächen nördlich des 
Heidesees sowie zwischen Trotha und Seeben. 
 
Städtische Schutzpflanzungen wurden im Randbereich von Industrieflächen, 
entlang von größeren Verkehrstrassen, Deponien und Kasernen angelegt. Neben  
dem Erosionschutz dienen sie vorwiegend dem Immissionschutz und der 
Lärmminderung sowie allgemein der Verbesserung der klimatischen Situation. Sie 
sind relativ jung und bestehen aus einem Gemisch sehr selten an der 
Funktionserfüllung orientierter Ziergehölzarten. Vertreten sind u.a. verschiedene 
Pappeln (Populus div. spec.), Robinie (Robinia pseudoacacia), Eschenahorn (Acer 
negundo), Ölweide (Eleagnus angustifolia, E. commutata), als Sträucher auch Rosen 
(Rosa glauca, R. rugosa), Erbsenstrauch (Caragana arborescens), Blasenstrauch 
(Colutea arborescens), Forsythie (Forsythia x intermedia), Bastard-Indigo (Amorpha 
fruticosa) u.v.a.m. Da die Gehölze häufig nicht standortgerecht sind und 
Pflegemaßnahmen unterbleiben, reduziert sich das Artenspektrum mit 
zunehmendem Alter. Die spontane Vegetation beschränkt sich auf Quecken-
Pionierrasen (Convolvulo-Agropyretum) und ausdauernde Ruderalfluren der 
Rainfarn-Beifuß-Gesellschaft (Tanaceto-Artemisietum) als Unterwuchs oder im 
Randbereich. Neben ehemaligen Bergbauflächen werden vor allem Flächen entlang 
der Verkehrswege (S-Bahn Zscherbener Straße) und an der ehemaligen Garnison 
an der Heide von derartigen Beständen eingenommen. 
 
Eigenständige Vegetationskomplexe haben sich auch im Bereich der 
Entsorgungsflächen gebildet. Hierzu gehören 
 
### die Vegetation der Kläranlagen und Rieselfelder, 
### Die Vegetation der Kommunalen Mülldeponien und 
### die Vegetation der Industriedeponien. 
 
Kläranlagen und Rieselfelder sind extrem mit Nährstoffen angereicherte, meist 
feuchte bis nasse Standorte im Randbereich der Auen am Pfingstanger und bei 
Lettin. Die Böden weisen eine Anreicherung von Schwermetallen auf. Typische 
Gesellschaften sind die Glanzmelden-Fluren (Atriplicetum nitentis), die Kletten-
Beifuß-Gesellschaft (Arctio-Artemisietum) und Brennessel-Dominanzbestände. 
Röhrichte sind durch nitrophile Bestände wie das Rohrglanzgras-Röhricht 
(Phalaridetum) und das Röhricht des Großen Wasserschwadens (Glycerietum 
maximae) vertreten. Gebüsche gehören den Giersch-Holundergebüschen 
(Aegopodio-Sambucetum nigrae) an. Bemerkenswert für Kläranlagen ist das 
Auftreten zahlreicher Adventivpflanzen und Ephemerophyten, die aus dem 
Samenpotential des Klärschlammes stammen. Häufig wächst z.B. die Tomate 
(Lycopersicon esculentum) auf. 
 
Kommunalmülldeponien entstanden in der Mehrzahl ohne Genehmigung und mehr 
oder weniger ungeordnet. Es sind sehr artenreiche Biotope, wobei jedoch die 
Mehrzahl der Arten nur vorübergehend vorkommt und auf einen ständigen 
Diasporeneintrag von außen angewiesen ist. Neben typischen "Unkraut"-Arten treten 
Zier- und Nutzpflanzen spontan auf. Hierzu zählen Ringelblume (Calendula 
officinalis), Hängender Fuchsschwanz (Amaranthus caudatus), Tomate 
(Lycopersicon esculentum), Gurke (Cucumis sativa) und der Kürbis (Cucurbita pepo). 
Außerdem sind zahlreiche neophytische Unkräuter und auch Exoten vertreten. Die 
Ausbildung der Pflanzengesellschaften spiegelt auch die Störungsintensität der 
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Standorte wieder. Auf jungen oder ständig gestörten Standorten sind anuelle 
Ruderalfluren wie die Glanzmelden-Gesellschaft (Atriplicetum nitentis) oder 
Löselsrauken-Dominanzbestände (Sisymbrietum loeseli) neben nicht zuordenbaren, 
vergänglichen Zönosen anzutreffen. Ausdauernde Ruderalgesellschaften besiedeln 
die älteren Teile der Kippen und sind entlang von Wegen oder Umzäunungen 
anzutreffen. Sie gehören zu den Quecken-Pionierrasen (Convolvulo-Agrophyretum), 
der Ampfer-Queckenflur (Rumici-Agrophyretum), Landreitgras-Dominanzbeständen 
sowie typischen Rainfarn-Beifuß- (Tanaceto-Artemisietum) und Kletten-Beifuß- 
(Actio-Artemisietum) Beständen. 
 
Die Industriedeponien zeigen häufig nur einen spärlichen Bewuchs. 
Hochspezialisierte Neophyten sind ein Ausdruck der extremen Standortbedingungen. 
Hierzu gehören vorrangig salztolerante Arten wie Gipskraut (Gypsophila perfoliata) 
oder Mähnengerste (Hordeum jubatum). Die Bestände sind der Gipskraut-
Doppelsamen-Gesellschaft (Gypsophilo-Diplotaxietum) oder der Gänsefuß-
Salzschwaden-Gesellschaft (Chenopodio-Puccinellietum distantis) zuzuordnen. 
Ungestörte Flächen werden von Landreitgras-Dominanzbeständen und 
untergeordnet von Quecken-Fluren eingenommen.  
 
Längere Zeit ungestörte Öd- und Brachlandflächen innerhalb der Stadt werden von 
ausdauernden Ruderalfluren, thermophilen Gebüschen und städtischen Vorwäldern 
eingenommen.  
Gehölzdominierte Flächen sind z.B. am Elster-Südhang in Ammendorf, am 
Vorburgberg der Moritzburg, am Saalehang westlich der Spitze oder auf dem 
Goldberggelände vorhanden. Sie werden vorwiegend durch thermophile Gehölze  
bestimmt, insbesondere durch Bocksdorn (Lycium barbarum) und auch Götterbaum 
(Ailanthus altissima), aber enthalten auch Armenische Brombeere (Rubus 
armeniacus), Robinie (Robinia pseudoacacia), sowie Ahornarten (Acer 
pseudoplatanus, A. platanoides). Bei wechselnden Anteilen der Baumarten lassen 
sich die Bestände schwer klassischen pflanzensoziologischen Einheiten zuordnen. 
Kleinflächiger sind sie auch im Bereich der Bahnanlagen vorhanden. Häufig treten 
auch reine Bocksdorn-Gebüsche (Lycietum halimifolii) auf, die artenarme 
Dominanzbestände des Bocksdorn darstellen. Diese Gesellschaft ist relativ stabil 
und kann als strukturell bedingte Dauergesellschaft bezeichnet werden.  
Flächen mit ausdauernder Ruderalvegetation werden in Abhängigkeit von Störungen 
durch ein Mosaik von anuellen Ruderalfluren der Sisymbrietea und flächenhaft 
dominierenden ausdauernden Ruderalfluren der Rainfarn-Beifuß-Gesellschaft 
(Tanaceto-Artemisietum), Kletten-Beifuß-Gesellschaft (Arctio-Artemisietum) und 
Landreitgras-Dominanzbeständen gebildet. Daneben kommen einzelne Gehölze 
oder Gruppen heimischer und neophytischer Baum- und Straucharten auf. Neben 
den bereits oben genannten Arten sind auch Steinweichsel (Cerasus mahaleb) und 
verwilderte Obstgehölze wie Pflaume (Prunus domestica), Birne (Pyrus communis) 
und Apfel (Malus domestica) vertreten.  
 
Siedlungsunabhängige Vegetationskomplexe lassen sich in nutzungsbestimmende 
und naturnahe Vegetationstypen untergliedern. Zu den nutzungsbestimmten, vor- 
wiegend naturfernen Vegetationskomplexen gehören die landwirtschaftlichen Nutz- 
flächen, Forste und Abbauflächen. 
 
Innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzflächen sind die folgenden 
Vegetationskomplexe zu unterscheiden: 
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### Äcker, Intensivgrünland und Weiden 
### Mähwiesen (Frischwiesen) 
### Feucht- und Naßwiesen der Auen 
### Intensivobstanbauflächen 
 
Äcker, Intensivgrünland und Weiden stellen bewirtschaftete Flächen dar, die in 
Abhängikeit von der Intensität der Bewirtschaftung Fragmente klassischer 
Ackerwildkraut- und Weideformationen bewahrt haben. Auf grundwasserfernen 
Standorten dominiert die Wolfsmilch-Lichtnelken-Gesellschaft (Euphorbio-
Melandrietum). Zu den bedrohten und schützenswerten Arten dieser Gemeinschaft 
zählen Spießförmiges und Eiblättriges Tännelkraut (Kickxia elatine, K. spuria) und 
die Ackerhaftdolde (Caucalis platycarpos). Noch relativ häufig sind Ackerrittersporn 
(Consolida regalis) und Hundspetersilie (Aethusa cynapium) anzutreffen. Auf 
flachgründigen Standorten im Umfeld der Porphyrkuppen im Norden von Halle 
(Bereich Lunzberge) tritt der Acker-Frauenmantel (Aphanes arvensis) auf, im direkten 
Kontakt zu Trockenrasen ist der Mäuseschwanz-Federschwingel (Vulpina myuros) zu 
finden. Hier sind Übergänge zur Ackerfrauenmantel-Kamillen-Gesellschaft (Aphano-
Matricarietum) vorhanden. Die typische Ackerwildkrautgesellschaft der Auen ist die 
Sumpfkressen-Gänsefuß-Gesellschaft (Rorippo-Chenopodietum). Die Sumpfkresse-
Arten (Rorippa palustris und R. sylvestris) sind stark zurückgegangen. Gut 
ausgebildete Bestände südlich von Halle-Neustadt am Kanal und im Süden im 
Bereich Burgholz enthalten auch den Ysop-Blutweiderich (Lythrum salicaria). 
Derartige typische Vorkommen beschränken sich jedoch meist auf kleinere, weniger 
intensiv bewirtschaftete Splitterflächen. Großflächig dominieren Fragmentbestände 
mit Einjährigem Rispengras (Poa annua), Vogel-Miere (Stellaria media), Kleblabkraut 
(Galium aparine) und Gräsern wie Windhalm (Aperaspica-venti) und Flughafer 
(Avena fatua).  
Ansaat-Grasland ist ebenfalls sehr artenarm. Meist treten hier neben den 
Kulturgräsern nur unspezifische Ackerwildkräuter auf. Arten der klassischen 
Mähwiesen fehlen völlig. 
 
Mähwiesen mit dem Charakter von Frischwiesen sind nur noch vereinzelt im 
Auenbereich der Saale auf der Rennbahn und im Raum Planena zu finden. Teilweise 
bilden sie den Unterwuchs von Obstwiesen. Je nach Nährstoffreichtum des 
Standortes und Pflegezustand finden sich die typischen Möhren-Glatthafer-Wiesen 
(Dauco-Arrhenatheretum) oder auf trockneren Standorten die Salbei-Subassoziation 
dieser Gesellschaft (Dauco-Arrhenatheretum salvietosum). Die Bestände sind sehr 
kräuter- und blütenreich. Zu nennen sind Möhre (Daucus carota), Wiesen-Margerite 
(Leucanthemum vulgare), Wiesen-Labkraut und Echtes Labkraut (Galium mollugo, 
G. verum), Zweijähriger Pippau (Crepis biennis), Wiesensalbei (Salvia pratensis), 
Wiesen-Storchenschnabel (Geranium pratense) sowie Kleearten (Trifolium pratense, 
Trifolium repens und Trifolium montanum). Bemerkenswert für den halleschen Raum 
ist das Auftreten eines Bastards zwischen Echtem und Wiesen-Labkraut (Galium x 
ochroleucum). An der Stadtgrenze bei Neuragoczy wächst außerdem der Kleine 
Klappertopf (Rhinantus minor). 
 
Vorkommen von Feucht- und Naßwiesen konzentrieren sich auf die Saale-
Elsteraue im Bereich Burgholz bis Planena und sind ebenfalls an der Rennbahn zu 
finden. Sie gehören den Hahnenfuß-Rasenschmielen-Wiesen (Ranunculo-
Deschampsietum) und den Kohldistel-Wiesen (Angelico-Cirsietum) an. Ferner sind 
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Hochstaudenfluren in Form der Ufer-Mädesüß-Gesellschaft (Valeriano-
Filipenduletum) und der Blauweiderich- Sumpfwolfsmilch-Gesellschaft (Veronico 
longifoliae-Euphorbietum palustris) vorhanden. Es finden sich Degradations- bzw. 
Brachestadien infolge Trockenlegung, Eutrophierung oder fehlender Nutzung. 
Typische, z.T. gefährdete Vertreter dieser Bestände sind Baldrian (Valeriana 
officinalis), Blauweiderich (Pseudolysimachium longifolium), Sumpfwolfsmilch 
(Euphorbia palustris), Ufer-Mädesüß (Filipendula ulmaria). Neben Binsen- und 
Seggenarten treten die Rasenschmiele (Deschampsia caespitosa) sowie Röhricht- 
arten (Phalaris arundinacea, Phragmites australis) auf. Ein typischer Zeiger für die 
Ruderalisierung der Bestände ist die Ackerkratzdistel (Cirsium arvense). 
 
Intensivobstanbauflächen nahmen in der Vergangenheit große Flächen im Raum 
Mötzlich, Zöberitz, Tornau und Seeben ein. Ein großer Teil wurde in den letzten 
Jahren gerodet. Die Kulturen sind durch niedrigwüchsige Spindelbäume 
gekennzeichnet, der Boden zwischen den Baumreihen wurde durch Herbizide 
vegetationsfrei gehalten. Auch Pestizide wurden häufig und in großen Mengen 
eingesetzt. Z.Z. ist auf den verbleibenden Flächen eine Umstellung der 
Bewirtschaftungsweise z.B. durch Grasansaaten unter den Kulturen festzustellen. 
Die spontane Vegetation beschränkt sich infolge des starken Herbizideinsatzes auf 
relativ resistente, vorwiegend einjährige Arten wie Zurückgebogener Amaranth 
(Amaranthus retroflexus), Kanadisches Berufkraut (Conyza canadensis) oder den 
Weißen Gänsefuß (Chenopodium album). Auf stark durch Herbizide kontaminierten 
Flächen dominieren Bestände des Scharfen Mauerpfeffers (Sedum acre).  
 
Forste sind einerseits im traditionellen Waldgebiet der Dölauer Heide zu finden, 
große Flächen treten ferner auf den Halden des Braunkohlenabbaus zwischen 
Ammendorf und Bruckdorf, am Hufeisensee, aber auch in Trotha auf. 
 
Im Bereich der traditionellen Forstflächen der Dölauer Heide und angrenzender 
Bereiche dominieren Kiefern-, Laubholz- und Mischholzforste. Es können 
folgende Forstgemeinschaften unterschieden werden: 
### Kiefernforste, 
### Rotbuchenforste, 
### Winterlindenforste, 
### Roteichenforste, 
### Weißbuchenforste, 
### Lärchenforste, 
### Eichenforste 
sowie verschiedene Mischbestände der erwähnten Hauptbaumarten. Dominant sind 
Kiefernforste, die der Brombeer-Kiefernforstgemeinschaft zugeordnet werden 
können. Ehemals typische Arten wie Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und 
Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa) wurden weitgehend zurückgedrängt. 
Laubholzforste treten nur kleinflächig auf. Es ist eine stark variierende Krautschicht 
ausgebildet. Rotbuchenforste, aber auch Roteichenforste sind durch eine sehr 
artenarme Krautschicht charakterisiert, andererseits sind vor allem lichte 
Eichenforste durch eine artenreiche Krautschicht gekennzeichnet.  
Im Bereich von Kahlschlägen und Schonungen entwickeln sich typische Schlagfluren 
bis hin zu Vorwaldstadien, die den Weidenröschen-Schlagfluren (Epilobion 
angustifolii) und Holunder-Salweiden-Gebüschen (Sambuco-Salicion) angehören. 
Häufig treten auch Dominanzbestände des Landreitgrases (Calamgrostis epigejos) 
auf oder es dringen Neophyten wie Schneebeere (Symphoricarpos rivularis) ein. 
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Auf ehemaligen Haldenflächen, Industriebrachen und ehemaligen Deponien sind 
meist Hybrid-Pappeln oder Robinien gepflanzt worden. In den lockeren Beständen 
der Pappeln wachsen Landreitgras-Bestände, in die bei lückiger Ausbildung auch 
Arten der Halbtrockenrasen wie die Golddistel (Carlina vulgaris) eindringen. In 
Robinien-Forsten hat sich eine Krautschicht mit typischen Stickstoffzeigern wie 
Tauber Trespe (Bromus sterilis), Taumelkälberkropf (Chaerophyllum temulum), 
Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata) und Brennessel (Urtica dioica) entwickelt. Alle 
Bestände weisen eine spontan gebildete Strauchschicht, die durch Schwarzen 
Holunder (Sambucus nigra) bestimmt wird, auf.  
 
Die Vegetationsausstattung der Abbauflächen läßt sich nach der Art der 
abgebauten Gesteine untergliedern: 
 
### Vegetation der Steinbrüche 
### Vegetation der Kies- und Tongruben 
### Vegetation der Kaolinabbauflächen und Absetzbecken 
### sonstige Abbauflächen 
 
Floristisch von großer Bedeutung ist die Vegetation der Steinbrüche. Es sind 
Porphyrsteinbrüche und Kalksteinbrüche vorhanden, die sich im Charakter der 
abgebauten Gesteine wesentlich unterscheiden. Sie werden nicht mehr betrieben 
und sind z.T. mit Wasser gefüllt. Zugängliche Teile werden stark zur Erholung 
genutzt. Kalksteinsteinbrüche konzentrieren sich auf Halle-Neustadt, ehemalige 
Porphyrsteinbrüche sind im Norden der Stadt entlang des östlichen Saaleufers sowie 
am Galgenberg, an den Lunzbergen und auf dem Dautsch vorhanden. 
In den Porphyrsteinbrüchen haben sich meist Fragmente typischer Heidekraut-
Heiden, Halbtrockenrasen und Felsfluren entwickelt. Typische Arten sind 
Schafschwingel (Festuca ovina), Thymian (Thymus serpyllum), Aufrechter Ziest 
(Stachys recta), Fiederzwenke (Brachypodium pinnatum), Beesenheide (Calluna 
vulgaris), Zypressenwolfsmilch (Euphorbia cyparissias). Es treten xerotherme 
Gebüschgesellschaften dominiert durch Rosen (Rosa div. spec.) und Weißdorn 
(Crataegus div. spec.) sowie die Steinweichsel (Cerasus mahaleb) auf.  
In den Kalksteinsteinbrüchen sind basiphile Arten dominierend. Hierzu gehören die 
Golddistel (Carlina vulgaris), der Dürrwurz-Alant (Inula conyza) und das 
Sichelblättrige Hasenohr (Bupleurum falcatum). Gebüsche werden häufig durch die 
Steinweichsel (Cerasus mahaleb) bestimmt.  
Bedingt durch die Stadtnähe dringen Neophyten in die Bestände ein, im Bereich der 
Porphyrsteinbrüche ist besonders der Flieder (Syringa vulgaris) hervorzuheben. 
Häufig begangene Flächen weisen Trittfluren auf. 
 
Stillgelegte Kies- und Tongruben bilden einen Vegetationskomplex, der aus 
Kleingewässern und terrestrischen Randzonen besteht. Die bedeutendste Kiesgrube 
befindet sich in Kröllwitz an der Saale. Die Gewässer weisen verschiedene Wasser- 
und Sumpfpflanzengemeinschaften auf, die innerhalb dieses Types sehr stark 
schwanken. Im Randbereich trifft man auf nitrophile Ruderalgesellschaften. 
Vereinzelt sind Flutrasen und Weidengebüsche ausgebildet. Auch Nutzungsspuren 
durch Erholungssuchende und Angler beeinflussen die Vegetationsausstattung. 
 
Kaolinabbauflächen und -absetzbecken befinden sich vorwiegend nördlich Trotha. 
Bedingt durch das sterile, sehr dichte Substrat Kaolinton treten vorwiegend Pflanzen 
auf, die an den daraus resultierenden angespannten Wasserhaushalt angepaßt sind. 
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Dies sind vorwiegend Salzpflanzen wie Salzaster (Aster tripolium), Salzschwaden 
(Puccinellia distans), und Breitblättrige Kresse (Lepidium latifolium). An längerfristig 
nassen Stellen und Gräben entwickeln sich Röhrichtfragmente aus Schilf (Pragmites 
australis), Rohrkolben (Thypha latifolia), Meerstrandsimse (Scripus 
tabernaemontanus) u.a. An Rändern und Randaufschüttungen der Becken sind 
anuelle und ausdauernde nitrophile Ruderalgesellschaften ausgebildet. 
 
Darüberhinaus besteht eine Vielzahl sehr unterschiedlicher, ehemaliger kleiner 
Abbauflächen, die nicht näher klassifiziert werden können. Bei wertvoller floristischer 
Ausstattung ist eine Unterschutzstellung erfolgt (vgl. Kap.). 
 
Naturnähere Vegetationstypen gehören den Komplexen der Wälder und Gebüsche, 
den Trocken- und Halbtrockenrasen, sowie den Gewässern und Naßstandorten an. 
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Im Bereich der Wälder und Gebüsche können folgende Vegetationskomplexe 
unterschieden werden: 
 
### Auenwälder und Gebüsche 
### Mesophile Laubwälder (Traubeneichen-Hainbuchenwälder) 
### Trockene Eichenwälder, xerotherme Gebüsche und Feldahornschluchtwälder 
### Erlenwälder und Erlenbruchwälder 
### Feldhecken und Ackerhohlwege 
### Auengebüsche, Hochstauden- und Flußuferfluren 
 
Reste typischer Auenwälder sind im Burgholz, auf der Rabeninsel, der Nordspitze 
der Peißnitz und auf dem Forstwerder erhalten. Dominierende Waldtypen sind die 
Pappel-Silberweiden-Weicholzaue (Salici-Populetum) und die Eschen-Ulmen 
Hartholzaue (Fraxino-Ulmetum). Bestände der Weichholzaue sind nur vereinzelt 
anzutreffen und beschränken sich auf einen schmalen Saum entlang der Flußufer. 
Die für diese Bestände charakteristische Schwarzpappel (Populus nigra) ist 
weitgehend der Hybridpappel (Poppulus x canadensis) gewichen und ist vom 
Aussterben bedroht.  
In den Beständen der Hartholzaue ist besonders die Bergulme (Ulmus glabra) dem 
Ulmensterben zum Opfer gefallen. In der Krautschicht sind geophytenreiche Flächen 
vorhanden, die durch Gelbes Buschwindröschen (Anemone ranunculoides), Hohlen 
Lerchensporn (Corydalis cava), Scharbockskraut (Ranunculus ficaria) u.a. geprägt 
werden. Bei Auflichtungen der Baumschicht nimmt die Große Brennessel (Urtica 
dioica) stark zu, verdrängt die typischen Arten der Krautschicht und behindert eine 
Naturverjüngung. Die Auwald-Bestände sind nur noch relativ kleinflächig ausgebildet. 
Eine Zustandsanalyse (OECOCART 1994) hat gezeigt, daß die Existenz dieser 
Restbestände bereits in der Vergangenheit an forstliche Maßnahmen gekoppelt war.  
 
Auengebüsche treten meist im Komplex mit Röhrichten, Hochstaudenfluren und 
Flußuferfluren in feuchten bis nassen Auenbereichen auf. Hierzu zählen auch 
verlandende Altarme und Ausschachtungen. Die Gebüsche werden hauptsächlich 
durch Weiden dominiert und lassen sich zwei Assoziationen zuordnen, den 
Korbweidengebüschen (Salicetum triandro-viminalis) und den 
Grauweidengebüschen (Salicetum cineriae). Zu den dominanten Weidenarten treten 
auch Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Pfaffenhütchen (Euonymus europaea) 
und Schneeball (Viburnum opulus).  
 
Mesophile Laubwälder grundwasserferner Standorte gehören zu den 
winterlindenreichen Traubeneichen-Hainbuchenwäldern (Galio-Carpinetum). Der 
größte Bestand befindet sich im Bereich Bischofswiese in der Dölauer Heide sowie 
unmittelbar angrenzend im Saalkreis im Lindbusch. In der Krautschicht der durch 
Winterlinde (Tilia cordata), Traubeneiche (Quercus petraea) und Hainbuche (Capinus 
betulus) bestimmten Bestände, die auf trockenen Standorten sehr licht sind, treten 
geschützte oder bedrohte Arten wie die Türkenbundlilie (Lilium martagon) oder 
Weißer Diptam (Dictamnus albus) auf. Für Halle spezifisch ist ferner das Vorkommen 
des kleinen Lerchensporns (Corydalis pumila).  
Durch Schädigung der Baumschicht und das Eichensterben (Eichenwelke) hat sich 
die Kronenschicht aufgelockert. Auch die Nährstoffanreicherungen tragen zur 
Zunahme nitrophiler Arten wie Großer Brennessel (Urtica dioica), Taumelkälberkropf 
(Chaerophyllum temulum) u.a. bei.  
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Trockene Eichenwälder sind in Form fragmentarischer Eichenbestände auf 
Porphyrkuppen am Amselgrund und an den Klausbergen zu finden. Sie treten 
vergesellschaftet mit xerothermen Gebüschen auf, die Krautschicht wird bei beiden 
vorwiegend durch Arten der Halbtrockenrasen bestimmt, aus denen sie durch 
Sukzession hervorgegangen sind. In den Gebüschen dominieren Rosen sowie als 
Neophyten die Steinweichsel (Cerasus mahaleb) und Flieder (Syringa vulgaris). 
Vereinzelt dringt auch Bocksdorn (Lycium barbarum) ein. In Bereichen mit 
schluchtartigem Charakter ist ein Feldahorn-Schluchtwald wie im Amselgrund 
entwickelt. In der Krautschicht dominieren Arten der mesophilen Laubwälder und 
Halbtrockenrasen. Aufkommender Jungwuchs von Spitzahorn (Acer platanoides) 
weist auf eine Umwandlung der Bestände bedingt durch eine Nährstoffanreicherung 
hin. 
 
Erlenwälder sind in Form kleinerer Bestände in Kröllwitz an der Straßenbahn, an der 
Stadtforststraße, am Hechtgraben und im Bereich der Brandberge vorhanden. Die 
Bestände sind nicht mehr eindeutig einer pflanzensoziologischen Einheit 
zuzuordnen. Die Baumschicht wird bestimmt durch Schwarzerle (Alnus glutinosa). 
Die im Unterwuchs aufkommenden Arten weisen aber auf eine durch Eutrophierung 
und fehlende Bodenfeuchte bedingte Entwicklung zu nitro- und mesophilen Wäldern 
hin. Z.T. treten noch typische Nässezeiger wie Weißes Straußgras (Agrostis 
stolonifera), Gemeiner Gilbweiderich (Lysimachia nummularia) und verschiedene 
Seggen-Arten (Carex div. spec.) auf. 
 
Feldhecken und Ackerhohlwege finden sich zerstreut in den Ackerfluren im 
Umland  der Stadt Halle. Die Standorte sind meist nährstoffreich und markieren 
Grenzen zwischen intensiv genutzten Äckern und nicht- oder extensiv genutzten 
Flächen oder Straßen und Wegen. Dominante Gehölze sind Schlehe (Prunus 
spinosa), Liguster (Ligustrum vulgare), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), 
Feldulme (Ulmus minor) und vereinzelt auch Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea). 
Die Bestände lassen sich den Liguster-Schlehen-Gebüschen (Ligustro-Prunetum), 
und den Holunder-Feldulmen-Gebüschen (Sambuco-Ulmetum) zuordnen. Wertvolle 
Sonderstandorte sind Hohlwege, die ein Standortmosaik von xerothermen 
Gebüschen, warm-trockenen Ruderalfluren wie z.B. die Sichelmöhren-Quecken-Flur 
(Falcario-Agropyretum) und Trocken- und Halbtrockenrasen aufweisen. Hier sind 
auch seltene und gefährdete Arten der Halbtrockenrasen anzutreffen. 
 
Die Ausprägung der Trocken- und Halbtrockenrasen wird vorwiegend durch den 
Charakter des anstehenden Substrates bestimmt. Auf Porphyr hat sich ein Mosaik 
aus 
- Sandthymian-Blauschwingel-Felsflur (Thymo-Festucetum), 
- Labkraut-Straußgras-Gesellschaft (Galio-Agrostidetum), 
- Mädesüß-Wiesenhafer-Gesellschaft (Filipendulo-Helictotrichetum), 
- Wolfsmilch-Besenheide-Gesellschaft (Euphorbio-Callunetum), 
- Fiederzwenkenrasen (Festuco-Brachypodietum) und 
- xerothermen Gebüschen aus verschiedenen Rosen-Arten gebildet. 
 
In diesen artenreichen Beständen treten viele geschützte oder seltene und 
gefährdete Arten wie das Kleine Knabenkraut (Orchis morio), der Dänische Tragant 
(Astragalus danicus) und der Illyrische Hahnenfuß (Ranunculus illyricus) auf. In 
isolierten Vorkommen innerhalb des bebauten Stadtgebietes ist eine Verarmung an 
typischen Magerrasenarten durch Eutrophierung und Trittbelastung zu verzeichnen. 
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Zudem dringen verstärkt Neophyten ein, die wie die Kaukasus-Fetthenne (Sedum 
spurium) die Struktur der Xerothermbestände auflösen können. 
 
Trockenrasen und Halbtrockenrasen sind auch auf vorwiegend durch kalkhaltige 
Substrate bestimmten, exponierten steilen Hängen, an Hangkanten und Böschungen 
entwickelt. Ausgedehnte Flächen befinden sich in den Seebener Bergen. Sie werden 
durch Schafschwingelrasen (Festuca ovina-Gesellschaft) und Fiederzwenkenrasen 
(Festuco-Brachypodietum), vereinzelt an windexponierten Hangkanten auf Löß auch 
durch Pfriemen-Federgras-Rasen (Festuco-Stipetum) charakterisiert. Durch 
Nährstoffeinträge sind die Bestände meist stark ruderalisiert.  
 
Zur Vegetation der Naßstandorte und Gewässer gehören: 
 
### die Vegetation der Tagebaurestgewässer und ihre Ufer, 
### die Vegetation der Gewässer und Naßstellen der Bergbausenkungsgebiete, 
### die Vegetation der Bachufer, 
### Röhrichte, Hochstauden- und Flußuferfluren sowie  
### die Vegetation der Altwässer und ihre Randzonen. 
 
Tagebaurestgewässer sind Spuren des Braunkohlenbergbaus im Stadtgebiet. 
Größere Restgewässer sind der Osendorfer See und der Hufeisensee. Weitere 
kleine Gewässer liegen im Südosten der Stadt zwischen Kanena, Bruckdorf und 
Ammendorf. In Anhängigkeit von Alter und Wasserqualität sind unterschiedliche 
Sukzessionsstadien vorhanden. Die Ufer sind meist kiesig oder sandig und relativ 
nährstoffarm. Auch das Wasser hat i.d.R. noch oligotrophen Charakter. Häufig sind 
Rasen von Armleuchteralgen (Chara spec.) ausgebildet. Im Flachwasserbereich trifft 
man auf die knollige Binse. In nährstoffreicheren Buchten entwickeln sich Röhrichte  
aus Schilf (Pragmites australis), Rohrkolben (Thypha latifolia) und vor allem 
Salzsimse (Scripus tabarnemontanis) und Meerstrandsimse (Bolboschoenus 
maritimus). An den Ufern treten lückige Zweizahnfluren auf, in denen häufig 
Salzpflanzen wie Salzaster (Aster tripolium) und Salzschwaden (Puccinellia distans) 
anzutreffen sind. Selten tritt wie am Osendorfer See auch das Salz-Milchkraut (Glaux 
maritima) auf. Die trockeneren Teile der Böschungen werden von ruderalen Rasen, 
hauptsächlich durch Landreitgras (Calamagrostis epigejos) und Quecke (Agropyron 
repens)  eingenommen. Es treten auch Elemente der Halbtrockenrasen wie 
Golddistel (Carlina vulgaris) und Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella) hinzu. 
An Feuchtstellen ohne Kontakt zu den offenen Wasserflächen entwickeln sich sehr 
wertvolle Bestände, die u.a. Entferntährige Segge (Carex distans), Flohkraut 
(Pulicaria dysenterica) und auch das Zierliche Tausengüldenkraut (Centaurium 
pulchellum) aufweisen. 
 
Im Gegensatz zu den meist sehr tiefen Abbauhohlformen entstehen in 
Bergsenkungbereichen flache, im Kleinrelief stark gegliederte Flächen. Das wieder 
ansteigende Grundwasser ist z.T. salzhaltig. Durch den meist flachen Charakter 
unterliegen die Gewässer meist der Verlandung, wie dies auch im Bereich der 
Mötzlicher Teiche der Fall ist. Sie weisen eine hohe Anzahl von Wasser- und 
Röhrichtarten auf. Hervorzuheben sind Seerose (Nymphea alba), Schwimmendes 
Laichkraut (Potamogeton natans), der Wasserknöterich (Polygonum amphibium), 
auch die Gemeine Armleuchteralge (Chara vulgaris). Die Schilfbestände werden 
durch Gemeines Schilf (Phragmites australis), Rohrkolben (Thypha latifolia und Th. 
angustifolia) und auch Salzsimse (Scripus tabernaemontanis) gebildet. Den 
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Salzeinfluß spiegelt das Auftreten von Meerstrandsimse (Bolboschoenus maritimus) 
Salzaster (Aster tripolium) und Froschbinse (Juncus ranarius) wider.  
 
Die Vegetation der Bäche und ihrer Ufer wird durch die extrem schlechte 
Wasserqualität der kleinen Fließgewässer und den hohen Nährstoffreichtum der 
Ufersubstrate gekennzeichnet. Die Ufer werden vollständig anthropogen überformt. 
Natürliche Uferabschnitte sind nicht mehr zu finden. In den Bächen und Gräben  
fehlen nahezu alle höheren Wasserpflanzen. Die Uferfluren gehören zu den 
Brennessel-Giersch-Säumen (Urtico-Aegopodietum). Daneben bilden auch 
Neophyten Dominanzbestände, wie der Riesen-Bärenklau (Heracleum manta-
gazzium) oder das Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera). Pestwurz- Fluren 
(Petasites hybridus) treten nur selten auf. Sie wurden noch am Unterlauf der Götsche 
festgestellt. Bachauenwälder sind nicht mehr vorhanden. Reste befinden sich an der 
Reide im Dieskauer Park im angrenzenden Saalkreis. 
 
Röhrichte, Hochstauden- und Flußuferfluren nehmen größere Flächen in den 
Flußauen von Saale und Weißer Elster ein. Ausgedehnte Bestände befinden sich 
nördlich und südlich der Rabeninsel, im Bereich Planena und am Burgholz. 
Dominierende Arten der Schilfbestände sind Gemeines Schilf (Pragmites australis), 
Breitblättriger und Schmalblättriger Rohrkolben (Typha latifolia, Th. angustifolia), 
Großer Wasserschwaden (Glyceria maxima), Salzsimse (Scripus tabernaemon-
tanus) und Meerstrandsimse (Bolboschoenus maritimus). Neben den Hochstauden-
fluren sind die Flußuferfluren mit der Ampferknöterich-Gänsefuß-Gesellschaft 
(Polygono-Chenopodietum rubri) und der Gesellschaft des Schwarzen Senfs (Brassi-
cetum nigrae) gut ausgeprägt. Der ehemals für die Flußuferfluren typische Dreiteilige 
Zweizahn (Bidens tripartitus) wurde durch den neophytischen Schwarz-früchtigen 
Zweizahn (Bidens frondosa) verdrängt. Der Vegetationskomplex schließt auch 
Vorkommen bemerkenswerter Stromtalpflanzen wie Gelbe Wiesenraute (Thalictrium 
flavum), Blauweiderich (Pseudolysimachium longifolium) und Taubenkropf 
(Cucubalus baccifer) ein. 
 
Die Vegetation der Altwasser und ihrer Randzonen weist zusätzlich zu dem oben 
beschriebenen Vegetationskomplex der Röhrichte, Hochstauden- und Flußuferfluren 
als Ausstattungselemete offene, z.T. episodische Wasserflächen mit ihren Wasser-
pflanzengesellschaften und Fragmente der Weichholzaue bzw. Auengebüsche auf.  
 
Eine anthropogene Sonderstruktur stellen die Versickerungsbecken der Wasser-
gewinnungsanlagen im Raum Beesen dar. Die Kies- und Sandbecken weisen einen 
stark schwankenden Wasserstand auf, der eine Ausbildung ausdauernder Röhricht- 
oder Verlandungsgesellschaften verhindert. Es dominieren vorwiegend einjährige 
Arten wie Schwarzfrüchtiger Zweizahn (Bidens frondosa), viele Gänsefuß- und 
Melden-Arten (Chenopodium und Atriplex) sowie der Ampferblättrige Knöterich 
(Polygonum lapatifolium) als ausdauernde Art. Sie bilden Gesellschaften der 
Zweizahnfluren (Bidentetea).  
 
In der nachfolgenden Tabelle wird die Bewertung der beschriebenen Vegetations-
komplexe hinsichtlich Gefährdung, Lebensraumfunktion, Refugialfunktion und ihrem 
Entwicklungspotential dargestellt.  
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Tab. 5.1.1.1 - 2:  Bewertung der Vegetationskomplexe der Stadt Halle 
 
 
Biotoptyp 

 
Gefähr-
dung 

Bedeu-
tung als 
Lebens-

raum 

 
Refugial-
funktion 

 
Entwick-
lungspo-

tential 

     
Vegetation der Baugebietsflächen     
Vegetation der Zentrumsbereiche und öffentlichen 
Einrichtungen mit geringem Grünanteil 

ng sg sg o 

Vegetation der Zentrumsbereiche und öffentlichen  
Einrichtungen mit hohem Grünanteil 

lg m g + 

Vegetation der Burgen und Burganlagen sg m h o 
Vegetation der Altbaugebiete (vor 1918; nicht rekonstruiert) ng sg sg + 
Vegetation der Altbaugebiete (vor 1918; rekonstruiert) ng g sg o 
Vegetation der rekonstruierten Altbau- und Neubaumisch-
gebiete 

ng g sg o 

Vegetation der Altbaugebiete (1918-1945) lg m g  
Vegetation der Neubaugebiete bis 1965 lg g sg sg 
Vegetation der Neubaugebiete ab 1965 g sg sg  
Vegetation der verstädterten Dorfkerne sg h m  
Vegetation der Villen- und Einzelhausbebauung (individuell) g m m ++ 
Vegetation der Reihenhausgebiete (einheitliche Bebauung) ng g sg + 
Vegetation der Industrieflächen ng g g + 
Vegetation der landwirtschaftlichen Produktionsanlagen ng g sg - 
     
Vegetation der Verkehrsflächen     
Vegetation der Straßenverkehrsflächen und Garagen-
komplexe mit eigenem Grünanteil 

lg g g + 

Vegetation der Bahnanlagen (incl. Straßenbahnwende-
schleifen) 

lg m g o 

     
Vegetation der städtischen Grünflächen     
Vegetation der Parks und begrünten Stadtplätze g h h + 
Vegetation der Friedhöfe lg sh h + 
Vegetation der Sportanlagen mit hohem Vegetationsanteil lg g g o-+ 
Vegetation der Sportanlagen mit einem geringen Grünanteil ng sg sg o 
Vegetation der Gärten lg m g o 
Vegetation aufgelassener Obstanlagen und -gärten sg sh sh + 
Vegetation der städtischen Schutzanlagen ng m g + 
     
Vegetation der Entsorgungsflächen     
Vegetation der Kläranlagen und Rieselfelder ng m g o 
Vegetation der Kommunalmülldeponien ng g g - 
Vegetation der Industriedeponien ng sg sg - 
     
Vegetation des städtischen Öd- und Brachlandes     
städtische Vorwälder und thermophile Gebüsche lg h m + 
ausdauernde Ruderalvegetation ng h m + 
     
Vegetation landwirtschaftlicher Nutzflächen     
Acker, Intensivgrünland, Weiden g m h ++ 
Mähwiesen vAb h sh ++ 
Feucht- und Naßwiesen der Auen vAb h sh ++ 
Intensivobstanbauflächen ng sg sg - 
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Biotoptyp 

 
Gefähr-
dung 

Bedeu-
tung als 
Lebens-

raum 

 
Refugial-
funktion 

 
Entwick-
lungspo-

tential 

     
Vegetation der Forste     
Kahlschläge und Schonungen lg m m o 
Robinien- und Pappelforste ng m m + 
Kiefern-, Laubholz- und Mischholzforste g h m ++ 
     
Vegetation der Abbauflächen     
Vegetation der Steinbrüche lg sh h ++ 
Vegetation der Kies- und Tongruben lg sh h ++ 
Vegetation der Kaolinabbauflächen und Absetzbecken ng m g + 
     
Wälder und Gebüsche     
Pappel-, Silberweiden- u. Eschen-Ulmen-Auenwälder u.     
Gebüsche 

sg sh h + 

Mesophile Laubwälder (Traubeneichen-Hainbuchenwälder) vAb sh sh + 
Trockenen Eichenwälder, xerotherme Gebüsche und Feld-   
ahorn-Schluchtwälder 

sg sh sh + 

Erlenbruchwälder vAb sh h + 
Feldhecken und Ackerhohlwege sg sh h ++ 
Auengebüsche, Hochstauden- und Flußuferfluren lg sh h ++ 
     
Trocken- und Halbtrockenrasen     
Trocken- und Halbtrockenrasen auf Porphyr sg sh sh + 
Trocken- und Halbtrockenrasen auf anderen Substraten g h h + 
     
Vegetation der Naßstandorte und Gewässerränder     
Vegetation der Tagebaurestgewässer und ihrer Ufer m sh h ++ 
Vegetation der Gewässer und Naßstellen der Bergbau-
senkungsgebiete 

lg sh sh ++ 

Vegetation der Bachufer g sh m ++ 
Röhrichte, Hochstauden- und Flußuferfluren lg h h + 
Vegetation der Altwasser und ihrer Randzonen  vAb sh sh + 
     
Weitere Kartierungseinheiten     
Wasserflächen zur Grundwasseranreicherung ng m g o 
 
Gefährdung im Planungsraum: 
ng nicht gefährdet 
lg leicht gefährdet 
g gefährdet 
sg stark gefährdet 
vAb vom Aussterben bedroht 
Bedeutung als Lebensraum und Refugialfunktion: 
sg sehr gering 
g gering 
m mittel 
h hoch 
sh sehr hoch 
Entwicklungspotential: 
- kein Entwicklungspotential 
o geringes Entwicklungspotential bei gleichbleibender oder steigender Nutzungsintensität 
+ hohes Entwicklungspotential durch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen bzw. Erhalt der  
 Nutzung 
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++ sehr hohes Entwicklungspotential durch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen bzw. Erhalt 
 der Nutzung 
 
 
5.1.1.2 Fauna 
5.1.1.2.1 Die tiergeographische Lage 
 
Die tiergeographischen Verhältnisse des natürlichen Areals der Stadt Halle und 
seiner Gemarkungen werden in vielfacher Hinsicht durch bioregional bedingte Grenz- 
und Randlageneffekte geprägt. 
 
Großräumig wird die Zusammensetzung der Fauna durch ihre westpalaearktisch-
zentraleuropäische Lage bestimmt. In diesem Raum liegt jedoch auch der 
Übergangsbereich vom atlantischen zum kontinentalen Klimaeinfluß, der viele 
Arealgrenzen mitbestimmt.  
 
Mittelräumig betrachtet nimmt das Stadtgebiet eine südöstliche Randlage zum 
Mitteldeutschen Trockengebiet ein, wird durch steppenklimaähnliche Ökofaktoren 
und dadurch von einer überdurchschnittlich hohen Präsenz wärmebedürftiger 
Tierarten charakterisiert.  
 
Der flächenhaft wirksame Großstadtcharakter mit seinen bioklimatischen 
Besonderheiten verstärkt diesen Einfluß. 
 
Bioregionale Bedeutung besitzt gleichermaßen die Lage des Stadtgebietes im 
Grenzbereich der Mitteldeutschen Großlandschaften des Harzvorlandes im 
Nordwesten, der Ausläufer des Thüringer Beckens im Südwesten und der Halle-
Leipziger Tieflandbucht im Südosten. Die dadurch entstehenden Arealüberlappungen 
sind ein charakteristisches Phänomen dieses Verbreitungsgebietes. 
 
Kleinräumig wird die tiergeographische Situation des Kreisgebietes durch die 
Randlage zu den Naturräumen des Östlichen Harzvorlandes im Westen, der 
Querfurter Platte im Süden und Südwesten, des Halleschen Ackerlandes im Osten, 
der Halle-Weißenfelser Saale-Elster-Aue im Südosten und dem naturräumlich das 
Stadtgebiet mit prägenden städtischen Anteil des Unteren Saaletales bestimmt. 
 
 
5.1.1.2.2 Zur Faunenentwicklung im Areal des Stadtgebietes 
 
Die gegenwärtige Fauna des Gebietes ist das Ergebnis aus den erdgeschichtlichen 
Entwicklungsprozessen und den potentiellen und aktuellen ökologischen 
Existenzbedingungen. 
 
Die ursprüngliche Verteilung der Tierarten und ihrer Lebensgemeinschaften auf dem 
Areal des Stadtgebietes wurde insbesondere durch die in erdgeschichtlichen 
Zeiträumen ablaufenden oberflächengeologischen, geomorphologischen, 
hydrologischen, klimatischen und palaeo-ökologischen und habitatstrukturellen 
Eigenschaften der Lebensräume bestimmt und sie wurde sowohl in jüngerer 
Vergangenheit als auch aktuell von den jeweiligen anthropogenen Nutzungs- und 
Belastungsintensitäten und -formen stark überprägt: 
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Palaeozoologische Bedeutung hat insbesondere die letzte Kaltzeit des Quartärs und 
die folgende nacheiszeitliche Periode. Sie haben durch Aussterbe-, Artbildungs-, 
Auswanderungs- und später Einwanderungsvorgänge die heutige 
Faunenzusammensetzung entscheidend geprägt. 
 
Aus der eiszeitlichen Fauna haben sich in den naturnahen Lebensräumen des 
Stadtgebietes keine rezenten Tierarten (Glazialrelikte) erhalten. 
 
Die rezente Fauna ist aus der Neubesiedlung der am Ende des Quartär durch 
oberflächengestaltende Prozesse entstandenen terrestrischen, semiterrestrischen 
und aquatischen tundraartigen Lebensräume hervorgegangen. Dieser sich über sehr 
lange Zeiträume erstreckende Prozess der Faunenetablierung ist parallel mit der 
Entwicklung von Wald auf diesen postglazialen waldfreien Standorten verlaufen. 
 
Die eingewanderten Tierarten rekrutierten sich aus Faunenelementen 
unterschiedlichster tiergeographischer Herkunft: 
 
1. Aus Arten, die während der letzten Glazialperiode nach Süden abgedrängt 

worden waren und wieder zurückwanderten. Hierher gehört die Masse der 
bekannten Tierarten. 

 
2. Aus Arten des pontisch-mediterranen Verbreitungsraumes. Sie bilden neben der 

ersten Gruppe den Hauptanteil an der rezenten Fauna. Beispiele sind 
Feldspitzmaus, Kleine Hufeisennase, Großes Mausohr, Deutscher Sandlaufkäfer, 
Punktierter Bodenkäfer, Postillon-Falter, Zitronenfalter. 

 
3. Aus Arten, die aus dem pontisch-pannonischen Verbreitungsraum vordrangen, 

wie z.B. Gelbhalsmaus, Türkentaube, Wels, Totenkopfschwärmer.  
 
4. Aus Arten, die aus dem kontinental-eurasischen Verbreitungsraum einwanderten, 

wie z.B. Gartenspitzmaus, Hamster, Zwergmaus, Nebelkrähe, Waldbaumläufer, 
Giebel, Rotfeder, Elritze, Getreidelaufkäfer. 

 
5. Aus Arten des atlantischen Verbreitungsraumes, wie z.B. Hausspitzmaus, 

Wildkaninchen, Steinmarder, Rabenkrähe, Gartenbaumläufer, Güster, Ukelei, 
Goldlaufkäfer, Goldpunktpuppenräuber. 

 
 
Die gegenwärtige terrestrische und aquatische Fauna der Gemarkung Halles wird 
jedoch stark anthropogen überprägt. 
 
 
5.1.1.2.3 Die rezenten natürlichen Lebensraumstrukturen für Tiere und  
  generelle Bewertung ihres Zoozönosezustandes 
 
Große Arealanteile des ursprünglich naturgewachsenen Bodens mit seiner 
biotischen und abiotischen Naturausstattung sind überbaut, versiegelt, durch 
siedlungsspezifische und industrielle Lagerungsnutzung und Ablagerungen 
überdeckt und devastiert, abgetragen, in seinen natürlichen Schichtungen gestört, in 
Unter- oder Überflurkippen neu aufgetragen, durch Abraum überlagert oder 
Grundwasser überstaut, durch hydroregulative Maßnahmen der natürlichen 
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Wasserdynamik entzogen, einer intensiven gärtnerischen, kleingärtnerischen, 
landwirtschaftlichen, oder  erholungs-, freizeit- oder leistungssportlichen, oder auch  
militärischen Nutzung unterworfen, oder anderweitig überformt und ihrer 
naturhistorisch gewachsenen Funktionalität beraubt worden. 
 
Dadurch ist die Fauna dieser Habitate in unterschiedlich starkem Maße gestört bis 
weitgehend liquidiert worden. 
 
Nur in wenigen Arealbereichen existieren noch relativ ungestörte und als natürliche 
Ressource für eine autochthone Fauna erhaltengebliebene und damit als 
Lebensraum für naturnah zusammengesetzte Zoozönosen geeignete Restbiotope. 
 
Im urbanen Bereich der Gemarkung der Stadt Halle haben sich in Anpassung an die 
jeweiligen siedlungsstrukturellen Lebensbedingungen charakteristische anthropogen 
geprägte Zoozönosen herausgebildet, die die jeweiligen städtischen Habitate 
besiedeln und nutzen. 
 
Entsprechend dem Urbanisierungsgradienten zwischen naturnahem Umland und 
hochurbanisiertem City-Zentrum besitzen diese Zoozönosen gradientspezifische 
Artinventare. 
 
Die Lebensräume für die aquatische Fauna der Gemarkung von Halle haben in 
gleichem Maße durch die vielfältigen anthropogen verursachten häufig sogar 
xenobiotischen Störgrößen aus Kommunen, Chemie-Industrie, Land- und 
Wasserwirtschaft u.v.a.m. an Habitatqualität wesentlich verloren und zeitweise sogar 
für anspruchsvollere Tierarten diese Eigenschaften fast vollständig eingebüßt. 
 
Ursprüngliche Naturräume mit entsprechenden Zoozönosen existieren nicht mehr. 
 
Die Randlagen des Stadtgebietes besitzen jedoch noch in Teilbereichen aus 
naturschutzfachlicher Sicht beachtliche naturnahe Refugialbiotope. Insbesondere die 
die Gemarkung von Süd nach Nord querende Saaleaue zeichnet sich durch eine 
Vielzahl natürlicher aber auch anthropogen entstandener bzw. verursachter 
landschaftsgestaltender und habitatwirksamer Strukturelemente aus. Sie gliedern 
diesen städtischen Landschaftsteil in mannigfaltiger Weise und lassen für die im 
allgemeinen ausgeräumte Kulturlandschaft Mitteldeutschlands im Umfeld Halles ein 
fast untypisch hochdifferenziertes Mosaik an unterschiedlichsten Habitaten 
entstehen. 
 
Insbesondere sind dies folgende habitatstrukturelle Landschaftselemente: 
 
- Die Saale- und Elsteraue mit ihren unterschiedlich breiten, seit Jahrhunderten durch 
Rodung weitgehend von den typischen Weich- und Hartholzauenwäldern entblößten 
Talsohlenauen, als landschaftsprägenden Lebensraum. Diese waldfreigestellten 
Auenflächen waren durch regelmäßige Mahd in ertragreiches Auengrünland 
überführt worden und mit einer an diese Nutzungsform angepaßten überaus 
artenreichen Zoozönose, in der Vögel, Säuger, Reptilien und Amphibien und 
insbesondere auch eine reiche Insekten-, Spinnen- und Bodentierfauna lebte, 
ausgestattet. Durch meliorative Eingriffe der letzten Jahrzehnte sind viele dieser 
Biotope in ackerfähige agrarisch intensiv genutzte Standorte mit hohem 
Biodiversitätsverlust überführt worden. 
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- Die wenigen noch erhaltengebliebenen feuchten und nassen Grünlandstandorte 
und Verlandungsformationen unterschiedlichster Ausprägung, insbesondere die 
noch relativ großflächigen Röhrichte der Saale- und Elsteraue im Süden der 
Gemarkung. 
Den Zoozönosen der ursprünglich reich differenzierten Feuchtbiotope, insbesondere 
der Saaleaue, aber auch einiger Nebentäler, wie der Reide- und Götsche-Niederung, 
sind durch hydroregulierende und biotopliquidierende Eingriffe des Menschen bis in 
die jüngste Zeit hinein Lebensräume entzogen, bzw. diese wertvollen Habitate auf 
schmale Säume mit erheblichen randlichen Störungen eingeengt worden. In ihnen 
sind viele biotopeigene Tierarten erloschen oder zumindest auf sehr geringe 
Populationsdichten zusammengeschrumpft. 
 
- Die Saale-Elster Aue mit ihren Neben- und Altarmen sowie den anthropogen 
entstandenen Teichen, Tümpeln und Kanalausstichen als aquatische Ökosysteme. 
Gleichfalls die das Stadtgebiet tangierenden kleinen Zuflüsse zur Saale und ihre als 
Kerbtäler (Götsche) oder Niederungen (Tälchenaue Reide) ausgebildeten 
Einzugsbereiche mit z. T. noch erheblicher terrestrischer und aquatischer (Götsche) 
Habitatfunktion. Die Zoozönosen dieser Fließ-, Alt-, Stand- und Kleingewässer haben 
durch die insbesondere in den letzten Jahrzehnten durchgeführten 
hydromeliorativen, hydroregulierenden, biotopzerstörenden und 
fremdstoffbelastenden Maßnahmen und Einflüsse einen gravierenden Verlust an 
Artenmannigfaltigkeit und Besiedlungsdichte erlitten. Wenn auch Differenzierungen 
zwischen einzelnen Fließ-  und Stillgewässern bestehen, kann sowohl für die Saale 
als auch für fast alle übrigen Fließ- und die verschiedenen Typen der Stillgewässer 
ein Zustand biozönotischer Verarmung registriert werden, der sich aktuell wieder in 
einer Aufbauphase befindet. 
 
- Die seit den beiden großen Rodungsperioden im 8./9. und 14./15. Jahrhundert 
mehr oder weniger waldfrei gestellten ackerfähigen Plateau-Lagen und Ebenen im 
Osten der Stadt, als flächenmäßig relativ große und für viele Tiergruppen sehr wohl 
Habitatfunktion tragende Landschaftseinheit. Mit der Intensivierung der Landnutzung 
der letzten drei Jahrzehnte sind jedoch insbesondere durch Biozide, Überdüngung 
und durch flurausräumende Biotopzerstörung wesentliche Faunenbestandteile der 
Agrarfauna sehr stark dezimiert worden. 
Das betrifft insbesondere auch die großen zum Stadtgebiet gehörenden 
ausgeräumten Flächenanteile des Halleschen Ackerlandes im Osten der 
Gemarkung. Der Prozeß der Agrarfaunenvernichtung und -dezimierung wird jedoch 
auch gegenwärtig durch die konservativ, das heißt intensiv betriebene 
Landwirtschaftspraxis fortgesetzt. Einhalt kann lediglich eine umweltverträgliche 
Landnutzung in Form einer ökologisch orientierten Landwirtschaft bringen so wie sie 
bereits in einigen Ansätzen (Ökohof Seeben) realisiert wird. 
 
- Auf der westlichen Plateaulage der Dölauer Platte ist der ursprüngliche 
Winterlinden-Traubeneichen-Hainbuchenwald noch als forstlich und touristisch 
stark überprägter Waldrest erhalten und besitzt heute sowohl beachtliche 
Habitatfunktion als auch multifunktionale bio- und humanökologische Bedeutung. 
Insbesondere durch seine verbliebenen Grenz- und Kontaktflächen und -ränder zu 
anderen noch bestehenden Lebensräumen besitzt er als relativ großflächiges Areal 
eine erhebliche Refugial- und Regenerationsfunktion. 
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- Auf der östlichen Plateaulage ist der Zoozönose des ursprüngliche Winterlinden-
Traubeneichen-Hainbuchenwaldes seit Jahrhunderten im Gefolge der flächenhaften 
Rodung der Waldbestände weitgehend die Existenzgrundlage entzogen. Hier hat 
sich in historischer Zeit, seit etwa 8. bis 12. Jahrhundert, eine neue 
Tierartenkombination, die wir als Agrarfauna bezeichnen, entwickelt. Sie ist an die 
Offenlandbedingungen und an die anthropogenen Nutzungsmaßnahmen mit den 
vielfachen Störungen weitgehend angepaßt gewesen. Hecken und Feldgehölze, 
Raine und nichtackerfähige Hangkanten und andere Flurelemente gaben auch den 
wenigen euryöken Waldarten, die in dieser stark strukturierten Feldflur lebten, noch 
Rückzugsrefugien und Ressourcen für ein dauerhaftes Überleben.  Mit der fast 
restlosen Ausräumung der Agrarflächen von Flurelementen ist dieser Zoozönose 
weitestgehend die Existenzgrundlage entzogen worden. Das Flurgehölz "Gehölz 
Büschdorf" kann als naturnaher letzter Rest des ursprünglichen Waldbestandes 
betrachtet werden. 
 
- Die wenigen naturnah ausgestatteten Hanglagen des Saaletales, insbesondere 
zwischen Hohem Ufer und Pfingstanger im Süden, im Bereich des Rive-Ufers, des 
Amselgrundes und ab Saaledurchbruch und Klausberge in Kröllwitz beidseitig der 
Saale bis zur Stadtgemarkungsgrenze. 
 
- Durch jahrhundertelange extensive Nutzung stark überprägt hatten sich an den 
wärmebegünstigten Hängen aus den geschlossenen Eichen-Hainbuchen-Wäldern 
offene und durch Trocken- und Halbtrockenrasenbiotope aufgelichtete 
Gebüschstrukturen entwickelt, die eine charakteristische, artenreiche, viele 
pontisch-mediterrane Faunenelemente beherbergende Zoozönose besitzen. Als 
Altobstbestände genutzte Flächen und ehemals bewirtschaftete Weingärten 
bereicherten ebenfalls den zoologischen Artenbestand. Beide Habitattypen, 
insbesondere der letztere, sind jedoch flächenmäßig im letzten Jahrhundert durch 
Überbauung (z.B. Weingärten), auch Aufforstung (z.B. Amselgrund) erheblich 
reduziert bzw. sogar weitgehend liquidiert worden. Lediglich die flächenmäßig 
unterschiedlich großen und mit Felsenheiden, Trocken- oder Halbtrockenrasen, zum 
Teil verbuschenden oder schon mit Gehölz bestandenen Porphyrhärtlinge im Norden 
des Stadtgebietes haben flurausräumenden Bestrebungen der Landwirtschaft 
widerstanden und stellen wertvolle Refugial- und Regenerationsräume für die 
Agrarfauna dar. 
 
- Nennenswerte Fragmente naturnaher Auenwald-Habitate weisen die wenigen 
größerflächigen Restwaldinseln der Saale- und Elsteraue mit Burgholz, Pfingstanger, 
Rabeninsel, Pulverweiden, Peißnitz, Forstwerder und Tafelwerder auf, die aus den 
früher talsohlenbedeckenden Hartholz- und Weichholzauenwäldern übriggeblieben 
sind. Sie besitzen mehr oder minder gestörte auentypische Zoozönosen.  
 
- Die große Anzahl der durch menschliche Tätigkeit, insbesondere durch den ober- 
aber auch untertägigen Abbau von Braunkohle, Porphyr, Kalk, Kies, Sand und Ton 
entstandenen sekundären Oberflächengewässer und ihrer Uferstrukturen. 
 
- Im Norden des Stadtgebietes die vielen unterschiedlich großen Porphyrhärtlinge, 
deren Kegel und flächige Hangkanten sich zum Teil landschaftsprägend aus den 
Plateaulagen hervorheben. 
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- Die Zoozönosen der verschiedenartigsten Trocken- und Halbtrockenrasen-, 
Felsflur- und Felspionierhabitate, einschließlich der besonders ökofaunistisch 
wertvollen Halbkulturformationen der Altobstbestände und ehemaligen 
Weingärten, gehören mit zu den faunistisch wertvollsten und für das Stadtgebiet 
markantesten Naturausstattungen. Ihre Lebensorte laufen Gefahr, sich infolge der 
Nutzungsaufgabe über Verbuschungsstadien zu Waldbiotopen zu entwickeln. 
Dadurch gehen die Habitate für die charakteristischen xerothermophilen Tierarten, 
insbesondere viele Insektenarten, verloren.  
 
 
- Die als mehr oder weniger mächtige Überflurkippen, zum Teil aber auch die mit 
sehr strukturiertem Oberflächenrelief ausgestatteten unterflurigen, in 
unterschiedlichen Zeitepochen entstandenen und meist spontan bewachsenen und 
dadurch in verschiedenen Sukzessionsphasen befindlichen Braunkohlen- 
abraumhalden, und viele andere habitatwirksame Landschaftselemente, die regional 
oder zum Teil flächendeckend ausgebildet sind (Verkehrstrassenböschungen und -
ränder, in sehr geringem Maße auch Flurgehölze, u.a.m.). 
 
Dieses relativ diverse Mosaik an Habitaten entspricht in vielen Fällen auch 
spezifischsten ökologischen Lebensansprüchen von Tierarten benachbarter 
Faunenregionen und stellt bei entsprechend geringer anthropogener Schädigung ein 
beachtliches Habitatpotential dar und damit Existenzgrundlage für eine sehr 
artenreiche, mannigfaltige Tierwelt und charakteristische Tiergemeinschaften dieses 
Gebietes. 
 

Die Artendichte ist ein wesentliches Kriterium der Biodiversität und damit ein Maß für 
die Einschätzung der naturschutzfachlichen Wertigkeit. In vielen Ökosystemen sind 
Artenreichtum und naturschutzfachliche Relevanz positiv miteinander korreliert. Nur 
in den Extrembiotopen, in denen die Masse der mittlere Faktorenkonstellationen 
besiedelnden Arten ausfallen und nur noch streng angepaßte Spezialisten 
vorkommen, trifft diese Korrelation nicht mehr zu. Dort herrschen durch die 
Extremfaktoren (Trockenheit, hohe Feuchte, Kälte, Dunkelheit usw.) 
Artengemeinschaften vor, die wenigartig sind und auf Grund ihrer engen 
ökologischen Toleranz naturschutzfachlich immer höchste Schutzpriorität erfordern. 
Artenvielfalt ist auch immer ein ökologisches Indiz für den Strukturreichtum eines 
Landschaftsbestandteils. 
 
Die vorliegende Karte 5 Fauna der Stadt Halle/S. - Artendichte gibt Auskunft über die 
Häufigkeit bioindikatorisch relevanter Tiergruppen (Säuger, Kriechtiere, Lurche, 
Fische, Egel, Weichtiere, Laufkäfer) in ausgewählten Bereichen des Stadtgebietes 
(Vorentwurf LANDSCHAFTSPLAN HALLE, BUSCHENDORF, ergänzt durch Daten 
von OEKOKART) und stellt die nach derzeitigem Kartierungsstand wesentlichsten 
Areale mit für die ausgewiesenen Tiergruppen hohen Artendichten dar. Als 
Datenquellen dienten die von der UNB Halle initiierten Kartierungen 
naturschutzfachlich als wertvoll eingestufter Flächen und die im Rahmen der 
ökologischen Studien Garnison Heide Süd, der ökologischen Zustandsanalyse 
Dölauer Heide und den auf städtischen Anteilen der Trassenvarianten der UVS ICE 
durchgeführten faunistischen Erhebungen. 
 
Es wird aus der Karte deutlich, daß zur Zeit im Stadtgebiet von Halle die wichstigsten 
biodiversitär und naturschutzfachlich hochwertigen Biotope und Landschaftseinheiten 
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erfaßt wurden, dadurch bewertbar sind und auch weitgehend durch die Zuordnung 
einer Schutzkategorie einen Schutzstatus genießen. Die Intensität des Schutzstatus 
steht jedoch nicht in allen Fällen in einer der Artenmannigfaltigkeit und Biodiversität 
adäquaten Schutzkategorie. So sind z.B. das Mötzlicher Teichgebiet mit LSG, die 
Streuobsthänge Nietleben mit GLB, die Klausberge mit FND trotz hoher Biodiversität 
deutlich mit einem zu niedrigen Schutzstatus eingestuft. 
 
Ferner ist zu beachten, daß bestimmte Tierarten tages-, saisonal oder 
jahresrhythmisch oder auch nur episodisch Ortswechsel durchführen und zeitweilig 
oder dauerhaft neue Lebensräume aufsuchen. Derartige Ortswechsel in andere 
Teilpopulationen dienen dem genetischen Austausch und sind essentiell für das 
langfristige gesunde Fortbestehen von Populationen. Die Isolierung von 
Teilpopulationen führt in der Regel zu genetischer Verarmung und letztlich zum 
Auslöschen von Populationen. Biotopverbundmaßnahmen sind ein geeignetes Mittel 
zum Gegensteuern von Isolierungstendenzen. 
 
Regelmäßige Ortswechsel bei weitgehend isolierter Lage der Lebensräume sind 
insbesondere bei größeren Säugetieren und langsam sich bewegenden Tieren wie 
Amphibien Ausgangspunkt für Konflikte mit dem Kraftfahrzeugverkehr, wenn  
traditionelle Wanderrouten durch Verkehrstrassen geschnitten oder gekreuzt werden. 
In besonderem Maße betrifft dies einerseits bestimmte Amphibien (insbesondere 
Kröten), die artspezifisch jährlich unterschiedlich weite Wege vom 
Jugendentwicklungsraum in einem Feuchtbiotop zum Adultlebensraum wandern, der 
auch gleichzeitig Überwinterungshabitat ist, um im Frühjahr von dort wiederum 
zurück zum Feuchtbiotop als Laichhabitat und Jugendentwicklungsraum für die 
nächste Generation zu ziehen.  
Andererseits sind es die großen Säuger, aber auch viele Insekten, die tägliche 
Ortswechsel zwischen Einstand (homeranche) und Futtersuchraum vornehmen. 
Dabei kommt es in positiver Korrelation zur gestiegenen Verkehrsdichte zu 
Kollisionen zwischen den Kraftfahrzeugen und den wandernden Tieren.  
Für die Tiere geht diese Konfliktsituation in der Regel tödlich aus und führt bei 
anhaltender Mortalität letztlich zur Auslöschung der betroffenen Populationen. Für 
Amphibienpopulationen gibt es bereits derartige erloschene Areale, ohne daß jedoch 
eine statistische Erhebung zur Auslöschungsursache vorliegt (MAYER 1994, 
Zuarbeit für Ökologische Zustandsanalyse Dölauer Heide). Für die Reh- und 
Wildschweinpopulationen der Dölauer Heide liegen dagegen Zahlenreihen vor, die 
belegen, daß derzeit etwa 25 - 30 Prozent des Nachwuchses nicht durch jagdlichen 
Abschuß, sondern durch Kollisionen mit Teilnehmern des Straßenverkehrs zu Tode 
kommen (Basisdatenmaterial für OECOCART: Ökologische Zustandsanalyse 
Dölauer Heide 1995). Abbildung 5.1.1.2 - 1 zeigt die Hauptwanderwege von 
bodengebundenen und fliegenden Tierarten der Dölauer Heide zwischen dem 
Waldbestand und dem weiteren Umland als Beispiel für derartige 
Ortswechselbeziehungen. 
 
 
5.1.1.2.4 Stand der faunistischen Erfassung 
5.1.1.2.4.1 Datenquellen 
 
Das untere Saaletal und damit auch Teile der Gemarkung der Stadt Halle waren 
traditionelles Beobachtungs-, Sammel- und Exkursionsgebiet für Naturfreunde, 
Hobby-Ornithologen und Hobby-Entomologen, aber auch Fachbiologen aus den 
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biologisch orientierten Fachbereichen der Universität (Biologie, Phytopathologie der 
Landwirtschaft, Biologisches Institut der Medizin), der Fachschule für 
Pflanzenschutz, der ehemaligen Pädagogischen Hochschule u.a.m. gewesen und 
sind es auch heute noch.  
 
In den letzten Jahren hat insbesondere die systematische Erfassung der Fauna 
spezieller naturnah erhaltengebliebener Ökosysteme, von Landschaftsteilen und 
Habitattypen und einzelner Habitate durch Fachwissenschaftler, Promovenden, 
Diplomanden, Studenten und ehrenamtliche Naturschutzhelfer erheblich 
zugenommen und einen bedeutenden Erkenntniszuwachs erbracht. 
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Abb. Dölauer Heide-Wanderwege 
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Im Rahmen der biogeographischen Kartierung des Stadtgebietes, sind dabei die 
unter einem Schutzstatus stehenden Gebiete teilweise taxonspezifisch weitgehend 
vollständig faunistisch erfaßt, oder sogar stadtüberdeckende faunistische 
Erhebungen vorgenommen worden (SCHÖNBRODT und SPRETKE 1989). Die 
Kartierungsergebnisse liegen als Publikationen vor. 
 
Eine relativ neue Datenquelle stellen die faunistischen Anteile der UVS und LBP zu 
Trassenführungen (ICE Varianten), von UVS für Erschließungsprojekte , von 
Renaturierungsprojekten und insbesondere die ökologische Zustandsanalyse zur 
Dölauer Heide dar. Sie liefern meist punktuelle oder lineare, im Falle der 
Zustandsanalyse Dölauer Heide sogar flächige Inventarerhebungen und 
Bewertungen. Diese Daten sind, soweit urheberrechtlich zugänglich, mit gesichtet  
und deren Rote-Liste-Arten mit in die vorliegende faunistische Bewertung 
eingearbeitet worden.  
 
Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften beinhalten häufig auch 
regionalspezifisch-faunistische Daten. Sie sind sowohl für geschützte Flächen als 
auch land- und forstwirtschaftlich genutzte und auch Siedlungsräume erhoben 
worden. Ihre Aufarbeitung muß jedoch dem flächenkonkreteren Landschaftsplan 
vorbehalten bleiben. 
 
 
5.1.1.2.4.2 Bemerkungen zur Methodik der Darstellung des Arteninventars 
 
Für regionalspezifische Bewertungen der Bestandessituation von Tierarten und 
Tierpopulationen und auch der Populationsgefährdung von freilebenden Tieren 
stellen die im BNatSchG und der BArtSchV als besonders geschützt ausgewiesenen 
Tierarten (mit Ausnahme der Vögel, Reptilien und Amphibien) nur eine ungenügende 
Beurteilungsgrundlage dar. Deshalb werden in allen Bundesländern die 
landesspezifisch wesentlich aktueller und regional konkreter die Bestandessituation 
berücksichtigenden  Rote-Liste-Arten  der jeweiligen Länder zur Anwendung 
gebracht. Aus diesem Grunde wird auch im vorliegenden LRP Halle auf die in 
Sachsen-Anhalt geltenden Rote-Liste-Arten der einzelnen Tiergruppen, soweit 
bereits herausgegeben, zurückgegriffen.  
 
Bei noch fehlender Bearbeitung der Tiergruppe in der Roten-Liste Sachsen-Anhalt 
(RL-LSA) wird die der Bundesrepublik Deutschland (RL-BRD) angewandt. 
 
Die Gefährdungskategorien bedeuten: 
 
 0  ausgestorben oder verschollen 
 1  vom Aussterben bedroht 
 2  stark gefährdet 
 3  gefährdet 
 P  potentiell gefährdet 
 
Diese Symbole (Zahlenwerte) stehen in den folgenden Tabellen hinter den jeweils 
nachgewiesenen gefährdeten Arten, die bei Auflistung aller Arten (wie bei 
Wirbeltieren) gegenüber nichtgefährdeten mit Fettdruck hervorgehoben werden. 
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Die biogeographische Kartierung ist zwar vorwiegend in unter einem Schutzstatus 
stehenden oder in für eine Unterschutzstellung vorgesehenen Arealen durchgeführt 
worden, doch liegen faunistische Daten darüberhinaus auch für eine große Anzahl 
von weiteren habitatwirksamen Arealen der nichtbesiedelten Gemarkung der Stadt 
vor. 
Die Kartierung schließt jedoch weitgehend die in den menschlichen Siedlungen 
beheimateten Anthropozönosen aus. 
 
Die Anzahl der in einem Areal vorkommenden Rote-Liste-Tierarten ist deshalb ein 
wichtiges Kriterium für den naturschutzfachlichen Wert eines konkreten Areals oder 
eines Gebietes. Auf der Basis der Kartierungsdaten 1993 und der der ökologischen 
Studie Garnison Heide Süd, der Ökologische Zustandsanalyse Dölauer Heide und 
der Trassenvarianten der UVS ICE (städtische Anteile) wurde für bioindikatorisch 
relevante Tiergruppen (Säuger, Kriechtiere, Lurche, Fische, Egel, Weichtiere, 
Laufkäfer) eine Verteilung der Hauptverbreitungsgebiete erarbeitet. 
 
Die Karte 6 Hauptverbreitungsgebiete gefährdeter Arten - Rote Liste LSA im 
Stadtgebiet von Halle/S. (Vorentwurf LANDSCHAFTSPLAN HALLE, 
BUSCHENDORF, ergänzt durch OEKOKART) dokumentiert diese 
Hauptverbreitungsgebiete. Sie macht deutlich, daß sowohl die unter 
unterschiedlichem Schutzstatus stehenden Flächen, als auch nicht unter einem 
Schutzstatus stehenden Areale Rote-Liste-Arten des Landes Sachsen-Anhalt 
beherbergen (z.B. Garnison Heide Süd, Reideaue bei Kanena, 
Bergbaufolgelandschaft westlich Bruckdorf u.a.m.). In ihrer Gesamtheit hebt sich die 
Dölauer Heide als LSG mit derzeit insgesamt 100 festgestellten gefährdeten 
terrestrisch lebenden Tierarten besonders hervor. 
 
5.1.1.2.5 Wirbeltiere 
 
Wirbeltieren wird seit Alters her in der Faunistik im allgemeinen und in der 
Umweltbewertung insbesondere eine größere Aufmerksamkeit als wirbellosen Tieren 
zugemessen. Unter diesem Aspekt ist in vorliegender Bestandserfassung versucht 
worden, den derzeitigen Kenntnisstand der Wirbeltierinventarisierung des 
Stadtgebietes vollständig zu dokumentieren, indem alle bisher registrierten 
freilebenden Arten des Stadtgebietes aufgeführt und davon ausgehend, die 
gefährdeten Arten in ihren Habitatansprüchen bewertet werden. 
 
 
5.1.1.2.5.1 Säugetiere 
 
Über die meist großräumig verbreiteten Säuger liegen aus gezielten Kartierungen 
(GEYLER, HAUER, HINKEL, KLAFS, KOMPA, MAMMEN, STENZEL, TIETZE, 
UHLEMANN, WEIDLING  u.a.), aus Wildzählungen (HANKE, TIETZE) und den 
Erhebungen von HEIDECKE, PIECHOCKI und STUBBE (1988, 1991, 1993, 1994) 
und anderen diversen Beobachtungen belegbare Daten über sämtliche heimischen 
Säugertiergruppen vor:  
 
Insgesamt wurden mit Stand April 1995 in der Gemarkung von Halle 40 
Säugetierarten, davon 20 in der Roten Liste Sachsen-Anhalt stehend, davon eine 
vom Aussterben bedroht, sechs Stark gefährdet, 12 Arten gefährdet  und eine Art 
potentiell gefährdet, nachgewiesen. 
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Tab. 5.1.1.2 - 1: Liste der Säugerarten des Stadtgebietes 
 
Art Dt. Name RL-LSA 
Apodemus agrarius Brandmaus  
Apodemus silvaticus Waldmaus  
Apodemus flavicollis Gelbhalsmaus  
Arvicola terrestris Schermaus  
Capreolus capreolus Reh  
Castor fiber albicus Elbebiber 2 
Clethrionomys glareolus Rötelmaus  
Crocidura leucodon Feldspitzmaus 3 
Crocidura russula Hausspitzmaus 3 
Erinaceus europaeus Braunbrustigel 3 
Epitesicus serotinus Breitflügelfledermaus  
Lepus europaeus Feldhase 2 
Martes martes Baummarder 2 
Martes foina Steinmarder  
Meles meles Dachs 3 
Micromys minutus Zwergmaus 3 
Microtus arvalis Feldmaus  
Microtus agrestris Erdmaus  
Mus musculus Hausmaus  
Mustela erminea Hermelin  
Mustela nivalis Mauswiesel P 
Mustela putorius Waldiltis 2 
Myotis myotis Mausohr 1 
Myotis daubentoni Wasserfledermaus 3 
Myotis natteri Fransenfledermaus 2 
Myotis mystacinus Bartfledermaus 2 
Myocastor coypus Nutria  
Neomys fodiens Wasserspitzmaus 3 
Nyctalus noctula Großer Abendsegler 3 
Ondatra zibethica Bisamratte  
Oryctolagus cuniculus Wildkaninchen  
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 3 
Plecotus auritus /austriacus Braunes/ Graues Langohr 3 
Rattus norvegicus Wanderratte  
Sciurus vulgaris Eichhörnchen  
Sorex araneus Waldspitzmaus  
Sorex minutus Zwergspitzmaus 3 
Sus scrofa Wildschwein           
Talpa europaea Maulwurf 3 
Vulpes vulpes Rotfuchs  
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Vorkommensschwerpunkte der Rote-Liste-Arten des Stadtgebietes 
 
Schwerpunkte der Verbreitung der ausgewiesenen gefährdeten Säugetierarten sind 
naturnahe Habitate in folgenden Lebensräumen: 
 
### Reste der Auenwälder und Uferbereiche in der Saale- und Elsteraue , z.B. 

Burgholz und angrenzende waldfreie Auenbereiche, Hallescher Anteil der 
Döllnitzer Elsteraue, Pfingstanger, Rabeninsel, Pulverweiden, Peißnitz, 
Forstwerder, Saalewerder, Tafelwerder/Götschemündung (Biber),  

 
  Abendsegler 
  Biber 
  Feldspitzmaus 
  Igel 
  Mauswiesel 
  Waldiltis  
  Wasserfledermaus 
  Wasserspitzmaus 
  Zwergmaus 
  Zwergspitzmaus 
 
 
### Reste der Winterlinden-Traubeneichen-Buchen- Wälder  und deren 

Ersatzgesellschaften und noch in Hanglagen vorkommende Reste von 
Traubeneichen-Hainbuchenwäldern, z.B. in der Dölauer Heide, Amselgrund, 
Klausberge u.a. für  

 
  Baummarder 
  Braunes/Graues Langohr 
  Feldspitzmaus 
  Großer Abendsegler 
  Igel 
  Maulwurf 
  Mausohr 
  Mauswiesel 
  Rauhhautfledermaus 
  Wasserfledermaus 
  Zwergmaus 
  Zwergspitzmaus 
  Zwergfledermaus 
 
### Trocken- und Halbtrockenrasen- und Trockengebüschhabitate, z.B. im GLB 

Streuobsthänge Nietleben, FND Trockenhänge südöstlich Lindbusch und FND 
Trockenhänge Seeben, NSG Brandberge u.a. , 

 
  Braunes/Graues Langohr 
  Feldhase 
  Feldspitzmaus 
  Igel 
  Mauswiesel 
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  Mausohr 
  Rauhhautfledermaus 
  Zwergmaus 
  Zwergspitzmaus 
  Zwergfledermaus 
 
### Gewässer- und Uferhabitate und andere Feuchthabitate, z.B. NSG Burgholz 

und dessen reichstrukturiertes Offenlandumfeld, Auenlandschaft Döllnitz, 
Pfingstanger, Tafelwerder u.a. als Lebensraum für  

 
  Braunes/Graues Langohr 
  Maulwurf 
  Wasserspitzmaus 
  Wasserfledermaus 
  Zwergmaus 
  Zwergfledermaus 
 
 als Nahrungssuchraum für 
 
  Wasserfledermaus 
  Großer Abendsegler  
 
### alle Offenlandhabitate, naturnahe bevorzugter als die intensiv 

bewirtschafteten, insbesondere für den  
 
  Feldhasen. 
 
### stadtnahe Siedlungsräume, Türme und Industrieruinen als Wohn- und 

Nahrungssuchraum für  
 
  Fransenfledermaus 
  Großer Abendsegler 
  Mausohr 
  Wasserfledermaus 
 
 
5.1.1.2.5.2 Vögel 
 
Die langjährigen Beobachtungsreihen von Generationen Hallescher Ornithologen 
(aktuell im Halleschen Ornithologischen Verein zusammengefaßt) und die im letzten 
Jahrzehnt systematisch durchgeführte Rasterkartierung des Stadtgebietes und des 
Saaletales haben eine nahezu lückenlose Bestandserfassung erbracht.  
Sie dokumentieren sich sowohl in der Feinrasterkartierung von SCHÖNBRODT UND 
SPRETKE ("Brutvogelatlas von Halle und Umgebung", 1989, siehe Karten 10 
Brutvogelarten der Roten Liste im Stadtgebiet von Halle/S. - Kennwertsumme und 11 
Brutvogelarten der Roten Liste im Stadtgebiet von Halle/S. - Artensummen) als auch 
in den bis 1993 erschienenen Publikationen und aktuellen Kartierungen der 
Brutvögel von geschützten Gebieten des Ornithologischen Vereins, die insgesamt 
112 Brutvogelarten für das Bearbeitungsgebiet ausweisen, davon 20 Arten der 
Roten-Liste-Sachsen-Anhalt, davon wiederum 17 Arten als gefährdet und drei Arten 
als stark gefährdet eingestuft.  
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Die Rasterkarten der Brutvogeldichten (Karte 11) und der Dichte der Rote-Liste-Arten 
(Karte 10) des Stadtgebietes Halle stellen graphisch die Verteilung der 
Brutvogeldichten im Stadtgebiet auf Rasterbasis nach SCHÖNBRODT UND 
SPRETKE (1989) dar und dokumentiert sehr deutlich deren 
Verbreitungsschwerpunkte in der Gemarkung der Stadt Halle. 
 
Die ungewöhnlich hohe Anzahl von Brutvögeln in der stark zersiedelten und von 
Industrie und Landwirtschaft geprägten Landschaft des Stadtgebietes ergibt sich aus 
der Existenz  
 
### von noch relativ großflächigen und naturnah gebliebenen Resten der Wasser-, 

Verlandungs- und Auenwaldbiotope,  
 
### aus dem flächenmäßig beachtlichen Anteil von Mager- und 

Trockenrasenhabitaten unterschiedlichen Verbuschungsgrades  
 
### aus der regional noch relativ stark durch Flurelemente gegliederten 

Agrarlandschaft 
 
### und aus dem reichlichen Angebot an Nistplatzressourcen für Felsenbrüter im 

Altstadtbereich. 
 
Tab. 5.1.1.2 - 2:  Brutvögel des Stadtgebietes 
Nach SCHÖNBRODT & SPRETKE (1989), sowie nachfolgenden Kartierungen des 
Ornithologischen Vereins Halle sowie für das Gebiet vorliegenden Daten aus 
Ökologischen Zustandsanalysen und UVS (Bearbeiter HUTH, OELERICH, KÖCK, 
u.a.m.. 
 
Art Dt. Name Reg. RL 

Halle 
RL-LSA 

Accipiter gentilis Habicht 2  
Acrocephalus arundinaceus Drosselrohrsänger 2 3 
Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger   
Acrocephalus schoenobaenus Schilfrohrsänger 2 3 
Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger   
Aegithalos caudatus Schwanzmeise   
Alauda arvensis Feldlerche   
Alcedo atthis Eisvogel 1 3 
Anas platyrhynchos Stockente   
Anthus trivialis Baumpieper   
Apus apus Mauersegler   
Asio otus Waldohreule   
Aythya fuligula Reiherente 3  
Botaurus stellaris Rohrdommel 1 2 
Buteo buteo Mäusebussard   
Carduelis cannabina Bluthänfling   
Carduelis carduelis Stieglitz   
Carduelis chloris Grünfink   
Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer   
Certhia familiaris Waldbaumläufer   
Charadrius dubius Flußregenpfeifer   
Ciconia ciconia Weißstorch 1 3 
Circus aeruginosus Rohrweihe   
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Coccothraustes coccothraustes Kernbeißer   
Columba livia f.domestica Straßentaube   
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Art Dt. Name Reg. RL 
Halle 

RL-LSA 

Columba palumbus Ringeltaube   
Corvus corone Aaskrähe   
Corvus monedula Dohle 2 3 
Coturnix coturnix Wachtel 3 3 
Cuculus canorus Kuckuck   
Cygnus olor Höckerschwan   
Delichon urbica Mehlschwalbe   
Dendrocopos major Buntspecht   
Dendrocopos medius Mittelspecht 2 3 
Dendrocopos minor Kleinspecht   
Dryocopus martius Schwarzspecht   
Emberiza citrinella Goldammer   
Emberiza hortulana Ortolan 3 2 
Emberiza schoeniclus Rohrammer   
Erithacus rubecula Rotkehlchen   
Falco tinnunculus Turmfalke   
Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper   
Fringilla coelebs Buchfink   
Fulica atra Bleßralle   
Galerida cristata Haubenlerche   
Gallinago gallinago Bekassine 1 3 
Gallinula chloropus Teichralle   
Garrulus glandarius Eichelhäher   
Hippolais icterina Gelbspötter   
Hirundo rustica Rauchschwalbe   
Jynx torquilla Wendehals  3 
Lanius collurio Neuntöter   
Lanius excubitor Raubwürger  2 
Larus ridibundus Lachmöwe   
Locustella fluviatilis Schlagschwirl 3 3 
Locustella naevia Feldschwirl   
Luscinia megarhynchos Nachtigall   
Miliaria calandra Grauammer 3 3 
Milvus migrans Schwarzmilan  3 
Milvus milvus Rotmilan 3 3 
Motacilla alba Bachstelze   
Motacilla flava Schafstelze   
Muscicapa striata Grauschnäpper   
Oenanthe oenanthe Steinschmätzer   
Oriolus oriolus Pirol   
Parus ater Tannenmeise 3  
Parus caeruleus Blaumeise   
Parus major Kohlmeise   
Parus montanus Weidenmeise 3  
Parus palustris Sumpfmeise 3  
Passer domesticus Haussperling   
Passer montanus Feldsperling   
Perdix perdix Rebhuhn  3 
Phasianus colchicus Fasan   
Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz   
Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz   
Phylloscopus collybita Zilpzalp   
Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger   
Phylloscopus trochilus Fitislaubsänger   
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Art Dt. Name Reg.RL 
Halle 

RL-LSA 

Pica pica Elster   
Picus viridis Grünspecht   
Podiceps cristatus Haubentaucher   
Prunella modularis Heckenbraunelle   
Pyrrhula pyrrhula Gimpel 2  
Rallus aquaticus Wasserralle 2  
Regulus ignicapillus Sommergoldhähnchen 2  
Regulus regulus Wintergoldhähnchen 2  
Remiz pendulinus Beutelmeise   
Riparia riparia Uferschwalbe  3 
Saxicola rubetra Braunkehlchen 3  
Serinus serinus Girlitz   
Sitta europaea Kleiber   
Streptopelia decaocto Türkentaube   
Streptopelia turtur Turteltaube   
Strix aluco Waldkauz   
Sturnus vulgaris Star   
Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke   
Sylvia borin Gartengrasmücke   
Sylvia communis Dorngrasmücke   
Sylvia curruca Klappergrasmücke   
Sylvia nisoria Sperbergrasmücke 3 3 
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher   
troglodytes troglodytes Zaunkönig   
Turdus merula Amsel   
Turdus philomelos Singdrossel   
Turdus pilaris Wacholderdrossel   
Tyto alba Schleiereule  3 
Vanellus vanellus Kiebitz   
 
 
Vorkommensschwerpunkte der Rote-Liste-Arten des Stadtgebietes  
 
Die Verteilung gefährdeter Vogelarten wird in Karte 10 dokumentiert. Sie geht auf die 
auf Rasterquadranten basierende Kartierung der Artenhäufigkeit von Rote-Liste-
Arten (Regionale Rote Liste für das Gebiet von Halle und Umgebung nach 
GNIELKA zurück und die Kennwertsumme, berechnet nach der Artenkennzahl von 
BEZZEL, (beide Quellen zitiert in SCHÖNBRODT & SPRETKE, 1989). 
 
Vogelarten besitzen infolge ihrer verschiedenartigen Körpergrößen, Verhaltensweisen, 
Habitatpräferenzen und anderer Siedlungsdichte beeinflußender Eigenschaften auch artspezifisch 
unterschiedliche Flächenanspüche und Siedlungsdichten, spezifische Verteilungsmuster im 
besiedelten Raum und Trends in der Bestandsentwicklung. Mit Hilfe einer zehnteiligen Skalierung 
dieser vier Werte [Flächenanspüche (A-Wert) und Siedlungsdichten (B-Wert), spezifische 
Verteilungsmuster (C-Wert) im besiedelten Raum und Trends in der Bestandsentwicklung (D-Wert)] 
und deren Addition zum Kennwert läßt sich ein nummerisch vergleichbarer und 
verallgemeinerungsfähiger artspezifischer Faktor, der Artenkennwert, ermitteln. Dieser 
Artenkennwert gibt Auskunft über den Status der jeweiligen Art. Hohe Kennwerte signalisieren 
Seltenheit und niedrige Werte Häufigkeit und weite Verbreitung. Die Summierung aller in einem 
Quadranten auftretenden Kennwerte ergibt die Kennwertsumme. Sie dient als Maß für die 
naturschutzfachliche Wertigkeit der Biotope dieses Quadranten als Lebensraum für Vögel. 
 
Die von GNIELKA erarbeitete regionale Rote Liste von Halle und Umgebung 
(Reg.RL Halle) geht in der Mehrzahl der Gefährdungseinstufungen mit jener von 
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Sachsen-Anhalt konform, erweitert sie jedoch um einige der im Stadtgebiet 
gefährdeten Arten. Die folgende Einschätzung der Verbreitung von gefährdeten 
Arten basiert auf der Roten Liste des Landes Sachsen-Anhalt. 
 
Die Schwerpunkte des Vorkommens von Rote-Liste- (Brutvogel-) Arten im 
Stadtgebiet liegen in den großen NSG/LSG/FND einerseits der Stillgewässer-, 
Verlandungs- und Auenwaldgebiete und den auf unterschiedlichen Standorten 
stockenden kleineren Auenwald-und Bruchwaldresten und andererseits in dem für 
die Region bedeutenden Waldgebiet Dölauer Heide und ihres Umlandes. Ein zweiter 
Schwerpunkt liegt in den naturnahen Offenlandhabitaten der Mager- und 
Trockenrasenstandorte. 
 
Aus diesen Habitaten und deren ökosystemar unterschiedlich wertvollen Umfeldern 
stammen die meisten der bisher erbrachten Brutnachweise und Beobachtungen.  
 
 
Folgende Rote-Liste-Arten besiedeln den Lebensraum der Auen: 
 
### insbesondere den Schilfgürtel, wie z.B. den städtischen Anteil in der Elsteraue 

Döllnitz, der weiträumigen Halleschen Saaleaue vom Burgholz über den 
Pfingstanger bis zum städtischen Anteil des Tafelwerder:   

 
  Drosselrohrsänger 
  Rohrdommel 
  Schilfrohrsänger 
  Schlagschwirl 
 
### gleichermaßen an Fließ- und Stillgewässern anstehende Steilufer:  
 
  Uferschwalbe 
  Eisvogel  
 
### in nicht intensiv genutzten feuchten und frischen Grünlandhabitaten:   
 
  Wachtel 
 
### Die naturnahen Auenwaldreste inmitten ihres habitatstrukturreichen Umlandes 

der Talauen von Saale, Elster, Reide, Götsche u.a. und der geomorphologisch 
mehr oder weniger bewegten Landschaft des Stadtrandgebietes mit Altobst- und 
einzelnen Kopfbaum-, linearen und flächigen Gebüsch- und Gehölzbeständen, 
mit Acker- und Grünlandflächen, u.a.m. sind Verbreitungsschwerpunkte von Rote-
Liste-Arten der in Wäldern und Einzelbäumen brütenden Vögel, wie  

 
  Rotmilan 
  Schwarzmilan 
  Wendehals 
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### Die Halbtrocken-, Trocken- und Magerrasenhabitate unterschiedlichster 

Verbuschungsstadien sind Verbreitungsschwerpunkt für stenöke Offenlandarten. 
So konnten in derartigen Habitaten Brutnachweise geführt werden, für  

 
  Grauammer  
  Ortolan  
  Raubwürger   
  Rebhuhn 
  Sperbergrasmücke 
 
 
### Die Winterlinden-Traubeneichen-Hainbuchen-Mischwaldreste und bedingt 

auch ihre Ersatzgesellschaften, wie sie z.B. in der Dölauer Heide gegeben sind, 
weisen mit ihrer typischen Laubmischwald-Ornithofauna Arten auf, die auch 
schon für die Auenwälder genannt wurden.  Zu ihnen gehören   

 
  Mittelspecht 
  Sperbergrasmücke 
  Rotmilan 
  Schwarzmilan 
 
### Auch die offene Agrarlandschaft kann im ökosystemaren Konnex mit den 

strukturreichen Trockenhängen der Saale und seiner Zuflüsse bzw. den die 
Gemarkung charakterisierenden habitatstrukturell unterschiedlichen 
Flurelementen Vorkommensraum für Rote-Liste-Arten der Offenlandschaft sein, 
z.B. für  

 
  Ortolan,   
  Grauammer 
  Rebhuhn 
  Sperbergrasmücke  
 
### Siedlungsräume werden als spezielle Fels- Höhlen- und 

Brutbaumersatzbiotope genutzt  und dienen als Wohn-, Nist- und 
Nahrungssuchhabitate für  

 
  Dohle 
  Schleiereule 
 
Die Verbreitungsschwerpunkte der Brutvorkommen sind an die jeweiligen art- 
spezifischen Brut- und Nahrungssuchhabitate gebunden und stellen dadurch ein 
differenziertes Mosaik dar.  
 
Die Karte 11 gibt die Verteilung der Brutdichten von Rote-Liste-Arten im Stadtgebiet 
(Artensumme) als graphische Übersicht wieder. 
Als Artensumme wird Anzahl der im jeweils untersuchten Qaudratkilometer 
registrierten Brutvogelarten bezeichnet. Die für das Stadgebiet Halle im Mittel 
auftretende Artensumme beträgt 31 Arten. 
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5.1.1.2.5.3 Reptilien  
 
Die Reptilien des Stadtgebietes sind insbesondere durch BUSCHENDORF, 
GROSSE, HOEBEL, HUTH, MEYER, PAGEL, REUTER, STÖCK und WEIWAD 
kartiert worden. Insgesamt konnten drei Arten, davon eine als gefährdet eingestuft, 
nachgewiesen werden.  
 
Tab. 5.1.1.2 - 3:  Liste der Reptilienarten des Stadtgebietes 
 
Art Dt. Name RL-LSA 
Anguis fragilis Blindschleiche  
Lacerta agilis Zauneidechse  
Natrix natrix Ringelnatter 3 
 
 
Rote-Liste-Arten des Stadtgebietes 
 
Die Ringelnatter, Natrix natrix, ist als einzige gefährdete Art ein typischer Bewohner 
der offenen und waldbestockten Feuchtgebiete. Sie ist sowohl in geschützten als 
auch weiteren Biotopen nachweisbar. Ihr Vorkommen ist eng mit dem Bestand der 
Fischarten, die ihr als Nahrung dienen, korreliert. 
 
 
5.1.1.2.5.4 Amphibien 
 
Die Amphibien des Stadtgebietes wurden im wesentlichen von BUSCHENDORF, 
DRESSEL, GROSSE, HUTH, MEYER, REUTER und STÖCK erfaßt. 
 
Nachgewiesen wurden 11 Arten, davon fünf Arten der Roten Liste Sachsen-Anhalts, 
davon drei stark gefährdet, eine gefährdet und eine potentiell gefährdet. 
 
Tab. 5.1.1.2 - 4:  Liste der Amphibien des Stadtgebietes 
 
Art Dt. Name RL-SA 
Bufo bufo Erdkröte  
Bufo calamita Kreuzkröte 2 
Bufo viridis Wechselkröte 3 
Hyla arborea Laubfrosch 2 
Rana arvalis Moorfrosch  
Rana kl. esculenta Teichfrosch  
Rana ridibunda Seefrosch  
Rana temporaria Grasfrosch  
Pelobates fuscus  Knoblauchkröte P 
Triturus cristatus Kammolch 2 
Triturus vulgaris Teichmolch  
 
 
Vorkommensschwerpunkte der Rote-Liste-Arten 
 
Der Schwerpunkt der Verbreitung liegt deutlich in den beiden ökofaktoriellen 
Extremhabitaten  sehr feucht und sehr trocken. Diese Lebensräume haben in der 
Kulturlandschaft Mitteleuropas einen dramatischen Flächenverlust erlitten, ebenso im 
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Beurteilungsgebiet der Gemarkung der Stadt Halle und stellen heute als 
Mangelhabitate Lebensräume mit hohem Refugialwert dar. 
 
### Die terrestrischen, semiterrestrischen und aquatischen Lebensräume der 

Auen mit Auenwald-, Feucht- und Verlandungs-, Still- und 
Fließgewässerhabitaten von Saale, Elster, Gerwische, Reide und Götsche sind 
für fast alle Lurcharten, so auch für die gefährdeten Arten 

 
  Kammolch 
  Knoblauchkröte 
  Laubfrosch 
  Wechselkröte 
 
Entwicklungs- und für viele Arten Lebensraum für das gesamte Jahr.  
 
Die Schwerpunktbereiche liegen in den Feucht- und Freiwasserhabitaten der Saale-
Elster-Aue von Planena bis Döllnitz, den Tieflagen des Pfingstangers, den 
strukturreichen Auengebieten im Bereich des Kanales, der Rabeninsel und der 
Pulverweiden, der Peißnitz und des Amselgrundes, des Tafelwerders und der 
Kröllwitzer Kiesgruben, der Mötzlicher Teiche, dem Weiher am Seebener Lehmhügel, 
sowie der Feuchthabitate in den Brandbergen und der Dölauer Heide. 
 
 
### Trockenstandorte, wie sie in den Brandbergen und den Lunzbergen gegeben 

sind, stellen die charakteristischen Adulthabitate der  
 
  Kreuzkröte  
 
 dar. Ihre Entwicklung vollzieht sie in nahegelegenen temporären Kleingewässern 

unterschiedlichster Genese. 
 
### Die artenreichsten Amphibienhabitate besitzen die strukturreichen 

Brandberge! In diesem Biotopmosaik kommen alle im Stadtgebiet 
nachgewiesenen Arten gemeinsam vor! 

 
### Entwicklungsraum, Adultenlebens- und Überwinterungsraum und 

Wanderraum sind für die meisten Amphibien (insbesondere Erdkröten, 
Grünfrösche, Knoblauchkröte und Molche) essentielle Lebens- und 
Überlebensressourcen ! Die Wanderkorridore besitzen deshalb eine ebenso hohe 
populationssichernde Funktion wie Schutzmaßnahmen für die Feuchthabitate 
selbst. Dort, wo sie durch Verkehrtrassen oder andere Nutzungen in Konflikt 
geraten (z.B. Straße durch den Heidesee, Talstraße, Kreuzvorwerk, 
Stadtforststraße u.a.m. vgl. Karte 9 Verbreitung von Lurchen und Kriechtieren in 
Stadtgebiet von Halle/S.), treten mit steigender Nutzungsintensität 
Populationsgefährdungen auf und müssen durch Hilfsmaßnahmen begrenzt, 
möglichst beseitigt werden. 

 
 
5.1.1.2.5.5 Fische 
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Für das Stadtgebiet liegen sowohl für die unter Schutz stehenden Gewässer, als 
auch einige nicht unter einem Schutzstatus sich befindenden und als Angelgewässer 
genutzte Gewässer, ebenso für die Saale und Zuflüsse aktuelle Erhebungen von 
EBEL, LÄMMEL und MÖLLER (Hallescher Anglerverein e.V.) vor. 
Insgesamt wurden bisher mit Stand April 1995 einschließlich der allochthonen Arten 
(Graskarpfen, Silberkarpfen, Marmorkarpfen, Regenbogenforelle und Karpfen) und 
Unterarten 38 Fischarten wieder nachgewiesen, davon zwei verschollene Arten, drei 
Arten Vom Aussterben bedroht, vier Arten Stark gefährdet und sechs Arten 
gefährdet nach RL-LSA. Teilweise sind sie durch aktiven Neubesatz des LAV in 
revitalisierte Gewässer eingebracht, zum größeren Teil durch aktive 
Wiederbesiedlung in angestammte Gewässer zurückgekehrt. 
 
 
Tab. 5.1.1.2 - 5:  Liste der im Stadtgebiet nachgewiesenen Fischarten 
 
Art Dt. Name RL-LSA 
Abramis brama Blei, Brachsen  
Acerina cernua Kaulbarsch  
Alburnus alburnus Ukelei, Laube 3 
Amiurus nebulosus Zwergwels  
Anguilla anguilla Aal  
Aristichthys nobilis Marmorkarpfen  
Barbus barbus Barbe 1 
Blicca björkna Güster  
Carassius auratus gibelio Giebel  
Carassius carassius Karausche 3 
Chondrostüma nasus Nase 0 
Ctenopharyngodon idella Graskarpfen  
Cyprinus carpio Karpfen  
Esox lucius Hecht  
Gasterosteus aculeatus leiurus Dreistachliger Stichling  
Gasterosteus aculeatus semiarmatus Dreistachliger Stichling  
Gobio gobio Gründling  
Hypophthalmichthys molotrix Silberkarpfen  
Hypophthalmichthys unolotrix Silberkarpfen  
Leucinus leucinus Hasel 3 
Leuciscus cephalus Döbel 3 
Leuciscus delineatus Moderlieschen 3 
Lotta lotta Quappe 2 
Lucioperca lucioperca Zander  
Misgurnus fossilis Schlammpeitzger 2 
Nemachilus barbatulus Schmerle 3 
Perca fluviatilis Flußbarsch  
Phoxinus phoxinus  Elritze 2 
Pungitiu pungitius Neunstachliger Stichling  
Rhodeus sericeus amarus Bitterling 2 
Rutilus rutilus Plötze, Rotauge  
Salmo gairdneri Regenbogenforelle  
Salmo trutta forma trutta Meerforelle 0 
Scardinius erythrophthalmus Rotfeder  
Silurus glanis Wels 1 
Tinca tinca Schleie  
Vimba vimba  Zährte 1 
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Die Anzahl der in der Saale lebenden Fischarten wird erwartungsgemäß aufgrund 
der abnehmenden Belastung des Gewässers durch Zuwanderung aus dem Unterlauf 
und den Nebenflüssen weiter ansteigen. Der Bestand des Welses im Hufeisensee ist 
über Aussetzen von Jungfischen durch den Halleschen Anglerverein e.V. 1992 
erfolgt. In der Saale steigt der Wels aktiv auf und war bereits 1993 bis Bernburg 
vorgedrungen, so daß er auch das Stadtgebiet bald erreichen könnte. 
 
 
Vorkommensschwerpunkte der Rote-Liste-Arten 
 
### In der Saale an der Südspitze des Forstwerders, d.h. im Mündungsgebiet der 

Götsche sind nachgewiesen worden und wahrscheinlich infolge der geringer 
gewordenen Belastung aus der Götsche eingewandert:  

  Ukelei 
  Döbel 
  Karausche 
  Zährte 
 
### Schwerpunkte der Vorkommen von Rote-Liste-Arten liegen in den weitgehend 

unbelasteten Stillgewässern, wie Altarmen der Saale und anthropogen 
entstandenen Hohlformen bei Planena, Elster z.B. Altarm Dobis:  

  Bitterling 
  Döbel 
  Kaulbarsch 
  Karausche 
  Moderlieschen 
 
 in Gewässern der Burgholz/Döllnitzer Aue:  
  Schlammpeitzger 
 
5.1.1.2.6 Wirbellose 
 
Die Wirbellosenfauna des Stadtgebietes von Halle wurde punktuell im Rahmen der 
biogeographischen Kartierung durch die Bearbeitung ausgewählter 
Arthropodengruppen, insbesondere Insekten, in einer großen Anzahl von unter 
Schutzstatus stehenden Flächen erfaßt.  
 
Die wesentlichsten faunistischen Ergebnisse liegen als Kartierungsberichte vor. Nur 
in geringer Anzahl kann für das Stadtgebiet auf ältere faunistische Angaben zurück- 
gegriffen werden, da die Spezialisten bis auf wenige Ausnahmen attraktivere 
Sammelgebiete als das unmittelbare Umland der Stadt Halle bevorzugten. Spezielle 
faunistische Erhebungen liegen in wissenschaftlichen Einzelartikeln und 
akademischen Qualifizierungsarbeiten vor. Sie dokumentieren in der Regel jedoch 
faunistische Daten, die im Rahmen von wissenschaftlichen Versuchsansätzen mit 
angefallen sind. Im Detail sei darauf verwiesen, da der Umfang an Arten zum Teil so 
erheblich ist, daß nicht, wie bei den Wirbeltieren, die gesamte Artenfülle dargestellt, 
sondern auf die Originalquellen verwiesen werden muß und hier im 
generalisierenden Landschaftsrahmenplan lediglich die bisher im Stadtgebiet 
nachgewiesenen Rote-Liste-Arten des Landes Sachsen-Anhalt vorgestellt werden 
können. 
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In diese Zusammenstellung sind auch die verfügbaren Daten aus faunistischen 
Erhebungen von UVS, Projekten, wissenschaftlichen Programmen, Publikationen 
u.a. Erfassungen von ausgewählten Gebieten wie der ÖKOLOGISCHEN 
ZUSTANDSANALYSE DER DÖLAUER HEIDE mit einbezogen worden. 
 
5.1.1.2.6.1 Egel - Hirudineae 
 
Egel sind wasserbewohnende Ringelwürmer. Ihre ökologischen Ansprüche und 
damit ihre Habitatbindung sind wenig untersucht. Für das Stadtgebiet ist die 1993 
vorgenommene Kartierung die erstmalig systematisch durchgeführte Erhebung 
dieser Tiergruppe. Aufmerksamkeit haben bisher lediglich medizinisch (wie der 
Medizinische Blutegel, Hirudo medicinalis), oder parasitologisch bedeutsame oder 
als Vektoren von Schaderregern fungierende Arten erweckt. 
 
Da es bisher weder eine Rote-Liste-BRD noch LSA gibt, werden alle erfaßten Arten 
aufgelistet. 
 
Verbreitungsschwerpunkte können in Anbetracht dieser ersten Erhebung nur bedingt 
abgeleitet werden. Deutlich wird, daß die Gewässer 
 
 Planenaer Teiche     mit 7 Arten 
 Ellernteich      mit 5 Arten 
 Mittlerer Amselgrundteich    mit 4 Arten  
 Mötzlicher Teiche     mit 4 Arten  und  
 Resttümpel nördlich Kanena   mit 3 Arten 
 
die artenreichsten Habitate darstellen. Über eine Faunen- oder 
Populationsdichteänderung lassen sich nur Spekulationen anstellen. 
Sicher ist z.B., daß bereits in den 50-er Jahren der Medizinische Blutegel vielleicht 
durch die Nutzung in medizinischen Heilbehandlungen so selten vorkam, daß die als 
Fangplätze dienenden Gewässer von den Egel-Fängern geheimgehalten wurden. 
 
Tab. 5.1.1.2 - 6:  Liste der in den Gewässern des Stadtgebietes registrierten Egel- 
        Arten 
 
Art Häufigkeit Vorkommen 
Erpobdella octoculata sehr häufig Kreuzer Teiche, Ellernteich, Teichgebiet 

Planena,  
Glossiphonia concolor selten Teichgebiet Planena,  
Glossiphonia heteroclita häufig Ellernteich, Teichgebiet Planena, Mötzlicher 

Teiche, Resttümpel nördlich Kanena,  
Haemopis sanguisuga sehr häufig Kreuzer Teiche, Ellernteich, Teichgebiet 

Planena, Mötzlicher Teiche, Weiher westlich 
Seeben,  

Helobdella stagnalis  sehr häufig Kreuzer Teiche, Ellernteich, Teichgebiet 
Planena, Mötzlicher Teiche, Resttümpel 
nördlich Kanena, Teich am Granauer Berg,  

Hemiclepsis marginata verbreitet Teichgebiet Planena,  
Hirudo medicinalis  verbreitet Ellernteich, Mötzlicher Teiche, Weiher 

westlich Seeben,  
Piscicola geometra zerstreut Resttümpel nördlich Kanena,  
Theromyzon tessulatum häufig Kreuzer Teiche, Ellernteich, Teich am 

Granauer Berg, Kleiner Angersdorfer Teich, 
Teichgebiet Planena, Teich bei Seeben,  
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5.1.1.2.6.2 Schnecken und Muscheln - Mollusca 
 
Die Erfassung geht auf Untersuchungen von KÖRNIG (1955, 1966) und spätere im 
we-sentlichen von ihm getätigte Erhebungen sowie die aktuelle Kartierung 1992/93 
mit einer faunenhistorischen Einschätzung der GOLDFUSS`schen Funddaten von 
1900 und 1904 zurück und betreffen das Stadtgebiet in seinen terrestrischen und 
auch aqua-tischen Habitaten. Ergänzende Angaben erfolgen von FRITZLAR, 
LÄMMEL, TRÄGER und TIETZE. 
 
Tab. 5.1.1.2 - 7:  Rote-Liste-Arten der Landschnecken 
 
Art Dt. Name RL-LSA 
Balaea perversa (L.) Zahnlose Schließmundschnecke 3 
Cernuella neglecta (DRAPAR.) Rotmündige Heideschnecke P 
Chondrula Tridens (O.F.MÜLL.) Dreizahnturmschnecke 3 
Cochlicopa nitens (GALLENST.) Glänzende Achatschnecke 2 
Columella aspera WALDEN Rauhe Windelschnecke P 
Helicella itala (LINN.) Weiße Heideschnecke P 
Monacha cartusiana (O.F.MÜLL.) Kartäuserschnecke P 
Perforatella bidentata (GMELIN) Zweizahnige Laubschnecke 3 
Perforatella rubiginosa (A.SCHMIDT) Uferlaubschnecke P 
Truncatellina costulata (NILSSON) Wulstige Zylinderwindelschnecke P 
Vallonia enniensis (GREDLER) Feingerippte Grasschnecke 1 
Vertigo angustior JEFFR. Schmale Windelschnecke 3 
Vertigo antivertigo (DRAPAR.) Sumpfwindelschnecke 3 
Vertigo subsTriata (JEFFR.) Gestreifte Windelschnecke P 
 
Für das Stadtgebiet wurden insgesamt 71 Land-, 22 Wasserschnecken- und 8 
Muschelarten nachgewiesen; die meisten in Schutzgebieten, davon 14 
Landschnecken der Roten Liste des Landes Sachsen-Anhalt sowie 10 
Wasserschnecken- und 7 Muschelarten, die nach Einschätzung des Bearbeiters der 
Roten Liste der Mollusken Sachsen-Anhalts einer Gefährdungskategorie zuzuordnen 
sind. 
 
 
Vorkommensschwerpunkte der Rote-Liste-Arten des Stadtgebietes 
Die Verbreitungsschwerpunkte von Rote-Liste-Arten des Stadtgebietes liegen 
einerseits in den Trocken-und Halbtrockenhabitaten und andererseits in den Feucht- 
und Naßhabitaten unterschiedlichster Ausprägung. 
 
### Die extrem trockenen Felsflurhabitate, beginnend bei den Saalehängen des 

Steilen Ufers, über Pfingstangerhänge, Brand-und Klausberge, Trockenhänge 
Seeben u.a., besiedeln insbesondere die xerothermophilen Arten: 

 
 Balaea perversa   Zahnlose Schließmundschnecke 
 Cernuella neglecta   Rotmündige Heideschnecke 
 Chondrula tridens   Dreizahnturmschnecke 
 Helicella itala    Weiße Heideschnecke 
 Monacha cartusiana  Kartäuserschnecke 
 Truncatellina costulata  Wulstige Zylinderwindelschnecke 
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### Die Bruchwald-, Hartholz- und Weichholzauen- und die gehölzfreien 
Verlandungs-habitate von der Saale-Elsteraue bei Döllnitz, über die 
Beesener/Planenaer Aue, die Obere und Untere Aue bis zum Forst- und 
Tafelwerder sowie die Reideniederung bei Zwintschöna sind 
Verbreitungsschwerpunkt von 

 
 Chochlicopa nitens   Glänzende Achatschnecke 
 Perforatella bidentata   Zweizähnige Laubschnecke 
 Perforatella rubiginosa  Uferlaubschnecke 
 
### In den mehr oder weniger naturnahen Auenwiesen von Saale-, Elster-, 

Gerwische-, Reide- und Götsche-Aue leben  
 
 Chochlicopa nitens   Glänzende Achatschnecke 
 Perforatella bidentata   Zweizähnige Laubschnecke 
 Vallonia enniensis   Feingerippte Grasschnecke 
 Vertigo angustior    Schmale Windelschnecke 
 Vertigo antivertigo   Sumpfwindelschnecke 
 
### In thermophilen Gebüschen, mesophilen Laubmischwäldern wie naturnäheren 

Teilen der Dölauer Heide, aber auch in den Ersatzgesellschaften der 
bodensauren Nadelwaldforsten sind nachgewiesen: 

 
 Columella aspera    Rauhe Windelschnecke 
 Truncatellina costulata   Wulstige Zylinderwindelschnecke 
 Vertigo substriata   Gestreifte Windelschnecke. 
 
Aquatisch lebende Mollusken 
 
Die aquatisch lebenden Schnecken und Muscheln haben im Stadtgebiet von Halle 
wie insgesamt im Land Sachsen-Anhalt große Artenverluste erlitten. Es muß davon 
ausge-gangen werden, daß ein Großteil der im Stadtgebiet ehemals autochthonen 
Wasser-molluskenvorkommen radikal dezimiert und zum Teil bereits erloschen ist 
(KÖRNIG 1992). Nur in wenigen sekundären und damit auch isolierten Gewässern 
konnten einige Arten überleben, so im Halleschen Kanalabschnitt und den Kröllwitzer 
Teichen. 
Von den ehemals 32 Wasserschneckenarten sind 21 und von den 21 Muschelarten 
nur 8 noch nachweisbar. Diese Gewässer bedürfen deshalb als malakologische 
Refugialräume und künftige Regenerationszentren eines besonderen Schutzes.  
Zur Einschätzung des Gefährdungsgrades wird von Dr. KÖRNIG, dem Bearbeiter der 
Roten-Liste der Mollusken des Landes Sachsen-Anhalt, eine vorläufige und 
inoffizielle Einstufung vorgenommen. 
 
Tab. 5.1.1.2 - 8:  Rote-Liste-Arten der Wasserschnecken des Stadtgebietes 
 
Art Dt. Name vorläuf. 

Einstufg. 
Acroloxus lacusTris (LINN.) Teichnapfschnecke P 
Ancylus fluviatilis (LINN.) Flußnapfschnecke P 
Bithynia leachi(SHEP.) Bauchige Schnauzenschnecke 2 
Gyraulus laevis (ALDER) Glattes Posthörnchen 2 
Planorbarius corneus (LINN.) Posthornschnecke P 
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Planorbis carinatus (O.F.MÜLLER) Gekielte Tellerschnecke 2 
Radix auricularia (LINN.) Ohr-Schlammschnecke P 
Stagnicola palusTris (O.F.MÜLLER) Mittlere Sumpfschnecke P 
Theodoxus fluviatilis (LINN.) Napfschnecke ? 
Valvata piscinalis (O.F.MÜLLER) Gemeine Federkiemenschnecke 3 
 
Tab. 5.1.1.2 - 9:  Rote-Liste-Arten der Muscheln des Stadtgebietes 
 
Art Dt. Name vorläuf.e 

Einstufg. 
Anodonta anatina (LINN.) Flache Teichmuschel P 
Musculium lacustre (MÜLL.)  Häubchenmuschel P 
Pisidium nitidum (JENYNS) Glänzende Erbsenmuschel P 
Pisidium subtruncatum (MALM) Schiefe Erbsenmuschel 3 
Sphaerium corneum (LINN.) Gemeine Kugelmuschel P 
Sphaerium rivicola (LAMARCK) Flußkugelmuschel 1 
Unio pictorum (LINN.) Malermuschel 2 
 
 
Schwerpunkte des Vorkommens von Stillgewässerarten sind folgende Gewässer: 
 
### Osendorfer See, Kleiner Angersdorfer Teich, FND Teich Seeben, Röhricht 

Burgholz/Döllnitz, Gewässer im Burgholz, Pfingstangergewässer, Planenaer 
Teiche, Beesener Aue, Ellernteich Angersdorf, Kanal, Obere Aue, Feuchgebiet 
bei Wörmlitz, Kiesgruben nördlich Kröllwitz. 

 
Für Fließgewässerarten ist die Saale von besonderer Bedeutung. 
Für die Saale und ihre Zuflüsse sind neben den bereits jetzt ermittelten 11 
Wasserschnecken- und 2 Muschelarten aufgrund einer zu beobachtenden 
Wiederbesiedlung weitere Artenzugänge zu erwarten. Gleiches dürfte für die Reide 
zu erwarten sein. Elster und Götzsche scheinen durch geringere Grundlast und 
weitgehend intakt gebliebene Seitenarmrefugien Wiederbesiedlungsquellen zu sein, 
ebenso die Oberläufe einiger kleinerer Fließe. 
 
 
5.1.1.2.6.3 Libellen - Odonata 
 
Die Libellen der unter einem Schutzstatus stehenden Biotope der Gemarkung von 
Halle sind bisher nicht systematisch kartiert worden. Aktuelle Erhebungen aus den 
letzten zwei Jahren liegen von HUTH und TRÄGER vor, decken jedoch nicht alle 
potentiellen Larvenentwicklungsgewässer ab. Der Gesamtbestand kann auf 23 Arten 
veranschlagt werden. 
 
Nach den ökologischen Ansprüchen der Libellenlarven lassen sich die Libellen in 
Bewohner der Fließgewässer und der Stillgewässer unterscheiden. Die Arten der 
Stillgewässer haben in den letzten Jahrzehnten infolge der Wasserbelastungen zwar 
erhebliche Artenrückgänge erfahren, sind aber nie ganz erloschen. Dagegen sind die 
Arten der Fließgewässer mit einem hohen Anspruch an Sauerstoffgehalt und 
Reinheit des Lebensmilieus Wasser in weiter zurückliegenden Erhebungen nicht 
mehr nachgewiesen, und erst bei den aktuellen Kartierungen der letzten zwei Jahre 
durch HUTH, TRÄGER und NEEF wieder bestätigt worden.  
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Im Stadtgebiet treten vorwiegend Arten der Stillgewässer auf. Sie besiedeln je nach 
ökologischem Anspruch der Arten in unterschiedlicher Dichte und in Abhängigkeit 
von der Gewässergüte die verschiedenen Typen der aquatischen Habitate. Manche 
Arten sind relativ unempfindlich gegenüber mäßiger Belastung des Gewässers und 
kommen dann auch in größerer Dichte vor.  
 
Vorkommensschwerpunkte der Rote-Liste-Arten des Stadtgebietes 
 
Das Vorkommen der bisher registrierten Rote-Liste Arten erstreckt sich einerseits auf 
wenige Stillgewässer in den wenig belasteten Bereichen der Dölauer Heide und des 
NSG Brandberge, aber auch auf anthropogen entstandene Grubengewässer des 
Braunkohlebergbaues. Eine systematische Kartierung wird sicher flächendeckende 
Ergebnisse liefern. 
 
Erste Belege liegen von Fließgewässerarten vor. Das Auftreten der Gebänderten 
Prachtlibelle Calopteryx splendens, die in großer Anzahl als Imago am Saaleufer bei 
Rattmannsdorf beobachtet werden konnte, kann als ein optimistisches Anzeichen 
gewertet werden. Ob die Larvalentwicklung bereits in der Saale erfolgte, oder ob in 
kleineren saubereren Zuflüssen, ist nicht aufgeklärt. 
Das Vorkommen dieser Art im Saaleabschnitt des Stadtgebietes ist sicher als 
Ergebnis der Wasserqualitätsverbesserung von Saale und deren Zuflüssen zu 
werten. 
 
Tab. 5.1.1.2 - 10.  Rote-Liste-Arten der Libellen in Gewässern des Stadtgebietes 
 
Artname Dt. Name Fundorte RL-

LSA 
Calopteryx splendens 
(HARRIS) 

Gebänderte 
Prachtlibelle 

Harzklubstieg, Hertateich, Saale, 
Beesener Aue, Obere Aue, 
Garnisonsteich 

3 

Erythromma viridulum Kleines Granatauge Tagebaurestgewässer bei 
Bruckdorf, Obere Aue, 
Garnisonsteich 

2 

Ischnura pumilo Kleine Pechlibelle Brandberge, Hechtgraben, Obere 
Aue, Garnisonsteich, 
Feuchtgebiete Garnison 

2 

Lestes barbarus (FABR.) Südliche Binsenjungfer Brandberge, Feuchtgebiete 
Garnison, 

3 

Lestes dryas KIRBY Glänzende 
Binsenjungfer 

Harzklubstieg, Brandberge, 3 

Lestes virens vestalis 
RAMBUR 

Kleine Binsenjungfer Brandberge, 
Tagebaurestgewässer bei 
Bruckdorf, Feuchtgebiete 
Garnison 

2 

Aeshna isosceles 
(MÜLL:) 

Keilfleck-Mosaikjungfer Beesener Aue 2 

Aeshna juncea(LINNE) Torf-Mosaikjungfer Brandberge 2 
Anax parthenope 
(SELYS)   

Kleine Königslibelle Hertateich, Garnisonsteich, 
Tagebaurestgewässer bei 
Bruckdorf, Obere Aue 

3 

Orthetrum coerulescens Kleiner Blaupfeil Hertateich, Obere Aue 2 
Sympetrum 
pedemontanum 

Gebänderte 
Heidelibelle 

Tagebaurestgewässer bei 
Bruckdorf, Beesener Aue, 
Garnisonsteich, Feuchtgebiete 
Garnison 

3 
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Sympetrum striolatum 
(CHARP). 

Große Heidelibelle Brandberge, Hechtgraben, 
Harzklubstieg, Hertateich, 
Tagebaurestgewässer bei 
Bruckdorf, Obere Aue, 
Garnisonsteich, Feuchtgebiete 
Garnison Heide Süd 

3 

 
 
5.1.1.2.6.4 Heuschrecken - Saltatoria 
 
Über die relativ kleine und überschaubare Insektengruppe der Heuschrecken ist in 
jüngster Zeit durch eine fast flächendeckende Bestandserfassung von 
WALLASCHEK ein sehr guter Überblick über das Arteninventar des Stadtgebietes 
erarbeitet worden. Ergänzende Untersuchungen liegen von OELERICH vor. 
Insgesamt konnten bisher 28 Heuschreckenarten nachgewiesen werden.  
 
Heuschrecken führen taxonspezifisch entweder eine carnivore Ernährungsweise 
(Laubheuschrecken) oder eine phytophage (Feldheuschrecken). Letztere sind 
einerseits auf das Vorhandensein von Nahrungspflanzen, andererseits - ebenso wie 
die Laubheuschrecken - auf die Existenz ganz bestimmter Habitatstrukturen und 
Umweltfaktoren angewiesen. Sie weisen deshalb bis auf die euryöken Arten eine 
strenge Biotopbindung auf und bilden insbesondere in der habitatstrukturell stark 
reliefierten Landschaft des Saaletales charakteristische Lebensgemeinschaften aus.  
 
Tab. 5.1.1.2 - 11:  Rote-Liste-Arten der Heuschrecken des Stadtgebietes 
 
Artname Dt. Name Fundorte RL-

LSA 
Chorthippus apricarius 
LINNE 

Feld-
Grashüpfer 

Kirschberg Nietleben, Trockenrasen am 
Lindbusch, Dölauer Heide-Waldrand-Brandberge, 
Osendorfer See, Saaleufer nördlich 
Kröllwitz,Tümpel nördlich Kanena, Südpark, 
Galgenberg, Halde Bruckdorf, Reideaue südlich 
Kanena, Planena, Beesener Aue, Dammbereiche 
in der Oberen Aue und am Feuchtgebiet Wörmlitz, 
Garnison 

3 

Chorthippus montanus 
(CHARP.) 

Sumpf-
Grashüpfer 

Feuchtgebiet Wörmlitz  

Chrysochraon dispar 
GERMAR 

Große Gold-
schrecke 

Mötzlicher Teiche, Bergbaurestgewässerässer 
Umland Bruckdorf, Garnison 

2 

Conocephalus discolor 
THUNB. 

Langflüge- 
lige Schwert-
schrecke 

Kirschberg Nietleben, Dölauer Heide-Waldrand-
Brandberge, Mötzlicher Teiche, Saaleufer nördlich 
Kröllwitz, Halde Bruckdorf, Bergbaurestgewässer 
Umland Bruckdorf, Feuchtgebiet Wörmlitz, 
Garnison  

3 

Conocephalus dorsalis 
LATR. 

Kurzflüge- 
lige Schwert- 
schrecke 

Mötzlicher Teiche, Saaleufer nördlich Kröllwitz, 
Halde Bruckdorf, Beesener Aue, Burgholz-Döllnitz 
Aue, Feuchtgebiet Wörmlitz, Garnison 

3 

Gryllotalpa gryllotalpa 
(LINNE) 

Maulwurfs-
grille 

Halde Bruckdorf, Bergbaurestgewässer Umland 
Bruckdorf 

2 

Leptophyes 
punctatissima (BOSC) 

Punktierte 
Zart-
schrecke 

Mötzlicher Teiche, Saaleufer nördlich Kröllwitz, 
Südpark, Galgenberg 

2 

Myrmeleotettix 
maculatus TH. 

Gefleckte 
Keulen-
schrecke 

Osendorfer See, Bergbaurestgewässer Umland 
Bruckdorf 

3 
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Oedipoda caerulescens 
LINNE 

Blauflügelige 
Ödland-
schrecke 

Osendorfer See, Galgenberg, Halde Bruckdorf, 
Bahntrassen westl. Burgholz, Garnison, 

3 

Omocestus 
haemorrhoidalis 
CHARP. 

Rotleibiger 
Grashüpfer 

Kirschberg Nietleben, Dölauer Heide-Waldrand-
Brandberge  

3 
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Artname Dt. Name Fundorte RL-
LSA 

Phaneroptera falcata 
(PODA) 

Gem. Sichel-
schrecke 

Kirschberg Nietleben 3 

Sphingonotus caerulans 
(LINNE) 

Blauflüglige 
Sand- 
schrecke 

Osendorfer See, Halde Bruckdorf, Garnison, 
Bergbaurestgewässer Umland Bruckdorf 

2 

Tetrix tenuicornis 
SAHLBERG 

Langfühler-
Dorn-
schrecke 

Garnison Heide Süd  

Tetrix undulata (SOW.) Gemeine 
Dorn-
schrecke 

Reideaue südlich Kanena, Dammbereiche in der 
Oberen Aue und am Feuchtgebiet Wörmlitz 

3 

 
 
Vorkommensschwerpunkte der Rote-Liste-Arten des Stadtgebietes  
 
Die überwiegende Anzahl der gefährdeten Arten lebt mehr oder weniger stenök in 
Trockenstandorten unterschiedlichster Ausprägung (Porphyr-, Kalk-, Sandstein-, 
Sand- und Rohbodenhabitate). Besonders hier sind die extrem xerothermophilen 
Arten verbreitet:  
 
 Myrmeleotettix maculatus TH.   Gefleckte Keulenschrecke 
 Oedipoda caerulescens LINNE   Blauflügelige Ödlandschnecke
 Omocestus haemorrhoidalis CHARP.  Rotleibiger Grashüpfer 
  
 
### Naturnahe Halbtrockenrasenstandorte besiedeln 
 
 Chorthippus apricarius LINNE   Feld-Grashüpfer  
 Omocestus haemorrhoidalis CHARP.  Rotleibiger Grashüpfer 
 
### Naturnahe Hochstaudenfluren-, Gebüsch- und Laubmischwaldhabitate werden 

besiedelt von 
 
 Chrysochraon dispar GERMAR   Große Goldschrecke 
 Conocephalus discolor THUNB.   Langflügelige Schwertschrecke 
 Conocephalus dorsalis LATR.   Kurzflügelige Schwertschrecke
  
 
### In Feuchthabitaten lebt bevorzugt 
 
 Chorthippus montanus (CHARP.)  Sumpf-Grashüpfer. 
 
 
5.1.1.2.6.5 Zikaden - Cicadina 
 
Zikaden sind als sich ausschließlich pflanzensaftsaugend ernährende Tiere an ihre 
Wirtspflanzen gebunden und nur dort lebensfähig, wo diese Pflanzen noch 
vorkommen. 
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Ihr Verbreitung ist dadurch - zumindest bei mono- oder oligophag sich ernährenden 
Arten - unmittelbar an die Existenz der jeweiligen Pflanzenarten und deren 
Lebensgemeinschaften gebunden. 
Zikaden stellen dadurch sehr sensitive Bioindikatoren für den ökosystemaren 
Zustand dar, werden jedoch wegen der Schwierigkeit ihrer Bestimmung nicht oder 
nur sehr wenig für ökologische Studien verwendet. 
Die erhobenen Daten stammen ausschließlich von WITSACK aus gezielten 
Aufsammlungen in ausgewählten unter Schutz stehenden Habitaten des 
Stadtgebietes von Halle. 
 
Nachgewiesen werden konnten 97 Arten. Eine Rote-Liste der gefährdeten Arten des 
Landes Sachsen-Anhalt existiert noch nicht, deshalb wird auf die der Bundesrepublik 
Deutschland zurückgegriffen. 
 
Tab. 5.1.1.2 - 12:  Rote-Liste-Arten (BRD) der Zikaden des Stadtgebietes 
 
Art Fundorte RL BRD 
Allygus mixtus Ochsenberg, Amselgrund, Brandberge  3 
Chloriona vasconica Brandberge  2 
Doratura exilis Amselgrund, Lunzberge  2 
Eupteryx artemisiae Trockenrasen Seeben 2 
Eurysa brunnea Amselgrund  1 
Idiocerus rotundifrons Brandberge  2 
Jassus scutelaris Amselgrund  2 
Neoliturus fenestratus Brandberge, Trockenrasen am 

Lindbusch, Trockenrasen Seeben 
3 

Neophilaenus albipennis Lunzberge, Trockenrasen Seeben P 
Neophilaenus infumatus Brandberge, Lunzberge, Trockenrasen 

Seeben 
2 

Rhopalopyx vitripennis Brandberge, Trockenrasen Seeben, 3 
Rhytistylus proceps Ochsenberg  3 
Ribautiana ulmi Amselgrund 3 
Struebingianella lugubrina Brandberge  P 
Xanthodelphax flaveolus Brandberge 2 
 
 
Vorkommensschwerpunkte der Rote-Liste-Arten des Stadtgebietes 
 
Obwohl schwerpunktmäßig Trockenhabitate untersucht wurden, geht aus dieser 
ersten Analyse ein sehr differenziertes Bild der Verteilung hervor. Sie dokumentiert, 
daß sowohl in trockenen als auch in feuchten naturnahen Biotopen der Anteil 
gefährdeter Arten recht beachtlich ist, die mesophilen Wälder und Offenlandhabitate 
kaum landeskulturell und naturschutzfachlich relevante Arten besitzen. 
 
### Verbreitungsschwerpunkt in feuchten Waldhabitaten 
 
 Allygus mixtus Ochsenberg, Amselgrund, Brandberge  
 Jassus scutelaris Amselgrund  
 Ribautiana ulmi Amselgrund  
 
### Verbreitungsschwerpunkt in mesophilen und feuchten 

Wiesenhabitaten 
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 Xanthodelphax flaveolus Brandberge  
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### Verbreitungsschwerpunkt in mesophilen Waldhabitaten 
 
 Idiocerus rotundifrons Brandberge  
 
### Verbreitungsschwerpunkt Verlandungshabitaten 
 
 Chloriona vasconica Brandberge  
 Struebingianella 

lugubrina 
Brandberge  

 
### Verbreitungsschwerpunkt in Trockenrasen 
 
 Doratura exilis Amselgrund, Lunzberge 
 Eupteryx artemisiae Trockenrasen Seeben 
 Eurysa brunnea Amselgrund 
 Neoliturus fenestratus Brandberge, Trockenrasen am Lindbusch, 

Trockenrasen Seeben 
 Neophilaenus albipennis Lunzberge, Trockenrasen Seeben 
 Neophilaenus infumatus Brandberge., Lunzberge,Trockenrasen Seeben 
 Rhopalopyx vitripennis Brandberge., Trockenrasen Seeben 
 Rhytistylus proceps Ochsenberg 
 
 
5.1.1.2.6.6 Laufkäfer - Carabidae 
 
Die Laufkäfer weisen in der Mehrzahl eine strenge Biotopbindung auf und bilden in 
den habitatstrukturell stark differenzierten Habitaten des Saaletales, der Nebentäler 
und -niederungen, der Talhänge, Plateaulagen und deren verschieden strukturierten 
naturnäheren Habitatmosaiken charakteristische Lebensgemeinschaften. 
 
Die Analyse setzt sich aus den von der UNB initiierten Kartierungdaten punktuell 
sehr vollständiger Bestandserfassungen und aus geringfügig zurück liegenden 
Aufsammlungsergebnissen, die im wesentlichen  von R. & F. TIETZE, SCHNITTER, 
OELERICH u.a. bearbeitet wurden, zusammen.  
Ergänzt werden die Daten durch die Auswertung von Kartierungen durch F. TIETZE, 
die im Rahmen der faunistisch-ökologischen Untersuchungen für die Trassen ICE 1, 
ICE 1 D, ICE 1 E, ICE 1 Süd und anderen ökologischen Bewertungen wie z.B. der 
Ökologischen Studie zur Garnison Heide Süd und der ökologischen Zustandsanalyse 
Dölauer Heide gewonnen wurden. 
 
Bisher wurden 160 Arten nachgewiesen, das entspricht etwa 30% der für Sachsen-
Anhalt insgesamt belegten Laufkäferspezies. 
 
Hier werden ausschließlich die unter einem Schutzstatus/Gefährdungsgrad (Rote-
Liste des Landes Sachsen-Anhalt) stehenden Arten vorgestellt, unabhängig davon, 
ob diese Arten aus Fundorten in geschützten Biotopen oder nur aus 
habitatwirksamen Biotopen ohne Schutzstatus stammen. 
 
Die Liste der gefährdeten Laufkäfer des Stadtgebietes umfaßt Arten, die an 
unterschiedlichste Habitattypen, insbesondere jedoch an die zu Mangelhabitaten 
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gewordenen Überflutungs- und Moorhabitate auf der einen Seite und 
Trockenhabitate auf der anderen Seite, gebunden sind. 
 
Tab. 5.1.1.2 - 13:  Rote-Liste-Arten der Laufkäfer des Stadtgebietes 
 
Art 
 

Dt. Name Fundorte RL-
LSA 

Amara infima DFT. Kanalkäfer-Art Granauer Lößhohlweg 3 
Amara strenua 
ZIMMERMANN 

 Garnison Heide Süd 1 

Amara littorea THOMSON    Reideaue bei Kanena 2 
Badister unipustulatus  Peißnitz, Resttümpel nördlich 

Kanena, Mötzlicher Teiche, 
Pulverweiden, Untere Aue 

P 

Blethisa multipunctata 
(LINNE) 

Narbenkäfer Röhricht im Raum Burgholz-Döllnitz, 
Kanena Resttümpel, Mötzlicher 
Teiche, Pulverweiden/Untere Aue 

3 

Brachinus crepitans L. Bombardierkäfer-Art Klausberge, Lunzberge, 
Trockenrasen nordwestlich Seeben, 
Streuobst südlich Seeben 

3 

Calosoma inquisitor  
(LINNE). 

Kleiner Puppenräuber Burgholz, Dölauer Heide 3 

Carabus cancellatus 
ILLIGER 

 Burgholz, Altobst Planena 3 

Carabus convexus FABR. Kurzgewölbter 
Laufkäfer 

Burgholz, Trockenrasen südlich 
Lindbusch, Gehölz Büschdorf,  

3 

Cymindis angularis GYLL. Nachtkäfer-Art Trockenrasen südlich Lindbusch, 
Ochsenberg, Klausberge, 
Brandberge, Kirschberg Nietleben,  
Lunzberge  

P 

Cymindis axillaris FABR. Nachtkäfer-Art Lunzberge  1 
Elaphrus uliginosus 
FABRICIUS 

 Röhricht am Burgholz Döllnitz, 
Kanena Resttümpel, Mötzlicher 
Teiche, Osendorfer See 

2 

Harpalus froelichii STURM  Lößhügel bei Seeben 3 
Harpalus smaragdinus 
(DUFTSCHMID) 

 Ochsenberg,Trockenrasen südlich 
Lindbusch, Lunzberge, Hänge am 
Friedhofsteich 

P 

Harpalus melletii (HEER)  Feldgehölz bei Büschdorf   
Harpalus modestus DEJEAN  Brandberge, Kirschberg Nietleben,  2 
Harpalus neglectus 
AUDINET-SERV. 

 Reideaue bei Kanena  

Leistus rufomarginatus 
DUFTSCHMID 

Bartkäfer Halde Bruckdorf, Kirschberg 
Nietleben, Gartenstadt Nietleben 

P 

Leistus piceus FROELICH  Pulverweiden, Saaleufer/Saalwerder P 
Licinus depressus PAYK. Bodenkäfer-Art Klausberge, Brandberge., 

Trockenrasen südlich Lindbusch, 
Lunzberge, Trockenrasen Reideaue, 
Halde Bruckdorf 

P 

Masoreus wetterhallii GYLL.  Trockenrasen südlich Lindbusch, 
Brandberge., Lößhügel Seeben,  
Lunzberge 

3 

Nebria livida LINNE  Osendorfer See 2 
Notiophilus germinyi 
FAUVEL 

 Kirschberg Nietleben, Dölau 
Nordrand 

3 

Notiophilus aestuans 
MOTSCHULSKY 

 Obere Aue, Bergbaurestgewässer 
Umland Bruckdorf 

P 
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Art 
 

Dt. Name Fundorte RL-
LSA 

Odacantha melanura LINNE Halskäfer Röhricht Döllnitz, Resttümpel 
Kanena, Mötzlicher Teiche, Teich 
bei Seeben 

3 

Ophonus melletii (HEER)  Lößhügel bei Seeben, Feldgehölz 
Büschdorf 

P 

Ophonus rupicola (STURM)  Garnison Heide Süd P 
Ophonus signaticornis 
DUFTSCHMIDT 

 Trockenrasen südlich Lindbusch, 
Lößhügel Seeben 

P 

Platynus livens  NSG Peißnitz 3 
Poecilus punctulatus 
SCHALL. 

Listkäfer-Art Klausberg, Trockenrasen Lindbusch, 
Brandberge., Halde Bruckdorf, 
Gehölz Büschdorf, Lunzberge 

3 

Trechoblemus micros 
(HERBST) 

 Burgholz, Planena, Mötzlicher 
Teiche, Saaleufer/Saalwerder 

P  

 
 
Vorkommensschwerpunkte der Rote-Liste-Arten des Stadtgebietes 
 
Die Vorkommensschwerpunkte der 23 registrierten Rote-Liste-Arten liegen in den 
naturnahen Verlandungs- und Feucht- sowie den naturnahen Trockenhabitaten des 
Stadtgebietes. Ihre Verteilung erstreckt sich aber auch auf die Auenwald- und 
Hangwaldhabitate, sowie die Offenlandhabitate des Agrarraumes. 
 
• Die naturnahen Trockenhabitate weisen die größte Anzahl registrierter Rote- 

Listen-Arten auf. Zu ihnen gehören 16 RL-LSA- und 2 RL-BRD-Arten, die 
letzteren beiden jedoch ohne Gefährdungsgrad in Sachsen-Anhalt. 

 Sie betreffen die in der offenen Feldflur des Stadtgebietes mit relativ stabilen 
wenn auch nicht sehr individuenreichen Populationen vorkommenden Arten:  

 
 Calosoma maderae ssp. auropunctatum Goldpunktierter Puppenräuber  RL-

BRD mit Kategorie 1, vom Aussterben bedroht; und  
 Zabrus tenebrioides    Getreidelaufkäfer RL-D mit Kategorie 

2, als stark gefährdet, eingestuft. 
 
• Die skelettreichen Trockenhänge einschließlich der tiefgründigeren Hangfüße des 

Saaletales und seiner Nebentäler und -tälchen, die flächenmäßig und 
habitatstrukturell unterschiedlich gestalteten Porphyrhärtlinge im Stadtgebiet 
besiedeln:  

 
  Amara infima  
  Amara strenua  
  Amara littorea  
  Brachinus crepitans  
  Cymindis angularis  
  Cymindis axillaris  
  Harpalus froelichii  
  Harpalus smaragdinus  
  Harpalus melletii  
  Harpalus modestus  
  Harpalus neglectus  
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  Masoreus wetterhallii  
  Ophonus melletii  
  Ophonus rupicola  
  Ophonus signaticornis  
  Poecilus punctulatus  
 
### Die Ufer- und Verlandungshabitate stehen in der Anzahl registrierter Rote-

Liste-Arten kaum nach.  
 Insbesondere die Ufer-, Seggen- und Schilfsaumhabitate besiedeln:  
 
  Blethisa multipunctata 
  Elaphrus uliginosus 
  Leistus piceus 
  Nothiophilus aestuans 
  Odacantha melanura 
 
 die gesamte Uferregion einschließlich der Zone der Weidengebüsche sind 
 Lebensraum der Arten 
 
  Badister unipustulatus 
  Platynus livens 
  Trechoblemus micros 
 
### die mesophilen Laubmischwälder unterschiedlichster pflanzensoziologischer 

und habitatstruktureller Ausprägung, so wie sie in den Restwäldern der Hang- 
und Plateaulagen erhalten geblieben sind, besiedeln: 

 
  Carabus convexus   Kurzgewölbter Laufkäfer 
  Carabus cancellatus 
  Calosoma inquisitor   Kleiner Puppenräuber. 
 
 
5.1.1.2.6.7 Prachtkäfer-Buprestidae 
 
Prachtkäferlarven sind in ihrer Larvalentwicklung grundsätzlich an älteres lebendes 
und totes Holz gebunden und haben insbesondere durch die rigorose 
Totholzbeseitigung in der Land- und Forstwirtschaft hohe Artenverluste erlitten.  
Die vorliegenden Daten von NEUMANN und WEIDLICH stellen zwar nur punktuelle 
Erhebungen aus ausgewählten gehölzbestandenen Habitaten dar, lassen aber 
erkennen, daß alle vorkommenden Arten in ihren Populationen gefährdet sind. Die 
Daten sind im Zusammenhang mit der Kartierung der Saalkreisfauna erhoben 
worden, betreffen jedoch unmittelbar Randgebiete der Dölauer Heide und Teile der 
Dölauer Heide, so daß mit großer Wahrscheinlichkeit diese Arten auch in den 
städtischen Bereichen anzutreffen sind. 
 
Alle als gefährdet eingestuften Prachtkäferarten des Stadtgebietes sind 
vorzugsweise Laubholzverzehrer und besiedeln die wald- und gebüschbestockten 
Biotope des Lindbusches und der Dölauer Heide sowie Altobstbestände 
unterschiedlichster Lagen des Umlandes und auch des bebauten Geländes, wie z.B. 
Anthaxia candens (PANZ.) als bisher als verschollen geltende Art in der Ortslage 
Wörmlitz (mündl. Mitteilung durch NEUMANN 1995). 
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Tab. 5.1.1.2 - 14:  Rote-Liste Arten der Prachtkäfer des Stadtgebietes 
 
Art RL-LSA 
Agrilus aurichalceus REDTB. 1 
Agrilus convexicollis REDTB. 2 
Agrilus laticornis ILL. P 
Agrilus olivicolor KIESW. P 
Anthaxia candens (PANZ.) 0 
Anthaxia nitidula L. P 
 
Die gezielte Inventarisierung von Streuobstbeständen erbringt mit großer Sicherheit 
weitere Nachweise gefährdeter Arten. 
 
 
5.1.1.2.6.8 Bockkäfer-Cerambycidae 
 
Für die in ihrer Larvalentwicklung im wesentlichen an Holzstrukturen gebundenen 
Bockkäfer liegen einige punktuelle Erhebungen von NEUMANN (mündl. Mitteilung 
1995) für das Stadtgebiet Halle, aus der Dölauer Heide, der Beesener Aue, dem 
Burgholz und der Weichholzaue Döllnitz, sowie dem städtischen Gelände vor. Die 
bisher nachgewiesenen 18 gefährdeten Arten werden sicher durch intensivere 
Erhebungen noch erweitert werden können.  
 
Tab. 5.1.1.2 - 15:  Rote-Liste-Arten der Bockkäfer des Stadtgebietes 
 
Art Dt. Name RL LSA 
Aromia moschata L. Moschusbock P 
Cerambyx scopulii Kleiner Spießbock 3 
Cortodera humeralis SCHALL. Eichen-Tiefaugenbock 3 
Grammoptera ustulata (SCHALL) Eichenblütenbock 3 
Grammoptera variegata (GERM) Schwarzer Blütenbock 1 
Hylotrupes bajulus (L.)  Hausbock P 
Leptura rufipes SCHALL Rotbeiniger Halsbock 3 
Phymatodes alni L.  P 
Phytoecia cylindrica (L.) Zylindrischer Walzenhalsbock 3 
Pogonocherus hispidus L. Dorniger Wimpernbock 3 
Prionus coriarius (L.) Sägebock 3 
Rhopalopus femoratus L. Mattschwarzer Scheibenbock 2 
Saperda carcharias L. Großer Pappelbock 3 
Saperda punctata (L.)  1 
Stenocorus meridianus L. Variabler Scheibenbock 3 
Xylotrechus antilope (SCHÖNH.) Zierlicher Widderbock P 
Xylotrechus arvicola (OLIV.) Sauerkirschen-Widderbock P 
Xylotrechus rusticus (L.) Grauer Espenbock 2 
 
 
Vorkommensschwerpunkte der Rote-Liste-Arten 
 
### Die Mehrzahl der Arten ist an die Gehölzstrukturen des Laubmischwaldes 

bzw. einzelner Laubbäume gebunden 
 
 Anaesthetis testacea FABR.   Kragenbock    
 Cortodera humeralis SCHALL.   Eichen-Tiefaugenbock  
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 Phymatodes alni L.         
 Pogonocherus hispidus L.    Dorniger Wimpernbock  
 Rhopalopus femoratus L.    Mattschwarzer Scheibenbock 
 Stenocorus meridianus L.    Variabler Scheibenbock 
 Strangalia aethiops PODA        
 
### Charakteristische Bewohner der Weichholzauenhabitate sind 
 
 Aromia moschata L.    Moschusbock   
 Saperda carcharias L.    Großer Pappelbock  
  
 
### Bewohner verbauten Holzes, nachgewiesen in einem Gebäude von Wörmlitz, 

ist  
 
 Hylotrupes bajulus (L.)     Hausbock 
 
Auch für die Bockkäfer gilt die Aussage, daß in den unterschiedlichsten 
Altholzbeständen und Einzelbäumen eine wesentliche Überlebensressource 
insbesondere für oligo- und monophage Bockkäferarten besteht. 
 
 
5.1.1.2.6.9 Leuchtkäfer-Lampyridae 
 
Diese nächtlich aktiv werdenden, sich  larval von Schnecken ernährenden und in 
Wäldern und Parks lebenden Käfer konnten bisher in einer Art, Lampyris noctyluca 
(LINNE) Glühwürmchen im Amselgrund nachgewiesen werden. Keine Rote-Liste-Art. 
 
 
5.1.1.2.6.10 Weichkäfer-Cantharidae 
 
Die als Larven und Imagines räuberisch lebenden Käfer sind charakteristische und 
individuenreiche Bewohner der Boden- und Krautschicht fast aller Biotoptypen. Die 
Imagines treten als Pollenverzehrer insbesondere in den Blütenhorizonten der 
Krautschicht auf und sind dadurch sehr auffällig. Registriert wurden von WITSACK 
13 Arten mit meist noch häufigem Vorkommen. Keine Rote-Liste-Art. 
 
 
5.1.1.2.6.11 Schneckenhauskäfer-Drilidae  
 
Die schneckenverzehrenden und als Imago den Blütenhorizont bewohnenden Käfer, 
deren Weibchen Schneckenhäuser als Verstecke nutzen, konnten mit einer Art, 
Drilus concolor AHRENS, nachgewiesen werden. Keine Rote-Liste-Art. 
 
 
5.1.1.2.6.12 Malachitkäfer-Malachiidae 
 
Die sich von Pollen ernährenden Malachitkäfer sind charakteristische 
Blütenbesucher. Ihr Vorkommen ist eng mit dem Blütenangebot gekoppelt. Von den 
6 durch WITSACK nachgewiesenen Arten ist eine Art potentiell gefährdet: 
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 Malachius strangulatus AB.  P  Trockenrasen Seeben 
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5.1.1.2.6.13 Wollhaarkäfer-Melyridae 
 
Pollen und Nektar verzehrende und dadurch auf Blüten anzutreffende Käfer, deren 
Larvalentwicklung in morschem Holz verläuft. Von den 4 nachgewiesenen Arten ist 
eine Art gefährdet. 
 
 Dasytes aerosus KIESW.    3  Ochsenberg 
 
 
5.1.1.2.6.14 Schwarzkäfer-Tenebrionidae 
 
Die sich in moderndem trockenen Pflanzenmaterial entwickelnden Käfer leben sehr 
verborgen und sind als meist nachtaktive Arten selten zu finden. Nachgewiesen 
wurde von NEUMANN die Art Blaps mucronata LATR. Totenkäfer und die allgemein 
häufige Art Tenebrio molitor LINNE Mehlkäfer im LSG Saaletal. Keine Rote Liste 
LSA. 
 
 
5.1.1.2.6.15 Ölkäfer-Meloidae 
 
Über einen besonders komplizierten parasitischen Wirtswechsel sich entwickelnde 
Käfer. Nachgewiesen wurde von NEUMANN die Art Meloe violaceus MRSH. Ölkäfer 
im LSG Saaletal. Noch keine Rote Liste LSA. 
 
 
5.1.1.2.6.16 Marienkäfer-Coccinellidae 
 
Die Marienkäfer sind als Larven und Imagines spezialisierte Blatt- und 
Schildlausverzehrer und überall dort zu finden, wo Pflanzenläuse auftreten. 
Punktuelle Erhebungen liegen über die Marienkäfer von WITSACK vor allem aus 
Offenlandhabitaten vor, deren Marienkäferbesatz von Natur aus nicht sehr hoch ist, 
vor. Nachgewiesen werden konnten 15 Arten. Literaturangaben über die Verbreitung 
von Marienkäfern aus der Umgebung von Halle liegen von HERRMANN & TIETZE 
(1968) vor, die 35 Arten in unterschiedlichen Habitattypen des städtischen Umlandes 
registrierten. Eine Rote-Liste-Sachsen-Anhalt existiert noch nicht. 
 
 
5.1.1.2.6.17 Rüsselkäfer-Curculionidae 
 
Rüsselkäfer ernähren sich als Larven und Imago ausschließlich von lebender 
pflanzlicher Substanz und sind existenziell von der Nahrungspflanze abhängig. Die 
Bindung an Pflanzengesellschaften ist dadurch sehr stark, jedoch kommen nicht 
überall, wo die Nahrungspflanze auftritt, auch die entsprechenden Begleitarten vor.  
Die bisher von SCHNEIDER nachgewiesen Rüsselkäfer stammen von wenigen 
Fangplätzen. Sie erfassen insbesondere Fangdaten aus verschiedenen Habitaten 
des Amselgrundes, aus dem NFD Trockenrasen südlich Lindbusch und einer Katena 
durch das NSG Brandberge. 
Eine Rote-Liste der gefährdeten Rüsselkäferarten Sachsen-Anhalts existiert noch 
nicht. 
Keine Rote Liste Art BRD! 
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5.1.1.2.6.18 Wildbienen-Apoidea 
 
Die artenreiche Gruppe der Wildbienen ist seit mehr als 100 Jahren Sammelobjekt 
Hallescher Entomologen, insbesondere von TASCHENBERG, KÖLLER und 
SOMBURG, in den letzten 20 Jahren von DORN. Zur Zeit dürften etwa 200 Arten für 
das Stadtgebiet und sein Umland belegbar sein. 
Wildbienen benötigen für ihre eigene Ernährung ausschließlich Nektar und Pollen, für 
ihre Brut in noch weit größerem Umfange vor allem Pollen. Das Blütenangebot eines 
Habitats ist deshalb limitierender Faktor für die Existenz von 
Wildbienenpopulationen. 
Ein weiterer gravierender existenzbegrenzender Faktor ist das Angebot an 
Nisthabitaten, das als art- oder sippenspezifisches Brutröhrensubtrat in Form von 
Totholz, oder röhrenbildendes Halmmaterial, als offene trockene, südexponierte 
Lehm-, Löß-, Sand- oder Mergelfläche u.v.a.m. vorhanden sein muß. 
Häufig liegen Nahrungsangebot und mögliches Bruthabitat durch die großflächige 
Bewirtschaftung des Agrarraumes und die damit einhergehende Biotopliquidierung 
so weit auseinander, daß es nicht zur Entwicklung von überlebensfähigen 
Populationen kommt. 
 
Seit der ersten Inventarisierung durch TASCHENBERG und ihm folgende Sammler 
haben gravierende Strukturumschichtungen in der Bienenfauna des Stadtgebietes 
stattgefunden. 
Die Anzahl der im Bestand zurückgegangenen Arten ist erheblich. Nur wenige Arten 
haben vielleicht Bestandserhöhungen erfahren. Diese Aussage ist jedoch nicht exakt 
verifizierbar, da aus "historischen" Belegen in regionalen Sammlungen zwar auf das 
Arteninventar eines Gebietes, jedoch nicht auf die Häufigkeit der einzelnen Arten 
geschlossen werden kann, da oft häufige Arten kaum, jedoch seltene Arten 
intensiver gesammelt worden sind. 
Ein Schwerpunkt der Untersuchungen lag im südlichen Bereich der Dölauer Heide 
und ihres Umlandes, wo insgesamt wohl die wertvollsten Wildbienenbestände des 
Stadtgebietes vorhanden sind. 
 
Tab. 5.1.1.2 - 16:  Liste der gefährdeten Wildbienenarten des Stadtgebietes 
 
Art Dt. Name Fundorte RL-LSA 
Ammobates punctatus FABR. Sandgänger-Biene Dölauer Heide, Bruchfeld 

Nietleben  
1 

Andrena carbonaria auct. Köhler-Sandbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben, Bruchfeld 
Nietleben 

3 

Andrena chrysopus PEREZ Spargel-Sandbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben, Botanischer Garten 

2 

Andrena hattorfiana (FABR:) Kaurien-Sandbiene Dölauer Heide, Botanischer 
Garten, Passendorfer Wiesen 

3 

Andrena labialis (KIRBY) Sandbiene Dölauer Heide, Heidesee  3 
Andrena lapponica ZETT. Sandbiene Dölauer Heide  3 
Andrena marginata FABR. Hellrote Sandbiene Dölauer Heide, Kirschberg 

Nietleben  
2 

Andrena wilkella KIRBY Sandbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben  

3 
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Anthidium punctatum 
LATREILLE 

Wollbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben 

3 
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Art Dt. Name Fundorte RL-LSA 
Anthidium strigatum (PANZ.) Harzbiene Dölauer Heide, Kirschberg 

Nietleben, Bruchfeld 
Nietleben 

3 

Anthophora aestivalis 
PANZER 

Streifen-Pelzbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben 

3 

Anthophora bimaculata 
PANZER 

Dünen-Pelzbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben, Bruchfeld 
Nietleben 

3 

Anthophora furcata PANZER Pelzbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben, Botanischer Garten  

3 

Chelostoma florisomne L. Scherenbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben, Botanischer Garten 

3 

Coelioxys afra LEPELET: Kegelbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben  

1 

Colletes foidens (GEOFFR.) Seidenbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben  

3 

Colletes marginatus SMITH Sand-Seidenbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben, Bruchfeld 
Nietleben, Trotha 

0 

Epeolus cruciger (PANZ.) Sand-Filzbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben  

1 

Epeolus variegatus (LINNE) Gemeine Filzbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben, Lettin 

3 

Eucera longicornis LINNE Langhornbiene Dölauer Heide 3 
Halictus confusus SMITH Furchenbiene Dölauer Heide, Kirschberg 

Nietleben, Bruchfeld 
Nietleben  

2 

Halictus leucahenus EBMER Furchenbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben  

3 

Halictus semitectus MORAW. Furchenbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben  

0 

Hylaeus clypearis (SCHENK) Masken-Biene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben, Trockenrasen am 
Lindbusch, Botanischer 
Garten  

2 

Hylaeus styriacus FÖRSTER Masken-Biene Dölauer Heide, Trockenrasen 
am Lindbusch, Botanischer 
Garten  

3 

Lasioglossum brevicorne 
(SCHENCK) 

Kurzfühler-Schmalbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben  

1 

Lasioglossum lativentre 
(SCHENCK) 

Schmalbiene Dölauer Heide, Botanischer 
Garten  

3 

Lasioglossum limbellum 
MORAWITZ 

Schmalbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben, Botanischer 
Garten, Neustadt 

2 

Lasioglossum pygmaeum 
SCHENCK 

Schmalbiene Kirschberg Nietleben  3 

Lasioglossum quadrisignatum 
SCHENCK 

Schmalbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben  

2 

Lasioglossum sexnotatum 
KIRBY 

Schmalbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben  

2 

Lasioglossum sexstrigatum 
(SCHENCK) 

Schmalbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben, Botanischer Garten 

2 

Macropis fulvipes (FABR) Wald-Schenkelbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben, Botanischer Garten 

3 
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Art Dt. Name Fundorte RL-LSA 
Macropis labiata (FABR) Schenkelbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 

Nietleben, Botanischer Garten 
3 

Melitta tricincta KIRBY Zahntrost-Sägebiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben, Weinbergweg, 
Passendorfer Wiesen, 
Neustadt 

3 

Nomada alboguttata HER.-
SCHÄFER 

Wespenbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben  

3 

Nomada ferruginata LINNE Wespenbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben 

2 

Nomada flavopicta KIRBY Wespenbiene Dölauer Heide, Kirschberg 
Nietleben  

3 

Nomada fuscicornis 
NYLANDER 

Wespenbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben  

3 

Nomada lineola PANZER Wespenbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben  

3 

Nomada sexfasciata PANZ Wespenbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben, Passendorfer 
Wiesen 

2 

Osmia anthocopoides 
SCHENCK 

Mauerbienen-Art Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben  

3 

Osmia claviventris (THOMS.) Mauerbienen-Art Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben, Neustadt 

2 

Rhophitoides canus 
EVERSMANN 

Schlürfbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietlebenen, Trockenrasen 
Seeben, Lettin 

2 

Sphecodes albilabris 
FABRICIUS 

Blutbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben 

2 

Sphecodes pellucidus SMITH Blutbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben 

3 

Systropha curvicornis 
SCOPOLI 

Spiralhornbiene Bruchfeld Nietleben 2 

Thyreus orbatus 
LEPELETIER 

Fleckenbiene Dölauer Heide, Bruchfeld 
Nietleben, Botanischer Garten 

2 

 
 
Vorkommensschwerpunkte der gefährdeten Wildbienenarten des Stadtgebietes 
 
Durch ihre speziellen Ansprüche an das Bruthabitat besitzen die meisten der 
registrierten Rote-Liste-Arten spezifische Habitatpräferenz. Sie kann jedoch 
kleinflächig innerhalb andersgestalteter Großbiotope realisiert werden (Sand- und 
Lößabbrüche, offene Sandstellen usw). Trotzdem soll versucht werden, die Arten 
bestimmten Habitattypen zuzuordnen, wohl wissend, daß sie auch in ähnlichen aber 
anderen Habitaten vorkommen können. 
 
• Die Trocken- und Halbtrockenhabitate verschiedenster geologischer Untergründe 

und lokale trockene vegetationsfreie Flächen unterschiedlichster Südexpositionen 
besiedeln die Arten 

  
Lasioglossum lativentre (SCHENCK)  Schmalbiene 
Lasioglossum limbellum MORAWITZ  Schmalbiene 
Lasioglossum pygmaeum SCHENCK  Schmalbiene 
Lasioglossum quadrisignatum SCHENCK Schmalbiene 
Lasioglossum sexnotatum KIRBY  Schmalbiene 
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Lasioglossum sexstrigatum (SCHENCK) Schmalbiene 
Nomada fuscicornis NYLANDER   Wespenbiene 
Osmia anthocopoides SCHENCK  Mauerbienen-Art 
Rhophitoides canus EVERSMANN  Schlürfbiene 

 
### Waldränder und Laubmischwaldhabitate und ihnen vergleichbare naturfernere 

Habitate wie Parks, Gärten, Altobstplantagen, extensiv genutzte Wiesen  u.a. 
nutzen als Brut- und Nahrungshabitat 

 
Andrena hattorfiana (FABR.)   Sandbiene 
Andrena labialis (KIRBY)    Sandbiene 
Andrena lapponica ZETT.    Sandbiene 
Andrena marginata FABR.    Hellrote Sandbiene 
Andrena wilkella KIRBY    Sandbiene 
Anthidium punctatum LATREILLE  Wollbiene 
Anthidium strigatum (PANZ.)   Wollbiene 
Anthophora aestivalis PANZER   Streifen-Pelzbiene 
Anthophora bimaculata PANZER   Dünen-Pelzbiene 
Anthophora furcata PANZER   Pelzbiene 
Hylaeus clypearis (SCHENK)   Masken-Biene 
Lasioglossum brevicorne (SCHENCK)  Kurzfühler-Schmalbiene 
Macropis labiata (FABR)    Schenkelbiene 
Mellita tricincta KIRBY    Zahntrost-Sägebiene 
Osmia claviventris (THOMS.)   Mauerbienen-Art 

 
### Vegetationsarme Löß- und Flugsandhabitate, Sandheiden und 

Sandabbaugebiete besiedeln die Arten 
Ammobates punctatus FABR.   Sandgänger-Biene 
Andrena carbonaria auct.    Köhler-Sandbiene 
Coelioxys afra LEPELET    Kegelbiene 
Colletes foidens (GEOFFR.)   Seidenbiene 
Colletes marginatus SMITH   Sand-Seidenbiene 
Epeolus cruciger (PANZ.)    Sand-Filzbiene 
Epeolus variegatus (LINNE)   Gemeine Filzbiene 
Halictus confusus SMITH    Furchenbiene 
Halictus leucaheneus EBMER   Furchenbiene 
Hylaeus styriacus FÖRSTER   Masken-Biene 
Nomada alboguttata HER.-SCHÄFER  Wespenbiene 
Nomada ferruginata LINNE   Wespenbiene 
Nomada flavopicta KIRBY    Wespenbiene 
Nomada lineola PANZER    Wespenbiene 
Nomada sexfasciata PANZ   Wespenbiene 
Sphecodes pellucidus SMITH   Blutbiene 
Systropha curvicornis SCOPOLI   Spiralhornbiene 
Thyreus orbatus LEPELETIER   Fleckenbiene 
Sphecodes albilabris FABRICIUS  Blutbiene 

 
### Siedlungsräume und Ruderalflächen besiedeln die Arten 
 

Andrena chrysopus PEREZ   Spargel-Sandbiene 
Chelostoma florisomne L.    Scherenbiene 
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Halictus semitectus MORAW.   Furchenbiene 
Macropis fulvipes (FABR)    Wald-Schenkelbiene 

 
### Diverse Habitatstrukturen der Flußniederungen besiedelt 
 
 Eucera longicornis LINNE    Langhornbiene 
 
 
5.1.1.2.6.19 Großschmetterlinge-Macrolepidoptera 
 
Die tag- und nachtaktiven Großschmetterlinge sind neben den Säugern, Vögeln, 
Reptilien und Fischen eine der am besten untersuchten Tiergruppe.  
 
Umfangreiche Inventarerfassungen liegen von BECKER, DRECHSLER, ERDMANN, 
FRENZEL, GROSSER, KARISCH, KELLNER, LEIDERITZ, TRÄGER, VEITH, 
WEIDLICH und vielen anderen vor. 
 
In die Auswertung sind die nur im geringeren Umfang vorliegenden aktuellen 
Gebietskartierungsergebnisse der unter einem Schutzstatus stehenden Flächen 
eingeflossen. 
 
Wesentliche Ergebnisse stammen aus lepidopterologischen Erhebungen im 
Zusammenhang mit der Erarbeitung der Ökologischen Zustandsanalyse Dölauer 
Heide, der faunistischen Teile der UVS Garnisonsgelände Heide Süd und der 
verschiedenen ICE-Trassenvarianten.  
 
Die Gesamtartenzahl der im Stadtgebiet aktuell registrierten "Makros" liegt zur Zeit in 
der Größenordnung von 200 Arten. Als phytophag lebende Tiere- insbesondere die 
Larven (Raupen) sind mono-, oligo- oder polyphag an bestimmte Pflanzenarten oder 
-sippen gebunden - weisen sie sowohl über die Nahrung, als auch über die 
Temperatur eine charakteristische Habitatbindung auf und kommen dort in 
biotoptypischen Artengemeinschaften vor. 
 
Tab. 5.1.1.2 - 17:  Liste der gefährdeten Makrolepidopterenarten des Stadtgebietes  
         (Nomenklatur nach KOCH 1984, die Fundorte werden in 
erkennbaren  
          Abkürzungen wiedergegeben). 
 
Artname Dt. Name Fundorte RL 
Aedia funesta ESP. Trauereule Gartenstadt Nietleben, Dölauer 

Heide, Reideniederung/Kanena 
3 

Amathes lucida HFN.  Dölauer Heide 3 
Aplasta ononaria FUESSLY Hauhechelspanner Trockenrasen Seeben, Dölauer 

Heide 
3 

Archanara dissoluta TR.  Saale-Elster-Aue, 
Reideniederung/Kanena 

2 

Archanara sparganii ESP. Rohrkolbeneule Saaleaue/Wörmlitz 3 
Argynnis aglaia L. Großer Perlmutterfalter Lunzberge, Dölauer Heide 3 
Aspilates gilvaria SCHIFF.  Kirschberg Nietleben  3 
Bryophila palliola BKH.  Saale-Elster-Aue/Burgholz P 
Callophrys rubi L. Brombeerzipfelfalter Dölauer Heide P 
Calymnia diffinis L.  Saaleaue/Wörmlitz, Saaleaue/Kanal, 

Saale-Elster-Aue 
3 
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Art Dt. Name Fundorte RL 
Campaea honoraria SCHIFF.  Gartenstadt Nietleben, Dölauer 

Heide 
3 

Carcharodus alceae ESP.  Saaleaue/Wörmlitz, Dölauer Heide 3 
Cepphis advenaria HBN.  Dölauer Heide 3 
Cerura bicuspis BKH. Birkengabelschwanz Saale-Elster-Aue, Gartenstadt 

Nietleben, Kirschberg Nietleben 
P 

Chloridea dipsacea L.  Kardeneule Saaleaue/Wörmlitz, Klausberg, DH 
Heidesee 

3 

Cidaria bifaciata HAW.  Dölauer Heide-Waldrand-
Brandberge, Saaleaue/Wörmlitz, 
Bruckdorf 

2 

Cidaria lugdunaria H.-S.  Saaleaue/Wörmlitz 2 
Cidaria picata HBN.  Dölauer Heide-Waldrand-

Brandberge  
2 

Colias australis VRTY.  Kirschberg Nietleben, Bahndamm 
bei Döllnitz 

3 

Colobochyla salicalis SCHIFF.  Bruckdorf 3 
Comacla senex HB. Rundflügelbär Saale-Elster-Aue/Ammendorf, 

Reideniederung/Kanena 
3 

Conistra erythrocephala F.  Dölauer Heide 2 
Cosmia gilvago ESP.  Dölauer Heide 3 
Cucullia chamomillae 
SCHIFF. 

 Dölauer Heide 3 

Cucullia verbasci L. Brauner Mönch Dölauer Heide P 
Diphthera alpium OSB. Orion Gartenstadt Nietleben 3 
Epicnaptera tremulifolia HB. Eichenglucke Gartenstadt Nietleben 3 
Erastria trabealis SCOP.  Brandberge, Saale-Elster-

Aue/Burgholz 
3 

Erynnis comma L. Kommafalter Dölauer Heide, Trockenrasen 
Seeben 

P 

Eupithecia distinctaria H.-S.  Dölauer Heide 1 
Eupithecia inturbata HBN.  Dölauer Heide-Waldrand-

Brandberge  
3 

Eupithecia selinata H.-S.  Dölauer Heide P 
Eupithecia valerianata HBN.  Bruckdorf 3 
Herminia cribrumalis HBN.  Saaleaue/Wörmlitz, 

Reideniederung/Kanena 
2 

Hesperia malvae L. Malvendickkopf Kirschberg Nietleben, Trockenrasen 
Seeben, Streuobsthang südlich 
Seeben, Dölauer Heide, Heidesee 

P 

Hesperia sao BGSTR  Dölauer Heide 3 
Hoplitis milhauseri F. Pergamentspinner Lindbusch, Gartenstadt Nietleben P 
Hypenodes taenialis HBN.  Dölauer Heide-Waldrand-

Brandberge 
2 

Hyperiodes turca L. Marbeleule Saaleaue/Burgholz, Dölauer Heide, 
Reideniederung/Kanena 

3 

Jodis lactearia L.  Dölauer Heide P 
Leptidia sinapis L. Senfweißling Lindbusch, Saaleaue/Kanal, Dölauer 

Heide, Heidesee, Bruckdorf 
P 

Leucodonta bicoloria SCHIFF. Weißer Zahnspinner Dölauer Heide, Heidesee P 
Lithostege farinata HUFN. Mehlspanner Lindbusch 2 
Lycaena argus L.  Bruckdorf 2 
Lycaena semiargus ROTT.  Heide-Süd, Saaleaue/Beesen, 

Dölauer Heide, Heidesee 
3 
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Art Dt. Name Fundorte RL- 
Lymantria dispar L. Schwammspinner Saale-Elster-Aue/Ammendorf, 

Dölauer Heide, Saaleaue/Kanal 
P 

Lythria purpuraria L.  Lunzberge, Heide-Süd 2 
Monima miniosa F.  DH-Gartenstadt Nietleben 

Brandberge 
3 

Nonagria maritima TAUSCH.  Saale-Elster-Aue 2 
Ortholitha bipunctaria 
SCHIFF. 

 Kirschberg Nietleben, Trockenrasen 
Seeben 

P 

Parasemia plantaginis L. Wegerichbär Saale-Elster-Aue/Ammendorf 3 
Phragmataecia castaneae 
HB. 

Rohrbohrer Saale-Elster-Aue/Ammendorf 3 

Polia aliena HBN.  Gartenstadt Nietleben 3 
Polyploca ridens F.  Dölauer Heide-Gartenstadt 

Nietleben 
3 

Porphyrinia noctualis HBN. Sandstrohblumen-
Zwergeulchen 

Kirschberg Nietleben  2 

Pygaera anachoreta F.  Dölauer Heide P 
Pygaera anastomosis L.  Kirschberg Nietleben, 

Saaleaue/Kanal 
P 

Pygaera curtula L. Erpelschwanz Dölauer Heide P 
Roeselia strigula SCHIFF. Hellgraues 

Graueulchen 
Gartenstadt Nietleben 3 

Satyrus briseis L. Berghexe Lunzberge, Trockenrasen Seeben 3 
Scopula ornata SCOP.  Nietleben Sandberg 3 
Scopula ternata SCHRK.  Dölauer Heide P 
Sideridis straminea TR Uferschilf-

Weißadereule 
Dölauer Heide-Waldrand/ 
Brandberg, Saaleaue/Planena, 
Saale-Elster-Aue/Ammendorf 

3 

Sphinx ligustri L.  Kirschberg Nietleben., Dölauer 
Heide-Gartenstadt Nietleben, Saale-
Elster-Aue/Ammendorf 

P 

Sterrha moniliata SCHIFF.  Kirschberg Nietleben  2 
Sterrha rufaria HBN.  Dölauer Heide 3 
Syntomis phegea L. Weißfleckwidderchen Dölauer Heide 3 
Thecla w-album KNOCH Weißes W Amselgrund, Saaleufer nördlich 

Kröllwitz 
3 

Vanessa polychloros L. Großer Fuchs Dölauer Heide 3 
Xylina vetusta HBN. Braunes Moderholz Dölauer Heide P 
Zephyrus quercus L. Eichenzipfelfalter Dölauer Heide P 
Zygaena achillae ESP.  Bahndamm bei Döllnitz, Dölauer 

Heide 
P 

Zygaena carniolica SCOP.  Dölauer Heide, Bruckdorf P 
Zygaena ephialtes L.  Lunzberge  3 
Zygaena trifolii ESP. Kleewidderchen Bahndamm bei Döllnitz, Dölauer 

Heide 
3 

 
Verbreitungsschwerpunkte der gefährdeten Arten des Stadtgebietes 
 
Die Vorkommensschwerpunkte der Rote-Liste-Arten überdecken fast alle im 
Stadtgebiet noch naturnah gebliebenen Habitattypen, aber auch Sekundär- 
lebensräume in der Kulturlandschaft. 
 
Die Verteilung der Rote-Liste-Arten weist eine deutliche Schwerpunktsetzung auf. 
Zum ersten besiedelt eine sehr artenreiche Gruppe trockene naturnahe 
Offenlandflächen und gut strukturierte Waldsäume. Von dieser Gruppe führt ein 
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kontinuierlicher Übergang zu artenreichen, stark strukturierten, offenen 
Gehölzbeständen. Ein geringer Artenanteil besiedelt die mesophilen Wälder, Wiesen 
und Feldfluren und ein wieder größerer die Verlandungshabitate und Auenwälder. 
 
### Trocken-, Halbtrocken- und Magerrasenhabitate mit ihren vielfältigen 

Kleinstrukturen, wie sie in den vielen als NSG und FND geschützten 
Trockenstandorten ausgebildet sind, besiedeln die Arten 

 
 Aplasta ononaria     Hauhechelspanner 
 Aspilates gilvaria  
 Chloridea dipsacea    Kardeneule 
 Colias australis 
 Erastria trabealis 
 Erynnis comma 
 Hesperia malvae     Malvendickkopf 
 Lycaena semiargus 
 Lythria purpuraria  
 Ortholitha bipunctaria  
 Polia aliena 
 Porphyrinia noctualis   Zwergeulchen 
 Satyrus briseis     Berghexe 
 Scopula ornata 
 Sterrha moniliata 
 Sterrha rufaria 
 Syntomis phegea     Weißfleckwidderchen 
 Zygaena achillae 
 Zygaena ephialtes 
 
### Lichte, parkartige Waldhabitate, Altobstbestände in sonniger Lage und 

adäquate Habitate wie z.B. trockene Sandterrassen in Talauen werden besiedelt 
von den Arten 

 
 Argynnis aglaia    Großer Perlmuttfalter 
 Callophrys rubi     Brombeerzipfelfalter 
 Carcharodus alceae 
 Cucullia chamomillae 
 Hoplitis milhauseri    Pergamentspinner 
 Jodis lactearia 
 Leptidia sinapis    Senfweißling 
 Leucodonta bicoloria    Weißer Zahnspinner 
 Pygaera anastomosis 
 Scopula ternata 
 Vanessa polychloros   Großer Fuchs 
 Zephyrus quercus    Eichenzipfelfalter 
 
### Moor-, Teichufer-, Sumpf-, Flußauen- und Verlandungshabitate, wie sie im 

NSG Burgholz/Döllnitz, Ammendorfer und Beesener Aue, bis zum Tafelwerder 
kleinflächig ausgebildet sind, sind die Lebensräume der Arten 

 
 Aedia funesta    Trauereule 
 Archanara dissoluta 
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 Archanara sparganii   Rohrkolbeneule 
 Bryophila palliola 
 Calymnia diffinis  
 Cidaria bifaciata 
 Cidaria picata 
 Cidaria lugdunaria 
 Comacla senex     Rundflügelbär 
 Herminia cribrumalis 
 Colobochyla salicalis 
 Hyperiodes turca    Marbeleule 
 Lycaena argus 
 Nonagria maritima 
 Parasemia plantaginis 
 Phragmataecia castaneae   Rohrbohrer 
 Pygaera curtula    Erpelschwanz 
 Sideridis straminea 
 Zygaena trifolii    Kleewidderchen. 
 
### Laubmischwälder unterschiedlichster Ausbildung, wie sie mehr oder weniger 

naturnah in der Dölauer Heide, auf den Saalehängen der Nebentäler ausgebildet 
sind, besiedeln 

 
 Amathes lucida 
 Campaea honoraria 
 Cepphis advenaria 
 Cerura bicuspis 
 Colias ausralis 
 Conistra erythrocephala 
 Cosmia gilvago 
 Cuculliaverbasci 
 Diphthera alpinum 
 Epicnaptrera tremulifolia 
 Eupithecia distinctaria 
 Eupithecia inturbata 
 Eupithecia selinata 
 Eupithecia valerianata 
 Hesperia sao 
 Hypenodes taenialis 
 Lithostege farinata 
 Lymantria dispar -     Schwammspinner  
 Monima mimosa 
 Polyploca ridens 
 Pygaera anachoreta 
 Roeselia strigula 
 Sphinx ligustri 
 Thecla w-album 
 Vanessa polychloros    Großer Fuchs 
 Xylina vetusta     Braunes Moderholz 
 Zygaena carniolica 
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### Euryöke, weitverbreitete gefährdete Arten ohne erkennbare Schwerpunkte in 
ihrer Verbreitung: 

 
 Erynnis comma    Kommafalter 
 
Die Mehrzahl der gefährdeten Arten hat diese geringe Abundanz durch unmittelbare 
Vernichtung der Habitate oder fast ganzer Populationen durch Insektizide, durch 
Rückgang der Futterpflanzen für die Raupen und des Pollenangebotes für die 
Imagines und durch vielerlei andere Ursachen erreicht.  
Manche der in ihren Abundanzen an die kritische Grenze zurückgegangenen Arten 
haben aber auch bereits früher nur geringe Siedlungsdichten gezeigt und sind derzeit 
durch die flächenhafte Vernichtung von Lebens- und Nahrungssuchräumen in den 
Gefährdungsbereich ihrer Populationsdichten geraten. 
 
Karte 7 (Wertvolle Tagfalterbiotope der Stadt Halle/S.) zeigt die 
Hauptverbreitungsgebiete von Schmetterlingen. Die vorliegende Karte (Vorentwurf 
LANDSCHAFTPLAN HALLE, BUSCHENDORF, ergänzt durch Daten von 
OEKOKART) stellt die nach derzeitigem Kartierungsstand wesentlichsten Areale für 
die ausgewiesene Tiergruppe der Schmetterlinge dar. Hohe Artendichte und Vielfalt 
der ökologischen Lebensformtypen sind Kriterien für deren Ausweisung.  
Als Datenquellen dienten im geringeren Umfang die von der UNB Halle initiierten 
Kartierungsergebnisse, in wesentlich breiterem Umfang vorliegende Daten, die im 
Rahmen der ökologischen Studien Garnison Heide Süd, der ökologischen 
Zustandsanalyse Dölauer Heide und den auf städtischen Anteilen der 
Trassenvarianten der UVS ICE durchgeführten faunistischen Erhebungen gewonnen 
wurden. 
 
Es wird aus der Karte deutlich, daß im Stadtgebiet von Halle die wichstigsten aus 
lepidopterologischer Sicht hochwertigen naturnahen Biotope erfaßt und unter Schutz 
gestellt worden sind, jedoch auch anthropogen überprägte oder anthropogen 
entstandene, z.B. Bergbaufolgelandschaften mit reichlichem ruderalen 
Blütenangebot, wertvolle Verbreitungsgebiete darstellen. 
 
 
5.1.1.3  Komplexe Bewertung des Schutzgutes Arten und  
   Lebensgemeinschaften 
 
Eine Bewertung des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften wird in 
Anlehnung an KAULE 1991 in Form einer 5-stufigen Skala unter Einbeziehung der 
Merkmale : 
 
- Seltenheit und Repräsentanz der Biotope und Biotopkomplexe im Naturraum; 
- Größe und Komplexität; 
- Vorkommen von Arten der Roten Liste der Flora und Fauna; 
- Bedeutung der Flächen im Biotopverbund und Schutzgebietssystem 
 
vorgenommen. Sie erfolgt getrennt für Siedlungsflächen und Offenlandbereiche und 
wird in Karte 4 Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften dargestellt. 
 
Innerhalb der Siedlungsflächen liegen keine flächendeckenden Informationen über 
die Ausprägung der Vegetation und die Verbreitung der Tierarten vor. Vorhandene 
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Bestandsaufnahmen haben exemplarischen Charakter und lassen Rückschlüsse auf 
die floristische und faunistische Austattung bestimmter Siedlungsstrukturen zu. (vgl. 
Kap. 5.1.1.1 und 5.1.1.2). Darüberhinaus liegen allgemeine Erkenntnisse über den 
faunistischen Wert städtischer Strukturen vor (KLAUSNITZER 1993).  
 
Die flächenhafte Extrapolation erfolgte auf der Basis des Versiegelungsgrades, 
welcher anhand von Luftbildern ermittelt wurde, sowie der Karte der Wohndichte 
(FLÄCHENNUTZUNGSPLANUNG STADT HALLE/SAALE, FACHBEITRAG 
WOHNEN 1993).  Darüberhinaus liegen zu einzelnen Artengruppen 
Verbreitungsangaben für das Stadtgebiet vor (Karten 7, 8, 9) sowie Angaben  zu 
Hauptverbreitungsgebieten von Arten der Roten Liste LSA ausgewählter 
Artengruppen (Karte 6 bzw. 10 und 11). 
Berücksichtigt wurden typische Siedlungsflächen wie Flächen mit Wohn-, Gewerbe- 
und Industriebebauung, Verkehrsflächen und städtische Grünflächen. Für 
Siedlungsflächen außerhalb des Stadtgebietes liegen differenzierte Daten nicht vor. 
Sie werden allgemein als Siedlungsflächen gekennzeichnet und nicht bewertet. 
Für das Stadtgebiet ergibt sich die in Tab. 6.1.1.3 enthaltene Gliederung.  
 
Tab. 5.1.1.3 - 1: Bewertung der Vegetationskomplexe des besiedelten Bereiches      

 hinsichtlich ihrer Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere 

 
 
Bedeutung 

 
Beschreibung der Vegetationskomplexe 

hoch Bereiche mit geringem (<40 %) Versiegelungsgrad und /oder regelmäßige 
Vorkommen gefährdeter Pflanzen- und Tierarten, Nahrungs- und Reproduktionsareal 
gefährdeter Arten, Freiflächen mit Bedeutung als Biotopverbundstrukturen. 
• historische Siedlungsteile mit großzügigen baulichen Anlagen (Burganlagen, 

Kirchen) und angrenzenden Grünflächen, (u.a. Mauerritzenvegetation, 
Fledermausquartiere),  

• Friedhöfe, Parks und größere begrünte Stadtplätze, 
• alte Dorfkerne mit geringem Verstädterungsgrad, 
• ausdauernde Ruderalvegetation. 

mittel Siedlungsflächen mit geringem (<40%) bis mittlerem (>40 %) Versiegelungsgrad, 
lockere Bebauung, strukturierte und geschichtete Vegetationsstrukturen mit Blüten- 
und Nahrungsangebot, z.T. floristisch bedeutsam, mäßige Störungen, gelegentliches 
Vorkommen gefährdeter Arten. 
• freistehende Einfamilienhaussiedlungen, Gartensiedlungen,  
• verstädterte Dorfkerne 
• Villenbebauungen, 
• 20-er Jahre Zeilenbebauung und offene Blockrandbebauung mit durchgrünten 

Innenbereichen, 
• Gartenanlagen, 
• Bahnanlagen. 

gering -  
mittel 

• Sportanlagen, in Abhängigkeit von Pflegeintensität und Anteil baulicher Anlagen 
(Versiegelungsgrad). 

gering -  
sehr gering 

Siedlungsflächen mit dichter Bebauung, hohem (>60 %) bis sehr hohem (>80 %) 
Versiegelungsgrad, Vegetation dominiert durch strukturarme, in der Regel intensiv 
gepflegte Grünflächen oder im Bereich von Industie - und Verkehrsflächen durch z.T. 
artenreiche Ruderalfluren, großer Störungshäufigkeit, z.T. hohe Schadstoff-belastung 
• dichte Einzelhausbebaung, Reihenhausbebauung, 
• Gründerzeitliche Bebauung, Zeilenbebauung, 
• geschlossene Blockrandbebauung, 
• Geschoßwohnungsbau, 
• Großwohnanlagen, 
• Industrie-, Gewerbe- und Mischgebiete, 
• Verkehrsflächen (außer Bahnanlagen.) 
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Für Offenlandbereiche wurden die folgenden Kriterien ermittelt: 
 
• Bedeutung als Lebensraum für die Pflanzenarten 
1 nährstoffreiche, intensiv genutzte Standorte; mittlere Feuchtestufe, Sekundär-

vegetation aus meist kurzlebigen, allgemein verbreiteten Arten; 
2 nährstoffreiche, extensiv bis nicht genutzte Standorte; mittlere Feuchtestufe; 
3 nährstoffreiche, trockene oder feuchte Standorte, extensiv bis nicht genutzt, 

sekundäre und naturnahe Vegetation; 
4 mäßig nährstoffreiche, trockene oder feuchte Standorte, extensiv bis nicht 

genutzt; natürliche und Sekundärvegetation; Vorkommen kleiner Populationen 
mehrerer gefährdeter Arten; 

5 nährstoffärmere, trockene oder feuchte bis nasse Standorte; extensiv bis nicht 
genutzt; natürliche und Sekundärvegetation; Vorkommen von stabilen 
Populationen mehrerer gefährdeter Arten. 

 
• Bedeutung als Lebensraum für Tierarten  
1 sehr struktur- und schichtungsarm; sehr geringes Blüten- bzw. 

Nahrungsangebot; häufige Störungen; 
2 struktur- und schichtungsarm; geringes Blüten- bzw. Nahrungsangebot; häufige 

Störungen; 
3 strukturiert und geschichtet; Blüten- und Nahrungsangebot vorhanden; mäßige 

Störungen; gelegentliches Vorkommen gefährdeter Arten; 
4 reich strukturiert und geschichtet; reiches Blüten- bzw. Nahrungsangebot; 

geringe Störungen; Rast-, Nahrungs- und/oder Reproduktionsareal gefährdeter 
Arten; 

5 sehr reich strukturiert und geschichtet; reiches Blüten- und Nahrungsangebot; 
keine Störungen; Reproduktionsareal gefährdeter Arten verschiedener 
Artengruppen. 

 
• Natürlichkeit/Hemerobie 
1 meta- und polyhemerobe, d.h. künstliche und naturferne Standorte, die unter 

menschlichem Einfluß entstanden sind, absichtlich geschaffen und von diesem 
menschlichen Einfluß abhängig sind und auf denen eine natürliche Ausbildung 
von Lebensgemeinschaften nicht zugelassen wird; 

2 α-euhemerob, d.h. naturferne Standorte, die unter menschlichem Einfluß 
entstanden sind und von diesem menschlichen Einfluß anhängig sind, auf denen 
aber eine bedingte Entwicklung von Lebensgemeinschaften möglich ist; 

3 β-euhemerob, d.h. bedingt naturferne Standorte, deren Entstehung und 
Erhaltung der menschlichen Einflußnahme bedürfen und die einer mäßigen 
Nutzungsintensität unterliegen; 

4 mesohemerob, d.h. halbnatürliche Standorte, die ohne direkten menschlichen 
Einfluß entstehen können und durch anthropogene Einflüsse geringer Intensität 
nicht wesentlich verändert worden sind; 

5 ahemerob und oligohemerob, d.h. natürliche oder naturnahe Standorte, die vom 
Menschen nicht oder nahezu nicht verändert sind. 

 
• Bedeutung im Biotopverbund 
1 sehr großflächige, homogene, unstrukturierte Lebensräume; 
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2 großflächige, gering strukturierte Lebensräume oder stark isolierte, kleinflächige 
Biotopstrukturen innerhalb intensiv genutzter Flächen oder starke 
Beeinträchtigung und Zerschneidungseffekte; 

3 strukturierte Lebensräume mittlerer Flächigkeit oder Zerschneidungseffekte mit 
mäßiger Beeinträchtigung oder vorhandene kleinflächige Vegetationsmosaike 
oder potentielle Eignung als Trittsteinbiotop bzw. Vernetzungsstruktur; 

4 gering zerschnittene, strukturierte, großflächig ausgebildete 
Landschaftselemente oder kleinflächig und abwechslungsreiche 
Vegetationsmosaike oder wichtige nachgewiesene oder anzunehmende 
Funktionen als Vernetzungsstruktur bzw. Trittsteine; 

5 unzerschnittene, sehr großflächig ausgebildete sowie gut strukturierte 
Lebensräume mit großflächiger Ausbildung oder stark differenzierte 
Vegetationsmosaike geringer Flächenausdehnung. 

 
• Wiederherstellbarkeit 
1 mit geringem Aufwand und in kurzem Zeitraum (1-2 Jahre) ursprünglicher 

Zustand wiederherstellbar; 
2 mit mittlerem Aufwand mittelfristig (3-10 Jahre) ursprünglicher Zustand 

wiederherstellbar; 
3 mit großem Aufwand oder erst nach sehr langem Zeitraum  (mehr als 10 bis 

über 25 Jahre) ursprünglicher Zustand wiederherstellbar; 
4 ursprünglicher Zustand auch mit sehr großem Aufwand und nach langem 

Zeitraum nicht in ursprünglicher Form wiederherstellbar; Ersatz mit wesentlich 
geringerem Wert; Anlage von künstlichen Ersatz-Biotopen mit nicht 
abschätzbarer ökologischer Entwicklung; räumliche Ersetzbarkeit aufgrund der 
Seltenheit der Standortbedingungen stark eingeschränkt; 

5 ursprünglicher Zustand nicht wiederherstellbar; Ersatz-Biotope mit wesentlich 
geringerem ökologischen Wert oder räumliche Ersetzbarkeit aufgrund fehlender 
Standortvoraussetzungen nicht gegeben.  

 
Alle Biotopkomplexe der freien Landschaft werden hinsichtlich ihrer Bedeutung für 
insgesamt fünf entscheidende Kriterien in einer 5-stufigen Skala bewertet. Geringe 
Bedeutung hinsichtlich eines Kriteriums wird mit der Stufe 1, sehr große Bedeutung 
mit der Stufe 5 bewertet. Die Verknüpfung erfolgt über die Aufsummierung der Werte 
über die fünf Kriterien und erneute Bildung von fünf Wertigkeitsklassen: 
 
Summe        5 Klasse   I  
   6 - 10  Klasse  II 
 11 - 15  Klasse III 
 16 - 20  Klasse IV  
 21 - 25  Klasse  V  
 
Daraus ergibt sich die folgende Abstufung, die der räumlichen Abgrenzung in Karte 4 
(Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften) zugrunde liegt: 
 
V Biologisch sehr wertvolle Landschaftskomplexe mit nationaler und regionaler 

Bedeutung; 
IV Biologisch wertvolle Landschaftskomplexe mit lokaler Bedeutung; 
III Landschaftskomplexe mit einer mittleren Bedeutung; 
II Biologisch mehr oder weniger stark verarmte Landschaft; 
I Biologisch sehr stark verarmte Landschaft. 
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5.1.2  Boden 
 
Der Boden ist ein wesentlicher Bestandteil der natürlichen Lebensgrundlagen und er 
gehört neben dem Landschaftsbild, Wasser, Luft/Klima, Arten und Lebensgemein-
schaften zu den landschaftsplanerischen und naturschutzfachlichen Schutzgütern. 
Wie die genannten Schutzgüter findet er ebenfalls in weiteren umweltrechtlich 
relevanten Bereichen Beachtung und ist unmittelbare Voraussetzung der 
bodennutzenden Wirtschaftsformen und zur Sicherung wesentlicher Daseinsgrund- 
funktionen.  
 
Der Boden erfüllt ebenfalls Regulationsfunktionen im Naturhaushalt wie Filterung, 
Pufferung, Transformation, Bindung, Abbau, Speicherung und er beeinflußt die ande-
ren Schutzgüter erheblich (Grundwasserneubildung). Er besitzt die wichtige 
Produktionsfunktion als Grundlage der Biomasseerzeugung. Hochwertige und 
besonders fruchtbare Böden erfordern daher einen besonderen Flächenschutz. 
 
Der Boden ist im Prinzip kaum in seiner gewachsenen Form wiederherstellbar und 
Boden(-fläche) ist nicht vermehrbar. Er ist naturgegebener Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen und Teil des Ökosystems mit seinen Stoffkreisläufen. Daher ist die 
kartographische Analyse und Bewertung des Bodens eine notwendige 
landschaftsplanerische Grundlage. 
 
Die kartographische Erfassung des Bodens und seiner Darstellung beruht auf der 
Ausgrenzung von Bodengesellschaften (Bodenklassen), d.h. Inhaltsbestimmung der 
Kartierungseinheiten durch Benennung der in ihr vorherrschenden boden- 
systematischen Einheit bzw. einer bestimmten Klasse von Bodentypen mit gleicher 
oder ähnlicher Horizontabfolge (Karte 12 Bodengesellschaften).  
 
Insgesamt werden 11 Klassen gewachsenen Bodens ausgeschieden, welche durch 
den vorherrschenden Bodentyp bestimmt sind und die durch unterschiedliche 
Ausgangsgesteine der Bodenbildung, des Substrates, weiter differenziert werden 
können. Eine weitere Bodenklasse umfaßt die technogen veränderten Standorte und 
die Bergbaurestformen (Tagebaue, Halden, Kippen).  
 
Das bodenbildende Ausgangssubstrat, insbesondere seine Korngrößenzusammen- 
setzung und sein Nährstoffgehalt sowie sein Nährstoffnachlieferungsvermögen 
bestimmen die Bodeneigenschaften wesentlich. Daher haben sich auf den 
Gesteinsdurchragungen des Halleschen Porphyrkomplexes, dort wo an Erhebungen 
die dünne Lößdecke erodiert wurde, ebenso wie auf den permokarbonischen 
Konglomeraten und Sandsteinen überwiegend Berglehm-Braunerden 
herausgebildet. Auf den Muschelkalksedimenten sind bei Fehlen der Lößsedimente 
Fels- bzw. Mergel-Rendzinen entwickelt.  
 
Tertiäre Sedimente sind häufig nur kleinflächig bodenbildend durch Tone und Sande 
(Sand-Ranker) vertreten. Ein größeres Areal nehmen die armen Tertiärsande der 
Dölauer Heide ein. Sie bilden das Ausgangssubstrat von Sand-Podsolen und Sand-
Braunpodsolen. 
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Die besten Voraussetzungen für die Bodenbildung im Kartierungsgebiet und damit 
für höchstwertige Ackerstandorte bilden die weichselzeitlichen äolischen Decken. Je 
nach Lößmächtigkeit, Korngrößenzusammensetzung und Degradationsstadium er-
folgt die Differenzierung in Lößdecken, Sandlößdecken und Geschiebedecksande 
(ALTERMANN 1972). Typische Löß-Schwarzerden (Tschernoseme), lehmunterla-
gerte und sandunterlagerte, skeletthaltige (bei geringmächtigen Lößschleiern) Löß-
tieflehm- bzw. Decklöß-Schwarzerden sind die entsprechenden typischen 
Bodenbildungen. 
 
Das im Nordwesten in das Blatt reichende Neutz-Möderauer Plateau, der Ausläufer 
der Querfurter Platte im Südwesten und das Zscherbener Plateau im Westen sind 
wie das Kütten-Peißener Plateau im Nordosten von den Lößsedimenten bestimmt 
und von Löß-Schwarzerden bedeckt. Diese Teilräume enden an der Lößgrenze und 
sie weisen hohe Bodenwerte auf. Aufgrund der hochwertigen Böden wären diese 
Räume geignet, für den Flächenschutz ausgewiesen zu werden. 
 
Die 60 bis 80 cm mächtigen Humushorizonte der Schwarzerden sind sehr erosions-
anfällig. Bei bedeutender Reliefenergie sind die mächtigen Schwarzerdehorizonte 
bereits erodiert worden, so daß Löß-Rendzinen an deren Stelle getreten sind und an 
den Hangfüßen und in Tälchen Kolluvialschwarzerden ausgebildet wurden. So bei 
Mötzlich, zwischen Peißen, Braschwitz und Zöberitz sowie am Westrand der 
Saaleaue zwischen Holleben und Korbetha. 
 
Im Nordwesten bei Tornau ist inselförmig ein Gebiet von Griserden bestimmt. Es sind 
durchschlämmte Lößschwarzerden, die vermutlich nicht ununterbrochen 
landwirtschaftlich genutzt wurden, sondern zeitweilig von Wald bedeckt waren. 
 
Ist das Bodensubstrat des Sandlöß besonders schluffreich, dann sind 
Braunschwarzerden der dominierende Bodentyp, so bei Reideburg, Büschdorf und 
Zwintschöna.  
 
Sowohl in der Saaleaue wie in der Elster-Luppe-Aue bildet vorwiegend schluffreicher 
Auenlehm das Ausgangssubstrat der Bodenbildung. Durch periodisch und 
episodisch schwankenden Grundwasserstand wird immer wieder ein Umlageprozeß 
in Gang gesetzt, der zur Bildung von Auenton-Vega und Auenschluff-Vega-Böden 
führte. 
 
Schwarzstaugleye kommen in der Dölauer Heide und zwischen Nietleben und 
Zscherben vor. 
 
Grundwasserbeeinflußte und -bestimmte Böden (Grundgleye, Niedermoore, An-
moorgleye) schließlich treten örtlich in den großen Flußauen auf. Sie sind jedoch in 
den Tälern der kleinen Vorfluter des Kartengebietes die dominanten Bodenge-
sellschaften. Flächig dominieren Schwarzgleye im oberen Reidetal und in den Tälern 
nördlich Halle (Götschetal u.a.) und in den Bachtälchen, die von Westen zur Saale 
orientiert sind. Im Mündungsbereich der Kabelske und an der unteren Reide 
zwischen Bruckdorf, Büschdorf und Naundorf ist der Talboden mit Niedermoor- und 
Anmoorgley- Böden bedeckt. 
 
Der Bereich des Stadtgebietes im engeren Sinne wird von anthropogen stark 
überprägten bis anthropogen bestimmten Böden bestimmt. In Abhängigkeit von 



Landschaftsrahmenplan Halle/Saale 

 

OECOCART / CUI, 2/1997 

135 

 

Siedlungsgeschichte und je nach vorherrschender Nutzungsform sind mehr oder 
weniger mächtige Kulturschichten vorhanden. Die Ansprache der Bodentypen 
orientiert sich stark an der z.Z. vorhandenen Nutzung, so können neben durch 
Bauschutt bestimmten Böden im Bereich der Gärten Hortisole oder im Bereich von 
Friedhöfen Nekrosole ausgeschieden werden. Im Maßstab 1 : 50 000 
darstellungsrelevante Flächen bestehen aus einem kleinräumig wechselnden Mosaik 
von versiegelten oder überbauten Bereichen und offenen Bodenflächen. Als 
wesentliches Kriterium bestimmt hier der Versiegelungsgrad die Bodenfunktionen 
größerer Flächen. Der Versiegelungsgrad wurde anhand von Luftbildern ermittelt 
(Karte 12 a Boden/ Biotisches Lebensraumpotential und Grundwasserneubildung). 
Es erfolgte eine visuelle Einschätzung von gleichartigen oder ähnlichen 
Bebauungstrukturen, die durch Straßenzüge voneinander getrennt werden oder sich 
durch scharfe Grenzen von anderen Nutzungstrukturen abheben.  
Die Bebauungstrukturen wurden folgenden 4 Gruppen zugeordnet: 
Versiegelung bis zu 40 %, 
Versiegelung 40 % - 60 %, 
Versiegelung 60 % - 80 %, 
Versiegelung über 80 %. 
 
Natürliche Ertragsfunktion 
 
Die Natürliche Ertragsfunktion wird nur für Flächen außerhalb des Siedlungsgebietes 
betrachtet. 
Die Kartierungseinheiten implizieren schon eine gewisse Wertigkeit der 
standörtlichen Bodenfruchtbarkeit. Besonderen Ausdruck findet jedoch dieser Aspekt 
durch den kartographischen Ausdruck der Bodenwertzahlen, welche aus den 
Ergebnissen der Reichsbodenschätzung ermittelt, ebenfalls in den Karteninhalt 
aufgenommen worden sind. Bodenwertzahlen, die aus dem Ackerschätzungsrahmen 
von dem Wert 7 bis zu dem Wert 100 reichen, sind in vier Gruppen zusammengefaßt 
und als Kartierungseinheiten ausgewiesen. Als Datenmaterial dienen die von 
KÖLTZSCH (1973) ermittelten Werte, welche auf das Ackerland bezogen wurden.  
 
Im einzelnen werden unterschieden: 
- sehr gute Böden mit Wertzahlen 81...100, 
- gute Böden mit Wertzahlen 61...80, 
- mittlere Böden mit Wertzahlen 41...60 und schließlich 
- geringe und schlechte Böden mit Wertzahlen kleiner/gleich 40. 
 
Sowohl die Datenquelle von ALTERMANN (1972), sie dient zur Ermittlung der Ver-
breitung der vorherrschenden Bodentypen/Bodengesellschaften, wie jene zur 
Wiedergabe der Bodenwertzahlen umfassen einen größeren Anteil an Freiflächen 
mit natürlichen Böden und damit an, durch agrarische und forstliche Bodennutzung 
geprägte, Bodenflächen als es heute der Fall ist. Die Grenzen der in der Karte 12 
(Bodengesellschaften) ausgewiesenen Bauflächen der Siedlungen und des 
siedlungsnahen Umlandes begrenzen die Verbreitungsareale der ausgewiesenen 
natürlichen Boden-gesellschaften und weisen eigenständige, durch anthropogene 
Aktivitäten und Prozesse geprägte Böden auf.  
 
Biotische Lebensraumfunktion 
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Unversiegelte Flächen mit natürlich gewachsenem Boden aber auch anthropogene 
Böden bilden den Lebensraum einer artenreichen Bodenlebewelt, über die jedoch 
keine räumlich differenzierten Erkenntnisse vorliegen. Darüber hinaus besitzen sie 
eine Bedeutung hinsichtlich ihrer Funktion als Standort bzw. potentieller Standort für 
gefährdete Biotope oder Biotope mit einer hohen Bedeutung als Lebensraum 
gefährdeter Pflanzen- und Tierarten (vgl. Tab. 5.1.1.1 - 2 und Kap. 5.1.1.2.3). 
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Tab. 5.1.2. - 1:  Bewertung der Böden hinsichtlich ihrer biotischen Lebensraum- 
      funktion 
 
 
Bodentyp 

 
Charakteristik 

Biotische 
Lebensrau
m-funktion 

Ranker flachgründige Bergsandlehm-, Fels- und Felsschutt-Ranker, 
trockene und nährstoffarme Standorte in meist exponierter 
Lage. 

hoch 

Rendzina Löß-, Decklöß-, Lehm- oder Bergton-Rendzina, bei 
Ausbildung über Festgestein flachgründig, trockene oder 
wechseltrockene, i.d.R. nährstoffreiche Standorte in 
exponierter Lage, z.T. sehr kleinflächig ausgebildet. 

hoch 

Schwarzerde Löß-, Decklöß-, Lößtieflehm-, Sandlehm-, Decksandlehm- 
Schwarzerden, nährstoffreiche bis sehr nährstoffreiche 
Standorte, ausgeglichene, frische Bodenwasserverhältnisse 
die bei einem höheren Anteil bindiger Bestandteile des 
Substrates (Sandlehm) vereinzelt auch Staunässe 
aufweisen können. Lokal im Bereich von Hangdellen ist eine 
Vergesellschaftung mit Kolluvialschwarzerden und 
Schwarzgley mit Grundwassereinfluß möglich. 

mittel 

Kolluvialschwarz-
erde 

Löß- und Sandlehm-Kolluvialschwarzerde, sehr 
nährstoffreich, hohe Bodenfeuchte aber i.d.R. 
vernässungsfrei, z.T. Grundwassereinfluß und Übergänge 
zu Grund- und Schwarzgley, Grundwasser dann 10-6 dm 
unter Flur, 20 - 40 % Flächenanteil vernässungsfrei. 

hoch 
z.T. sehr hoch 

Braunschwarz-erde Decklöß-, Decksandlehm-, Sandlehm-, Lößtieflehm- 
Braunschwarzerden, die örtlich einen Grundwasser- oder 
Staunässeeinfluß aufweisen. 

mittel, örtlich 
hoch 

Braunerde Salm- und Berglehm-Braunerde, nährstoffreich, z.T. mit 
Lößtieflehm-Schwarzerden vergesellschaftet; vorwiegend 
vernässungsfrei, lokaler Staunässeeinfluß ist möglich, z.T. 
flachgründige Ausbildung. 

mittel 

Griserde Lößtieflehm-Griserde, nährstoffreich, z.T. schwacher Grund- 
oder Staunässeeinfluß auf bis zu 20 % der Fläche. 

mittel 

Podsol nährstoffarmer Sand-Podsol, im Naturraum relativ selten, im 
Bereich Halle lokal auf die Dölauer Heide beschränkt.  

hoch 

Vegaböden nährstoffreiche Auenschluff-, Deckauenschluff-Vega, lokal 
auch mäßig nährstoffreiche Auensalm-Vega, Grundwasser 
in größerer Tiefe vorhanden, lokal auch hohe 
Grundwasserstände, dann mit Vegagley oder Schwarzgley 
vergesellschaftet, dann Grundwasser 15-10 dm unter Flur, 
bis 40 % Flächenanteil Staunässe möglich. 

hoch 

Schwarzstaugley Lehmkerf- und Lößtieflehm-Schwarzstaugley, durch 
Staunässe bestimmt, 40-60 % Flächenanteil vernässungs- 
frei möglich. 

sehr hoch 

Grundgley, 
Anmoorgley, 
Niedermoor 

verschiedene Substrate (Löß, Sandlehm, Lehm), durch 
Grundwassereinfluß geprägt, Grundwasserstände z.T. 2-0 
dm unter Flur. 

sehr hoch 
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Technogen 
veränderte Böden, 
Bergbaustand-orte 

Ausbildung sehr heterogen, z.T. auch lokal starke 
Verdichtung, i.d.R. nährstoffarm, Abgrabungen mit 
Rohböden oder Kippsubstrate: u.a. 
Kipplehmsande, Kippkalklehme - vernässungsfrei 
Kippkieslehme, Kippkieskalklehme, Kipplehme und Kipp-
kalklehme - vorwiegend staunässebeeinflußt 
Kippkalkschluffe - vorwiegend vernässungsfrei, 20-60 % 
Flächenanteil Staunässe möglich 
Kippkohlelehme und Kippkohleschluffe - vorwiegend 
vernässungsfrei, 20-40 % Flächenanteil Staunässe 
Kippasche, Kippschutte, Müll - vorwiegend vernässungsfrei 

sehr 
differenziert 

(gering), mittel 
- sehr hoch 

 
Ein Vergleich der Karte der Bodengesellschaften (Karte 12) und des Vorkommens 
bedeutsamer Bereiche für den Arten- und Biotopschutz zeigt, daß vorwiegend Böden 
extremer Standorte bedeutsam sind, also trockene Böden oder solche mit stau- oder 
grundwasserbestimmtem Bodenfeuchteregime sowie flachgründige, nährstoffarme 
Standorte.  
Darüberhinaus wird die Häufigkeit der Leitbodenformen im Naturraum berücksichtigt.  
Dieses Kriterium kann jedoch nur begrenzt Anwendung finden, da nur großflächig 
auftretende singuläre Bodenformen (z.B. Podsol der Dölauer Heide) in der 
Bodennomenklatur berücksichtigt werden. Aufgrund der Bildung von heterogenen 
Bodenformengesellschaften, die durch Leitbodenformen charakterisiert werden, sind 
seltene und/oder kleinflächig ausgebildete Böden in den Karten nicht verzeichnet.  
 
Grundlage der Bewertung der biotischen Lebensraumfunktion bildet das 
Standortpotential, das die Böden aufweisen. Da nur eine unzureichendende Kenntnis 
über den Umfang von anthropogenen Veränderungen einzelner Bodeneigenschaften 
natürlicher Böden (z.B. des Wasserhaushaltes durch Drainage, des 
Nährstoffhaushaltes durch Gülleausbringung oder athmospärischen Stickstoffeintrag) 
besteht, wird von den natürlichen Bodeneigenschaften ausgegangen. Bekannte 
Vorbelastungen sind der Konfliktkarte (Karte 23) zu entnehmen und müssen bei 
Renaturierungsmaßnahmen auf diesen Flächen berücksichtigt werden. 
 
Die Ergebnisse der Bewertung geben Tab. 5.1.2 - 1 und Karte 12 a (Boden/ 
Biotisches Lebensraumpotential und Grundwasserneubildung) wieder. 
 
Es zeigt sich, daß besonders bei der Bewertung von Auenböden mit einem Anteil 
von grundwasserbestimmten und/oder -beeinflußten Böden divergierende Angaben 
in den verschiedenen Literaturquellen auftreten, die somit auch Unsicherheiten in der 
Bewertung hervorrufen. So gibt im Bereich der Saaleaue nördlich von Halle die MMK 
als Leitbodenform Al3b3 Auenlehm-Vegagley (vorwiegend grundwasserbestimmt, 
Grundwasser 15-10 dm unter Flur) an, nach ALTERMANN 1970 ist die 
Leitbodenform Auensalm-Vega. In der Elster-Luppe-Aue südlich Döllnitz gibt die 
MMK 1978 (Mittelmaßstäbige landwirtschaftliche Standortkartierung) Al3a5 
Auenschluff-Vega und Auenschluff-Vegagley (vorwiegend vernässungsfrei, bis 40 % 
Grundwasser möglich) an, ALTERMANN weist als Leitbodenformen 
Deckauenschluff-Vega und Auenschluff-Vega aus.  
Aufgrund der geringen inneren Differenzierung der Kartierungseinheiten können 
auch die für die Biotopschutz- und -entwicklungsplanung relevanten Flächen mit 
hohem Grundwasserstand gegenüber ihrer Umgebung nicht abgegrenzt werden. 
Auch bekannte, und im Gelände aufgrund ihrer Vegetation erkennbare 
grundwasserbestimmte Flächen finden in den Bodenkarten keine Entsprechung.  
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Auch bei der Ansprache flachgündiger Standorte treten Widersprüche auf. Während 
die MMK für eine Fläche oberhalb des Pfingstangers (Wohnpark Georg-Friedrich 
Händel) die Leitbodenform D6c9 Sandlöß über Gestein und Sandlöß-Tieflehm-
Schwarzerde angibt, weist ALTERMANN hier Salm-Ranker aus. Flachgründige 
Stadorte und Felsbereiche entlang des Saaletales sind z.T. nicht enthalten (z.B. 
Bereich des NSG Lunzberge). 
 
Die Bewertung des Biotischen Lebensraumpotentials kann unter Beachtung der 
angesprochenen Schwächen als Anhaltspunkt für eine Biotopschutz- und -
entwicklungsplanung genutzt werden. Besonders die Flußauen sollten als 
„Suchräume“ betrachtet werden, die sehr wertvolle Standorte aufweisen können. 
Nach Vorliegen der überarbeiteten Bodenkarte der Stadt Halle (Ende 1997 zu 
erwarten), sollte eine Überprüfung dieser Bewertung und der kartographischen 
Darstellung vorgenommen werden. 
 
Filter- und Pufferfunktion 
 
Eine wesentliche landschaftökologische Funktion des Boden besteht in seinem 
Vermögen, Schadstoffe zu adsorbieren und abzubauen. Damit sind neben der 
Selbstreinigung des Bodens und des Bodenschutzes auch Wirkungen bezüglich des 
Grundwasserschutzes verbunden (vgl. Kap. 5.1.3.2). Grundlage der Bewertung 
bildete die MMK 1978. 
 
Die Bedeutung der Böden hinsichtlich der Puffer- und Filterfunktion wird durch ihre 
physiko-chemischen Eigenschaften wie z.B. Sorptionsfähigkeit, Art- und Gehalt an 
organischer Substanz, Oberflächenaktivität der Bodenteilchen und Kationen-
austauschkapazität bestimmt. Entscheidenden Einfluß hat darüberhinaus auch die 
biologische Aktivität. 
 
Bezogen auf die im Planungsraum und seiner Umgebung vorkommenden Substrate 
kann die folgende grobe Einstufung vorgenommen werden: 
 
Substrat       Puffer- und Filterfunktion 
Grobsand, Kies, Fein- und Mittelsand   gering 
sandige Schluffe, schwachlehmige und   
schluffige sowie tonige Sande    mittel 
tonige und lehmige Schluffe, mittel- und  
starklehmige Sande, Tone     hoch 
 
Insgesamt kann für weite Teile der natürlichen Böden des Stadgebietes von einem 
hohen Puffer- und Filtervermögen ausgegangen werden. Allerdings ist hierbei zu 
beachten, daß bei kontinuierlichem Schadstoffeintrag in diesen Bereichen eine 
Anreicherung von Schadstoffen stattfindet, so daß die ökologischen 
Leistungsgrenzen (Abbau- und Schutzvermögen) erreicht bzw. überschritten werden 
können. Veränderungen von Bodeneigenschften, z.B. des pH-Wertes, können zu 
einer Mobilisierung von Schadstoffen führen.  
Die Puffer- und Filterfunktion bestimmt die Empfindlichkeit der Böden gegenüber 
Schadstoffeintrag. Eine Einstufung der Böden gibt Tabelle 5.1.2 - 2  wieder. 
 
Die Auenböden weisen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen 
auf und sind durch ihre Grundwasserbeinflussung ökologisch besonders kritisch zu 
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bewerten. Ebenfalls eine geringe Puffer- und Filterfunktion besitzen die 
sandbestimmten Böden im südöstlichen (hierzu zählen auch die Kippstandorte) und 
nordwestlichen (Dölauer Heide) Teil des Stadtgebietes. 
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Tabelle 5.1.2 - 2:  Empfindlichkeit der Bodenformen gegenüber Schadstoffeinträgen 
 

 

Bodenformen 

Bewertung des 
Puffer- und 

Filtervermögens 
   Auenlehmstandorte  
Al3a5 Auenschluff-Vega und Auenschluff-Vegagley hoch 
Al3b3 Auenlehm-Vegagley, z.T. Auenschluff und Deckauenlehm hoch 
  
   Moorstandorte  
Mo2c5 Kalk-Anmoor und Kalk-Humusgley und Torf über Sand hoch 
  
   Schwarzerdestandorte  
Lö1a1 Löß-Schwarzerde gering 
Lö1b1 Kolluviallöß-Schwarzerde mit -Schwarzgley gering 
Lö1b4 Kolluviallöß-Schwarzgley und -Schwarzerde gering 
Lö1b6 Lößtieflehm-Schwarzstaugley mit Schwarzerde gering 
Lö1c4 Lößtieflehm- und Decklöß-Schwarzerde gering 
Lö1c5 Lößtieflehm-Schwarzerde und Braunschwarzerde gering 
Lö1c7 Lößtieflehm-Rendzina gering 
Lö1c8 Lößtieflehm-Schwarzerde mit Sandlehm-Rendzina gering 
Lö1c9 Löß- und Lößtieflehm-Braunschwarzerde und/ oder- Schwarzerde gering 
Lö2c1 Decklöß-Braunschwarzerde und -Schwarzerde gering 
Lö2d1 Löß-Schwarzerde mit Löß über Gestein-Rendzina gering 
D6c1 Decksandlöß- mit Decklehmsand- Schwarzerde und/ oder Griserde gering 
D6c2 Decksandlöß-Schwarzerde und -Braunschwarzerde gering 
D6c4 Sandlößtieflehm-Griserde und/oder - Schwarzrede mit Decklehmsand-Rendzina gering 
D6c5 Kolluvialsandlöß-Schwarzgley mit -Schwarzerde gering 
D6c7 Sandlößtieflehm-Schwarzerde oder Braunschwarzerde gering 
D6c8 Sandlößtieflehm- und/ oder Sandlöß -Schwarzstaugley mit -Schwarzerde gering 
D6c9 Sandlöß über Gestein und Sandlößtieflehm-Schwarzerde gering 
  
   Berglehm- und Bergtonstandorte  
V2c1 Berglehm- und Berglöß-Rendzina mittel 
V2c4 Berglöß-Rendzina und Lößschwarzerde über Berglehm mittel 
V3c1 Schutterde- und Fels-Rendzina mittel 
  
   Berglehmsandstandorte  
V4a8 Bergsandlehm-Ranker und Sandlöß-Schwarzerde mittel 
V5c1 Fels- und Schutt-Ranker mittel 
  
   Grundwasserferne Sandstandorte  
D2a2 Sand-Rosterde mit Tieflehm-Rosterde hoch 
  
   Kippenstandorte  
K1a2 Kipplehmsande und Kippkalklehmsande mittel 
K1b1 Kipplehme und Kippkalklehme gering 
K1b2 Kippkieslehme und Kippkieskalklehme hoch 
K1b5 Kippkalkschluffe gering 
K1c3 Kippkohlelehme und Kippkohleschluffe mittel 
K1c7 Kippasche, Kippschutte, Müll hoch, z.T. stark 

vorbelastet 

 
Grundwasserneubildung 
 
Die Grundwasserneubildungsrate wird in mm/a angegeben. Die Werte müssen als 
langjährige Mittelwerte angesehen werden, die saisonal und auch von Jahr zu Jahr 
stark schwanken können. Während im hydrologischen Winterhalbjahr (November bis 
April) die Feldkapazität des Bodens häufig überschritten wird, und damit eine 
Sickerwasserbewegung zum Grundwasser einsetzt, ist dieser Vorgang im 
hydrologischen Sommerhalbjahr (Mai bis Oktober) seltener zu beobachten. 
Das hier zugrunde gelegte Berechnungsmodell "RASTER" (Rastergröße 500m x 
500m) ermittelt das potentielle Wasserdargebot (Niederschlag minus reale 
Verdunstung). Dabei wird die reale Verdunstung unter Berücksichtigung von 
Bodeneigenschaften, der Nutzung, des Grundwasserflurabstandes und der 
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potentiellen Verdunstung berechnet. Es wird allerdings von einem 
vernachlässigbaren Oberflächenabfluß ausgegangen (BASTIAN UND SCHREIBER 1994).  
Für die bebauten Teile der Stadt wird der Anteil versiegelter Flächen angebeben. 
 
Die Grundzüge der Grundwasserneubildung können für die Stadt Halle und Teile des 
umgebenden Saalkreises wie folgt dargestellt werden (vgl. Karte 12a Boden/ 
Biotisches Lebensraumpotential und Grundwasserneubildung ): 
 
• Die geringste Grundwasserneubildungsrate (bei hoher Versiegelung < 50 mm/a) 

weisen zum einen die stark versiegelten Siedlungsbereiche mit hohen 
Verdunstungsraten und Oberflächenabflüssen auf. Zum anderen sind die 
Grundwasserneubildungsraten auch in den Aue- und Niederungsbereichen von 
Saale und Reide, niedrig, da sie als Transit- und Zehrgebiete wirken (d.h. 
Grundwasserzufluß aus anderen Gebieten) und da sie auf Grund der relativ 
feuchten/nassen Standortbedingungen hohe Verdunstungsraten aufweisen. 

 
• Ebenfalls geringe Grundwasserneubildungsraten besitzen die flachgründigen 

Böden im Bereich der Saalehänge. 
 
• Insbesondere im Bereich der Sandlöß-Ackerebenen des Stadtgebiets und des 

östlichen/nordöstlichen Saalkreises treten die höchsten 
Grundwasserneubildungsraten mit Werten größer als 125 mm/a auf. Sie stellen 
damit ökologisch nicht zu unterschätzende Gebiete dar. Allerdings muß auf 
Grund der großflächigen Bebauung in den letzten Jahren mit einer Verringerung 
der Grundwasserneubildung gerechnet werden (Gewerbe- und 
Wohnbaustandorte bei Gröbers, Großkugel, Peißen u.a.). 

 
Im überregionalen Vergleich ist die Stadt Halle wie der umgebende Saalkreis zu den 
Gebieten mit einer geringen Grundwasserneubildungsrate (Mangelgebiet, 
Zehrgebiet) zu zählen. Deshalb sollten alle Handlungen zur weiteren Störung und 
Minderung der Grundwasserneubildungsprozesse unterbleiben. 
 
Vorbelastungen 
 
Folgende Vorbelastungen sind bekannt: 
Schadstoffanreicherungen sind im Bereich der Altstandorte bzw. der 
Altlastverdachtsflächen zu erwarten. Analysen zur flächenhaften Bodenbelastung im 
Stadtgebiet (FRÜHAUF UND ZIERDT 1993) haben hohe Konzentrationen von 
Schwermetallen ergeben (vgl. Abb 5.1.2 - 1 und 5.1.2 - 2). Die hohen Blei-Werte sind 
auf die Benutzung verbleiten Benzins in der Vergangenheit zurückzuführen. Der am 
intensivsten belastete Bereich befindet sich in der Innenstadt und im Industriegebiet 
im Osten der Stadt. Das Gewerbegebiet im Norden bei Trotha zeigt ebenfalls hohe 
Belastungswerte. Erhöhte Bleiwerte am Ostufer des Hufeisensees werden mit der 
ehemaligen, jetzt rekultivierten Deponie in Zusammenhang gebracht. Die Ermittlung 
einer Gesamtbelastung zeigt zwei Belastungsräume, in denen die Grenzwerte für die 
bestimmten Schwermetalle Blei, Cadmium, Zink und Kupfer überschritten werden. 
Dies sind die Flächen der Innenstadt bis in das Industriegebiet Ost 
(Hauptverursacher Ofenheizung und Verkehr) und die rekultivierte Mülldeponie am 
Hufeisensee.  
Während für den städtischen Bereich die Quelle der Schwermetallbelastung in 
direktem Zusammenhang zum Sedimentationsgebiet zu sehen ist, kann die 
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Schwermetallbelastung der Böden der Elster- und Saaleaue auf die Sedimentation 
kontaminierter Hochflutsedimente zurückgeführt werden.  
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Abb.  Bodenbelastung 
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Veränderungen des Bodenwasserhaushaltes haben sich vorrangig durch Drainagen 
ergeben. Bekannte Drainageflächen liegen im Osten des Stadtgebietes in den 
Randbereichen der Reidebachaue. Hier konzentrieren sich auch Flächen mit einer 
hohen Güllelast.   
 
Eine hohe Biozidkonzentration ist auf den Flächen des ehemaligen intensiv 
betriebenen Obstbaus zu erwarten. Inwiefern hier bereits ein Abbau von Bioziden 
nach der Aufgabe der Nutzung stattgefunden hat, ist nicht bekannt. 
 
Bodenerosion durch Wasser und Wind führt zu einem Verlust von wertvollem 
humosem Oberboden, z.T. wurde der Oberboden bereits vollstandig erodiert, so daß 
das noch wenig beeinflußßte Ausgangssubsrat der Bodenbildung oberflächlich 
ansteht. Flächen mit einer hohen Erosionsdisposition gegenüber Wasser 
konzentrieren sich im Raum Seeben sowie entlang der Talhänge des Saaletales. Es 
ist zu vermuten, daß Winderosion in der offenen und an gliedernden Strukturen 
verarmten Agrarlandschaft im Umland der Stadt Halle hohe Beträge erreicht. 
 
Eine Störung nahezu aller wesentlichen Bodenfuntionen geht mit der Überbauung 
bzw. Versiegelung von Böden einher. Dies ist der flächenhaft bedeutendste 
Gefährdungsfaktor im Stadtgebiet. 
Abbildung Schwermetalle im Boden  
 
 
5.1.3  Wasser 
5.1.3.1 Oberflächengewässer 
 
Das Schutzgut Wasser ist unverzichtbare Grundlage für alle biologischen Prozesse 
und Stoffkreisläufe sowie notwendige Voraussetzung für das Leben von Mensch, 
Tier und Pflanze.Wasser ist aber auch Lebensraum und landschaftsveränderndes 
Medium (Erosion, Akkumulation) und damit geomorphologische Gestaltungskraft.  
 
Oberirdisch fließende und stehende Gewässer sind daher bedeutsame 
Landschaftselemente. Ihr Gütezustand ist ein wesentlicher Ausweis der 
Umweltqualität des gesamten Landschaftsraumes. Die Oberflächengewässer werden 
in intensiv genutzten Kulturlandschaften generell, und in städtischen Verdichtungen 
besonders, nicht selten übernutzt. Landschaftsschäden sind die Folge, welche zu 
Nutzungseinschränkungen führen.  
 
Besondere Beeinträchtigungen, die nicht selten zu Gefährdungen der Gewässer, und 
damit auch einzelner Arten der Raumnutzung führen, sind bei 
Oberflächengewässern: 
 
• stofflicher Eintrag und biologische Veränderungen bzw. Verunreinigung der 

Gewässer durch Agrochemikalien, Abwässer, Abwärme usw., 
• übermäßiger Gewässerausbau (Flußlaufveränderung zur Beschleunigung des 

Abflusses), 
• Mißachtung der Überschwemmungsbereiche und Hochwasserabflußgebiete und 

mangelhafte Deichkontrolle. 
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Trotz der das Planungsgebiet prägenden Flußläufe von Saale, Weißer Elster und 
Luppe ist das Gebiet mit wenigen Fließgewässern ausgestattet. Ein Grund dafür ist, 
daß der Betrachtungssraum noch zum Lee-Bereich des Harzes gehört, somit eine 
gewisse Niederschlagsarmut besitzt und die jährliche Abflußspende kaum 50 mm 
überschreitet. Eine Vielzahl stehender Gewässer verdankt ihre Entstehung der 
bergmännischen Gewinnung von Braunkohlen und dem Abbau von Baustoffen und 
Werksteinen. Gerade diese Standorte sind naturschutzfachlich interessant da sie 
sich über Sukzessionsfolgen entwickelt haben und heute über eine bedeutende 
Biotopwertigkeit verfügen. 
 
Die Karte 13 (Oberflächengewässer) soll einerseits eine raumbezogene Zustandsbe-
schreibung der Oberflächengewässer ermöglichen und andererseits eine 
diesbezügliche Raumbewertung erlauben.  
 
In der üblichen kartographischen Darstellungsweise werden alle perennierenden 
Fließgewässer und stehenden Gewässer erfaßt. Ebenso werden die 
Wasserscheiden der Kleineinzugsgebiete gemäß ihrer Klassifikation kartographisch 
wiedergegeben, da sie wesentliche naturhaushaltliche Bilanzräume darstellen.  
 
Informationen zu Gewässerzustand und Gewässergüte sind nur für ausgewählte 
Fließgewässer verfügbar. 
Informationen zum Gewässerzustand enthält die Gewässerstrukturkartierung (vgl. 
Abb. 5.1.3.1 - 1, die für die Reide durchgeführt wurde (MLU 1994). 
 
Der Gewässerzustand der Reide läßt sich nach MLU 1994 wie folgt charakterisieren: 
 
Das Gewässer ist gemäß WG LSA ab der Straße Braschwitz-Zöberitz als Gewässer 
I. Ordnung eingestuft. Der letzte duchgängige Ausbau der Reide wurde 1970/71 
durchgeführt, wobei das Gewässer auf einer Länge von 14,7 km für ein mittleres 
Abführungsvermögen entsprechend eines HQ 50 ausgebaut wurde. Dies beinhaltete 
die Herstellung eines einheitlichen trapezförmigen Böschungsprofiles. Um 
Böschungsabbrüche zu vermeiden wurden stellenweise Einfach- oder 
Doppelfaschienen eingebaut.  
Die Gefälleverhältnisse schwanken zwischen 0,2 und 0,3 o/oo. Die Reide wird durch 
insgesamt 42 Brücken, Durchlässe und Stege gekreuzt. Abflußbegrenzende 
Bauwerke sind die Durchlässe Delitzscher Straße und Büschdorfer Weg, an denen 
es zum Rückstau kommt.  
Im Gewässerbett sind Faulschlamm- und Sedimentablagerungen bis zu einer 
Mächtigkeit von 0,6 m zu finden. 
Der überwiegende Teil des Laufbereichs ist den Gewässerstrukturgüteklassen 4 
(deutlich geschädigt) bis 7 (übermäßig geschädigt) zuzuordnen (vgl. Abb 5.1.2 -1). 
 
Neben Reide, Kabelske und dem Mündungsbereich der Götzsche liegen keine 
kleinen Fließgewässer mit dem Charakter von Bächen vor. Alle weiteren sind als 
Gräben zu bezeichenen und sind gekennzeichnet durch in der Regel einförmige, 
trapezförmige Profile und eine Tiefe von 1,25 - 1,50 m, seltener ab 0,75 m.  
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Abb. 5.1.3.1. - 1 Gewässerstrukturkartierung 
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Vom Unterhaltungsverband "Untere Saale" wurden im Zuge der Fließgewässer-
kartierung im Frühjahr und Sommer 1996 Grunddaten zu Randstreifen, 
Sohlbeschaffenheit, Geschiebe, Bauwerken etc. erhoben. Diese liegen in Form der 
Erfassungsbögen vor und konnten bei der Bearbeitung des Landschaftrahmenplanes 
nicht mehr umfassend berücksichtigt werden.  
Gewässergütedaten liegen nur aus sporadischen Beprobungen vor, die zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten, z.T. auch im Winter vorgenommen wurden. Da die 
Daten nicht repräsentativ und auch untereinander nicht vergleichbar sind, wird auf 
eine Wiedergabe verzichtet. 
 
Nachfolgend sollen einige wichtige Gräben kurz beschrieben werden.  
 
Kotgraben (Länge: 4.440 m) 
Der Graben weist mehrere Einleiter auf. Die Grabensohle ist stark verschlammt, 
Schlammhöhen von 1,00 - 2,00 m wurden gemessen. 
Die Randstreifen sind schmal, links und rechts vorwiegend < 1m. 
Im Gewässerbett wurde an verschiedenen Stellen eine Vermüllung (Bäume, Steine 
und Eisenteile, Hausmüll) festgestellt. 
Der Gewässerlauf wird lediglich von einer Rohrbrücke überspannt, sonst sind keine 
Bauwerke vorhanden. 
 
Graben von den Kröllwitzer Höhen (Länge: 1.866 m) 
Der Graben weist verschiedene Einleiter auf. 
Der Randstreifen ist links vorwiegend < 5 m, vereinzelt auch <1m, rechts 
überwiegend > 5 m breit.  
Der Lauf ist nur wenig verschlammt; der untere Laufabschnitt ist nicht verschlammt, 
ab km 0.600 betragen die Schlammhöhen > 10 cm, ab 1,200 - 1,400 m nehmen sie 
auf 50 - 55 cm zu, im oberen Teil sind dann wierderum 15 bis 35 cm vorhanden. 
Der offene Lauf wird durch mehrere Brücken und Durchlässe unterbrochen, 
zwischen km 1,550 und 1,570 ist er verrohrt, bei 0,560 befindet sich ein Sohlabsturz 
von ca. 20 cm. 
 
Saugraben (Länge: 2.842 m) 
Der Saugraben ist zwischen km 0,100 - 1,700  und 2,100 - 2,500 verrohrt. Bei km 
2,500 ist er mit Gittersteinen befestigt. 
Im Bereich des offenen Laufes sind ab km 1,700 Schlammhöhen ab 5 bis 30 cm, bei 
km 2,600 eine Schlammhöhe von 20 cm und bei km 2,800 von 1m gemessen 
worden. 
Der Randstreifen ist bis km 2,000 beidseitig > 4 m Breite ausgeprägt, zwischen km 
2,100 und 2,800 beträgt er nur noch < 1 m, dann wieder > 4 m. Die Wasserqualität 
ist mangelhaft, es ist ein fauliger Geruch und z.T. eine milchige Färbung vorhanden. 
Eine sichtbare Verschmutzung ist nicht vorhanden, nur Schwemmgut und Äste 
wurden im Lauf festgestellt.  
Nördlich fließt dem Saugraben ein kleiner, ca. 190 m langer Nebengraben zu. Auch 
hier ist ein Randstreifen von > 4 m vorhanden. 
 
Kröllwitzer Graben (Länge: 1.860 m) 
Der Graben weist ein >1,25 - 1,50 m tiefes, einförmiges Profil auf. Es sind keine 
längeren Verrohrungen vorhanden, nur einige Durchlässe bei der Querung durch 
Straßen.  
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In Verdichtungsräumen von Wirtschaft und Bevölkerung ist bekanntlich die 
Gewässerverunreinigung ein großes Problem. Gütemessungen sind für die 
nachfolgenden Gewässer 1993 durch das Staatliche Umweltamt Halle durchgeführt 
worden. Vergleichbare Inhaltsstoffe, an ausgewählten Pegeln erfaßt, sind 
zusammengestellt und für Diagramme formuliert worden (Tabelle 6.1.3.1 - 1). 
 
Tab. 5.1.3.1 - 1:  Wassergüte ausgewählter Fließgewässer 
 
Pegel 1 2 3 4 5 
1. Götsche      
1.1 Teicha 15,7 26,2 1,72 0,49 13 
1.2 Trotha 17,3 23,7 2,25 0,31 14 
2.Kabelske      
2.1 Benndorf 15,5 57,4 9,28 3,25 23 
2.2 Mündung 8,0 55,6 8,52 0,59 20 
3.Reide      
3.1 Reideburg 11,2 44,9 6,83 0,69 16 
3.1 Bruckdorf 12,1 56,6 6,30 0,42 15 
3.3 Osendorf 10,4 38,1 7,88 0,28 17 
4. Saale      
4.1 Trotha 7,55 13,5 1,82 0,12 8,6 
 
Kriterien des Sauerstoffhaushaltes 
 
1 Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB 5 in mg/l) 
2 Sauerstoffdefizit (O2 Def. in %) 
3 Ammoniumstickstoffgehalt (NH4-N in mg/l) 
4 Phosphor aus Orthophosphat (o-PO4-P in mg/l) 
5 Chemischer Sauerstoffverbrauch (CSV-Mn in mg/l 
 
Quelle: STAATLICHES AMT FÜR UMWELTSCHUTZ HALLE (1994) 
 
In Anbetracht der großen Flußauen und der, i.d.R. alle drei Jahre auftretenden, 
Hochwasserereignisse an Saale und Weißer Elster sowie im Randbereich der Reide 
ist ebenfalls das Überschwemmungsgebiet in seiner Maximalausdehnung zu 
erfassen (MQ 10 bzw. MQ 100/Reide). Wie auch in der Grundwasserkarte sind 
ebenfalls die Trinkwasserschutzzonen in die Karte aufzunehmen. 
 
Die kartographische Umsetzung erfolgt mittels Objektlinien und mit der 
Arealmethode, wobei diese Flächen nur durch Grenzen bestimmt (Einzugsgebiete, 
TWZ), konturiert und farbig gefüllt (stehende Gewässer) oder konturlos durch 
Strukturraster ausgedrückt werden. An den Meßpegeln werden die entsprechenden 
Diagramme plaziert. 
 
Die ohnehin schon wegen des geringen Niederschlages und der geringen Abflußrate 
wenigen Fließgewässer sind im Kartierungsraum, vor allem im Siedlungsraum 
(Stadtbäche) verbaut bzw. kanalisiert worden. Der Roßgraben (Zscherben, 
Angersdorf, Südpark) belegt dies beispielhaft. Die geologische Karte (Karte 2 
Geologie/ Oberflächennaher Untergrund) zeigt weitere, heute überbaute Tälchen 
ehemaliger Fließgewässer. 
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Die stehenden Gewässer sind überwiegend anthropogenen Ursprungs. Direkt durch 
Braunkohlebergbau entstanden zum Beispiel der Heidesee, der Hufeisensee und der 
Osendorfer See. Indirekt auf Braunkohlentiefbau gehen die Mötzlicher Teiche im 
Bereich eines Bruchgeländes zurück. Weitere Standgewässer sind ehemalige Kies- 
und Sandgruben oder Kaolingruben ("Tonloch" bei Dölau).  
 
Diese Gewässer selbst und vor allem ihre Randsäume stellen einerseits ein 
bedeutendes Biotoppotential dar und andererseits werden diese Gewässer 
zunehmend intensiver als Badesee und Freizeitgewässer genutzt, so daß 
Interessens- und Nutzungskonflikte durch planerische Entscheidungen gelöst werden 
müssen. Naturschutzfachliche Grundsätze und Ziele (Landschaftsplanung vertritt u.a. 
sowohl Biotop- und Artenschutz als auch Erholungsvorsorge) stehen hiermit 
anscheinend im Widerstreit. 
 
Obwohl zwischen 1988 und 1993 kein Hochwasser - Ereignis stattfand, sind in der 
Region alle drei Jahre solche Fälle zu erwarten. Das Aprilhochwasser 1994 erreichte 
eine Scheitelhöhe am Pegel Trotha von 6,83 m und ist nach Aussage von ZINKE 
(1994, mündl. Mitteilung) als ein HQ 15 zu werten. Als ein Ereignis also, welches alle 
15 Jahre eintreten kann. Der Überschwemmungbereich, auf ein MQ 10 bezogen und 
anhand eines solchen Ereignisses 1979/1981 kartiert, stellt einen kritischen Prozeß-
raum dar. Das ist besonders dann der Fall, wenn dieser natürliche Überflutungsraum, 
der im Kartierungsraum gleichzeitig als LSG fungiert, durch andere Nutzungen als 
durch extensive Grünlandnutzung bestimmt wird. Die baulichen Anlagen 
(Sportanlagen, Ausstellungshallen) auf der Peißnitz zum Beispiel sind in solchen 
Fällen nicht erreichbar.  
 
Weiterhin gilt bei Hochwasserereignissen die Talverengung im Bereich Trotha - die 
Porphyrfelsen verengen das Tal auf 80 m - als Ursache für Rückstaueffekte in der 
südlichen, bis zu 3,5 km breiten Talweitung. Brückenbauten (Magistrale Halle - Halle-
Neustadt und Talquerung durch die Kasseler Bahn) erzeugen ebenfalls Rückstauef-
fekte auf der Rennbahn und in der Aue bei Holleben.  
 
Da der Ostteil der Neustadt im Talraum errichtet wurde, ist, nicht nur zu Zeiten von 
Hochwasserereignissen sondern permanent, durch wasserwirtschaftliche 
Maßnahmen der Grundwasserspiegel (die Oberfläche des Grundwasserkörpers) 
beständig 5 m unter Flur zu halten. 
 
Zur Beschreibung der Wasserqualität von Gewässern sind aus wasser-
wirtschaftlicher Sicht zwei Parameter bedeutsam. Einerseits die Gewässergüte- 
klasse zur Bewertung unter ökologischem Aspekt und andererseits der hygienische 
Belastungszustand zur Beschreibung der Brauchwasser- und Badequalität des 
Wassers. 
 
Umfassende, detaillierte Daten zu diesen Kriterien liegen allgemein und für 1993 
nicht in gewünschtem Maße vor, so daß auf Parameter des Sauerstoffhaushaltes 
zurückgegriffen wurde (Tabelle 5.1.3.1 - 1). Die Diagramme zeigen die extreme 
Verunreinigung der Fließgewässer. Negativ ragen Reide und Kabelske heraus, die 
als ökologisch zerstört gelten, auch wenn die Messungshäufigkeit (5) gegenüber der 
Saale (30) mehrfach geringer ist. 
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Der Gütezustand der Saale gilt 1993 als immer noch "kritisch belastet" (II-III) und 
jener der Weißen Elster als "stark verschmutzt" (III). 
 
Für ausgewählte Standgewässer im Stadt-Umland-Bereich von Halle liegen 
wiederum durch Arbeiten des Geographischen Instituts der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg ökologische Bewertungen vor (ZINKE 1990, Entwurf)2. Einen 
Überblick über die erfaßten Standgewässer zeigt Tabelle 5.1.3.1 - 2.  
 
Tab. 5.1.3.1 - 2:  Ökologische Bewertung ausgewählter Standgewässer der Stadt  
         Halle (nach ZINKE 1990) 
 

 
Lfd. Nr. 

 
Name/Bezeichnung 

ökologische 
Bewertung 

gesamt 

gegenwärtige 
Funktion 
Nutzung 

 
Größe  
in ha 

 
zukünftige mögliche 

Funktion/Nutzung 
1 Großer Mötzlicher 

Einbruchsee 
ökologisch 

wertvoll 
Habitat, DAV-
Angelgewässer 

20.6 Biotopgestaltung, DAV-Angel-
gewässer, passive Erholung 

2 Kleiner Mötzlicher 
Einbruchsee 

ökologisch 
wertvoll 

Habitat, 
DAV-Angelgewässer 

5,5 Biotopgestaltung, DAV-Angel-
gewässer, passive Erholung 

2 Ziegellehmgrubensee 
Planena 

(Ascheteich) 

ökologisch stark 
beeinträchtigt 

Habitat, DAV-Angel-
gewässer, Lage im 
Hochwasserabfluß-
gebiet Saale, TWSZ 
Beesen und LSG 
Saale 

1,1 Biotopgestaltung, DAV-
Angelgewässer, passive 
Erholung 

3 Ziegellehmgrubensee 
Planena (Ententeich) 

ökologisch stark  
beeinträchtigt 

Habitat, DAV-Angel-
gewässer, Lage im 
Hochwasserabflußge-
biet Saale, TWSZ 
Beesen und LSG 
Saale 

 Biotopgestaltung, DAV-
Angelgewässer, passive 
Erholung 
 

4 nördlicher 
Ziegellehmgrubensee 
Planena 

ökologisch stark  
beeinträchtigt 

Habitat, DAV-Angel-
gewässer, Lage im 
Hochwasserabflußge-
biet Saale, TWSZ 
Beesen und LSG 
Saale 

2,8 Biotopgestaltung, DAV-
Angelgewässer, passive 
Erholung 
 

5 Ziegellehmgrubensee  
Planena (Blaues Loch) 

ökologisch stark  
beeinträchtigt 

Habitat, DAV-Angel-
gewässer, Lage im 
Hochwasserabflußge-
biet Saale, TWSZ 
Beesen und LSG 
Saale 

6,3 Biotopgestaltung,  DAV-
Angelgewässer, passive 
Erholung 
 

6 nordwestlicher 
Ziegellehmgrubensee 
Planena 
(300 m N Planena) 

ökologisch stark  
beeinträchtigt 

Habitat, DAV-Angel-
gewässer, Lage im 
Hochwasserabflußge-
biet Saale, TWSZ 
Beesen und LSG 
Saale 

0,35 Biotopgestaltung, DAV-
Angelgewässer, passive 
Erholung 
 

7 nordwestlicher 
Ziegellehmgrubensee 
Planena 
(100 m N Planena) 

ökologisch stark  
beeinträchtigt 

Habitat, DAV-Angel-
gewässer, Lage im 
Hochasserabflußgebie
t Saale, TWSZ Beesen 
und LSG Saale 

2,1 Biotopgestaltung, DAV-
Angelgewässer, passive 
Erholung 
 

                                                 
2Der Gesamtbewertungsmaßstab für den ökologischen Zustand wird dabei durch die Aufnahme folgender Einzelfaktoren 
ermittelt: 
- Aquatischer Bereich: Anthropogener Einflußgrad/Zustandsform des Standgewässers; Ausbildung der 
Pflanzen- 
  zonierung; Gewässergüteklasse/Trophiestufe; Mehrfachnutzungsmöglichkeit; 
Funktions- 
  eignung des Gewässers für Mehrfachnutzung 
- Amphibischer Bereich: Gliederung der Uferlinie/Böschungszustand; Zustand der Ufervegetation 
- Terrestrischer Bereich: Zustand der Ufervegetation; Flächennutzung; Einflußfaktoren, die zur Aufwertung des  
    Standgewässers führen; Einflußfaktoren, die zur Abwertung des Standgewässers 
führen 



Landschaftsrahmenplan Halle/Saale 

 

OECOCART / CUI, 2/1997 

152 

 

8 Ziegellehmgrubensee 
Planena (Dorfteich) 

ökologisch stark  
beeinträchtigt 

Habitat,  DAV-Angel-
gewässer, Lage im 
Hochwasserabflußge-
biet Saale, TWSZ 
Beesen und LSG 
Saale 

3,4 Biotopgestaltung, DAV-
Angelgewässer, passive 
Erholung 
 

9 südwestlicher 
Ziegellehmgrubensee 
Planena 

ökologisch stark  
beeinträchtigt 

Habitat, DAV-Angel-
gewässer, Lage im 
Hochwasserabflußge-
biet Saale, TWSZ 
Beesen und LSG 
Saale 

2,7 Biotopgestaltung, DAV-
Angelgewässer, passive 
Erholung 
 

10 Saalealtarm Hohenweiden ökologisch stark  
beeinträchtigt 

Habitat, 
Lage im Hochwasser-
abflußgebiet Saale, 
und LSG Saale 

16,5 Biotopgestaltung 
 

11 Kleiner Ziegeltongrubensee 
Angersdorf  

ökologisch 
wertvoll 

Habitat, Hochwas-
serabflußgebiet Saale 

3,4 Biotopgestaltung, FND 
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Lfd. Nr. 

 
Name/Bezeichnung 

ökologische 
Bewertung 

gesamt 

gegenwärtige 
Funktion 
Nutzung 

 
Größe  
in ha 

 
zukünftige mögliche 

Funktion/Nutzung 
12 Kiesgruben-

/Tagebaurestlochsee 
Bruckdorf-Nord 
(Hufeisensee) 

ökologisch noch 
wertvoll 

Trainingszentrum 
Was-serski und 
Tauchsport, Entnahme 
von 
Bewässerungswasser 
und Brauchwasser, 
DAV-Angelgewässer, 
Habitat, 
Badegewässer 

69,0 Biotopgestaltung, Trainings-
zentrum für Wasserski und 
Tauchsport, Entnahme von 
Bewässerungswasser und 
Brauchwasser, DAV-
Angelgewässer, Baden 

13 Tagebaurestlochsee 
Bruckdorf-Süd, 
(Kanutenteich/Osendorfer 
See) 

ökologisch noch 
wertvoll 

Trainingszentrum 
Rudern, Haltung des 
Zwangswasserspie-
gels, DAV-Angel-
gewässer, Habitat 

17,8 Trainungszentrum Rudern, DAV-
Angelgewässer, aktive Erholung, 
Biotopgestaltung 

14 Kiesgrubensee Halle-
Neustadt 
(Nordtrog) 

ökologisch 
teilweise 

beeinträchtigt 

Baden, DAV-Angel-
gewässer, Lage im 
Hochwasserabfluß-
gebiet Saale und im 
LSG Saale 

19,0 Baden, DAV-Angelgewässer  

15 Kiesgrubensee Halle-
Neustadt 
(Südtrog) 

ökologisch 
teilweise 

beeinträchtigt 

Baden (FKK), DAV-
Angelgewässer, Lage 
im Hochwasserabfluß-
gebiet Saale und im 
LSG Saale 

5,5 Baden, DAV-Angelgewässer 

16 Tagebaurestloch-
Einbruchsee Grube 
"Neuglücker Verein" (Bad 
Heidesee) 

ökologisch 
teilweise 

beeinträchtigt 

Freibad seit 1958/86, 
aktive Erholung, DAV-
Angelgewässer, 
Brauchwasserent-
nahme 

14,0 Freibad, aktive Erholung, DAV-
Angelgewässer 

17 Großer Ziegeltongrubensee 
Angersdorf 

ökologisch  
noch wertvoll 

Freibad seit 1978, 
aktive Erholung, DAV-
Angelgewässer 

4,8 Freibad, aktive Erholung, DAV-
Angelgewässer 

18 Muschelkalksteinbruchsee, 
Freizeitpark West Halle-
Neustadt 

ökologisch  
noch wertvoll 

Halten des Zwangs-
wasserspiegels, 
Brauchwasserentnah-
me  

8,7 Halten des Zwangswasser-
spiegels, Brauchwasserent-
nahme, DAV-Angelgewässer, 
aktive Erholung 

19 Muschelkalksteinbruch 
Graebsee Halle-Neustadt 

ökologisch noch 
wertvoll 

Halten des Zwangs-
wasserspiegels, 
Brauchwasserentnah-
me, DAV-Angelgewäs-
ser, passive Erholung 

2,8 Halten des Zwangswasserspie-
gels, Brauchwasserentnahme, 
DAV-Angelgewässer, aktive 
Erholung 

20 Bacherweiterung Kirchteich 
(Passendorfer Teich) 

ökologisch 
geschädigt 

Abwassereinleitung, 
passive Erholung, 
Habitat 

1,7 Sicherung als Erholungsgebiet, 
Biotopgestaltung 

21 Kleiner Kiesgrubensee 
Kröllwitz 

ökologisch noch 
wertvoll 

DAV-Angelgewässser, 
Baden, Habitat, Lage 
im LSG Saale 

0,29 DAV-Angelgewässer, 
Biotopgestaltung 

22 Großer Kiesgrubensee 
Kröllwitz 

ökologisch noch 
wertvoll 

DAV-Angelgewässser, 
Baden, Habitat, 
Brauchwasserentnah-
me, Lage im LSG 
Saale 

2,3  DAV-Angelgewässser, 
Biotopgestaltung, Baden  

23 Tagebaurestlochsee Bruck-
dorf-Süd nördl. Restloch (1) 

ökologisch noch 
wertvoll 

Baden, DAV-Angel-
gewässer, Habitat, 
Entnahme von 
Brauchwasser 

1,0 DAV-Angelgewässer, 
Biotopgestaltung 

24 Tagebaurestlochsee Bruck-
dorf-Süd, mittleres Restloch 

ökologisch noch 
wertvoll 

Baden, DAV-
Angelgewässer, 
Habitat 

7,6 DAV-Angelgewässer, aktive 
Erholung, Biotopgestaltung 

25 Tagebaurestlochsee Bruck-
dorf-Süd südliches Restloch  

ökologisch 
teilweise 

beeinträchtigt 

DAV-Angelgewässer, 
Abwassereinleitung, 
Habitat 

3,3 DAV-Angelgewässer, 
Biotopgestaltung, FND 

 
Trinkwasserschutzzonen (TWZ) sind ressourcenwirtschaftlich hochsensible Bereiche, 
die Nutzungseinschränkungen erforderlich machen, vor allem dann, wenn sie im 
Überschwemmungsbereich (Beesen) festgelegt sind. Diese Zonierung ist jüngst 
korrigiert und ergänzt worden und die Fassungsräume sichern Grundwasser- 
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mengen, mit denen weiträumig die gesamte Stadt-Umland-Region, in Ergänzung 
zum Elbaue-Ostharz-System, mit Trinkwasser stabil versorgt werden kann. 
 
 
5.1.3.2 Grundwasser  
 
Das Grundwasser ist insofern ein besonders sensibles Schutzgut und ein 
limitierender Faktor des Naturhaushaltes und der Raumnutzung, als der gesamte 
Wasserver- und -gebrauch in Mitteleuropa i.d.R. aus Grundwasser gedeckt werden 
muß. Informationen über Grundwasserhöffigkeit, Bildungsraten des Grundwassers 
und der Verunreinigungsempfindlichkeit der Grundwasserleiter sind ebenso wie 
Aussagen über den Geschütztheitsgrad der Grundwasserkörper von hohem 
Interesse. 
 
Gleichfalls sind Kenntnisse über den Flurabstand des Grundwassers erforderlich, da 
das Grundwasser Einfluß auf die Vegetation ausübt. Je nach Durchwurzelungstiefe 
einzelner Pflanzen, nach Bodenart und nach dem kapillaren Auftiegsvermögen des 
Grundwassers sind die Abstände verschieden. Für Bäume ist ein Limit von 4 m unter 
Flur als absolute Grenze gesetzt. Für die Vegetation der Feuchtgebiete ist ein 
Flurabstand von weniger als 50 cm erforderlich. 
 
Besondere Beeinträchtigungen und Gefährdungen des Grundwassers können sein: 
 
• Veränderungen des Grundwasserkörpers durch Überbauung und 

Bergbauauswirkungen, 
 
• Veränderungen der Möglichkeiten der Grundwasserbildung durch Zunahme der 

Versiegelung der Bodenoberflächen und Überbauung, 
 
• unangemessen hohe Grundwasserentnahme, 
 
• Schadstoffeintrag durch Agrochemikalien, Havarien, Sickerwässer aus Deponien 

und Altlasten. 
 
In Ballungsräumen von Wirtschaft und Bevölkerung ist die umfassende Kenntnis und 
die Bewertung der Grundwasserverhältnisse wesentliche Voraussetzung für eine 
wirksame, umweltbezogene Raumplanung. 
 
Durch die Nutzung des flächendeckenden Kartenwerkes, der "Hydrogeologischen 
Karte der DDR 1 : 50 000" (1984-86) ist ein umfassendes Datenmaterial verwendbar, 
welches hinreichend eine substantielle Kartenaussage zum Thema Grundwasser 
ermöglicht. Das mehrschichtige Informationsbündel umfaßt als Datenquelle für die 
Karte 14 (Grundwasser) im einzelnen: 
 
• Aussagen zum Grundwasserkörper (Grundwasserisohypsen des oberen 

Grundwasserleiters, Grundwasserscheiden, Fließrichtung des Grundwassers), 
 
• Informationen über die Grundwasserleiter (hydrogeologische Struktureinheiten, 

Gesteinsart, und implizit, deren Grundwasserhöffigkeit), 
 
• den mittleren Flurabstand des oberen Grundwasserleiters und 
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• Hinweise über Verschmutzungsempfindlichkeit des oberen Grundwasserleiters. 

sowie schließlich 
 
• ausgewiesene Trinkwasserschutzzonen. 
 
Ebenso wichtige Aussagen, wie solche über Grundwasserentnahmen, nach Mengen 
und über Gefahrenquellen durch potentielle Verunreinigungen sind, da z.T. nicht 
mehr zutreffend, unkorrigiert nicht mehr verwendbar. 
Durch komplexanalytische Darstellung finden die unterschiedlichen Inhaltsschichten 
ihren kartographischen Ausdruck. Mit Objektlinien- und Isoliniensignaturen wird der 
Grundwasserkörper kartographisch fixiert. Der Gesteinskörper der hydrologischen 
Struktureinheiten, d.h. die geologischen Schichtpakete werden hinsichtlich ihrer 
Grundwasserergiebigkeit bereits bewertet, wird mittels konturierten Signatur- und 
Strukturrastern ausgedrückt. Die weitere Bewertung der hydrologischen 
Struktureinheiten hinsichtlich: 
 
(a) des mittleren Flurabstandes des oberen Grundwasserleiters und 
 
(b) der Verschmutzungsempfindlichkeit (Geschütztheitsgrad) des oberen 

Grundwasserleiters 
 
als wesentliche Aussagen werden unterschiedlich kartographisch kodiert. Die 
Angabe des Flurabstandes erfolgt mit Ziffernsignaturen für jede Karteneinheit, 
während die Verschmutzungsempfindlichkeit mit der Flächenfarbe abgebildet wird. 
 
Die Karte 14 (Grundwasser) zeigt deutlich die diesbezüglichen Problembereiche. Die 
tektonischen Störungen, das NW - SE gerichtete und N - S orientierte Hallesche 
Störungssystem, erweisen sich als erstrangig raumgliedernd. Die bisher bekannten, 
vermuteten und rechnerisch ermittelten Grundwasserisohypsen werden an diesen 
Linien orientiert oder nachgewiesen. 
 
Die Kompaktgesteine des halleschen Porphyrkomplexes im Nordwesten stellen mit 
ihren überwiegend geringmächtigen bindigen Deckschichten gering geschützte 
Grundwasserleiter dar, wenn auch der Flurabstand starken Schwankungen unterwor-
fen ist. Im zentralen Bereich des halleschen Plateaus ist der Gesteinskomplex ohne 
Grundwasserführung. An fünf, nicht unbedeutenden Arealen (Nietleben, Rattmanns-
dorf, Kanena, Osendorf, Lochau) ist durch Bergbaueinfluß der Grundwasserkörper 
gänzlich gestört, und nicht nur der Flurabstand ist dadurch radikal verändert worden. 
 
Solche Veränderungen durch Eingriffe können ebenfalls in der breiten Saale- und 
Elster-Aue erwartet werden, wenn permanente oder zeitlich begrenzte 
Grundwasserentnahmen bzw. Wasserhaltungmaßnahmen von Bauvorhaben (ICE, 
Autobahn usw.) und das Einbringen von Bauwerken in den Grundwasserleiter für 
Dauer Platz greifen. 
 
Hierzu scheint besonders der Talraum zwischen Holleben und Döllnitz gefährdet und 
darin vor allem die kulturlandschaftlich wertvollen Auenbereiche (Große Aue, Kleine 
Aue) sowie die Auwaldreste, Waldzellen (Burgholz) und Feuchtbiotope. 
 
Zur Zeit sind die folgenden Grundwasserentnahmen von Bedeutung: 
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• Die Wassergewinnung beruht auf der künstlichen Grundwasseranreicherung über 

sieben Versickerungsbecken und Förderung über Brunnengalerien, der 
Gewinnung von Uferfiltrat aus Saale, Weißer Elster und Gerwische und in 
geringem Unfang der Förderung echten Grundwassers. Die Wasserfassungen 
Beesen haben schon längst eine langfristige, wohl irreversible Veränderung des 
Grundwasserkörpers herbeigeführt. 

• Im Bereich Halle-Neustadt wird eine Grundwasserabsenkung durchgeführt, die 
gewährleistet, daß das für die bauliche Sicherheit notwendige Grundwas- 
serniveau (Oberfläche des Grundwasserkörpers 5 m unter Flur) gehalten wird. 
Hierzu gehören die Brunnengalerien parallel zum Gimritzer Damm und der B 80 
sowie am Kalksteinbruch und am Graebsee.  

• Die zeitweilige Grundwasserhaltung im Bereich des Altbergbaus betrifft die 
Standorte Hufeisensee, Osendorfer See, Heidesee und Kalksteinbruch. 

• Weitere Grundwasserentnahmen erfolgen über Brunnen in Kleingärten, Betrieben 
u.ä. wie z.B. über die Brunnengalerie am Hufeisensee. 

 
 
5.1.4 Klima/Luft 
 
Die klimatische Situation der Stadt Halle wird durch ihre Lage im Übergangsbereich 
vom Regenschatten im Lee des Harzes zum niederschlagsreicheren, kontinental 
geprägten Binnenlandklima der Leipziger Tieflandsbucht bestimmt. Sie ist durch die 
folgenden Parameter gekennzeichnet: 
 
Jahresmitteltemperatur der Luft: 9 °C 
Mittlere Jahressumme der Niederschlagshöhe (Normalperiode 1981/90): 453 mm  
Vorherrschende Windrichtung: Südwest bis Nordwest 
 
Vorliegende Thermalscanneraufnahmen (SPACETEC 1991) belegen für die Stadt 
die Herausbildung eines eigenständigen Stadtklimas. Typisch für Halle ist die 
Ausprägung mehrerer baustrukturell bedingter Wärmeinseln, die durch eine 
Überwärmung gegenüber dem Umland bei geringer Luftfeuchte gekennzeichnet sind. 
Ursachen sind vorrangig der hohe Versiegelungsgrad und der Verlust 
vegetationsbestandener Flächen. Als solche stadtklimatischen Ungunstgebiete sind 
zu nennen: 
• der Altstadtkern, 
• die dicht bebauten gründerzeitlich geprägten Stadtviertel, 
• die Neubaugebiete Neustadt, Silberhöhe und Teile der Südstadt, 
• die Industrie- und Gewerbekomplexe von Trotha, Halle-Ost und Radewell. 
 
Ein weiterer klimaökologischer Belastungsfaktor ist die hohe Luftbelastung mit 
Schadstoffen und Staub. Die Stadt Halle wird in der Smog-Verordnung vom 06.12. 
1991 als Smoggebiet Nr. 9 ausgewiesen und ein Verkehrssperrbezirk bestimmt. Der 
Sperrbezirk wird durch die folgenden Straßen eingegrenzt:  
Waisenhausring - Franckeplatz - Moritzzwinger - Herrenstraße - An der Schwemme - 
Ankerstraße - Robert-Franz-Ring - Neuwerk - Burgstraße - Große Brunnenstraße - 
Wolfensteinstraße - Dessauer Platz - Paracelsusstraße - Volkmannstraße - 
Riebeckplatz - Franckestraße.  
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Zur Überwachung der Luftqualität wurden seit 1993 3 Meßkontainer des 
Lufthygienischen Überwachungssytems Sachsen-Anhalt (LÜSA) in Halle aufgestellt. 
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Tab. 5.1.4 - 1:  Jahresmittelwerte für SO2 und Schwebstaub für die Meßstation 
    Halle-Zentrum Nord3 (Angaben: FLÄCHENNUTZUNGSPLAN  
    HALLE/SAALE , ENTWURF AUGUST 1995) 
 
 
Schadstoff 

 
1985 

 
1986 

 
1987 

 
1988 

 
1989 

 
1990 

 
1991 

 
1992 

 
1993 

Jahresmittelwert SO2 (mg/m³) 480 362 231 207 295 184 111 91 83 

Jahresmittelwert für Staub 
(mg/m³) 

0,13 0,131 0,139 0,091 0,093 0,081 0,065 0,048 0,048 

 
Die Werte belegen eine kontinuierliche Abnahme der Luftbelastungen. Als Ursachen 
können der stetige Rückgang der Imissionen aus Heizungsanlagen durch Umstellung 
von festen Brennstoffen auf Erdöl und Erdgas sowie Betriebsstillegungen angesehen 
werden.  
 
Dem steht ein sprunghafter Anstieg des Anteils von verkehrsbedingten Schadstoffen 
(Stickoxide, Benzol, Rußpartikel) gegenüber, der lokal zu starken Belastungs- 
situationen, dem sog. Sommersmog, führen kann. Es treten besonders bei anhaltend 
sonnigen Wetterlagen erhöhte Ozonkonzentrationen auf. 
Ein weiterer verkehrsbedingter Belastungsfaktor sind die Schallemissionen entlang 
von stark befahrenen Straßen. Eine Lärmberechnung (TÜV Hessen 1995) zeigt 
Schallpegel von über 80 dB (A) an den viel befahrenen Straßen. In vielen Bereichen 
der Stadt werden die Grenzwerte für Wohn- und Mischgebiete flächenhaft 
überschritten.  
 
Das Schutzgut atmosphärische Luft und Klima einerseits und das Georelief anderer-
seits sind dahingehend miteinander verknüpft, daß das Georelief als 
landschaftshaushaltliche Regelgröße wirkt und das Geländeklima mit bestimmt. 
Potentielle Kaltluft- bzw. Frischluftentstehungsgebiete (Kaltluftseen) und potentielle 
Kaltluftabflußbahnen (Ventilationsbahnen) können u.a. mit Hilfe der Interpretation 
ausgewählter Reliefparameter ermittelt werden.  
 
Georelief und Geländeklima sind nicht nur für die Lebensbedingungen der 
städtischen Bewohner maßgebliche Größen, sondern auch entscheidende 
Parameter der Umweltqualität in Städten und im siedlungsnahen Umland.  
 
Kaltluftentstehungsgebiete können Quellen des klimaökologischen Ausgleiches sein, 
wenn einerseits ein Gefälle ab etwa 3° Neigung vorhanden ist und andererseits ent-
sprechende Austauschbahnen existieren und nicht durch Hindernisse (Baukörper) 
aufgehalten werden können. Die Kaltluft, die dann zugleich Frischluft ist, wenn im 
Bereich ihrer Entstehung die vegetationsbestandenen Freiflächen nicht hohe 
Immissionswerte aufweisen bzw. mit hoher Überfrachtung von Luftverunreinigungen 
ausgestattet sind, ist in diesem Fall ein bedeutender klimameliorativer Faktor. 
Kaltluftseen in Muldenlage haben bei Begrenzung durch Hindernisse wie Wald- und 
Siedlungsränder ebenfalls Auswirkung auf das örtliche Klima. Höhere Frostgefahr 
und größere Nebelhäufigkeit im Frühjahr und Herbst als Folgen treten vor allem in 
Siedlungen in Tallagen, feuchten Waldbeständen und auf offenen feuchten 
Freiflächen auf. 
                                                 
3Meßpunkt bis 1990:Frankesche Stiftungen, ab 1991 Stadtpark 
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Die Karte 15 (Georelief und Geoklima) informiert über wesentliche Reliefparameter 
und mesoklimatische Ausgleichsflächen im Kartierungsraum. Differenzierte Angaben 
zur stadtklimatischen Differenzierung können dem Klimagutachten (SPACETEC 
1991) entnommen werden. 
 
Da bereits eine detaillierte Reliefkarte desselben Kartenausschnittes im Maßstab 1 : 
25 000 vorliegt, (SCHRÖDER UND VILLWOCK 1992) und ebenfalls die 
Verkleinerung auf 1 : 50 000 ohne Informationsverlust auswertbar ist, wurde ein 
anderes Konzept entwickelt. Mit diesem sollen die Informationen zu den 
mesoklimatischen Ausgleichsflächen verknüpft werden. 
 
Die verwendete Arealmethode zur Darstellung der Verteilung der Hangneigungsklas-
sen in der Ausgangskarte ist, reduziert, durch konturierte Strukturraster in der Folge-
karte umgesetzt worden. Die Gruppierung in vier Klassen entspricht den möglichen, 
durch Hangneigung ausgelösten, geomorphologischen Formungsprozessen : 
 
- ab 3 ° Neigung beginnt die Erosionsanfälligkeit von Lößstandorten durch Wasser 
und in Ebenen sowie flachhängigen Reliefbereichen können bei 3 ° Neigung schon 
Staunässebildungen entstehen, 
 
- ab 15 ° Neigung ist der kritische Punkt für mögliche Hangrutschungen erreicht. 
 
Charakteristische Geländekarten und konvexe Wölbungen (Stufen über 5 m Höhe) 
gelangen ebenfalls, mehrheitlich durch linienhafte Objektsignaturen zur Darstellung. 
 
Die Höhenlage, allgemein charakterisiert durch den Verlauf der Isohypsen, wird in 
der Karte durch die Darstellung von farbig gefüllten Höhenschichten mit einer 
Äquidistanz von 20 m kartographisch fixiert. Das erzeugte Kartenbild entspricht den 
großen Formen, die aus den Karten 1 (Naturräume - Physiogeographischer 
Raumtypen und lokale Landschaften) und 2 (Geologie/ Oberflächennaher 
Untergrund)  ebenfalls ersichtlich sind. Die Darstellung wird ergänzt durch die 
Angabe markanter Höhenpunkte, welche die Höhenniveaus der einzelnen 
Großformen näher beschreiben oder auf morphologische Dominanten aufmerksam 
machen. 
 
Für die klimaräumliche Differenzierung ist die Ermittlung kaltluftbildender Flächen 
erforderlich (Waldgebiete, Talbereiche, Parks, Friedhöfe, Acker- und Grünland- 
flächen). Für die Karte lagen jedoch schon geeignete Unterlagen vor, die 
Verwendung finden können. Die Karte "Ventilationsplan Halle und Umland" 
(SPACETEC 1992) und die Diplomarbeit von SAUERBREY (1992) bilden 
hinreichende Datengrundlagen. 
 
Die Ergebnisse, die SAUERBREY (1992) erzielt, entsprechen der gröberen Aussage 
von SPACETEC (1992) im wesentlichen. Durch stärkere Berücksichtigung lokaler 
Reliefpositionen und Geländebesonderheiten gelangt erstgenannter Autor zu 
detaillierteren Aussagen. 
 
Drei Karteneinheiten sind diesem Bereich gewidmet. Potentielle Kaltluftentstehungs-
gebiete (einschl. Kaltluftseen), potentielle Kaltluftaustauschbahnen (Ventilation) und 
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Abflußhindernisse (Barrieren) werden durch konturlose Strukturraster, durch 
Vektoren und durch Objektliniensignaturen kartographisch wiedergegeben. 
 
Die im Kartenbild farbig dominierenden Höhenschichten repräsentieren die land-
schaftlichen Großformen (vgl. Karte 1 Naturräume - Physiogeographischer 
Raumtypen und lokale Landschaften) in anschaulicher Weise. Das breite, im 
Zentrum dominierende Saaletal einerseits und die Hochflächen im W und E anderer-
seits setzen den gliedernden Rahmen.  
 
Deutlich treten die Grenzen des Zscherbener Plateaus hervor, da sie durch 
bedeutende Hangkanten betont werden. Hier werden ebenfalls die höchsten 
Geländehöhen des gesamten Blattes erreicht. Ähnlich deutlich tritt das Hallesche 
Plateau (3.1.) östlich des Saaletales hervor. Gemeinsam mit dem sich nach W 
anschließenden Plateau-Hang-Gefüge von Wörmlitz (6.2.) und dem sich nach N 
fortsetzenden Kütten-Peißener-Plateau (2.1.) bildet es die dominanten Hochflächen. 
Die im NE an das Hallesche Plateau angrenzende Seebener (Terrassen-) Platte wird 
im E durch eine NS gerichtete, konkav gewölbte Hangstufe begleitet, die als 
natürliche Barriere des Luftaustausches stark wirksam sein kann.  
 
Im Zentrum tritt die klein gekammerte Differenzierung des Halleschen Porphyrriegels, 
des Halleschen Porphyrkuppen-Plateaus (7.1.), deutlich in Erscheinung. Der wohl 
markanteste Landschaftsraum im Stadtgebiet  bestimmt mit dem Tal-Hang-Gefüge 
von Brachwitz (6.1.) den reliefbedingten Charakter des naturräumlichen Gefüges im 
gesamten Kartierungsraum. 
 
Der maximale Reliefenergiewert im Stadtgebiet liegt bei etwa 95 m. Er wird nicht 
unwesentlich bestimmt durch mehrere einzelne Kuppen und kleinere Rücken, 
hervorgerufen durch Porphyrhärtlinge (Lerchenhügel, Lunzberge, Ochsenberg), 
pleistozäne Schichtpackungen (Fuchsberg, Spielberg) oder durch die Restformen 
ehemaligen Bergbaus (Haldenkomplex W Osendorfer See). 
 
Neben dem breiten Talboden des Saale- und Weiße Elstertales fällt im Osten eine 
breite, aber flache Wanne in das Blickfeld, welche sich von Döllnitz über Dieskau bis 
nach Peißen erstreckt. Der Raum diente im Frühpleistozän vermutlich einem 
Saalelauf als Flußbett. Heute befinden sich in dessen Mitte die schmalen aber 
feuchten und z.T. grundwasserbestimmten Bachläufe von Reide und Kabelske. 
 
Die Reliefeinheiten bestimmen nicht nur die naturräumliche Gliederung des Kartie-
rungsraumes sondern sie bilden das "Kanalsystem" des Luftaustausches im 
Stadtgebiet und im Stadt-Umland-Bereich. Obwohl im Stadtrandbereich die 
potentiellen Kaltluftentstehungsgebiete großflächig verteilt sind, befinden sich nur im 
N, NW, und SW des Stadtgebietes hinreichende Kaltluftabflußbahnen , so daß nur 
die Stadtrandbereiche im N, NW und SW mesoklimatisch begünstigt werden können. 
Gebäude und Verkehrsbauten sowie ebene oder nur flach geneigte Talauenbereiche 
(Saale- und Elsteraue, unteres Götschetal) verhindern den Kaltluftabfluß. 
 
Den Kaltluftstau bewirkende Barrieren befinden sich beispielsweise bei Kröllwitz, 
Nietleben, Zscherben und Holleben ebenso wie an Eisenbahnstreckenabschnitten 
Richtung Köthen, Berlin, Leipzig und Eisleben oder an Autobahn und Bundesstraßen 
(B 80 südlich Neustadt, Autobahnauffahrt und -brücke A 14 bei Peißen).  
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Die von SAUERBREY (1992 S. 60...67) ermittelten 35 geländeklimatischen Phäno-
mene Kaltluftseen, Kaltluftabflußbahnen und Barrieren sind in der Karte identifizier-
bar. In der nachfolgenden Tabelle werden deren Merkmale beschrieben.  
 
Mehrheitlich sind ortsfeste, lokale Kaltluftseen ausgewiesen worden, die selbst als 
Barrieren fungieren weil sie in der Ebene oder in sehr flach geneigten Hängen lokali-
siert sind. Manche dieser Kaltluftseen sind Sammelbecken für Kaltluft von der höher-
gelegenen Umgebung. Da sie aber ihrerseits von gebauten Barrieren umgeben sind, 
können sie selbst nicht oder nur bedingt für benachbarte städtische Wohnviertel und 
dörfliche Siedlungen wirksam werden. 
 
Tab. 5.1.4 - 2:  Kaltluftseen, Kaltluftabflußbahnen und Barrieren im Stadt-Umland- 
      Bereich von Halle/Saale 
 

 
Nummer 

 
Erscheinung 

 
Lage  

 
Merkmale 

    
1 Kaltluftbahn von Sennewitz bis Trotha Kanal B6 bis Bebauung 
2 Kaltluftsee Lettin, Peißnitz bis B 80 Kaltluft als Barriere 
3 Kaltluftstau Nordrand Heide bis Hechtgr. Kaltluft aus Stammräumen 
4 Kaltluftbahn Acker zw. Dölau u.Heide Nord Ventilation I.u.II. WK 
5 Kaltluftbahn Brandberge - Saale kein Einfluß auf Wohngeb. 
6 Kaltluftsee RL Grube Neuglück, Heidesee Zufluß aus Heide 
7 Kaltluftbahn Freifläche Gartenstadt Nietleben Abflußrichtung Graebsee 
8 Kaltluftbahn Sportplatz Heidekaserne Zufluß nördl. Neustadt 
9 Kaltluftbahn Acker östlich Zscherben Wirkung bis Gewerbegebiet 
10 Kaltluftsee Park bis Gut Passendorf Kaltluft als Barriere 
11 Kaltluftsee Pferderennbahn Kaltluft als Barriere 
12 Kaltluftsee Magistrale bis Ziegelwiese Kaltluft als Barriere 
13 Kaltluftsee Rabeninsel Kaltluft aus Stammraum 
14 Kaltluftsee  südlich des Kanals Kaltluft als Barriere 
15 Kaltluftsee Angersdorf bis Kasseler Bahn Kaltluft als Barriere 
16 Kaltluftsee Große und Kleine Aue Zufluß aus SE, kaum Abfluß 
17 Kaltluftsee Röpzig bis Elstermündung Kaltluft als Barriere 
18 Kaltluftsee Alte Heerstraße Einfluß Richtung Beesen 
19 Kaltluftsee  zw. W. Elster und Gerwische Kaltluft als Barriere 
20 Kaltluftsee zw. B91 und Eisenbahn Mersg. Kaltluft als Barriere 
21 Kaltluftsee Radewell und Osendorf Randl.Einfluß auf Dörfer 
22 Kaltluftsee südlich Döllnitz Kaltluft als Barriere 
23 Kaltluftsee Unteres Reidetal u.Mündung Zufluß von Acker im NE 
24 Kaltluftsee Reidetal bei Dieskau Kaltluft als Barriere 
25 Kaltluftsee Bergbaugelände Bruckdorf Kaltluft als Barriere 
26 Kaltluftsee Eisenbahnostkreuz Kaltluft als Barriere 
27 Kaltluftbahn Acker westlich Holleben Zubringer bis Eisenbahn-Linie 
28 Kaltluftsee zw. Reidetal und Zwintschöna Einfluß auf Dörfer 
29 Kaltluftsee zw. Hufeisensee und Dölbau Kaltluft im Reidetal 
30 Kaltluftsee  westlich Büschdorf Randl. Einfluß auf Dörfer 
31 Kaltluftsee Peißen westlich der A 14 Kaltluftsammelbecken 
32 Kaltluftsee Peißen östlich der A 14 Kaltluftsammelbecken 
33 Kaltluftsee Mötzlicher Teiche Zufluß Seeb.Bgn.u.Hoppbg. 
34 Kaltluftsee Trotha entlang Eb.-Lin. Könnern Zufluß vom Hoppberg 
35 Kaltluftsee östlich Sennewitz Zufluß von Seebener Bergen 

 
Quelle: SAUERBREY (1992) 
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5.1.5  Landschaftsbild 
 
Grundsätzlich lassen sich die Beziehungen des Menschen zur Landschaft, in der er 
lebt, in zwei Dimensionen aufgliedern: 
 in eine materielle und  
 in eine nichtmaterielle oder ideelle. 
 
Nach SCHWAHN (1990) kann die materielle Bindung unter dem Aspekt der 
Landnutzung recht einfach zusammengefaßt werden. Das Wesen der ideellen 
Beziehung zur Landschaft ist wissenschaftlich wesentlich schwieriger zu 
beschreiben, obwohl sie sich in ihrer Bedeutung nicht leugnen läßt. Inhalte, die sich 
hinter den Begriffen "Heimat", "Heimweh" oder "Fernweh" verbergen, machen dies 
deutlich. Leider gelangen ideelle Landschaftswerte für den Menschen erst dann zu 
Bewußtsein, wenn sie im Verschwinden begriffen sind oder wenn sie aufgehört 
haben zu existieren. Besonders im Zeitalter des industriellen Aufschwunges gerieten 
sie in Vergessenheit, stand doch die materielle Nutzung der natürlichen 
Lebensgrundlagen im Vordergrund. 
 
Mit der zunehmenden Gefährdung dieser Ressourcen verstärkte sich der 
Naturschutz zur Erhaltung von Arten und deren Lebensstätten. Gleichzeitig muß zur 
Sicherung der ideellen Ressource Landschaft all das, was unter dem Begriff 
"Landschaftsbild" zusammengefaßt wird, bewahrt werden. Bereits vor 10 Jahren 
geführte Diskussionen um insbesondere visuelle Umweltqualitäten zeigen, daß 
Verarmungs-, Verfremdungs-, Normierungs- und Nivellierungseffekte zu 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes geführt haben (KRAUSE 1983). Dennoch 
übernimmt selten jemand etwas zum Schutz des öffentlichen Gutes Landschaft, was 
nach DOLP (1982) auf die Tatsache zurückzuführen ist, daß von den Anstrengungen 
nicht nur der etwas hat, der die Kosten trägt. 
 
Landschaft als Gegenstand menschlichen Erlebens, als Auslöser ästhetischen 
Empfindens kann gleichzeitig als lebensnotwendiger Raum menschlichen Daseins 
definiert werden. Nach ADAM, NOHL, VALENTIN (1986) kann unter 
Landschaftsbild die sinnlich (visuell, auditiv, olfaktorisch) wahrnehmbare 
Erscheinungsform von Natur und Landschaft verstanden werden. Das 
Landschaftsbild ist somit die Abbildung der Landschaft durch den Menschen. 
Aufgrund der physiognomisch hervortretenden Merkmale der Naturausstattung der 
Landschaft und deren Nutzung durch die Gesellschaft wird es für den Betrachter 
räumlich und durch den Aspektwandel auch zeitlich wahrnehmbar. 
 
Probleme bei der gutachterlichen Bewertung von Landschaftsbildern bzw. 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild liegen im Wahrnehmungsprozeß 
(Einschränkungen der menschlichen Sinneswahrnehmung) begründet. Deutlich 
zeigte WÖBSE (1993): "Was Landschaft ausmacht, ist zur Gänze nicht abbildbar, 
schon allein deswegen nicht, weil ihre sinnliche Wahrnehmung immer eine objektive 
und eine subjektive Komponente hat." 
 
Der genannten Problematik Rechnung tragend, wurde mittels möglichst objektiver 
Kriterien eine textliche Einschätzung vorgenommen, die dann kartographisch belegt 
wurde. 
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Als Informationsgrundlage dienten 
 - die Auswertung der CIR-Luftbilder 
 - die Kartierung im Gelände 
 - die Auswertung aktueller und historischer topographischer Karten. 
 
Es galt dem vom Gesetzgeber vorgegebenen Schutz von  
    - Vielfalt (besser Strukturvielfalt), 
    - Eigenart und  
    - Schönheit  
Folge zu leisten und gleichzeitig den von SCHLÜPMANN UND KERKHOFF (1992) 
deutlich gemachten Forderungen des Menschen bezüglich des Gehaltes von 
Landschaftsbildern nach 
    - Information 
    - Orientierung 
    - Selbstverwirklichung 
    - Freiheit, Heimat, Geborgenheit und Identität 
Rechnung zu tragen. 
 
Dabei enthält Schönheit eine Wertung, die der Mensch aufgrund seiner sinnlichen 
Wahrnehmung vornimmt, nämlich eine positive. Aus diesem Grund ist Schönheit als 
ein Erlebnispotential der Landschaft als solches nicht operationalisierbar. Geeig- 
neter erscheint es deshalb, die Natürlichkeit zu bewerten. 
 
Aus Strukturvielfalt, Natürlichkeit (im nachfolgenden Sinne) und Erhalt der Eigenart 
läßt sich der ästhetische Wert einer Landschaft ableiten. 
 
Dabei erscheint eine getrennte Bewertung für Siedlungsbereiche und größere 
Freiräume wie die Dölauer Heide, die Saaleaue, Osendorfer- und Hufeisensee mit 
Umgebung sinnvoll. 
 
 



OECOCART / CUI, 2/1997 

164 

Landschaftsrahmenplan Halle/Saale 

Tab. 5.1.5 - 1:  Kriterien zur Bewertung des Landschaftsbildes 
 
Strukturvielfalt Eigenart und Erhalt  Natürlichkeit Landschaftsästhetischer Wert 
Darunter sind die Reich-
haltigkeit der Ausstattung 
und die eindeutig erkenn-
bare Ordnung eines Rau-
mes zu verstehen. Es geht 
weder um ein Maximum 
verschiedener Elemente, 
noch um eine einfache und 
leicht zu durchschauende 
Struktur in weiträumiger 
Monotonie, als vielmehr um 
das Vorhandensein 
notwendiger Orientierungs-
punkte, blicklenkender und 
blickbegrenzender 
Merkmale. 

Diese ist gleichzusetzen mit 
der kulturhistorischen 
Charakteristik einer 
Landschaft, die sich aus 
historisch gewachsenen, 
besonders charakteristi-
schen und unverwechsel-
baren Landstrukturen 
herausgebildet hat. Die 
Identifizierungsmög-
lichkeiten mit der Land-
schaft sind umso größer, je 
weniger sie von dieser 
historischen Eigenart 
verloren hat. Die Bedürf-
nisse nach Freiheit, Heimat 
und Geborgenheit können 
am besten befriedigt 
werden, je stärker der 
Mensch sich in dieser 
Landschaft "zuhause" fühlt. 

Auf der Grundlage der 
Bedürfnisbefriedigung 
nach Selbst-
verwirklichung wird eine 
Bewertung vorgenommen 
und Naturnähe in diesem 
Sinne verstanden, als 
sichtbare Strukturen und 
Objekte die von Natur aus 
dort vorhanden sind, als 
Eindruck des Ursprüng-
lichen, als Fehlen visueller 
Störfaktoren. 

 

zu bewertende Teilaspekte: 
Oberflächenform und 
Gewässer, 
Vegetation und Nutzung, 
Kleinstrukturen, 
Aspekt- und 
Perspektivvielfalt 

zu bewertende Teilaspekte: 
landbaulicher Wandel, 
Vielfaltsverlust, 
Verlust spezifischer 
landschaft-licher Er-
scheinungsformen ins-
besondere kulturhistorisch 
wert-voller Elemente 

zu bewertende Teilaspekte: 
Topographie 
Nutzung und Vegetation 
Harmonie von Form und 
Inhalt 
Übereinstimmung von 
Realität und Idealbild 
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weite ebene bis flachwellige 
Flächen mit monotoner bis 
kaum wechselnder 
Vegetationsausprä-gung, 
fehlende bis stark ein-
geschränkte 
Nutzungsvielfalt 

charakteristische bis 
unverwech-selbare 
Landschaftsstrukturen sind 
kaum bis gar nicht 
vorhanden bzw. sind stark 
zurückgegangen 

großflächige anthropogene 
Ver-änderung vorallem der 
Vege-tation ist 
kennzeichnend, 
menschliche Landnutzung 
in großem Umfang sichtbar, 
Disharmonie/Wiedersprüch
e zwischen natürlichen 
Gegeben-heiten und 
Nutzung. 

sehr gering bis gering  
ausgeräumte intensiv genutzte 
Agrar-landschaft auf ebenem 
Gelände 
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Strukturvielfalt Eigenart und Erhalt  Natürlichkeit Landschaftsästhetischer Wert 
monotoner Baustil mit zu 
geringen meist 
unzureichend gestalteten 
Freiflächen 

charakteristische bis 
unverwechselbare 
Landschaftsstrukturen sind 
kaum bis gar nicht vorhan-
den bzw. sind stark 
zurückgegangen 

visuelle Störfaktoren 
bestimmen  insbesondere 
in Form großtechnischer 
Elemente das Bild 

Industrie- und Gewerbeflächen, 
monotone Großplattengebäude 
ganzer Stadtteile (Halle-Neustadt, 
Südstadt, Silberhöhe, Halle-Ost) 

flache Hänge, ausgeprägter 
Wechsel der 
Nutzungsformen 

Vorhandensein 
charakteristischer und 
unverwechselbarer Land-
schaftsstrukturen 

an die physisch-
geographischen 
Bedingungen 
weitestgehend an-gepaßte 
Nutzungsformen 

mittel 
strukturierte Agrarlandschaft, 
beispiels-weise bei Seeben, Lettin 
und Planena, rekultivierte bzw. 
durch Sukzession gekennzeichnete 
Abbauflächen südlich der  B 80  
und nördlich von Osendorf 

Einzelhaussiedlungen mit 
Haus-gärten, 
Blockbebauung mit 
gestalteten Freiflächen 

gründerzeitliche Fassaden 
mit aufwendigen 
Gestaltungselementen 

Gärten der 
Einzelhaussiedlungen 

Stadtviertel mit beachtenswerten, 
meist gründerzeitlichen Fassaden 
(hohe Eigenart) aufgelockerte 
Blockbebauung der 20er-50er 
Jahre, Einzelhaussiedlungen am 
ehemaligen Stadtrand und am 
Rand der Dörfer (hohe 
Natürlichkeit) 
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stark bis sehr stark 
gegliederte Oberfläche, 
große Arten- und 
Strukturvielfalt der 
Vegetation, sowie 
zeitabhängiger, deutlich 
beobachtbarer Phänomene, 
weit bis sehr weit reichende 
Blickbe- ziehungen mit 
unterschiedlichem Inhalt 

landschaftstypische 
Strukturen sind in großem 
Umfang vorhanden bzw. 
unterlagen keinen 
wesentlichen Verände-
rungen 

gut bis sehr gut an die 
gegebenen Bedingungen 
an-gepaßte 
Nutzungsformen ohne 
anthropogen bedingte 
visuelle Störfaktoren 

hoch bis sehr hoch reich bis sehr 
reich und kleinflächig strukturierte 
Auenbereiche bei Planena-
Hohenweiden, Hangbereiche mit 
Streuobstbeständen am Heidesee, 
Dölauer Heide 

historisch beachtenswerte 
Gebäude, Villen und 
Gärten, öffentliche 
Grünflächen 

historische Altstadt mit 
mittel-alterlicher 
Grundrißgestaltung, 
gründerzeitlichen 
Fassaden, planmäßig 
angelegte Stadtviertel wie 
Paulusviertel, Vogelweide 

Gärten im Paulusviertel, 
gartenstädtisch 
aufgelockerte 
Zeilenbauweise an der 
Vogel-weide und am 
Gesundbrunnen 

historische Altstadt, Stadtviertel mit 
besonderer architektonischer 
Bedeutung, beachtenswerte 
Grünflächen wie Stadtpark, 
Friedhöfe), historische, gut 
erhaltene Dorfkerne 
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Zusätzlich zur flächigen Bewertung des landschaftsästhetischen Wertes enthält die 
kartographische Darstellung weitere Inhalte: 
- lineare und punktuelle Strukturelemente von hohem landschaftsgestaltendem 
Wert wie:    - Einzelbäume 
     - Flurgehölze 
     - Landschaftstypische Ortsrandlagen 
- optische und akustische Störstellen des landschaftsästhetischen Erlebens wie: 
     - Wirtschaftsbauten 
     - Hochspannungsleitungen 
     - Sendemasten 
     - Geräuschquellen 
- markante Blickbeziehungen und Aussichtspunkte. 
 
Im Ergebnis der Bewertung erweisen sich das Saaletal, die Dölauer Heide 
einschließlich der Bereiche um den Heidesee und der Altstadtkern von Halle als 
gestalterisch bedeutsamste Größen. 
 
Insbesondere in den bebauten Bereichen spiegelt sich der jeweilige Zeitgeist der 
Stadtgestaltung wider. 
 
Bei den Analysen zur Bewertung des Landschaftsbildes der Stadt konnte die 
einzuschätzende Fläche untergliedert werden in: 
 
1.  alter Stadtkern 
2. geschlossene Bebauung von der Innenstadt bis zum Stadtrand 
3. der Stadt vorgelagerte Siedlung und ihr Umland (wie Mötzlich und Tornau, 

Reideburg, Burg und Planena inmitten landwirtschaftlicher Nutzflächen bzw. 
altindustrieller Bereiche). 

 
Ohne der Charakterisierung der in Anlehnung an den Flächennutzungsplan 
betrachteten 18 Teilräume etwas vorwegzunehmen, seien schwerpunktmäßig einige 
Aussagen zu oben genannten Gliederungspunkten gemacht. 
 
Der alte Stadtkern mit bedeutsamer historischer Bebauung bildet den wertvollsten 
Bereich. Außer dem weitgehend erhaltenen mittelalterlichen Straßengrundriß mit 
Markt, Alter Markt und Hallmarkt als zentrale Platzensembles prägen den als großen 
Denkmalbereich ausgewiesenen Stadtkern, mittelalterliche und repräsentative 
Bauten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. 
 
Nach Norden und Süden schließen sich an den Stadtkern die Innenstadtbereiche an. 
Neben planmäßig angelegten Wohnvierteln mit sehr dicht bebauten Mietshäusern 
(vgl. ehemaliges Friedrichstraßenviertel, Lutherplatz und Umgebung) sind 
großbürgerliche Villen (vgl. Kurviertel, z.T. Paulusviertel) und historische 
Monumentalbauten des 19. Jahrhunderts (vgl. Theater, Universitätsbibliothek, 
Hauptpost, Strafvollzugsanstalt) ebenso charakteristisch wie die gartenstädtisch 
aufgelockerte Zeilenbauweise der Siedlung an der Vogelweide. Vor allem im 
Stadtkern und in den Innenstadtbereichen unterliegen derzeit durch Abriß und 
Neubebauung ganze Stadtviertel starken architektonischen und grünordnerischen 
Veränderungen (vgl. Charlottenviertel, Große und Kleine Brauhausstraße). 
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Historische, ehemals vor dem mittelalterlichen Halle gelegene Bebauungen, heben 
sich deutlich von ihrer Umgebung ab. Markante Beispiele dafür sind die 
Franckeschen Stiftungen und die Burg Giebichenstein. Der fortschreitende 
Wohnungsbau der 60er bis 90er Jahre hat zur Entstehung von Wohnstädten aus 
industriell gefertigten Großplatten- und Hochhäusern geführt. Einer aufgelockerten 
Bebauung gegenüber den Mietsvierteln stehen deutlich uniformere Fassaden 
gegenüber. Gleichzeitig wurde nach 1990 eine unzureichende Freiflächengestaltung 
insbesondere in Halle-Neustadt durch zunehmende Lückenbebauung ersetzt. 
 
Zusätzlich zu den Ausführungen zum Stadtbild sei anschließend auf die 
Übergangsbereiche zwischen Stadt und Umland, sprich Stadtrand, eingegangen. 
Von besonderer Bedeutung für das Erscheinungsbild der Stadt ist die Situation an 
den “Stadteingängen” der Hauptverkehrslinien. Bei der derzeit zu beobachtenden 
Ausweitung besteht gerade in diesem Punkt dringender Handlungsbedarf (vor allem 
an der B 6 von Norden und Südosten, an der B 100 von Osten). In diesem 
Zusammenhang erscheint es dringend notwendig, die Zersiedlung zu verhindern und 
bestehende Freiflächen wie z.B. an der B 100 dem Gold- und Sandberg-Bereich zu 
erhalten. Eine gut gestaltete Ortszufahrt ist an der Berliner Straße 
(Pyramidenpappelallee) vorhanden. Neben der Erhaltung der Freiflächen und 
Schaffung alleeartiger Zufahrten muß auch auf die bauliche Gestaltung der 
Ortseingangsbereiche geachtet werden. Als Beispiel sei die Stadteinfahrt der B 91 
von Süden her bei Ammendorf erwähnt. Sie ist städtisch stark überprägt, z.T. durch 
schlechten baulichen Zustand gekennzeichnet und von einer großflächigen 
Verkehrskreuzung bestimmt. 
 
Besonders auffällig bei der Gestaltung des Stadtrandes ist einerseits die Häufung 
von Privathaussiedlungen und Gartenanlagen wie am Dautsch, nördlich des 
Galgenberges oder an der Leipziger Chaussee und andererseits die Häufung der 
Verkaufs- und Gewerbegebiete wie im Osten von Halle und in Halle-Trotha. 
 
Die Ausdehnung der Bebauung der Stadt umfaßte in immer stärkerem Maße auch 
die zwischen Stadt und Vororten bestehenden Freiräume. Da beispielsweise die 
Stadtbebauung unmittelbar bis an die alten Orte wie Osendorf, Radewell, 
Ammendorf, Beesen, Nietleben, Wörmlitz und Böllberg heranreicht, ist vielfach 
lediglich durch die Bebauungsstruktur optisch eine klare Abgrenzung möglich. 
Überprägungen der alten Ortskerne und fehlende Übergangsbereiche zwischen 
Wohnhausneubau und Dorfrand beeinträchtigen das positive Erleben. Die 
unterschiedliche Historie der ehemaligen Vororte und die z.T. ganz unterschiedlichen 
Funktionen für die Stadt spiegeln sich z.T. noch in der Bebauung wider (vgl. Dölau, 
Nietleben-Villenvororte; Beesen mit Rittergut; Kröllwitz mit königlichem 
Kreuzvorwerk, mit ehemaligem Bezirkskrankenhaus und ehemaliger Pädagogischer 
Hochschule; Industriestandort-Trotha). Vom ehemaligen Fischerdorf Passendorf sind 
ebenso nur Einzelelemente erhalten, wie vom Gut Gimritz. 
 
Die naturräumlichen Gegebenheiten im Stadtgebiet sind durch die massive 
Bebauung überprägt worden. Lediglich das Saaletal, das sich mit seiner Aue wie ein 
grünes Band durch die Stadt zieht, die für den Norden der Stadt charakteristischen 
Porphyrkuppen und der zwischen Kröllwitz und Froher Zukunft anstehende Porphyr 
werden bildbestimmend wirksam. 
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Die jährlich wiederkehrende Überschwemmung der Saaleaue verhinderte ein 
Vordringen der Siedlungen in die Aue und ermöglichte den Erhalt der Strukturvielfalt 
insbesondere im Bereich der Raben- und Peißnitz-Insel. Landschaftlich besonders 
reizvoll ist der Saaledurchbruch zwischen Kröllwitz und Burg Giebichenstein. Von der 
Burg Giebichenstein und den oberhalb des Amselgrundes gelegenen Porphyrfelsen 
eröffnet sich der Blick ins Saaletal, auf die Stadt bzw. auf Kröllwitz. Sichtpanoramen 
ergeben sich in der Stadt Halle vor allem im Norden von den Porphyrkuppen wie vom 
Ochsenberg, vom Reilsberg und vom Galgenberg. 
 
Weitaus weniger stark als im Stadtgebiet sind die naturräumlichen Gegebenheiten 
östlich und westlich der Stadt überprägt worden, so daß vor allem durch 
geomorphologische und nutzungsbestimmte Merkmale die unterschiedlichen 
Landschaftsräume deutlich werden. Deutlich erkennbar ist im westlichen Teil der 
Stadt als Ausläufer des östlichen Harzvorlandes eine strukturreiche 
Kuppenlandschaft mit markanten aus Porphyr aufgebauten Saalehängen. 
Großflächig ist zwischen Dölau-Kröllwitz-Nietleben die Dölauer Heide 
bildbestimmend. Als negativ ist in diesem Zusammenhang die starke Bebauung des 
Waldrandes zu werten. 
 
Im Gegensatz zum westlichen Teil sind im Osten strukturarme, kaum reliefierte 
Ackerebenen als Ausläufer der Leipziger Tieflandsbucht vorherrschend. Intensive 
Landwirtschaft ist dabei ebenso charakteristisch wie der Anbau von Sonderkulturen 
um Reideburg. Diese historische Nutzungsform hat ihren Ursprung in der Obst- und 
Gemüsebelieferung der Stadt Halle durch die sogenannten “Küchendörfer.” 
 
Während das Reidetal infolge der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung bis an den 
Bachverlauf kaum strukturiert wirksam wird, ist im Südosten der Stadt durch 
Braunkohlenbergbau und unvollständig Rekultivierung eine kleinteilige durch Halden 
(vgl. Hochhalde Ammendorf) und z.T. wassergefüllte Restlöcher (vgl. Hufeisensee, 
Osendorfer See) geprägte Landschaft entstanden. Der positiven Bewertung dieser 
Strukturanreicherung steht die fortschreitende Zersiedlung und Zerschneidung durch 
Hochspannungsleitungen gegenüber. 
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Tab. 5.1.5 - 2:  Bewertung der Landschafts- und Stadtbildeinheiten der Stadt Halle 
 

 
Teilraum 

 

 
Strukturvielfalt 

 
Eigenart, Erhalt  

 
Natürlichkeit 

1. Historische Altstadt  
mit mittelalterlichem Grundriß und 
kleinmaßstäblicher 
Bebauungsdichte mit markanten 
stadtgeschichtlich bedeutsamen 
Gebäuden (mittelalterliche, 
frühneuzeitliche Gebäude, 
dominant repräsantative, 
bildprägende Bürgerhäuser) 
 

• dominant kleinmaßstäbliche mittelalterliche 
und gründerzeitliche Bebauung 

• seit dem 19. Jahrhundert von unvollständigem 
Grünring (Moritzburgring, Universitätsring, 
Hansering) umgeben, der im Verlauf der 
niedergelegten mittelalterlichen Stadtmauer 
angelegt worden ist 

• auf dem Marktplatz und dem Hallmarkt 
zusammenlaufende ehemals bedeutende 
Handelsstraßen lassen Ausgangspunkt der 
Stadtentwicklung erkennen 

• durch Abriß und Neubau im Zusammenhang 
mit sich wandelnden Funktionen der Stadt 
entstand zunehmend Konglomerat aus 
unterschiedlichen Bauepochen: 

 - Moritzburg (um 1500), Leipziger Turm als 
Teil der Stadtbefestigung 

 - um Marktplatz und Hallmarkt sowie um die 
dort zusammenlaufenden Straßen 
repräsentative Wohn- und Geschäftshäuser 
des späten 19. Jahrhunderts 

 - extreme Verdichtung der Bebauung in den 
Nebenstraßen 

 - Neubau ”Schülershof” einschließlich 
Hochhausbau 

 - Neubau ”Brunos Warte” 
 - Neubau ”Große Klausstraße”  
 - Neubau ”Mühlberg” 
 - Neubau ”Großer Berlin”, “Großer Sandberg” 

• mittelalterlicher Grundriß mit einzelnen 
markanten Bauzeugen dieser Zeit (Dom, Neue 
Residenz, Moritzburg, Marktkirche, 
Moritzkirche, Markt, Hallmarkt 

• repräsentative Wohn- und Geschäftshäuser 
des  19. Jahrhunderts säumen Hallmarkt, 
Markt und Ausfallstraßen vom Stadtzentrum 
mit zum Teil aufwendig gestalteten Fassaden 

• Verfall und unsachgemäße Restaurierung 
dieser Gebäude beeinträchtigen 
Erscheinungsbild 

• Charakter einer geschlossenen 
kleinmaßstäblichen mittelalterlichen und 
gründerzeitlichen Bebauung durch Neubauten 
des 20. Jahrhunderts gestört 

• Abriegelung der Altstadt nach Süden durch die 
Hochstraße 

• durch hohe Bebauungsdichte 
Beschränkung der Grünflächen auf einige 
wenige und kleine Bereiche (Bereich 
Moritzburg, Mühlpforte, Dom, ”Hinterhöfe” 
z. B. Alter Markt, Mühlberg) 
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Teilraum 

 

 
Strukturvielfalt 

 
Eigenart, Erhalt  

 
Natürlichkeit 

2 Giebichenstein/ Paulusviertel/ 
nördliche Innenstadt/ Saline/ 
Holzplatz 

• von der engen Wohnbebauung 
der nördlich des Stadtkerns 
gelegenen Bereiche heben 
sich das radialkonzentrisch 
angelegte Paulusviertel mit der 
Kirche und Villen und die 
Bebauung am Rive-Ufer ab 

• landschaftlich besonders 
reizvoll und kulturgeschichtlich 
bedeutsam sind die 
Porphyrkuppen wie Heinrich-
Heine-Felsen, Reilsberg und 
an der Burg Giebichenstein 
(Aussichtspunkte) 

• das Saaletal weist hinsichtlich 
natürlicher Gegebenheiten und 
Nutzungsstrukturen ganz 
unterschiedliche Bereiche auf, 
besonders markant sind die 
östlichen Kuppen des 
Halleschen Porphyrplateaus 

• vor der mittelalterlichen Stadt gelegene 
Bereiche dominant durch Wohnbebauung des 
19. Jahr- hunderts gekennzeichnet (Villen und 
Mietshäuser im Mühlwegviertel, Paulusviertel 
und Kurviertel), großstädtisch dicht bebautes, 
planmäßig angelegtes Wohnviertel beidseitig 
der August-Bebel-Straße 

• markante historische Bauten und Anlagen 
(Burg Giebichenstein, Paulusviertel, 
Stadtgottesacker, monumentaler 
Gefängniskomplex) 

• Gewerbebereiche mit langer Tradition 
(Sophienhafen, Holzplatz) 

• z.T. sehr reich strukturierte Saaleaue 
(Peißnitzinsel, Würfel- und Ziegelwiese, 
Saaleaue am Kanal) mit Felswänden am Rive-
Ufer 

• Bebauung der nördlichen Innenstadt dominant 
durch hohe Bebauungsdichte (Vorderhaus, 
bebauter Hinterhof, enge Straßen) 
gekennzeichnet 

• breite, nach historischem Verlauf aus der 
Stadt bzw. um die Stadt führende Straßen 
(Reilstraße, Steinstraße, Ludwig-Wucherer-
Straße) nur zum Teil begrünt, durch hohes 
Verkehrsaufkommen gekennzeichnet 

• markante Wohnbebaung im Villenstil entlang 
radialem Straßennetz um den Rathenauplatz 
im Paulusviertel (städtebaulicher 
Denkmalbereich) 

• Saaleaue von Süd nach Nord mit 
wechselndem Charakter hinsichtlich 
natürlicher Bedingungen (Saaleaue verengt 
sich nach Norden mit Felshängen bei 
Giebichenstein) und Nutzungsstrukturen 
(Landwirtschaft am Kanal; Gewerbe- und 
Wohnbereiche des Sophienhafen, 
Hafenstraße, Holzplatz; Erholungsnutzung auf 
gut strukturierter Peißnitzinsel, Ziegelwiese, 
Würfelwiese) 

• vorgründerzeitliche Strukturen der zwischen 
zwei Saalearmen gelegenen Klaustorvorstadt 
erhalten (z.T. in sehr schlechtem Zustand) 

• durch hohe Bebauungsdichte in der 
nördlichen Innenstadt erlangen die wenigen 
Grünflächen besondere Bedeutung 
(Botanischer Garten, Amtsgarten, 
Reichardts Garten, Zoologischer Garten, 
Kurviertel, Stadtpark und Stadtgottesacker, 
Nordfriedhof) 

• in zahlreichen Wohnvierteln Vorgärten und 
Hinterhofgärten bzw. kleine Gärten erhalten 
(u.a. Händelstraße, Liebknechtstraße, 
Paulusviertel) 

• Saaletal besitzt insbesondere im Norden 
durch Auwald und an den Hängen durch 
Trockenrasen naturnahe Vegetation 

• Charakter einer natürlichen Saaleaue im 
südlichen Bereich durch Bebauung, durch 
Anlage des Kanals (gerade geometrische 
Form) und durch intensive 
landwirtschaftliche Nutzung beeinträchtigt 

• Querung der Saaleaue durch Hochstraße 
stellt massive Beeinträchtigung dar 
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Teilraum 

 

 
Strukturvielfalt 

 
Eigenart, Erhalt  

 
Natürlichkeit 

3. Gründerzeitquartiere und 
altindustrielle Standorte der 
südlichen Innenstadt 

• neben der engen 
Wohnbebauung und den 
altindustriellen Bereichen 
bestimmen insbesondere 
Rannischer- und Lutherplatz 
die Struktur der südlichen 
Innenstadt 

• das z.T. monotone Bild in den 
als Arbeiterwohnvierteln 
erbauten Bereichen wird durch 
die wenigen Grünstrukturen 
kaum aufgewertet 

• durch Fassadengestaltung, 
Schaffung von Grünzügen, 
Verkehrsberuhigung, 
Restaurierung historischer 
Gebäudekomplexe 
(Franckesche Stiftungen) kann 
das vorhandene Potential zur 
Aufwertung des Stadtbildes 
genutzt werden 

• neben den 1694  außerhalb der Stadt Halle 
gegründeten Franckeschen Stiftungen und 
dem 1817 eingemeindeten Ort Glaucha bilden 
die enge Wohnbebauung des ehemaligen 
Arbeiterviertels und die altindustriellen 
Standorte dominant an der alten Halle-
Hettstedter Bahnlinie das Siedlungsgerüst 

• Wohnungsneubau südwestlich des 
Riebeckplatzes 

• in den 80er Jahren Wohnungneubau am 
Steinweg 

• Wechsel rechtwinklig verlaufender 
Straßenzüge (z.B. Thomasiusstraße, 
Südstraße, Dryander-Straße, Streiberstraße) 
mit radialkonzentrisch verlaufenden Straßen 
zum Rannischen Platz 

• um den Wasserturm zentrierte, städtebaulich 
weit ausgreifende Wohnanlage auf 
andreaskreuzförmigem Grundriß 

• großflächiger Abbruch im Bereich der 
ehemaligen Industriegebiete u.a. an der 
Merseburger Straße, am ehemaligen 
Thüringer Bahnhof 

• diesen Stadtbereich strukturierendes Grün 
beschränkt sich auf die Gartenanlage südlich 
der Ludwig- bzw. Flurstraße, den Grünzug 
nahe der Johanniskirche und südlich der 
Franckeschen Stiftungen 

• Wohnbebauung der nördlichen Innenstadt 
dominant durch hohe Bebauungsdichte 
(Vorderhaus, bebauter Hinterhof, enge 
Straßen) gekennzeichnet 

• nach historischem Verlauf auf den Rannischen 
Platz und den Lutherplatz führende Straßen 
sind für die Grundrißgestaltung ganzer 
Stadtviertel bestimmend 

• Verzahnung und unmittelbares 
Nebeneinander von Industrie- und 
Wohnstandorten insbesondere an der 
ehemaligen Eisenbahnlinie nach Hettstedt und 
an der Merseburger-/ Turmstraße 

• schlechter baulicher Zustand der 
Mietwohnhäuser gepaart mit hohem 
Verkehrsaufkommen (u.a. Böllberger Weg, 
Torstraße, Wörmlitzer Straße, Philipp-Müller-
Straße, Merseburger Straße, angrenzende 
Franckestraße) schränken den Erlebniswert in 
vielen Bereichen ein 

• Grünstrukturen beschränken sich auf 
Gartenanlagen südlich der Ludwig-
Wucherer- bzw. Flurstraße, den Grünzug 
nahe Johanniskirche und südlich der 
Franckeschen Stiftungen 

• enge Wohnbebauung und dichtes 
Straßennetz steht Defizit an Grünflächen 
gegenüber 
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4. Mötzlich, Tornau, Seeben 
• der kleinteilige dörfliche 

Charakter der Siedlungen 
steht im Kontrast zu 
zergliederten Ortsrändern (vor 
allem Tornau) 

• strukturarme Ackerebene des 
Küttener Plateaus wird nach 
Westen und Süden im 
Stadtgebiet von Halle von den 
landschaftlich reizvollen 
Seebener Bergen, dem 
Hoppberg und den Mötzlicher 
Teichen begrenzt 

• Relief, Vegetation und Nutzung bewirken um 
Seeben und Mötzlich hohe bis sehr hohe 
Strukturvielfalt 

• Tornau von strukturarmen ausgedehnten 
Ackerebenen des Küttener 
Grundmoränenplateaus umgeben 

• markante bildprägende Elemente sind 
Seebener Berge, Mötzlicher Teiche, der 
Goldberg sowie die drei Siedlungen 
slawischen Ursprungs 

• kleinteiliger, ländlich-dörflicher Charakter in 
allen drei Siedlungen erhalten 

• Anpassung an vorhandenes Ortsbild bei 
Ortsrandbebauung in Seeben trotz reiner 
Wohnfunktion des Standortes (ohne Garten, 
Hof, u.a.) gelungen (vgl. Foto) 

• Beeinträchtigung durch drohenden Verfall 
kleiner Wohnhäuser in Seeben 

• ländlich-dörflicher Charakter gut bis sehr gut 
erhalten (Ortsränder außer Tornau, 
Straßenränder, Dorfgrundriß) 

• herrschaftliches Gut und einstöckige 
Arbeiterwohnhäuser in Seeben, alte 
Bauerngehöfte am Hagedorn von Tornau und 
Bebauung in Mötzlich zeigen historische 
Bedeutung der Landwirtschaft und der 
Braunkohlengewinnung 

• Beeinträchtigungen durch Mast an der 
Bergschenke zwischen Seeben und Tornau, 
Einfamilienhäuser im Flachbaustil am 
Ortsausgang von Tornau Richtung Mötzlich 

• charakteristische Nutzungsformen der 
hochwertigen Böden des Küttener 
Grundmoränenplateaus bis zur Rodung der 
Obstbäume Anfang der 90er Jahre Ackerbau 
und Obstbau gleichermaßen 

• große visuelle Offenheit der Ackerebene  

• intensive landwirtschaftliche Nutzung der 
ausgeräumten Ackerflächen 

• durch Altbergbau kleinflächig sehr 
naturnahe Strukturen westlich von Mötzlich 
und westlich von Seeben entstanden 

• Hausgärten, Obstwiesen, Bauerngärten, 
innerörtliches Grün bilden bei allen drei 
Orten naturnahe Landschaftsräume 

• kleinflächige Beeinträchtigung der 
Naturnähe (beispielsweise am Dorfteich 
von Tornau durch vorhandene 
Betoneinfassung) 

5. Gottfried-Keller-Siedlung/ 
Frohe Zukunft/ Landrain 

• im bebauten Stadtgebiet 
besonders markant: 

 Galgenberg (Aussicht) und 
Gertraudenfriedhof 

• Gewerbegebiet am Stadtrand 
nach Tornau wirkt beein-
trächtigend 

• Strukturreichtum am Goldberg 
(GLB) steht monotonen 
Ackerflächen Richtung 
Zöberitz gegenüber 

• Relief, Vegetation und Nutzung bewirken am 
Hoppberg und den Mötzlicher Teichen hohe 
bis sehr hohe Strukturvielfalt 

• intensive landwirtschaftliche Nutzung östlich 
des Hoppberges bewirkt in diesem Bereich 
Strukturarmut 

• Bebauungsstrukturen unterschiedlichen Alters 
entstanden durch vor dem I. Weltkrieg 
angelegte Gartensiedlung am Mühlrain durch 
nachfolgenden genossenschaftlichen 
Wohnungsbau (nach dem I. Weltkrieg) und 
privaten Hausbau (Gottfried-Keller-Siedlung, 
1955-1965), die Errichtung der Industrie- und 
Gewerbeflächen südlich der Mötzlicher Teiche 
und die Anlage von Kleingärten 

• kein in sich geschlossener Stadtbereich 
sondern Konglomerat aus mehreren 
Bebauungskernen unterschiedlichen Alters 

• zahlreiche Grünflächen wie 
Gertraudenfriedhof, mehrere 
Kleingartenanlagen sowie Gold- und 
Galgenberg 

• die beiden Galgenberge sind nicht nur 
markante Erhebungen im Stadtbild, sondern 
als Teil des Halleschen Porphyrplateaus und 
aufgrund der vorhandenen Gletscherschliffe 
auch erdgeschichtlich wertvoll 

• Beeinträchtigung des Stadtbildes von Norden 
durch Gewerbegebiet westlich der Dessauer 
Straße 

• steilere Hänge des Hopppberges mit 
Steuobstwiesen  

• gebüschbestandene Galgenberge mit 
Trocken- und Halbtrockenrasen 

• mit Röhrricht gesäumter Mötzlicher Teich 
• Hausgärten, Kleingärten und 

Gertraudenfriedhof bilden großflächig die 
natürlichsten Bereiche im bebauten 
Stadtgebiet 

• Beeinträchtigungen durch Trothaer Straße, 
Nord-Ost-Tangente und Kreuzung mit 
Dessauer Straße 
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6. Trotha/ Trotha-Hafen 
• Agglomeration aus alten und 

neueren Wohngebieten, 
Industrie- und Gewerbe- 
bereichen ist für Trotha 
prägend 

• fehlende Ortsrandgestaltung 
und Durchgrünung der Sied- 
lungsbereiche 

• Klausberg mit anstehenden 
Porphyrfelsen (Aussichtspunkt 
oberhalb der Jahnhöhle) 
Forstwerder mit dichtem 
Auenwald für das Saaletal 
unterhalb der Burg prägend 

• alter Siedlungskern von Trotha völlig 
überprägt durch das 1924 gebaute 
Elektrizitätswerk (später Heiz-Kraftwerk), den 
Trothaer Hafen seit 1928, den Bau der 
Wohnstadt Nord (Anfang der 60er Jahre), der 
Industrie- und Gewerbebereiche im Norden 

• Auenlandschaft durch mehrere Saalearme 
und Flußinseln gekennzeichnet 

• Trothaer Forstwerder und angrenzende 
Bereiche sehr reich strukturiert 

• Sohlental der Saale nach Norden vom 
Trothaer Hafen geprägt 

• seit dem Mittelalter bestehende 
verkehrstechnisch günstige Verbindung 
(Magdeburger Chaussee war alte Heerstraße) 

• Industrieansiedlung begünstigt durch Bau der 
Halberstädter Bahn im 19. Jahrhundert und 
Realisierung des Straßenbahnanschlusses 
1892 und Fertigstellung des Trothaer Hafens 
1928 

• Dreigliederung des Teilraumes der Stadt in 
nördlichen Industrie- und Gewerbebereich, 
süd- und östlichen Wohnbereich und 
unbebaute Saaleaue mit naturnahen 
Strukturen 

• Bebauung Trothas eng mit 
verkehrstechnischer Erschließung verbunden 

• Erscheinungsbild der Saaleaue spiegelt 
vielfach historische Entwicklung der 
Raumnutzung wider (Schleusensaale bzw. -
graben, Mühlsaale bzw. -Graben, Trothaer 
Schleuse, Trothaer Wehr, Bogenbrücke zum 
Forstwerder, Kröllwitzer Papierfabrik, Trothaer 
Hafen 

• vom Treidelpfad am Saaleufer (bis 1910) 
zeugen kräftige eiserne Ringhalterungen 

• enger Wohnbebauung, dichtem 
Straßennetz und Gewerbebereichen steht 
Defizit an Grünflächen gegenüber 

• beidseitig der Köllmer Straße 
Deponiestandorte 

• Klausberg und südliche Umgebung sowie 
Saaleaue mit Forstwerder bilden die 
wertvollsten Bereiche 
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7. Dautzsch/ Reideburg/ 
Büschdorf 

• kleinteilige dörfliche Bebauung 
mit Haus- und Bauerngärten 
verbindet bandartig die alten 
Siedlungskerne 

• Sonderkulturflächen setzen 
Tradition des Obst- und 
Gemü-seanbaus der 
Reidedörfer für Halle fort 

• Ausuferung an den Orts-
rändern, fehlende Ortsrand-
gestaltung wirkt ebenso 
negativ auf das 
Landschaftsbild, wie 
großflächige ackerbauliche 
Nutzung 

• der kleinteilig dörfliche Charakter im Zentrum 
der Orte Sagisdorf, Reideburg, Krondorf und 
Schönnewitz gut erhalten 

• Siedlungsränder vor allem nach Osten stark 
zergliedert 

• Verknüpfung mit nahegelegener Stadt Halle 
wird besonders deutlich durch Überprägung 
der alten Ortsstrukturen und Entwicklung zum 
Industrievorort in Büschdorf im 19. 
Jahrhundert, um die Dörfer beidseitig der 
Reide werden im 19. Jahrhundert Gemüse 
und Kräuter für die Stadt Halle angebaut 
(derzeit Sonderkulturen wie Kohl, Erdbeeren) 

• am Dautzsch entsteht in den 20/ 30er Jahren 
durch privaten Hausbau Siedlungsgebiet 

• die Reide, Leitlinie für die 
Siedlungsentwicklung ist insbesondere am 
Oberlauf ( also im Teilraum 7) grabenähnlich 
ausgebaut (vgl. auch Zufluß Diemitzer 
Graben) 

• Siedlungskerne entlang der Reide zu 
Siedlungsband verwachsen, wodurch einzelne 
alte Dorfkerne nicht mehr auszumachen sind 

• an den Ortsrändern wird vielfach 
Splittercharakter deutlich 

• Sonderkulturflächen deuten auf ehemalige 
Nutzung als “Küchendörfer” von Halle hin, 
auch wenn Funktion als Wohnstandort von 
Halle zunehmend überwiegt 

• Reide wird nicht als “grünes Band” im 
Landschaftsbild wirksam 

• Klein- und Hausgärten, der geschützte Park 
von Sagisdorf sowie die Trockenrasen- und 
Halbtrockenrasenbereiche am Großen und 
Kleinen Dautzsch sind im wesentlichen 
bildprägende Grünstrukturen 

• intensive landschaftliche Nutzung auf 
großen Ackerschlägen, die das Territorium 
der Stadt Halle schneidende A 14 sowie 
der Autobahnzubringer Delitzscher Straße 
stehen zusammen mit einer ausufernden 
Bebauung naturnahen Strukturen entgegen 
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8. Dessauer Brücke/ B 100/ 
Gewerbegebiet Halle-Ost 

• dominant dichte Wohn-
bebauung und Altindustrie-
flächen beschränken positives 
Landschaftserleben auf kleine 
Siedlungsbereiche 

• dichtes, stark befahrenes 
Straßennetz sowie große 
flächenhafte Ausdehnung der 
Bahnanlagen für diesen 
Stadtbereich charakteristisch 

• alter Siedlungsansatz (slawisches Dorfgebiet 
von Diemitz durch industrielle Entwicklung 
stark überprägt 

• industrielle Entwicklung durch Eisenbahnbau 
(1840, vgl. altes Bahnhofsgebäude, den unter 
Denkmalsschutz stehenden Wasserturm vor 
dem Bahnhof) und B 100 gefördert 

• durch parallel dazu erfolgende 
Wohnbebauung (Ende des 19. Jahrhunderts 
Arbeiterwohngebiet westlich der Freiimfelder 
Straße, 30er/ 50er Jahre Wohngebiet östlich 
dieser Straße) entsteht zunehmend 
Verzahnung von Arbeiten und Wohnen 

• nach 1990 durch Siedlungsrandbebauung 
zunehmend umgestaltete “Stadt-Umland-
Übergänge” und “Stadteingänge” entstanden 

• im Osten vor allem Industrie- und 
Gewerbegebiet, im Westen Wohngebiet 

• dennoch Verzahnung ebenso charakteristisch 
wie zunehmende Ausweitung nach Osten 

• nach Westen bildet bis zu 700 m breites 
Bahngelände Barriere zur Altstadt 

• deutliches Defizit an Grünstrukturen 
• Beeinträchtigung durch große Gewerbe- 

bereiche im Osten, das angrenzende 
Eisen- bahngebiet und das hohe 
Verkehrsauf kommen insbesondere auf der 
Delitzscher Straße und zur Berliner Brücke 
führender Straßen 

9. Landschaftsraum Hufeisen-
see/ Haldengehölz/ Osendor-
fer See mit Dorfanlage 
Kanena und Bruckdorf sowie 
dem Bereich “Deutsche 
Grube” (Gewerbegebiet) in 
Halle-Ost 

• untypische kleinteilige Seen-
landschaft bedingt durch 
Bergbau entstanden, 
bereichert das Landschaftsbild 

• historische Siedlungsansätze 
und neuere Wohn- und 
Gewerbebebauungen in ihrer 
Verteilung diffus, die 
Gestaltung der Deponie im 
Süden des Hufeisensees ist 
unbedingt erforderlich 

• neben Kanena und Bruckdorf bewirken 
zergliederte Ortsränder und zahlreiche 
Siedlungsansätze Splittercharakter (z.B. 
Kompottsiedlung) 

• kleinteilig dörfliches Erscheinungsbild 
insbesondere in Kanena erhalten (Straße zum 
Planetarium) 

• Erschließung der westlich der Reide 
gelegenen Braunkohlenfelder im 18./ 20. 
Jahrhundert ließ untypische Seenlandschaft 
inmitten nicht systematisch und vollständig 
rekultivierter Flächen entstehen 

• Ergänzung der alten Siedlungskerne durch 
weitere Siedlungsansätze (Kompottsiedlung, 
Alte Schmiede, Deutsche Grube) läßt 
Splittercharakter entstehen 

• Braunkohlengewinnung der 
unterschiedlichsten Gewinnungsepochen hat 
kleinflächiges Mosaik an Voll- und z.T. 
wassergefüllten Hohlformen entstehen lassen 

• ehemaliges Abbaugebiet wandelte sich 
spontan zu naturnaher Erholungslandschaft 

• heute Vielfalt der aktiven Erholung 
charakteristisch (Wasserskistation am 
Hufeisensee, Kanusport am Osendorfer See, 
zahlreiche Kleingartenanlagen) 

• neben Kleingewässern, Verlandungszonen 
mit Röhrricht, binsen- und seggenreichen 
Naßwiesen, Trockenrasen, die bedingt 
durch den Bergbau entstanden sind, 
existieren in der Reideniederung bei 
Kanena zahlreiche naturnahe Strukturen 

• beeinträchtigend wirken vor allem B 6 und 
die Eisenbahnlinie Halle-Leipzig 
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10. Halle-Süd mit Gesund-
brunnen/ Vogelherd/ Scholle/ 
Rosengarten/ 
Bergmannstrost/ 
Dieselstraße/ Buna-Siedlung 

• Einzelhaus-, Zeilen- und 
Blockbebauung mit sich 
dazwischen erstreckenden 
Grünflächen 

• Industrie- und Gewerbeflächen 
östlich der B 91 unterliegen 
derzeit starker Dynamik 

• Zeilen- und Blockbebauung, z.T. mit Vorgärten 
und privater Hausbau in der “Gartenstadt 
Gesundbrunnen” nach dem städtebaulichen 
Ideal (Licht, Luft, Sonne für die Wohnungen) 
(in den 20er und 30er Jahren) entstanden 

• nach 1955 Geschoßwohnungsbau in der 
Südstadt 

• westlich der Merseburger Straße 
Grünstrukturen in Form von Vorgärten, 
Kleingärten und dem Grünzug des 
Pestalozziparkes 

• östlich der Merseburger Straße starke 
Gemengelage von Wohnen und Gewerbe 

• trotz unterschiedlichen Bauepochen bleibt 
Geschlossenheit des Stadtbereiches erhalten 

• deutlich hebt sich jedoch die “Gartenstadt 
Gesundbrunnen” von der engen 
gründerzeitlichen Wohnbebaung ab 

• gestalterisch besonders wirksam sind der 
Grünzug des Pestalozziparkes und der 
großflächige Südfriedhof 

• Grünflächen werden in Form von Vor- und 
Hausgärten, Freiräumen zwischen der 
Block- und Zeilenbebauung, dem 
Pestalozzipark und dem Südfriedhof 
gestalterisch wirksam 

• beeinträchtigend wirkt vor allem die hohe 
Verkehrsdichte (z.B. Böllberger Weg, 
Merseburger Straße, Damaschkestraße, 
Vogelweide) 

11. Großsiedlungen Südstadt 
und Silberhöhe 

• industrielle Großblock- und 
Hochhausbebauung mit man-
gelnder Freiraum- und Bebau-
ungsrandgestaltung charak-
teristisch 

• besonders beeinträchtigend 
wirkt der unmittelbar oberhalb 
des Saaletalhanges errichtete 
Neubauwohnkomplex (8) 

• durch industrielle Großblock- und 
Hochhausbebauung entstanden komplexe 
Neubaugebiete wie Wohngebiet Böllberger 
Weg (1972-1975), Wohnstadt Süd (ab 1975) 
Wohnkomplex Silberhöhe 

• hohe Bebauungsdichte bei geringem Anteil an 
Grün- und Freiflächen 

• Defizit in der Südstadt besonders stark 
ausgeprägt  

• von einer entwickelten Grünachse entlang der 
Straßenbahnstrecke (3, 8, 12, 13) kann nicht 
gesprochen werden 

• industrielle Großblock- und 
Hochhausneubauten der Neubaukomplexe 
bestimmen das Bild 

• diese Neubauten reichen bis unmittelbar an 
die historische Bebauung von Beesen heran 

• massive Bebauung bei deutlichem Defizit 
an Grünflächen wirken stark 
beeinträchtigend  

• lediglich im Westteil der Südstadt 
kleinflächig harmonische 
Freiraumgestaltung gelungen 

12. Saalerandzone mit 
Dorfkernen Böllberg und 
Wörmlitz 

• alter Dorfkern insbesondere 
von Wörmlitz erhalten 

• starke Einengung durch Saale 
und vielbefahrenem Böllberger 
Weg 

• Altindustrieanlagen am Saale-
ufer, fehlende Zugänglichkeit 
der Saaleaue durch private 
und gewerbliche Bebauung 
schrän-ken 
Erlebniswirksamkeit im 
Bereich der Rabeninsel ein 

• alte Siedlungskerne der Haufendörfer von 
Wörmlitz, Böllberg und z.T. von Glaucha  

• durch Verkehrsanbindung und Saale wurde 
Industrieansiedlung im 19. Jahrhundert 
begünstigt und Siedlungen überprägt 

• besonders strukturreich ist die Rabeninsel 

• kleinteilig dörfliche Strukturen insbesondere in 
Böllberg auf kleinen Kernbereich der 
ehemaligen Brücken- und Fährsiedlung 
beschränkt 

• starke flächenmäßige Einengung von Böllberg 
und Wörmlitz zwischen der Saale im Westen 
und dem Bölberger Weg im Osten 

• nach Norden sind Industrie und Gewerbe 
sowie am Unterplan kleinflächig Wohnneubau 
siedlungsbestimmend 

• Saaleaue im Bereich der Rabeninsel besitzt 
in diesem Teilraum den höchsten visuellen 
Natürlichkeitsgrad 

• Beeinträchtigungen durch Böllberger Weg, 
Gewerbe im nördlichen Bereich und 
angrenzende Hochstraße 
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13. Ehemalige Garnison Wörmlitz 
• Plateau zwischen Saale und 

Eisenbahnstrecke (Halle-
Kassel) durch Bebauung 
(Einfamilienhäuser, 
Kasernenanlagen, Wohnpark 
Wörmlitz) geprägt 

• Saaleaue und angrenzende 
Hänge durch naturnahe 
Elemente reich struktutriert 

• oberhalb der Hollebener Saaleaue ist das 
Plateau durch Konglomerat an Bebauungen/ 
Nutzungen unterschiedlichen Alters 
gekennzeichnet: ehemalige Kasernenanlage 
einschließlich Übungsgelände (aus den 30er 
Jahren), Kläranlage, Gartensiedlung an der 
Prager, Brünner und Olmützer Straße, 
Kleingartenanlagen 

• derzeit wird Wohnpark Wörmlitz 
(Eigentumswohnungen in 
Geschoßwohnungsbau) errichtet 

• Auenwald im NSG Pfingstanger erhalten 

• unterschiedliche Bebauung und damit 
verbunden Nutzung dieses Teilraumes 

• Bebauung Wohnpark Wörmlitz strahlt 
insbesondere nach Wörmlitz, Angersdorf und 
Benkendorf aus 

• gestalterisch wirksam ist Saaleaue von allem 
im Bereich des NSG Pfingstanger 

• naturnahe Strukturen bestimmen im 
Bereich des NSG Pfingstanger in Form von 
Auenwald ebenso das Bild wie 
Trockenrasen und Streuobstbestände 
westlich der alten Ziegelei 

• Neubau des Wohnstandortes Wörmlitz mit 
z.T. starker Ausstrahlung in die Aue wirkt 
beeinträchtigend 

• S-/ Eisenbahn-Linie im Norden wirkt 
ebenso beeinträchtigend wie 
Verkehrserschließung durch Neuanlage 
Röpziger Brücke (Verlärmung der Aue) 

14. Elsterranddörfer Beesen/ 
Ammendorf/ Radewell/ 
Osendorf mit Waggonbau 
und Plastwerk 

• alte ehemals vor der Stadt 
Halle gelegene 
Siedlungskerne von Beesen, 
Ammendorf, Radewell und 
Osendorf durch Industrie- und 
Gewerbebebauung beid-seitig 
der Eisenbahnstrecke Halle-
Erfurt sowie durch 
Wohnbebauung mit der Stadt 
Halle verbunden 

• das sich aus den alten 
Dorfkernen entlang des Pla-
teaurandes entwickelte Sied-
lungsband bildet gleichzeitig 
den südlichen Stadtrand von 
Halle 

• sowohl in Ammendorf als auch 
in Osendorf/ Radewell ist 
Stadteingangssituation aus 
stadtgestalterischer Sicht 
unakzeptabel 

• Hallesches Plateau nach Süden durch 
Steilhang gegen Hallesche Saaleniederung 
abgegrenzt 

• alte Siedlungskerne am Plateaurand mit ganz 
unterschiedlichem Ursprung zu Siedlungsband 
verwachsen (slawische Siedlung Osendorf, 
von Burg ausgehende Entwicklung von 
Radewell, auf Rittergut zurückgehende 
Entstehung der Siedlung Beesen) 

• Entwicklung von Industriestandorten erfolgte 
begünstigt durch benachbarte Kohleförderung 
und günstige Verkehrslage gleichzeitig zur 
Errichtung von Wohngebieten (30er Jahre 
Heimstättensiedlung östlich der Bahn, 
Bebauung südlich der S-Bahnlinie, 
Erweiterung der alten Dorfkerne, Neubau der 
Plattenwohnbauten am Robinienweg-
Brauhausstraße) 

• rasche Industrialisierung verhinderte 
geordnete städtebauliche Entwicklung 

• somit entstand vor allem östlich der 
Merseburger Straße Konglomerat aus 
Wohnbebauung und Industrie-/ 
Gewerbebebauung und aus alten Dorfkernen 
geschlossenes Siedlungsband 

• markanter Bebauungsrand nach Süden da 
Abbruch des Plateaus zum Saaletal 

• Grünstrukturen beschränken sich im 
wesentlichen auf Hausgärten der 
Wohnbebauung am Rosengarten und der 
Heimstättensiedlung, auf Vorgärten und 
Freiräume im südlichen Siedlungsband 

• große Industrie- und Gewerbebereiche, 
zahlreiche Verkehrstrassen mit hohem 
Verkehrsaufkommen wirken 
beeinträchtigend auf das Landschaftsbild 
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15. Saale- und Elsteraue 
• reich bis sehr reich 

strukturierte Elster-Saale-Aue 
mit alten Siedelungsinseln 
Planena und Burg 

• Querung durch stark 
frequentierte B 91, Eisen-
bahnstrecke Halle-Erfurt wirkt 
ebenso beeinträchtigend wie 
technische Einrichtungen der 
Wasserversorgung 

• die stark mäandrierenden Flüsse Saale, Elster 
und Gerwische durchfließen reich bis sehr 
reich strukturierte Aue 

• Kleingewässer, Auenwald (z.B. Burgholz), 
Streuobstwiesen, Röhricht, Binsen und 
seggenreiche Naßwiesen prägen das Bild 

• hohe Aspektvielfalt zusätzlich durch 
Überschwemmungsperioden gesteigert 

• historische Siedlungen wie Planena (1184) 
und Burg (1240) blieben aufgrund ungünstiger 
Lage in ihrer Ausdehnung auf kleine 
hochwasserfreie Terrassen beschränkt 

• neben Verkehrstrassen, die die Aue kreuzen 
(B 91, Eisenbahnstrecke Halle-Erfurt) 
bestimmen technische Einrichtungen der 
Wasser-versorgung das Bild 

• trotz technischer Querbauten in der Aue wie B 
91 und Eisenbahnstrecke blieb Charakter 
einer weiten Talaue mit Vielzahl an Flußarmen 
und Vegetationsstrukturen erhalten 

• Beeinträchtigungen vor allem durch die 
intensive ackerbauliche Nutzung im Ostteil der 
Aue und durch Anlagen der 
Wasseraufbereitung im Westen 

• entsprechend der Vielzahl natürlicher 
Vegetations- und Gewässerstrukturen hoch 
bis sehr hoch 

• strukturbereinigte Ackerflächen und 
Bereiche der Wasseraufbereitungsanlagen 
ohne positive Wertung 

• enorme Wirkung des nahegelegenen 
Kraftwerkes Buna auf diesen Auenbereich  

• gleichzeitig visuelle Ausstrahlung der 
Wohnbebauung von Silberhöhe (vor allem 
ehemaliger 8. Wohnkomplex) 

16. Halle-Neustadt/ Nietleben/ 
Passendorf/ Gewerbegebiet 
Neustadt 

• industrielle Großblock- und 
Hochhausneubauten der 
Wohnstadt Halle-Neustadt 

• Wohnstadt in sich geschlossen 
und durch B 80 und Gimritzer 
Damm begrenzt sowie durch 
Saaleaue von Altstadt Halle 
getrennt 

• starker Kontrast zwischen 
alten dörflichen Reststrukturen 
von Nietleben und Passendorf 
und den unmittelbar 
angrenzenden Neubauten 

• Heidesee und angrenzende 
Hänge landschaftlich beson-
ders reizvoll 

• industrieller Großblock- und Hochhausneubau 
bestimmt seit 1964 das Bild 

• alter Siedlungskern Passendorf (alter 
Fischerort) an der Saale mußte im 
wesentlichen Halle-Neustadt weichen 

• hohe Bebauungsdichte bei zu geringem Anteil 
an gestalteten Grün- und Freiflächen (obwohl 
bereits deutlich mehr als in der Südstadt) 

• durch punktuellen Neubau nach 1990 (Hotel 
an der Magistrale, Wohnbebauung entlang der 
Straße Am Bruchsee, Handelseinrichtungen 
an der Eselsmühle) 

• z.T. unmittelbar an die Hochgeschoßbauten 
von Halle-Neustadt grenzt Nietleben (alte 
slawische Dorfgründung) mit seinen dörflichen 
Strukturen 

• strukturreiche Areale befinden sich am durch 
Braunkohlenbergbau entstandenen Heidesee 

• Ackerflächen am westlichen Stadtausgang 
sind im Gegensatz zu den südlich der B 80 
gelegenen ehemaligen Kalksteinbrüchen 
strukturarm 

• komplexem Neubaukomplex von Halle-
Neustadt ging Abriß von Passendorf bis auf 
Einzelgebäude voraus 

• Freiflächen in den 32 Jahren des Bestehens 
von Halle-Neustadt z.T. gut entwickelt, jedoch 
durch Bautätigkeit nach 1990 Flächenanteil 
weiter gesunken 

• zu Wohnfunktion kamen Handel (dominant an 
der Magistrale und an der Eselsmühle), 
Gewerbe (dominant im Versorgungsgebiet 
Halle-Neustadt), Bildung und Sport (dominant 
an der Schwimmhalle) 

• auch wenn der dörfliche Ortskern von 
Nietleben und die nach 1930 entstandene 
Gartenstadt Nietleben z.T. überprägt wurden, 
stehen sie im starken Kontrast zum 
angrenzenden Neubaukomplex 

• in Halle-Neustadt vor allem die gestalteten 
Freiräume von großer Bedeutung 

• offengelassene Kalksteinbrüche südlich 
von Granau und Braunkohlengruben 
(Heidesee) erreichen aufgrund der sie 
umgebenden Trocken- und 
Halbtrockenrasen, der Streuobstbestände 
die höchste Wertigkeit 

• beinträchtigend wirken neben der massiven 
Wohnbebauung die B 80 und die 
Magistrale 
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17. Kröllwitz/ Heide-Süd 
• Wandlung von Kröllwitz vom 

selbstständigen Fischerdorf 
zum Vorort von Halle mit 
Villen- und Wohnsiedlungen 
zum landschaftlich reizvollen 
Stadtteil 

• Gestaltungsbedarf im Garni-
sons- und Weinbergbereich 

• zahlreiche markante bild-
prägende 
Landschaftselemente wie 
Ochsen- und Brandberg, 
Saalwerder und Amselgrund 

• Villen, kleine Wohnsiedlungen und 
Arbeiterwohnbebauung 

• großflächiger Garnisonsbau der 30er Jahre 
• großflächiger Komplex der ehemaligen 

Pädagogischen Hochschule 
• am Weinberg kleinflächig Bebauung 

unterschiedlichen Alters mit ganz 
unterschiedlichen Funktionen (Kleinwohn-
siedlung, Wohnblöcke, Universitätsgebäude, 
Klinikbereich, Technologie- und 
Gründerzentrum) 

• nördlich von Kröllwitz zahlreiche 
Kleingartenanlagen 

• zahlreiche landschaftlich reizvolle Areale (u.a. 
Amselgrund, markanter Aussichtspunkt 
Ochsenberg, Brandberge, Saalwerder) 

• zunehmende Verdichtung der Bebauung, 
verkehrstechnische Anbindung an die Stadt 
Halle und steigende Mobilität haben den 
Vorortcharakter von Kröllwitz völlig 
aufgehoben 

• nach wie vor deutlich erkennbar sind die 
Etappen der baulichen Entwicklung 

• gleichfalls erhalten blieb der hohe Anteil an 
Freiflächen, wobei vor allem die Brandberge, 
die Saaleaue, der Amselgrund, der 
Ochsenberg aber auch die benachbarte Heide 
prägend sind 

• Bereiche der Brandberge, der Saaleaue 
und kleinflächiger Amselgrund erreichen 
höchste visuelle Natürlichkeit 

• beinträchtigend wirken die Bereiche der 
Neubaublöcke (Weinberg), der dichten 
Geschoßbebauung von Kröllwitz und der 
Garnisonsgebäude der 30er Jahre 

18. Dölau/ Lettin/ Heide-Nord / 
Dölauer-Heide 

 
• historisch dörflichen 

Siedlungs-strukturen von 
Lettin stehen großflächiger 
Villenbebauung, dem 
Neubaugebiet Heide-Nord und 
dem komplexen Kranken-
hausbau Dölau gegenüber 

• vielfach 
Zergliederungsansätze und 
Verbau des Waldrandes der 
Dölauer Heide 

• großflächigen Äckern stehen 
Lunzberge mit Gehölzen und 
Trockenrasen sowie groß-
räumig die Dölauer Heide 
gegenüber 

• in Lettin großflächig dörflicher 
Siedlungscharakter mit kleinflächigen 
Strukturen erhalten 

• Dölau durch Villenbebauung am südlichen 
Ortsrand gekennzeichnet 

• Ortsränder beider Siedlungen stark zergliedert 
• Zusammenwachsen der Siedlungen durch 

Villenbebauung der Waldsiedlung und Bau 
von Wohngebiet Heide-Nord beschleunigt 

• großflächige und vielfältige Freiräume wie z.B. 
Waldgebiet der Dölauer Heide, Ackerflächen 
des Weinberges, Trockenrasen der 
Porphyrkuppen der Lunzberge,  Acker- und 
Wiesenflächen der Saaleaue, unterer Bereich 
am Hechtgraben 

• Siedlungsgebiet Dölau-Heide-Nord-Lettin 
visuell durch Dölauer Heide und Brandberge 
vom Stadtgebiet getrennt 

• Rückgang dörflich-ländlicher zugunsten 
städtischer Funktion spiegelt sich in Bebauung 
wider (Einfamilienhaussiedlungen, 
Villensiedlungen in Dölau, “Wohnstadt” Heide-
Nord, Krankenhaus Dölau - ehemals 
Bezirkskrankenhaus) 

• zahlreiche Zersiedlungsansätze 
• demgegenüber auch historische 

Baustrukturen 

• sowohl zahlreiche Strukturen die visuell 
und ökologisch naturnah sind (Trocken- 
und Halbtrockenrasen der Lunzberge, 
Röhrricht und Naßwiesen östlich der 
Nordstraße, Kleingewässer in der Saaleaue 
westlich von Wettin, als auch Strukturen, 
die zwar visuell jedoch ökologisch kaum 
naturnah sind (große Bereiche der Heide 
vor allem Gehölze der Lunzberge, entlang 
des Haßgrabens) 

• Bereiche mit dörflich, ländlichem Charakter 
in Lettin und Dölau mit Haus- und 
Bauerngärten, sowie Kleingärten 

• beeinträchtigend sind Neubaubebauung 
Heide-Nord, Zersiedlung der Landschaft, 
beispielsweise durch ehemaliges 
Porzellanwerk, durch Bebauung am 
Ortsrand von Dölau wie am Krankenhaus 

• Verbauung des Waldrandes der Heide 
durch Krankenhaus und bestehende 
Siedlung, mit Gartensiedlung Dölau 
nördlich der Heide, mit stark frequentierter 
Straße Brandbergweg mit Garnison, 
Nietleben (insbesondere Gartenstadt 
Nietleben) und Lieskau 



 

5.2  Nutzung von Grundflächen 
 
Eine Übersicht über die Nutzungsstrukturen der Stadt Halle wird in der Karte 21 (Reale 
Flächennutzung und Bauvorhaben im Außenbereich) im Maßstab 1 : 50 000 gegeben. 
Sie beruht auf der Landnutzungskartierung des städtischen Bereiches durch das 
Grünflächenamt (LANDSCHAFTSPLAN DER STADT Halle, Vorentwurf 1993) und der 
Realnutzungskartierung des Saalkreises (LANDSCHAFTSRAHMENPLAN 
SAALKREIS/Entwurf 1995). Erfaßt werden auch nach dem Entwurf des 
FLÄCHENNUTZUNGSPLANES HALLE (SAALE) (August 1995) Bauvorhaben im 
Außenbereich.  
 
Die Nutzungseinheiten geben einen Überblick über die Verteilung von Siedlung und 
Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Gewässern und sonstigen Nutzungsformen. Der 
Maßstab 1:50 000 zwingt bei kleinen Flächen zum Zusammenfassen zu größeren, 
darstellbaren Einheiten. Dabei wurde Wert gelegt auf den Erhalt wesentlicher 
Strukturen.  
 
Die Stadt Halle/Saale besitzt die folgende Proportion der Flächennutzung4 :  
 
Tab. 5.2 - 1:  Verteilung der Flächennutzungsarten in der Stadt Halle/Saale 
 
        Bestand  Planung___ 
Bodenfläche insgesamt:     13.554,90 ha 
davon Bauflächen        4.059,94 ha  4.881,64 ha 
 Verkehrsflächen          614,55 ha     656,36 ha 
 Freiflächen (Grün-, Wasser-, Wald- und  
 Brachflächen)       5.169,51 ha  6.028,34 ha 
  - Brachflächen       1.522,98 ha 
  - Grün- und Sukzessionsflächen     1.952,10 ha 
  - Wasserflächen          452,63 ha 
  - Flächen für Wald       2.100,63 ha 
 Flächen für die Landwirtschaft     3.526,99 ha  1.860,30 ha 
 Flächen für Versorgungsanlagen, Abfallent- 
 sorgung, Abwasserbeseitigung        170,93 ha     128,26 ha 
 
Der ungeheuere Planungsdruck, der auf der Stadt Halle lastet, ist aus der Karte 21 
ersichtlich. Die Karte verdeutlicht die Vielzahl der Planungen. Die innerhalb der Stadt 
abgestimmten Planungen haben die unterschiedlichsten Auswirkungen auf alle 
Schutzgüter. Wesentliche Tendenz ist der Rückgang von landwirtschaftlich genutzten 
Freiflächen zugunsten anderer Nutzungsarten. Es bieten sich aber auch Möglichkeiten 
für dringend notwendige Gestaltungsmaßnahmen von Landschaftsteilen, was sich in 
der wachsenden Größe von Freiflächen niederschlägt. Die optimale Lösung zu finden, 
muß Aufgabe von Stadtverwaltung, Landschaftsplanern und Investoren sein. Bei der 
Vielzahl und Verschiedenartigkeit der Vorhaben und ihrer Wirkungen ist mit der Lösung 
dieser Aufgabe die Erhaltung eines wesentlichen Teiles des Entwicklungspotentials der 
Stadt verbunden. 
 

                                                 
4FLÄCHENNUTZUNGSPLAN STADT  HALLE  (SAALE) ENTWURF AUGUST 1995  
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5.2.1  Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Während das Stadtgebiet auf der einen Seite eine durch Bebauung und intensive 
agrarische Nutzung geprägte Landschaft darstellt, ist gleichzeitig ein nicht 
unbeträchtlicher Teil durch ökologisch wertvolle und für den Arten- und Biotopschutz 
bedeutsame Ausstattung gekennzeichnet. 
 
Hierzu gehören: 
• insgesamt ca. 70 ha Trocken- und Halbtrockenrasen der Lunzberge, Brandberge, 

Seebener Berge und auf dem Ochsenberg, 
• mesophile Laubwälder und xerotherme Gebüsche z.B. der Klausberge und der 

Bischofswiese, 
• Erlen- und Erlenbruchwaldreste am Hechtgraben, in den Brandbergen sowie in 

Kröllwitz nahe der Heide 
• ca. 60 ha Frisch-, Feucht- und Naßwiesen der Auen und  
• ca. 80 ha Auwaldreste. 
Weitere Biotoptypen mit hoher Refugialfunktion sind u.a. Ackerhohlwege, Röhrichte, 
Hochstauden- und Flußuferfluren, Gewässer und Naßstellen der Bergsenkungsgebiete 
und Tagebaurestgewässer sowie zahlreiche weitere Kleingewässer im Stadtgebiet. 
 
Ein großer Teil dieser Flächen wird durch Schutzgebiete der unterschiedlichen 
Kategorien in seinem Bestand gesichert. Eine Beschreibung der Schutzflächen und -
objekte wird in Kapitel 8.1 vorgenommen. Vorhanden sind: 
 
1. Naturschutzgebiete (§ 17 NatSchG LSA) 
 Im Stadtgebiet sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt 9 Naturschutzgebiete mit einer 

Gesamtfläche von ca. 690,8 ha ausgewiesen. Dies sind etwa 5,1 % der 
Stadtfläche. Von den NSG sind 4 (ca. 436,9 ha) vorläufig sichergestellt. Es sind 
folgende Naturschutzgebiete vorhanden: 

• Bischofswiese 
• Burgholz 
• Nordspitze Peißnitz 
• Lunzberge 
• Brandberge 
• Rabeninsel und Saaleaue bei Böllberg  
• Auenlandschaft bei Döllnitz (einstweilige Sicherstellung) 
• Pfingstanger bei Wörmlitz (einstweilige Sicherstellung) 
• Forstwerder (einstweilige Sicherstellung) 
 
2. Insgesamt ca. 1.650 ha (ca. 12,3 % des Stadtgebietes) sind als Landschafts-

schutzgebiet gem. § 20 NatSchG LSA ausgewiesen. Den größten Anteil davon 
umfaßt das LSG Saale. Ein weiteres Landschaftsschutzgebiet ist die Dölauer 
Heide. Die beiden Unterschutzstellungen sind schon in den 50er bzw. Anfang der 
60er Jahre vorgenommen worden. Die heutigen Schutzgebietsvorschriften sowie 
die aktuellen und geplanten Nutzungen machen eine Überarbeitung der 
Landschaftspflegepläne notwendig. Für die Dölauer Heide wurde eine Pflege- und 
Entwicklungskonzeption im Jahr 1995 vorgelegt. 
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3. Die Ausweisung eines Naturparkes im Bereich des Unteren Saaletales wird 
angestrebt. Dieser wird weit über die Stadtgrenze hinausgehen und große Teile 
der Landkreise Saalkreis, Mansfelder Land und Bernburg einbeziehen. Im 
Naturpark werden eine Reihe anderer Schutzgebietskategorien eingeschlossen. 
Gegenwärtig wird vom Land Sachsen-Anhalt die Ausweisung vorbereitet. 

 
4. In 8 Flächennaturdenkmalen mit einer Fläche von maximal 5 ha sind typische 

Lebensräume der heimischen Flora und Fauna auf der Grundlage § 22 NatSchG 
LSA unter Schutz gestellt. Sie umfassen eine Fläche von insgesamt 17,2 ha. 

 
5. Es existieren im Stadtgebiet 32 Naturdenkmale (§ 22 NatSchG LSA). Es sind 10 

Flächenhafte Naturdenkmale (Fläche insgesamt 29,1ha) und 22 Einzelobjekte. 
Einzelobjekte sind fast ausschließlich markante Bäume, darunter sind 4 Objekte, 
die zu löschen sind. Darüberhinaus sind auch 4 Objekte als geologische Denkmale 
(Geologische Objekte, Gletscherschliffe) geschützt. Für weitere  flächenhafte 
Objekte wird eine Unterschutzstellung angestrebt.  

 
6. Es bestehen 12 Geschützte Landschaftsbestandteile mit einer Fläche von 235,0 

ha, davon 6 Parks oder parkartige Anlagen. Die Unterschutzstellung von 4 
weiteren z.T. bereits einmal vorläufig sichergestellten Flächen ist beantragt und 
befindet sich z.Z. in Bearbeitung. Daneben sind 3 Geschützte Parks (14,8 ha) 
vorhanden. 

 
7. § 30-Biotope, wie die nach § 30 NatSchG LSA geschützten Biotope kurz genannt 

werden, sind in der Stadt in den Jahren 1993 bis 1995 im Maßstab 1 : 10 000 
erfaßt worden. Diese konzentrieren sich vorrangig in den randlichen Bereichen der 
Saale- und Elsteraue, der Reideniederung und im nordwestlichen Stadtgebiet. Eine 
flächendeckende Erfassung liegt jedoch nicht vor. Da keine grundstücksscharfe 
Erfassung vorgenommen wurde, können Angaben zur Fläche hier nicht gemacht 
werden. 

 
Zusammen mit den einstweilig sichergestellten Schutzgebieten wird im Stadtgebiet die 
Sicherung der schutzwürdigen Flächen gewährleistet. Die Darstellung der 
Schutzflächen und der nach § 30 Geschützten Biotope erfolgt in der Karte Nr. 22 
(Naturschutzflächen und -objekte). 
 
Weitere, naturferne, kulturgeprägte Biotope mit einer wichtigen Bedeutung für den 
Artenschutz sind vor allem in der Bergbaufolgelandschaft mit ausgedehnten Suk-
zessionsflächen vorhanden. Ein hohes Entwicklungspotential besitzen die kleinen 
Bachauen und Gräben.  
 
Neben dem Schutz und der Erhaltung von vorrangig dem Arten- und Biotopschutz 
dienenden Bereichen stellt die Etablierung eines Biotopverbundsytemes eine wichtige 
Voraussetzung für den nachhaltigen Naturschutz dar. 
 
 
5.2.2  Land- und Forstwirtschaft 
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Die Forstwirtschaft spielt in der Stadt eine untergeordnete Rolle. Die Dölauer Heide wird 
vom Grünflächenamt der Satdt Halle verwaltet, für einige wenige andere Wald- und 
Forstflächen ist das Forstamt Halle zuständig. 
Im Entwurf des Flächennutzungsplanes vom August 1995 wird von einer Fläche für 
Wald von 2100,63 ha ausgegangen. Dies entspricht 15,5 % der Stadtfläche.  
 
Das größte zusammenhängende Waldgebiet ist der Stadtwald, die Dölauer Heide, mit 
einer forstlichen Betriebsfläche von 683,41 ha. Davon sind 633,74 ha Holzbodenfläche. 
Für die Dölauer Heide liegt eine Waldfunktionskartierung vor. Hier zeigt sich, daß für 
einen Teil der Flächen Mehrfachfunktionen gegeben sind. So ist die Dölauer Heide 
zugleich regionaler Klimaschutzwald und Immissionsschutzwald der Stufe 1. Auf fast 
der gleichen Fläche wurde Erholungswald unterschiedlicher Intensität ausgeschieden 
und auch das Landschaftsschutzgebiet "Dölauer Heide" umfaßt diesen Bereich.  
 
Tab. 5.2.2- -1:  Waldfunktionen der Dölauer Heide (STAATLICHES FORSTAMT  
     HALLE 1992) 
 
Waldfunktion   Holzbodenfläche  Forstbetriebsfläche 
Bodenschutzwald     91,99 ha     96,84 ha 
Klimaschutzwald   644,73 ha   653,98 ha 
Immissionsschutzwald  645,16 ha   653,98 ha 
Brandschutzwald       2,00 ha       2,00 ha 
waldfrei zu haltende Flächen     0,25 ha       0,85 ha 
Naturschutzgebiete     51,98 ha     52,04 ha 
Landschaftschutzgebiete  613,83 ha   620,76 ha 
Parke und Aboreten          1,19 ha 
Erholungswald   637,23 ha   639,74 ha 
 
Zur Lösung auftretender Zielkonflikte wurde eine Rangfolge festgelegt, die auf 
förmlichen Ausweisungen beruhenden Waldfunktionen wie NSG, FND oder ND den 
Vorrang einräumt. Ebenfalls vorrangige Bedeutung haben Erholungsschwerpunkte, 
Brandschutzstreifen oder waldfrei zu haltende Flächen. Um das Bad und das 
Krankenhaus soll die Klimaschutzfunktion des Waldes im Vordergrund stehen. 
 
Die Landwirtschaft prägt mit einem Flächenanteil von 26 % (3.526,99 ha) die 
Stadtrandbereiche. Davon wurden im Jahr 1992 ca. 97,8 % als Acker und lediglich ca. 
2,2 % als Dauergrünland genutzt5. Sowohl die Querfurter Platte als auch die Hallesche 
Ackerebene gehören zu den fruchtbarsten Ackerebenen Deutschlands. Die Böden im 
Umfeld der Stadt weisen mittlere Bodenwertzahlen zwischen 60 und 80 (vgl. 6.1.2.) auf. 
Die daraus resultierende traditionell intensive Nutzung der Böden über mehrere 
Jahrhunderte führte zur Ausweisung von zwei Regionen als Vorranggebiete für die 
Landwirtschaft. Dies sind Flächen nordwestlich der Ortsrandlage Dölau, die dem 
Vorranggebiet "Köthen/Staßfurt/Aschersleben" zugehören und im Bereich Tornau das 
Vorranggebiet nordöstlich von Halle bis südlich von Bitterfeld. Andererseits ergeben 
sich aber auch Probleme, die auf die intensive Nutzung zurückzuführen sind. Um auch 
zukünftig die Ertragsfähigkeit der Böden zu sichern, müssen folgende Sachverhalte 
beachtet werden: 
 
• Erosionsgefährdung (Wind- und Wassererosion), 
                                                 
5 STATISTISCHES JAHRBUCH SACHSEN-ANHALT 1993 
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• anthropogen bedingte Bodendegradierung (Verdichtung, Kontamination, Humus- 
schwund), 

• vorwiegend ackerwirtschaftliche Auennutzung, 
• Schadstoffeinträge entlang von Verkehrswegen sowie durch eine Vielzahl von 

Altlastverdachtsflächen, 
• zunehmende Versiegelung und Überbauung durch Wohn- und Gewerbegebiete 

und Verkehrsvorhaben. 
 
Besonders der Verlust von landwirtschaftlich genutzten Böden durch die verschiedenen 
Bauvorhaben wird in der Zukunft bedeutsam sein.  
 
Als Ziel für eine stadtnahe Landwirtschaft ist der ökologisch orientierte Landbau auf 
möglichst großer Fläche anzustreben. 
Als wichtiger Bewirtschafter landwirtschaftlicher Flächen ist der Öko-Hof Seeben mit 
einer Betriebsfläche von ca. 300 ha zu nennen. Hier werden auf Flächen, die sich im 
Eigentum der Stadt Halle befinden, Zielstellungen einer ökologisch orientierten 
Landwirtschaft umgesetzt. Eine Erweiterung der Flächen wird angestrebt.  
Neben der ökologisch orientierten Produktion, der Direktvermarktung und der 
Belieferung des Halleschen Marktes stellt der Ökohof Seeben eine Lehr-, Versuchs- 
und Tagungsstätte zum Forschungsgebiet "Ökologischer Landbau" der Universität, der 
Stadt Halle und des Landes Sachsen-Anhalt dar.  
 
Tierhaltung und -zucht sind im Stadtgebiet fast bedeutungslos geworden.  
 
Auch der Obstbau hat im Stadtbereich eine lange Tradition. Während sich die 
historischen Obstbaustandorte am Stadtrandbereich und an den Hängen des 
Saaletales befanden und heute noch vereinzelt in Form von Streuobstwiesen, die z.T. 
nicht mehr genutzt werden, vorhanden sind, konzentrierten sich die Obstbaustandorte 
mit einer intensiven Bewirtschaftung in Form von Niederstammanlagen und einem 
hohen Biozideinsatz und dem Einsatz von Wachstumsregulatoren im Bereich Seeben. 
Diese wurden großflächig gerodet.  
Die weitere extensive Bewirtschaftung der Streuobstwiesen als Voraussetzung für 
deren Erhalt und die weitere Entwicklung ist als Ziel des Obstbaus zu nennen.  
 
Für die Vermarktung der Produkte von ökologisch orientiertem Landbau wie extensiv 
bewirtschaftete Streuobstwiesen sind im Umfeld der Großstadt Halle optimale 
Voraussetzungen gegeben. 
 
Als Sonderkultur ist der Anbau von Küchenkräutern und Gemüse im östlichen 
Stadtrandgebiet von Bedeutung (Reideburg). 
 
Als weiteres Spezifikum einer Großstadt ist der erhebliche Anteil von 
Kleingartenanlagen zu nennen, die neben der reinen Erholungsfunktion auch eine 
Versorgungsfunktion für den privaten Bereich erfüllen. Sie stellen eine wichtige Form 
der intensiven Bodenbewirtschaftung dar. Auch in diesem Bereich soll eine ökologisch 
orientierte Nutzung angestrebt werden. 
 
 
5.2.3.  Wasserwirtschaft 
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Im REGIONALEN ENTWICKLUNGSPROGRAMM FÜR DEN REGIERUNGSBEZIRK 
HALLE (REGIERUNGSPRÄSIDIUM HALLE, 1993; Entwurf) werden bezüglich der 
Wassergewinnung und Fließgewässernutzung nachstehende Festlegungen getroffen: 
 
• Vorranggebiete für Wassergewinnung (festgestellte TWSZ) in der Saale-Elster- Aue 
• Vorsorgegebiete für Wassergewinnung in der Elsteraue bei Döllnitz/Lochau 
• Ausbau der Saale für Schiffbarmachung bis Halle/Trotha (Vorhaben) 
 
Die Regulierung der Saale besitzt eine lange historische Tradition, die bis ins 16. Jh. 
zurückzuverfolgen ist.6   
 
Der Gewässerausbau erfolgte vorrangig unter dem Aspekt der Verbesserung der Schiffbarkeit. Bereits 
1694 wurde eine Schleuse in Trotha gebaut. Halle war ein traditioneller Umschlagplatz. 1854 wurde der 
Sophienhafen in Halle eingeweiht, 1873/74 die Schleuse Trotha nochmals erneuert. 
 
Zwischen 1884 und 1921 wurde der Fluß durch Kettenschiffahrt befahren, die dann von der 
Dampfschiffahrt abgelöst wurde. 1929 konnte der Hafen Trotha eröffnet werden. Tiefgreifende 
Veränderungen erfuhr das Saaletal mit dem Ausbau des Flusses für 1000 t-Schiffe (Schiffsgröße von 
9,20 m Breite und 80 m Länge), der 1932 begann. 1932 wurde zur besseren Regulierung des 
Wasserstandes der Saale die Bleilochtalsperre gebaut. 1934 begann der Bau des Elster-Saalekanals, 
dessen Rudimente in der Saaleaue östlich der Rabeninsel noch vorhanden sind. 1969 wurde die Saale 
bei Lettin begradigt. 
 
Die Bedeutung der Saaleschiffahrt hat in den letzten Jahrzehnten abgenommen. Nach 
zwischenzeitlichem Erliegen des Schiffsverkehrs im Hafen Trotha ist der Güterverkehr 
wieder angestiegen. 1994 begannen Sanierungsarbeiten im Hafengebiet. 
Wasserbauliche Arbeiten im Bereich der Saale beschränken sich im Planungsraum auf 
Instandhaltungsmaßnahmen. 
 
Die zunehmende landwirtschaftliche Nutzung führte in der Vergangenheit weiterhin zur 
Eindeichung der Saale und Melioration der Auenbereiche. Die Auswirkungen der 
regelmäßigen Hochwässer konnten somit flächenhaft eingeschränkt werden, ohne 
jedoch Schäden u.a. an landwirtschaftlichen Kulturen gänzlich vermeiden zu können.  
 
Andere Fließgewässer sind ebenfalls stark begradigt und z.T. verbaut worden. Die 
Auswirkungen auf den Menschen bleiben jedoch wegen der geringen Wassermassen 
begrenzt. Für Flora und Fauna ist allerdings jede Melioration oder Begradigung/ 
Verbauung eine Zerstörung von Lebensraum (Abschnitt 5.1.3.1.). Für die folgenden 
Gewässer werden im FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (Entwurf August 1995) 
Renaturierungsmaßnahmen vorgesehen: 
 
• Reidebach/Kabelskebach/DiemitzerGraben/Zöberitzer Graben 
• Hechtgraben 
• Roßgraben 
• Götsche 
 
Die zahlreichen stehenden Gewässer werden, sofern Informationen vorliegen, in Kapitel 
5.1.3.2.1 behandelt. Sie sind grob in fünf Gruppen einzuteilen: 
 
• Künstliche Standgewässer in Abbauhohlformen 

                                                 
6Am 21. Oktober 1530 wurde ein Privilegium von Kaiser Karl V. zum einheitlichen Ausbau des Flußbettes der Saale unterzeichnet 
(WEHLMANN, ohne Erscheinungsjahr) 
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• Gewässer im Bereich von Tiefbaubruchfeldern 
• Teiche in Form von Dorfteichen, Fischteichen, ehemaligen Mühlteichen, die 

ebenfalls der Fischwirtschaft dienten und Versickerungs- und Absatzbecken  
• Altarme von Saale und Weißer Elster  
 
Größere Gewässer sind in den Restlöchern des ehemaligen Braunkohlenabbaus im 
Osten der Stadt zu finden (Hufeisensee mit 69 ha und Osendorfer See mit 17,8 ha).  
Eine ebenfalls größere Wasserfläche weist der Heidesee mit 14,0 ha auf. Der Große 
Mötzlicher Teich mit 20,5 ha  und der angrenzende Kleine Mötzlicher Teich mit 5,5 ha 
stellen Seen im Senkungsbereich verbrechenden Braunkohlentiefbaus dar. Als durch 
die Begradigung der Saale im Bereich Hohenweiden entstandenes halbkünstliches 
Standgewässer kann der dortige Altarm betrachtet werden, der eine Fläche von 16,5 ha 
aufweist. Die weiteren Standgewässer besitzen Flächengrößen von unter 10 ha, die 
Mehrzahl von ihnen auch deutlich unter 5 ha.  
 
Der Anschlußgrad an die öffentliche Trinkwasserversorgung beträgt im Stadtgebiet von 
Halle gegenwärtig über 99 %7.  
 
Die Stadt Halle verfügt seit 1869 über ein eigenes Wasserwerk. Das Wasserwerk 
Beesen wurde 1988 bis 1993 modernisiert und erweitert. Verarbeitet wird Wasser, das 
als Uferfiltrat in der Saaleaue bei Meuschau im Landkreis Merseburg/Querfurt 
gewonnen wird. Das Wasser wird über Filterbecken versickert und über 380 
Brunnenanlagen dem Wasserwerk als Rohwasser zugeführt. Im Bereich der 
Filterbecken und Hebebrunnen ist ein ausgedehntes Trinkwasserschutzgebiet 
ausgewiesen. 
 
Das gewonnene Trinkwasser wird im Pumpwerk Silberhöhe mit Fernwasser gemischt. 
Die Stadt verfügt über die Möglichkeiten der Einspeisung von Fernwasser aus 3 
Systemen: 
- Ostharz (Rappbode), 
- Elbaue-Nordring, 
- Elbaue-Südring. 
 
Z.Z. wird ca. 80 % des Bedarfs abgedeckt. 
 
Die Trinkwasserzielplanung des Landes Sachsen-Anhalt sieht für Halle auch zukünftig 
eine bis zu 60%ige Fernwasserversorgung aus den Systemen Ostharz und Elbaue vor.  
 
Mit der Festsetzung von Trinkwasserschutzzonen (TWSZ I, II und III) sind Schutz-
bestimmungen verbunden (u.a. Verbot oder Einschränkung von Handlungen; Duldung 
oder Vornahme bestimmter Handlungen durch Flächeneigentümer oder 
Nutzungsberechtigte), die u.a. folgenden allgemeinen Zielen dienen: 
 
- Schutz der Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen für die öffentliche Wasser- 
  versorgung; 
- Grundwasseranreicherung; 
- Verhütung des schädlichen Abfließens von Niederschlagswasser sowie des  
  Abschwemmens und des Eintrages von Bodenbestandteilen, Dünge- oder  
  Pflanzenbehandlungsmitteln in die Gewässer. 
                                                 
7 STATISTISCHES JAHRBUCH SACHSEN-ANHALT 1993 
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(WASSERGESETZ FÜR DAS LAND SACHSEN-ANHALT 1993, §§ 48 und 49). 
 
Die derzeitige Abwasserbehandlung der Stadt ist noch unzureichend8. Es ist ein 
Anschlußgrad von ca. 96 % an öffentliche Kläranlagen erreicht. Die Abwässer werden 
in den Kläranlagen Lettin (Kläranlage Nord, 160.000 EWG), Wörmlitz (Kläranlage Süd, 
85.000 EGW) und Tafelwerder (85.000 EWG) aufbereitet. In den Kläranlagen 
Tafelwerder und Nord erfolgt lediglich eine mechanische Reinigung. Lediglich die 
Kläranlage Süd verfügt über eine biologische Reinigungsstufe. Alle drei Kläranlagen 
liegen an der Saale und benutzen diese als natürliche Vorflut. 
 
Für die Kläranlage Nord ist eine Rekonstruktion und eine Erweiterung der Kapazität auf 
300 000 EWG vorgesehen. Diese wird dann die Kapazität der Kläranlage Tafelwerder 
übernehmen, so daß diese außer Betrieb genommen werden kann. Für beide 
verbleibenden Kläranlagen sind Erweiterungen möglich. Die Kläranlagen werden auch 
Abwasser aus angrenzenden Zweckverbänden des Saalkreises aufnehmen. 
 
Des weiteren ist die wassertechnische Erschließung der folgenden Ortslagen 
vorgesehen: 
- Dölau 
- Lettin 
- Kröllwitz 
- Seeben 
- Tornau-Mötzlich 
- Dautsch 
- Reideburg 
- Kanena-Bruckdorf. 
 
Das Schmutzwasser dieser Ortslagen soll zentralen Kläranlagen zugeführt werden. 
 
Ergänzende Maßnahmen zum Ausbau der Kläranlagen sind die Errichtung von 
Regenüberlaufbauwerken und Rückstauanlagen.  
 
 
5.2.4.  Jagd und Fischerei 
5.2.4.1 Jagd 
 
Die weitgehend urbanisierte Gemarkung der Stadt Halle wird sowohl in ihren wenigen 
naturnäheren Umlandbereichen als auch in den unmittelbar stadtnahen oder sogar 
städtischen waldbestockten Grünbereichen von jagdbaren Wildarten besiedelt. Als 
Kulturfolger nutzen diese „Wild"tierarten die ihnen noch zur Verfügung stehenden 
Ressourcen und einige von ihnen haben bereits über viele Generationsfolgen mit dem 
Menschen und mit der Bejagung ihrer Bestände ihre Siedlungsdichten erhalten und 
zum Teil sogar Siedlungsräume und -dichten wesentlich erweitert. Eine der Ursachen 
ist das Bestreben bodenständiger Jäger, Wildbestände auf einem Niveau zu halten, das 
eine jagdliche Bewirtschaftung noch attraktiv macht. Derartige Wilddichten sind bei den 
Terminalknospen bevorzugenden Rehen oft schon Ausgangspunkt für Verbißschäden 
in der Naturverjüngung. Daraus ergeben sich insbesondere für diese sich anpassenden 
und dadurch in ihrer Siedlungsdichte eskalierenden Arten objektive 

                                                 
8 Stand 1991 nach:  STATISTISCHES LANDESAMT SACHSEN-ANHALT 1994  
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populationsökologische, landschaftsökologische und naturschutzfachliche Notwendig- 
keiten einer Bestandsregulierung. 
Die Bejagung als Bestandsregulierung dieser Arten den jeweiligen Erfordernissen von 
Naturschutz und den vielfältigen Formen der anthropogenen Nutzung anzupassen, ist in 
vielen Fällen sehr kompliziert, muß aber trotz der bestehenden Nutzungs- und 
Interessenskonflikte als gemeinsames Ziel aller Interessenvertreter verstanden und 
durchgesetzt werden. 
 
Das jagdlich relevante Territorium der Gemarkung der Stadt Halle wird nur in kleineren 
Teilbereichen durch agrarische Nutzung in der ansonsten großflächig ausgeräumten 
Agrarlandschaft der Region um Halle (insbesondere in der östlich der Stadt gelegenen 
Halleschen Ackerebene) geprägt. Naturnähere aquatische, semiaquatische und 
terrestrische Restbiotope der Saale-, Weißen Elster- und Reide-Auen (ihre Nebenfließe 
sind meist kanalisiert) und einige noch bzw. wiederbewaldete oder verbuschende 
Hanglagen und wenige Offenlandhabitate der Porphyrhärtlinge, sowie die Plateau-Lage 
der Dölauer Heide stellen die flächenmäßig größten und wildbiologisch 
habitatwirksameren Flächenbereiche dar. Als habitatwirksame Biotope haben sich auch 
die anthropogen bedingten Senkungsgebiete, die Obstplantagen und die meist 
gehölzbestandenen Halden, Kippen sowie die verschiedenartigen terrestrischen und 
aquatischen Hohlformen des Bergbaues erwiesen. 
 
Durch diese diversen Grundstrukturen der nicht überbauten Gemarkungsanteile wird 
eine für städtisches Umland beachtliche Vielfalt an naturnahen Lebensräumen 
geschaffen, die in vielen Teilbereichen, - vergleichsweise zur ausgeräumten 
Ackerlandschaft des weiteren Umlandes innerhalb des Großraumes der Halle-Leipziger 
Tieflandbucht - , ein sehr engmaschiges Netz von geeigneten Einstandsgebieten für 
freilebende jagdbare Tiere hat. 
 
Trotz allem nimmt die jagdwirtschaftliche Nutzung in der Gemarkung Halles eine in 
Flächengröße, Bedeutung und Wertschätzung untergeordnete Position ein. 
 
Bis 1991 existierte in der Gemarkung von Halle eine Jagdgesellschaft mit mehreren 
Jagdgruppen als organisatorische Grundstruktur. Sie umfaßte etwa 3800 ha jagdlich 
nutzbare Fläche.  
Im Zuge der Erschließung von Bauland für Gewerbegebiete, Siedlungs- und 
Verkehrswegebau ist diese ehemals jagdlich genutzte Fläche geringfügig 
zurückgegangen. Unqualifizierte "landschaftspflegerische Aufräumungs- und 
Säuberungsaktionen" an Trassen, toten Winkeln und anderen Kleinstrukturen des 
städtischen Umlandes haben zu weiteren Verlusten biotopwirksamer Habitate geführt. 
 
Ab 1991 wurden von den Landeigentümern (Privat- und Treuhandflächen, Stadtforst, 
Landesforst und ehemals militärisch genutzte, dem Bundesforstamt unterstellte 
Flächen, die als zu kleine Splitterflächen mit in die kommunalen integriert worden sind)  
 
 fünf gemeinschaftliche Jagdbezirke und  
 ein Eigenjagdbezirk  
 
gebildet, die ihre Jagdfläche an Einzelpächter und Pächtergemeinschaften verpachten 
bzw. verpachtet haben.  
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Die derzeitige jagdkatastermäßig erfaßte bejagbare Fläche der Gemarkung der Stadt 
Halle verteilt sich auf die 6 Jagdbezirke wie folgt: 
 
 1. Jagdbezirk   Tornau - Prussendorf - Mötzlich mit 607 ha 
 2. Jagdbezirk   Seeben    mit 305 ha 
 3. Jagdbezirk   Kröllwitz, Lettin, Dölau   mit 570 ha 
 4. Jagdbezirk   Eigenjagdbezirk Dölauer Heide mit 645 ha 
 5. Jagdbezirk   Ammendorf    mit 720 ha 
 6. Jagdbezirk   Reideburg    mit 922 ha 
 
Der Wildartenbestand der Gemarkung der Stadt Halle ist nicht einheitlich und wird von 
den jeweils vorherrschenden Lebensraumstrukturen geprägt. Dementsprechend 
bestimmten in der Vergangenheit Niederwildarten, insbesondere der Feldhase, aber 
auch Raubwild und Rabenvögel, entsprechend den jeweiligen Jagdgesetzlichkeiten 
bejagt, traditionsgemäß die jagdlichen Strecken. 
 
Landschaftsraumspezifische Verschiedenheiten im Wildbesatz werden durch die 
unterschiedlichen Anteile der wildbiologisch relevanten Biotoptypen (Senkungsgebiete 
mit Wasser- und Verlandungshabitaten, Acker- und Obstplantagen im Nordosten, 
landwirtschaftlich-gärtnerische Sonderkulturen im Osten, Auenbiotope im Süden und 
Südosten, Waldanteile im Westen) bestimmt. 
 
Diese Differenzierung dokumentierte sich auch in den jagdgesellschaftsspezifischen 
Abschußstrecken der Vergangenheit.  
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht stellen langfristig registrierte Bestandsentwicklungen 
von freilebenden Tierarten hervorragende bioindikatorische Daten für die Einschätzung 
des ökologischen Zustandes eines Lebensraumes dar.  
Flächenbezogene Streckenstatistiken, die wesentlich exakter als 
Bestandesschätzungen über lange Zeiträume von den Jagdgesellschaften und 
Jagdbehörden geführt wurden, können dafür ohne Einschränkungen genutzt werden, 
denn es ist unzweifelhaft, daß stabile und langfristig bewirtschaftende 
Jägergemeinschaften und Einzeljäger wohl meist nur den Zuwachs abschöpfen und nie 
den Grundbestand angreifen wollten und wollen. Dadurch bieten Jagdstrecken 
wissenschaftlich fundierte und legale Daten für Bestandesentwicklungen.  
 
Diese Daten wurden in großer Sorgfalt von den früheren Jagdleitern, Herrn 
Revierförster a.D. Kurt HANKE (JG Halle Dölau) und Herrn Werner RASCH (JG Halle 
Ost) dokumentiert. Leider ging die Datensammlung der Jagdgruppe Halle Ost verloren. 
Dankenswerter Weise hat für die Erarbeitung des vorliegenden LRP Herr K. Hanke 
seine gesamten bis in die Anfänge der Jagd zurückreichenden Aufzeichnungen zur 
Verfügung gestellt. Die Daten ab 1991 wurden für die Dölauer Heide von Herrn 
BORCHERT und vom Gesamtgebiet der Stadt von Herrn Voigt, Untere Jagdbehörde 
Halle, ergänzend zur Verfügung gestellt. 
 
Dadurch liegen für das Jagdgebiet des Westteils der Gemarkung der Stadt Halle 
geschlossene Datenreihen von Streckenmeldungen vor. Bis auf jene Arten, die vor bzw. 
nach der Wende nicht mehr als bejagdbare Arten eingestuft wurden, lassen diese 
Daten auf die ungefähren Bestandesdichten und deren Trends schließen. 
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In der Tabelle 5.2.4.1 - 1 sind die Abschußzahlen der Jagdjahre 1955 bis 1994 der 
linkssaalisch bejagbaren Fläche (ehemalige Jagdgruppe Dölauer Heide/Halle West) der 
Gemarkung Halle zusammengestellt. 
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Tab. 5.2.4.1 - 1: Jagdstrecken aus den Jagdjahren 1955-1994 der Dölauer Heide und  
       seines Umlandes als Beispiel von Jagdstrecken der Gemarkung von  
       Halle 
 
Wildart/
Jahr 

Wild-
schwein 

Reh Hase Wildka-
ninchen 

Reb-
huhn 

Fuchs Dachs Stein- 
marder 

Iltis Gr. 
Wiesel 

1955 0 1 43 40 43 1 0 0 0 0 
1956 0 0 30 55 79 2 0 0 0 1 
1957 0 0 67 87 143 3 0 0 0 0 
1958 0 0 33 38 98 ? 1 0 0 1 
1959 0 4 87 1 135 7 1 0 0 2 
1960 0 7 105 13 131 16 0 0 1 1 
1961 0 10 56 16 73 25 6 1 2 0 
1962 0 11 166 8 66 10 11 1 0 0 
1963 0 5 49 2 4 5 0 0 0 0 
1964 0 9 106 12 0 9 0 2 0 0 
1965 0 4 130 6 0 20 2 1 0 0 
1966 0 5 115 1 0 26 3 1 0 0 
1967 0 5 144 0 17 25 1 9 0 0 
1968 0 3 116 0 25 28 1 8 0 0 
1969 0 5 90 2 0 25 2 7 1 0 
1970 0 4 110 2 0 16 0 4 0 0 
1971 0 6 100 4 0 14 0 6 0 0 
1972 0 5 75 0 0 10 0 2 0 1 
1973 1 16 50 41 20 15 0 13 0 2 
1974 1 11 30 25 25 20 0 22 1 0 
1975 1 21 80 11 15 13 0 5 0 2 
1976 0 20 63 22 32 25 0 11 0 1 
1977 0 26 61 34 47 9 0 17 2 0 
1978 5 28 50 45 0 17 0 24 12 1 
1979 2 20 50 20 0 16 0 18 1 0 
1980 0 17 20 13 0 25 0 18 0 0 
1981 0 22 30 10 0 30 0 13 1 0 
1982 1 26 25 43 0 38 0 12 1 1 
1983 5 28 30 103 0 36 0 13 0 0 
1984 3 42 17 107 0 43 0 12 0 1 
1985 8 38 30 435 0 17 0 6 0 0 
1986 4 46 41 113 0 20 0 7 0 1 
1987 3 35 50 8 0 16 0 7 0 0 
1988 4 30 50 70 0 21 0 8 0 0 
1989 9 32 40 53 0 35 0 7 0 0 
1990 10 30 33 25 0 16 ? 4 ? ? 
1991 15 27 22 98 0 23 ? 1 ? ? 
1992 27 25 0 ? ? 16 ? 1 ? ? 
1993 19 30 0 ? ? 11 ? 1 ? ? 
1994 5 28 0 ? ? 5 ? ? ? ? 
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Tab. 5.2.4.1 - 2:  Jagdstrecken der Jagdjahre 1991/92 - 1994/95 aus der gesamten  
         Gemarkung der Stadt Halle 
 
Jagdjahr/ 
Wildart 

Wild-
schwein 

Reh Fuchs Feldhase Kanin-
chen 

Stein-
marder 

1991/92 47 77 167 89 71 12 
1992/93 40 87 172 75 96 16 
1993/94 11 95 146 0 0 0 

 
 
Diese Datenreihen dokumentieren bei aller Unvollständigkeit sehr deutlich folgende 
naturschutzfachlich und jagdwirtschaftlich relevanten Aussagen: 
 
1. Der Feldhase, ehemals Hauptwildart der Gemarkung, ist in seinem Bestand stark 

zurückgegangen und kommt heute nur noch in einer nicht mehr nutzbaren 
Siedlungsdichte vor. Dieser dramatische Zusammenbruch der Population des 
Feldhasen geht bis zum Status einer bestandsgefährdeten Art, die in die Rote Liste 
der gefährdeten Arten des Landes Sachsen-Anhalt (RL-LSA in der Kategorie 2, d.h. 
stark gefährdet), aufgenommen werden mußte. Der Hallesche Osten hat zwar noch 
eine geringfügig höhere Hasensiedlungsdichte; eine planmäßige Bejagung wird 
jedoch nicht empfohlen. 

 
2. Das Rehwild, das sich landesweit  in den letzten 30 Jahren vom ehemals 

ausschließlich die Deckung suchenden Waldreh zum Offenlandbewohner entwickelte 
und als Ökotyp des Feldrehes mehr oder weniger dicht die gesamte bejagte Flur 
besiedelte, zeigt diesen Trend mangels Flurhabitate nicht so deutlich, wandert aber 
bis in die urbanisierten Biotope der Stadt ein (Ammendorfer und Beesener Aue, 
Pfingstanger, Amselgrund, Peißnitz, Obstplantagen). Die ansteigenden 
Bestandesdichten und Strecken legen dafür ein beredtes Zeugnis ab. 

 
3. Mit gleicher Tendenz hat sich das ehemals an Wälder gebundene Schwarzwild die 

großflächigen Felder und Refugialräume erobert und erlaubt gegenwärtig, wenn auch 
bei fluktuierenden Bestandesdichten, stabile Strecken mit erheblichen Wildbret-
Anteilen, die die ehemals über Feldhasenabschuß erbrachten Wildbretgewichte weit 
übertreffen. Das Schwarzwild ist mehr oder weniger flächendeckend zum 
Wechselwild und in den Auenanteilen zum Standwild der Halleschen Gemarkung 
geworden. 

 
4.  Das Wildkaninchen ist in vielen Randbereichen präsent, zeigt jedoch epidemio- 

logisch bedingt starke Dichteschwankungen. 
 
5. Die  Siedlungsdichten des Rotfuchses und des Steinmarders fluktuieren auf hohem , 

die des Hermelins auf normalem Niveau. 
 
6. Die Siedlungsdichte bei den Rote Liste Arten Waldiltis (RL-LSA Kat. 2, d.h. stark 

gefährdet) und Mauswiesel (RL-LSA Kat. 3, gefährdet) liegen ohne weiter fallende 
Tendenz auf niedrigem Niveau. 
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7.  Erkennbar ist eine gleichbleibend geringe Siedlungsdichte des Dachses, so daß 
dieser berechtigt in der RL-LSA Kat. 3 als gefährdet eingestuft ist und eine 
Bejagung unterbleiben sollte. 

 
8. Es besteht eine wahrscheinlich - obwohl früher nicht getrennt registriert - sehr ge-

ringe Dichte des Baummarders als stark gefährdete Art der Wälder (RL-LSA .2), 
der nicht bejagt werden sollte. 

 
9. Für die als Jagdtiere aufgeführten Arten Mäusebussard, Habicht und Graureiher gibt 

es keine ökologischen und jagdwirtschaftlichen Gründe für deren Abschuß, auch 
wenn sie jagdbar ausgewiesen sind und nicht unter einem besonderen Schutzstatus 
stehen. 

 
10. Gleichfalls gibt es keine ökologischen und jagdwirtschaftlichen Gründe für den 

Abschuß von Vom Aussterben bedrohten Arten wie Korn- und Wiesenweihen 
(RL-LSA 1), Sperber, Rot- und Schwarzmilan, sowie Rebhuhn, alle im 
Gefährdungsstatus (RL-LSA 3). 

 
 
5.2.4.2 Fischerei  
 
Die Geschichte der Saalefischerei läßt sich bis weit in das Mittelalter zurückverfolgen. 
Viele Bewohner der kleinen Siedlungen am Flußlauf, aber auch Bürger der Stadt hatten 
Fischereirechte und nutzten die ergiebigen Fischbestände im Neben- oder 
Haupterwerb. Mit der aufkommenden Nutzung der Wasserenergie durch Wassermühlen 
und der damit verbundenen teilweisen Regulierung des Flußlaufes durch Wehre und 
Mühlgräben, erhöhte sich auch die Effektivität des Fischfanges. Reusenfischerei war 
wohl die einträglichste und effektivste Art des Fanges. Oft wurde Getreidemahlen und 
Fischfang als ein gemeinsames Gewerbe betrieben, wie aus entsprechenden Quellen 
über Abgabepflichten an die Lehnsherren ableitbar ist. Genutzt wurden sicher alle 
vorkommenden Fischarten. Als besonders abgabepflichtige Arten werden genannt: alle 
Lachse, Lampreten und Neunaugen, sowie die Hälfte des gesamten übrigen 
Fischfanges. Aufsteigende Lachse werden, wie historische Dokumente mehrfach 
belegen, Massenfänge ermöglicht haben. 
 
Bis Ende der 50er Jahre wurde die Fischerei sowohl in der Saale und der Weißen Elster 
als auch in den Altwässern z.T. noch gewerblich ausgeübt, vor allem als Reusen- und 
Schleppnetz-Fischerei. Wichtigste Nutzfische waren Karpfen, Schleie, Aal und Hecht, 
deren Bestände zum Teil auch durch Besatzmaßnahmen gefördert wurden.  
Mit zunehmender Wasserverschmutzung der Saale wurde die Fischerei, später auch 
weitgehend der Angelsport, in den Flüssen eingestellt und nur noch in den Totarmen, 
den ausgehobenen Kanalabschnitten und den vielen für Angelsport geeigneten 
natürlichen und anthropogen entstandenen Stillgewässern betrieben.  
 
Gegenwärtig wird der Angelsport vorwiegend in den Gewässern, die vom 
Landesanglerverband Sachsen-Anhalt e.V. und den ihm angeschlossenen Vereinen 
gepachtetet sind, durchgeführt. 
Auf dem Territorium der Stadt Halle bestehen zur Zeit vier Anglervereine, von denen 
der 
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 Anglerverein am Posthornsee e.V.  mit ca 140 Mitliedern, 
 Anglerverein Naturfreunde 1990 e.V.   mit ca 60 Mitgliedern und der 
 Hallesche Anglerverein e.V.    mit ca 2000 Mitgliedern 
 
dem Landesanglerverband Sachsen-Anhalt als Dachverband angeschlossen sind und 
der 
 
 Anglerverein Petri Heil   e.V.    mit ca 100 Mitgliedern  
 
eigenständig existiert und ein Tagebaurestloch bei Bruckdorf bewirtschaftet. 
 
Die übrigen 16 als Angelgewässer ausgewiesenen Stillgewässer werden in Absprache 
zwischen den Vereinen vom Halleschen Anglerverein  e.V. bewirtschaftet. Damit ist 
trotz der gegenwärtig entstandenen organisatorischen Zerspitterung die Möglichkeit 
gegeben, auch koordinierte landschafts- und biotoppflegerische und artenfördernde 
Maßnahmen, die im Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde stehen, durchzuführen. 
 
Die ausgewiesenen Angelgewässer sind: 
 
1. Kiesgrube I & II Kröllwitz 
2. Witzschke Trotha 
3. Pfarrteich Seeben 
4. Großer und Kleiner Angersdorfer Teich 
5. Großer Posthornsee, I Mötzlich 
6. Kleiner Posthornsee, II Mötzlich 
7. Bruchsee 
8. Heidebadsee Nietleben 
9. Friedhofsteich (Teich am Granauer Berg) 
10. Steinbruchsee 
12. Gewässer der Oberen Aue Halle 
13. Gewässer der Unteren Aue Halle 
14. Osendorfer See 
15. Hufeisensee Halle Kanena 
16. Regattastrecke Kanal und Baugrube am Kanal Halle    
 
 und als Fließgewässer 
17. Saale und Nebenarme 
 
Für die Gewässer Weiße Elster, Gerwische und Saale-Elsteraue Planena werden zur 
Zeit die Verträge ausgehandelt. 
 
Von den Stillgewässern stehen unter einem Schutzstatus oder werden als 
Vorranggebiet für den Arten- und Biotopschutz (ABS) betrachtet: 
 
Kleiner Angersdorfer Teich      ND 
Großer und Kleiner Posthornsee (Mötzlicher Teiche,  
Posthorn I & II)        GLB geplant 
Friedhofsteich (Teich am Granauer Berg)    FND 
Kiesgrubenteiche I & II  Kröllwitz       ABS Vorranggebiet 
Osendorfer See        ABS Vorranggebiet 



Landschaftsrahmenplan Halle/Saale 

 

OECOCART / CUI, 2/1997  
 

 
16

Planenaer Teiche        ABS Vorranggebiet 
 
Im Zusammenhang mit der zunehmenden Verbesserung der Wasserqualität von Saale 
und Weiße Elster werden auch diese Fließgewässer wieder mit beangelt. Über die 
Entwicklung des Fischbesatzes durch Zuwanderung aus Ober-und Unterlauf sowie 
Nebenfließen und Zuflüssen sei auf den Abschnitt Fauna - Fische (2.1.1.2.5.5) 
verwiesen.  
Insgesamt kann derzeit in den Fließ- und Stillgewässern der Gemarkung der Stadt Halle 
mit einer Anzahl von 30 autochthonen Fischarten und 5 allochthonen, d.h. 
eingebürgerten, gerechnet werden. 
 
Tab. 5.2.4.2 - 1:  Fischarten der Fließ- und Stillgewässer der Gemarkung der Stadt  
         Halle mit dem Erfassungstermin Februar 1995.  
         Datenquellen: LÄMMEL, EBEL (1993), MÖLLER (1994). 
(Fettgedruckt: Arten der Roten Liste des Landes Sachsen-Anhalt mit den 
entsprechenden  Gefährdungskategorien: 0 - verschollen; 1 - Vom Aussterben 
bedroht; 2 - Stark gefährdet; 3 -  Gefährdet; P - Potentiell gefährdet, da von Natur aus 
sehr selten) 
 
Art   /   Dt. Name Wiss. Name RL-LSA 
Heimische Arten:   
Aal  Anguilla anguilla L.   
Aalquappe, Rutte Lota lota L.  2 
Bitterling Rhodeus sericeus amarus (BLOCH.) 2 
Blei Abramis brama (L.)   
Döbel  Leuciscus cephalus (L.)  3 
Elritze Phoxinus phoxinus (L.)  2 
Flußbarbe  Barbus barbus (L.)  1 
Flußbarsch  Perca fluviatilis (L.)   
Giebel  Carassius carassius gibelio BLOCH   
Großer Stichling  Gasterosteus aculeatus L.   
Gründling  Gobio gobio L.   
Güster  Blicca björkna (L.)   
Hasel Leuciscus leuciscus (L.)  3 
Hecht  Esox lucius L.  
Karausche  Carassius carassius (L.)  3 
Karpfen  Cyprinus carpio L.   
Kaulbarsch Acerina cernua (L.)   
Meerforelle Salmo trutta forma trutta  0 
Moderlieschen  Leucaspius delineatus HECKEL  3 
Nase  Chondrostoma nasus (L.) 0 
Neunstachliger Stichling  Pungitius pungitius (L.)   
Plötze  Rutilus rutilus (L.)   
Rotfeder  Scardinius erythrophthalmus (L.)   
Schlammpeitzger Misgurnus fossilis (L.)  2 
Schleie  Tinca tinca L.   
Schmerle Nemachilus barbatulus (L.)  3 
Ukelei Alburnus alburnus (L.)  3 
Wels Silurus glanis L.  1 
Zander  Lucioperca lucioperca (L.)   
Zwergwels  Amiurus nebulosus LE SUEUR   
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Art   /   Dt. Name Wiss. Name RL-LSA 
Eingebürgerte Arten:   
Graskarpfen Ctenopharyngodon idella (VALENCIENSIS)  
Karpfen  Cyprinus carpio L.   
Marmorkarpfen Aristichthys nobilis (RICHARSON)  
Regenbogenforelle Salmo gairdneri (RICHARDSON)  
Silberkarpfen Hypophthalmichthys molotrix (VALENCIENNIS)  
 
 
5.2.5.  Siedlungswesen 
 
Die lange Geschichte der Siedlungen und der historische Überblick für das Stadtgebiet 
allgemein ist im Abschnitt 1.3.2 Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte ausführlich 
beschrieben.  
 
Das Regionale Entwicklungsprogramm bestimmt in Abschnitt 2 die Stadt Halle als 
einziges Oberzentrum des Regierungsbezirkes. Die Stadt übernimmt für diese Region 
die zentrale Versorgungsfunktion. Diese Feststellung ist stadtentwicklungspolitisch von 
großer Bedeutung. Der Entwurf zum Flächennutzungsplan leitet hieraus die 
Verpflichtung der Stadt zur Bereitstellung von Einrichtungen zur Deckung des 
spezialisierten höheren Bedarfs an städtebaulich integrierten Standorten ab. 
 
Die Siedlungs- bzw. Flächennutzungsplanung der Stadt weist eine längere Tradition 
auf. Der erste, das Stadtgebiet von Halle umfassende "Gesamtbebauungsplan wurde 
ab 1918, unter Leitung von Wilhelm Jost erarbeitet. Bemerkenswert war die 
Bodenvorratspolitik der Stadt, die es ermöglichte, vor allem im Bereich der öffentlichen 
Naherholung überdurchschnittlich großzügige Planungen zu verwirklichen.  
 
Siedlungsgeographische Untersuchungen (BURGHARDT 1924) weisen auf eine enge 
Verflechtung der Stadt mit Gemeinden des Umlandes hin und prognostizierten eine 
Anpassung der politischen Grenzen an die funktionellen Gegebenheiten.  
Die heutige Größe des Stadtgebietes wurde durch die Eingemeindungen im Zuge der 
Kreisreform 1950 und von Halle-Neustadt 1990 erreicht.  
 
Der erste Generalbebauungsplan, auf dessen Grundlage die ersten großen 
Siedlungsgebiete (Wohnstadt Süd, Trotha) konzipiert wurden, wurde 1957 erstellt, 
weitere Fassungen schlossen sich 1973/74, 1978 und 1988 (nicht fertig gestellt) an. 
Eine besondere Situation wurde in Halle durch den Bau von Halle Neustadt im Bereich 
der Saaleaue, auf der der Stadt Halle gegenüberliegenden Seite der Saale geschaffen. 
Mit 20 000 geplanten Wohneinheiten war sie der größte, planmäßig neu angelegte 
Wohnstandort der DDR.  
 
Die aktuelle, durch marktwirtschaftliche Gesichtspunkte geprägte Siedlungsentwicklung 
ist durch starke Suburbanisierungstendenzen im Umland der Stadt gekennzeichnet.  
Im Entwurf des aktuellen Flächennutzungsplanes sind bereits in früheren Plänen 
enthaltene Ansätze der Siedlungsentwicklung enthalten, so z.B. die Abrundung der 
alten Ortsrandlagen und die Erschließung größerer Wohnbauflächen bei Reideburg, 
Dölau, Lettin, und Heide-Süd. Der Schwerpunkt bei der Errichtung von 
Wohnbaugebieten liegt jedoch im Gegensatz zu den industriellen Platten-Bauverfahren 
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in der kleinräumigen Planung und dem verstärkten Bau von Einfamilienhäusern 
verschiedener Bauformen. 
 
1993 waren in der Stadt 145 000 Wohnungen vorhanden. Die Wohnbau- und 
Mischflächen umfassen 2 600 ha, das sind ca. 19,2 % der Stadtfläche. Die 
Schwerpunkte liegen in den Stadtbezirken Halle-Süd und Halle-West.  
 
Die vorhandene Bausubstanz ist gekennzeichent durch: 
 
1. den hohen Anteil historischer, durch den Krieg nicht zerstörter Bausubstanz 
2. den hohen Anteil von Wohnungen in industriell vorgefertigten Plattenbausiedlungen 

(ca 63 000 Wohneinheiten in Halle-Neustadt, Heide-Nord und Silberhöhe). 
3. Der Anteil von Ein- und Zweifamilienhäusern (Gartensiedlungen, Villenviertel) ist sehr 

gering. Fast 90 % der Einwohner wohnen in Mehrfamilienhäusern. 
4. Das Angebot an Wohnraum entspricht nach Austattung, Wohnungszuschnitt und 

Größe nicht der Nachfrage.  
 
Der vorliegende Entwurf zum Flächennutzungsplan kommt nach einer Bedarfsanalyse 
zu einer kurzfristigen Flächenvorhaltung von 150 ha für Neubaugebiete. Ausgewiesen 
werden im Plan ca. 497 ha an zusätzlicher Wohnbaufläche (Neubaufläche). Es werden 
23 Standorte (Tab. in Anlage) in einer Größenordnung von ca. 2,0 bis 70 ha (Heide-
Süd) ausgewiesen. Bei einer angenommenenn Bruttosiedlungsdichte von 66 EW/ha 
kann bei Errichtung einer dichteren Einfamilienhausbebauung für etwa 32 850 EW 
Wohnraum geschafffen werden. 
 
 
5.2.6.  Industrie einschließlich Bodenabgrabungen 
 
Im REGIONALEN ENTWICKLUNGSPROGRAMM wird als Vorranggebiet für die 
großflächige Industrieansiedlung der Raum Halle/Merseburg (einschließlich 
Schkopau/Korbetha) benannt. Als regional bedeutsame Standorte für 
Gewerbeansiedlung, die im Rahmen der Flächennutzungsplanung berücksichtigt 
werden müssen, definiert die Landesplanung die Gebiete "Peißen/Braschwitz/Halle und 
Queis/Dölbau/Halle. 
 
Als Vorranggebiet für die Rohstoffgewinnung benennt das Regionale 
Entwicklungsprogramm die Kaolinlagerstätte Trotha/Seeben. Dies deckt sich nicht mit 
den Zielen der Stadtentwicklung in diesem Raum. Die Stadt Halle strebt die Streichung 
dieser Benennung im Regionalen Entwicklungsprogramm an. Innerhalb des 
Stadtgebietes spielt die aktuelle Gewinnung von Steinen und Erden keine Rolle. Die 
Spuren des Altbergbaus prägen jedoch die Stadt und Stadtrandbereiche. 
 
Die Stadt Halle verfügt über 961 ha gewerblich genutzter Bauflächen: 
 
Verarbeitendes Gewerbe    38,3 % 
Baugewerbe      10,2 % 
Lagerflächen mit Verdichtungspotential    6,1 % 
Brachliegende Flächen Kategorie I+II  14,4 % 
Handel      11,8 % 
sonstige Flächen     19,2 % 
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Hinzu kommen 43 ha Sonderbauflächen für gewerbeähnliche Nutzungen. 
 
Kennzeichnend für die historische Struktur 1990 waren zahlreiche größere Gewerbe- 
standorte in Innenstadtnähe und somit emissionsempfindliche Gemengelagen, wie z.B. 
die Maschinenfabrik Halle, der Brauereistandort und der Standort "Thüringer Bahnhof" 
im Stadtbezirk Mitte. In zahlreichen Fällen sind ehemalige Produktionsstätten nach 
1990 durch Handel- und Dienstleistungsbetriebe belegt worden. 
 
Der Anteil von brachliegenden Flächen und von Lagerflächen mit 
Verdichtungsmöglichkeiten ist erheblich. Die "innere Reserve" in bestehenden 
Gewerbegebieten wird auf ca. 115 ha geschätzt. 
 
Aus der Bedarfsanalyse wird ein Flächenbedarf von ca. 1 300 bis 1 450 ha für die Stadt 
und die Region abgeleitet. Rechnerisch ergibt sich ein Bedarfsdefizit von ca. 300 bis 
450 ha gewerblicher Bauflächen. Bedingt durch das hohe Angebot gewerblicher 
Bauflächen in der Umlandregion ist ein erhebliches Überangebot zu verzeichnen. Im 
Flächennutzungsplan werden 19 Neuausweisungen für gewerbliche Bauflächen 
genannt. Von den 289,8 ha umfassenden Flächen sind 64,5 ha nur für nichtstörendes 
Gewerbe geeignet. 
 
Im Bereich der Nachbargemeinden Dölbau und Queis wird eine übergreifende 
Flächennutzungsplanung betrieben. Hier wird grenzübergreifend ein gemeinsames 
Industrie- und Gewerbegebiet entwickelt. Der sg. "Hundekopf" umfaßt allein innerhalb 
des Stadtgebietes Halle 92,00 ha und ist somit die größte gewerbliche Baufläche.  
 
 
5.2.7.  Transportwege und Trassen 
5.2.7.1 Transportwesen 
 
Die Stadt Halle wird durch ein weit verzweigtes Netz linearer Strukturen, die alle der 
technischen Infrastruktur zuzurechnen sind, durchzogen. Es ist eine zentrale 
Orientierung vom Umland auf die Stadt Halle festzustellen. 
 
Schiffahrt wird traditionell auf der Saale betrieben, die mit Einschränkungen der 
Tauchtiefe bis zur Elbe befahren werden kann. Als Güterumschlagsplatz ist der Hafen 
Trotha mit einem Umschlag von 35.580 t 1994 von Bedeutung. Der Ausbau der Saale 
wurde in den Bundesverkehrswegeplan 1992 aufgenommen. In das Hafenkonzept von 
Sachsen-Anhalt wurde der Hafen Trotha als einer von 6 förderwürdigen Häfen 
eingeordnet. 
 
Die Anbindung der Stadt an das bestehende Eisenbahnnetz ist gut. Die Strecken Erfurt-
Leipzig/Halle, Halle-Kassel und Halle-Bitterfeld sowie die Strecke Halle-Delitzsch 
ermöglichen den Anschluß an das Fernstreckennetz der Eisenbahn. Die 1846 erbaute 
Strecke Halle-Erfurt ist auch die älteste Bahnstrecke im Gebiet. Ein leistungsfähiger 
regionaler Schienenverkehr wird durch den S-Bahn-Ausbau zwischen Leipzig und 
Halle-Neustadt angestrebt.  
 
Weitere Schienenverbindungen mit regionaler Bedeutung sind: 
• die Achse Halle-Bitterfeld, 
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• die Achse Halle-Raum Merseburg, 
• regionale Bahnangebote in den Raum Eisleben/Sangerhausen und in den Raum 

Aschersleben/Halberstadt. 
 
Ein dichtes Netz von Straßen unterschiedlicher Kategorien kennzeichnet die Situation 
im Straßenverkehr. Mit dem Bau der Autobahn A 9 Berlin-München im Jahre 1935 
wurde die Stadt Halle an das deutschlandweite Autobahnnetz angeschlossen. Durch 
den Ausbau auf abschnittsweise 6 Spuren wird diese nach Abschluß der Bauarbeiten 
eine sehr leistungsfähige Verkehrsverbindung darstellen. Die BAB A 14 stellt die 
Verbindung zu BAB A 4 im Raum Dresden her. Sie endet an der Abfahrt Halle/Peißen. 
Ihre geplante Weiterführung in nordwestliche Richtung nach Magdeburg wurde nach 
1945 nicht mehr realisiert.  
 
Im Rahmen des BUNDESVERKEHRSWEGEPLANES 1992 wurden vier 
"Verkehrsprojekte Deutsche Einheit" beschlossen, die unmittelbare Auswirkungen auf 
den Fernbahn- und Straßenverkehr in und um Halle haben: 
 
• Bahnstrecke Eichenberg - Halle (Projekt Nr. 6) 
• Bahn-Neubaustrecke Nürnberg - Berlin über Erfurt- Halle/Leipzig (Projekt Nr. 8) 
• Fernstraßenneubau BAB A 38 Göttingen-Halle (Südharzautobahn) und BAB A 143 

Westumfahrung Halle (Projekt Nr. 13) 
• Fernstraßenneubau BAB A 14 von Halle-Peißen in Richtung Magdeburg (Projekt Nr. 

14) 
 
Das heutige Straßennetz der Stadt ist durch einen zentrumsnahen Innenstadtring 
gekennzeichnet. Auf die Stadt orientierte, stark belegte Bundesfernstraßen (B 6, B 100, 
B 80, B 91) führen radial bis nah an die Innenstadt (Riebeckplatz, Dessauer Platz) 
heran, bzw. über den Innenstadtring. Einen weiteren Engpaß bilden die 
Saaleübergänge im Süden und Westen der Stadt. 
 
Eine Analyse der Verkehrsmengen 1992 ergibt einen Gesamtverkehr von 340.000 
Kfz/24h. Davon entfallen auf den Binnenverkehr 63 %, den Quell- und Zielverkehr 25 % 
und den Durchgangsverkehr 12%. Prognosen für das Jahr 2010 gehen von einer 
Steigerung um 47 % aus. Ziel der Netzplanung ist es, den Durchgangsverkehr auf 
tangentiale Bereiche zu lenken und auch die Stadtteilverbindungsströme, also einen 
großen Teil des Binnenverkehrs, auf die Tangenten zu leiten. Dies erfordert eine 
Auflösung des bestehenden Achsenkreuzes für den Fernverkehr durch tangentiale 
Straßenzüge, die einen Teil des Gesamtverkehrs um die Innenstadt herum  führen.  
Der Flächennutzungsplan sieht hierfür eine Trassenführung im Osten der Stadt vor. 
 
Wesentliche Verkehrsbauvorhaben sind: 
• Verbindungsspange B 91 - B 6 (Brücke Dieselstraße) 
• Osttangente (Berliner Straße bis Delitzscher Straße; Fortsetzung zu einem 

Tangentensystem von der B 100 bis zur Industriestraße) 
• Ortsumfahrung der Ortslagen Lettin und Dölau (L 159 von Salzmünde bis 

Nordstraße) 
• Ortsumfahrung Bruckdorf im Zuge der B 6 
• Ortsumfahrung Reideburg 
• Binnenhafenstraße von der B 6 bis Köthener Straße mit Fortsetzung in die 

Brachwitzer Straße 
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• Ortsumfahrung Radewell oder alternativ "Haldenrandstraße" 
• Trassenvorsorge südlicher Saaleübergang  
• Trassenvorsorge "Zootrasse" als Parallelverbindung zur Trothaer Straße 
 
Der öffentliche Personennahverkehr wird in Halle durch ein Netz von Straßenbahn- 
Bus- und S-Bahnverbindungen realisiert. Dem Ausbau des Straßenbahnnetzes als 
umweltfreundlichem Verkehrsmittel wird Priorität eingeräumt. Das Straßenbahnnetz hat 
derzeit eine Streckenlänge von 69 km. Erweiterungen werden mit folgenden Zielen 
vorgesehen: 
• Anbindung von Halle-Neustadt an das Straßenbahnnetz, Realisierung einer direkten 

Schienenverbindung zwischen Hauptbahnhof und Neustadt-Zentrum, 
• Erschließung neuer Fahrgastpotentiale im Bereich Heide-Nord, Dölau, Halle-

Neustadt-Nietleben, Wörmlitz-Beesen, Reideburg, 
• Herstellung direkter Verbindungen z.B. durch Verknüpfungen zwischen zwei 

Strecken sowie betriebliche Verbesserungen. 
Ziel ist eine Entlastung des städtischen Straßenverkehrs von privaten PKW. Dem 
dienen auch die Anlage von Park & Ride-Plätzen an den Haltestellen von S-Bahn, 
Straßenbahn und Bus an Einfallstraßen mit bedeutenden Pendlerströmen. 
 
Der Radfahrverkehr nimmt trotz der kompakten Siedlungsstruktur nur einen Anteil von 
10 % (Anteil an allen Wegen, SOZIALDATA nach FLÄCHENNUTZUNGSPLAN, Entwurf 
August 1995) ein. Grund hierfür sind die ungünstigen Radfahrbedingungen. Die Stadt 
Halle hat ein Radverkehrskonzept als Teil des Verkehrsentwicklungsplanes erarbeitet. 
Bestandteil des Netzes sind der Saale-Radwanderweg als Nord-Süd-Verbindung sowie 
der von der Landschaftsplanung vorgeschlagene "Grüne Radweg". Angestrebt werden 
zügige Radfahrverbindungen von den Wohngebieten zur Innenstadt sowie eine 
direktere Verbindung zwischen Halle-Neustadt zur Südstadt. 
 
 
5.2.7.2 Energieversorgung 
 
Stromerzeuger in der Stadt Halle sind die Heizkraftwerke Dieselstraße und Trotha. Als 
Übergabepunkte für Fremdeinspeisungen von Elektroenergie fungieren die 4 
Umspannwerke Nord, Ost, Süd sowie West.  Eingespeist wird mit einer Spannung von 
110 kV. Ferner werden 2 weitere Umspannwerke (UW Zentrum und UW Wörmlitz) vom 
UW West über 110 kV-Leitungen gespeist. Die genannten Unterwerke sind somit 
Endpunkte markanter, das Landschaftsbild im Stadtumland prägender 
Hochspannungsleitungen.  
 
Besonders im Süden konzentrieren sich weitere Trassenkorridore von 
Hochspannungsleitungen (110 kV, 220 kV und 380 kV) der MEAG und VEAG. Hier ist 
ein hoher Zerschneidungsgrad der Landschaft gegeben, von dem auch Gefährdungen 
für einzelne Tierarten ausgehen. Besonders die Querung der Elster-Saale-Aue durch 
mehrere Hochspannungsleitungen stellt für die Avifauna während des Vogelzuges eine 
Gefährdung dar.  
 
Auch von Mittelspannungsfreileitungen kann, sofern sie mit stehenden Isolatoren 
ausgestattet sind, eine Gefährdung für die Vogelwelt durch Stromschlag ausgehen.  
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5.2.8  Militär- und Altlastenflächen 
 
Die Entsorgung des in Halle anfallenden Abfalls erfolgt über die Großdeponie Lochau. 
Die Deponie stellt ein Restloch des ehemaligen Braunkohlentagebaus dar und liegt ca. 
4 km südöstlich der Stadt im Saalkreis. Mit einer geschätzten Aufnahmekapazität für 
weitere ca. 100 Jahre ist die Abfallentsorgung der Stadt gesichert. 
 
Auf dem Stadtgebiet wurden im Rahmen der Erfassung der Altlastverdachtsflächen 
1.115 Standorte erfaßt, wobei die Altlastverdachtsflächen der ehemals militärischen 
Liegenschaften nicht in die Aufstellung einbezogen wurden. Insgesamt sind 244 
Altablagerungen, 860 Altstandorte, 1 Rüstungsaltlast und 10 Altlastverdachtsflächen der 
Sowjetarme und der NVA bekannt. Die Verteilung der Altlastverdachtsflächen ist in 
Karte 23 (Konfliktdarstellung) enthalten. 
 
Bestehende militärisch genutzte Flächen stellen das Gelände der Kaserne und der 
Brandberge nordöstlich der Dölauer Heide und Bereiche westlich des Osendorfer Sees 
dar.  
 
 
5.2.9  Erholungsnutzung und Tourismus 
 
Die gegenwärtig bedeutsamen Gebiete für Erholung und Tourismus konzentrieren sich 
auf die Dölauer Heide, das mittlere Saaletal sowie Gewässer wie den Hufeisensee, den 
Osendorfer See, den Heidesee Nietleben, den Kalksteinbruchsee Neustadt und die 
Angersdorfer Teiche. Außerhalb des Stadtgebietes sind die Bereiche Petersberg 
(Saalkreis), das Saaletal nördlich von Halle sowie Rattmansdorfer Teiche und 
Dieskauer Park von Bedeutung. 
 
Die Stadt ist an zentrale touristische Routen angebunden. Die in Sachsen-Anhalt 
geschaffene Straße der Romanik verläuft durch die Stadt, ebenso der neu angelegte 
Saale-Radwanderweg. Der Ausbauzustand des Radweges im Stadtgebiet ist allerdings 
erst ab Halle in nördliche Richtung zufriedenstellend.  
 
Im LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM9 wird als Vorsorgegebiet für die Erholung 
das Saaletal nördlich von Halle ausgewiesen. 
 
Eine nähere Charakteristik des Erholungspotentials erfolgt in Kap. 7.2. Hier wird nur ein 
kurzer Abriß gegeben. 
 
Wesentlich für die umfassende Sicherung der Erholungsmöglichkeiten in der 
Stadtregion ist das Konzept eines gesamtstädtischen Freiraumsystems, das die 
Verbindung einzelner, z.T. stark isolierter halbprivater und öffentlicher Freiräume zu 
einem vernetzten Grünsystem mit differenziertem Übergang zur freien Landschaft 
anstrebt. Wohnungsnahe Grün- und Parkanlagen, Stadtplätze, Sport- und Spielanlagen, 
Mieter- und Kleingärten sind für die kurzfristige Erholung attraktiv und stabilisieren die 
Wohnfunktion auch in den dichtbebauten Stadtteilen. Das Spektrum der Grünanlagen 
umfaßt neben intensiv genutzten und gepflegten Grünanlagen und Gärten auch 
naturnahe, fast waldartige Park- und Friedhofsanlagen und landschaftsparkartige 

                                                 
9In:  VORSCHALTGESETZ ZUR RAUMORDNUNG UND LANDESENRWICKLUNG DES LANDES SACHSEN-ANHALT.1992 
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Abschnitte der Saaleaue. Öffentliche Parkanlagen und Stadtplätze bilden das 
Grundgerüst der Freiraumstrukturen der Stadt. 
 
Nach FLÄCHENNUTZUNGSPLAN HALLE/SAALE (Entwurf August 1995) verfügt die 
Stadt über ca. 1.200 ha Freiräume. Das entspricht einem Versorgunggrad von ca. 33 m² 
pro Einwohner. Daraus wird ein Bedarfsdefizit von ca. 250 ha abgeleitet.  
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Tab. 5.2.9 - 1: Flächenbedarf an Städtischen Freiräumen in der Stadt Halle (Saale)  
   (nach FLÄCHENNUTZUNGSPLAN HALLE/SAALE, Entwurf August 1995) 
 
Freiraumtyp Bestand 

(289.000 EW) 
Richtwert Planung 

(289.000 EW) 
  

(ha) 
 
m²/EW 

 
m²/EW 

 
Bedarf (ha) 

Ausweisung 
im FNP  (ha) 

Städtische Freiräume 
insgesamt 

 
1.190.8 

 
41 

 
40 - 50 

 
250 

 
1460 

 
davon: 

     

Öffentliche Grün- und 
Parkanlagen, 
"Grüne Stadtplätze" 
Sondergärten 

 
210,2 

 
7,5 

 
10 

 
290 

 
397 

 
Friedhöfe 

 
98 

 
3,4 

 
3,5 - 5 

 
100 - 145 

 
110 

 
Kleingartenanlagen 

 
669 

 
23 

 
17 

 
- 

 
656 

 
Sportanlagen 

 
190,8 

 
66 

 
3,5 - 6 

 
- 

 
257 

 
Freibäder 

 
15 

 
0,5 

 
1 - 2 

 
30 - 58 

 
40 

 
Die territoriale Verteilung von Grünflächen im Stadtgebiet ist sehr unterschiedlich. Ein 
Defizit besteht besonders in den jüngeren Neubaugebieten Silberhöhe und Heide-Nord.  
 
Der FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (Entwurf August 1995) sieht folgende Neuanlagen 
vor: 
 
• den"Grünen Altstadtring", 
• Ost-West-Grünachse: Parkanlage an der Hafenbahn, 
• Ost-West-Grünachse: Südpromenade (Amsterdamer Str. - Murmansker Str.), 
• Nord-Süd-Grünachse: Südstraße-Lutherplatz, 
• Zentraler Grünzug im Wohngebiet Silberhöhe, 
• Nord-Süd-Grünachse: Ellerngraben-Alte Heerstraße, 
• Ost-West-Grünzug: Parkanlage Heide-Süd. 
 
Die Stadt verfügt insgesamt über 15 ha Freibäder und einen Campingplatz am 
Nordbad. Die Erweiterung der Bademöglichkeiten wird im Rahmen der landschafts-
gestalterischen Maßnahmen am Kalksteinbruch und am Hufeisensee angestrebt. 
 
Zur Verbesserung aktiver Erholungsmöglichkeiten ist der Ausbau eines 
flächendeckenden Rad- und Wanderwegenetzes mit direkter Verbindung zu 
Wohngebieten und den wichtigen Naherholungsgebieten vorgesehen. 
 
Möglichkeiten der intensiven Erholung sollen durch die Anlage zweier Freibadkomplexe 
mit Campingplatz (Kalksteinbruch Neustadt und Hufeisensee), Reitsportzentren in 
Seeben und nördlich Bruckdorf, Tennisanlagen südlich der geplanten Wohngebiete 
Delitzscher Straße und einen Golfplatz westlich des Osendorfer Sees geschaffen 
werden. 
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Die Stadt Halle strebt die Ausweisung der folgenden Vorranggebiete für eine 
Naherholungsnutzung an: 
 
• östlicher Teil der Dölauer Heide 
• Heidesee bei Nietleben 
• Kalksteinbruch Neustadt 
• Großer Angerdorfer Teich 
• südliche Peißnitzinsel/Ziegelwiese/Sandanger/Pferderennbahn 
• Hufeisensee 
• Kleingartenpark nördlich des Osendorfer Sees. 
 
 

 

6.  Leitbilder für Naturschutz und Landschaftsplanung, Beschreibung  
  der Stadtplanungs- und Landschaftseinheiten und ihrer Konflikte 
6.1.  Leitbilder für Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Für die Landschaften, an denen die Stadt Halle/ Saale Anteil hat, werden im LAND-
SCHAFTSPROGRAMM DES LANDES SACHSEN-ANHALT Leitbilder für die 
Entwicklung von Natur und Landschaft formuliert. Mit den Leitbildern wird der 
anzustrebende Zustand von Natur und Landschaft in einem Raum und in einer 
planungsrelevanten Zeitspanne dokumentiert (vgl. §§ 1 und 2 NatSchG LSA). Dabei 
bringt das Leitbild eine möglichst umfassende, ganzheitliche Zielvorstellung über die 
weitere Entwicklung zum Ausdruck. 
 
Um die übergeordneten Planungsziele in die Landschaftsrahmenplanung einbeziehen 
zu können, werden in den folgenden Pkt. 6.1.1. bis 6.1.5. die Leitbilder für die ent-
sprechenden Landschaftseinheiten, soweit sie die Stadt betreffen, aus dem Land-
schaftsprogramm übernommen. 
 
 
6.1.1.  Leitbild Unteres Saaletal  
 
Die alte Kulturlandschaft des Saaletals soll in dem Landschaftsbild erhalten und 
entwickelt werden. Durch umfangreiche Pflegemaßnahmen ist die vielgestaltige, offene 
Landschaft mit ihren Hangwäldern, Streuobstwiesen, Trockenrasen und den mannig-
fachen Übergängen dazwischen zu erhalten. Die Streuobsthänge sollen weiterhin mit 
den am Talrand liegenden Gärten und Siedlungen Elemente der naturbezogenen Erho-
lung bleiben. In der Talaue sollen neben den bestehenden weitere Hartholzauwälder 
begründet werden. Artenreiche Auenwiesen, extensiv genutzte Weiden und zahlreiche 
Baumreihen, in der überwiegenden Zahl hochstämmige Obstbäume, sollen die Auen-
landschaft gliedern. Auf den eingestreuten kleinen Ackerflächen außerhalb der Über-
schwemmungsgebiete soll auch zukünftig wieder spezifische Ackerwildkrautvegetation 
gedeihen. 
 
Ausbaumaßnahmen an der Saale dürfen sich nur auf die Erhaltung des derzeitigen 
schiffbaren Zustandes beschränken. Bei einer Renaturierung stehen die Auenbereiche 
mit den zahlreichen Altwassern im Vordergrund. Einige der Altarme und Flutrinnen 
sollen wieder mit größeren Retentionsflächen an die Dynamik der Stromsaale ange-
schlossen werden. Die Uferbefestigungen der Saalezuflüsse sollen an einigen, kultur-
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landschaftlich geeigneten Stellen so aufgelassen werden, daß Prall- und Gleithänge mit 
Uferbänken und Inseln entstehen. 
 
Die Hänge der Durchbruchstäler sollen weiterhin eine mikrostandörtlich differenzierte 
Xerothermvegetation tragen, die durch Schafbeweidung langfristig zu erhalten ist. Nur 
in Runsen, Hangmulden, Tälchen und auf sonnenabgewandten Hängen sollen sich 
spontane Gehölzansiedlungen finden. Diese Standorte sollen auch weiterhin gesicherte 
Vorpostenstandorte sowohl kontinental als auch mediterran verbreiterter Pflanzenarten 
bleiben.  
 
Das Untere Saaletal soll zum Naturpark entwickelt und ein Gebiet mit alternativen, 
umweltverträglichen Erholungsmöglichkeiten (Wandern, Reiten, Radfahren) werden. 
Landschaftsverändernde Baumaßnahmen, insbesondere die Anlage von Einfamilien-
haussiedlungen und Zerschneidungen durch Verkehrstrassen, sollen weitgehend 
unterbleiben. Notwendige Verkehrstrassen sollen das Gebiet nicht neu durchschneiden, 
sondern gebündelt mit bereits bestehenden überqueren. 
 
Die forstlichen Maßnahmen sollen auf die natürliche Entwicklung der Wälder ausge-
richtet werden. Die Auwälder sind durch Unterbau, Herausnahme nicht einheimischer 
und Einbringung heimischer Baumarten umzuwandeln und gezielt zu verjüngen. 
 
Die Landschaftspflege soll mit der im wesentlichen ökologisch zu orientierenden 
extensiven Landwirtschaft die langfristige Erhaltung und Entwicklung dieses heraus-
ragenden Erholungsgebietes sichern. 
 
 
6.1.2  Leitbild Halle-Naumburger Saaletal 
 
In der alten Kulturlandschaft des Saaletals soll das Bild einer vielgestaltigen, offenen 
Landschaft mit Hangwäldern, Trockenrasen und den dazwischenliegenden mannig-
fachen Übergängen durch umfangreiche Pflegemaßnahmen erhalten werden. Die 
Streuobsthänge sollen das ästhetisch wertvolle Landschaftsbild mit den am Talrand 
liegenden Gärten und Siedlungen ergänzen. Die Talaue soll weitgehend von extensiv 
bewirtschafteten, artenreichen Auenwiesen und -weiden eingenommen werden, 
wodurch immer wieder der Blick auf den Fluß mit reichstrukturierter Ufervegetation und 
naturnaher Uferverbauung freigegeben wird. 
 
Die Wasserqualität der Saale ist im Zusammenwirken mit den flußaufwärts liegenden 
Bundesländern weiter zu verbessern. Der weitere Ausbau des Flusses ist zu unter-
lassen. 
 
Die Auwälder sind durch Unterbau von Hainbuche und Winterlinde sowie durch das 
selektive Einbringen der Stieleiche in verlichtete Flächen zu stabilisieren. In den ver-
bliebenen Auwäldern soll keine Nutzholzproduktion mehr erfolgen. 
 
In Anbindung an bestehende Auwälder sollen neue Hartholzauen-Wälder begründet 
werden. Die Auwaldstrukturen in den übrigen Wäldern sollen durch die natürliche 
Waldwirtschaft gefördert und entwickelt werden. 
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In den Herbst- und Wintermonaten soll die Aue vor allem bei Hochwasser zahlreichen 
Limikolen und Wasservogelarten als Rast- und Nahrungsgebiet dienen. 
 
Das zukünftig saubere Wasser der Saale soll sowohl das Grundwasser als auch bei 
größeren Abflüssen die Altarme und Flutrinnen speisen. Die Flutrinnen und auch einige 
Altarme sollen wieder mit größeren Retentionsflächen an die Saale angeschlossen 
werden. Besonders im Saale-Elster-Winkel kann dadurch eine amphibische Landschaft 
mit hoher Selbstreinigungskraft entstehen. 
 
Neben der Belastung der Gewässer muß auch die Schadstoffbelastung der Luft 
zurückgehen. 
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6.1.3  Leitbild Hallesches Ackerland 
 
Das Hallesche Ackerland soll vor allem in seinem nördlichen und östlichen Teil eine mit 
Flurgehölzen und raumbildenden Alleen durchsetzte und durch sie gegliederte Acker-
landschaft werden. Die kleinen Bachläufe sollen durch Eschenreihen und kleinere, 
saumartige Erlen-Eschen-Wäldchen an vielen Stellen umschlossen werden. Ihre Auen 
sollen sich durch Grünlandsäume gegen das Ackerland absetzen. Die Fließgewässer 
sollen, den jeweiligen kulturlandschaftlichen Bedingungen entsprechend, renaturiert und 
ihre Gewässergüte durch umfassende Abwasserbehandlungsmaßnahmen verbessert 
werden. 
 
Ein Flurgehölzsystem (5 ha/100 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche) soll für eine Ver-
besserung der Bodenfeuchtigkeit in der trockenen Landschaft sorgen und das Land-
schaftsbild bereichern. Bei den vorhandenen Flurgehölzen sind die vielfach dominie-
renden Pappelarten und Robinien durch entsprechende Pflege- und Nachpflanzungs- 
maßnahmen durch standortgerechte Gehölzarten zu ersetzen. 
 
Die Lößböden sind durch zweckmäßige Schlaggestaltung und in die Nutzung integrierte 
Schutzmaßnahmen, wie möglichst lang andauernde Vegetationsbedeckung der 
Kulturen, gegen die Wasser- und Winderosionsanfälligkeit zu schützen. 
 
Die Sanierung der Industrie soll die Luftbelastung beseitigen. Auch durch die möglichst 
schnelle und umfassende Sanierung der zahlreichen Altlastenstandorte soll der Land-
schaftswert in den stark besiedelten Gebieten schnell verbessert werden. 
 
Siedlungen sind zur Abschirmung gegen Einflüsse aus dem landwirtschaftlich genutzten 
Umland und zur Verbesserung des Landschaftsbildes und der Erholung durch Orts-
randbegrünung in die Landschaft einzubinden. 
 
Der Westen der Landschaft wird von den durch Schafhutung freizuhaltenden Porphyr-
kuppen mit ihren Felsfluren, Trocken-, Halbtrocken- und Steppenrasen beherrscht. In 
ehemaligen Porphyrsteinbrüchen sollen sich kleine, sehr saubere Standgewässer, die 
z.B. wichtige Reproduktionsräume für die Amphibien darstellen, entwickeln und lang-
fristig erhalten bleiben. 
 
Im intensiv genutzten Stadt-Umland sollen Grün- bzw. Erholungsachsen durch das 
Götschetal zum Petersberg und durch das Reidetal zur Weißen Elster eingerichtet 
werden. 
 
 
5.1.4  Östliches Harzvorland 
 
Die Ackerhochflächen sollen ökologisch und ästhetisch durch ein Netz von Flurge-
hölzen und Waldinseln aufgewertet werden. Der Charakter einer weitflächigen, offenen 
Hügellandschaft soll erhalten bleiben. 
 
Die Sanierung der Industrie und die Einrichtung von Abwasserbehandlungsanlagen 
werden die Bereiche der durch standortgerechte Gewässerschonstreifen aufgewerteten 
Bäche wieder zur biologischen Selbstreinigung befähigen. Auch die Belastung der 



Landschaftsrahmenplan Halle/Saale 

 

OECOCART / CUI, 2/1997  
 

 
29

Böden durch eine intensive Landwirtschaft und den intensiven Obstanbau soll der 
Vergangenheit angehören, so daß der Eintrag von Nährstoffen und Pflanzenschutz-
mitteln in die Gewässer keine Beeinträchtigung mehr darstellt. Die Bodenerosion soll 
durch entsprechende Bewirtschaftungsmaßnahmen sowie ein Flurgehölznetz auf ein 
Minimum eingeschränkt werden. 
 
Die Luftbelastung durch Industrie und Gewerbe soll auf das zulässige Maß reduziert 
werden. Auf den Hochflächen sollen Waldinseln aus naturnahen, winterlindenreichen 
Eichen-Hainbuchen-Wäldern angelegt werden, die sich an vorhandene Waldreste 
angliedern. Wertvolle Offenlandbiotope sind dabei aus der Wiederbewaldung ausge-
schlossen. 
 
Die Trocken- und Halbtrockenrasen konzentrieren einige Lößtrockenstandorte an den 
Talhängen. Sie sollen regelmäßig gemäht oder mit Schafen abgehütet werden, um die 
artenreiche Flora und Fauna sowie das Landschaftsbild zu erhalten und zu fördern. 
 
Eine ökologisch orientierte und z.T. extensive Landwirtschaft bestimmt als flächenhafter 
Nutzer die landschaftlichen Verhältnisse.  
 
 
6.1.5  Stadtlandschaften 
 
Die Landschaftsästhetik der großen Städte soll zukünftig durch die Bauweisen und 
Baustile bestimmt sein, von denen sie im Verlauf ihrer Entwicklung geprägt wurden. Die 
ökologischen Erfordernisse und die notwendige Bewahrung natürlicher Schutzgüter 
auch im städtischen Gebiet sollen zu positiven Veränderungen im Landschaftsbild der 
Städte führen. Auch die Innenstädte sind an geeigneten Stellen und Plätzen in der 
Baudichte zu lockern und zu begrünen. Das trifft vor allem für die Innenhöfe zu, die als 
Grünplätze und grüne Winkel zu gestalten sind. Die Hauswandbegrünung durch Rank- 
und Kletterpflanzen soll ebenso wie die Anlage und Pflege von Vorgärten eine weitere 
Verbreitung finden. Brunnen und Wasserflächen sollen die Luft befeuchten und für ein 
angenehmes Bioklima sorgen. 
 
In den städtischen Randbereichen soll sich eine Funktionstrennung durchsetzen. Die 
ehemaligen Produktionsflächen sollen saniert und, als umweltgerechte Anlagen wieder 
aufgebaut, zu Erholungsflächen oder zu naturnahen Bereichen entwickelt werden. Die 
Wohnbebauung soll durch Grünflächen und Gärten aufgelockert, aber raumsparend 
angelegt werden. Die Ränder von naturnahen Waldinseln sollen von der Verbauung frei 
bleiben. 
 
Landschaftsstörende bzw. in ihrer Funktion nicht an Fließgewässer gebundene Bebau-
ungen sollen aus den Flußauen verschwinden. Die Auwälder, Altarme und Flutrinnen 
sollen ein weitgehend natürliches Element in unmittelbarer Stadtnähe darstellen. Wo 
immer das möglich ist, sollen die Böden entsiegelt werden. Dadurch ist eine bessere 
Regenwasserversickerung gegeben, die für eine Bodenbefeuchtung und Grundwas-
seranreicherung zur Verfügung steht. Durch entsprechende Maßnahmen sollen die 
Böden dekontaminiert oder durch unbelastetes Bodenmaterial ersetzt werden, insbe-
sondere in den innerstädtischen Erholungsflächen. Eine Versalzung der Böden soll 
nicht mehr stattfinden; dadurch kann sich auch das Bodengefüge wieder regenerieren. 
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Böden mit gewachsenem Bodenprofil sollten im Stadtgebiet unter Schutz gestellt und 
nicht überbaut werden. 
 
Die Fließgewässer der Städte sollen im Rahmen der infrastrukturellen Möglichkeiten 
renaturiert werden und wieder sauberes Wasser führen. Die Abwässer sollen durch die 
Anwendung wassersparender Technologien in den Haushalten sowie in Industrie und 
Gewerbe stark reduziert und nur gereinigt in den jeweiligen Vorfluter eingeleitet werden. 
Von Haus- und Hofflächen abfließendes Niederschlagswasser soll nach Möglichkeit 
mittels Bodenversickerung im Garten, im Hausumfeld oder in Infiltrationsmulden mit 
Dauervegetation ablaufen, so daß keine stoßartigen Abflußwellen bei Starknieder-
schlägen entstehen können und der innerstädtische Boden ausreichend befeuchtet 
wird. Das Regenwasser von Verkehrsflächen sollte nur gereinigt in die Vorflut eingelei-
tet werden. 
 
Die Veränderung der Energieträgerstruktur soll die Luftbelastung auf ein Minimum 
zurückgehen lassen. Der motorisierte lndividualverkehr soll weitgehend aus den 
Innenstädten verbannt und durch umweltfreundlichere öffentliche Verkehrsmittel ersetzt 
werden. Die Stadtplanung und -gestaltung sollen die Frischluftschneisen, die Kaltluft 
aus den umliegenden Kaltluftentstehungsflächen heranführen, offenhalten. Dadurch 
werden die Durchströmung und die ständige Lufterneuerung der Stadt gewährleistet. 
 
Die innerstädtischen Bereiche sollen mit einheimischen Baum- und Straucharten 
durchgrünt sein, die auch der heimischen Vogelwelt gestatten, bis in die Innenstadt 
vorzudringen. Aber auch fremdländische, standortgerechte Ziergehölze haben einen 
festen Platz im Stadtbild. Die Vitalität der Straßenbäume soll besser als bisher durch 
Belüftung und Bewässerung der vergrößerten und aufgelockerten Baumscheiben 
unterstützt werden. Der Pflege und Erhaltung der Altbaumsubstanz soll absolute 
Priorität gegeben werden. Die kleinen innerstädtischen Gehölzanlagen sollen durch 
zweckmäßige Gestaltung und Abschirmung vor Vertritt und Störungen geschützt 
werden. Einheimische Arten und mehrstufiger Gehölzaufbau sollen gute Lebensmög-
lichkeiten für eine Besiedlung mit heimischen Tier- und Pflanzenarten bieten. In den 
Parks und Gärten sollen sich auch nicht intensiv gepflegte Flächen und abgelegene, 
ruhige Plätze befinden, an denen sich eine entsprechende Fauna und Flora entwickeln 
kann. 
 
In den Städten und in ihrem Umfeld sind möglichst viele naturnahe Erlebnisbereiche zu 
schaffen, um das Verständnis für die Natur zu verbessern. So sollen sich z.B. aus den 
aufgelassenen Abbauhohlformen und anderen Sekundärstandorten am Stadtrand 
naturnahe, gehölzbestandene Biotope entwickeln. Die Vielfalt der Stadtrandbiotope soll 
damit einen großen Artenreichtum im unmittelbaren Wohnumfeld des Menschen 
bewirken. 
 
In allen Städten soll zum landwirtschaftlich genutzten Umland hin ein staubabschir-
mender Gehölzgürtel gepflanzt werden, der den landschaftlichen Übergang von der 
Stadt in das offene Umland vermittelt. Die alten Gartenanlagen im Stadtgebiet sollen 
bestehen bleiben. Sie sollen nach ökologischen Gesichtspunkten gestaltet und gepflegt 
werden. 
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Die naturnahen Auwälder von Saale und Weißer Elster in der Stadt sind ihr besonderer 
landschaftlicher Reichtum, und ihre Erhaltung genießt Priorität bei allen Maßnahmen 
der Stadtentwicklung. 
 
Auf ruderalen Flächen und durch Sukzession auf bisher intensiv gepflegten Zierrasen 
soll die Vielfalt des pflanzlichen und tierischen Lebens gefördert werden. Grünflächen 
sollen als extensive Mähwiesen behandelt oder durch Schafe beweidet werden. 
 
In den Auen der Saale und der Weißen Elster sollen die Äcker in Wiesen umgewandelt 
werden. Die Renaturierung der Auen soll zu einer starken Ausweitung des Feuchtgrün-
landes führen. Die für die Tallandschaffen getroffenen Aussagen über das Leitbild 
gelten in vollem Umfang auch für die stadtnahen Landschaftsteile. 
 
Die Aufmerksamkeit soll besonders den Gewässern am Stadtrand gelten. Die kleineren 
Fließgewässer (z.B. Reide) sollen renaturiert, Gewässerschonstreifen angelegt und ihre 
Auen nach ökologischen Aspekten gestaltet werden. Im Zusammenhang mit dem 
Gehölzgürtel (am Stadtrand) und den wassergefüllten Abbauhohlformen sollen sie ein 
Biotopverbundsystem bilden, das einen Ring um die Stadt schließt und die Verbindung 
zu den Biotopen der Auen der großen Flüsse und den umliegenden Wäldern herstellt. 
Die Wasserqualität soll auch für anspruchsvollere Organismen eine Besiedlung zulas-
sen. 
 
Die wassergefüllten Abbauhohlformen sollen zu wertvollen Biotopen gestaltet werden 
und Uferpartien mit unterschiedlicher Hangneigung, Flachwasserbereiche und ausge-
dehnte Röhrichte aufweisen. Hier können sich eine artenreiche Herpetofauna, zahlrei-
che Insekten- und Vogelarten ansiedeln. 
 
Die bauliche Sanierung der Städte brachte einen Verlust an spezifischen Biotopen, die 
durch die zerstörte und erneuerungsbedüfige Bausubstanz entstanden waren. Durch 
entsprechende Maßnahmen, insbesondere an Altgebäuden mit steilen Dächern, soll die 
Erhaltung von Fledermauspopulationen sowie der Bestände an Mauerseglern und 
Schwalben unterstützt werden. Dazu sind auch artspezifische, vorgefertigte Nistmög-
lichkeiten in Neubauten und bei der Rekonstruktion der Altbausubstanz vorzusehen. 
 
Durch spezifische Maßnahmen der Bebauungsverdichtung soll es gelingen, in den 
Abriß- und Neubaugebieten mehr Freifläche zu schaffen, die nach den Maßstäben der 
ökologischen Erneuerung gestaltet werden kann. Der Anteil der extensiv und gar nicht 
gepflegten Freiflächen soll entscheidend zunehmen. Teile der landwirtschaftlich 
genutzten Bereiche der Stadtränder sollen mit naturnahen Wäldern aufgeforstet 
werden, stellenweise aber auch weiterhin von der Landwirtschaft extensiv bearbeitet 
bleiben. 
 
Die Böden mit gewachsenem Bodenprofil stehen ebenso unter Schutz wie sämtliche 
Gehölze und offene Gewässer. Der Stadtrand soll für die naturerhaltenden Formen der 
Erholung erschlossen und großflächig weiterentwickelt werden. 
 
 
6.2.  Leitbilder der Stadtplanungseinheiten 
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Ausgehend von der Gliederung der Stadtplanungseinheiten (vgl. Abb. 4.1.1 - 1, S.11) 
erfolgt die Formulierung von Leitbildern für die Entwicklung von Naturhaushalt und 
Landschafts- bzw. Stadtbild in diesen Teilräumen. Grundlage hierfür bildet der 
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN HALLE/SAALE (Entwurf Juli 1995) und der 
VORENTWURF DES LANDSCHAFTSPLANES HALLE/ SAALE 1994. Ferner finden die 
unter Kap. 6.1 genannen Leitlinien ihre räumliche Konkretisierung. 
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Teilraum 1 
Historische Altstadt 
 
• Erhalt der kleinmaßstäblichen mittelalterlichen bis gründerzeitlichen Bebauung 

aufgrund des Schutzes des Stadtgrundrisses. 
• Schaffung von Schwerpunkten künstlerischer Gestaltung an Kommunikations- 

schnittstellen unter Beachtung des Denkmalschutzes, z.B. Marktplatz, 
Universitätsplatz, Grünring, Leipziger Straße. 

• Bei Rekonstruktionsmaßnahmen an historischen Gebäudekomplexen (Moritzburg, 
Neue Residenz, Dom) sind Maßnahmen für den Schutz und die Erhaltung von 
Lebensräumen für Flora und Fauna zu integrieren. 

• Vorhandene Fassadenbegrünung ist zu erhalten und zu ergänzen. Bei Neubauten 
ist nach Möglichkeit eine Dachbegrünung vorzusehen. Alle Möglichkeiten der 
Entsiegelung von Flächen sind auszuschöpfen und zur Anlage von Grünstrukturen 
zu nutzen, um die stadtklimatischen Bedingungen dieses Belastungsraumes zu 
verbessern. 

• Beschränkung des Individualverkehrs und Vorrang für öffentliche Verkehrsmittel, 
Radfahrer und Fußgänger. 

• Herstellung eines soweit als möglich geschlossenen Grünringes im Verlauf der 
ehemaligen mittelalterlichen Wallanlagen. Der grüne Altstadtring ist demnach im 
Bereich Waisenhausring/Moritzzwinger/Robert-Franz-Ring zu vervollständigen. Zur 
Umsetzung des Ziels, den grünen Altstadtring zu schließen, werden westlich der 
Moritzburg und im Bereich Moritzzwinger/Waisenhausring neue Grünflächen 
dargestellt. Erhalt des Baumbestandes, Freiraumgestaltung auf Teilflächen. 

 
Teilraum 2 
Giebichenstein / Paulusviertel / Nördliche Innenstadt / Saline / Holzplatz 
 
• Keine bauliche Entwicklung in die freie Fläche; Nutzung innerörtlicher 

Reserveflächen und Baulücken für Grünflächenentwicklung oder Bebauung. 
• Besonderer Schutz der Bebauungs- und charakteristischen Grünstrukturen (u.a 

Vorgärten) der Zone Giebichenstein/Burgstraße/Neuwerk/Saaleaue, sowie der 
historischen Parkanlagen. Bei der Rekonstruktion von Gebäuden (besonders der 
Kirchen und Burganlagen) werden Maßnahmen für den Artenschutz integriert. 

• Die Entwicklung und Gestaltung des Raumes erfolgt unter besonderen Aspekten der 
Kultur, Wissenschaft und Bildung sowie Freizeit, Erholung und Landschaft. 

• Die Saaleaue als zentraler Grünzug des Stadtgebietes und Überschwemmungs-
gebiet wird von weiterer Bebauung freigehalten. Sie stellt in Teilabschnitten zusam-
men mit den angrenzenden Porphyrhängen ein mögliches Vorranggebiet für den 
Naturschutz sowie insgesamt ein mögliches Vorsorgegebiet für Natur- und 
Landschaftsschutz aber auch das zentrale Erholungsgebiet der Stadt dar bzw. ist als 
solches zu entwickeln.  

• Als zentrale Achse für den Biotopverbund ist sie durchgängig zu erhalten. 
Wesentliche Austattungselemente sind Auwälder und extensiv bewirtschaftete 
Wiesen auf Standorten unterschiedlichen Feuchtegrades. Die ackerwirtschaftliche 
Nutzung spielt nur eine untergeordnete Rolle und trägt extensiven Charakter, so daß 
sich auch typische Ackerwildkrautgesellschaften erhalten haben. 

• Die Aussichtspunkte entlang des Saalehanges ermöglichen einen Blick über das Tal 
und weite Teile des westlichen Stadtgebietes. 
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• Die Entwicklung der Salineinsel orientiert auf eine Nutzung für Wohnen, Freizeit, 
Kultur und zentrale Einrichtungen unter besonderer Berücksichtigung der 
landschaftlichen Gestaltung der Saaleaue. 

• Der Bereich Holzplatz ist auf die Entwicklung für Freizeit und Kultur unter 
besonderer Berücksichtigung der landschaftlichen Gestaltung der Saaleaue wie 
auch der Anforderungen der Altlastensanierung ausgerichtet. 

• Die gewerbliche Nutzung Sophienhafen ist zugunsten Wohnen, Freizeit, Sport und 
Landschaftsgestaltung, die gewerbliche Nutzung im Bereich Holzplatz zugunsten 
innenstadtbezogener Nutzungen, Erholung und Landschaftsgestaltung aufzugeben. 

• Die Grün- und Freiflächen am Saaleufer im Bereich Sophienhafen und Holzplatz 
sollen freigelegt und verbreitert werden. Die innerörtliche Durchgrünung, 
insbesondere an den Straßen, ist zu verbessern und auszudehnen. Verrohrte bzw. 
verschüttete Saale-Altarme und Gräben nördlich und südlich der B 80 sind 
freizulegen und zu rekonstruieren. 

 
Teilraum 3 
Gründerzeitquartiere und altindustrielle Standorte der südlichen Innenstadt 
 
• Typische Bebauungs- und Grünstrukturen der südlichen Stadterweiterung sind zu 

erhalten und zu rekonstruieren. Bei der Rekonstruktion von Gebäuden sind 
Anforderungen des Artenschutzes zu beachten. 

• Die Franckeschen Stiftungen sollen als traditioneller Ort der Wissenschaft, 
kultureller Auseinandersetzungen und sozialer Fürsorge erhalten und ausgebaut 
werden. 

• Die stadtgestalterisch zerschneidende Wirkung der Hochstraße soll langfristig durch 
Rückbau beseitigt werden. Dies vor allem, um die Erreichbarkeit der Altstadt, 
insbesondere mit dem öffentlichen Personennahverkehr, entscheidend zu 
verbessern. Wichtige Sichtachsen und Blickbeziehungen sollen bewußt freigehalten 
und durch räumliche Fassung betont werden. Auf die Verbesserung des Stadtbildes 
ist auch durch gestalterische Mittel von Kunst im öffentlichen Raum zu achten. Eine 
Verknüpfung mit Fußgänger- und Radfahrerwegebeziehungen ist anzustreben. 

• Auf die Erhöhung der Grünanteile ist verstärkt zu achten. Dies kann z.B. durch eine 
geschickte Verknüpfung von öffentlichen Grünflächen und Gemeinbedarfseinrich- 
tungen erfolgen. 

• Die Kleingartensiedlungen von größerem Ausmaß sollen erhalten bleiben. Sie 
stellen sogenannte "grüne Lungen" dar und bieten Betätigungsmöglichkeiten für 
große Teile der Bevölkerung aus den stark verdichteten Gründerzeitquartieren. Sie 
sind offen zu gestalten, um sie für größere Teile der Bevölkerung als 
Naherholungsmöglichkeit zugänglich bzw. erlebbar zu machen. 

 
Teilraum 4 
Mötzlich / Tornau / Seeben 
 
• Die Wohnbauflächenentwicklung beschränkt sich entsprechend dem kleinteiligen, 

ländlich-dörflichen Charakter auf kleinräumige Siedlungs- und Ortsrand- 
abrundungen in angepaßter Bauweise. Größere eigenständige Gewerbeflächen sind 
nicht vorhanden, Gewerbeflächen oder Betriebsflächen landwirtschaftlicher Betriebe 
im Ortsrandbereich sind durch Gehölzstrukturen in die Landschaft eingebunden und 
fügen sich in die harmonische Ortsrandgestaltung der Siedlungen ein. 
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• Vorrangfläche für den Naturschutz sind kleine Weiher westlich Seeben sowie das 
Gebiet der Mötzlicher Teiche. Sie sind durch Pufferstrukturen von randlichen 
Einflüssen abgeschirmt. Dabei sind Verbindungen vom Gewässer zum Offenland 
von Bebauung freizuhalten (keine geschlossene Randbebauung). Im Bereich der 
Kreuzung von Lurchwanderwegen mit Straßen werden Amphibienleiteinrichtungen 
errichtet. Das Gebiet dient nur der passiven, sanften Erholung. 

 Bedingt durch den Grundwasseranstieg im Umfeld der Mötzlicher Teiche als 
Bergsenkungsgebiet ist die Bebauung hier stark zu beschränken. 
Vernässungsbereiche sind unter dem Aspekt des Biotop- und Artenschutzes zu 
entwickeln. 

• Die Landschaft zwischen Mötzlich und Seeben wird unter dem Aspekt des Arten- 
und Biotopschutzes und der Landschaftsgestaltung entwickelt. Die bestehenden 
Flächen für den Arten- und Biotopschutz werden durch ein System von geeigneten 
Verbundstrukturen vernetzt. Hervorzuheben sind z.T. offene trockene Böschungen, 
blütenreiche Altgrasbestände und Hecken mit breiten, strahlungsexponierten 
Staudensäumen. Die Landschaft wird durch Baumreihen, Alleen, Hecken und breite 
Ackerraine strukturiert. 

• Im Bereich um Seeben sind vorrangig Erosionsschutzmaßnahmen bei der 
Flurgestaltung zu berücksichtigen. 

• Große Teile der landwirtschaftlichen Nutzflächen werden unter Beachtung 
ökologischer Anbaumethoden durch den Ökohof Seeben bewirtschaftet. Dies trägt 
zur flächenhaften Verbesserung der Lebensraumbedingungen bei. Weitere Flächen 
sollen unter Beachtung der Rahmenbedingungen des integrierten Landbaus 
bewirtschaftet werden. 

 
 
Teilraum 5 
Gottfried-Keller-Siedlung / Frohe Zukunft/Landrain 
 
• Der Stadtteil wird durch eine historisch gewachsene, außergewöhnliche Struktur 

geprägt. Da das Gebiet strukturell intakt ist, soll der Bereich substantiell erhalten 
werden. 

• Die ausgedehnten Kleingartenanlagen stellen für das Stadtgebiet auch weiterhin 
wichtige Strukturen für die Naherholung dar. Vorrangfläche für den Naturschutz ist 
das Gebiet der Mötzlicher Teiche, das durch Pufferstrukturen von randlichen 
Einflüssen abgeschirmt wird. Dabei sind Verbindungen vom Gewässer zum 
Offenland von Bebauung freizuhalten (keine geschlossene Randbebauung). Im 
Bereich der Verbindungsstraße Tornau-Mötzlich werden Amphibienleiteinrichtungen 
errichtet. Das Gebiet dient nur der passiven, sanften Erholung. 

• Ein weiteres mögliches Vorranggebiet für den Naturschutz ist der Komplex 
Galgenberg. Östlich der Eisenbahnstrecke sollen Freiflächen für eine Vernetzung 
dieses Bereiches nach Norden erhalten werden. Die Galgenbergschlucht kann auch 
weiterhin für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden.  

• Der Bereich Goldberg ist unter dem Aspekt des Arten- und Biotopschutzes zu 
entwickeln und mit dem Umland zu vernetzen. Dabei sollen die Artengruppen der 
Wildbienen, Heuschrecken und Schmetterlinge im Vordergrund stehen.  

• Große Teile der landwirtschaftlichen Nutzflächen werden unter Beachtung 
ökologischer Anbaumethoden durch den Ökohof Seeben bewirtschaftet. Dies trägt 
zur flächenhaften Verbesserung der Lebensraumbedingungen bei. Weitere Flächen 
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sollen unter Beachtung der Rahmenbedingungen des integrierten Landbaus 
bewirtschaftet werden.  

 
Teilraum 6 
Trotha / Trotha-Hafen 
 
• Eine befriedigende Gestaltung und Bebauung der Magdeburger Chaussee als nörd- 

licher Stadteingang im Zusammenhang mit der Freihaltung des Götschebachtales 
als wichtiger Ventilationsbahn ist zu realisieren. 

• Die Deponien an der Köthener Straße sind zu schließen. Im Zusammenhang mit der 
Schließung und Sicherung der Deponien werden diese Bereiche als naturnah zu 
gestaltende Grünflächen vorgesehen. 

• Die Erhaltung der vorhandenen Grünzonen und vorrangig der Saaleaue und der 
angrenzenden Porphyrhänge, die teilweise als mögliches Vorranggebiet Naturschutz 
(Forstwerder, Ochsenberg, Klausberge) bzw. als mögliches Vorsorgegebiet für den 
Naturschutz ausgewiesen sind, ist zu berücksichtigen. 

• Bei der Rekonstruktion des Hafens Trotha sind ökologische Belange sowie die 
Belange des speziellen Artenschutzes (Biber) zu berücksichtigen.  

• Aussichtspunkte im Randbereich des Saaletales sind zu erhalten und gestatten 
einen weiten Überblick über die Saaleaue und Teile des Stadtgebiets. 

 
Teilgebiet 7 
Dautzsch / Reideburg / Büschdorf 
 
• Die Ortschaften bestehen z.Z. aus mehr oder weniger geschlossenen 

Siedlungsräumen mit oftmals zergliederten, indifferenten Dorfrändern und 
Siedlungsansätzen mit Splittercharakter. Sie gehen in eine weitestgehend 
ausgeräumte Kulturlandschaft ohne belebende und gliedernde Elemente über. Die 
anzutreffenden Bachläufe sind grabenähnlich ausgebaut. In diesem Teilraum soll 
der Schwerpunkt der Wohnbaulandentwicklung im Halleschen Osten, westlich der 
Bundesautobahn A 14, liegen. Diese erstrecken sich gemäß der vorliegenden 
Planung (Flächennutzungsplan), auf die Randgebiete oder Restflächen zwischen 
bestehender Bebauung im Bereich Dautsch und Büschdorf. Die historisch 
gewachsene Siedlung Reideburg bleibt in ihrem jetzigen Umfang im wesentlichen 
erhalten. Große Neuausweisungen von Bauflächen sind aus Gründen des 
Bodenschutzes abzulehnen. 

• Das aus den Baugebieten anfallende Oberflächenwasser wird dezentral 
zurückgehalten und teilweise zur Versickerung gebracht.  

• Die Gemengelagen in den Dorfkernen sollen durch Umformung bzw. Rückstufungen 
der Nutzungsintensität entschärft werden. 

• Die vorhandenen Bachläufe und Gräben sollen naturnah gestaltet, die Landschaft 
soll durch wegebegleitende Flurgehölzstreifen gegliedert werden.  

 Kurzfristig werden die gesetzlich vorgeschrieben Gewässerschonstreifen (5 m, an 
der Reide 10 m) freigehalten. Mittelfristig folgt Renaturierung des Reidebaches und 
einmündender Gewässer dem entsprechenden Rahmenkonzept und soll besonders 
durch uferbegleitende Gehölzstreifen und extensiv genutzte Retentionsflächen 
erfolgen.  

• Die große Anzahl trennender Objekte entlang der Reide ist zu reduzieren. Brücken 
mit ausreichend dimensioniertem Profil sollen die Reide nur an wichtigen 
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Verbindungstraßen und zentralen Wegeverbindungen überspannen. Die zahlreichen 
kleinen Stege und Verrohrungen sind zurückzubauen. 

• Im Bereich von Überschwemmungs- und Retentionsflächen sind keine 
Kleingartenanlagen vorhanden. 

• An herausragenden Stellen sollen die Ortsränder durch Gehölzstreifen sowohl 
ökologisch wie aus landschaftsgestalterischen Gründen gefaßt werden. Das 
Landschaftsbild ist aufzuwerten und somit der Erholungswert der Landschaft zu 
steigern und an das Erholungsgebiet Dieskauer Park anzubinden. 

• Neben den belebenden Grünelementen zur ökologischen Aufwertung der 
ausgeräumtem Kulturlandschaft sollen die Grünflächen im Bereich östlich der A 14 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den verursachenden Eingriff aufnehmen. 
Dies soll mit einer Eingrünung der Autobahn verknüpft werden. 

• Größere zusammenhängende Bereiche sollen als Vorrangflächen für die Land-
wirtschaft verbleiben, da die Böden aufgrund der hohen Gütewerte intensiv bewirt- 
schaftet werden können. Die Bewirtschaftungsmethoden folgen dem Konzept des 
integrierten Landbaus und in zunehmendem Umfang auch ökologischen An-
baumethoden. Die traditionell in diesem Bereich angebauten Sonderkulturen (u.a. 
Gemüseanbau) bleiben erhalten, hier nehmen ökologische Anbaumethoden zu. 

 
Teilraum 8 
Dessauer Brücke / B 100 / Gewerbegebiet Halle-Ost 
 
• Der gesamte Bereich soll durch gliedernde Grünelemente gestalterisch und 

ökologisch aufgewertet werden. Dabei sollen bestehende Grünflächen miteinander 
vernetzt werden. Dies gilt vor allem im Verlauf für einen großräumigen Grünzug 
zwischen Hufeisensee, Dautzsch und Goldberg. Die Dauerkleingärten sollen im 
Sinne ihrer Erholungsfunktion überwiegend erhalten und zwischen Berliner Straße 
und B 100 ausgebaut werden. 

• Das Versuchsfeld der Universität mit dem biologischen Institut soll am Standort 
erhalten bleiben. Damit werden gleichfalls auch wichtige Kaltluftverbindungen über 
den Nordfriedhof zur Innenstadt offengehalten. 

• Schneisen für Kaltluftströmungen zu hochbelasteten Bereichen sollen freigehalten 
werden. Im Bereich Kanenaer Weg wird zudem die Wegeverbindung in den 
Erholungsraum Hufeisensee durch diesen Bereich geführt werden. 

• Auch in stadtgestalterischer Hinsicht müssen beim Thema "Stadteingang" wichtige 
Ziele beachtet  werden:  dies  trifft  vor  allem  auf  die Bereiche Dessauer  Brücke, B 
100/Berliner Straße, Delitzscher Straße, B 6 (Venag, Zuckerraffinerie), Ausbes- 
serungswerk, ICE-Planungen) zu. 

• Im Bereich Birkhahn werden Aufforstungsflächen (Wald) ausgewiesen, um 
brachliegende Flächen einer neuen Nutzung zuzuführen. Eine landwirtschaftliche 
Nutzung schließt sich aus Gründen der ungünstigen Flächenzuschnitte und der 
isolierten Lage aus. 

 
Teilraum 9 
Landschaftraum Hufeisensee / Haldengehölz Osendorfer See mit Dorfanlage 
Kanena und Bruckdorf sowie dem Bereich "Deutsche Grube" (Gewerbegebiet ) in 
Halle Ost 
 
• Die untergliederten Ortsränder der beiden alten Dorflagen sollen maßstabsgerecht 

abgerundet werden. Eingestreuten alten Gehöften sollen auch in Zukunft 
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Entwicklungschancen verbleiben. Dies gilt auch für die leerstehenden Stallanlagen 
außerhalb des Siedlungszusammenhanges. Dort, wo sie sich nicht in das 
Landschaftsbild einfügen lassen, sollen sie abgetragen werden. 

• Der gesamte unbebaute Landschaftsraum stellt einen Bereich dar, der bis in die 
80er Jahre vom Braunkohlenabbau geprägt war. Einzelne Renaturierungs-
maßnahmen haben bereits eingesetzt. Zum Teil hat sich die Natur sukzessiv den 
Raum selbst zurückerobert. Dies ist besonders im Randbereich der größeren 
Bergbaurestseen Hufeisensee und Osendorfer See der Fall sowie auf großen, sich 
nördlich an den Osendorfer See anschließenden Flächen. Diese sind 
Vorranggebiete für Landschaftsentwicklung und Naherholung. Der gestörte 
Grundwasserspiegel soll sich wieder auf ein natürliches Niveau einstellen. 

• Ergänzende Einrichtungen, wie Dienstleistungen, Beherbergungsbetriebe und sport- 
und freizeitorientierte Einrichtungen sollen in direkter räumlicher Nähe den größeren 
Seen zugeordnet werden. 

• Am westlichen Ufer des Hufeisensees ist ein Gebiet zur Entwicklung von Freizeit- 
und Erholungseinrichtungen ausgewiesen; ergänzende wasserbezogene 
Einrichtungen sollen sich zu einem freizeitbezogenen Konzept verbinden. Der 
westliche und nördliche Teil des Sees soll unter den Aspekten von Naturschutz und 
Landschaftspflege entwickelt werden. 

• Ähnliche Zielrichtungen werden im Bereich des Osendorfer Sees mit extensiveren 
Nutzungen angestrebt. Hier ist neben der Überprüfung und Sanierung der Altlasten 
bei der Lokalisierung von Erholungseinrichtungen der Wiederanstieg des 
Grundwassers bei Einstellung der Zwangswasserhaltung zu beachten. Der nördliche 
Abschnitt des Gebietes soll unter dem Aspekt von Naturschutz und 
Landschaftspflege entwickelt werden. 

• All diese Ziele sind dem Oberziel zuzuordnen, eine differenziert strukturierte 
Erholungslandschaft im ehemaligen Braunkohlenabbaugebiet zu entwickeln. Bereits 
heute vorhandene Kleingärten sollen erhalten und ergänzt werden, dabei bleiben 
aber naturnah strukturierte Zonen zwischen den einzelnen Anlagen erhalten. Im 
Bereich westlich des Osendorfer Sees wäre ein Golfplatz auf dem zur Zeit noch 
militärisch genutzen Gelände denkbar. 

• Das vorab bereits beschriebene Reidebachkonzept soll in diesem Teilraum 
weitergeführt werden. Neben der Renaturierung einschließlich uferbegleitender 
Maßnahmen sollen in gebührendem Abstand weiterhin entsprechend den Prinzipien 
des integrierten Landbaus ackerbaulich genutzte Flächen gesichert werden. Der 
direkte Verlauf des Fließgewässers wird durch uferbegleitende Grünflächen als 
Bereich für eine Ufervegetation und Ufergehölze gefaßt. Daran schließen sich die 
extensiv genutzten Retentionsflächen an, die in die landwirtschaftlich genutzten 
Flächen übergehen. 

• Die große Anzahl trennender Objekte entlang der Reide ist zu reduzieren. Brücken 
mit ausreichend dimensioniertem Profil sollen die Reide nur an wichtigen 
Verbindungstraßen und zentralen Wegeverbindungen überspannen. Die zahlreichen 
kleinen Stege und Verrohrungen sind zurückzubauen. 

 
Teilraum 10 
Halle-Süd mit Gesundbrunnen / Vogelherd / Süd-Friedhof / Scholle / Rosengarten/ 
Bergmannstrost / Dieselstraße / Buna-Siedlung 
 
• Stadtstruktur und Stadtbild erfordern die Beachtung der Grünachsen bzw. 

Verbindungen Pestalozzipark, Vogelherd/Riebeckstraße und Südstraße/ Lutherplatz/ 
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Südfriedhof/ Am Grünen Feld. Räumliche Querzüge zur Saaleaue sollen 
aufgewertet werden (Fuß- und Radwegverbindungen). Alleen und Baumreihen 
prägen die Hauptstraßen.  

• Die Bebauungstrukturen weisen einen hohen Durchgrünunggrad auf und sind  
wesentliche Voraussetzung für günstige klimatische und klimahygienische 
Bedingungen. 

• Aus grünordnerischer Sicht ist die Verlängerung des Pestalozziparks, alte 
Planungen aufgreifend, von entscheidender Bedeutung. Somit entsteht eine 
durchgängige Grünverbindung zwischen Gesundbrunnen und Südstadt und 
Vernetzungen mit den Grünzügen der Südstadt selbst. 

• Eine Erweiterung des Südfriedhofes in östliche Richtung unter Inanspruchnahme 
des Sportplatzes ist beabsichtigt. 

• Historische Bebauungsstrukturen wie die Bebauung im Bauhausstil an der 
Vogelweide sind als stadtbildprägende Strukturen nicht nur architektonisch sondern 
auch in ihrer charakteristischen Grünplanung zu erhalten. Vorhandene 
Fassadenbegrünung ist zu erhalten und zu ergänzen. 

• Der unzureichende Kenntnisstand über die individuelle Grüngestaltung der 
einzelnen Bebauungstrukturen ist durch gezielte Bestandserhebungen zu 
verbessern. 

 
Teilraum 11 
Großsiedlungen Südstadt und Silberhöhe 
 
• An geeigneten Stellen sollen parkartige Grünzüge entwickelt oder ältere Planungen 

dieser Art vollendet werden. Im Wohngebiet Silberhöhe sind ausreichende Flächen 
für Sport- und Freizeiteinrichtungen vorzusehen. 

• Bei der Gestaltung der Grünzüge und der Begrünung von Blockstrukturen sind 
stadtklimatische Gesichtspunkte zu beachten. Die Ventilation innerhalb der 
geschlossenen Blockstrukturen ist durch geeignete Begrünung zu fördern. 

• Lokale Ventilationsbahnen entlang der Eisen- und S-Bahnstrecke sind freizuhalten 
und dienen gleichfalls der Biotopvernetzung. 

 
Teilraum 12 
Saalerandzone mit Dorfkernen Böllberg und Wörmlitz 
 
• Die Saaleaue stellt die zentrale Grünverbindung im Bereich der Stadt Halle dar. Sie 

besitzt eine hohe Bedeutung für den Biotopverbund und hier befinden sich mit der 
Rabeninsel und Alt- und Nebenarmen der Saale mögliche Vorrangflächen für 
Naturschutz und Landschaftsplege. 

• Als Oberziel soll der Teilraum als Naherholungsbereich für die angrenzenden, z.T. 
stark verdichteten Wohnquartiere entwickelt werden. Bauliche Einrichtungen, die 
den Freizeit- und Erholungsaspekt unterstützen, sollen sich hier entwickeln können. 
Vorranggebiete für den Naturschutz wie die Rabeninsel sowie das 
Überschwemmungsgebiet sind hiervon ausgenommen. 

• Der direkte Uferbereich soll als durchgrünte Verbindung öffentlich nutzbar gemacht 
werden; Querzüge zu den Wohnquartieren sollen die Zugänglichkeit sicherstellen. 
Die westlich anschließenden Landschafträume sollen durch Querungsmöglichkeiten 
der Saale für eine extensive Erholung in Natur und Landschaft zugänglich gemacht 
werden. Bei der Wegeplanung soll eine durchgehend attraktive Führung des 
zentralen Saaleradwanderweges integriert werden. 
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• Entlang der Saale soll sich eine öffentliche Grünfläche entwickeln. 
Querungsmöglichkeiten zu den Wohngebieten sind in den Abschnitten Torstraße, 
Kantstraße, Diesterweg und Wörmlitz in die Konzeption des Flächennutzungsplanes 
mit eingeflossen. 

• Die alten dörflichen Ortskerne Wörmlitz und Böllberg sollen ihren Charakter 
weitgehend behalten. Eine bauliche Verdichtung soll nicht stattfinden. Auf eine 
bewußte Integration dörflicher Grünstrukturen ist zu achten. Bei der Renovierung 
und dem Neubau von Gebäuden sind Maßnahmen des Artenschutzes zu 
integrieren. 

 
Teilraum 13 
Ehemalige Garnison Wörmlitz 
 
• Der Komplex der Garnison und das neue Wohngebiet sollen durch einen Grünzug 

gegliedert werden, auch um die prägnante fächerförmige Struktur der Garnison 
ablesbar zu halten. In diese Zone lassen sich öffentliche Grünflächen einordnen, die 
an anderer Stelle verloren gehen. Das Neubaugebiet wird durch einen Grüngürtel in 
die Landschaft eingebunden. 

• Eine Ausweitung der Bebauung in Richtung Westen findet nicht statt. 
• Aussichtspunkte am Rand des Saaletales sind zu erhalten und sofern dies mit den 

Zielen des Arten- und Biotopschutzes vereinbar ist, durch Wegeverbindungen zu 
erschließen. 

• Der ehemalige Truppenübungsplatz, der sich westlich an den bebauten Bereich 
anschließt, soll landschaftlich entwickelt werden. Das Naturschutzgebiet stellt ein 
mögliches Vorranggebiet für den Arten- und Biotopschutz dar und ist unter diesem 
Aspekt zu pflegen und zu entwickeln. Hierzu gehören auch spezielle 
Artenschutzmaßnahmen (Förderung von Amphibien und Fledermäusen).  

• Durch einen Rückbau der vorhandenen Deiche wird die Überschwemmungsaue der 
Saale auf die Flächen des Pfingstangers ausgeweitet, so daß sich hier wieder 
typische Auenbiotope entwickeln können.  

 
Teilraum 14 
Elsterranddörfer Beesen/ Ammendorf/ Radewell/ Osendorf mit Waggonbau und 
Plastwerk 
 
• Grundsätzlich gilt vor allem für die Ortslage Ammendorf, daß hier eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung durch die rasche Industrialisierung des Bereiches nicht 
erfolgte. Dies trifft im extremen Maße für die Stadteingangssituation im Bereich der 
Merseburger Straße zu. Die Eingangssituation in der Regensburger Straße ist in 
dieser Hinsicht weniger gravierend, bedarf jedoch ebenfalls stadtgestalterischer 
Überlegungen. 

• Durch die hohe Verdichtung der Bebauung und der Mischung gewerblicher und 
Wohnbebauung sind hier stadtklimatische Belastungsbereiche vorhanden. Durch 
gezielte Entkernung und Entsiegelungsmaßnahmen ist der Anteil von Freiflächen 
innerhalb der Bebauungstrukturen zu erhöhen. 

• Vorhandene gewerbliche Bauflächen sollen abgerundet und durch Schutz- 
pflanzungen zur Landschaft hin verträglich gestaltet werden. 

• Die Übergangsbereiche zur Saale sollen weitgehend von Bebauung freigehalten 
werden; dabei soll eine landwirtschaftliche Restnutzung verbleiben. 
Blickbeziehungen über das Saaletal und die Elsteraue nach Süden bleiben erhalten. 
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• Zwischen der Silberhöhe, der Rosengartensiedlung (Ellerngraben) und Ammendorf 
soll ein Grünzug bis in den nordöstlich anschließenden Landschaftsraum entwickelt 
werden. 

• Im Bereich des Ellerngrabens und der Hochspannungstrassen sollen sich Grünzüge, 
die gleichfalls lokale Ventilationsbahnen darstellen, entwickeln, die sich bis in die 
Saaleaue fortsetzen. Der Ellerngraben wird als offenes Gewässer mit naturnaher 
Ufergestaltung und typischen Gewässerrandstrukturen die Verbindung zur Saaleaue 
herstellen. Im östlichen Gebiet des Teilraumes werden die Reidebachplanungen bis 
in den Mündungsbereich in die Weiße Elster realisiert.  

 
Teilraum 15 
Saale- und Elsteraue 
 
• Die bedeutenden Auenbereiche von Saale und Elster stellen mögliche 

Vorranggebiete für den Arten- und Biotopschutz dar. Sie sollen geschützt und in 
ihrem Erscheinungsbild weiterentwickelt werden. Besonders in Kontakt mit 
bestehenden Auwaldrestbeständen sind auf bisher landwirtschaftlich genutzten 
Flächen neue Bestände mit standortgerechter Artenzusammensetzung zu 
begründen. Die Eingriffe durch bauliche Anlagen der Stadttechnik und der 
Bahntrassierung sind auf das unabdingbare Maß zu reduzieren und an 
entsprechender Stelle auszugleichen. Dem Gebot der Trassenbündelung kommt in 
diesem Zusammenhang eine bedeutende Stellung zu. 

• Der Auenbereich stellt ein Vorranggebiet für die Trinkwassergewinnung dar.  
• Die heute noch intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen müssen aufgrund 

des stofflichen Eintrages in die Trinkwasserversorgung extensiv bewirtschaftet oder 
in wenig belastende Nutzungsarten umgewandelt werden. 

• Die Siedlungen Planena und Burg integrieren sich mit ihrem dörflichen Charakter 
und den sie umgebenden typischen Dorfrandstrukturen wie kleinteiliger 
Streuobstwiesen- und Wiesennutzung mit eingestreuten Grabelandflächen 
harmonisch und ökologisch verträglich in die Auenlandschaft und bereichern sie 
durch die dauerhafte Erhaltung dieser Strukturen.  

• Die Landschaft wird durch wenige zentrale und mit den Aspekten des Arten- und 
Biotopschutzes verträglich gestaltete Rad- und Wanderwege für die Naherholung 
erschlossen. Es ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für Naturerleben und 
Naturbeobachtung.  

 
Teilraum 16 
Halle-Neustadt / Nietleben / Passendorf / Gewerbegebiet Neustadt 
 
• Die Gestaltung des Stadtbildes und die Verbesserung der stadtklimatischen 

Bedingungen durch Maßnahmen der Grüngestaltung haben im Teilraum Vorrang. 
Von einer weiteren Verdichtung ist abzusehen. Vorhandene Ventilationsbahnen sind 
zu erhalten und zu verbessern. 

• Die Erhaltung und Herstellung von Grünzügen, deren interne Vernetzung und ihre 
Anbindung an angrenzende Landschaftsräume wie Saaleaue und Dölauer Heide 
muß aus Gründen der Verbesserung des Wohnumfeldes als wichtige Zielsetzung 
angesehen werden. 

• Bei Erhaltung der vorhandenen Grundstruktur von Nietleben/Granau müssen sich 
bauliche Ergänzungen nach Art und Maß an den örtlichen Strukturen orientieren. 
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• Die Ausbildung einer städtebaulichen Übergangszone zwischen den kleinteiligen 
Ortsstrukturen von Nietleben und der Großsiedlung Halle-Neustadt ist funktional und 
stadtgestalterisch zu bewältigen. 

• Im Ortseingangsbereich von Halle-Neustadt werden die Garagenkomplexe durch 
Grünstrukturen ersetzt, die die Ortseingangssituation aufwerten. 

• Die im FNP-Entwurf, insbesondere im Gewerbegebiet Neustadt dargestellten 
Grünzüge sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung oder Fachplanung 
entsprechend der Örtlichkeit auszugestalten. Gleiches gilt für die großzügig 
ausgelegte Landschafts- und Grünzone zwischen Halle-Neustadt-West und 
Wohnentwicklungsbereich Granau. 

• Die vorhandenen Abbauhohlformen stellen einerseits Vorranggebiete für den Arten- 
und Biotopschutz dar, werden andererseits aber auch für die Naherholung genutzt. 
Dieser Konflikt ist im Rahmen der geplanten Gestaltung der Restgewässer als 
Freibad zu lösen. Hier muß die Sicherung der naturschutzrelevanten Bereiche durch 
restriktive Maßnahmen sichergestellt werden. Besucherlenkung und eine Kontrolle 
der Wasserqualität sind notwendig. Biotopschutz und -entwicklung verbunden mit 
Besucherlenkung sind auch für den Bereich des Passendorfer Parkes zu 
berücksichtigen um eine konfliktarme Nutzung für Naturschutz und Erholung zu 
erzielen.  

• Der südliche Randbereich der Dölauer Heide ist von Bebauung freizuhalten. Der 
Bereich südlich des Waldgebietes ist durch Einbringen bzw. Entwickeln von 
Biotopverbundstrukturen aufzuwerten. Vorhandene geschützte Biotope sind in 
dieses System einzubinden 

 
Teilgebiet 17 
Kröllwitz / Heide-Süd 
 
• Der Wohn- und Kleingartenbereich Lettiner Straße soll in seiner Struktur erhalten 

bleiben. Die Randbereiche sollen von Bebauung unberührt bleiben und einen 
allmählichen Übergang in die Saaleaue aufweisen. Verrohrte Gewässerabschnitte 
im Bereich Fuchsberg werden geöffnet, die Gewässer werden renaturiert und durch 
breite Puffersäume gegen das Umland abgegrenzt. Flächen mit inselhaften 
Magerrasenstandorten und trockenwarmen Gebüschen bleiben erhalten und werden 
durch Pufferstrukturen geschützt. 

• Ebenso wird der Bereich der Mannschaftsunterkünfte in der ehemaligen Garnison 
Heide-Süd in allgemeine Wohngebiete mit der entsprechenden Infrastruktur 
umgewandelt. Ein Teilbereich soll für studentisches Wohnen genutzt werden. Die 
Gliederung des Wohngebietes durch Grünräume ist unter Berücksichtigung 
ökologischer Belange im Bebauungsplanverfahren weiter zu untersuchen. Dabei soll 
die vorhandene Freifläche im Zentrum der Fläche mit Bedeutung als Vorsorgegebiet 
für den Arten- und Biotopschutz freigehalten und unter diesem Aspekt gestaltet 
werden. 

• Die großen Landschaftsräume Dölauer Heide, Brandberge, Kreuzer Teiche und 
Saaleaue stellen mögliche Vorrangebiete für den Arten- und Biotopschutz dar und 
bleiben unangetastet. Sie werden durch Grün- und Landschaftszüge miteinander 
verbunden. Dies gilt insbesondere für den Landschaftsraum zwischen Heide-Süd 
und Halle-Neustadt, über den die Saaleaue und der Bereich Bruchsee/ Dölauer 
Heide miteinander verbunden sind. Für die Landschaftszone ist eine differenzierte 
Nutzung und Gestaltung vorgesehen als Parkanlage, Grünflächen für Sport, Spiel 
und Erholung bis zur naturnahen Vegetation. Das in diesem Bereich vorhandene 
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verrohrte Gewässer ist zu renaturieren. Bei der Gestaltung des Bereiches 
Saugraben ist auch der Aspekt der Optimierung dieser lokalen Ventilationsbahn zu 
beachten.  

• Eine weitere Grünverbindung zwischen Saaleaue, Brandbergen und Dölauer Heide 
ist im Bereich Talstraße/ Kreuzvorwerk/ Brandbergweg und Dölauer Straße zu 
realisieren, unter Einbeziehung der zentralen Grün- und Sportanlage nördlich der 
Klinik Kröllwitz. Im Bereich der Talstraße sind Amphibienleiteinrichtungen 
vorzusehen. 

 
Teilgebiet 18 
Dölau / Lettin / Heide-Nord / Dölauer Heide 
 
• Entsprechend des vorhandenen kleinteiligen, dörflichen Siedlungscharakters muß 

sich eine ergänzende Bebauung dieser Struktur anpassen, wobei die Ortsränder 
arrondiert werden sollen. 

• Neubaugebiete wie Heide-Nord werden durch breite, gegliederte Gehölzgürtel in die 
Landschaft eingebunden. 

• Eine Umbauung des Stadtforstes Dölauer Heide ist zu vermeiden. Eine Verdichtung 
der Bebauung am Heiderand findet zum Schutz der Randstrukturen nicht statt.  

• Bestehende Freiflächen, die als Verbundbereiche mit dem Umland genutzt werden, 
sind strukturell aufzuwerten und an regional bedeutsame Verbundachsen wie das 
nördliche Saaletal oder über den Zorges an das Salzatal anzuschließen. 

• Das Überschwemmungsgebiet der Saaleaue ist von einer weiteren Bebauung aus 
zunehmen. Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung wird diesen Bereich auch 
weiterhin prägen, wobei sich flächenhaft Methoden des ökologischen Landbaus 
durchsetzen. Der Grünlandanteil ist zu erhöhen, die Fläche ist durch das Einbringen 
von Gehölzstrukturen ökologisch aufzuwerten. 

• Die landwirtschaftlichen Nutzflächen nördlich Dölau sind unter Beachtung der 
Prinzipien des integrierten Landbaus zu bewirtschaften. Besonders im Bereich 
erosionsgefärdeter Böden wird durch eine angepaßte Schlaggestaltung und die 
Schaffung von Gehölzstrukturen und weiterer gliedernder Elemente den Aspekten 
des Bodenschutzes Rechnung getragen. 

• Der Hangbereich des Saaletales mit seinen Porphyrkuppen und felsigen Bereichen 
schließt mögliche Vorranggebiete für den Arten- und Biotopschutz (Lunzberge) ein. 
Die hier vorhandenen bedeutenden Lebensräume sind zu schützen, zu entwickeln 
und durch geeignete Strukturen miteinander zu vernetzen. 

• Die Dölauer Heide stellt auch weiterhin ein wichtiges Naherholungsgebiet der Stadt 
Halle dar. Die Flächen im Bereich Bischofswiese sind als Vorrangflächen für den 
Naturschutz von negativen Wirkungen abzuschirmen. Die Bundeswehranlagen in 
der Dölauer Heide werden aufgegeben. Die Flächen werden als Wald genutzt. 

• Die Renaturierung der vorhandenen Gräben ist vorgesehen. Hierzu zählen 
Hechtgraben und Haßgraben. Sie sollen von breiten Freiflächen begleitet werden, 
die durch Gehölze und Naßwiesen geprägt sind. 

• Grundkonzeption für den gesamten Teilraum ist eine Verknüpfung der großen 
landschaftlich bedeutenden Räume wie Dölauer-Heide und Saaleaue mit ihren 
Randstrukturen zwischen Lettin und Neuragoczy. Die Grünzüge sollen in die 
Siedlungsräume hineingezogen werden.  

 
6.3  Konfliktbeschreibung 
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Entsprechend der RICHTLINIE ZUR AUFSTELLUNG EINES 
LANDSCHAFTSRAHMENPLANES NACH § 6 DES NATURSCHUTZGESETZES DES 
LANDES SACHSEN - ANHALT sind die Gefährdungen der Schutzgüter Arten - und 
Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Klima/Luft und Land-schaftsbild/Erholung 
darzustellen. In der Konfliktkarte (Karte 23) wurden die Konfliktbereiche zwischen den 
Inhalten des Landschaftsrahmenplanes und bestehenden und vorgesehenen 
Raumnutzungen nutzungsbezogen angegeben. 
Der Stand der Planung, die mit dem FLÄCHENNUTZUNGSPLAN HALLE/SAALE 
(Entwurf August 1995) vorliegt, diente als Grundlage. 
Die Beschreibung der einzelnen Konflikte erfolgt schutzgutbezogen und benennt 
Schwerpunktbereiche für diese. In der Spalte Bemerkungen werden Wechselwirkungen 
mit anderen Schutzgütern aufgeführt. Karte 23 (Konfliktdarstellung) gibt eine Übersicht 
über die räumliche Verteilung der Konflikte. 
 
Eine diffenrenzierte Bewertung der einzelnen Bauflächen gibt Tab. 6.3 -2 im Anhang 
wieder.  
 
Tab. 6.3 - 1:  Schutzgutbezogene Konfliktbeschreibung 
 

 

 
Konfliktbeschreibung 
 

 

 
Räumliche Schwerpunkte 
 

 

Erhebliche Konflik-
te mit weiteren 
Schutzgütern 

 

Schutzgut Boden 
 
Verlust natürlich ge- Alle vorhandenen Bauflächen  
wachsener Boden-
schichten durch Ver-
siegelung, 
Beeinträchtigung aller 
Bodenfunktionen 

Geplante Bauflächen mit sehr erheblichen 
Konfliktpunkten sind: 
• gepl. Wohngebiet Reideburg - Ost 
 
• gepl. Wohngebiet Mötzlich - Süd 
 
• gepl. Wohngebiet Dautzsch 
• gepl. Gewerbegebiet Reideburg - Hundekopf 
• Tornau - gepl. Gewerbegebiet an der Autobahn 
 
• gepl. Gewerbegebiet Kanenaer Weg / östl. der 

Gleisanlagen 
• gepl. Verkehrsbauvorhaben in der Stadt und 

dem Umland 

 
 
• Landschaftsbild, 

Wasser 
• Landschaftsbild, 

Wasser 
• Wasser 
• Wasser 
• Landschaftsbild, 

Wasser 
• Arten- und 

Lebensgemein-
schaften, Wasser 

 
Verlust natürlich 
gewachsenen Bodens 
durch Abbau von 
Steinen und Erden 

• Braunkohlentagebauflächen im Raum Kanena - 
Bruckdorf - Lochau (Abbau bis 1940 bzw. 1964) 

• aktuelle Abbauvorhaben sind nicht bekannt 

• alle Schutzgüter 

Ackernutzung von Bö-
den in Hanglagen mit 
einer hohen Disposition 
für Wassererosion, Ver-
lust natürlichen Bodens 
und Beeinträchtigung 
der Bodenfruchtbarkeit 

• kleinflächige Gebiete im Gebiet der Mötzlicher 
Teiche und der Seebener Berge 

• Hänge der Saaleaue westlich Lettin 

• Wasser, Arten -
und Lebens-
gemeinschaften 

Verarmung der Land-
schaft an gliedernden 
Strukturen verbunden 
mit erhöhter Windero-
sion 

• Ackerflächen im Osten des Stadtgebietes • Arten- und 
Lebensgemein-
schaften, 
Landschaftsbild 
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Konfliktbeschreibung 
 

 

 
Räumliche Schwerpunkte 
 

 

Erhebliche Konflik-
te mit weiteren 
Schutzgütern 

Ackerbauliche Nutzung 
im Überschwemmungs-
gebiet, verbunden mit 
Bodenerosion bei 
Hochwasser 

• besonders nördliche, mittlere und südliche 
Saaleaue 

• Reideaue 

• Wasser 
• Arten- und 

Lebensgemein-
schaften 

Intensive 
landwirtschaftliche 
Nutzung verbunden mit 
einem hohen 
Biozideinsatz und 
starker Düngung 

• alle landwirtschaftlich genutzten Flächen der 
Ackerebenen und der Auen 

• ehemalige biozidkontaminierte Plantagen 
zwischen Seeben und Tornau - Einschränkung 
Ökohof Seeben ca. 300 ha 

 
 

• Arten- und 
Lebensgemein-
schaften 

Bodenkontamination 
durch Altlasten 

Militärische Altlasten: 
• ehemalige Garnison Wörmlitz 
• ehemalige Garnison Heide - Süd 
 
Altablagerungen und Altstandorte  
• über 600 Altlastverdachtsflächen im Stadtgebiet 
 

• Wasser 

 

Schutzgut Wasser 
 
Beeinträchtigung der 
Grundwasserneubil-
dung durch großflächi-
ge Oberflächenver-
siegelung 

Bauflächen mit erheblichen Konfliktpunkten sind: 
• gepl. Wohngebiet Reideburg - Ost 
 
• gepl. Gewerbegebiet Reideburg - Hundekopf 
• Tornau - gepl. Gewerbegebiet an der Autobahn 
 

 
• Boden, 

Landschaftsbild 
• Boden 
• Landschaftsbild, 

Boden 
Grundwasserabsen-
kung 
 

Grundwasserhaltung in Altbergbaugebieten: 
• Hufeisensee 
• Heidesee 
• Osendorfer See 
• Kalksteinbruch 
Grundwasserabsenkungsanlagen zum Schutz der 
Bebauung im Stadtgebiet Neustadt: 
• parallel zum Gimritzer Damm und der B 80, 
• am Kalksteinbruch und Graebsee/S-Bahnhof 
Grundwasserentnahmen: 
• Wasserwerk Beesen 

• Arten- und 
Lebensgemein-
schaften 

Veränderung des 
natürlichen 
Bodenwasserhaus-
haltes durch Drainage 

• Ackerflächen um Reideburg • Arten- und 
Lebensgemein-
schaften 

Einengung des 
Retentionsraumes der 
Saale durch 
Eindeichung  

• Pfingstanger 
• Gimritzer Damm 

• Arten- und 
Lebensgemein-
schaften 
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Bebauung im 
Überschwemmungs-
gebiet von Saale und 
Reide 
 

• Tennisanlagen 
• Peißnitz 
• Kleingärten am Saalwerder / nördlich Kröllwitz 
• Kleingärten nördlich Lettin 
• Würfelwiese 
• Rennbahn 
• Kleingärten an der Reide 
• Ortsteile von Reideburg / Krondorf 

• Boden 
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Konfliktbeschreibung 
 

 

 
Räumliche Schwerpunkte 
 

 

Erhebliche Konflik-
te mit weiteren 
Schutzgütern 

episodische Einleitung 
von Wasser aus dem 
Oberflächenabfluß der 
geplanten Wohngebiete 
in kleine Vorfluter  

• Einzugsbereich der Reide 
• Hechtgraben 

 

Gewässerbegradigung 
(Erhöhung der Fließge-
schwindigkeit, Verstär-
kung der Tiefenerosion)  

• Abtei / südliche Aue 
• westlich Wörmlitz 
• Sandanger 
• Reide 

• Boden 

Einengung der Gewäs-
ser- bzw. Talquer-
schnitte durch Brücken 
und Dämme verbunden 
mit Rückstau bei Hoch-
wasser  

• Brücken der Reide bei Sagisdorf, bei Krondorf, 
bei Kanena 

• Brücken über die Weiße Elster der Eisenbahn 
und der Straße südlich Ammendorf 

• Röpziger Brücke (Saale) 

• Boden 

Gefährdung des Grund-
wassers durch Altlasten 

• alle Altlastverdachtsflächen • Boden 

Verschlechterung der 
Wasserqualität von 
Oberflächengewässern 
durch Einleitung von 
kommunalen 
Abwässern 

• Reide 
• Kabelske 
• Weiße Elster 
• Saale 
• kleine Bäche und Gräben 

• Arten -und 
Lebensgemein-
schaften 

Intensive Ackernutzung 
bis an die Ränder von 
Fließgewässern oder 
von Quellbereichen 
verbunden mit einem 
Eintrag von Bioziden 
und Nährstoffen 

• Reide mit Zuflüssen ( Zöberitzer Graben, 
Diemitzer Graben, Kabelske ) 

• Arten -und 
Lebensgemein-
schaften 

Verrohrung von 
Oberflächengewässern 
 

• Saalezufluß südlich der Heidegarnison 
(Saugraben, für nördlichen Zufluß 1 Variante) 

• Ellerngraben, Hechtgraben, Haßgraben 
• Graben zwischen Brandbergen und Fuchsberg in 

einer Kleingartenanlage (Kröllwitzer Gräben) 
• Graben in der Saaleaue südlich Passendorf 
 (Verlauf unklar, 2 Varianten) 
• Graben im Gewerbegebiet Neustadt 

• Arten -und 
Lebensgemein-
schaften 

• Landschaftsbild 

 

Schutzgut Landschaftsbild / Naturbezogene Erholung 
 
Störung des Stadtbildes 
durch den Zustand der 
Bebauung 

Schlechter baulicher Zustand der historischen 
Altstadt: 
• Markt, Hallmarkt, Mansfelder Straße,  
Schlechter Zustand der Fassaden der 
Jugendstilhäuser: 
• Steinstraße, Ulrichstraße, Wuchererstraße, 

Mühlwegviertel 
Monotonie der Neubauwohngebiete: 
• Halle-Neustadt, Heide-Nord, Südstadt, 

Silberhöhe 

 

Störung der Ortsbilder 
durch den Zustand der 
Bebauung 

Schlechter baulicher Zustand der kleinteiligen, alten 
Ortskerne: 
• Seeben, Lettin, Burg, Nietleben, Bruckdorf, 

Kanena, Reideburg 
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Konfliktbeschreibung 
 

 

 
Räumliche Schwerpunkte 
 

 

Erhebliche Konflik-
te mit weiteren 
Schutzgütern 

Beeinträchtigung des 
Wohnumfeldes durch 
fehlende und ungestal-
tete Freiräume  

Fehlende städtische Freiräume: 
• Wohnviertel der nördlichen und südlichen 

Innenstadt 
Mangelhafte Qualität des Wohnumfeldes: 
• Neubauwohnviertel Südstadt, Heide - Nord 
Rückgang städtischer Freiräume durch 
Versiegelung und Bebauung: 
• Halle - Neustadt, Hotel, Einkaufszentrum an der 

Windmühle, Bebauung an der Schwimmhalle 
Fehlende, typisch dörfliche Freiräume bei 
Neubebauung (Haus- und bäuerliche Nutzgärten, 
Obstwiesen ...): 
• Seeben, Lettin 
Rückgang typisch dörflicher Freiräume durch Wege- 
und Straßenbau (Ruderalflächen, Wegränder ...) 
• Seeben 

 
• Klima/Luft 
 
 
• z.T. Klima/Luft 
 
 
• Arten- und 

Lebensgemein-
schaften 

• KLima/Luft 
 
 
• Arten- und 

Lebensgemein-
schaften 

Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes am 
Stadtrand und an den 
Hauptzufahrten der 
Stadt 
 

• Wohnbebauung Garnison Wörmlitz 
• Anlagen der Buna - AG, besonders neues 

Kraftwerk 
• Industriegebiete im Norden und Osten der Stadt 
• Garagenkomplexe entlang der B 80 
 
Geplante Bauflächen mit erheblichen 
Konfliktpunkten sind: 
• Wohngebiet Reideburg - Ost 
• Wohngebiet Mötzlich - Süd 
• Tornau - Gewerbegebiet an der geplanten 

Autobahn 
• Wohnbebauung Garnison Wörmlitz 
 
• Wohnbebauung Granauer Berg 
• Seeben - nördliche Erweiterung 

 
 
 
 
 
 
 
• Wasser, Boden 
• Wasser, Boden 
• Wasser, Boden 
• Arten -und 

Lebensgemein-
schaften 

 
 
• Wasser 

Beeinträchtigung durch 
landschaftsuntypische 
Bebauung 
 

Bebauung mit landschaftsuntypischen Gebäuden: 
• Einkaufszentrum Bruckdorf 
• industrielle, städtische Überprägung von 

Ammendorf 
• gepl.Bebauung am Sandanger 

 

Zersiedlung der 
Landschaft 

Zersiedlungsansätze im Bereich westlich Dölau und 
Halle - Ost und Mötzlich 

 

Ungestaltete 
Übergänge von 
städtischen und 
dörflichen Strukturen 

• Halle - Neustadt / Nietleben 
• Halle - Südstadt / Beesen 
• Halle - Silberhöhe / Böllberg, Wörmlitz 

 

Störung des 
Landschaftsbildes 
durch weithin sichtbare 
technische Anlagen wie  
Hochspannungsfrei-
leitungen 

• große Konzentration von 
Hochspannungsfreileitungen im Süden und 
Osten des Stadtgebietes 

• 380 kV - Leitung im Bereich Silberhöhe 

• Arten -und 
Lebensgemein-
schaften 

Verfremdung natür-
licher Landschaftsstruk-
turen 
 

• Deponie südlich vom Hufeisensee mit geraden, 
gleichmäßig geneigten Böschungen 

• ehemalige Tagebauflächen im Raum Kanena - 
Bruckdorf - Lochau 

• Halden und Absatzbecken nördlich Trotha 
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Konfliktbeschreibung 
 

 

 
Räumliche Schwerpunkte 
 

 

Erhebliche Konflik-
te mit weiteren 
Schutzgütern 

Verarmung der Land- 
schaft an gliedernden 
und belebenden Struk- 
turen wie Baumreihen, 
Alleen u. Hecken 

• ausgeräumte Ackerebenen östlich von Tornau / 
Mötzlich und Reideburg 

• Boden 
• Arten -und 

Lebensgemein-
schaften 

fehlender 
durchgängiger Rad- 
und Wanderweg 

• beidseits der Saale  

Verlärmung und Im-
missionsbelastung 
 

• an den Hauptstraßen im gesamten Stadtgebiet, 
besonders an den ins Stadtgebiet führenden 
Bundesstraßen ( B 6, B 100, B 91, B 80 ) 

• Konzentration der Immissionsbelastung im 
Bereich Ammendorf, 

weitere Schwerpunkte sind : 
• Heizwerk Holzplatz 
• Heizkraftwerk Dieselstraße 
• Heizwerk Freiimfelder Str. 
• Heizkraftwerk Trotha 
 

• Arten -und 
Lebensgemein-
schaften 

• Boden, Klima/Luft 

 

Schutzgut Klima / Luft 
 
Flächenhaftes 
lufthygienisches 
Belastungsgebiet 
 

Stadt Halle ist nach SmogVO Sachsen - Anhalt als 
Smoggebiet ausgewiesen. Bereiche der Stadt Halle 
mit besonders hoher thermischer Belastung und 
geringer Durchlüftung sind der Stadtkern und die 
Neubaugebiete Neustadt, Südstadt und Silberhöhe, 
die dicht bebauten gründerzeitlichen Wohnviertel, 
die Gewerbegebiete von Trotha und Radewell  

 

Beeinträchtigung der 
Luftqualität durch 
wichtige punktuelle 
Emittenten 

• Heizwerk Holzplatz 
• Heizkraftwerk Dieselstraße 
• Heizwerk Freiimfelder Str. 
• Heizkraftwerk Trotha 
potentielle weitere Standorte sind genehmigungs-
pflichtige Anlagen nach BIMSchG (Tab. 7.3 - 2 in 
Anlage 4)  

 

Schadstoff- und Lärm-
emissionen entlang von 
Hauptverkehrswegen 
 

Hauptbelastung entlang der überregionalen 
Hauptverkehrsstraßen, aber auch die meisten 
regionalen, örtlichen Hauptverkehrsstraßen und 
auch regionale und örtliche Erschließungsstraßen 
weisen eine Durchschnittsbelastung von über 2000 
KFZ / 24h auf. 

• Arten -und 
Lebensgemein-
schaften 

Lärmemissionen 
entlang von Eisen-
bahnlinien und anderen 
Verkehrsträgern 

• ausgedehnte Flächen der Deutschen Bahn AG 
im Osten der Stadt 

• Arten -und 
Lebensgemein-
schaften 

Aufforstung von Kalt- 
luftentstehungsgebieten 

• Gebiet nördlich Dieselstraße und westlich 
Kompottsiedlung 

 

Verbauung von 
Kaltluftbewegungsbah-
nen bzw. bedeutsamen 
Durchlüftungsbahnen 

• gepl. Wohnbebauung Heide - Süd 
• Industriegebiet Nord, Magdeburger Chaussee 
• Hangbereich bei Hohenweiden (Saalkreis) 
( differenziert vgl. auch Tab. 6.3 - 2) 
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Konfliktbeschreibung 
 

 

 
Räumliche Schwerpunkte 
 

 

Erhebliche Konflik-
te mit weiteren 
Schutzgütern 

 

Schutzgut  Arten -und Lebensgemeinschaften 
 
Bebauung von für 
Pflanzen und Tiere 
bedeutsamen 
Lebensraum 
 

Geplante Bauflächen mit sehr erheblichen 
Konflikten in Bezug auf das Schutzgut Arten -und 
Lebensgemeinschaften sind: 
• gepl. Wohngebiet Erweiterung ehemalige 

Garnison Wörmlitz 
• Dölau, gepl. Verdichtung am Heiderand 
• Kröllwitz, gepl. Erweiterung Lettiner Str. 
• gepl. Bebauung Heide - Süd 
• gepl. Gewerbegebiet Kanenaer Weg / östlich der 

Gleisanlagen 

 
 
 
• Landschaftsbild 
 
 
 
• Klima 
• Boden 

Verarmung der Land-
schaft an Ackerrainen, 
Hecken, Feldgehölzen 
und anderen Gehölz- 
strukturen verbunden 
mit einem Verlust von  
wichtigen Lebensräu- 
men der Flora und 
Fauna in der Agrar-
landschaft und einer 
Verschlechterung des 
lokalen Biotopverbun- 
des 

• ausgeräumte Ackerflächen östlich des 
Stadtgebietes 

• Boden, 
Landschaftsbild 

Intensive Ackernutzung 
im unmittelbaren 
Randbereich von sen-
siblen Biotopen, Biozid- 
und Nährstoffeintrag 

• Mötzlicher Teiche 
• Reide, Kabelske 

• Boden 
• Wasser 

Nicht standortgerechte 
Artenzusammen-
setzung der 
Gehölzbestände 

• Bereiche der Dölauer Heide 
• Tagebaulandschaft / Hufeisensee, Osendorfer 

See 

 

Melioration von feuch- 
ten Auenbereichen, 
Ackernutzung oder in-
tensive 
Grünlandnutzung, 
Folgewirkungen sind 
floristische Verarmung 

• Saaletal nördlich des Stadtgebietes (Saalwerder) 
und südlich Halle - Neustadt 

• Reidetal zwischen Hufeisensee und Reideburg 

• Wasser 
• Landschaftsbild 

Barrierewirkung der 
Bebauung im 
Randbereich der Heide 
 

• Mauer um die ehemalige Kaserne 
• Trennwirkung der Straßen durch die Heide / 

nördlicher und östlicher Rand 
• Salzmünder Str. 
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Trennwirkung ausge- 
hend von Hauptver- 
kehrsverbindungen im 
Bereich von lokalen, 
regionalen u. über-
regionalen Biotopver-
bundstrukturen sowie 
im Bereich von 
Amphibienwander-
wegen 

• Trennwirkungen im überregionalen 
Biotopverbund im Bereich der Saale - Elsteraue 
durch die geplante ICE - Strecke 

• Zerschneidung von Amphibienwanderwegen 
durch Straßen ( Talstraße, Kreuzvorwerk, 
Stadtforststraße, Straße am Heidesee, Straße an 
den Mötzlicher Teichen) 
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Konfliktbeschreibung 
 

 

 
Räumliche Schwerpunkte 
 

 

Erhebliche Konflik-
te mit weiteren 
Schutzgütern 

Gefährdung der 
Avifauna durch Hoch-
spannungsleitungen im 
Bereich von 
großräumigen 
Verbundstrukturen 

• Zerschneidung der Saale - Elsteraue durch 3 
Hochspannungsleitungen auf 1 km 

 

Beeinträchtigung sen- 
sibler Biotope oder 
Biotopkomplexe durch 
Erholungsnutzung 
 

• Mötzlicher Teiche, kleiner Angersdorfer Teich 
(Angeln) 

• Klausberge, Galgen -und Ochsenberg (Begehen 
der Trockenhänge) 

• Lunzberge, Goldberg (Motorrad) 
• Osendorfer See (Kanu) 
• Hufeisensee 
• Kanal und Kiesseen Halle - Neustadt (Befahren) 
• Bruchsee 
• Heidesee 
• sensible Bereiche der Heide 
• Mittlere Saaleaue 
• Passendorfer Gutspark 
• LSG Saale in unmittelbarer Nähe der 

Wohnbebauung der ehemal. Garnison Wörmlitz 

 

Ansiedlung eines 
Golfplatzes im 
Randbereich eines 
Standgewässers 
(Nährstoff- und 
Biozideinträge) 

• Osendorfer See  

 
7.  Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
7.1  Maßnahmen des Naturschutzes 
7.1.1  Flächenschutzmaßnahmen 
7.1.1.1 Naturschutzgebiete 
 
Gemäß § 17 NatSchG LSA wird die obere Naturschutzbehörde des Landes ermächtigt, 
durch Verordnung Gebiete zu Naturschutzgebieten zu erklären, in denen ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen 
 
1. zur Erhaltung bzw. Entwicklung von Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten 

bestimmter wildwachsender Pflanzen- und wildlebender Tierarten, 
2. aus ökologischen, sonstigen wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder 

landeskundlichen Gründen oder 
3. wegen ihrer Seltenheit, Gefährdung ihrer besonderen Eigenart oder 

hervorragenden Schönheit erforderlich ist. 
 
Auf dem Gebiet der Stadt Halle bestehen die in Tabelle 7.1.1.1 - 1 aufgeführten 
Naturschutzgebiete. Ihre Numerierung folgt der offiziellen Registrierung. Insgesamt sind 
9 Naturschutzgebiete mit einer Fläche von insgesamt 690,8 ha ausgewiesen. Das sind 
5,1 % des Stadtgebietes. 
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Neben den bestehenden und einstweilig sichergestellten NSG besteht die Absicht des 
Regierungspräsidiums Halle im südlichen Stadtgebiet und angrenzenden Saalkreis das 
Naturschutzgebiet "Saaleaue bei Planena und Abtei" auszuweisen, das neben dem 
Auwaldrest der Abtei im Gemeindegebiet von Hohenweiden auch Feuchtgebiete und 
Gewässer in ehemaligen Lehmstichen nördlich von Planena umfaßt. Für das NSG 
Brandberge ist eine Erweiterungsfläche im Norden des Schutzgebietes vorgesehen, die 
Röhricht- und Naßwiesenflächen umfaßt. 
 
Desweiteren besteht die Absicht das Gebiet der Mötzlicher Teiche (vgl. geplanter GLB 
Mötzlicher Teiche) als NSG auszuweisen. 
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Tab.7.1.1.1 - 1: Naturschutzgebiete (nach § 17 NatSchG LSA) 
 
Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

NSG0117H 
Bischofswiese 

30.03.1961 
Erweiterung: 
25.11.1982 

61,6 ha 
 

- naturnaher Traubeneichen-Winterlinden-Mischwald  
  mit wertvollen Florenelementen; 
- seltene, wärmeliebende Florenelemente, Vorkom- 
  men mehrerer geschützter Pflanzenarten 
- wertvolle Fauna, wichtiges Brutgebiet für Greifvögel  
  und Eulen 
- Grabhügel und Reste einer jungsteinzeitlichen  
  Siedlung am Nordostrand 
Gefährdung:  
- Waldsterben 
- Eutrophierung 
- Kahlschläge 
Maßnahmen: 
- selektive Ausholzung von Holunder (Sambucus  
  nigra) zur Förderung der natürlichen Waldverjüngung 
- Mähen und Entbuschen auf dem Langen Berg zur  
  Erhaltung des Freiflächencharakters 
- Konzentration der forstlichen Maßnahmen auf die  
  Wintermonate, Nachpflanzen von Stieleichen (Quer- 
  cus robur), Traubeneichen (Q. petraea), Winterlin- 
  den (Tilia  cordata) und Hainbuchen (Carpinus  
  betulus), Herausnahme kranker Bäume zur Verrin- 
  gerung der Infektionsgefahr für jüngere Bestände 
- Umwandlung der Kiefernforstbestände in boden- 
  ständigen Laubmischwald 

NSG0118H 
Burgholz 

30.03.1961 
und 
25.11.1982 

24,7 ha - Hartholzauenwaldrest mit natürlicher Verjüngung,  
  artenreicher Geophytenflora und Weichholzauen- 
  gürtel am Ufer der Stillen Elster 
- Vorkommen gesetzlich geschützter Pflanzenarten 
- wichtiges Horstgebiet für Greifvögel und bedeut- 
  sames Brutvogelgebiet: 43 gesetzl. geschützte und 4  
  vom Aussterben bedrohte Brutvogelarten 
- artenreiche Kleinsäuger- und Amphibienfauna: 
  6 gesetzl. geschützte Säuetiere, davon 2 vom  
  Aussterben bedroht, 4 vom Aussterben bedrohte  
  Amphibienarten und 1 besonders geschützte Art 
- wichtiger Lebensraum für Insekten der Hartholzaue,  
  darunter zahlreiche geschützte und vom Aussterben  
  bedrohte Insektenarten 
Gefährdung: 
- ausgehend von geplanten Vorhaben zum Bau von  
  Trassen 
- Einschränkung der für die Auenwälder 
lebenswichtigen  
  aperiodischen Überschwemmungen durch Fluß- 
  regulierung und -ausbau und Ableitung von größeren  
  Wassermengen zum Auffüllen von Tagebauen 
Maßnahmen: 
- Nachpflanzung bodenständiger auentypischer  
  Gehölze (Stieleiche/Quercus robur, Esche (Fraxinus  
  excelsior) 
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Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

NSG0138H 
Nordspitze Peißnitz 

1993 
 

11,6 ha 
 

- einzigartige naturnahe Hartholzauenvegetation im  
  Rest eines einst umfangreichen Auenwaldes,  
- Vorkommen mehrerer geschützter und seltener  
  Pflanzenarten 
- wichtiges Rückzugsgebiet für eine artentreiche  
  Fauna: mehrere geschützte Insektenarten, Amphi- 
  bienarten, 41 Brutvogelarten im Wald der Peißnitz,  
  davon 36 besonders geschützt,  
  mehrere besonders geschützte Säugerarten 
- wesentlicher Bestandteil im Grünverbund des  
  Saaletales 
- erhebliche Bedeutung für die Naherholung  
Gefährdung:  
- Störung und Beeinträchtigung durch erhöhten  
  Erholungsdruck aus dem nicht geschützten Bereich  
  der Peißnitz, insbesondere zu Zeiten von  
  Großveranstaltungen wie Bürgerfesten,  
  Sportveranstaltungen und Messen  
Maßnahmen: 
- Besucherlenkung durch Rekonstruktion des Wege- 
  netzes, keine Versiegelung der Wege 
- Beseitigung von Totholz nur im Bereich der Wege 

NSG0139H 
Lunzberge 

1993 
 

64,0 ha 
 

- ausgedehntes Gebiet mit Pionierfluren, Trocken- und  
  Halbtrockenrasen, Zwergstrauchheiden, xerothermen  
  Gebüschen und Feldgehölzen 
- Vorkommen von 7 geschützten Pflanzenarten 
- Lebensraum zahlreicher seltener und bedrohter Tier- 
  arten: 1 geschützte Reptilienart; 34 geschützte  
  Vogelarten, darunter 2 vom Aussterben bedroht;  
  3 geschützte Säugerarten und mehrere geschützte  
  Insektenarten 
- wichtiges und langjähriges Studien- und For- 
  schungsobjekt der Martin-Luther Universität mit um- 
  fangreicher Dokumentation der Entwicklung der  
  Pflanzengesellschaften in den letzten Jahrzehnten 
Gefährdung: 
- Planung von Baumaßnahmen und Trassen  
- Eutrophierung und Biozideintrag  
- Vermüllung 
- illegales Befahren mit Motorrädern 
Maßnahmen: 
- Nährstoffentzug durch Mahd und Abtransport der  
  Biomasse 
- partielle Entbuschung und extensive Beweidung 
- Erarbeitung einer Entwicklungskonzeption für die 
  angegliederten Ackerflächen, die z.T. zu Halbtrok- 
  kenrasen entwickelt und  zum Schutz von Ackerwild- 
  kräutern extensiv ackerbaulich genutzt werden sollen 
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Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

NSG0155H 
Brandberge 

30.05.1995 92,0 ha 
 

- reich strukturiertes Gebiet mit Xerothermrasen auf  
  Porphyrkuppen, Kleingewässern, Röhrichten,  
  Feuchtwiesen, Bruchwald 
- Vorkommen von 6 besonders geschützten Pflanzen- 
  arten  
- wertvolle Fauna, 76 Vogelarten, davon 55 Brutvogel- 
  arten/3 vom Aussterben bedroht/48 besonders  
  geschützt, 6 besonders geschützte Kleinsäugerarten,  
  1 besonders geschützte Heuschreckenart sowie  
  weitere gefährdete Arten  
- Lebensraum aller in Halle heimischen Lurche und  
  Kriechtiere, Vorkommen von 6 vom Aussterben be- 
  drohten, 4 besonders geschützten Amphibienarten  
  und von 3 besonders geschützten Reptilienarten 
- Funktion als "grüner Korridor" bei der Anbindung der  
  Dölauer Heide an das LSG Saale  
Gefährdung:  
- Einschränkung der Fläche durch bauliche, gewerb- 
  liche und private Nutzungen 
- Durchschneidung mit Trassen 
- Aufbringen von Klärschlamm auf Ackerflächen 
- Gefährdung durch Altlasten und Anlage illegaler  
  Deponien 
- unkontrollierte Einleitung ungeklärter Abwässer  
  durch die Einfamilienhaussiedlung Schwuchtstraße  
  in den Brandberggraben 
- Förderung der Erosion und Störung der Brut durch  
  illegalen Motorsport  
Maßnahmen: 
- Beseitigung der Altlasten 
- Überschütten der militärischen Befestigungen  auf  
  den Porphyrkuppen mit Porphyrgrus 
- Sicherung des Geländes gegen unbefugtes Befahren 
- regelmäßiger Nährstoffentzug auf den Ackerflächen  
  durch Mahd und Abtransport der Biomasse, Schaf- 
  beweidung der Porphyrkuppen 
- Entbuschung und Beseitigung des Robinienauf- 
  wuchses 
- bei Straßenbaumaßnahmen Anlage eines Amphi- 
  bientunnels an der Dölauer Straße 

NSG 0165 H 
Rabeninsel und 
Saaleaue bei Böllberg 

22.05.1996 90,7 ha - einzigartiger naturnaher Auenwaldrest mit      
  arteneicher Geophytenflora und      
  Weichholzauengürtel 
- sehr artenreiche Fauna 
Gefährdung: 
- Zusammenbruch von Teilen des Auenwaldrestes  
  wegen Überalterung 
Maßnahmen: 
- Nachpflanzung bodenständiger auentypischer  
  Gehölze (Stieleiche/Quercus robur, Esche/Fraxinus        
excelsior) 
- Maßnahmen zur Besucherlenkung 

 

 

 

 

 

 

 



Landschaftsrahmenplan Halle/Saale 

 

OECOCART / CUI, 2/1997  
 

 
57

 
Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

nsg0053H 
Auelandschaft bei 
Döllnitz 

22.09.1992 
einstweilig 
sichergestellt 
(Datum der 
Veröffentli- 
chung im 
Amtsblatt für 
den RB Halle) 

222,2 ha 
(820 ha 
Gesamt-
größe) 

- repräsentativer Teil der in Mitteleuropa ehemals weit  
  verbreiteten typischen Auenlandschaft 
- abwechslungsreiche Auenlandschaft mit Auenwald- 
  resten, Weiden-Ufergebüschen, Still- und z.T. unre- 
  gulierten Fließgewässern, Altarmen, verlandenden  
  Restgewässern und Flutrinnen, Röhrichtflächen und  
  Mähwiesen 
- wichtiger Lebensraum zahlreicher, vom Aussterben  
  bedrohter Tier- und Pflanzenarten 
Gefährdung: 
- Veränderung des Überflutungsregimes durch Fluß- 
  baumaßnahmen oder Ableitung von Hochwässern  
   zur Füllung von Tagebaurestlöchern 
- Grundwasserabsenkung ausgehend vom Wasser- 
  werk Beesen 
- Zerschneidung durch Verkehrstrassen 
- Auflassen der Nutzung 
- Eutrophierung der Auengewässer 
- Störung durch Erholungsaktivitäten 

   Maßnahmen: 
- Aufstellen einer Pflege- und Entwicklungskonzeption  
  zur Sicherung einer abgestimmten Nutzung der  
  Flächen, Besucherlenkung 
- Schutz vor weiterer Zerschneidung und Bebauung 

nsg0062H 
Pfingstanger bei 
Wörmlitz 

02.09.1993 
einstweilig 
sichergestellt 

115,0 ha - reich strukturiertes Gebiet mit Auenwaldresten, Klein- 
  gewässern, Feuchtwiesen, Röhrichten, Trocken- und  
  Halbtrockenrasen 
- Vorkommen von Pflanzen- und Tierarten der Roten  
  Liste des LSA 
Gefährdung: 
- wilde Müllablagerung/Altlastverdachtsflächen 
- Störung durch Naherholungsaktivitäten ausgehend  
  von Wohnkomplex Wörmlitz 
Maßnahmen: 
- Altlasterkundung und Sanierung 
- Besucherlenkung 

nsg0063H 
Forstwerder 

20.09.1993  
einstweilig 
sichergestellt 

9,0 ha - wertvoller Auenwaldrest mit artenreicher Geophyten- 
  flora 
- Brutgebiet seltener und vom Aussterben bedrohter  
  Vogelarten 
- Amphibienhabitat 
Gefährdung: 
- Zusammenbruch von Teilen des Auenwaldrestes  
  wegen Überalterung 
Maßnahmen: 
- Nachpflanzung bodenständiger auentypischer  
  Gehölze (Stieleiche/Quercus robur, Esche/Fraxinus  
  excelsior) 
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7.1.1.2 Landschaftschutzgebiete 
 
Gemäß § 20 NatschG LSA werden die Naturschutzbehörden ermächtigt, durch 
Verordnung Gebiete zu Landschaftsschutzgebieten zu erklären, in denen ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft oder Pflegemaßnahmen 
 
1. zur Erhaltung oder Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushaltes oder der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
2. wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit des Landschaftsbildes oder 
3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung 
 
erforderlich ist. 
 
Die Stadt Halle hat Anteil an 2 Landschaftsschutzgebieten, dem LSG Saale und dem 
LSG Dölauer Heide.  
Das LSG Dölauer Heide liegt nahezu vollständig innerhalb des Stadtgebietes. Es ist 
eines der ältesten LSG, dessen Erstausweisung bereits am 17.10.1952 vorgenommen 
wurde. Das LSG Saale wurde am 11.12.1961 ausgewiesen. 
 
Beide LSG weisen aufgrund ihrer spezifischen Ausstattung unterschiedliche 
Problemstellungen auf. 
 
LSG Dölauer Heide 
 
Das LSG Dölauer Heide umfaßt einen der wenigen Restwälder in der Agrarlandschaft 
und am Stadtrand von Halle. Für das LSG wurde am 17.12.1975 ein 
Landschaftspflegeplan vorgelegt. Bedingt durch die vielfältigen Nutzungsansprüche 
ergibt sich ein hohes Gefährdungspotential, so daß im Mai 1995 eine ökologische 
Zustandsanalyse der Heide (OECOCART 1995) und daraus abgeleitet ein 
Maßnahmenkonzept erarbeitet wurde. Die folgenden Gefährdungsursachen und daraus 
abgeleitete Wirkungen auf das Waldökosystem sind festzustellen: 
 
• Bebauung des Umlandes (Wohnbebauung, Verkehrstrassen) 

- Verlust an naturnahen Waldkanten 
- Verinselung 
- Einschränkung des Populationsaustausches 
 

• Altbergbau und Grundwasserabsenkung ausgehend von Halle-Neustadt 
- Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 

 
• Dünger- und Bodeneinwehungen aus den angrenzenden Ackerflächen,  
• intensive Erholungsnutzung 
• Ablagerung von Gartenabfällen 

- Nährstoffeinträge 
 

• Immissionen 
- Aufkalkung, Nährstoffeintrag durch Stickoxide 
- Waldschäden durch Schwefeldioxid aus Hausbrand und Chemischer Industrie  
 

• Forstliche Nutzung in der Vergangenheit 
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- forstliche Monokulturen 
- Anbau standortfremder Arten 
- Kahlschläge 
- Stammentnahme nach wirtschaftlichen Kriterien 

Zum Erhalt des flächenmäßig größten naturnahen Erholungsgebietes am Stadtrand von 
Halle müssen forstliche Nutzungsansprüche zugunsten von Naturschutz und 
Erholungsfunktion zurücktreten. Für das Gebiet wird folgendes Leitbild aufgestellt: 
 
Eine ökolgisch orientierte Waldbewirtschaftung ermöglicht den Aufbau vielfältiger, reich 
strukturierter Laubmischwälder aus  Baumarten der Potentiell natürlichen Vegetation 
(Eichen, Hainbuchen, Winterlinden). Der Kiefernanteil beschränkt sich auf kleinflächige 
Kiefern-Laubholz-Mischbestände. Vereinzelte Buchenforste und kleinflächige Bestände 
fremdländischer Baumarten dienen der Bereicherung des Waldbildes. Nachpflanzungen 
dieser Baumarten werden nicht mehr vorgenommen. 
Kleine Freiflächen ermöglichen eine Sukzession in Richtung einer natürlichen 
Waldentwicklung mit einer Abfolge typischer Biozönosen. 
Ein Netz aus gut gekennzeichneten Haupt- und Nebenwanderwegen lenkt 
Erholungssuchende durch die Heide. Breite Säume entlang der Wege und an 
Wegekreuzungen, die je nach Standortbedingungen von unterschiedlicher 
Zusammensetzung sind, erhöhen die Habitatvielfalt im Wald. Dazwischen liegen nur 
wenig zugängliche Waldgebiete, die Rückzugsgebiete und Ruhezonen sind. Einzelne 
Erholungsschwerpunkte sind attraktive Anziehungspunkte und reduzieren den 
Strörungseinfluß und Belastungsdruck auf übrige Waldteile. 
An den unverbauten Waldrändern sind breite Waldmäntel ausgebildet, schützen den 
Wald vor Störungseinflüssen aus dem Umland und besitzen eine wichtige faunistische 
Korridorfunktion. Aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommene Pufferzonen 
und Gehölzanpflanzungen dienen als Verbindungselemente ins Umland. 
 
Zur Realisierung dieses Leitbildes wird ein differenziertes Maßnahmekonzept auf-
gestellt, das umzusetzen ist. Neben dem Bestandsumbau sind Schwerpunkte die 
Gestaltung des Wegenetzes (Rückbau von Parallelwegen und Pfaden) und Pflege und 
Entwicklung der Sonderbiotope (wie Herta- und Rehteich, Feuchtgebiet am Harz-
klubstieg und Trockenbiotope am Kellerberg, ehemaliger Porphyrsteinbruch und Sand-
grube). Zur Gewährleistung des Artenaustausches mit dem Umland sind die wichtig-
sten Verbindungskorridore freizuhalten (vgl. Kap. 7.1.2.2 und sowie Abb. 5.1.1.2 - 1 ). 
 
Für das LSG Dölauer Heide wird eine Erweiterung des Schutzgebietes um die 
folgenden Flächen angestrebt: 
• Aufforstungsflächen östlich der Gartenstadt Nietleben bis Lise-Meitner-Str. und 

westlich der Gartenstadt bis Habichtsfang, 
• Waldflächen westlich Dölau, nördlich und südlich des Bezirkskrankenhauses Dölau, 
• Aufforstungen und Streuobstbestände nördlich des Heidesees Nietleben, 
• Waldflächen der ehemaligen Heidegarnison bis zur Straße Am Heiderand. 
 
LSG Saale 
 
Das Saaletal stellt aufgrund der topographischen Situation einen reich strukturierten 
Grüngürtel dar, der die Stadt in Nord-Süd-Richtung durchzieht und an zentrumsnahe 
Bereiche angrenzt oder diese in Form von Altarmen auch durchzieht. Die Niederung 
besitzt einerseits Bedeutung als ökologischer Ausgleichsraum für das bebaute 
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Stadtgebiet, andererseits stellt es ein für die verkehrliche Anbindung der Stadt an das 
Umland und den innerstädtischen Verkehr wesentliches Hindernis dar. Die daraus 
resultierenden Nutzungsansprüche sind: 
 
• Nutzung für die Naherholung sowie weitere Erschließung für Erholungsaktivitäten 

-  Störung naturschutzrelevanter Flächen durch Erholungssuchende 
-  Errichtung und Ausbau von Flächen für die intensive Erholung (Sportanlagen 

südlich der Peißnitz, Tennishalle) 
-  Erweiterung des Wegenetzes, damit verbunden Störung bisher ruhiger 

Abschnitte der Aue 
 

• Nutzung des Grundwassers bzw. des Uferfiltrates der Saale durch das Wasserwerk 
Beesen, damit verbunden Veränderung der Grundwasserverhältnisse  

 
• Flächenansprüche durch Ausbau der Entsorgungsflächen  

-  Ausbau der Kläranlagen Halle-Nord und Halle-Süd 
 

• Überbrückung der Aue zur Verbesserung der verkehrlichen Situation 
-  Trennung der Verbundstrukturen durch die bestehenden Eisenbahn- und 

Straßenbrücken in der Elster-Saaleaue, im Bereich Wörmlitz-Röpzig, im Bereich 
der Kasseler Bahn, B 80, Brücke an der Burg Giebichenstein 

-  Neubau von Straßenbrücken im Bereich Kasseler Bahn und im Norden von Halle 
 

• Intensive landwirtschaftliche, auf großen Flächen auch ackerbauliche Nutzung 
 
Von diesen Nutzungsansprüchen geht eine Vielzahl von Wirkungen auf das Saaletal 
aus. Durch die Ausweisung und vorläufige Unterschutzstellung sind wesentliche für den 
Arten- und Biotopschutz relevante Flächen gesichert worden. Für das 
Landschaftschutzgebiet wurde 1977 ein Landschaftspflegeplan erarbeitet, der unter den 
veränderten Rahmenbedingungen, vor allem durch den wachsenden Nutzungs- druck 
einer Überarbeitung bedarf. Maßnahmen für den Schutz und die Pflege der NSG 
wurden im vorangegangenen Kapitel genannt. Für die weiteren Flächen sind vorrangig 
zu beachten: 
  
• Maßnahmen zur Besucherlenkung 
• Umwidmung von großen Ackerflächen in Grünland (Wiesen oder Weideland) 
• Anreicherung mit Gehölzstrukturen unter Verwendung standortgerechter heimischer 

Baum- und Straucharten. Besonders die Schwarzpappel (Rote Liste des LSA 1) ist 
zu fördern. In Bereichen mit einer stärkeren Frequentierung durch 
Erholungssuchende sollten bei der Auswahl vor allem Gehölze mit einem attraktiven 
Blühaspekt, einer abwechslungsreichen Laubfärbung oder auffälligen Früchten 
bevorzugt werden (vgl. Kap. 8.3 ). Markante Altbäume, auch Totholz sind zu 
erhalten.  

• Erhalt der anthropogenen und natürlichen Stillgewässer in der Aue durch vorsichtige 
Sanierungsmaßnahmen 

• Erhalt und Pflege historischer Nutzungsformen wie der Streuobstwiesen und von 
Kopfbäumen 

• Aufforstung im Umfeld der Auwaldreste im südlichen Abschnitt der Saaleaue (vgl. 
Kap. 8.3) 
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Für die ökologische Wertigkeit der Saaleaue bedeutsam ist die Erhaltung des 
Wasserregimes der Aue mit episodischen Überschwemmungen. Dieser Anspruch ist 
nur im nationalen Rahmen zu gewährleisten. 
 
 
Für das LSG wird eine Erweiterung um die folgenden Flächen angestrebt:  
• Ackerflächen und Wiesen im Bereich der Kiesseen Neustadt bis zum 

Hochwasserschutzdamm 
• Ackerflächen, Trocken- und Halbtrockenrasen nördlich Lettin im Bereich Kirschberg 
 
 
Reideniederung und Osendorfer See 
 
Weitere für den Landschaftsschutz relevante Bereiche sind die Reide-Niederung und 
der Bereich des Osendorfer Sees. 
 
Die Niederung der Reide weist abschnittsweise noch naturnahe Bachlandschaften auf. 
Diese Teile befinden sich wie der Dieskauer Park mit einem Erlenbruchwald und dem 
Reidesumpf weitestgehend im angrenzenden Saalkreis. Besonders der Dieskauer Park 
stellt für die Stadt Halle eine wichtige Naherholungsmöglichkeit dar. Anschließende 
Abschnitte sind entwicklungsfähig, so daß eine Ausweisung als Landschafts- 
schutzgebiet in enger Abstimmung mit dem Saalkreis erfolgen sollte. Wichtige 
Teilaspekte wurden bereits in einem ökologischen Ausbaukonzept (PLANUNGSBÜRO 
GREBE 1993) zusammengestellt: 
 
• Sicherung eines Freiraumes im Bereich der Niederung von mindestens 300 m, an 

Engstellen von mindestens 40 - 50 m zur Gewährleistung von Pufferzonen entlang 
des Gewässers 

• Sicherung und Entwicklung besonders schutzwürdiger Lebensräume im Bereich des 
Feuchtgebiets Kanena und dem Dieskauer Park 

• Anlage von Retentionsmulden zum Rückhalt von Niederschlagswasser aus den 
geplanten oder bereits realisierten Wohn- und Gewerbegebieten am Ort der 
Entstehung vorrangig außerhalb ökologisch wertvoller Flächen 

• Verbesserung der Gewässergüte durch Anschluß der anliegenden Ortschaften an 
Kläranlagen und Prüfung der Notwendigkeit der Sanierung des Bachbettes 

• Entwicklung von Retentionsflächen in der Bachaue orientiert an vorhandenen 
Feuchtbereichen 

• Entwicklung eines naturnahen Bachprofiles in Form einer breiten Mulde vorrangig im 
Bereich des Mittellaufes, im Unterlauf Anlage eines mäandrierenden Baches im 
Bereich der Schilfflächen 

• Umwandlung von Äckern in Grünland im Randbereich des Gewässers 
• Schaffung von Gehölzgruppen und kleiner Waldbereiche zur Belebung des 

Landschaftsbildes und Verbesserung der Biotopqualität 
• Gestaltung eines Rad- und Wanderweges mit Verbindung zum Saale-

Radwanderweg 
 
Der Bereich des Osendorfer Sees, eines Restloches des Braunkohlentagebaus, wurde 
bis 1968 rekultiviert. In der Folge haben sich besonders in den Feuchtbereichen im 
Zentrum der Abbauhohlform Biotope entwickelt, die eine hohe Bedeutung für den Arten- 
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und Biotopschutz besitzen. Das Gewässer wird bereits für den Wassersport genutzt, am 
Ufer befinden sich feste Anlagen.  
Die besondere Problematik der Fläche besteht einerseits in der anhaltenden 
Grundwasserabsenkung (Fördermenge ca. 1 m³/min) die hier betrieben wird, 
andererseits in dem sich auf angrenzenden Flächen anschließenden ehemaligen 
Deponiekörper, der unter Altlastverdacht steht. Die Fläche weist ein großes 
Entwicklungspotential unter dem Aspekt des Arten- und Biotopschutzes, aber ebenso 
für die Naherholung auf. Sie sollte als Freiraum vor weiterer Bebauung und 
Zerschneidung durch Trassen geschützt werden, um dieses Potential zu sichern. Ziel ist 
die Wiederherstellung natürlicher Grundwasserverhältnisse und eines Gewässers mit 
naturnahen Uferabschnitten, die eine hohe Biotopqualität aufweisen. Aufgrund der 
Größe des zu erwartenden Gewässers ist eine weitere Erholungsnutzung im südlichen 
Abschnitt möglich.  
Vorrangige Maßnahme für diesen Bereich ist die Untersuchung und Sanierung bzw. 
Sicherung der Altlastverdachtsflächen. Dies ist Voraussetzung für die räumliche und 
zeitliche Konzeption der weiteren Entwicklungsmaßnahmen. 
 
 
Tab. 7.1.1.2 - 1 Landschaftsschutzgebiete (nach § 20 NatSchG LSA) 
 
Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

LSG0034HAL 
Saale 

11.12. 1961 1038,2 ha 
2142,10 
ha 

- durchzieht als "grüner Korridor" das gesamte  
  Stadtgebiet von Halle und schließt verschie- 
  dene NSG, FND und GLB sowie geschützte  
  Parks ein.  
- vielfältig ausgestattete Landschaft mit Auwäl- 
  dern, Naßwiesen, Trocken- und Halbtrocken- 
  rasen, Röhrichten, die durch extensiv genutzte  
  Bereiche miteinander verbunden werden und  
  so einen hochwertigen Lebensraum bilden und  
  eine Voraussetzung für die Erhaltung der hohen  
  Artenvielfalt im stadtnahen und zentralen Teil  
  von Halle bilden 
- Lebensraum für 93 Brutvogelarten (5 vom Aus- 
  sterben bedroht, 82 geschützt), über 10 ge- 
  schützte Säugerarten, 1 geschützte Kriechtier- 
  art, 2 vom Aussterben bedrohte Amphibien- 
  arten bzw. 4 geschützte Amphibienarten, 12  
  geschützte Schmetterlingsarten sowie über 20  
  geschützte bzw. bestandsgefährdete Pflanzen- 
  arten 
- wichtiges Naherholungsgebiet der Stadt Halle 
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LSG0037HAL 
Dölauer Heide 

17.06. 1952 621,8 ha 
 

- einziges größeres geschlossenes Waldgebiet  
  der Region, das zwei NSG einschließt 
- Lebensraum und Refugium für eine Vielzahl  
  von Tier- und Pflanzenarten, u.a. 4 vom Aus- 
  sterben bedrohte Fledermausarten und 11  
  weitere gesetzlich geschützte Säuger, 3 vom  
  Aussterben bedrohte und 52 weitere geschützte  
  Vogelarten, 3 geschützte Reptilienarten, 2  
  vom Aussterben bedrohte und 3 besonders  
  geschützte Amphibienarten, zahlreiche  
  geschützte und mindestens 74 gefährdete   
  Insektenarten und 6 geschützte Pflanzenarten 
- für das Lokalklima bedeutsames Waldgebiet  
  (Verbesserung der Luftqualität/Filterwirkung) 
- wichtiges Naherholungsgebiet 
- Gebiet mit kulturgeschichtlicher Bedeutung  
  (zahlreiche ur- und frühgeschichtliche Fund- 
  stätten) 
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7.1.1.3 Naturpark 
 
Die Oberste Naturschutzbehörde wird nach § 21 NatSchG LSA ermächtigt, durch 
Verordnung großräumige Gebiete zu Naturparken zu erklären, die 
 
1. überwiegend aus Landschafts- und Naturschutzgebieten bestehen, 
2. nach den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und Landesplanung wegen 

ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für eine naturnahe Erholung vorgesehen 
sind und  

3. einen Träger haben, der sie zweckentsprechend entwickelt und pflegt. 
 
Eine solche Ausweisung wird für den Bereich des Unteren Saaletales angestrebt. Seit 
dem 15.06.1991 besteht als Träger der Verband Naturpark „Unteres Saaletal“ e.V., der 
die organisatorische Betreuung auch während der Vorbereitungsphase wahrnimmt und 
sich um die Aufstellung eines Pflege- und Entwicklungsplanes bemüht. 
 
Dem Gebiet kommen nach SCHRÖDER 1991 die folgenden Grundfunktionen zu: 
1. Lebensraum der einheimischen Bevölkerung; 
2. Naturnaher Erholungsraum von landesweiter Bedeutung; 
3. Großräumiger ökologischer Ausgleichsraum im Mitteldeutschen Trockengebiet. 
 
Der geplante Naturpark umfaßt insgesamt eine Fläche von ca. 50 000 ha, von der nur 
ein geringer Teil auf dem Gebiet der Stadt Halle liegt. Darin sind Teile des 
Landschaftsschutzgebietes "Saale", das LSG Dölauer Heide, die NSG Lunzberge, 
Bischofswiese und Brandberge sowie andere Schutzflächen und Objekte 
eingeschlossen (vgl. Karte Nr. 22 Naturschutzflächen und -objekte). 
 
Die Notwendigkeit der Ausweisung des Naturparkes ergibt sich aus dem Erfordernis 
einer Koordinierung der Entwicklung des Raumes unter dem Aspekt der nachhaltigen 
Erhaltung und Entwicklung des Erholungspotentials. Bedingt durch die zur Zeit 
vorrangig auf schnelle wirtschaftliche Entwicklung orientierten Einzelinteressen der 
Gemeinden ergeben sich Gefährdungen, die neben der Beeinträchtigung der 
natürlichen Grundlagen besonders in der Zerstörung der Identität der Landschaft und 
der einzelnen Siedlungen zu sehen sind. 
 
Zur Erhaltung der landschaftlichen Schönheit und der typischen Ortsbilder sind neben 
der Erarbeitung einer Pflege- und Entwicklungskonzeption folgende Maßnahmen 
notwendig: 
 
• Durchführung von abgestimmten Landschaftspflegemaßnahmen; 
• Förderung der Erhaltung landschaftstypischer Bebauungsstrukturen und Ortsbilder 

(Fassadengestaltung); 
• Entwicklung und Förderung naturverträglicher Formen der Erholung und des sanften 

Tourismus; 
• Lenkung des Ausflugsverkehrs, Nutzung des Schiffsverkehrs auf der Saale als 

umweltverträgliche Beförderungsform; 
• Förderung landschaftsintegrierter gastronomischer Versorgungseinrichtungen 

vorrangig unter Nutzung der vorhandenen historischen Bausubstanz; 
• Etablierung umweltverträglicher sportlicher Nutzungsformen wie Sportklettern, 

Wandern und Radwandern, Wassersport, Golf; 
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• Förderung ökologisch orientierter Formen des Obst- und Gemüseanbaus sowie einer 
landschaftsverträglichen und -pflegenden Viehhaltung; 

• Erhaltung historischer, landschaftsbildbestimmender Landnutzungsformen 
(Streuobstwiesen); 

• Entwicklung einer Vermarktungsstrategie für landwirtschaftliche Produkte aus 
extensiven Nutzungsformen (z.B: Streuobst, Vieh aus Weidehaltung); 

• Maßnahmen zur naturnahen Erziehung, Bildung und Information über das Gebiet. 
 
 
7.1.1.4 Naturdenkmale 
 
Nach § 22 NatSchG LSA ist die Naturschutzbehörde ermächtigt, durch Verordnung 
Einzelbildungen der Natur (Naturgebilde) oder Gebiete mit einer Fläche bis zu 5 ha 
(flächenhafte Naturdenkmale) zu Naturdenkmalen zu erklären, deren besonderer 
Schutz und Erhaltung 
 
1. aus wissenschaftlichen, ökologischen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen oder 

kulturellen Gründen und 
2. wegen ihrer Eigenart, Seltenheit oder landschaftstypischen Kennzeichnung 

erforderlich sind. Soweit es erforderlich ist, kann bei Naturgebilden auch die 
Umgebung in den Schutz einbezogen werden. 

 
In der Stadt Halle sind außer den nach NatSchG LSA ausgewiesenen flächenhaften 
Naturdenkmalen Flächennaturdenkmale (FND) vorhanden, die nach dem Landes- 
kulturgesetz vom 14.05.1970 der DDR ausgewiesen wurden. Diese bestehen gemäß § 
59 NatSchG LSA weiter. Sie werden in Tab. 7.1.1.4 - 1 zusammengestellt. Ihre Lage ist 
aus Karte Nr. 22 (Naturschutzflächen und -objekte) ersichtlich. 
 
Flächenhafte Naturdenkmale (NDF) im Sinne von § 22 Abs. 1 sind z.B. kleinere 
Wasserflächen, Haine, Heiden, erdgeschichtliche Aufschlüsse, Steilufer, Bodenformen, 
bedeutsame Grünbestände, Laich- und Brutgebiete, Einstände und Wechsel von 
Tieren. Sie entsprechen weitgehend den Inhalten der alten FND. Eine Ausweisung von 
flächenhaften Naturdenkmalen ist bisher für 8 Flächen erfolgt. Für 2 weitere Flächen 
wurde eine vorläufige Sicherstellung vorgenommen. Eine Zusammenstellung ist in 
Tabelle 7.1.1.4 - 2 enthalten. 
 
Naturdenkmale (ND) sind Einzelgebilde im Sinne von § 22 Abs. 1 NatSchG LSA. 
Genannt werden besonders Felsen, Höhlen, Erdfälle, Gletscherspuren, Quellen, 
Wasserfälle, seltene historisch bedeutsame oder charakteristische Bäume sowie Baum- 
und Gebüschgruppen. Unter den 22 ND im Stadtgebiet von Halle sind vorrangig 
Einzelbäume (17) vertreten, daneben 2 Kletterpflanzen (Efeu) und 2 Alleen. Die 
anderen Gruppen nehmen einen geringen Anteil ein. Als geologische Naturdenkmale 
sind die Gletscherschliffe am Galgenberg, ein geologischer Aufschluß in der Burgstraße 
und 2 Riesen-Kalzitsphärite im Hof der Neuen Residenz am Domplatz geschützt. 
 
Für Flächennaturdenkmale, flächenhafte Naturdenkmale und Naturdenkmale haben 
BUKOWSKI, STÖCK, UHLEMANN UND WOLKE 1991 Gefährdungen und Anleitungen 
zu Pflege und Nutzung zusammengestelllt. Sie werden hier nur kurz genannt.  
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Gefährdungen: 
  1. Eutrophierung durch Nährstoffeintrag aus umgebenden Ackerflächen 
  2. Eintrag von Agrochemikalien 
  3. Verbuschung 
  4. Überalterung der Streuobstwiesen  
  5. Trittschäden 
  6. Ablagerung von Gartenabfällen, Müll oder Ausbringen von Gülle 
  7. Bebauung, bautechnische Eingriffe 
  8. Störung /Lärm 
  9. Wasserentnahme zu Beregnungszwecken 
10. Abwassereinleitung 
11. Illegales Zelten, Baden 
12. Illegales Befahren (Motocross) 
13. Florenverfälschung 
 
Neben der Ausschaltung der Gefährdungsursachen sind die folgenden Maßnahmen 
unterschieden nach Schutz, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen relevant. 
 
Schutzmaßnahmen (S) 
1. Schaffung von Pufferstrukturen 
2. Erhalt von Pufferstrukturen 
3. Schutz vor weiterer Bebauung 
4. Schutz der Röhrichtzonen durch Verbot des Angelns und des Anlegens von Stegen 
5. Schutz vor Abwassereinleitung 
 
Pflegemaßnahmen (P) 
1. Extensive Beweidung 
2. Partielle Entbuschung 
3. Extensive Mähwiesennutzung 
4. Pflege der Streuobstbestände 
5. Freihalten der Steilwände  
6. Beseitigung von Müll, alten Bebauungsresten u.ä. 
7. Pflegehiebe wie Auslichten von Gehölzen, Schnitt von Kopfbäumen 
8. Entschlammung 
9. Biomasseentzug 
 
Biotopentwicklung (E) 
1. Beseitigung nichtfloren- oder nichtstandortgerechter Gehölze (Robinien, Flieder, 

Kiefern) oder Umwandlung in standortgerechte Gehölze 
2. Regulierung bzw. Stabilisierung des Wasserhaushaltes 
 
Die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung von Schaftriften und 
Streuobstwiesen ist nur in größerem Rahmen möglich. Hierzu bietet sich die Etablie-
rung des Naturparkes Unteres Saaletal an.  
 
Daneben sind weitere kleinflächige, unter dem Aspekt des Arten- und Biotopschutzes 
wichtige Bereiche vorhanden, die im Zuge der Kartierung der nach § 30 NatSchG LSA 
geschützten Flächen erfaßt wurden. Für größere Biotopkomplexe ist eine Ausweisung 
NDF bzw. GLB zu prüfen (vgl. Kap. 7.1.1.5). 
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Tab. 7.1.1.4 - 1:  Flächennaturdenkmale (nach Landeskulturgesetz bzw. 
                            § 59 NatSchG LSA) 
 
Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

FND0001HAL 
Kleine Lunzberge 

22.11.1972 1,2 ha - ausgedehnte Trocken- und Halbtrockenrasen,  
  Zwergstrauchheiden, xerotherme Gebüsche  
  und Feldgehölze 
- Lebensraum bedrohter Tierarten 
Gefährdung und Maßnahmen  vgl. NSG0139H 

FND0002HAL 
Waldohreulenschlaf- 
platz Dölauer Heide 

12.03.1979 1,0 ha - außergewöhnlich seltener Schlafplatz für  
  Waldohreulen (Asio otus), in den letzten Jahren  
  nur noch sporadisch besucht 
Gefährdung: 8, Abholzen der Schlafbäume 
Maßnahmen: Besucherlenkung, erneute Nutzung 
bleibt abzuwarten 

FND0003HAL 
Diptamstandort Dölauer 
Heide 

lt. Beschluß-
vorl. evtl. 
12.05.1982 

1,0 ha - stark gefährdetes Vorkommen des Weißen 
  Diptam (Dictamus albus) im Stadtgebiet von  
  Halle 
Gefährdung: allg. Eutrophierung 
Maßnahmen: Förderung des Diptam durch 
Zurückdrängen konkurrierender Arten 

FND0004HAL 
Muschelkalkwand 
Graebsee 

12.09.1979 1,3 ha 
 

- geologischer Aufschluß des Unteren Muschel- 
  kalks, blaugraue bis blaugrüne mergelige Kalke  
  (Wellenkalk) 
- Trockenrasen am Steilabbruch und Kleinröh- 
  richte und wechselfeuchtes Grasland am  
  Uferrand 
Gefährdung: 1, 5, 6, 7, 8 
Maßnahmen: S1, P6 

FND0005HAL 
Kleiner Angersdorfer 
Teich 

12.09.1979 5 ha - flacher Teich mit ausgeprägtem Schilfgürtel  
  und naturnahen Ufergehölzen 
- Laichgewässer für Amphibien 
- Lebensraum gefährdeter bzw. geschützter  
  Insektenarten (u.a. 8 geschützte Libellenarten, 
  davon 4 in der Roten Liste BRD), und 32 Brut- 
  vogelarten, davon 28 gesetzlich geschützt. 
Gefährdung: 1, 5  
Maßnahmen: S1, S4, P8 

FND0006HAL 
Sedimentäre Scholle 
am Galgenberg 

12.03.1975 0,015 ha - seltener geologischer Aufschluß des Rotliegen- 
  den (des Untergrundes der Landschaft im  
  nördlichen Stadtgebiet) 
Gefährdung: 7 ,8 
Maßnahmen: S3, P2 

FND0007HAL 
Teich am Granauer 
Berg 

12.09.1979 5,0 ha 
 

- Gebiet mit extremer Strukturdiversität: Gewäs- 
  ser mit Röhrichtbeständen, Gehölze, Hecken,  
  Frischwiesen und Halbtrockenrasen, nährstoff- 
  arme Standorte mit typischen Zeigerpflanzen  
  und artenreicher Flora und Fauna 
- Lebensraum u.a. von 64 Vogelarten, davon 29  
  Brutvogelarten(1 Art vom Aussterben bedroht, 
  2 geschützt); 7 Säugetierarten, davon 1 Art  
  vom Aussterben bedroht; 1 geschützte  
  Reptilienart, 5 geschützte Amphibienarten; 8  
  geschützte Schmetterlingsarten; 5 geschützte  
  Libellenarten; 1 geschützte Molluskenart und 3  
  geschützte Pflanzenarten.  
Gefährdung: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Maßnahmen: S1, S2, P1, P2, E1 
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Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

FND0008HAL 
Teich bei Seeben 

16.03.1983 2,70 ha - im Bereich ehemaligen Braunkohlentiefbaus  
  gelegenes, nährstoffarmes, klares Gewässer  
  mit Sichttiefen von 3 - 7 m 
- ausgeprägter Schilfgürtel 
- bedeutsames Wasservogelbruthabitat 
- wichtiges Amphibienlaichgewässer 
- Naßwiesenbereiche 
- Lebensraum u.a. von 9 geschützten Brutvogel- 
  arten, davon 3 vom Aussterben bedroht, und  
  von 3 geschützten Amphibienarten 
Gefährdung: 1, 6, 10, 11, illegales Anlegen von 
Stegen im Schilfgebiet 
Maßnahmen: S1, S4, P9, E2 

 
 
 
Tab. 7.1.1.4 - 2:  Flächenhafte Naturdenkmale (nach § 22 NatSchG LSA) 
 
Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

NDF0001HAL 
Weiher und Lehmhügel 
westlich Seeben 

10.02.1995 1,36 ha - Lehmhügel und Weiher stellen Landschafts- 
  elemente mit besonderer Eigenart und land- 
  schaftsästhetischem Reiz dar 
- naturnaher Biotopkomplex mit zwei sehr unter- 
  schiedlichen Biotoptypen, den Trockenstandor- 
  ten am Lehmhügel und dem Weiher mit aus- 
  geprägten Röhrichten 
- Habitat und Refugium für bedrohte Tierarten 
- Laichgewässer für Amphibien (u.a. für Knob- 
  lauchkröte/Pelobates fuscus), Schilfgürtel mit  
  Bedeutung als Bruthabitat für Sumpf- und  
  Wasservögel 
- Schutz und Entwicklung des Lehmhügels als  
  Brutstätte für Hautflügler/Hymenopterea, u.a.  
  für  Wildbienen/Apoidea (alle Arten gesetzl. ge- 
  schützt), aber auch für andere Tiergruppen   
  bzw. Arten, die auf vertikale, durch Trocken-  
  heit und Wärme charakterisierte Erdaufschlüs- 
  se angewiesen sind (z.B. Laufkäferarten Har- 
  palus froelichi, Masoreus wetterhallii) 
- Refugial- und Trittsteinbiotop im Biotopverbund   
  in Beziehung zum benachbarten FND Trocken- 
  hänge westlich Seeben, deren Blütenpflanzen 
  eine wichtige Nahrungsgrundlage für die im  
  Lehmhügel brütenden Wildbienen darstellen. 
Gefährdung: 2, 6, 8 
Maßnahmen: S1, P6 

NDF0002HAL 
Resttümpel nördlich 
Kanena 

10.03.1995 4,98 ha - infolge von Bergbau entstandener naturnaher  
  Sekundärbiotopkomplex, der durch gute Was- 
  serqualität und relative Nährstoffarmut gekenn- 
  zeichnet ist  
- Standort stark gefährdeter Blütenpflanzen (z.B.  
  Haarblättriger Wasserhahnenfuß/Ranunculus  
  trichophyllus) sowie vegetationskundlich  
  interessanter Pflanzen (z.B. Mähnengerste/ 
  Hordeum jubatum) 
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Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

NDF0002HAL 
Fortsetzung 

  - Sicherung des Tümpels als Standort für Arm- 
  leuchteralgen, die in ihrer Mehrzahl gefährdet  
  sind und sehr empfindlich auf Wasserver- 
  schmutzung und Nährstoffzufuhr reagieren 
- reichstrukturierter Biotopkomplex mit Teilbioto- 
  pen (Stillgewässer, Schilf- und Rohrkolben- 
  röhrichte, Gebüsche, Gehölze, Totholz, Rude- 
  ralfluren, Ödland usw.) als Lebensraum und  
  Refugium für Tierarten der extensiv genutzten  
  Landschaft 
- Brut-, Nahrungs- und Rasthabitat für zahlreiche,  
  z.T. gefährdete Tierarten u.a. für Vögel (z.B.  
  Rohrweihe/Circus aeruginosus, Rebhuhn/ 
  Perdix perdix), Amphibien (z.B. Knoblauch- 
  kröte/Pelobates fuscus), Reptilien (z.B. Ringel- 
  natter/Natrix natrix), Libellen (z.B. Kleine Pech- 
  libelle/Ischnura pumilio, Große Heidelibelle/  
  Sympetrum striolatum), Heuschrecken (z.B.  
  Feldgrashüpfer/Chorthippus apricarius, Kurz- 
  flüglige Schwertschrecke/Conocephalus  
  dorsalis), Laufkäfer (z.B. Carabus granulatus, 
  Elaphrus uliginosus), Schmetterlinge (z.B.  
  Schwalbenschwanz/Papilio machaon), und  
  allg. für Wirbellose (z.B. Kleiner Schnecken- 
  egel/Glossiphonia heteroclita)   
- Lebensraum von nach BArtSchV geschützten  
  Tierarten (Neuntöter/Lanius collurio, Knob- 
  lauchkröte/Pelobates fuscus, Moorfrosch/ 
  Rana arvalis, Wasserspinne/Argyroneta  
  aquatica) 
- Sicherung und Entwicklung eines wichtigen  
  Trittsteinbiotops im Biotopverbundsystem 
Gefährdung: 1, 2, 6, 12, 13 
Maßnahmen: S1, S4 

NDF0003HAL 
Lößhohlweg bei 
Granau 

07.04.1995 0,84 ha - einzigartiger Lößhohlweg mit den charakteristi- 
  schen Standortbedingungen Trockenheit,  
  Wärme und Nährstoffarmut 
- Geländeoberkante, Löß-Böschungen und  
  Hänge sind Standorte von Halbtrocken- und  
  Gebüschgesellschaften mit geschützten Pflan- 
  zenarten (z.B. Karthäuser-Nelke/Dianthus  
  cartusianorum, Weinbergsträubel/Muscari  
  racemosum) und einer artenreichen Moosflora 
- Lebensraum und Rückzugsgebiet für z.T.  
  gefährdete bzw. geschützte Tierarten, deren  
  Existenz durch intensive Nutzung und Bebau- 
  ung bedroht ist, insbesondere Insekten (v.a.  
  Hautflügler, Heuschrecken und Schmetterlin- 
  ge), Spinnen, Singvögel und Kleinsäuger   
- Teil eines Biotopverbundsytems, bestehend aus  
  dem Löß-Hohlweg, der Dölauer Heide, den  
  Streuobsthängen Nietleben, dem Lindbusch  
  und dem gehölzbestandenen Hang südöstlich  
  des Lindbusches 
Gefährdung: 2, 6, 8, 13 
Maßnahmen: S1, P1, P2, P5, P6 
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Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

NDF0004HAL 
Saaleuferstreifen 
nördlich Kröllwitz 

24.02.1995 2,73 ha - reich strukturierter, unverbauter, naturnaher 
  Uferabschnitt mit landschaftsbildbelebender  
  und -gliedernder Funktion 
- vielfältige Ausstattung mit Biotopen wie  
  Gehölzen der Weich- und Hartholzaue, Totholz,  
  Gebüschen, offenen Flächen mit Hochstauden- 
  Glatthaferfluren u.a. in einem kleinräumig struk- 
  turierten Biotopkomplex 
- Lebensraum und Refugium für z.T. bedrohte  
  und/oder gesetzlich geschützte Tierarten, u.a  
  für Kleinsäuger (z.B. Feldspitzmaus/Crocidura  
  leucodon, Zwergmaus/Micromys minutus),  
  Vögel (z.B. Neuntöter/Lanius collurio),  
  Schnecken (z.B. Weinbergschnecke/Helix  
  pomatia), Heuschrecken (z.B. Kurzflüglige  
  Schwertschrecke/Conocephalus dorsalis,  
  Punktierte Zartschrecke/Leptophyes punctatis- 
  sima), Schmetterlinge (z.B. Ulmenzipfelfalter/ 
  Strymonidia  w-album), Käfer (z.B. die Laufkä- 
  ferarten Carabus granulatus, Trechoblemus  
  micros) und Libellen (z.B. Kleine Pechlibelle/ 
  Ischnura pumilio) 
- Brutvogelhabitat 
- langgestrecktes Saumbiotop mit Bedeutung im  
  Biotopverbund 
Gefährdung: 6, 8 (Uferbefestigung), illegale 
Ausdehnung der Kleingartenanlage 
Maßnahmen: S1, S2, P6 
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NDF0005HAL 
Streuobsthang südlich 
Seeben 

05.05.1995 4,61 ha - landschaftstypischer, extensiv genutzter Streu- 
  obstbestand (Süß- und Sauerkirsche, Apfel,  
  Birne, Pflaume und Walnuß unterschiedlichen  
  Alters), der im nördlichen Stadtgebiet einzig- 
  artig ist 
- wichtiges Trittsteinbiotop im nördlichen Stadt- 
  umland 
- Belebung des Landschaftbildes durch den  
  großen Baumbestand, besonders durch seine  
  jahreszeitlichen Aspekte (Obstblüte) 
- Sicherung des Fortbestandes einer traditionel- 
  len Obstanbauform sowie alter hochstämmiger  
  und variantenreicher Obstsorten 
- Hang ist Standort von Gesellschaften der Halb- 
  trockenrasen mit Vorkommen von gefährdeten  
  und/oder geschützten Pflanzenarten (z.B.  
  Federgras/Stipa spc., Gemeine Grasnelke/  
  Armeria maritima sowie Standort einer  
  artenreichen Moosflora 
- Lebensraum und Refugium für gefährdete bzw.  
  geschützteTierarten, der Streuobstbestand ist  
  Lebensraum von Kleinsäugern und Vögeln,  
  vor allem derjenigen Arten, die auf natürliche  
  Bruthöhlen angewiesen sind; Totholz ist Brut-  
  und Nahrungshabitat für Insektenarten (Haut- 
  flügler und Ameisen, z.B. Schwarzglänzende  
  Holzameise/Camponotus truncatus); in offenen  
  Bereichen des Hanges finden Reptilien (Zaun- 
  eidechse/Lacerta agilis, Blindschleiche/Anguis  

 

 
Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

Fortsetzung  
NDF0005HAL 

   
  fragilis), Heuschrecken (z.B. Feld-Grashüpfer/ 
  Chortippus apricarius), Schmetterlinge (z.B.  
  Schwalbenschwanz/Papillio machaon und  
  Weißfleckwidderchen/Syntomis phegea) und  
  andere Tiergruppen Lebensraum; gebüschbe- 
  stimmte Bereiche haben große Bedeutung für  
  Singvögel (z.B. Klappergrasmücke/Sylvia  
  curruca) und Kleinsäuger (z.B. Igel/Erinacaeus  
  europaeus)  
Gefährdung: 1, 2, 3, 4, 6, 8  
Maßnahmen: S1, P1, P2, P4 
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NDF0006HAL 
Klausberge 

19.05.1995 4,90 ha - landschaftstypischer Porphyrkomplex mit aus- 
  gedehnten Felsfluren, Trocken- und Halb- 
  trockenrasen, xerothermen Gebüschen und  
  verschiedenen Waldsukzessionsstadien, 
- Lebensraum von bestandsbedrohten Pflan- 
  zenarten (z.B. Wildtulpe/Tulipa sylvestris,  
  Weinbergs-Träubel/Muscari racemosum,  
  Ohrlöffel-Leimkraut/Silene otites) sowie  
  Lebensraum bedrohter Insektenarten, insbeson- 
  dere von xerothermophilen Heuschrecken (z.B.  
  Gefleckte Keulenschrecke/Myrmeleotettix  
  maculatus, Blauflüglige Ödlandschrecke/ 
  Oedipoda caerulescens), und Laufkäfern (z.B.  
  Brachinus crepitans, Cymidis angularis,  
  Licinus depressus, Poecilus punctulatus) 
- Lebensraum von zahlreichen, nach BArtSchV  
  geschützten Tier- (besonders Vögel und  
  Insekten) und Pflanzenarten 
Gefährdung: 3, 6 
Maßnahmen: S1, P2/Flieder  nur auf den Felspartien 

NDF0007HAL 
Tulpenstandort im 
Südpark 

16.06.1995 2,50 ha - landschaftstypischer Rest des ehemaligen Au- 
  waldes, dessen Charakter trotz Grundwasser- 
  absenkung und Bepflanzung mit standortunty- 
  pischen und nicht heimischen Gehölzen im  
  Frühjahrsaspekt mit der Bodenflora (Massen- 
  vorkommen von Wild-Tulpe/Tulipa sylvestris,  
  Wald-Goldstern/Gagea lutea und Gelbes  
  Windröschen/Anemone ranunculoides) deut- 
  lich wird.  
- Lebensraum bedrohter Pflanzen- und Tierarten, 
  wie z.B. Heuschrecken (Punktierte Zartschrecke  
  /Leptophyes punctatissima, Feld-Grashüpfer/ 
  Chortippus apricarius) und wichtiges Bruthabitat  
  für die Avifauna der Stadt Halle,  
- Lebensraum von nach BArtSchV geschützten  
  Tier- und Pflanzenarten 
Gefährdung: 6, 8, 13 
Maßnahmen: P6, E1 
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Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

NDF0008HAL 
Feldgehölz südlich des 
Lindbusches 

02.06.1995 1,50 ha - Komplexer, kleinflächiger Halbtrockenrasen (im  
  Übergang zur Glatthaferwiese), Glatthafer- 
  wiese, wärmeliebende Gebüsche und Baum- 
  gruppen (z.T. Obstbäume) mit zahlreichen  
  bedrohten oder  geschützten Pflanzenarten 
- Lebensraum bedrohter Insektenarten, insbeson- 
  dere von Laufkäfern (z.B. Harpalus smarag- 
  dinus, Semiophonus signaticornis, Poecilus  
  punctulatus, Masoreus wetterhallii) 
- Lebensraum von nach BArtschV geschützten  
  Tier- und Pflanzenarten 
Gefährdung: 2, 4 
Maßnahmen: S1, P1, P2 

NDF 0009HAL 
Trockenrasen auf dem 
Ochsenberg 

08.09.1995 3,8 ha - landschaftstypischer Porphyrhügel mit Fels- 
  standorten mit Pionierfluren, reichhaltigen aus- 
  gedehnten Trocken- und Halbtrockenrasen  
  sowie artenreichen, wärmeliebenden Gebüsch- 
  gesellschaften  
- Standorte bedrohter, wildwachsender Pflan- 
  zenarten (Ockergelber Klee/Trifolium orcholeu- 
  cum, Purpur-Fetthenne/Sedum telephium und  
  Ohrlöffel-Leimkraut/Silene otites) 
- Lebensraum bedrohter Insektenarten, insbeson- 
  dere von xerothermophilen Schmetterlingen  
  (z.B. Lysandra coridon, Weißfleck-Widderchen/  
  Syntomis phegea), Heuschrecken (z.B. Ge- 
  fleckte Keulenschrecke/Myrmeleotettix macu- 
  latus) und Käfern (z.B. Cymindis angularis,  
  Harpalus smaragdinus, Dasytes aerosus)  
- Lebensraum zahlreicher geschützter Pflanzen-  
  (Dianthus-Arten, Ähriger Ehrenpreis/Veronica  
  spicata, Tausendgüldenkraut/Centaurium  
  minus, Gemeine Grasnelke/Armeria maritima)  
  und Tierarten (insbesondere Schmetterlinge) 
Gefährdung: 5, 6, 12, 13 
Maßnahmen: S1, P1, P6  

ndf 0006HAL 
Ellernteich Angersdorf 
und Teil des 
Rossgrabens 

einstw. 
sicherg.  
15.11. 1990, 
bis 
14.02.1997 

1.90 ha - Gewässer mit Röhricht und Weidenbeständen 
- Amphibienlaichplatz 
- Brutgebiet für zahlreiche Vogelarten (darunter  
  19 geschützte und 1 vom Aussterben bedrohte  
  Art), Vorkommen einer geschützten Pflanzenart 
Gefährdung: 6, 8, 10, 11, Melioration 
Maßnahmen: S5, P7 (Kopfbäume), E2 

 



Landschaftsrahmenplan Halle/Saale 

 

OECOCART / CUI, 2/1997  
 

 
74

 
 
Tab. 7.1.1.4 - 3:  Naturdenkmale/Einzeldenkmale (nach § 22 NatSchG LSA) 
 
Nr. 

 
Datum der Ausweisung 

 
Bezeichnung 

ND_0001HAL 1972 / zu löschen Stieleiche (umgefallen) 
ND_0002HAL 1972 / zu löschen Geweihbaum 
ND_0003HAL 1972 / zu löschen Sumpfzypresse (abgestorben) 
ND_0004HAL 1973 Ginkgo 
ND_0005HAL 1972 "Lutherlinde" - Winterlinde 
ND_0006HAL 1972 Efeu 
ND_0007HAL 1972 Sumpfzypresse 
ND_0008HAL 1972 Ginkgo 
ND_0009HAL           / zu löschen Geweihbaum (nicht mehr vorhanden) 
ND_0010HAL 1991 Efeu 
ND_0011HAL 1983 Französischer Ahorn 
ND_0012HAL 1983 Stieleiche 
ND_0013HAL 1953 Ahornblättrige Platanen 
ND_0014HAL 1975 Gletscherschliffe auf dem Unteren Halleschen Porphyr 
ND_0015HAL 1975 Geologischer Aufschluß Burgstraße 
ND_0016HAL 1972 Ginkgo 
ND_0017HAL 1961 Japanische Sicheltannen 
ND_0018HAL 1983 Buxbaum 
ND_0019HAL 1983 Japanische Schnurbäume 
ND_0020HAL 1983 Ahornblättrige Platanen 
ND_0021HAL 1983 Baumhasel 
ND_0022HAL 1975 Riesen-Kalzitspärit 
 
 
7.1.1.5 Geschützte Landschaftsbestandteile und Geschützte Parks 
 
Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) sind nach § 23 NatSchG LSA geschützte 
Teile von Natur und Landschaft, die nicht die Voraussetzungen von § 22 erfüllen, aber 
 
1. zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- und Landschaftsbildes, 
3. zur Abwehr schädlicher Einwirkungen 
4. zum Schutz von natürlichen Lebensgemeinschaften  
 
erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere Bäume, Baum- und Gebüschgruppen, 
Alleen, Feldgehölze, Schutzpflanzungen, Hecken, Parks, Streuobstwiesen, Raine, 
Heiden, Wasserflächen, Wasserläufe, Felsgruppen, erdgeschichtliche Aufschlüsse, 
besondere Pflanzenvorkommen sowie Rast- und Durchzugsgebiete von Tieren.  
 
GLB können innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen durch Satzung von 
der Gemeinde bzw. Stadt, für die übrigen Gebiete durch Verordnung der 
Naturschutzbehörde ausgewiesen werden.  
Im Stadtgebiet wurden in den Jahren 1994 und 1995 eine Reihe bis dahin einstweilig 
sichergestellter GLB endgültig unter Schutz gestellt (Tab. 7.1.1.5 - 1). 
 
Für die drei im Stadtgebiet Halle existierenden, nach LANDESKULTURGESETZ VOM 
14.05.1970 ausgewiesenen Geschützten Parks besteht der Schutzstatus nach § 59 
NatSchG LSA fort. Sie entsprechen inhaltlich Geschützten Landschaftsbestandteilen 
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und sollten zur Erleichterung des Vollzuges der Schutzverordnung als solche neu 
ausgewiesen werden. Eine Beschreibung gibt Tabelle 7.1.1.5 - 2 wieder. 
 
Es ergeben sich für die geplanten Geschützen Landschaftsbestandteile z.T. die 
gleichen Gefährdungsfaktoren wie für die anderen kleinflächigen Schutzgebiete. Aus 
der Kleinflächigkeit resultiert ihre besondere Gefährdung durch Randeffekte. Fehlende 
Nutzung führt zur Verbuschung und Überalterung der Streuobstwiesen. Auch die 
Ablagerung von Müll, Gartenabfällen, landwirtschaftlichen Abfällen gefährden die 
Biotope. 
Stadtspezifisch ist die Gefährdung, die durch illegale Ausdehnung von 
Kleingartenanlagen und Wochenendhaussiedlungen in geschützte Bereiche entsteht. 
 
Darüber hinaus ergibt sich für die Stadt die Besonderheit, daß der Anteil von Parks oder 
parkartigen Anlagen an den Geschützten Landschaftsbestandteilen überdurchschnittlich 
hoch ist. Von den 15 ausgewiesenen geschützten Landschaftsbestandteilen tragen 8 
parkartigen Charakter. Für diese Anlagen treten spezifische Gefährdungsfaktoren auf, 
die in mangelnder oder unsachgemäßer Pflege, Überlastung durch Erholungssuchende 
bzw. Trittbelastung durch ein mangelhaftes Wegesytem sowie Befahren mit schweren 
Fahrzeugen und Anlage von Park- und Abstellflächen bestehen.  
 
Vorrangige Maßnahmen sind neben Pflegemaßnahmen, die eine regelmäßige 
Bewirtschaftung dieser synanthropen Biotope gewährleisten oder ersetzen, die 
Schaffung von Pufferzonen. Wo es sich anbietet, sollten im Umfeld dieser Schutz- 
flächen Ackerrandstreifen angelegt werden. Für Biotope, deren Ausstattung an 
bestimmte Wasserverhältnisse gebunden ist (Feuchtwiesen, Altarme, Gräben), ist das 
Wasserregime zu sichern.  
 
Im Bereich der Geschützten Parks sind ständig Pflegemaßnahmen notwendig. Diese 
sollten neben landschaftsarchitektonischen und dendrologischen Gesichtspunkten auch 
ökologische Anforderungen berücksichtigen. Wesentlich ist die Erhaltung von Gebüsch 
und Unterholz als wichtige Habitatstrukturen für Kleinvögel wie die Nachtigall. Durch 
Besucherlenkung sind kleine Ruhezonen in den Parks zu gestalten. Grünflächen sollten 
abschnittsweise als blütenreiche Mähwiesen entwickelt werden (vgl. Kap. 7.3 ).  
 
Daneben sind weitere kleinflächige, unter dem Aspekt des Arten- und Biotopschutzes 
wichtige Bereiche vorhanden, die auch z.T im Zuge der Erfassung der nach § 30 
NatSchG LSA geschützten Flächen erfaßt wurden. Für größere Biotopkomplexe bzw. 
schutzwürdige Freiflächen oder Einzelbildungen ist eine Ausweisung als GLB oder NDF 
zu prüfen. Folgende Bereiche sind relevant (vgl. auch Karte 22 Naturschutzflächen und 
-objekte):  
- Götschemündung/Saalealtarm am Tafelwerder,  
- Ehemalige Kiesgrube Kröllwitz,  
- Fuchsberg Kröllwitz, 
- Porphyrkuppe mit Trockenrasen und Gehölzsaum (Nähe Weinberg), 
- Steinkohleresthalden und Porphyrkuppen mit Trockenrasen nördlich Dölau, 
- Porphyrkuppen mit Trockenrasen in der Siedlung Neuaufbau, 
- Tonloch Salzmünder Straße, 
- Gewässer Neuragoczy, 
- Ruderalfläche am Anglerheim, 
- Feuchtgebiet am Harzklubsteig, 
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- Giebichenstein-Felsen, 
- Feuchte Senke südlich des Höllweges (Mötzlich), 
- Mühleninsel Böllberg, 
- Schafsteich, 
- Uferbereiche des Osendorfer Sees, Tagebaurestgewässer südlich der Dieselstraße. 
 
 
Tab. 7.1.1.5 - 1:  Geschützte Landschaftsbestandteile (nach § 23 NatSchG LSA) 
 
Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

GLB0001HAL 
Baumbestand des 
Stadtkreises Halle 

25.4.1994  - Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Na- 
  turhaushaltes, zur Belebung, Gliederung und  
  Pflege des Orts- und Landschaftsbildes und zur  
  Abwehr schädlicher Einwirkungen 
- Schutz der Bäume, die in 1m Höhe über dem  
  Erdboden einen Stammumfang von mind. 40  
  cm haben (### mind.13 cm) 
- besonderer Schutz von Einzelbäumen der   
  Arten Eibe, Kugelahorn, Rot- und Weißdorn,  
  Kugelrobinie, Stechpalme, Ginkgo und weiterer  
  dendrologischer Besonderheiten, die in 1m  
  Höhe über dem Erdboden einen Stammumfang  
  von mind. 30 cm haben (Mindestdurch- 
  messer 10 cm) 

GLB0002HAL 
Park Sagisdorf 

10.02.1995 2,52 ha 
 

- historischer Park mit wertvollem, vornehmlich  
  aus heimischen Laubbaumarten zusammen- 
  gesetztem Bestand mit Altbäumen  
- artenreiche Kräuterflora und bedeutsames  
  Brutbiotop für zahlreiche Vogelarten 
- Bedeutung für die umweltverträgliche Nah- 
  erholung 
- Belebung des Orts- und Landschaftsbildes 
Gefährdung: Bebauung, Störung des Parkcharakters 
Maßnahmen: Sachgemäße Pflege der Gehölze, 
Pflege der Anlage und Erhalt des gegenwärtigen 
Charakters  
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GLB0003 HAL 
Pulverweiden 

24.02.1995 10,9 ha 
 

- Teil der Auenlandschaft der Saale im Überflu- 
  tungsbereich mit einer Vielzahl charakteristi- 
  scher Strukturen: dichte Gehölze und Gebü- 
  sche der Weich- und Hartholzaue(Weide, Pap- 
  pel,Schwarzerle, Esche, Stieleiche, Hainbuche,  
  Ahorn u.a.), vielfach mit Lianenbewuchs (z.B.  
  Hopfen/Humulus lupulus), nitrophile Hochstau- 
  denfluren, staunasse Flächen und Tümpel 
- Lebensraum für gefährdete bzw. geschützte  
  Tierarten insbesondere der Vogelwelt (z.B.  
  Klappergrasmücke/Sylvia curruca, Buntspecht/  
  Dendrocopos major, Waldkauz/Strix aluco), für  
  Kleinsäuger (z.B. Waldspitzmaus/Sorex ara- 
  neus) und für Wirbellose (z.B. Laufkäfer/Blethi- 
  sia multipunctata, Agonum gracilipes); der  
  Tümpel ist besonders wichtig für Tierarten  
  (Lurche, Libellen), deren Fortpflanzung an  
  Feuchtbiotpe gebunden ist. 
- weitgehend unversiegelte und vegetations- 
  bestandene Flächen mit der Funktion eines  
  städtischen Ausgleichsraumes und Retentions- 
  funktion( als Beitrag zur naturnahen Hochwas- 
  servorsorge) 
- zentral gelegenes Element im "Grüngürtel  
  Saaleaue" 
- Stadtnahes Gebiet mit Bedeutung für die  
  Naherholung 
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Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

Fortsetzung  
GLB0003HAL 

  - Landschaftsteil zur Belebung des Landschafts-  
  und Stadtbildes 
Gefährdung: Bebauung, Ablagerung von 
Gartenabfällen und Müll, Störung des Parkcharakters 
Maßnahmen: Sachgemäße Pflege und Entwicklung  
der Anlage mit naturnahem Charakter, Förderung 
auentypischer Gehölze 

GLB0004HAL 
Park der ehemaligen 
Halleschen Motoren-
Werke (HMW) 

10.03.1995 0,6 ha - kleiner Park mit dendrologisch bemerkens- 
  wertem Altbaumbestand, vornehmlich aber aus  
  heimischen Laubbaumarten zusammengesetz- 
  tem Baumbestand, als Lebensraum für die  
  städtische Pflanzen- und Tierwelt, insbesondere  
  für die Vogelwelt 
- Erhalt einer weitgehend unversiegelten und  
  vegetationsbestandenen Freifläche mit beson- 
  derer Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des  
  großstädtischen Naturhaushaltes 
- Belebung und Pflege des Ortsbildes 
- Erhalt eines innerstädtischen Gehölzbestandes  
  mit klimahygienischer Wirkung (Filterfunktion  
  für Abgas- und Staubemissionen ausgehend  
  von der stark durch KFZ-befahrenen  
  Merseburger Straße) 
Gefährdung: Bebauung,  Müllablagerung, Befahren 
mit Baufahrzeugen, Beeinträchtigung des 
Parkcharakters, Schädigung der Bäume durch 
Immissionen 
Maßnahmen: Sachgemäße Pflege der Gehölze, 
sachgemäße Rekonstruktion der Parkanlage 

GLB0005HAL 
Amtsgarten 

07.04.1994 5,33 ha 
 

- historische Parkanlage mit charakteristischer  
  Eigenart und Schönheit 
- naturnahe Baumbestände und dendrologi- 
  schen Besonderheiten wie sehr alte und/oder  
  sehr große Bäume, charakteristische Wuchs- 
  formen, seltene Arten 
- vielfältige Lebensräume für die Pflanzen- und  
  Tierwelt: Wiesenflächen im Auenbereich der  
  Saale mit einer artenreichen Kräuter- und  
  Gräserflora mit z.T. geschützten Arten;  
  Trockenmauern mit Bedeutung als Bruthabitat  
  von Wildbienen/Apoidea (alle Arten geschützt)  
  und einer typischen Mauervegetation (Moose,  
  Flechten u.a.); naturnaher Gehölzbestand und  
  dichte Gebüsche sind bedeutendes Nist- und  
  Nahrungshabitat für die städtische Vogelwelt 
- Bedeutung für die umweltverträgliche Naher- 
  holung 
- Charakteristisches Element im Stadt- und  
  Landschaftsbild  
Gefährdung: Befahren mit Fahrzeugen,  
Trittbelastung bei Bürgerfesten 
Maßnahmen: Sachgemäße Pflege der Gehölze, 
Rekonstruktion der Anlage nach ökologischen 
Gesichtspunkten, Erhalt der Trockenmauern und der  
Fliedergebüsche, extensive Pflege der Grünflächen 
(Mahd 2xjährlich) 
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Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

GLB0006HAL 
Park der ehemaligen 
Papierfabrik Kröllwitz  

05.05.1995 2,48 ha 
 

- dendrologisch und kulturhistorisch wertvolle,  
  verwilderte Parkanlage von charakteristischer  
  Eigenart und Schönheit, die das Stadt- und  
  Landschaftsbild belebt 
- alter und wertvoller Baumbestand mit dendro- 
  logisch interessanten Exemplaren 
- Lebensraum für Pflanzen und Tierarten und  
  deren Lebensgemeinschaften, u.a. für eine  
  artenreiche Vogelwelt (z.B. Buntspecht/Dryo- 
  bates major, Nachtigall/Luscinia megarhynchos,  
  Gartenbaumläufer/Certhia brachydactyla), für  
  gefährdete Säugetiere (z.B. Igel/Erinaceus  
  europaeus, Zwergmaus/Micromys minutus und  
  Maulwurf/Talpa europaea) und für Wirbellose  
  (z.B. Körniger Laufkäfer/Carabus granulatus) 
Gefährdung: illegale Ausdehnung von 
Gartengrundstücken, Müllablagerung, Trittbelastung, 
Teilbereich als Reitplatz genutzt, Störung des 
Parkcharakters 
Maßnahmen: Rekonstruktion der Parkanlage,  
sachgemäße Pflege der Gehölze, Neuanpflanzungen 

GLB0007HAL 
Park Seeben 

05.05.1995 9,5 ha 
 

- wertvoller Altbaumbestand mit sehr hohen und  
  dickstämmigen Baumexemplaren (Rotbuche,  
  Eiche, Esche u.a.), hohem Anteil an Bruch- und  
  Moderholz sowie liegengebliebenen abgestor- 
  benen Bäumen sowie mit natürlicher Verjün- 
  gung, Bestand ist einzigartig für das Stadtgebiet  
- wertvolle Begleitbiotope sind Waldsäume, 
  Hecken und eine obstbaumbestandene Wiese  
- Altholzbiotop ist Lebensraum von gefährdeten  
  bzw. gesetzlich geschützten Tierarten; Brut-,  
  Nist-und Nahrungshabitat sowie Refugium für  
  die Vogelwelt, Kleinsäuger und Wirbellose  
  (Käfer, Hautflügler, Schnecken) 
- Nisthabitat für den vom Aussterben bedrohten  
  Schwarzspecht/Dryocopus martius sowie für  
  weitere geschützte Vogelarten (z.B. Rotmilan/  
  Milvus milvus)  
- laubwaldtypische Bodenflora, bestehend aus  
  Farn-und Blütenpflanzen, Pilzen, Moosen und  
  Flechten 
- Landschaftsbestandteil von charakteristischer  
  Eigenart und Schönheit, der das  
  Landschaftsbild belebt 
- wichtiger Trittstein im Biotopverbund und Teil   
  des Biotopverbundsystems im Raum Halle 
Gefährdung: Bebauung, Störung durch Lärm 
Maßnahmen: Pflegemaßnahmen auf ein notwen-diges 
Mindestmaß beschränken, Alt- und Totholz möglichst 
erhalten, Rekonstruktion der Feuchtgebiete 
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Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

GLB0008HAL 
Gehölz bei Büschdorf 

24.05.1995 
 

1,2 ha 
 

- Landschaftselement mit Bedeutung zur  
  Gliederung und Belebung des Landschafts- 
  bildes  
- Lebensraum von nach BArtSchV geschützten  
  Vogelarten (z.B. Rotmilan/Milvus milvus) und 
  Rückzugsgebiet für Kleinsäuger und  
  Insekten 
Gefährdung: Eutrophierung ausgehend von den 
angrenzenden Ackerflächen, geplante Bebauung im 
Umfeld, Abwassereinleitung in den Graben, 
Müllablagerung 
Maßnahmen: Schaffung von Pufferstrukturen und 
flächenhafte Vergößerung durch Neuanpflanzung 

GLB0009HAL 
Haldengehölz 
Bruckdorf 

16.06. 1995 15,9 ha 
 

- Demonstrationsobjekt weitgehend spontaner 
  Vegetationsentwicklung auf Braunkohlenab- 
  raumhalden   
- wichtiges Bruthabitat von Vogelarten (z.B.  
  Rotmilan/Milvus milvus) und Lebensraum  
  bedrohter Insektenarten, insbesondere von  
  Heuschrecken (z.B. Feldgrashüpfer/Chorthip- 
  pus apricarius, Blauflüglige Ödlandschrecke/ 
  Oedipoda caerulescens)und Laufkäfern (z.B.  
  Poecilus punctulatus), sowie als Standort  
  bedrohter Pflanzenarten  (z.B. Acker-Gipskraut/  
  Gypsophila muralis)  
- wichtiges Biotop für eine Reihe im Gebiet von  
  Halle seltener Mykorrhizapilze 
- Lebensraum von nach BArtSchV geschützten  
  Tierarten (insbesondere Insekten und Vögel)  
Gefährdung: Bebauung,, Müllablagerung 
Maßnahmen: das Gehölz soll der Sukzession 
überlassen bleiben, zu einem späteren Zeitpunkt 
Entfernung der Pappeln 

GLB0010HAL 
Amselgrund und 
Kreuzer Teiche 

02.06.1995 15,2 ha 
 

- Element mit Bedeutung zur Belebung und  
  Gliederung des Landschaftsbildes und zur  
  Verbesserung des Stadtklimas 
- Biotopkomplex aus wechselfeuchter Wiese,  
  Porphyrhängen mit Felsfluren,Trocken- und  
  Halbtrockenrasen, Teichen, xerothermen  
  Gebüschgesellschaften, Trockenwaldresten  
  sowie Schluchtwäldern 
- Lebensraum bedrohter Pflanzen- sowie Tier- 
  arten, insbesondere für Amphibien (z.B. Knob- 
  lauchkröte/Pelobates fuscus, Massenlaichplatz  
  der Erdkröte/Bufo bufo), Reptilien (z.B.  
  Ringelnatter/Natrix natrix), Vögel (z.B. Eisvo- 
  gel/Alcedo atthis) und Schnecken (z.B.  
  Felsbewohner wie Balea perversa) 
- Lebensraum von nach BArtSchV geschützten  
  Tier- (Insekten, Amphibien, Vögel, Kleinsäuger)  
  und Pflanzenarten 
- Bedeutung für Forschung, Lehre, Ausbildung  
  und Umwelterziehung 
Gefährdung: Eutrophierung durch Abwassereinleitung 
Maßnahmen: Beseitigung der Abwassereinleitung, 
Entschlammung 
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Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

GLB0011HAL 
Großer und Kleiner 
Galgenberg 

30.06.1995 
 

17,4 ha 
 

- Bedeutung für die Belebung und Gliederung  
  des Ortsbildes und zur Verbesserung des  
  Stadtklimas 
- Gebiet mit Felsfluren, Trocken- und Halb- 
  trockenrasen, wärmeliebenden Gebüschge- 
  sellschaften und Vorwaldbeständen,  
- Lebensraum bedrohter Pflanzenarten (z.B.  
  Ohrlöffel-Leimkraut/Silene otites), Insekten- 
  arten, insbesondere Heuschrecken (z.B. Feld- 
  grashüpfer/Chorthippus apricarius, Blauflüglige  
  Ödlandschrecke/Oedipoda caerulescens,  
  Punktierte Zartschrecke/Leptophyes puncta- 
  tissima) und von bedrohten Kleinsäugern (z.B.  
  Igel/Erinaceus europaeus, Feldspitzmaus/ 
  Crocidura leucodon) sowie Amphibien (Kamm- 
  molch/Triturus cristatus) 
- Lebensraum von nach BArtSchV geschützten  
  Tier- (insbesondere Insekten, Vögeln, Klein-  
  säugern) und Pflanzenarten (z.B. Gemeine  
  Grasnelke/Armeria maritima, Karthäusernelke/ 
  Dianthus cartusianorum). 
Gefährdung: Bebauung, Müllablagerung, Belastung 
durch Tritt und Lärm in der Folge kultureller 
Veranstaltungen 
Maßnahmen: Rekonstruktion des Wegenetzes zur 
Reduktion der Trittbelastung, Extensive Beweidung 
und partielle Entbuschung der Xerothermbereiche 

GLB0012HAL 
Goldberg 

30.06. 1995 39,3 ha 
 

- Element zur Belebung und Gliederung der  
  Landschaft 
- Fläche mit spontaner Entwicklung reichstruk- 
  turierter Gehölzbestände 
- Ausstattung mit Kleingewässern, Röhrichten,  
  Naß- und Großseggenwiesen aber auch  
  ruderalisierten Halbtrockenrasen 
- Fortpflanzungshabitat bedrohter Amphibien- 
  (Massenlaichplatz der Knoblauchkröte/Peloba- 
  tes fuscus) und Libellenarten ( z.B. Keilfleck- 
  libelle/Anaciaeschna isosceles, Kleine Königs- 
  libelle/Anax parthenope) sowie als Lebens- 
  raum bedrohter Kleinsäuger (z.B. Igel/Erina- 
  ceus europaeus, Feldspitzmaus/Crocidura  
  leucodon) und Vögel z.B. Wespenbussard/ 
  Pernis apivorus) 
- Lebensraum von nach BArtSchV geschützten  
  Tierarten (insbesondere Schmetterlinge, Vögel  
  und Kleinsäuger). 
Gefährdung: Bebauung und Vermüllung 
Maßnahmen: Extensive Beweidung, bzw. extensive 
Mähwiesennutzung, Beseitigung von Müll und anderen 
Ablagerungen 
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Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

glb0001 HAL 
Trockenhänge 
nordwestlich von 
Seeben 

24.04.1991 
29.03.1993 
einstweilig 
sichergestellt, 
(gültig bis 
14.02.1997) 

11,6 ha 
 

- Bioptopkomplex aus ausgedehnten Trocken-  
  und Halbtrockenrasen, xerothermen Gebüsch-  
  gesellschaften und Glatthaferwiesen 
- Lebensraum bestandsgefährdeter Pflanzen- 
  arten (z.B. Deutscher Alant/Inula germanica,  
  Acker-Gipskraut/Gypsophila muralis und Deut- 
  sche Mispel/Mespilus germanica) 
- Lebensraum bedrohter Insektenarten, insbeson- 
  dere von xerothermophilen Schmetterlingen  
  (z.B. Berghexe/Chazara briseis, Malven- 
  dickkopf/Pygrus malvae, Kommafalter/Hes- 
  peria comma, Hauhechelspanner/Aplasta  
  ononaria, Scotopteryx bipunctaria) und  
  Heuschrecken (z.B. Rotleibiger Grashüpfer/ 
  Omocestus haemorrhoidalis) 

   - Lebensraum von nach BArtSchV geschützten  
  Tier- (insbesondere Schmetterlinge) und  
  Pflanzenarten 
Gefährdung: bautechnische Eingriffe, Eintrag von 
Agrochemikalien, illegales Befahren (Motocross) 
Maßnahmen: Extensive Beweidung, Schaffung von 
Pufferstrukturen, partielles Offenhalten von 
unbewachsenen Flächen 

glb0004 HAL 
Streuobsthänge  
Nietleben 
 

24.04.1991 
13.04.1993 
einstweilig 
gesichert, 
(gültig bis 
14.02.1997) 
 
zur Auswei-
sung als GLB 
vorgesehen 

19,7 ha - Belebung und Gliederung des Ortsbildes und  
  Verbesserung des Kleinklimas 
- Biotopkomplex aus großflächigen Streuobst- 
  wiesen mit Halbtrockenrasen, Glatthaferwiesen  
  und xerothermen Gebüschen sowie Kleinge- 
  wässern mit Röhrichtzonen, die überwiegend  
  nach § 30 NatSchG LSA geschützt sind 
- Lebensraum bedrohter Pflanzenarten magerer  
  Grünlandgesellschaften (z.B. Wiesen-Gold- 
  stern/Gagea pratensis, Weinbergsträubel/ Mus- 
  cari racemosum, Gelbe Spargelerbse/Tetrago- 
  nolobus maritimus, Ohrlöffel-Leimkraut/Silene  
  otites, Dänischer Tragant/Astragalus danicus  
  und Blaugrünes Schillergras/Koeleria glauca)  
- Lebensraum bedrohter Insektenarten, insbeson- 
  dere von xerothermophilen Schmetterlingen  
  (z.B. Malvendickkopf/Pygrus malvae, Aspitates  
  gilvaria), Heuschrecken (Feldgrille/Gryllus  
  campestris, Rotleibiger Grashüpfer/Omocestus  
  haemorrhoidalis, Gemeine Sichelschrecke/  
  Phaneroptera falcata, Gefleckte Keulen- 
  schrecke/Myrmeleotettrix maculatus, Blauflüg- 
  lige Ödlandschrecke/Oedipoda caerulescens)  
  und Laufkäfern (z.B. Amara infima, Cyminidis  
  angularis, Harpalus modestus), aber auch  
  gefährdeter Vogelarten (z.B. Rotmilan/Milvus  
  milvus, Schwarzmilan/Milvus migrans, Mittel- 
  specht/Dryobates medius, Sperbergrasmücke/  
  Sylvia nisora, Wendehals/Jynx torquilla, Stein- 
  kauz/Athene noctua), Amphibien (z.B. Knob- 
  lauchkröte/Pelobates fuscus, Wechselkröte/  
  Bufo viridis, Massenlaichplatz der Erdkröte/Bufo  
  bufo im westl. Teil des Heidesees) und  
  Reptilien (z.B. Ringelnatter/Natrix natrix, Zaun- 
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  eidechse/Lacerta agilis) 
 
Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

   - Lebensraum von nach BArtSchV geschützten  
  Tierarten (insbesondere Insekten, Vögel,  
  Amphibien und Reptilien) und Pflanzenarten  
  (z.B. Federgras/Stipa pennata, Gemeine  
  Grasnelke/Armeria maritima, Karthäuser- 
  Nelke/Dianthus carthusianorum, Sand-Stroh- 
  blume/Helichrysum arenarium) 
Gefährdung: bautechnische Eingriffe, illegale 
Ausdehnung der Wochenendhaussiedlung, 
Intensivierung der Nutzung 
Maßnahmen: Extensive Beweidung, Pflege der 
Streuobstbestände 

glb0006 HAL 
Wittekindpark 
 

26.06.1991 
als GLB  
einstweilig 
sichergestellt 
( gültig bis 
14.02.1997) 

1,0 ha - kulturhistorisch wertvolle Parkanlage mit  
  dendrologischen Besonderheiten und altem  
  Baumbestand 
- Belebung und Gliederung des Ortsbildes und  
  Verbesserung des Stadtklimas 
- Brutgebiet zahlreicher nach BASchV geschütz- 
  ter Vogelarten 
Gefährdung: Umfangreiche Baumaßnahmen, Störung 
des Parkcharakters 
Maßnahmen: wenn nach den Baumaßnahmen 
noch schutzwürdig, dann Ausweisung als GLB 

glb0010 HAL 
Stadtpark 

einstweilig 
sichergestellt 

5,9 ha vgl. Tab. 7.1.1.5 - 2 

Mötzlicher Teiche Ausweisung 
als GLB 
geplant 

82,4 ha - größtes zusammenhängendes Feuchtgebiet der  
  Stadt Halle mit einer Vielzahl nach § 30  
  NatSchG LSA geschützter Biotope, u.a.  
  Röhrichte, Naß- und Großseggenwiesen,  
  Kleingewässer sowie Verlandungsbereiche  
  stehender Gewässer und salzliebender Pflan- 
  zengesellschaften 
- Lebensraum bedrohter Pflanzenarten(z.B.  
  entferntährige Segge/Carex distans, Steppen- 
  Segge/Carex supina, Quirl-Tausendblatt/ 
  Myriophyllum verticillatum)  
- Lebensraum bedrohter Tierarten der Gewässer- 
  lebensräume insbesondere von Libellen (z.B.  
  Kleine Königslibelle/Anax parthenope, Keil- 
  fleck-Mosaikjungfer/Anaciaeschna isosceles,  
  Kleine Pechlibelle/Ischnura pumilio, Große  
  Heidelibelle/Sympetrum striolatum), hygro- 
  philen Heuschrecken (z.B. 
  Große Goldschrecke/ Chrysochraon dispar,  
  Langflüglige Schwertschrecke/Conocephalus  
  discolor, Kurzflüglige Schwertschrecke/ 
  Conocephalus dorsalis) und der Wasserspinne 
  (Argyroneta aquatica) sowie von Fischen  
  (z.B. Karausche/Carassius carassius, 
  Moderlieschen/Leucaspius delineatus), 
  Amphibien (z.B. Wechselkröte/Bufoviridis, 
  Knoblauchkröte/Pelobates fuscus) und  
  Sumpf- und Wasservögeln (z.B. Zwergdommel/ 
  Ixobrychus minutus, Rohrdommel/Botaurus  
  stellaris, Drosselrohrsänger/Acrocephalus  
  arundinaceus, Rohrweihe/Circus aeruginosus,  
  Wasserralle/Rallus aquaticus, Beutelmeise/ 
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  Remiz pendulinus) 
 

noch 
Mötzlicher Teiche 

  - Lebensraum einer Vielzahl von nach BArtSchV 
  geschützten Tierarten  
Gefährdung: Eutrophierung durch Nährstoffeintrag 
aus den angrenzenden Ackerflächen, Eintrag von 
Agrochemikalien, Ablagerung von Müll, Abwasserein-
leitung, Freischneiden von Angelstegen im Schilf-
gürtel, Zerschneidung des Gebietes durch die Straße 
Maßnahmen: Anlage von Pufferstrukturen, Steuerung 
der Nutzung durch die Angler, Anlage von 
Amphibienschutzzäunen, Bau von Lurchtunneln 

 

 
Tab. 7.1.1.5 - 2:  Geschützte Parks 
 
Bezeichnung 

Datum der 
Schutzaus-
weisung 

 
Größe 

 
Schutzzweck/Bedeutung 

GP_0001HAL 
Passendorfer Gutspark 

12.09.1979 2,7 ha 
 

- einziges Gebiet in Halle-Neustadt mit wertvol- 
  lem Altbaumbestand 
- wichtig als Brutvogelgebiet 
Gefährdung: Bautechnische Maßnahmen, Boden-
vedichtung durch Tritt 
Maßnahmen: Entsiegelungsmaßnahmen, 
Rekonstruktion des Wegenetzes, sachgemäße Pflege 
der Anlage 

GP_0002HAL 
Gimritzer Park 

30.03.1961 6,2 ha  - historischer Park mit zahlreichen dendrologi- 
  schen Besonderheiten, reicher Geophyten- und  
  Wiesenflora 
- wichtiger Bestandteil des "Grüngürtel Saaleaue"  
  mit naturnahem Uferbereich  
- wichtiger Lebensraum für Kleinsäuger, Vögel  
  und Insekten, u.a. für 35 Brutvogelarten (32  
  davon geschützt) 
- Bedeutung für die innerstädtische Naherholung 
Gefährdung: Unsachgemäße Pflege, Versiegelung 
der Wege, Uferbefestigung, Müllablagerungen, 
Belastung durch Tritt und Störungen 
Maßnahmen: Extensive Mähwiesennutzung der 
Grünflächen, Entsiegelungsmaßnahmen, 
Rekonstruktion und sachgemäße Pflege der Anlage 
zum Erhalt des Charakters 

Stadtpark 15.11.1990 
einstweilig 
sichergestellt 
(gültig bis 
14.02.1997) 

5,9 ha - wichtiger Freiraum im dicht bebauten Stadtzen- 
  trum, der zur Erholung und Verbesserung des  
  Stadtklimas dient, 
- artenreicher Baumbestand, ausgedehnte  
  Grünflächen und Ziergehölze,  
- ornithologisch bedeutsamer Trittsteinbiotop der  
  Innenstadt für Durchzügler und Wintergäste 
- bisher 16 Brutvogelarten erfaßt. 
Gefährdung: Verplanung für Baumaßnahmen und 
gewerbliche Nutzung, Schädigung des Baum-
bestandes durch Schadstoffemissionen, Belastung 
durch Tritt. 
Maßnahmen: Weiterhin intensiv gepflegte Park-
anlage, ökologische Aufwertung durch Anpflanzung 
einheimischer Sträucher als Lebensraum und 
Nahrungsgrundlage für Insekten, Kleinsäuger und 
Vögel. 
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7.1.1.6 Geschützte Biotope nach § 30 NatSchG LSA 
 
Die im Stadtgebiet von Halle vorhandenen Biotope, die die Anforderungen nach § 30 
des NatSchG LSA erfüllen, sind für ausgewählte Flächen in Karte 22 
(Naturschutzflächen und -objekte) dargestellt. Berücksichtigt wurden besonder 
größerflächige Biotope mit einer Fläche von ca. 200 m2 Entsprechend der 
BIOTOPTYPEN-RICHTLINIE DES LANDES SACHSEN-ANHALT vom 01.06.1994 sind 
im Stadtgebiet folgende § 30-Biotope anzutreffen: 
 
• Röhrichte,  
• Seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Naßwiesen, 
• Verlandungsbereiche stehender Gewässer, 
• naturnahe Bach- und Flußabschnitte, 
• Kleingewässer, 
• Felsen, 
• Trocken- und Halbtrockenrasen, 
• Wälder trockenwarmer Standorte, 
• Gebüsche trockenwarmer Standorte, 
• Bruchwälder, 
• Auwald, 
• extensiv bewirtschaftete Streuobstwiesen, 
• Kopfbaumgruppen, 
• Hecken und Feldgehölze außerhalb erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen. 
 
Die schutzwürdigen Bereiche konzentrieren sich vorrangig im Bereich der Saale- und 
Elsteraue sowie in der Niederung der Reide, umfassen aber auch zahlreiche kleine 
Xerothermstandorte im nördliche Stadtgebiet. Die Flächen sind auf der Basis der 
Katasterunterlagen zu erfassen. Größere zusammenhängende Flächen sollten je nach 
Arteninventar als NDF oder GLB ausgewiesen werden.  
 
 
7.1.1.7 Sonstige Schutzgebiete 
 
Im Bereich der südlichen Saaleaue und der Elster-Luppe-Aue wurden  als international 
bedeutsamer Lebensraum für Vögel (Important Bird Area „Saale-Elster-Aue“ - 
IBA0011LSA) insgesamt ca. 3 800 ha ausgewiesen. Mit der Aufnahme des Gebietes in 
die Liste der Europäischen Vogelschutzgebiete des Internationalen Rates für 
Vogelschutz sind keine rechtlichen Nutzungsbeschränkungen verbunden. Diese sind 
nur über die Ausweisung als Naturschutzgebiet zu realisieren. 
 
7.1.2  Vorrangflächen für Naturschutz und Biotopverbund 
 
Auf der Ebene des Landschaftsrahmenplanes ist aufgrund des kleinen Maßstabes eine 
Berücksichtigung des Biotopverbundes im Detail nicht möglich. Es werden Räume 
gekennzeichnet, in denen bestimmte Nutzungen Vorrang vor anderen haben sollen. 10  
 
Unter dem Begriff Vorrangflächen für den Naturschutz werden nicht nur die formal 
bereits als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Flächen verstanden, sondern alle 
                                                 
10nach JEDICKE 1994, S. 117 
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Flächen, deren Bedeutung vorrangig im Artenschutz und im Schutz bedrohter 
Lebensgemeinschaften liegt. Sie stellen Flächenvorschläge dar, die in das Regionale 
Entwicklungsprogramm des Regierungsbezirkes übernommen und als Vorranggebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege ausgewiesen werden sollten. 
 
Dieser Teil des Schutzgebietssystems sollte das gesamte Arteninventar und alle 
gefährdeten und repräsentativen natürlichen Ökosysteme sowie die gefährdeten 
Kulturökosysteme umfassen, die im Stadtgebiet anzutreffen sind. Dabei muß die 
geographische Lage und standörtliche Vielfalt berücksichtigt werden11. 
 
Die Ausweisung von möglichen Vorrangflächen kann nur durch eine großräumige 
Übersicht über den Bestand und die Auswertung in einem natürlichen Bezugssystem 
(Naturraum etc.) erfolgen. Im Landschaftsrahmenplan sollen Vorschläge für die 
Ausweisung von Vorrangflächen für den Naturschutz erarbeitet werden, die auf 
Landesebene zu überprüfen und zu konkretisieren sind. Darüberhinaus werden 
Bereiche gekennzeichnet, die aufgrund ihrer Konfiguration und Lage sowie ihres 
Naturraumpotentials eine hervorzuhebende Bedeutung für die Verknüpfung von 
ökologischen Zellen und Trittsteinen im regionalen und überregionalen 
Schutzgebietssystem aufweisen. Sie werden als Verbundachsen bezeichnet. 
 
 
7.1.2.1 Vorschläge für Vorrangflächen für den Naturschutz 
 
Nach den oben genannten Kriterien können die folgende für Vorrangflächen für den 
Naturschutz vorgeschlagen werden: 
 
- Saalehänge bei Lettin und im mittleren Saaletal, 
-Teile der mittleren und südlichen Saaleaue im Bereich Forstwerder, Peißnitz,   
  Rabeninsel, Hohenweidener Holz und Bereiche um Planena, 
- Elster-Saaleaue, 
- Reideniederung bei Dieskau und Kanena, 
- Porphyrkuppen im nördlichen Teil der Stadt sowie im Bereich der Brandberge, 
- Naturnahe Waldbereiche der Dölauer Heide (Bischofswiese), 
- Feuchtbiotope im Bereich Mötzlicher Teiche. 
 
In diesen Bereichen besteht die vordringliche Aufgabe in der Sicherung der 
vorhandenen Biotopausstattung und in der Abwehr von Gefährdungen. Wesentlich ist 
die Vermeidung einer weiteren Zerschneidung von bisher zusammenhängenden 
Biotopkomplexen im Bereich des Saaletales und der angrenzenden Hänge. 
 
Neben den Vorschlägen für Vorrangflächen für den Naturschutz werden vorrangig zu 
entwickelnde Gebiete mit einem hohen naturräumlichen Entwicklungspotential und 
Vorkommen von kleineren Flächen geschützter oder schutzwürdiger Biotope (FND, 
NDF, GLB, § 30-Biotope) ausgewiesen. Diese können die Funktion von möglichen 
Vorsorgeflächen für den Naturschutz übernehmen und sollten im Regionalen 
Entwicklungsprogramm des Regierungsbezirkes Halle als Vorsorgegebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege ausgewiesen werden.  
 
                                                 
11nach KAULE 1991, S. 271 
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Folgende großräumige Gebiete sind zu benennen: 
 
- Waldgebiet der Dölauer Heide 
Vordringliche Maßnahmen: vgl. Kap. 7.1.1.2, LSG0037HAL 
 
- Nördliche Saaleaue 
Vordringliche Maßnahmen:  Umwandlung von Acker in Grünland, Extensivierung der Nutzung, 

Anreicherung mit Gehölzstrukturen. 
 
- Südliche Hangbereiche des Saaletales im Anschluß an die Vorrangflächen  
  Naturschutz 
Vordringliche Maßnahmen:  Nutzungsänderung im Bereich der Ackerflächen bzw. Verkleinerung der 

Schläge, Anlage von Erosionsschutzstreifen in Form von hangparallelen 
Hecken oder Ackerrainen, Aufforstungsflächen vorrangig auf 
nordexponierten Hängen und im Kontakt mit vorhandenen Waldresten. 

 
- Porphyrkuppenlandschaft im nördlichen Stadtbereich 
Vordringliche Maßnahmen:  Einbringen von gliedernden Strukturen wie Ackerrainen mit 

Altgrasbeständen, Hecken, Anlage von Feldgehölzinseln im Bereich von 
Kuppen, Förderung einer natürlichen Artenzusammensetzung der 
vorhandenen Gehölze durch Voranbau standortgerechter Arten und 
Durchforstung, Aufforstung mit natürlicher Artenzusammensetzung im 
Kontakt mit bestehenden Gehölzen zur Vergößerung eines 
zusammenhängenden Waldgebietes am Petersberg, Schaffung von 
Pufferzonen um Quellbereiche und kleine Fließgewässer. 

 
- Saaleaue und Randbereiche der südlichen Saaleaue 
Vordringliche Maßnahmen:  Erhalt einer kleinflächigen extensiven Acker- und Grünlandwirtschaft im 

Umfeld der Siedlung Planena zur Sicherung des Potentials an 
Ackerwildkraut- und Auengrünlandgesellschaften der Aue. 

 
Darüber hinaus sind alle durch das NatSchG LSA geschützten Flächen als mögliche 
Vorsorgeflächen zu betrachten. 
 
Weiterhin existieren im Stadtgebiet durch den Bergbau und Folgenutzungen devastierte 
Landschaftsteile. Hier besteht die Aufgabe in einer Neugestaltung der Landschaft unter 
Nutzung des besonderen Standort- und Artenpotentials dieser Flächen. Als potentielle 
wiederherzustellende Landschaftsabschnitte zu nennen ist die Braunkohlentagebau- 
und Kippenlandschaft im Bereich Büschdorf-Kanena-Osendorf. 
 
 
7.1.2.2 Biotopverbundachsen 
 
Als Biotopverbundachsen werden im Planungsraum Bereiche gekennzeichnet, die für 
die räumliche und funktionale Verknüpfung von Schutzgebieten oder Biotopkomplexen 
mit überregionaler und regionaler Bedeutung eine hervorzuhebende Bedeutung 
besitzen. 
 
Die hier ausgewiesenen Bereiche stellen keine Biotopverbundplanung dar, sondern 
geben Hinweise für vordringlich unter dem Aspekt des Biotopverbundes vor weiterer 
Zerschneidung zu sichernde und zu entwickelnde Räume. Die eigentliche lokale 
Biotopverbundplanung mit den Ziel der Verknüpfung von Trittsteinen und Korridoren ist 
auf der Ebene der örtlichen Planung anzusiedeln. 
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Folgende Kriterien werden angewandt: 
 
• große Längserstreckung 
• Vorhandensein von Strukturen, die als Ausgangspunkte für die Entwicklung eines 

Verbundsystemes geeignet sind  
• naturräumliche Voraussetzungen für die Realisierung einer möglichst flächenhaften 

extensiven Bewirtschaftung und eine weitere Anreicherung von Verbundstrukturen 
• Kontakt mit Schutzgebieten oder Biotopkomplexen von überregionaler und 

regionaler Bedeutung 
 
1. Verbundachsen mit überregionaler Bedeutung: 
 
Saaletal 
 
Das Saaletal und seine angrenzenden Hangbereiche stellen aufgrund der extremen 
Standortbedingungen wie hoher Grundwasserstand und regelmäßige Überflutungen im 
Auenbereich und in einzelnen Abschnitten durch das Vorhandensein stark gegliederter, 
steiler Hänge mit flachgründigen Böden oder anstehendem Festgestein sowie 
Bereichen mit einem hohen Anteil extensiver Nutzflächen einen Naturraum mit einem 
relativ hohen Ausstattungsgrad an wertvollen Lebensräumen und Verbundstrukturen 
dar. Das Standortpotential erlaubt auch auf z.Z. intensiver genutzten Flächen durch 
eine Extensivierung oder Umnutzung die Regeneration einer Landschaft mit einem 
hohen Verbundgrad.  
Durch die langgestreckte Form, die auch für den jahreszeitlich bedingten Vogelzug eine 
bevorzugte Orientierungsmarke bildet, werden wichtige Schutzgebiete oder 
Biotopkomplexe der Auen wie die Elster-Luppe-Aue mit dem Burgholz und das Gebiet 
um Planena angebunden. Die Saale-Elster-Aue südlich Halle besitzt den Rang eines 
International bedeutsamen Vogelschutzgebietes.  
Die zusammenhängenden Hangkomplexe im nördlichen Abschnitt des Saaletales 
gewährleisten einen Verbund der Trockenbiotope wie Trocken- und Halbtrockenrasen 
und Streuobstwiesen mit ihren Schutzgebieten. 
Auch im angrenzenden Saalkreis schließen sich weitere Schutzgebiete an. 
 
2. Regionale Verbundachsen für das naturräumliche Biotopinventar 
 
Verbundachsen im Bereich der naturräumlichen Einheiten bestehen vorrangig entlang 
von kleinen Fließgewässern. Sie stellen in der ausgeräumten Agrarlandschaft die 
wichtigsten gliedernden Strukturen dar.  
 
Entlang ihres Laufes sind wichtige geschützte Biotopstrukturen (FND, GLB, NDF) oder 
nach § 30 NatSchG LSA geschützte Biotope vorhanden. Obwohl sie als Leitlinien 
dienen können, gewährleisten sie jedoch nicht den Verbund aller Biotoptypen. Vor allem 
die Trockenbiotope der Porphyrkuppen stellen z.Z. Inselstandorte dar. Als wichtige 
Verbundachsen dieses Typs sind zu nennen: 
 
• Götschetal, 
• Reideniederung. 
 
Neben den Bachauen bilden die linearen, zusammenhängenden Komplexe von 
Xerothermstrukturen wie Trockenrasen und Halbtrockenrasen sowie Gebüsche 
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trockenwarmer Standorte, faunistisch bedeutsame Leitstrukturen. Sie bilden somit auch 
Verbundstrukturen zwischen dem durch Siedlungen weitgehend eingeschlossenen 
Waldgebiet der Dölauer Heide mit den NSG Bischofswiese und Lindbusch (Saalkreis) 
und dem Salzatal im westlichen Saalkreis. Die sich westlich an das Waldgebiet 
anschließenden Ackerflächen weisen Verbunddefizite auf. Durch Einbringen von 
Hecken, Ackerrainen und Baumreihen und Alleen ist eine Aufwertung der 
Verbundqualität zu erzielen. 
 
3. Bereiche mit lokaler Verbundfunktion 
 
Als Bereiche, die vordringlich unter dem Aspekt der Aufwertung des lokalen 
Biotopinventars und zur Entwicklung des lokalen Biotopverbundes zu entwickeln sind 
haben Bedeutung: 
 
• Seebener Berge, 
• Flächen südlich der Dölauer Heide im Kontakt zum Heidesee, 
• Flächen zwischen dem Nordrand der Dölauer Heide und dem Saaletal, Bereich 

Hechtgraben - Haßgraben, 
• zu renaturierender Grünzug südlich der Heide-Kaserne im Übergang zu Halle-

Neustadt mit Verbindung zum Heidesee im Westen und zur Saaleaue im Osten, 
• Verbindung Heide-Ostrand - Brandberge - Kreuzer Teiche - Saaleaue. 
 

7.1.3  Besondere Artenschutzmaßnahmen  
 
Die Zahl der aussterbenden oder vom Aussterben bedrohten bzw. im Bestand 
rückläufigen Tier- und Pflanzenarten nimmt leider immer noch zu. Hauptursache ist die 
Zerstörung der Lebensräume. Bezogen auf insgesamt 711 Arten Farn- und 
Blütenpflanzen der Roten Listen der alten Bundesländer wurden von KORNECK UND 
SUKOPP 1988 die Gründe des Artenschwundes analysiert. Bezogen auf den Verlust 
von Arten sind die Änderung bzw. Aufgabe der Nutzung die schwerwiegendsten 
Ursachen. Oft ist damit die Beseitigung von Standorten, eine Entwässerung oder 
Eutrophierung verbunden. Weitere Ursachen sind u.a. Abbau und Abgrabung, 
Gewässerausbau und -unterhaltung, Einführung von Exoten und die Verstädterung von 
Dörfern. 
 
Ausgehend von den aufgezeigten Entwicklungstendenzen mußten in Sachsen-Anhalt 
eine Vielzahl Tier- und Pflanzenarten in die Rote Liste aufgenommen werden. 
  
Artenschutz ist immer auch Biotopschutz, d.h. ausschlaggebend sind Erhalt und 
Entwicklung der für die einzelnen Arten wichtigen Lebensräume und Habitate. Ihre 
Vernetzung, der ökologische Reifegrad und die natürliche bzw. anthropogen 
verursachte Dynamik bilden zusammen mit den Umweltfaktoren Licht, Klima, Boden, 
Wasser und Nährstoffangebot die Lebensgrundlagen. Dabei ist zu beachten, daß eine 
hohe Anzahl von Tierarten Doppel- und Mehrfachhabitatbindungen aufweisen und 
unterschiedliche Lebensräume z.B. als 
 
· Nisthabitat  
· Larvalhabitat 
· Verpuppungshabitat  
· Nahrungshabitat  
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· Ruhehabitat  
· Überwinterungshabitat (Überdauerungshabitat)  
· Rast-/Mauserhabitat  
· Wanderhabitat etc. nutzen. 
 
Direkte Artenschutzmaßnahmen sind nur durch Beeinflussung einer oder mehrerer der 
o.g. Ökofaktoren in den jeweiligen Lebensräumen entsprechend den spezifischen 
Anforderungen der jeweiligen Arten durchführbar. Dabei ist zu beachten, daß 
Umweltbeeinflussungen zugunsten einer Art oft andere Arten benachteiligen. Vielfach 
sind auch die spezifischen Anforderungen gefährdeter Arten nur unzureichend bekannt. 
Auf Grund der Komplexität aller Ökofaktoren ist es somit nur für eine vergleichsweise 
geringe Artenanzahl möglich, kurzfristig wirkende Artenschutzmaßnahmen umzusetzen. 
In den meisten Fällen ist Artenschutz nur durch drastische Reduzierung aller 
Negativfaktoren, d.h. durch Änderung unserer Wirtschaftsweise und Verhaltensnormen 
gegenüber der Natur möglich. Langfristig können nur naturnahe und standortgerechte 
Lebensräume die (bedrohten) einheimischen Arten schützen. Die nachfolgenden 
Vorschläge beinhalten vor allem solche Artenschutzmaßnahmen, die für regional 
typische, gefährdete Arten kurz- bzw. mittelfristig zum Bestandserhalt und zur 
Bestandsstabilisierung umgesetzt werden können. 
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1. Artenschutzmaßnahmen Libellen (Odonata) 
 
Im Zuge von intensiver Flächennutzung, Flächenverbrauch und unkontrollierter 
Verschmutzung von Natur und Landschaft in den letzten Jahrzehnten waren vor allem 
auch die Gewässer als Libellenlebensräume betroffen. Dies führte vielerorts zu 
Bestandsrückgängen und Artenschwund. In Sachsen-Anhalt sind 37 Arten, das sind 
60,7% der 61 nachgewiesenen Libellenarten ausgestorben oder gefährdet (MÜLLER 
1992). 
 
Gefährdungsursachen sind insbesondere: 
 
· Verschmutzung, Versauerung und Ausbau der Fließgewässer  
· Austrocknung von Quellbereichen durch Melioration  
· Melioration, Eutrophierung und Aufforstung bzw. Verbuschung von Feuchtbiotopen  
· Vermüllung, Eutrophierung und Verlandung von Temporärgewässern  
· intensive Fischhaltung und starke Frequentierung durch Angler an Standgewässern 
 
Die spezifische Biotopbindung der Libellen fordert als einzige Möglichkeit des speziellen 
Artenschutzes die Erhaltung und Entwicklung geeigneter Lebensräume. 
 
Libellen besiedeln als sehr mobile Fluginsekten schnell Sekundärlebensräume und neu 
geschaffene Gewässer. Im Gebiet sind besonders stenöke Arten der Fließgewässer 
und Temporärgewässer gefährdet. Dem Schutz ihrer Habitate gilt die erhöhte 
Aufmerksamkeit. 
 
Artenschutz- und Fördermaßnahmen: 
 
Maßnahmen für den Schutz und die Entwicklung von Libellenlebensräumen sind: 
 
### Vermeidung von Einleitungen ungeklärter Abwässer in Bäche, Gräben und 

Standgewässer (z.B. Reide, Götsche, Hechtgraben, Kreuzer Teiche, Mötzlicher 
Teiche)  

### Rückbau und Renaturierung von Fließgewässern (z.B. Reide, Hechtgraben), 
Rückbau von Verrohrungen (z. B. Nietlebener Graben zur Saale), Rückbau von 
Meliorationsbauten zur Wiedervernässung von Quellbereichen Entmüllung von 
Temporär- und Permanentgewässern (z. B. Kreuzer Teiche, Mötzlicher Teiche)  

### Renaturierung ehemaliger Kies-, Kalk-, Ton- und Braunkohleabbaugebiete 
insbesondere Anlage vieler kleiner Flachgewässer, die im Laufe der Entwicklung 
durch fortlaufende Pflegemaßnahmen möglichst viele Stadien der 
Verlandungssukzession zeigen; (z.B. Kiesgruben auf dem Saalewerder) (vgl. auch 
Abschnitt Amphibien)  

### Wiedervernässung und partielle Entwaldung potentieller Moore, (z.B.Dölauer 
Heidemoor)  

### Anlage von Gewässerschonstreifen zur Verringerung der Nährstoffeinträge ins 
Gewässer (z. B. Reide) 

 
Diese Biotopsanierungsmaßnahmen dienen gleichzeitig vielen anderen 
wasserlebenden Insekten, wie z.B. Eintagsfliegen, Steinfliegen, Wasserwanzen, 
Wasserkäfern, Köcherfliegen, den Wasserschnecken, Muscheln, Egeln, Fischen, 
Lurchen sowie vielen uferbewohnenden Arten als Artenfördermaßnahmen. 
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2. Artenschutzmaßnahmen Wildbienen/Hummeln/Wespen (Apoidea) 
 
Gefährdungskategorie: unterschiedlich (viele Arten sind mehr oder weniger   
    gefährdet) 
 
Die Verarmung der Vegetation, vor allem an blühenden Wildkräutern, infolge des 
Düngemittel- und Herbizideinsatzes, die Anwendung von Insektiziden in den stadtnah 
gelegenen Landwirtschafts- und Gärtnereibetrieben sowie in vielen Kleingärten, die 
intensive Rasenpflege und Wildkrautbeseitigung in den städtischen und privaten 
Grünanlagen, die oft zu beobachtende Umwandlung naturnaher Vorgärten in ökologisch 
wertlose Koniferen- und Rasenflächen und die in den letzten Jahrzehnten erfolgte 
großflächige Aufforstung von im Süden der Dölauer Heide gelegenen offenen 
Sandfluren sind die wesentlichsten Ursachen für den Rückgang der Bestandszahlen der 
für Deutschland bemerkenswert artenreichen Wildbienenfauna des Stadtgebietes von 
Halle. 
 
Als komplexe Ursachen wirken: 
 
· Unmittelbare Tötung der Tiere durch die meist flächendeckend ausgebrachten und 

dadurch ungezielt alle Insektenarten tötenden Insektizide. 
· Bruthabitatmangel oder völliger Verlust der angestammten und geeigneten 

Bruthabitate durch Nutzungsänderung oder Biotopliquidierung.  
· Nahrungsmangel oder totaler Ausfall von bestimmten Nahrungspflanzen für Imagines 

und Larven. Da Wildbienen sich ausschließlich von Pollen und Nektar ernähren, gibt 
es für sie auch keine Ersatz- oder Notnahrung, so daß deren Ausfall unter allen 
Umständen die Liquidierung der Arten und Populationen bedeutet. 

  
Artenschutz- und Fördermaßnahmen: 
 
Die Sicherung der artenspezifischen Ansprüche an die Bruthabitate und die 
Verbesserung der Nahrungsgrundlagen sind deshalb geeignete 
Artenschutzmaßnahmen. Sie müssen bestehen: 
 
1. in der Förderung des Angebots an Nektar- und Pollenlieferanten, die gleichzeitig 

vielen anderen Insektenarten geeignete Lebensgrundlagen bieten und dadurch auch 
für diese Arten Fördermaßnahmen darstellen. Dazu zählen: 

 
 Anpflanzung einheimischer Gehölze, Anlage von Wildkrautfluren und 

Blumenwiesen, Aufbau tiefgestaffelter Außen- aber auch Innenwaldränder 
(insbesondere in der Dölauer Heide), Umwandlung der Intensivackerwirtschaft in 
biologisch-ökologische Wirtschaftsweise, Reduzierung des Insektizid- und 
Herbizideinsatzes in Land-, Forst- und Gartenwirtschaft, Verzicht auf oftmaliges 
Mähen ausgewählter Stadtgrünflächen. 

 
2. in der Verbesserung des Nistplatzangebotes. Dazu sind die vielfältigen Refugien 

und Habitate zu erhalten bzw. wieder herzustellen, die artspezifische 
Voraussetzungen für die Anlage und Entwicklung von Einzelbruten und Brutkolonien 
vieler Erdbienen-, Schlupf-, Weg- und Sand- und Faltenwespenarten sind.  



Landschaftsrahmenplan Halle/Saale 

 

OECOCART / CUI, 2/1997  
 

 
93

 
Dazu zählen folgende Maßnahmen: 
 
• Belassen von Starktotholz in den städtischen baumbestandenen Grünanlagen, den 

Feld- und Auenrestgehölzen des städtischen Umlandes und des Stadtwaldes 
Dölauer Heide als Bruthabitat für Solitärbienen, Faltenwespen und Hornissen. Diese 
Maßnahme dient gleichzeitig vielen xylophagen Hautflügler- und Käferarten als 
Larvalhabitat der Populationssicherung. 

 
• Wo immer vertretbar Belassen von Hochstaudenfluren ohne Mähen zur Sicherung 

von markhaltigen Pflanzenstengeln als Brutplätze für Halmbrüter und 
Halmüberwinterer. 

 
• Erhalt, Unterschutzstellung und Pflege von Lehm-Steilwänden, Hohlwegen, 

Hohlformen und alten Lehmmauern. Insbesondere Lehm-Steilwände in alten 
Mergel-und Tongruben sind wichtige Brutplätze für Wildbienen. Kleine Steilwände 
können im Bedarfsfall manuell mit wenig Aufwand in Bereichen ehemaliger Gruben 
geschaffen werden. Derartige Hohlformen sind vor allem vor einer Vermüllung zu 
schützen. 

 
• Künstliche Nisthilfen in Form von viellöchrigen Steinen oder Holzblöcken und 

Schilfbündeln können in allen geeigneten Lebensräumen auch als 
Demonstrationsobjekte in städtischen Parks und Schulgärten installiert werden. 

 
• Wichtige Lebensräume für Hautflügler, insbesondere für gefährdete Arten von 

Hummeln, Solitärbienen und Wespen bieten Sandmagerrasen mit geringer 
Vegetationsdeckung. Deshalb sind Erhalt und Wiederherstellung von gehölzarmen 
bzw. gehölzfreien bis mehr oder weniger vegetationsfreien Sandflurflächen im 
Bereich des Stadtwaldes, insbesondere der teilweise Rückbau der 
Kiefernaufforstungsflächen am Heidesee empfehlenswerte Fördermaßnahmen. 

 
Weiterhin gehören dazu: 
 
• Verbreiterung der Forstwegebankette innerhalb der Dölauer Heide, Überlassen 

ausgewählter kleiner Kahlschläge der natürlichen Sukzession ohne Realisierung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Wiederaufforstung (etwa alle 5 Jahre eine neue Fläche 
von 1-2 ha oder Ausweisung einer am Naturlehrpfad gelegenen Fläche als 
Daueroffenfläche mit etwa dreijähriger Pflege durch erneutes Verwunden durch 
Beseitigen der Plaggen und dadurch Erhaltung des Pionierstadiums der Sukzession. 

 
Die aufgeführten vielfältigen Fördermaßnahmen dienen in ihrer komplexen Wirkung 
vielen gefährdeten Insektenarten zur Arterhaltung und Populationssicherung; die 
Erhöhung des Blütenangebotes so z.B. den Pollen- und Nektarverzehrern wie 
Schmetterlingen, polyphagen Käfern, blütenbesuchenden Fliegen u.a.m., die Erhöhung 
der Strukturvielfalt an Gehölzen und Krautartigen den xylophagen Käfern wie Bock- und 
Prachtkäfern und den Hirschkäferartigen. 
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3 Artenschutzmaßnahmen Amphibien (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia partim) 
 
Gefährdungskategorie: unterschiedlich (alle Arten sind mehr oder weniger  
    gefährdet) 
 
Der drastische Bestandsrückgang der Lurche und der Feuchtbiotope besiedelnden 
Ringelnatter ist im wesentlichen auf die starke Ausräumung der Landschaft, die 
schlechte Gewässergüte infolge Abwassereinleitung und Eutrophierung und die 
Vermüllung von Kleingewässern zurückzuführen. Verschmutzte Laichplätze erfüllen die 
Habitatfunktion nicht mehr. Hinzu kommen Bedrohungen durch Pestizideinsatz in der 
Landwirtschaft, durch Vernichtung und Verinselung von (Rest-) Populationen sowie 
durch Straßentod. Verluste durch Straßentod treten vor allem dort auf, wo Straßen, 
Wald- bzw. Restgehölzgebiete (bevorzugter Landlebensraum mehrere Lurcharten wie 
Erdkröte, Teich- und Kammolch, Ringelnatter) von Laichgewässern trennen.  
 
Die vorliegenden Untersuchungsdaten basieren auf herpetofaunistischen Erhebungen 
der Jahre 1988 - 1992, einer 1993 flächenspezifisch durchgeführten Kartierung durch 
MAYER F. & M. STÖCK und Daten aus den ökologischen Studien Garnison Heide Süd, 
der ökologischen Zustandsanalyse Dölauer Heide und den städtischen Anteilen der 
Trassenvarianten der UVS ICE . Als Erfassungsmethodik wurden Begehungen mit 
visueller und akustischer Determination und Auswertung von Fängen an fünf 
Amphibienschutzzäunen im gleichen Jahr angewendet. 
 
Die 14 nachgewiesenen Arten, davon 6 Arten der Roten Liste LSA, stellen 
wahrscheinlich den realen Istbestand dar. 
 
Die Karte 9 (Vorentwurf LP Halle BUSCHENDORF; ergänzt durch zitierte Daten) stellt 
die Hauptverbreitungsgebiete der Amphibien und Reptilien, die wichtigsten 
Laichgewässer und Feuchtbiotope und die Hauptwanderwege der sich im Frühjahr 
zeitlich sehr konzentriert zu den Laichgewässern bewegenden Erdkröten und anderer 
Lurche dar. 
 
Es wird deutlich, daß die Arten dieser Tiergruppe infolge Biotopliquidierung nur noch in 
den naturnäheren Randlagen der Stadt geeignete Habitate vorfinden. Diese stehen 
unter ständigem Urbanisierungsdruck mit erheblichen aquatischen Umweltbelastungs- 
faktoren, sowie unter hoher touristischer, freizeitsportlicher und Naherholungs- 
frequentierung, mit zunehmender Fragmentierung der Lebensräume durch Intensi- 
vierung der diese Biotope abtrennenden Verkehrsströme. 
Die artspezifisch fixierten Verhaltensweisen der Translokationen stellen in Anbetracht 
des zunehmenden Kraftfahrzeugverkehrs für die verinselten Restpopulationen einen 
existenzgefährdenden Faktor dar. Die positive Korrelation zwischen gestiegener 
Verkehrsdichte und Kollisionen mit den wandernden Tieren sind zwischenzeitlich 
allgemeines Wissensgut. Für die Tiere geht diese Konfliktsituation immer tödlich aus 
und führt bei anhaltender Mortalität letztlich zur Auslöschung der betroffenen 
Populationen. Für Amphibienpopulationen gibt es bereits derartige erloschene Areale, 
ohne daß jedoch eine statistische Erhebung zur Auslöschungsursache vorliegt (MAYER 
1994, Zuarbeit zu: OECOCART 1995/Ökologische Zustandsanalyse Dölauer Heide). 
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Artenschutz- und Fördermaßnahmen: 
 
Die Hauptaktivitäten des Amphibienschutzes im Stadtrandgebiet müssen sich auf die 
langfristige Sicherung der bestehenden Laichgewässer und ihren Schutz vor 
Vernichtung, Verschmutzung oder Ausbau konzentrieren. Vorranggebiete sind dabei die 
unmittelbaren und mittelbaren Auen- bzw. Niederungsgebiete der Saale bzw. Reide und 
Götsche, aber auch der auf den Plateaulagen befindlichen natürlichen und anthropogen 
entstandenen Stillgewässer und Feuchtgebiete. 
Auch Staugewässer (Löschwasserentnahmestellen u.a.) sind unter Umständen 
geeignete oder potentielle Laichgewässer. Wichtig ist bei solchen Kleingewässern eine 
gehölzfreie Uferzone, die eine Besonnung und einen verminderten Laubeintrag 
(Verringerung der Gewässerversauerung, besonders durch Erlenlaub) gewährleistet. 
Im Zuge der Renaturierung von Kies-, Kalk-, Ton- und Braunkohleabbaugebieten 
erweist es sich aus der Sicht des Amphibienschutzes als sinnvoll, viele kleine 
Flachgewässer anstelle eines größeren, wenn auch reich strukturierten Gewässers 
anzulegen. 
 
Laubfrosch und Kammolch sind Arten, die sehr hohe Ansprüche an die Wasserqualität 
der Laichgewässer stellen. An bekannten Vorkommensplätzen dieser Arten (z.B. NSG 
Brandberge) ist eine Gewässerverschmutzung jeglicher Art zu vermeiden.  
 
Für die Kreuzkröte sind artspezifisch angepaßte temporäre Klein- und 
Flachwassertümpel erforderlich, die jeweils regionalspezifische Aktivitäten erfordern. 
Zum Schutz der wandernden Amphibien sind an Kreuzungen von bekannten 
Amphibienwanderwegen mit Straßen Fangzäune in Kombination mit Hinweisschildern 
und Geschwindigkeitsbegrenzungen zu errichten. Diese Übergangslösung kann 
kurzfristig weitere Verluste verringern. Der personelle Aufwand für das manuelle 
Absammeln und Übersetzen der Tiere ist jedoch sehr hoch und teilweise nicht 
realisierbar. An Kreuzungen mit hohen Individuenaufkommen und/oder starkem 
Fahrzeugverkehr sind kostenaufwendigere, aber dauerhafte Lösungen wie 
Untertunnelungen einzuplanen. Es besteht auch die Möglichkeit, vor solchen 
Kreuzungspunkten neue, intakte Laichgewässer anzulegen. 
Günstig ist die Schaffung von mehreren Kleingewässern. Die Annahme dieser neuen 
Gewässer erfolgt je nach Art unterschiedlich schnell. Die straßenrelevante 
Hauptwanderart Erdkröte besiedelt neu geschaffene Gewässer nur sehr langsam, so 
daß ein regelmäßiges (vorsichtiges) Umsetzen von Laich in die neuen Gewässer 
sinnvoll ist. Planungen von Straßenneubauten oder Ausbauvorhaben von Wegen 
müssen in jedem Falle Wanderwege zwischen Laichgewässern und Landlebensraum 
berücksichtigen und Zerschneidungen bereits im Vorfeld vermeiden. 
 
Konfliktschwerpunkte im Stadtrandgebiet sind insbesondere die zu den Altwässern der 
Saale und ihrem Umland, aber auch zu den auf den Plateaulagen befindlichen 
Laichgewässern führenden traditionellen Wanderrouten zwischen Laich- und 
Adultlebensräumen, die von Straßen geschnitten werden. Dies sind die Konfliktbereiche 
 
Talstraße - Kreuzer Teiche 
Brandbergweg - Brandberge  
Kreuzvorwerkstraße  
Straße durch den Heidesee  
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die Mötzlicher Teiche tangierende Straßen 
4. Weißstorch ( Ciconia ciconia) 
 
Gefährdungskategorie: 3 (gefährdet) gemäß Roter Liste des LSA 
 
Ursachen für das weitgehende Verschwinden des Weißstorches sind vor allem 
Lebensraumverlust und Nahrungsmangel durch die Beseitigung und Eutrophierung von 
Kleingewässern, Melioration von Feuchtwiesen, Grundwasserabsenkungen in den 
Niederungen durch Gewässerausbau und Umwandlung von Grünland in Ackerland 
(Wiesenumbruch). Biozideinsatz und hohe Düngemittelgaben in der Landwirtschaft 
wirken in diesem Prozeß noch zusätzlich und beschleunigen den Verlust von 
notwendigem Lebensraum. Das Stadtgebiet war dadurch über viele Jahre ohne 
Weißstorchbruten, obwohl die Saaleaue wohl stets als Nahrungssuchraum genutzt 
wurde. 
Die Wiederbesiedlung der Saaleaue im Stadtgebiet Halle kündigt sich durch den 1995 
erfolgten Nestbauversuch eines Paares im Süden von Ammendorf an, so daß 
Artenschutzmaßnahmen gerechtfertigt erscheinen. 
 
Artenschutz- und Fördermaßnahmen: 
 
Als Maßnahmen werden vorgeschlagen: 
 
• Extensivierung der Grünlandnutzung in der Saale-Elster-Luppe-Aue bei großflächiger 

Beibehaltung der Beweidung  
• Renaturierung von Bachniederungen (Wiedervernässung von Wiesen und Äckern in 

der Reideniederung)  
• Verzicht auf Biozide in den in ackerbaulicher Nutzung gebliebenen Anteilen der Auen 

durch Einführung ökologiegerechter Bewirtschaftungsformen in der Landwirtschaft  
• Errichtung dauerhafter Horstunterlagen aus Metall auf geeigneten natürlichen 

Baumunterlagen in den geeigneten Nistbereichen südlich von Ammendorf. 
• Vergitterung unbenutzter Schornsteine mit großer Schlotöffnung (> 80 cm) im Umfeld 

angestammter Horstplätze. 
 
Schutzmaßnahmen sind vor allem gezielt in der Umgebung der Horstplätze 
durchzuführen, da Weißstörche in der Periode der Jungenaufzucht Nahrung 
vorwiegend auf ausgewählten Flächen (Großviehweiden, Feuchtgebieten) in der Nähe 
des Brutplatzes suchen. 
 
 
5. Rebhuhn (Perdix perdix) 
 
Gefährdungskategorie: 3 (gefährdet) gemäß Roter Liste des LSA 
 
Die mehr oder weniger ausgedehnten Feldflächen im Norden und Osten der 
Gemarkung des Stadtgebietes von Halle besitzen eine meist ungünstige Biotopstruktur 
als Lebensraum für das Rebhuhn. Insbesondere das Beseitigen von Hecken und 
Feldrainen führte zu Deckungs- und Nahrungsverlusten für die Rebhühner. Mit dem 
Fehlen von Brachflächen und Altgrasstreifen ist ein Nistplatzmangel verbunden. 
Außerdem verlieren dadurch zahlreiche Insektenarten Lebens- und 
Reproduktionsmöglichkeiten. Der Insektenmangel führt während der Jungenaufzucht zu 
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einer erhöhten Jungensterblichkeit. Durch Insektizide wird das Nahrungsangebot 
besonders für die Küken, durch Herbizide das Nahrungsangebot für die Altvögel stark 
vermindert. Fehlende optische Barrieren führen zur Abgrenzung größerer Reviere und 
vermindern so die Bestandsdichte. Die mangelnde Deckung führt zu erhöhten Verlusten 
durch Beutegreifer. 
 
Artenschutz- und Fördermaßnahmen: 
 
Mit dem Erhalt und der Schaffung bevorzugter Brutplätze ist dauerhaft der beste Schutz 
für die Tiere zu erreichen. Brutplätze und vor allem auch Nahrungsgrundlage sind Weg- 
und Feldraine, Böschungen, Grabenränder, Heckensäume, Ödland und Zwickel an 
Parzellengrenzen. Diese Flächen sind besonders dann wichtig, wenn sie einen 
überständigen Bewuchs aus Gräsern, Kräutern und Stauden (sogenanntes Altgras) 
aufweisen. Die Reduzierung des Biozid- und Düngemitteleinsatzes trägt ebenfalls zur 
Verbesserung der Lebenssituation bei. Durch eine möglichst späte Mahd von "innen" 
nach "außen" werden die Fluchtmöglichkeiten für Rebhuhn und andere Bodenbrüter 
erhöht. Dauerbrachflächen sind ökologisch wirkungsvoller als Rotationsbrachen und 
daher aus der Sicht des Naturschutzes zu bevorzugen. Nach Möglichkeit sollten die 
Flächen einer Selbstbegrünung überlassen werden. Erscheint eine Einsaat erforderlich, 
sollen artenreiche Mischungen und eine geringe Aussaatstärke gewählt werden, damit 
Ackerwildkräuter zur Keimung kommen. Vor Ende Juli dürfen die Schnitthöhen zur 
Vermeidung von Kükenverlusten nicht unter 30 cm liegen. Das Aussetzen von 
Rebhühnern ist grundsätzlich kritisch zu beurteilen. 
Die völlige Einstellung der Bejagung ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die 
Populationssicherung. 
 
Mit den Schutzmaßnahmen für das Rebhuhn werden viele für den strukturreichen 
Agrarraum typische Tierarten, insbesondere Insekten (wie Heuschrecken, Zikaden, 
Skorpionsfliegen, Netzflügler, Malachit, Weich-, Bock-, Marien- und Blattkäfer, 
Schmetterlinge, Schwebfliegen u.a.) und Spinnen sowie viele übrige Wirbellose und die 
Agrarsteppe besiedelnde Wirbeltiere (Feldhamster, Feldhase) gefördert. 
 
 
6. Artenschutzmaßnahmen Schleiereule (Tyto alba) 
 
Gefährdungskategorie: 3 (gefährdet) gemäß Roter Liste des LSA 
 
Die Bestandsentwicklung der Schleiereule ist in der Gemarkung der Stadt Halle seit 
Jahren rückläufig. Sie bewohnt im wesentlichen Gebäude in dörflichen Siedlungen 
(Nietleben, Dölau, Mötzlich, Reideburg u.a.) und leidet besonders am Verlust 
geeigneter Brutplätze und ruhiger Einstände, vor allem durch die Verstädterung der 
Dörfer, Renovierung alter Gebäude, Kirchtürme, alter Ruinen und Dachstühle. So 
wurden bei Instandsetzungsarbeiten in den Jahren 1991/92 in fast allen ländlichen 
Trafohäuschen Schleiereulen-Bruten festgestellt. Große Verluste erleiden Schleiereulen 
entlang von Straßen und Schienen, sowie durch Anfliegen an Stromleitungen. 
 
Artenschutz- und Fördermaßnahmen: 
 
Die wichtigste Voraussetzung zur Erhaltung und Wiederherstellung lebensfähiger 
Schleiereulenbestände ist ein genügend großes Angebot an Brutplätzen und ruhigen 
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Tageseinständen. Da Schleiereulen als Kulturfolger ihre Nistplätze praktisch nur in 
menschlichen Siedlungen und Gebäuden wählen, ist dieses Problem bei 
entsprechendem Einsatzwillen lösbar. Kirchtürme, Dachstühle exponierter Gebäude, 
Taubenschläge und große Scheunen werden bevorzugt als Brutplätze angenommen. 
Auch leerstehende Trafohäuschen, Schloßtürme und Nischen an hohen Mauern 
werden bezogen. Jeder derzeit besetzte Brutzplatz sollte deshalb unbedingt erhalten 
und auf Dauer gesichert werden. Auch bei vielen Kirchtürmen, die im Laufe der letzten 
Jahre renoviert und damit für die Schleiereulen unzugänglich wurden, lassen sich durch 
kleine bauliche Veränderungen wieder Brutmöglichkeiten für die Schleiereulen schaffen. 
Kirchturmbrutplätze sind auf Dauer die besten, weil sie störungsfrei bleiben und auch 
Marder oder Katzen vom Brutplatz ferngehalten werden. Gibt man den Eulen die 
Möglichkeit, direkt in den Turmhelm einzufliegen, kann der Boden über der 
Glockenstube völlig verschlossen werden. 
Glocken und Uhrwerk bleiben dadurch vom Kot der Vögel verschont. Große Turmhelme 
müssen dann über Jahrzehnte nicht mehr gereinigt werden, da Kot und Gewölle zu 
einer staubtrockenen Schicht auf dem Boden zerfallen, der den Eulen als ideale 
Nestunterlage dienen. 
 
Durch geeignete Nisthilfen können den Schleiereulen verlorengegangene Brutplätze 
ersetzt und auch völlig neue Brutmöglichkeiten geschaffen werden. Durch das 
Aufhängen von Nistkästen kann insbesondere die Taubenplage eingedämmt werden. 
Das seit 1993 durch den Naturschutzbund Deutschland initiierte Nisthilfeprogramm für 
Schleiereulen kann auch im Stadtgebiet von Halle der rückläufigen 
Bestandsentwicklung entgegenwirken. Doch weitere Ökofaktoren wie ein größeres 
Nahrungsangebot (besonders Kleinsäuger) sind notwendig. Nur in der reich 
strukturierten und naturverträglich genutzten Agrarlandschaft wird sich ein solches 
Nahrungsangebot entwickeln und zur Bestandserhöhung bzw. -sicherung beitragen. 
 
 
7. Artenschutzmaßnahmen Dohle (Coloeus monedula) 
 
Gefährdungskategorie: 3 (gefährdet) gemäß Roter Liste des LSA 
 
Im Stadtgebiet von Halle existiert seit altersher ein zahlenmäßig kleiner, derzeit jedoch 
relativ konstanter Bestand an Dohlen. GNIELKA (1989) nennt 12 bis 25 Brutpaare als 
langjährigen Besatz, an dem bei fluktuierenden Brutdichten derzeit weder eine negative 
noch positive Bestandsentwicklung zu erkennen ist. 
 
Die Vögel sind Mauer- und Baumbrüter, d.h. sie bevorzugen zum Nestbau vorhandene 
Nischen an Mauern und alten Gebäuden. Traditionelle Brutplätze sind Gebäude um den 
Markt, die Franckeschen Stiftungen, die Universitätskliniken, die Universitätsbibliothek, 
der Wasserturm Nord und die Moritzburg sowie die Berliner Brücke. In der 
Brutplatzwahl zeigt die Dohle in Halle jedoch eine beachtliche Unstetigkeit. 
 
Langfristig hat die Siedlungsdichte der Dohle im Stadtgebiet und des Umlandes 
abgenommen und viele früher bekannte Brutplätze sind erloschen. Die Gründe des 
allgemeinen Rückgangs der Dohlen sind z.T. ungeklärt. 
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Artenschutz- und Fördermaßnahmen: 
 
Die aktuell wirkungsvollsten Schutzmaßnahmen sind das Belassen bzw. Neueinbringen 
von Brutnischen bei Renovierungsarbeiten an Bauwerken mit und ohne traditionellen 
Dohlen-Brutplätzen (u.a. auch Brutplatzerhalt für Turmfalken und Mauersegler). Die 
Durchführung von Renovierungsarbeiten darf prinzipiell nur außerhalb der Brutzeit, d.h. 
von August bis Februar erfolgen. Zusätzliche Brutplätze können durch Anbringung von 
nur von außen zugänglichen Nistkästen geschaffen werden, die sich auch durch 
Auflagen an neu zu errichtenden Bauobjekten anbringen ließen. 
 
 
8. Artenschutzmaßnahmen Igel (Erinaceus europaeus) 
 
Gefährdungskategorie: 3 (gefährdet) gemäß Roter Liste des LSA 
 
Igelpopulationen sind nur im besiedelten Raum gefährdet und bedürfen dort des 
Artenschutzes. 
 
Der ständig zunehmende Straßenverkehr ist die Hauptgefährdungsquelle der 
Igelpopulationen. Außerdem führen die Beseitigung von Unterholz und Buschwerk in 
Gärten, Parks und Ortsrandlagen zu Lebensraumverlusten. Die Anlage 
pflanzenartenarmer Hausgärten und der Einsatz chemischer Mittel sind ebenso 
lebensfeindlich wie Swimming-Pools, steilufrige Gartenteiche, Baugruben oder 
Lüftungsschächte. Das Abbrennen von Feldrainen, Reisighaufen und Ödland sowie von 
Brauchtumsfeuern (Osterfeuer) stellt eine große Gefahr für die Tiere dar. 
 
Artenschutz- und Fördermaßnahmen: 
 
Mit der Anbringung igelgerechter Wildschutzzäune sowie Beschilderung an 
entsprechenden Straßenabschnitten und vorsichtigem Fahren im nächtlichen 
Straßenverkehr sind die Igelpopulationen gegenwärtig am wirkungsvollsten zu 
schützen. Die Gestaltung naturnaher Gärten, durch Verzicht auf Chemikalien sowie auf 
"englischen" Rasen und fremdländische Gehölze bieten in diesen potentiellen 
Lebensräumen die beste Grundlage für den Artenschutz. Das Anlegen von 
Blumenwiesen, Hecken, Reisig- und Komposthaufen sowie das Belassen des 
Herbstlaubes sind wertvolle Fördermaßnahmen. 
 
 
9. Artenschutzmaßnahmen Fledermäuse (Chiroptera) 
 
Gefährdungskategorie: unterschiedlich für einzelne Arten, jedoch alle Arten in der  
    Roten Liste des LSA 
 
Fledermäuse sind in den letzten beiden Jahrzehnten in ihren Bestandsdichten stark 
zurückgegangen. Einige Arten sind inzwischen ausgestorben oder dem Aussterben 
nahe. Die meisten Arten haben nur noch 5 bis 20 % der Bestandsdichten von vor 25 
Jahren, ihr Rückgang geht weiter. Die Ursache für den dramatischen Rückgang der 
Fledermäuse ist ein Zusammenwirken verschiedener Faktoren infolge der 
zivilisationsbedingten negativen Landschaftsentwicklung. 
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Die Erfassung der vorliegenden Daten erfolgte durch Geländebegehungen in den 
Aktivitätszeiten (Abend- und Nachtstunden und Registrierung der Arten mit dem 
Fledermausdetektor), durch gezielte Suche von Fledermausquartieren und die 
Auswertung von Totfunden. 
Bearbeiter waren in der Zeit von 1992 bis 1994 A. HINKEL für das Gebiet Dölauer 
Heide, T. KOMPA und  T. KLAFS für ausgewählte Teile des Stadtgebietes im Rahmen 
der Kartierung und P. TSCHUCH für das Gelände der Garnison Heide Süd. 
 
Hauptfluggebiete und damit Hauptverbreitungsgebiete der Fledermäuse (Karte 8 
Fledermausfluggebiete der Stadt Halle/S.) liegen in der Stadt Halle vorwiegend in den 
naturnäheren Randgebieten.  
Das städtische Zentrum kann als fast fledermausfrei betrachtet werden. Einige Kirchen 
bieten noch wenigen Hausfledermäusen Quartier, doch scheint als limitierender Faktor 
das geringe Nahrungsangebot an geeigneten Insekten zu sein. Die Sanierung bzw. die 
Beseitigung höhlenbietender alter Bäume ist sowohl für das Stadtgebiet als auch das 
Umland ein weiterer Grund für das dramatische Zurückgehen der Arten- und 
Individuendichte dieser Tiergruppe. 
 
Eine höhere Arten- und Flugaktivitätsdichte weisen die altholzreichen Saaleauengebiete 
und die Dölauer Heide nebst ihrem Umland auf. Ihre zum Teil altholz-, totholz- und 
dadurch höhlenreichen Baumbestände bieten derzeit sieben Fledermausarten noch 
geeigneten Lebensraum. 
 
Gefährdungsursachen sind insbesondere: 
 
· Verlust von störungsfreien Sommer- und Winterquartieren (insbesondere von 

Wochenstuben)  
· Verringerung des Nahrungsangebotes  
· direkte Giftbelastung durch Insektengifte in der Nahrung  
· Vergiftungen durch Holzschutzimprägnierungen von Dachstühlen mit chlorierten 

Kohlenwasserstoffen (besonders bei Wochenstuben)  
· Verminderung von Jagdräumen durch Strukturverlust in der Landschaft 
 
Schutz- und Fördermaßnahmen: 
 
Um den Fledermäusen wirksam zu helfen, muß vor allem das Nahrungsangebot 
verbessert werden. Dies kann einerseits durch eine Reduzierung der 
Insektizidanwendung in der Land- und Forstwirtschaft geschehen, andererseits durch 
die Erhaltung und Neuschaffung insektenreicher Lebensräume, wie Wiesen, 
Feuchtgebiete, Feldgehölze, Hecken, breitgestaffelter Waldmäntel und 
Waldinnensäume etc. . Diese Biotope bereichern zudem unsere Landschaft und bieten 
auch unzähligen anderen Lebewesen eine gute Existenzgrundlage. 
 
Wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Fledermausschutz ist neben dem Erhalt 
bzw. der Schaffung strukturreicher Nahrungsbiotope die Sicherung der Sommer- und 
Winterquartiere. Zu diesem Zwecke ist die Erfassung der bedeutenden 
Sommerquartiere, vor allem der Wochenstuben (Kirchtürme, Dachstühle) und der 
Winterquartiere (Hauskeller, Bergkeller, alte Bunker) im Gebiet sinnvoll. 
 



Landschaftsrahmenplan Halle/Saale 

 

OECOCART / CUI, 2/1997  
 

 
101

Fledermäuse sind in den Sommer- und Winterquartieren gegen Störungen sehr 
empfindlich. Schon das Betreten der Quartiere kann für die Tiere eine erhebliche 
Störung darstellen. Mehrmalige Störungen im Winterquartier können durch den hohen 
Energieverbrauch in der Aufwachphase zu einem hohen Energiedefizit bei den Tieren 
führen, der unter Umständen zum Tode führt. 
 
Der Erhalt und besondere Schutz aller noch vorhandenen Fledermaus-Quartiere ist ein 
dringendes Erfordernis. Bei Gebäudesanierungen sollen taubensichere Ein- und 
Ausflugöffnungen vor allen in Dachstühlen, Kirchtürmen und Scheunen offen bleiben 
bzw. neu geschaffen werden (Eulenlöcher, Lüftungsziegel ohne Sieb). Nicht verfugte 
Ritzen und Spalten werden gern als Verstecke angenommen. Ist eine 
Dachstuhlsanierung am Standort einer Wochenstube nötig, sollte nach Möglichkeit ein 
Fledermausspezialist hinzugezogen werden. Die Sanierung ist im Herbst und unter 
Verwendung des Heißluftverfahrens als Holzkonservierungsmethode durchzuführen. 
 
In Gärten, Parkanlagen und Forsten, in denen höhlenreiches Altholz fehlt, aber ein 
entsprechendes Nahrungsangebot vorhanden ist, können Fledermauskästen 
aufgehängt werden. Verwendet werden Holzkästen vom Stratmanntyp oder 
Holzbetonhöhlen vom Schwenglertyp (vgl. diverse Anleitungen und Faltblätter zum 
praktischen Fledermausschutz). Vogelnistkästen werden auch oft als Sommerquartiere 
angenommen. Fledermauskästen werden am günstigsten in etwa 4 m Höhe an warmen 
und sonnigen Stellen aufgehängt. Die Öffnung sollte in Richtung Süd bis Ost zeigen. 
Geeignete Hangplätze sind Lichtungen, Wegränder und Gewässerufer. An einer Stelle 
sollten 3-4 Kästen im Abstand von 10-20 m aufgehängt werden. 
 
Bestehende alte Bergkeller, Eiskeller oder Stollen sind gut geeignete Winterquartiere, in 
der Regel für Wintergemeinschaften mehrerer Arten. Die Eingänge solcher Keller sind 
durch verschließbare Gitter zu sichern, die den Durchflug der Fledermäuse 
gewährleisten. 
 
Ehemals militärisch genutzte Bunker eignen sich gut zum Ausbau als künstlicher 
Fledermausstollen (z.B. im Bereich des Pfingstangers). Die glatten Betonwände und 
Decken können durch Holzlatten, Rauhputz und gestapelte Hohlblocksteine mit 
geeigneten Hang- und Sitzplätzen für Fledermäuse versehen werden. Eingebrachtes 
feuchtes Erdreich erhöht im Bedarfsfall die Luftfeuchtigkeit. 
 
Für Baumhöhlenbewohner stellt der Erhalt von Starkholz und Starktotholz in allen 
geeigneten Bereichen innerhalb des Siedlungsraumes und im Stadtwald eine 
wesentliche Fördermaßnahme dar. 
 
Vorrang hat der Schutz bekannter Quartiere 
• von Waldfledermäusen in der Dölauer Heide, den Hang- und Auenrestwäldem des 

Saaletales, den gehölzbestandenen Grünanlagen und Parks der Stadt (wie 
z.B.Galgenberg, Stadtgottesacker, Südpark u.a.m.) und der dörflichen Siedlungen 
(wie Park Sagisdorf, Seeben u.a.m) und 

• von Hausfledermäusen in allen geeigneten baulichen Objekten des Stadtgebietes, 
sowohl der City als auch der Randlagen und Dörfer. 
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10. Artenschutzmaßnahmen Feldhase (Lepus europaeus) 
 
Gefährdungskategorie 2 (stark gefährdet) gemäß Roter Liste des LSA 
 
Die Verschlechterung der Habitatqualität ist vor allem durch die Intensivierung der 
Landwirtschaft eingetreten. Durch die Vergrößerung der Schläge und 
Fruchtartenkonzentrationen, durch Beseitigung von Strukturelementen in der Feldflur 
und durch die Intensivierung insbesondere bei gärtnerischen Kulturen, so wie sie im 
Osten der Stadt praktiziert werden, sind dem Feldhasen ständig Lebensräume 
entzogen worden. Aber auch die Stickstoffanreicherung in der Nahrung infolge erhöhter 
Düngergaben trägt zur Reduzierung der Bestände bei. Mit schnell fahrenden 
landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen gehen der Verlust von Schutz und Deckung, 
Beunruhigung und Streß einher. Das Ausbringen von gebeiztem Saatgut und 
Herbiziden verursacht chronische Erkrankungen bzw. direkte Vergiftungen. 
Hochzuchtkultursorten (Raps) erhöhen die Mortalitätsrate. 
 
Die Wildtiere der ackerbaulich genutzten Agrarlandschaft können nur überleben, wenn 
Landschaftsstruktur und Bodennutzung bestimmte Ansprüche stellen. Dazu zählen 
 
· eine reich gegliederte Flächenstruktur 
· die Vielfalt der Bodennutzung 
· ein ausreichendes Wildpflanzenvorkommen  
· die Existenz von Dauerdeckungsflächen 
 
Diese Umweltgrößen sind unabdingbare Voraussetzung für eine langfristige 
Populationssicherung des Feldhasen und müssen durch zielgerichtete Maßnahmen in 
den dafür vorgesehenen Hasenfördergebieten realisiert werden. 
 
Folgende Artenschutz- und Fördermaßnahmen bieten sich an: 
 
• Strukturierung des intensiv genutzten städtischen Umlandes, insbesondere im 

Nordosten des Gebietes durch Etablierung habitatwirksamer Biotope, wie 
strukturreiche Feldraine und -wege, lineare und flächige Gehölze u.a.m.. 

• Anlage von Obstbaumreihen und Dauergrünlandinseln, Tolerierung von ruderalen 
Dauer-Brachflächen, Aussetzen der Bejagung bis ein bewirtschaftbarer Hasenbesatz 
wieder erreicht worden ist. 

 
 
11. Artenschutzmaßnahmen Marderartige (Mustelidae) 
 
Gefährdungskategorien: 
Mauswiesel (Mustela nivalis) 3 (gefährdet) gemäß Roter Liste des LSA  
Waldiltis (Mustela putorius)  2 (stark gefährdet) gemäß Roter Liste des LSA 
Dachs (Meles meles)   3 (gefährdet) gemäß Roter Liste des LSA 
 
Mauswiesel und Iltis sind vor allem auf eine reich strukturierte Landschaft mit Hecken, 
Feldrainen, Wiesen, Feldgehölzen und ländlichen Siedlungen als Lebensraum 
angewiesen. Der Iltis bevorzugt zusätzlich die Nähe von Bach- und Flußufern, 
Wiesengräben und anderen Gewässern. Die Beseitigung zahlreicher landschaftlicher 
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Strukturelemente im Rahmen der Intensivierung der Landwirtschaft hat vor allem zum 
Rückgang von Mauswiesel und Iltis beigetragen. Weiterhin könnte auch eine 
Verknappung des Nahrungsangebotes einen limitierenden Faktor darstellen. Darüber 
hinaus werden durch Fallenjagd jährlich immer noch zahlreiche Individuen getötet. 
 
Artenschutz- und Fördermaßnahmen: 
 
Durch den generellen Verzicht auf Fallenfang und Abschuß können die bedrohten Arten 
in ihrer Art erhalten werden. Die Verbesserung der Lebensqualität kann mit der 
Neuanlage von Hecken und Wegrainen, Wiedervernässung von Gräben und 
Feuchtgebieten und der Verringerung der Schadstoffbelastung der Gewässer bewirkt 
werden. 
  
 
12. Artenschutzmaßnahmen Elbebiber (Castor fiber albicus) 
 
Gefährdungskategorie: 2 (stark gefährdet) gemäß Roter Liste des LSA 
 
Der Elbebiber als größtes europäisches Nagetier und in den Mitteldeutschen Flußauen 
stellt eine autochthone Unterart des palaearktisch verbreiteten Bibers dar und war Ende 
der fünfziger Jahre kurz vor dem Aussterben. Durch intensive Schutzmaßnahmen in 
seinen Refugialarealen an der Elbe hat sich die überalterte Population stabilisiert und ist 
seit etwa 5 Jahren in Progression. Jugendliche Populationsmitglieder wandern aus und 
suchen neue bewohnbare Areale und Habitate. Im Saale-Einzugsgebiet gibt es bereits 
mehrere Ansiedlungsversuche. 
Der im Mündungsbereich der Götsche siedelnde Biber gehört mit zu diesen Wanderern, 
die neue Territorien suchen. Eine Biberburg im Mittelbereich des Tafelwerders und ein 
Dammbau durch den Mündungstrichter der Götsche sind beredte Zeugnisse seiner 
Ansiedlung. 
Der derzeitige Siedlungsbereich weist jedoch sehr differenzierte Habitatqualitäten auf. 
Insbesondere die Wasserqualität der Götsche und des von ihm benutzten 
Absetzbeckens der Kläranlage weisen pessimale Faktoren auf, so daß eine 
Daueransiedlung in Frage gestellt werden muß. 
 
Artenschutz- und Fördermaßnahmen: 
 
Trotz allem werden folgende Unterstützungsmaßnahmen vorgeschlagen: 
 
• Sicherung des Siedlungs- und Nahrungssuchgebietes,  
• Langfristige und konsequente Verbesserung der Wasserqualität der Götsche,  
• Maßnahmen zur Verminderung von Störungen, soweit sie nicht seitens des 

Klärwerkes unvermeidbar sind. (Durch die weitgehende Unzugänglichkeit des 
Geländes des Tafelwerders ist der Störfaktor Öffentlichkeit von der Südseite 
weitgehend ausgeschlossen). 

 
7.2  Maßnahmen für die naturbezogene Erholung 
 
Bezüglich der Ausstattung mit Einrichtungen der sozialen und kulturellen Infrastruktur 
hat die Stadt neben der Gewährleistung der Freizeitgestaltung für die eigene 
Bevölkerung eine wichtige Funktion als kulturelles Zentrum für die Bewohner des 
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Saalkreises. Das Oberzentrum Halle verfügt über bedeutende kulturelle Einrichtungen 
mit überörtlichem Einzugsbereich. Um die Anziehungskraft der Stadt für Bürger und 
Besucher zu erhalten und auszubauen gilt es, gezielt Potentiale von Natur und 
Landschaft, Kultur- und Baugeschichte (über Museumspräsentationen hinausgehend) 
sowie sportliche Betätigungsmöglichkeiten zu sichern und zu entwickeln. 
 
Schwerpunkte der Sicherung und Entwicklung aktiver Erholungsmöglichkeiten wie 
Wandern, Radfahren und Reiten bilden  

- die Dölauer Heide mit dem Heidesee 
- die Elster-Saale-Aue mit Auwaldresten, naturnahen Wasserläufen (z.B. Ger-

wische), Streuobstwiesen 
- die Saaleaue mit Inseln, Altarmen und Felshängen zwischen Wörmlitz und 

Trotha 
- zahlreiche durch Altbergbau entstandene Gewässer wie die Angersdorfer 

Teiche, der Heidesee, die Mötzlicher Teiche, der Hufeisensee u.a. Gewässer im 
Osten der Stadt Halle. 

 
Die Maßnahmen zur Förderung von Erholung, Sport und Fremdenverkehr sind jedoch 
mit dem Schutz von Natur und Landschaft in Einklang zu bringen. In den natur-
schutzrechtlich festgesetzten Gebieten sind Sport und Freizeitaktivitäten unter Be-
rücksichtigung der vorhandenen Schutzgebietsverordnungen sowie unter Schonung 
von Natur und Landschaft möglich. Das Verlassen der Wege und Plätze sowie die 
Entnahme oder Zerstörung von Pflanzen und Tieren ist in jedem Fall verboten. Da-
rüberhinaus gelten die in speziellen Verordnungen festgelegten Verhaltensregeln. Nur 
so können Landschaftsschäden durch Erholungsnutzung vermieden werden. 
Besonderes Augenmerk ist dabei zu richten auf: 
• den westlichen der Mötzlicher Teiche, den kleinen Angersdorfer Teich, da 

Gefährdung des Schilfgürtels durch freie Angelplätze 
• Saaleaue am Kanal und an den Kiesseen, da intensive Nutzung vor allem in den 

Sommermonaten an Regattastrecke und zahlreichen Badestellen, zusammen mit 
starker Befahrung zu beobachten ist 

• die Klausberge, Galgen- und Ochsenberg, da ungünstige Wirkungen durch das 
Begehen der Trockenhänge entstehen 

• Lunzberge, da starke Frequentierung durch Reiter und Motorradfahrer und 
möglicherweise verstärkte Befahrung durch Fahrradfahrer (nach Ausbau des 
Saaleradwanderweges) 

• die Porphyrscholle am Galgenberg, da möglicherweise Landschaftsschäden durch 
Klettern im Felsbereich auftreten. 

 
Als sichergestellte bzw. ausgewiesene Geschützte Landschaftsbestandteile, 
Flächennaturdenkmale bzw. Flächenhafte Naturdenkmale sind vor Zerstörung, 
Beschädigung oder Veränderung zu bewahren: 

- die Mötzlicher Teiche  
- das östlich des Hufeisensees gelegene Gewässer und die angrenzenden 

Hänge, 
- der kleine Angersdorfer Teich, 
- der Kirchteich 

aber auch Hang- und Altbergbaubereiche wie 
- am Goldberg 
- am Galgenberg 
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- die Hänge des Hopp- und Spielberges bei Seeben  
- Saale-Hänge am Klausberg, Ochsenberg und oberhalb des Amselgrundes 
- Areale des ehemaligen Braunkohlentagebaues nördlich und südlich von 

Kanena. 
Vor Beeinträchtigungen durch Erholungssuchende zu schützen sind insbesondere 
Bereiche mit besonderer Häufung von sogenannten § 30 Biotopen (vgl. westliche 
Elster-Saale-Aue, Bereich der Schachthalden und Lunzberge nördlich von Dölau, 
vernäßte Tiefbaubruchfelder bei Mötzlich und Seeben). 
Maßnahmen der Besucherlenkung wie einerseits das Anlegen markierter Wege 
(Ausführung grundsätzlich in wassergebundener Decke) und Pfade und andererseits 
die gezielte Schaffung von Barrieren (beispielsweise durch Rundhölzer, Anpflanzungen 
mit Dornengehölzen) zur Unterbindung von Freizeitaktivitäten sowie Reglementierung 
oder Sperrung von Zufahrten und Zugängen sind für die oben genannten ökologisch 
sensiblen Bereiche dringend erforderlich. 
 
Für Wanderer und Radfahrer bereits erschlossen ist in Halle die Elster-Saale-Aue mit 
der Auenlandschaft bei Planena (Saalemäander, Streuobstwiesen, alter Dorfkern von 
Planena und Auenwald bei Planena). Zahlreiche Altarme, Kleingewässer und 
Fließgewässer wie die Stille Elster, die Steinlache, Gerwische und das Stille Wasser, 
der alte Dorfkern von Burg, das Beesener Holz und das Burgholz bewirken eine z.T. 
landschaftlich sehr reizvolle Saale-Elster-Aue, die insbesondere durch einen von 
Beesen nach Westen führenden Wanderweg entlang der Saale gut erschlossen ist. 
Durch private Nutzung und gewerbliche Bebauung in Wörmlitz und Böllberg ist das 
Saaleufer über große Strecken nicht öffentlich zugänglich. Durch Einrichtung von 
Fähren und Anlage kleiner Fußgängerbrücken (vgl. Radwegekonzept der Stadt Halle) 
könnten insbesondere die Obere Aue, die Rabeninsel und die Untere Aue von Osten 
her stärker zugänglich gemacht und eine alternative Wegführung des 
Saaleradwanderweges (bisher Böllberger Weg!) angeboten werden. Nicht weniger 
reizvoll ist die Saale-Aue im Bereich der Pulverweiden, der Peißnitz und am 
Amselgrund. Landschaftlich lohnende Ausflugsziele stellen gleichfalls der 
Saaledurchbruch zwischen Kröllwitz/Ochsenberg und Burg Giebichenstein/Klausberg, 
aber auch der Amtsgarten, Forstwerder, die Lunzberge und die unmittelbar an das 
Stadtgebiet angrenzenden Brachwitzer Alpen und Franzigmark dar. 
 
Neben dem geplanten Saaleradwanderweg ist im Stadtbereich von Halle im Saaletal 
bereits ein Naturlehrpfad mit mehreren Informationstafeln vorhanden. Bedeutende 
Erholungsflächen insbesondere für die Einwohner von Halle sind Dölauer Heide und 
Heidesee. Die Peißnitz und der Ostteil der Heide sind nach BREUSTE & BREUSTE 
(1993) die frequentiertesten Erholungsgebiete der Stadt Halle. Als besonders negativ ist 
in diesem Zusammenhang der großflächige Verbau des Heiderandes durch 
Siedlungsbereiche von Halle, Dölau, Lieskau und Nietleben sowie durch z.T. 
vielbefahrene Straßen zu bewerten und geplante bzw. jüngst realisierte Bebauungen 
(vgl. Wohngebiet nördlich des Dölauer Krankenhauses) abzulehnen. Vor diesem 
Hintergrund kommt vor allem der Randgestaltung des Wohngebietes auf dem Gelände 
der Garnison nach grünordnerischen Gesichtspunkten eine besondere Bedeutung zu. 
 
Von zahlreichen Aussichtspunkten wie von der Burg Giebichenstein, dem großen 
Galgenberg, den Lunzbergen und Seebener Bergen, aber auch von Beesen und am 
Heiderand bei Nietleben werden beispielsweise Elster- und Saaleaue, Dölauer Heide, 
Halle und seine Umgebung erlebbar. 
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Das Reidetal, wie auch der Hufeisensee sind in stärkerem Maße durch markierte 
Wanderwege zu erschließen und über Fuß- und Radwege von der Stadt aus erreichbar 
zu machen. Für den Osendorfer See ist eine Entwicklungskonzeption nicht nur aus der 
Sicht der Entwicklung der Naherholung notwendig. Neben der Klärung des 
Gefahrenpotentials durch Altablagerungen und austretendes Sickerwasser sowie der 
Entscheidung über Maßnahmen und Umfang der zukünf- tigen Wasserhaltung sind 
Richtlinien für die zukünftige Naherholungsnutzung aufzu- stellen. Ziel muß eine den 
natürlichen Gegebenheiten angepaßte Ufergestaltung, die Sicherung der Erreichbarkeit 
des Osendorfer Sees und weiter nach Osten des Dieskauer Parkes durch Wander- und 
Radwege für Erholungssuchende vor allem aus dem Süden der Stadt sein. Gleichzeitig 
ist das Gelände stärker als bisher durch Wanderwege zu erschließen und der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Als gutes Beispiel sei der in der Wohnstadt Halle-Nord beginnende, über die Ortschaft 
Gutenberg zum Petersberg führende, markierte Wanderweg genannt 
(Bergschenkenweg). 
 
Von besonderer Bedeutung für die naturnahe Erholung ist die Verflechtung der Stadt 
Halle mit dem Umland, inbesondere mit dem Saalkreis. Ein Ziel der naturnahen 
Erholung sind von Halle ausgehend die Rattmannsdorfer Teiche. Die mit der Röpziger 
Brücke entstandene gute Verbindung zwischen Südstadt/Silberhöhe und Hohenweiden 
verstärkt diesen Ausflugsstrom. Neben den jetzt z.T. wassergefüllten Lieskauer 
Tongruben ist der Süße See mit Seebad, Campingplatz und Schloß Seeburg ein 
besonderer Anziehungspunkt für die Einwohner von Halle. Gut zu erreichen sind über 
Dölau-Roitschmark bzw. Lettin-Lunzberge die Saalefähre in Brachwitz und damit auch 
die Brachwitzer Alpen. Vielfältige Möglichkeiten ergeben sich für die von Halle 
ausgehende Erholung aus der Nutzung der Saalefähre in Brachwitz und der 
Verbindungen der Saaleschiffahrt. Ausflüge sind nach Kloschwitz, Wettin, Rothenburg 
und zur südlich von Könnern gelegenen Georgsburg möglich. 
Für den Osten der Stadt sind insbesondere die Teiche nördlich von Zwintschöna und 
der bereits zum Saalkreis gehörende Dieskauer Park Ausflugsziele. Durch die bereits 
geforderte Anlage neuer Rad- und Fußwege muß jedoch ihre Erschließung vom Osten 
der Stadt Halle beispielsweise durch die Umsetzung des Radwegekonzeptes (Route E, 
Freitzeitroute Halle-Südost) her verbessert werden.  
 
Im Gegensatz dazu stellen beispielsweise Botanischer und Zoologischer Garten über 
die Stadtgrenze hinausreichende Anziehungspunkte dar. 
 
Ähnlich wie beim vorab beschriebenen Natur- und Landschaftserleben besitzt die Stadt 
Halle zahlreiche bau- und kulturgeschichtlich wertvolle Elemente und Bereiche. 
Bedeutende Zeugnisse der unterschiedlichsten Epochen der Baugeschichte spiegeln 
die historische Bedeutung der Stadt wider. Neben der historischen Altstadt, die mit 
Markt, Altem Markt, Hallmarkt, Dom und Domplatz und Leipziger Turm einen 
großflächigen Denkmalschutzbereich darstellt, sind Saline und Franckesche Stiftungen, 
Südstadterweiterung mit Lutherplatz und Rathenauplatz mit Paulus-Kirche und dem 
umgebenden Paulusviertel sehenswert. 
 
Von den in der Stadt Halle und Umgebung vorhandenen Zeugnissen der Romanik 
erfaßt die Straße der Romanik, eine in Sachsen-Anhalt vom Wirtschaftsministerium ins 
Leben gerufene Touristenstraße, lediglich die Dorfkirche von Böllberg und die Burg 
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Giebichenstein. Während die Dorfkirche aus dem 12. Jahrhundert stammt, wurde die 
Burg Giebichenstein bereits 961 als Reichsburg erstmalig urkundlich erwähnt. Die 
Straße der Romanik soll die Romanik als Epoche des Adels und der Geistlichkeit, eines 
blühenden Handels, der Entstehung von Städten, der Entwicklung von Zentren der 
Bildung und Wissenschaft begreifen lassen. Repräsentativ dafür wurden in Halle die 
beiden genannten Objekte ausgewählt. 
 
Weniger bekannt, aber über die Streckenführung des Saaleradwanderweges gut zu 
erreichen, sind die im Saaletal gelegenen alten Ortskerne von Planena und Lettin. Der 
sehr gut erhaltene Ortskern von Planena, die kleinteiligen Strukturen auch in Lettin, die 
Haus- und Bauerngärten sowie Streuobstbestände als typische Ortsränder sind 
unbedingt zu erhalten. 
 
Im Osten der Stadt Halle ist auf die Bewahrung alter Ortsstrukturen, die sich 
weitgehend auf die Ortskerne beschränken, zu drängen. Größere Bedeutung zur 
Sicherung des Erlebnispotentials der dörflichen Landschaft ist dem Erhalt der dörflichen 
Ruderalstrukturen, der Mauerritzenvegetation und der Gestaltung von Wegen, Straßen 
und neuen Wohngebieten in Ortsrandlagen beizumessen. 
Nur so kann im Reidetal mit seinen bereits durch Siedlungserweiterung überprägten 
und zusammengewachsenen Orten ein Erlebnispotential gesichert werden. 
 
Das Kulturleben der Stadt Halle wird von städtischen Angeboten und vielfältigen 
Initiativen von Vereinen und Bürgergruppen gleichermaßen geprägt. Von besonderer 
Bedeutung sind die alljährlich stattfindenden Händelfestspiele und die Veranstaltungen 
der Theater- und Konzerthäuser wie die des Opernhauses, des Thalia-Theaters, des 
„neuen theaters“. 
Gleichzeitig konzentrieren sich vor allem in der Innenstadt Museen und 
Kunstsammlungen, wie das Händelhaus, das technische Halloren- und Salinemuseum 
und die Staatliche Galerie Moritzburg. Dem steht ein Mangel an kulturellen 
Freizeitangeboten in den städtischen Randbereichen und großen Wohngebieten 
gegenüber. Der Überwindung dieses Defizites ist ebenso Rechnung zu tragen, wie der 
Sicherung charakteristischer und attraktiver Grünflächen (vgl. Stadtpark) und der 
flächenmäßigen und qualitativen Verbesserung der Grünanlagen vor allem in den 
Wohnvierteln der Stadt. Damit im Zusammenhang ist die konsequente Verwirklichung 
der z.B. im Rahmen der Neugestaltung von Plätzen geplanten Begrünung zu fordern 
(vgl. Domplatz). Neben der Neuanlage der im Flächennutzungsplan genannten 
Parkanlagen muß die Erhaltung inbesondere charakteristischer Grünflächen (Vorgärten 
im Mühlweg- und Paulusviertel, Grünanlagen im Wohngebiet Vogelweide) einen 
weiteren Schwerpunkt darstellen. Einer zunehmenden Versiegelung wie sie sich in 
jüngster Vergangenheit mit dem Bau von Dienstleistungs- und Gewerbeeinrichtungen in 
Halle-Neustadt vollzog, ist Einhalt zu gebieten. 
 
Im Gegensatz zu den naturnahen, geschützten Kleingewässern (§30 Biotope, FND, 
NDF, GLB, NSG) sind vielmehr die vorhandenen Freibäder wie das Nordbad, das 
Solbad Saline, das Gesundbrunnenbad und das Sommerbad Ammendorf zu nutzen. Im 
Einklang mit den natürlichen Gegebenheiten bieten auch der Hufeisensee, die 
Angersdorfer Teiche und der Heidesee in den vorgebenen Bereichen Möglichkeiten. 
Um das Bedarfsdefizit zu decken, wurden im Flächennutzungsplan zwei weitere 
Freibadkomplexe am Kalksteinbruch von Neustadt und am Hufeisensee ausgewiesen. 
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Aus der Vielfalt der Sportstätten seien die Pferderennbahn, die Hallenbäder „Saline“, 
das „Stadtbad“ sowie die größeren Sportgelände wie „Sandanger“, „Ziegelwiese“, 
Stadion in Halle und Sportkomplex „Halle-Neustadt“ hervorgehoben.  
Freizeitaktivitäten, die die Natur in besonderem Maße belasten und zerstören wie 
Mountain-Biking, Reiten und Camping, sind nur auf gesonderten Wegen oder Plätzen 
abseits der naturschutzrechtlich wertvollen Gebiete zu ermöglichen. In diesem 
Zusammenhang sind sowohl der Wasserskisport am Hufeisensee, als auch der 
Kanusport am Osendorfer See zu bewerten. Vor allem die baulichen Anlagen des 
Wasserskisportes am Hufeisensee bedürfen einer strengeren Reglementierung. Für 
den Osendorfer See wurde bereits auf die Notwendigkeit eines Entwicklungskonzeptes 
hingewiesen. Standorte für Kleingartenanlagen und Wochenenderholung sind am 
wirklichen Bedarf zu konzipieren und müssen sich gleichzeitig in die Ortsrandgestaltung 
einfügen. Zersiedlungen wie beispielsweise nordwestlich Bruckdorf und um Büschdorf 
ist entgegen zu wirken. Bedeutsame Naherholungsbereiche stellen die Gartenanlagen 
in Halle und Umgebung dar. Durch die Gewährleistung der allgemeinen Zugänglichkeit 
der Anlagen vor allem im innerstädtischen Bereich ist eine öffentliche Naherholung zu 
ermöglichen. Gleichzeitig ist durch Begrenzung der Bebauung auf den Erhalt des 
Charakters der Kleingartenanlagen zu achten und Wohnbebauungen auszuschließen. 
Auf die Neuausweisung großflächiger Anlagen ist im Stadtgebiet von Halle zu 
verzichten. Gartenanlagen, vor allem innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Saale 
nördlich des Donnersberges und der Kröllwitzer Höhe, haben sich durch angemessene 
Zaunhöhe und Eingrünung (beispielsweise mittels Hecke) in die Auenlandschaft 
einzupassen. 
 
 
7.3  Anforderungen an die Nutzungen 
 
Die Anforderungen an die Nutzungen werden geordnet nach den Hauptnutzungsarten 
in Tabelle 7.3 -1 zusammengestellt. Schwerpunkte ergeben sich  
 
### beim Schutz und bei der Erhaltung großflächiger und zusammenhängender 

Lebensräume für gefährdete Arten von Flora und Fauna im Bereich des Saaletales 
und seiner Hangbereiche, der Elster-Saaleaue, im Bereich der Brandberge, der 
Mötzlicher Teiche und der Bischofswiese in der Dölauer Heide   

### bei der Renaturierung der Fließgewässer (vorrangig Reide mit Diemitzer Graben, 
Dölbauer Graben und Zöberitzer Graben, Hecht- und Haßgraben, Graben südlich 
der Heidegarnison, Ellerngraben) und Schaffung von Gewässerrandstreifen, 

### bei der Regeneration der gestörten Grundwasserverhältnisse im Bereich 
Büschdorf-Osendorf, 

### bei Verbesserung der strukturellen Ausstattung der großen Ackerebenen mit dem 
Ziel des Erosionsschutzes, der Verbesserung der Biotopausstattung und der 
Belebung des Landschaftsbildes, 

### bei Reduktion des Flächenverbrauches durch Bebauung in Form von Wohn- und 
Gewerbegebieten und Straßen, 

### durch die Reduktion der Bodenerosion durch Umnutzung stark 
erosionsgefährdeter Flächen, Überführung in Grünland oder Aufforstung, 

### bei Erhöhung des Waldanteils durch Neuaufforstung von Laubwaldmisch-
beständen, die sich an der Potentiellen natürlichen Vegetation orientieren  
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### bei der Verringerung der bestehenden Barrieren und bei Realisierung der 
geplanten Verkehrsvorhaben in der Gewährleistung des Biotopverbundes im 
Bereich von Leitstrukturen, 

### bei der Überprüfung und Sanierung der Altlastverdachtsflächen. 
 
Die Maßnahmen werden den Kategorien 
 
• V  Vermeidung, 
• E  Erhalt, 
• S  Schutz, 
• Sa  Sanierung, 
• R  Renaturierung, 
• Ew  Entwicklung 
 
zugeordnet. 
 
In Karte 24 (Anforderungen an die Nutzungen) werden die Bereiche dargestellt, für die 
die in Tab. 7.3 -1 beschriebenen Maßnahmen gelten. 
 
Flächenhafte Planungen, vorrangig auf der Basis des Flächennutzungsplanes, werden 
nachrichtlich übernommen und in ihrer Abgrenzung dargestellt. Sie stellen keine 
Planungen des Landschaftsrahmenplanes dar, sondern kennzeichen Flächen auf 
denen voraussichtlich eine Siedlungsentwicklung stattfinden wird. Die Darstellung 
erfolgt, um in der Planungskarte ein realistisches Bild der Siedlungsentwicklung zu 
zeichnen und den Rahmen für Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
aufzuzeigen.  
Innerhalb der Grenzen dieser Plangebiete wird die Nutzung dargestellt, die aus der 
Sicht des Landschaftrahmenplanes befürwortet wird.



Tab. 7.3 - 1:  Ziele der Landschaftspflege und Landschaftsentwicklung sowie Maßnahmen und Anforderungen an die 
Nutzungen 

 

Hauptnutzungsarten:
Anforderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

 

SIEDLUNG/INDUSTRIE/GEWERBE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN (auch bei Realisierung geplanter Baugebiete) 
• Ökologisch orientierte Siedlungsentwicklung, flächensparendes Bauen 
• Erhalt, Entwicklung und Pflege innerörtlicher Freiräume und Anbindung an die Biotopstrukturen des Offenlandes 
• Verhinderung einer weiteren Zersiedlung des Stadtrandes und Stadtumlandes 
• Vermeidung unnötiger Versiegelungen und örtlich Entsiegelungsmaßnahmen (z.B. Rückbau ungenutzter Altstandorte) 
• Schaffung verkehrsberuhigter Zonen und Lenkung des innerörtlichen Verkehrs (Vermeidung unnötiger Verkehrsströme) 
• Durchsetzung von Maßnahmen des technischen Umweltschutzes insbesondere zur Reinhaltung der Luft und zur Verbesserung der Gewässergüte (z.B. 

dezentrale Nahwärmeversorgung über Blockheizkraftwerke; zentrale Abwasser- und Müllentsorgung, Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser und 
Versickerung von Regenwasser auf den Grundstücken) 

• Erarbeitung von Grünordnungsplänen bei Bauvorhaben und Umsetzung der geforderten Maßnahmen (einschließlich Erfolgskontrolle) 
• Bei Rekonstruktionsarbeiten Erhalt/ Sicherung von Gebäuden und Bebauungsstrukturen mit Bedeutung als Lebensraum, Duldung von 

Mauerritzenvegetation, Offenhaltung von Dachstühlen von Kirchen und anderen öffentlichen Gebäuden mit großen Dachräumen, Berücksichtigung von 
Nisthilfen bei der Rekonstruktion von Gebäuden 

• Für Stadtbildkonflikte, die durch Gestaltungsmängel der Bebauung hervorgerufen werden (z.B. ungestaltete Übergänge zwischen dörflicher und Städtischer 
Bebauung) sind mittelfristig keine Problemlösungen möglich) 

V 
Rücknahme/Reduzie-
rung geplanter Wohn- 

• Vermeidung eines weiteren überdimen-
sionierten Flächenverbrauchs (Versiegelung 
wertvoller Ackerböden) 

- Reideburg - Ost 
- Mötzlich - Süd 
- Dautzsch 

 

gebiete • Vermeidung einer Beeinträchtigung des  
Landschaftsbildes durch 
landschaftsuntypische Wohngebiete am Stadt- 
und Ortsrand 

- Reideburg - Ost 
- Mötzlich - Süd 
- Garnison Wörmlitz 
- Granauer Berg 
- Seeben - nördliche Erweiterung 

 

 • Freihalten von Kaltluftbewegungsbahnen und 
bedeutsamen Durchlüftungsbahnen von Ver-
bauung 

- Heide - Süd 
- Bauflächen nördlich des Trothaer Hafens 
- Bauflächen südwestlich des Heidesees 
- Bauflächen an der Kasseler Bahn 
 

 

 • Freihaltezonen in für Pflanzen und Tiere 
bedeutsamen Lebensräumen 

- Erweiterung Garnison Wörmlitz 
- Dölau, Verdichtung am Heiderand 
- Kröllwitz, Erweiterung Lettiner Straße 
- Heide - Süd 
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Hauptnutzungsarten:
Anforderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

V 
Rücknahme/ Redu-
zierung geplanter Ge-
werbe und Sonderge- 

• Vermeidung eines weiteren überdimen-
sionierten Flächenverbrauchs (Versiegelung 
wertvoller Ackerböden) 

- Tornau an der Autobahn 
- Kanenaer Weg/ östlich der Gleisanlagen 
- Hundekopf  
- Gimritzer Damm  

 

bietsflächen • Vermeidung einer Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes bzw. des Stadtbildes 

- Tornau an der Autobahn 
- Sondergebiet Sandanger 

 

 • Freihalten von Kaltluftbewegungsbahnen und 
bedeutsamen Durchlüftungsbahnen von 
Verbauung 

- Industriegebiet Nord - Magdeburger Chaussee 
- Bauflächen an der Kasseler Bahn 
- Bauflächen südwestlich des Heidesees 

 

 • Erhalt von für Pflanzen und Tiere 
bedeutsamen Lebensräumen 

- Kanenaer Weg / östlich der Gleisanlagen 
- Wohngebiet an der Reide (bei Büschdorf) 

 

V/S 
Vermeidung bzw. Ver-
ringerung von Trenn-
wirkungen, die von 
Bebauungsstrukturen 
ausgehen in Bereichen 
mit Bedeutung für den 
Biotopverbund 

• Schaffung zusammenhängender Lebens-
raumkomplexe durch die Entwicklung von 
regionalen Vernetzungsachsen und zur 
Gewährleistung artspezifischer Wanderbe-
wegungen von Tieren (z.B. Jagd von Fleder-
mäusen im Bereich von  Waldrandstrukturen, 
Lurchwanderungen) 

- Mauer an der Heide - Garnison 
- geplante Verdichtung der Bebauung am 
  Heiderand 
- Bauflächen westlicher der Kreuzer Teiche 
 

 

E 
Erhaltung wertvoller, 
historisch gewach-
sener Siedlungsstruk-
turen 

• Erhalt der für einzelne Bebauungsepochen 
charakteristischen, das Orts- und Stadtbild 
prägenden architektonischen und Grün-
strukturen 

- Siedlungen am Stadtrand (Planena, Seeben, 
  Tornau, Mötzlich, Reideburg, Kanena) 
- Kleinmaßstäbliche, mittelalterliche bis gründer- 
  zeitliche Bebauung 
- ausgewählte Bebauung der 20er und 30er Jahre  
  (Vogelweide, Gartenstadt) 

  

Sa 
Stärkere Durchgrü-
nung und Verringe-
rung des Versiege-
lungsgrades 

Verbesserung von Stadtklima und Stadtbild: 
• Hofbegrünung 
• Dachbegrünung 
• Fassadenbegrünung 
• Änderung des Belages von Straßen und  

Wegen und Abstellflächen 

- Altstadtkern 
- dicht bebaute gründerzeitliche Wohnviertel, 
- Neubauwohngebiete (Neustadt, Südstadt,  
  Silberhöhe) 
- Anlage einer Grünanlage südlich des COM- 
  Centers 
- Erhalt und Ausbau des Grünen Innenstadtringes 

- auch bestätigte Bauge- 
  biete mit Realisierungs- 
  problemen solten hinsicht- 
  lich Bedarf überprüft  
  werden 
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Hauptnutzungsarten:
Anforderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

E 
Freihalten von Kaltluft-
abflußbahnen 

• Sicherung bioklimatischer und lufthygienischer 
Funktionen durch Frischluftzufuhr in die 
Siedlungsbereiche 

- Baugebiet Heide - Süd 
- Industriegebiet Nord/ Magdeburger Chaussee 
- lokale Ventilationsbahnen im Bereich Südstadt 

 
 
(in der Karte nicht darge-
stellt) 

E 
Erhalt von Freiräumen 
zwischen den Sied-
lungen am Stadtrand 
und der Stadt 

• Sicherung von ökologisch bedeutsamen 
Freiräumen und Grünzäsuren 

• Verhinderung unkontrollierter Zersiedlungser-
scheinungen (Siedlungsbänder) 

• Wahrung selbständiger Ortsteile mit über-
wiegend dörflichem Charakter 

- Freiräume zwischen dem schon entstandenen  
  Siedlungsband Sagisdorf, Reideburg, Schönnewitz  
  und der Siedlung Krondorf bzw. Dautzsch 
- Freiraum zwischen Radewell und Osendorf 
- Erhalt der Orte am Stadtrand: Seeben, Tornau,  
  Mötzlich, Kanena, Bruckdorf 

 

E 
Erhalt gewachsener 
und landschaftstypi-
scher Siedlungsränder 

• Sicherung wertvoller Ortsrandstrukturen mit 
landschaftsästhetischen aber auch  Lebens-
raumfunktionen 

- Kröllwitz, Lettin 
- Ortsränder von Reideburg, Mötzlich,  
- Tornau, Seeben, Kanena, Osendorf 

 

Ew 
Einbindung von Sied-
lungsrändern in die 
Landschaft 
 

• gestalterische Verbesserung/ Aufwertung 
gestörter Stadt- und Ortsrandbereiche z.B. 
durch Eingrünungen oder gärtnerische Nut-
zungen in Siedlungsrandlagen unter Beach-
tung naturraumtypischer Ortsrandstrukturen 

- Gewerbegebiet Nord 
- Gewerbegebiet Ost 
- nördlicher und westlicher Rand des Wohngebietes  
  Heide-Nord 
- Wohnbebauung Garnison Wörmlitz 

 

Sa 
Minimierung des 
Schadstoffausstoßes 
und der Lärmbe-
lastung regional be-
deutsamer Emittenten 

• Verbesserung der Luftgüte durch technische 
Umweltschutzmaßnahmen (z.B. Luftfilteran-
lagen in Betrieben; moderne Heizsysteme) 

• Schallimmissionsschutz durch Eingrünungen 
(Immissionsschutzstreifen) 

vorrangig 
- Heizwerk Holzplatz 
- Heizkraftwerk Dieselstraße 
- Heizkraftwerk Freiimfelder Straße 
- Heizkraftwerk Trotha 
weitere potentielle Standorte vgl. Tab. 7.3 - 2 in 
Anlage 4 
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Hauptnutzungsarten: 
Anforderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

 

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN GRÜNANLAGEN, PARKS UND KLEINGÄRTEN. 
• Erhalt von großen, alten Bäumen, auch bei teilweisem Absterben nur Schnitt zur Gefahrenabwendung 
• Erhalt und Förderung von Gebüschen als bedeutsamen Niststrukturen und Deckungsbereiche für Kleinvögel (z.B. Nachtigall) 
• Erhöhung des Anteils extensiv gepflegter Grünflächen (Mahd je nach Standortverhältnissen 2 - 3 mal jährlich) zur Förderung blütenreicher Wiesen und 

Rasen als Nahrungsbiotop für Insekten 
• Duldung von Ruderalfluren in abgeschirmten Bereichen mit Bedeutung als Nahrungsquelle für Insekten und Kleinvögel 
• Bei der Neugestaltung von Grünanlagen in stadtklimatisch belasteten Bereichen Beachtung der Wirkung von Grünstrukturen auf die Luftzirkulation 

(Orientierung auf eine abwechslungsreiche Oberflächengestaltung - siehe Abb. 7.3 - 2. in Anlage 3 
• Sicherung der Durchgängigkeit der Kleingartenanlagen, die im LSG oder in für die Erhloung bedeutsamen Gebieten liegen, Festlegung von maximalen 

Höhen für Einfriedungen 
E/Ew 
Erhalt und Pflege der 
Auen 

• Orientierung auf eine möglichst naturnahe 
Artenzusammensetzung der Gehölzflora, 

• Anordnung von Gehölzen mit jahreszeitlich ab-
wechselnden Aspekten durch Blüte, Frucht-
stände und Laubfärbung (Weiß- und Rotdorn, 
Pfaffenhütchen, Pfeifenstrauch) 

• Förderung von Geophyten mit einem ausge-
prägten Frühjahrsaspekt an den Gehölzrän-
dern (Anemone, Scharbockskraut, Wildtulpe) 

• Extensiv gepflegte Wiesen (max. 2x Mahd im 
Jahr 

• keine Bebaung im Überschwemmungsbereich 

- Grünanlagen im Bereich der Saaleaue  

E/Ew 
Erhalt und Pflege der 
Porphyrhänge 

• Schutz der verbleibenden Xerothermstandorte 
(Felsfluren, Halbtrockenrasen) vor einer wei-
teren Verbuschung durch Flieder und Robinie 

• keine Neuanpflanzungen in diesem Bereich 

- Porphyrkuppen im Norden von Halle  
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Hauptnutzungsarten: 
Anforderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

 

VERKEHRSFLÄCHEN - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 
• Neu- und Ausbau von Trassen nur im unbedingt notwendigen Maß zur Minimierung des Flächenverbrauchs 
• Technischer Ausbau insbesondere der stark frequentierten Trassen unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte (z.B. nauturnah gestaltete 

Regenrückhaltebecken; bauliche Maßnahmen zur Abführung der belasteten Oberflächenwässer) 
• Ökologisch orientierte Verkehrsleitung (z.B. Tempolimits zur Minimierung von Lärm und Abgasen in sensiblen innerörtlichen und Landschaftsbereichen) 
• Vermeidung unnötiger Verkehrsströme im Individual- und Güterverkehr (Verlagerung auf Schiene; Verbesserung des ÖPNV) 
• Verringerung verkehrsbedingter Schadstoffemissionen (z.T. Förderung technische Lösungen an Kfz) 
• Die Vermeidung des Neubaus von Verkehrstrassen, die in jedem Fall mit erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 

verbunden sind, besitzt Priorität. Im Falle der Realisierung der geplanten Großvorhaben sind die als Auflagen für die Konfliktschwerpunkte formulierten 
Maßnahmen mit Bedeutung für den regionalen und überregionalen Biotopverbund unbedingt zu beachten. 

V 
Auflagen für geplante 
Verkehrsbauvorhaben: 
Errichtung einer weit-
gespannten Talbrücke im 
Auenbereich bei Querung 
durch die Trasse der 
Neubaustrecke Erfurt-
Leipzig/Halle  
bzw. bei lokalen Vor-
haben 

Vorrangige Ziele sind: 
• Gewährleistung der Habitatqualität und des 

Biotopverbundes im Bereich von überregional 
bedeutsamen Verbundachsen im Bereich der 
Saale- und Elster-Luppe-Aue  

• Vermeidung einer Reduktion der Überschwem-
mungs-/Retentionsflächen 

• Vermeidung einer Beeinträchtigung von 
Grundwasserbewegungen 

• zum Erhalt von Bereichen mit Bedeutung im 
regionalen Biotopverbund durch ausreichende 
Dimensionierung der Brücke 

NBS Erfurt-Leipzig/Halle: 
- Saaleaue im Bereich Planena 
- Elster-Luppe-Aue bei Osendorf 
 
 
 
 
 
 
 
- Ortsumgehung Bruckdorf 

Die im Rahmen des 
Landschaftspflegeri-
schen Begleitplanes er-
arbeiteten Maßnahmen 
sind mit der UNB 
anzustimmen und umzu-
setzen. Eine Erfolgs-
kontrolle ist vorzusehen. 

Ew 
Verbesserung bzw. An-
lage von Immissions-
schutzstreifen 

• Reduzierung von Schadstoff- und Lärmemis-
sionen in angrenzenden Bereichen 

• teilweise Erfüllung von Biotop- und Habitat-
funktionen sowie wichtige Ergänzungselemen-
te für die Biotopvernetzung 

- A 143 im Bereich Hohenweiden 
  (außerhalb des Stadtgebietes) 

in Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden 
des Saalkreises 

Sa 
Verbesserung des Bio-
topverbundes durch Auf-
weitung von Brücken und 
Anlage von Amphibien-
durchlässen, Aufstellen 
von Amphibienleitzäunen 

• Reduktion der Gefährdung von Lurchen durch 
den Straßenverkehr 

- Talstraße 
- Kreuzvorwerk 
- Stadtforststraße 
- Straße am Heidesee 
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Hauptnutzungsarten: 
Anforderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

 

VER- UND ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 
• Verbesserung des Anschlußgrades an die Abwasserentsorgung und Erhöhung des Wirkungsgrades der Kläranlagen, modifiziertes Trennsystem 
• Zentrale Müllentsorgung und Verhinderung "wilder" Abfallentsorgung (Kontrolle) 
• Schrittweise Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten nach Prioritäten 
• Vermeidung von Schadstoffeinträgen in natürliche Kreisläufe 
Sa 
Überprüfung des Gefähr-
dungspotentials der Alt-
laststandorte hinsichtlich 
einer notwendigen Sanie-
rung 

• Verhinderung des potentiellen Schadstoff-
eintrages, insbesondere in Bereichen mit nicht 
ausreichend geschützten Grundwasserleitern 

• Schutz des Bodens vor Kontaminationen 
• Verhinderung von Emissionen 
• Sanierungsmaßnahmen für Altablagerungen 

können u.a. sein: 
 Entsorgung auf zentrale Deponiestandorte, 
 Abdichtung (Einkapselung), 
 Erdabdeckung und Eingrünung 
• Altstandorte nutzungsbezogen sanieren bei 

Gewährleistung der Umweltsicherheit 

- Schwerpunkte sind Abgrabungen, grundwasser- 
  beeinflußte Flächen und Bereiche mit unzurei- 
  chenden bindigen Deckschichten 
- Prioritäten der Sicherung und Sanierung sind nach  
  erfolgter Gefährdungsabschätzung festzulegen 

vorbehaltlich einer end-
gültigen Bewertung 
durch die zuständigen 
Behörden (Einzelfall- 
prüfung) 

Sa 
Bündelung und/oder Re-
duzierung von Hochspan-
nungsleitungen 

• Verbesserung des Landschaftsbildes 
• Reduzierung von Hindernissen für die Avifauna 

- Hochspannungsleitungen im Süden und im Osten  
  des Stadtgebietes 

Prüfung auf Machbar-
keit durch zuständige 
Behörden 

Ew 
Orientierung von anzu-
legenden Grünstrukturen 
zur Abschirmung von 
Blickbeziehungen auf  
Hochspannungsleitungen 

• Verringerung der Auswirkungen auf das  
Landschaftsbild und die Erholung 

- Hochspannungsleitungen im Süden und im Osten  
  des Stadtgebietes 

 

Ew 
Gestaltung des Reliefs 
gesicherter Deponien 

• landschaftsgerechte Gestaltung durch ab-
wechslungsreiche Ausbildung von Relief und 
Bepflanzung 

- Deponie südlich vom Hufeisensee  

Sa 
Anschluß an eine Klär-
anlage mit biologischer 
Reinigungsstufe 

 - Reideburg, Bruckdorf  
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Hauptnutzungsarten:An
forderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

 

ERHOLUNG - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 
• Verhinderung intensiver Erholung in ökologisch sensiblen Bereichen 
• Vorrangig Entwicklung und Förderung naturverträglicher Erholungsformen (Grundsatz: Anpassung der Erholungsformen an die landschaftlichen 

Bedingungen, nicht umgekehrt) 
• Verknüpfung der ruhigen, naturbetonten Erholungsformen (Wandern, Radwandern, Naturbeobachtung) mit Maßnahmen der Information und Bildung mit 

dem Ziel der besseren Identifizierung und Sensibilisierung der Bevölkerung mit den regionaltypischen Problemen und Möglichkeiten des Natur- und 
Landschaftsschutzes (z.B. Lehrpfade, Fachexkursionen, thematische Wanderungen, Ausstellungen) 

• Verhinderung einer Zersiedlung durch Neuanlage oder Erweiterung von Wochenendsiedlungen in sensiblen Bereichen (incl. 
Landschaftsbildbeeinträchtigung) 

E 
Sicherung und Aufwer-
tung von Flächen für den 
Erholungsbedarf der tra-
ditionellen Erholungsge-
biete 

• Sicherung der Attraktivität für die Bewohner 
und Besucher der Stadt 

- Porphyrlandschaft mit dem Galgenberg dem  
  Ochsenberg, den Klausbergen 
- Auenlandschaft der Saale (Peißnitz, Gimritzer  
  Park u.a.) und Elsteraue 
- die großen, parkartigen Friedhöfe  
  (Gertraudenfriedhof, Nordfriedhof, Südfriedhof) 
- Parkanlagen (Pestalozzipark, Reichardts Garten,  
  Stadtpark u.a.) 
- zahlreiche Kleingartenanlagen 
- Dölauer Heide 

 

S 
Einschränkung/ Verbot 
intensiver Erholungsnut-
zung 

• Sicherung unbeeinflußter Entwicklungsmög-
lichkeiten für besondere sensible Biotop-
bereiche 

- Kernbereiche der NSG  

Sa 
Besucherlenkung 

• Verhinderung einer Überbelastung für 
besonders sensible Biotopbereiche und damit 
Sicherung ungestörter Entwicklungsmög-
lichkeiten (z.B. durch geschickte Wege-
führung), dauerhafter Verbau nicht zu 
befahrender oder zu begehen der Wege 

- Kanal und Kiesseen Halle-Neustadt 
- Klausberge, Ochsenberg, Galgenberg 
- Mötzlicher Teiche, Kleiner Angersdorfer Teich 
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Hauptnutzungsarten:An
forderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

Ew 
Erhöhung des Erholungs-
wertes durch Schaffung 
erlebniswirksamer Struk-
turen 

• Nutzbarmachung der agrarisch genutzten 
Freiräume für Kurz- und Naherholung 

• Aufwertung der Wohngebiete 

- Osten der Stadt, vor allem Umfeld des  Hufeisen- 
  sees und des Osendorfer Sees, Reideniederung 
- Silberhöhe, Heide - Nord 

 

Ew 
Ausbau von spezifischen 
Erholungsgebieten 

• Verringerung des Bedarfsdefizites der Stadt 
durch Gestaltung von vorhandenen Frei-
räumen, unter Beachtung der Anforderungen 
des Arten- und Biotopschutzes 

Schwerpunkte sind: 
- Hufeisensee (Freibad mit Campingplatz) 
- Kalksteinbruch Neustadt (Campingplatz) 
- Reitsportzentren (nördlich Bruckdorf und Seeben) 
- Anlage eines Golfplatzes am Osendorfer See 

 

Ew 
Ausbau und Ergänzung 
eines flächendeckenden 
Rad- und Wanderwege-
netzes 

• Schaffung durchgängiger, autofreier Verbin-
dungen beidseits der Saale 

• Nutzung als Rad- und Wanderweg (keine 
Vollversiegelung) zur ökologisch verträglichen 
Erschließung von Erholungsgebieten 

• möglichst direkte Anbindung an die Wohn-
gebiete 

• Erschließung der Innenstadt 

- Errichtung von Brücken mit landschaftsan- 
  gepaßter Gestaltung (Holzkonstruktionen, nur für  
  Rad- und Fußgängerverkehr zugelassen) zwi- 
  schen Böllberger Weg und Rabeninsel, zwischen  
  Salinehalbinsel und Würfelwiese 
- Erhöhung der Zugänglichkeit der für die Erholung  
  wichtigen Landschaftsteile (entlang der Saale- 
  Aue, im Bereich des Kanals u.a.) 
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Hauptnutzungsarten: 
Anforderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

 

LANDWIRTSCHAFT UND SONDERKULTUREN - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 
• Erhaltung und Entwicklung von Kleinstrukturen wie Feldgehölze, Hecken, Einzelbäume, Windschutzstreifen und Ackerraine (Ziel: ca. 5 ha Flurgehölze je 100 

ha landwirtschaftlicher Nutzfläche) 
• Schaffung kleinerer Schlageinheiten 
• Anlage von Ackerrandstreifen vorrangig im Umfeld von Naturschutzflächen 
• Umstellung auf ökologischen Landbau 
• Vermeidung von großflächigen Monokulturen 
• Güllekompostierung 
• Erhaltung und Ausweitung extensiv genutzter Grünlandstrukturen (u.a. Wiesen, Weiden, Streuobstwiesen) 
• Ausweisung von Stillegungsflächen besonders in Bereichen mit hoher Erosionsdisposition 
• Verzicht auf stark ausgebaute Wirtschaftswege und Erhalt nicht befestigter Graswege in möglichst großem Umfang 
• Anwendung landschaftsschonender Bewirtschaftungsformen (z.B. hangparalleles Pflügen zum Bodenerosionsschutz, Reduzierung von Meliorations-

maßnahmen auf das unbedingt notwendige Maß) 
• Zunehmende Beteiligung der Landwirte an den landschaftspflegerischen Maßnahmen (z.B. im Rahmen des Vertragsnaturschutzes), Förderung der regionalen 

Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte 
E 
Erhalt von Grünland-
flächen 

• Beibehaltung der extensiven Nutzung bzw. 
Extenivierung der Grünlandbewirtschaftung 

• Erhalt und Entwicklung auentypischer Nut-
zungsformen 

- Saale-Elster-Aue 
- Reideaue 

 

E 
Erhalt des traditionellen 
Sonderkulturanbaus 

• Erhalt und Entwicklung einer stadtnahen  
Landwirtschaft unter besonderer Beachtung 
des traditionellen Anbaus von Gemüse und 
"Küchenkräutern", Förderung extensiver, 
ökologischer Anbaumethoden vorrangig in 
gewässernahen Bereichen. 

- Raum Reideburg/ Büschdorf („Küchendörfer")  

Ew 
Maßnahmen zur Struk-
turierung der Landschaft 
und zum Bodenschutz 

Erhöhung der Strukturdiversität der Agrar-
landschaft und Verhinderung des Bodenabtrages 
durch: 
• Verkleinerung der Schlageinheiten, 
• Anlage von Windschutzstreifen, 
• Anlage von Wegrainen, 
• Anlage bzw. Ergänzung von wegbegleitenden 

Gehölzen 

- stadtnahe landschaftlich genutzte Ge- 
  biete im Norden und Osten der Stadt 
 
 

- Abstimmung mit den  
  Landwirten z.B. über Still- 
  legungsflächen 
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Hauptnutzungsarten:An
forderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

Ew 
Umwandlung von intensiv 
genutzten Ackerflächen 
der Auen in Grünland 
(besonders im Über-
schwemmungsbereich 
HQ 10) 

• Schutz des oberflächennah anstehenden 
Grundwassers vor Schadstoffeinträgen 

• Verhinderung einer Verschlechterung der 
Gewässergüte bei Hochwassersituation durch 
Biozid- und Düngemitteleinträge sowie 
Bodenabspülung 

• Schrittweise Herstellung einer typischen  
Kultur-Auenlandschaft und -nutzung 

• Förderung extensiver Beweidung 

- Saale- und Saale -Elster - Aue 
- Reideaue 
 

 

Ew 
Schaffung von Puffer-
zonen an hochwertigen 
Biotopen/ 
Anlage von Gewässer-
randstreifen 

• Schaffung von Pufferzonen entlang der 
Gewässer zum Schutz vor Schadstoffeinträgen 
und damit zur Verbesserung der 
Gewässergüte 

• allmähliche Aufwertung als Biotopvernetzungs-
strukturen (Gehölz- und Grünlandstrukturen) 

• Aufwertung der Gewässer/ Gewässerrand-
bereiche als Lebensraum 

• Aufwertung des Landschaftsbildes 

- Teilabschnitte der Saale 
- Reide 
 

- betrifft weiterhin zahlrei- 
  che Kleinfließ- und Stand- 
  gewässer 
- Integration in das Gewäs- 
  serrandstreifenprogramm  
  des Landes 
- Gewässergüteverbesse- 
  rung besitzt momentan  
  Vorrang 
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Hauptnutzungsarten - 
Anforderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

 

FORSTWIRTSCHAFT - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 
• Sicherung und allmähliche Erhöhung des Waldflächenanteils 
• Vorrangig Waldentwicklung zu naturnahen Laubwaldflächen mit altersstrukturierten Baumbeständen 
• Entwicklung von staudenreichen Waldinnensäumen 
• Bei Aufforstungs- und Bepflanzungsmaßnahmen Verwendung standortgerechter, heimischer Laubholzarten (in Orientierung an der pot. nat. Vegetation) 
• Erhaltung und Verbesserung der Vitalität gegenüber dem Eintrag von Luftschadstoffen 
• Kahlschlagfreie Waldwirtschaft, Naturverjüngung, kein Einsatz von Pestiziden, Einsatz von Rückepferden bei der Bewirtschaftung 
R 
Entwicklung von na-
turnahem Laubwald 
 

• Bewirtschaftung orientiert sich auf waldpfle-
gerische Maßnahmen entsprechend den 
Anforderungen und Zielen  

• Jungwuchspflege, Plenterwaldbetrieb zum 
Aufbau einer differenzierten Altersstruktur 

• Sicherung von Alt- und Totholzanteilen 
• Erhalt von Horst- und Höhlenbäumen 
• Nachpflanzung standortgerechter Gehölze 

- Dölauer Heide 
- Aufforstungsflächen der Halden am Osendorfer See 

 

Ew 
Verbesserung von 
Waldrandstrukturen 

• Schutz des Waldes vor Schad- und Nähr-
stoffeinträgen aus dem Agrarraum 

• Schaffung und Sicherung von Lebensräumen 
im Übergang von Wald zu Agrarraum-
biotopen, keine Verdichtung lichter Wald-
säume trockenwarmer Standorte 

• Entwicklung von inneren Waldsäumen durch 
Auflichtung der Wege 

- Dölauer Heide  

Ew 
Umwandlung und Ent-
wicklung monoton struk-
turierter Aufforstungsflä-
chen oder nichtstandort- 
bzw. -florengerechter 
Gehölze zu naturnahen 
Laubgehölzen 

• allmähliche ökologische Aufwertung von 
Gehölzbeständen 

• langfristig weitgehender Umbau nicht stand-
ortgerechter oder florengerechter Gehölz- 
und Waldbestände unter Beachtung der An-
forderungen anderer Nutzer wie der Erho-
lungsnutzung (z.B. von Erhalt Buchen- Hal-
lenwäldern als erlebniswirksame Strukturen) 

- Kippenaufforstungen im Bereich des Osendorfer  
  Sees 
- Differenzierte Ausweisung für den Bereich Dölauer  
  Heide in einem PEP 

 

Ew 
Regeneration von Auen-
waldresten 

• Regeneration und Erweiterung von 
Auenwaldresten 

- Regeneration: Forstwerder,. Peißnitz, Rabeninsel, 
  Burgholz 
- Erweiterung: Saale-Elsteraue bei Planena 

 



Landschaftsrahmenplan Halle/Saale 

 

OECOCART / CUI, 2/1997  
 

 
12

 

Hauptnutzungsarten: 
Anforderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

 

WASSERWIRTSCHAFT - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 
• Generelle Verbesserung der Gewässergüte sowohl der Fließgewässer als auch der zahlreichen Kleinstandgewässer (Ziel ist Gewässergüteklasse II) 
• Vermeidung jeglicher Verunreinigungen im Bereich von Fassungsanlagen für die Trinkwasserversorgung 
• Reduzierung der Meliorationsflächen auf das für die Bewirtschaftung der Ackerflächen erforderliche Maß 
• Ökologisch orientierte Nutzung und Unterhaltung der Gewässer (Verhinderung einer Übernutzung) 
• Verzicht auf weiteren Gewässerausbau (vor allem der Saale) 
• Erhalt, Sicherung und Pflege naturnaher Gewässerbereiche 
E/Sa 
Erhalt und Verbesserung 
bedeutsamer Retentions-
räume 

• Sicherung der Hochwasserschutzfunktion der 
Auen 

• Erhalt bzw. schrittweise Wiederherstellung 
naturnaher Überschwemmungsprozesse in den 
Auen 

• Teilweiser Rückbau von baulichen Anlagen und 
Dämmen 

• Vermeidung zusätzlicher Bebauung im 
Überschwemmungsgebiet 

• Umwandlung intensiv genutzter Ackerflächen in 
Grünland 

- gesamte Saaleaue 
- Elsteraue 
- Reideniederung  
- Deichrückbau im Bereich Pfingstanger 

- Abstimmung UNB 
  mit Wasserwirtschaft 

E/Sa 
Erhalt und Verbesserung 
bedeutender Grundwas-
serneubildungsräume 

• Sicherung möglichst hoher (gebietsinterner) 
Grundwasserneubildungsraten (Stabilisierung 
des Standortwasserhaushaltes) 

• Verhinderung weiterer großflächiger 
Versiegelung, flächensparendes Bauen 

- gepl. Gewerbegebiet Reideburg - Hundekopf 
- Tornau - gepl. Gewerbegebiet an der Autobahn 

 

Sa 
Reduzierung grundwas-
serabsenkender Maßnah-
men 

• Allmähliche Einstellung eines natürlichen   
Gleichgewichtszustandes der Grundwasser-
verhältnisse 

• Im Bereich Neustadt muß die Grundwas- 
serabsenkung aus bautechnischen Gründen 
fortgesetzt werden 

- Altbergbaugebiete (Hufeisensee, Heidesee,  
  Osendorfer See, Kalksteinbruch) 

Beachtung einer poten-
tiellen Umweltgefähr-
dung bei Kontakt von 
aufsteigenden Grund-
wässern 
mit Altlasten 
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Sa 
Verbesserung der Fließ-
gewässerstrukturen und 
Gewässerrandbereiche 

• Verbesserung der Biotopqualität und der   
Diversität der Artenausstattung 

• Verbesserung der Biotopverbundwirkung 
• Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens 
• Verbesserung der Wasserqualität durch 

erhöhte Pufferwirkung der Randstrukturen 

- gilt für alle Fließgewässer  
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Hauptnutzungsarten:An
forderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

Sa 
Rückbau von Fließ-
gewässerverrohrungen 

• Regeneration biologisch aktiver (selbst-
reinigender) Gewässersysteme 

• Sicherung von Lebensraumfunktionen 

- Kröllwitzer Gräben 
- Hechtgraben, Haßgraben 
- Saugraben 
- Graben im Gewerbegebiet Neustadt 
- Ellerngraben,  
- Graben in der Saaleaue südlich Passendorf 

 

Sa 
Verbesserung der 
Gewässergüte 

• Regeneration biologisch aktiver (selbst-
reinigender) Gewässersysteme 

• Sicherung von Lebensraumfunktionen 
• Verhinderung weiterer Schadstoffeinträge 

(Abwässer, diffuse Einträge aus der Landwirt-
schaft z.B. durch Gewässerschonstreifen und 
Drainageflächen) 

- gilt generell für alle Gewässer Ziel ist Herstellung der 
Gewässergüteklasse II, 
kann für die meisten 
Fließgewässer nur im 
Zusammenwirken mit den 
Nachbarkreisen realisiert 
werden 

R 
Renaturierung sehr natur-
ferner Gewässerab-
schnitte 

• Verbesserung der Biotopqualität und der   
Diversität der Artenausstattung 

• Erhöhung der Wirksamkeit im Biotopverbund 
• Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens 

- Roßgraben, Hechtgraben, Reide (in Ab- 
  stimmung mit dem Saalkreis) 

 

R 
Rückbau von Deich-
anlagen 

• Erweiterung von Retentionsflächen 
• Regeneration von Lebensräumen im Über-

schwemmungsgebiet der Auen 

- Saaleaue am Pfingstanger in Abstimmung mit dem 
STAU Halle 
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Hauptnutzungsarten: 
Anforderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

 

JAGD - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 
• Ausübung der Jagd vorrangig zur Bestandsregulierung von progredierenden, weil kulturfolgenden oder -begünstigten Wildtierarten (insbesondere Reh und 

Wildschwein und der als größter Raubsäuger gebliebene Fuchs). 
• Für die Reduktion des überhöhten Fuchsbestandes sind alle erforderlichen und gesetzlichen zulässigen Maßnahmen zu nutzen; die Fallenjagd hat jedoch 

aus Artenschutzgründen generell zu unterbleiben. 
• Das Hauptaugenmerk ist auf die Erhaltung und Entwicklung der Lebensgrundlagen aller freilebenden Tierpopulationen mit dem Ziel langfristiger 

Populationssicherung zu richten. 
• Bei objektiv nachweisbaren Bestandserhöhungen sind im Einvernehmen zwischen Naturschutzbehörde, Unterer Jagdbehörde und Jagdverband/ 

Jagdrevierinhabern ökologisch vertretbare jagdliche Nutzung- bzw. Reduktionsabschüsse zu vereinbaren. 
• Jagdbare, aber in Sachsen-Anhalt in ihrem Bestand gefährdete und landeskulturell bedeutende Arten wie Feldhasen, Waldiltis, Baummarder, Mauswiesel, 

Dachs, Mäusebussard, Habicht, Sperber, alle Weihenarten, Rot- und Schwarzmilan, Rebhuhn, Graureiher, Rabenvögel weisen gegenwärtig im Stadtkreis 
Halle eine so geringe Populationsdichte auf, daß diese Arten nicht nur in den unter einem Schutzstatus stehenden Territorien, sondern generell zu schonen 
und durch Biotoppflege- und andere geeignete Fördermaßnahmen in ihrem Bestand zu unterstützen sind. Insbesondere für die ehemalige Hauptwildart 
Feldhase ist, wie bereits in der Vergangenheit geschehen, die Bejagung bis auf die Abwehr von Schäden in Sonderkulturen grundsätzlich einzustellen, bis 
ein nutzbarer Bestand sich wieder entwickelt hat. 

• Für Maßnahmen gegen die Populationsentwicklung beim Kolkraben gibt es aus naturschutzfachlicher Sicht keine Veranlassung, gleiches gilt für Sperber 
und Habicht, deren Winterbestände sich weitgehend aus Strichvögeln nordischer Populationen rekrutieren; gleiches gilt für die winterlichen 
Saatkrähenschwärme. 

• Die Jagd in NSG, FND, GLB und § 30-Biotopen unterliegt den vom Gesetzgeber festgelegten Geboten/ Verboten (§ 17 Abs. 2 und § 22 Abs. 4 NatSchG 
LSA). Sie betreffen unter anderem jagdrelevante Aktivitäten wie Hochsitzbau, Fütterungen, Termine der Jagdausübung und Sonderegelungen. Sie greifen 
entscheidend in die Belange der Jagdinhaber ein. Empfohlen werden deshalb einvernehmliche und alle Interessengruppen respektierende Absprachen 
zwischen UNB und Jagdwesen, die in den jeweiligen objektbezogenen Pflege- und Entwicklungsplänen mit Aufnahme finden und damit Rechtssicherheit 
schaffen. 

 

FISCHEREI - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 
••••    Die Fischerei wird im Stadtgebiet Halle ausschließlich als Angelfischerei betrieben. Sie unterliegt entsprechend NatSchG LSA als ordnungsgemäße 

Fischerei, ebenso wie die Jagd, der Landwirtschaftsklausel und ist damit in Übereinstimmung mit dem Naturschutz durchzuführen. 
••••    Mit dem weiteren strukturellen Aufbau der Anglervereine des Stadtgebietes und der weiteren Klärung der Eigentums-,  Nutzungs- und Pachtverhältnisse 

sind auf der Basis des Fischereigesetzes LSA vom 31.8.1993 und der Fischereiverordnung des LSA vom 11.1.1994 auch alle nutzungsrelevanten Fragen, 
die Naturschutzbelange berühren, mit der UNB abzustimmen und einvernehmlich zu regeln. 
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Hauptnutzungsarten: 
Anforderungen/ 
Maßnahmen 

Ziele der Landschaftsentwicklung und -pflege 
sowie Vorschläge zur Umsetzung 

Regionale und lokale Schwerpunkte Bemerkungen 

 

ABBAUFLÄCHEN - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 
• Einbeziehung der Folgebiotope der Bergbaufolgelandschaften sowohl in die kleinräumige Biotopvernetzung als auch in den großräumigen 

Landschaftsverbund 
E/Sa 
Rekultivierung großräu-
miger Abbauflächen und 
naturnaher Teilgebiete 

• Komplexe Wiederherstellung von durch Abbau 
stark devastierten und veränderten 
Landschaftsteilen 

• Erhalt bereits entstandener, wertvoller Biotope 
der Bergbaufolgelandschaft 

• Teilweise naturnahe Entwicklung (Überlassen 
der natürlichen Suksezzion, Prozeßschutz) 

• Teilweise Aufforstung und Bestandspflege mit 
standort- und florengerechten Arten 

 

- Osendorfer See 
- Hufeisensee 
- Kalksteinbruch 

 

 

FLÄCHEN OHNE ODER MIT SPORADISCHER NUTZUNG MIT BEDEUTUNG FÜR DEN NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ SOWIE DAS 
LANDSCHAFTSBILD 
E/Ew 
Biotopsicherung, Biotop-
pflege und Biotopent-
wicklung nicht oder nur 
gelegentlich genutzter  
Bereiche 

• Erhaltung als bedeutende Trittsteinbiotope und 
Kleinlebensräume 

• Einbeziehung in die Biotopvernetzung 

Schwerpunkträume mit hoher Konzentration 
(Dichte) an derartigen Strukturen sind: 
- Saale-und Elsteraue 
- Seebener Berge 
- Lunzberge 

- darunter zahlreiche 
  § 30-Biotope 
- Vielzahl an Ruderalflä- 
  chen (aber auch zeit- 
  weise stillgelegte Flä- 
  chen) 

Ew 
Anreicherung von Klein-
strukturen 

• Schrittweise Realisierung einer Verdichtung 
der Biotopausstattung (Ziel: Biotopvernetzung) 

- ausgeräumte Agrarräume im Osten des  
  Stadtgebietes 

 

Ew 
Entwicklung regional be-
deutsamer Biotopver-
bundstrukturen 

• Schaffung großräumiger Landschafträume zur 
weiteren Aufwertung der landschaftlichen und 
rekreativen Gegebenheiten in der Region 

wichtige Biotopverbundachsen sind: 
- Saaletal 
- Dölauer Heide 
- Seebener Berge 

- Abstimmung mit 
  Nachbarkreisen  
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8.  Hinweise für Raumordnung und Bauleitplanung 
8.1.  Hinweise für die Raumordnung 
 
Entsprechend § 5 (3) NatSchG LSA sind die raumbedeutsamen Erfordernisse und 
Maßnahmen des Landschaftsprogrammes unter Abwägung mit anderen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen nach Maßgabe der landesrechtlichen 
Planungsvorschriften in das "Landesraumordnungsprogramm" und die "Regionalen 
Raumordnungspläne" aufzunehmen. Diesen Planungen entsprechen gemäß 
VORSCHALTGESETZ ZUR RAUMORDNUNG UND LANDESENTWICKLUNG DES 
LANDES SACHSEN-ANHALT das Landesentwicklungsprogramm und die Regionalen 
Entwicklungsprogramme. 
 
Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen erfordern, daß 
sensible Gebiete vor Besiedlung geschützt, die Nutzung der Freiräume unter 
Berücksichtigung der ökologischen Erfordernisse koordiniert und die verschiedenen 
Formen der Nutzung von Freiräumen (i.S. von unbebauten Räumen) umweltverträglich 
gestaltet werden. Mit dem Begriff "Entwicklung" wird zugleich darauf verwiesen, daß 
über den bewahrenden Schutz von Natur und Landschaft hinaus ein aktiver Einfluß auf 
die Verbesserung bzw. Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen ausgeübt 
werden muß. Die ökologischen Aspekte sind auch bei der Schaffung gleichwertiger 
Lebensbedingungen für die Bevölkerung zu berücksichtigen, werden sie doch in 
zunehmendem Maße durch die Umweltqualität mitbestimmt. Aus der Zielstellung, die 
Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung langfristig offenzuhalten, leiten sich vor 
allem ein aktiver Freiraumschutz, insbesondere im Konflikt zur Ausdehnung der 
Siedlungsflächen, Einschränkungen bzw. Verzicht auf irreversible Nutzungsformen 
sowie ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden ab. Das 
Landesentwicklungsprogramm trägt diesen Leitvorstellungen des Landesplanungs-
gesetzes insofern Rechnung, daß sowohl in den "Grundsätzen der Raumordnung und 
Landesentwicklung" als auch bei den konkreten und allgemeinen Zielen zur 
Landesentwicklung wiederholt auf die Erfordernisse des Umweltschutzes und der 
Umweltvorsorge hingewiesen wird. 
 
In den Verdichtungsräumen ist zur Sicherung der Funktionsfähigkeit der räumlichen 
Strukturen vor allem der verbliebene Freiraum zu erhalten. Unter Beachtung des land- 
und forstwirtschaftlichen sowie des Erholungsbedarfes kommen hier, bei der Nutzung 
der Freiräume der kleinräumigen Landschaftspflege und den Biotopvernetzungen 
vorrangige Bedeutung zu. Das heißt auch, daß über die gegenwärtigen Planungen 
hinaus ein weiterer Bau von Verkehrswegen kritisch zu überprüfen ist. Im Stadtgebiet 
von Halle ist zusätzlich zu berücksichtigen, daß wichtige Ausgleichsfunktionen für das 
dicht bebaute Stadtgebiet von Flächen des Saalkreises wahrgenommen werden, so 
liegen z.B. wichtige klimatische Regenerationsräume für das Stadtgebiet im Saalkreis. 
Andererseits übernehmen städtische Anlagen wie die Kläranlage Halle/Nord und 
Halle/Süd Entsorgungsfunktionen für umliegende Gemeinden des Saalkreises. 
Aufgrund der engen Verflechtung von Ver- und Entsorgungsfunktionen der Stadt mit 
ihrem Umland macht sich eine enge Abstimmung mit den Planungsorganen des 
Saalkreises notwendig. Die gilt auch in besonderem Maße für die Planung von 
Baugebieten mit hohem Flächenbedarf.  
 
In Gebieten mit bedeutsamen Natur- und Landschaftspotentialen sowie mit wichtigen 
Funktionen für Erholung und Tourismus (Mittleres und Unteres Saaletal, Dölauer 
Heide), ist zur Sicherung und dauerhaften Beibehaltung des vorrangigen Schutzes von 
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Natur und Landschaft eine deutliche Eingrenzung der Erholung auf Schwerpunktgebiete 
erforderlich. Die weitere Entwicklung der Erholung im Bereich der 
Bergbaufolgelandschaft im Bereich Heidesee, Hufeisensee und Osendorfer See hat 
verstärkt die Belange der Umweltvorsorge zu berücksichtigen.  
 
Zur Umsetzung des dargelegten Leitbildes für die Umwelt und die Raumnutzung ist es 
in der weiteren Arbeit am Landesentwicklungs- und am Regionalen 
Entwicklungsprogramm sowie bei Raumordnungsverfahren erforderlich, die im 
Landschaftsprogramm fixierten Ziele und Leitlinien des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sowie die erforderlichen Maßnahmen und Anforderungen zu 
beachten. Dabei sind die für die einzelnen Landschaftseinheiten konzipierten Leitbilder 
in die Abwägung der öffentlichen Belange einzubeziehen. 
 
Bei der Ausweisung von Vorrang- und Vorsorgegebieten für Natur und Landschaft im 
Landesentwicklungs- bzw. im Regionalen Entwicklungsprogramm sollten grundsätzlich 
alle Gebiete berücksichtiget werden, die bereits einen naturschutzrechtlichen Status 
besitzen. Außerdem sollten weitere für Natur und Landschaft bedeutsame Gebiete, 
sofern sie noch keinen Schutz gemäß NatSchG LSA genießen, mit landes- bzw. 
regionalplanerischen Mitteln geschützt werden. In gleicher Weise muß verfahren 
werden, wenn die Umgebung der Schutzgebiete von umweltschädigenden Eingriffen 
freigehalten werden soll. Als Vorranggebiete (vgl. Kap. 8.1.2) für Natur und Landschaft 
werden vorgeschlagen: 
 
- Saalehänge bei Lettin (Lunzberge) und im mittleren Saaletal 
- Teile der mittleren und südliche Saaleaue im Bereich Forstwerder, Peißnitz,   
  Rabeninsel, Abtei und im Bereich Holleben - Angersdorf - Planena 
- Elster-Saaleaue; 
- Reideniederung bei Dieskau und Kanena; 
- Porphyrkuppen im nördlichen Teil der Stadt sowie im Bereich der Brandberge 
- Naturnahe Waldbereiche der Dölauer Heide (Bischofswiese) 
- Feuchtbiotope im Bereich Mötzlicher Teiche 
 
Als Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft sind in den Entwicklungsprogrammen 
Gebiete auszuweisen, die auf Grund ihrer wertvollen Naturausstattung für eine 
langfristige, räumliche und strukturelle Entwicklung nach den Erfordernissen von 
Naturschutz und Landschaftspflege von Bedeutung sind. Mit der Ausweisung von 
Vorsorgegebieten soll außerdem der Leitvorstellung des Landesplanungsgesetzes, die 
Gestaltungsmöglichkeiten langfristig offenzuhalten, entsprochen werden. Als 
Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft kommen in Betracht: 
 
• Landschaftsschutzgebiete (soweit nicht als Vorranggebiete ausgewiesen), auch 

einstweilig gesicherte und geplante 
• Naturparks (soweit nicht als Vorranggebiete ausgewiesen), auch einstweilig 

gesicherte und geplante 
• flächige Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile (soweit nicht als 

Vorranggebiete ausgewiesen) 
• Landschaften bzw. Landschaftsteile mit herausragender Bedeutung für den Natur- 

und Landschaftsschutz, die bisher noch keinen Schutzstatus erhalten haben 
(Hufeisensee und Bereich des Osendorfer Sees) 

• vorgesehene Biotopverbundachsen 
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• Flächen und Gewässerabschnitte eines zukünftigen Fließgewässerschutz-
programms  

• Flächen für besondere Artenhilfsprogramme und 
• geeignete renaturierungs- oder sanierungswürdige Flächen für Natur und 

Landschaft. 
 
Zu Vorranggebieten für die Wassergewinnung sind solche Gebiete zu bestimmen, die 
zur Deckung des vorhandenen oder absehbaren künftigen Trinkwasserbedarfs 
geschützt werden müssen. Dazu gehört das Einzugsgebiet der bestehenden 
Wassergewinnungsanlage im Raum Beesen. Die Flächen des Vorranggebiets ergeben 
sich aus der hydrodynamischen Begrenzung des Einzugsgebietes der 
Wasserfassungen. Zur Vermeidung von Nutzungen, die der Erhaltung der natürlichen 
Überschwemmungsflächen und dem vorbeugenden Hochwasserschutz 
entgegenwirken, sollten zusätzlich zu den bisherigen Kategorien von Vorranggebieten 
zumindest im Regionalen Entwicklungsprogramm die Überschwemmungsgebiete aus-
gewiesen werden. 
 
Die zum großen Teil im Vorranggebiet für Landwirtschaft liegenden Flächen des 
nördlichen und nordöstlichen Stadtrandgebietes besitzen auf Grund der hohen 
Bodenfruchtbarkeit eine besonders hohe Bedeutung. Sie zählen zu den fruchtbarsten 
Böden Deutschlands. Das Gewicht dieser Verhältnisse muß eindeutig zur Versagung 
großräumigen Flächenentzuges durch Bebauung führen.  
 
Alle als Vorrang- bzw. Vorsorgegebiete in Betracht kommenden Flächen sollten der 
Bedeutung der jeweiligen Planungsebenen entsprechend in Abstimmung mit den 
betreffenden Naturschutzbehörden in das Landesentwicklungsprogramm bzw. das 
Regionale Entwicklungsprogramm aufgenommen und in den dazugehörenden Karten 
dargestellt werden. 
 
 
8.2.  Hinweise für die Bauleitplanung 
 
Maßnahmen und Anforderungen des Landschaftsprogrammes, des 
Landschaftsrahmenplans sowie des Landschaftsplanes werden erst durch ihre 
Übernahme in die räumlichen Gesamtplanungen verbindlich. Besonders wichtig ist in 
diesem Zusammenhang die Ebene der Bauleitplanung, da hier die konkrete 
Ausweisung der Flächennutzung erfolgt. Mit der Bauleitplanung, insbesondere mit dem 
Flächennutzungsplan, besitzt die Stadt ein Instrument, das in besonderer Weise 
geeignet ist, zu einer umfassenden Umweltvorsorge beizutragen. Aus diesem Grunde 
sollten vor allem die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege abgestimmt 
werden. Der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan für die Entwicklung 
der Stadt soll u.a. dazu beitragen, daß: 
 
• in ausreichendem Maße Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft zur Verfügung stehen, 
• bei der innerörtlichen Gestaltung die Pflege und Erhaltung siedlungstypischer 

Biotope oder Biotopstrukturen (z.B. Mauerritzenvegetation, dörfliche Ruderalfluren) 
oder bei Erhaltung von Bebauungstrukturen (Nistmöglichkeiten an Gebäuden, 
Schleiereulen- und Fledermausquartiere in Dachstühlen von alten Gebäuden) 
berücksichtigt werden, 

• landschaftstypische Ortsrandstrukturen erhalten oder neu geschaffen werden, 
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• zu einem sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden beigetragen 
wird, (kosten- und flächensparendes Bauen) 

• Wasserschutzgebiete und Flächen zur Regelung des Wasserabflusses vor 
Beeinträchtigungen, besonders vor Bebauung geschützt sowie 

• die lokalklimatischen Bedingungen verbessert werden. 
 
Aus diesen Gründen sind auch Grünordnungspläne wichtige Abwägungsgrundlagen bei 
der Erstellung von Bebauungsplänen. So sollen die im Landschaftsprogramm und 
Landschaftsrahmenplan dargelegten Maßnahmen und Anforderungen bei der 
Erarbeitung der Grünordnungspläne Beachtung finden. 
 
Notwendig ist eine Siedlungsentwicklung (inklusive nichtstörendes Gewerbe) im 
Innenbereich. Nur wo keine oder keine geeigneten Flächen bei entsprechend 
vorhandenem Bedarf angeboten werden können, soll eine Realisierung der Vorhaben 
im Außenbereich erfolgen. Beispiele für die nicht bzw. nicht völlig gerechtfertigte 
Ausweisung von Bauflächen im Außenbereich sind in Abschnitt 8.3 genannt worden. 
 
Für die Wohnbebauung ist vorzugsweise die Lückenbebauung vorzusehen. Für 
Bauvorhaben aller Art sind ein Grünordnungsplan oder entsprechende grünord- 
nerische Festsetzungen im Bebauungsplan zufordern. 
 
 
9.  Hinweise für andere Ebenen der Landschaftsplanung  
 
Das Landschaftsprogramm ist die wichtigste konzeptionelle Grundlage für die 
Naturschutzbehörden zur Erarbeitung und Fortschreibung des 
Landschaftsrahmenplanes. Die in den grundsätzlichen Zielstellungen, Beschreibungen 
und Leitbildern der Landschaftseinheiten Sachsen-Anhalts dargelegten 
Zielvorstellungen, Anforderungen und Maßnahmen sind für das jeweilige Planungs-
gebiet zu untersetzen. Der Landschaftsrahmenplan hat die für das Planungsgebiet 
zutreffenden Landschaftseinheiten entsprechend der Landschaftsgliederung Sachsen-
Anhalts zu berücksichtigen. Dabei soll angestrebt werden, gemeinsam mit den 
Nachbarkreisen für die jeweilige Landschaftseinheit einheitliche Maßnahmen 
vorzusehen und Entwicklungsziele zu erarbeiten.  
 
Von besonderer Bedeutung ist die enge Zusammenarbeit der Naturschutzbehörde mit 
den Behörden und Einrichtungen der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft bei der 
Landschaftsplanung, um gemeinsam die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
langfristig zu sichern und die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaften 
Sachsen-Anhalts zu bewahren, zu pflegen, zu entwickeln und erforderlichenfalls 
wiederherzustellen. 
 
Bei der Bearbeitung des Landschaftrahmenplanes wurden Defizite erkennbar, die es in 
den folgenden Jahren aufzuarbeiten gilt. Dies ist Voraussetzung für eine differenzierte 
Landschaftsplanung im Stadtgebiet. 
 
Defizite ergeben sich schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen: 
1. Keine flächendeckende Biotop- und Nutzungstypenkartierung. 
2. Keine systematische Kartierung der Flächen mit dem Schutzstatus geschützter 

Biotop nach § 30 NatSchG LSA, die Erfassung beruht auf z.T. zufälligen 
Erkenntnissen. 
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3. Nur sporadische Erhebung faunistischer Daten. Es sollte eine Analyse der 
faunistischen Ausstattung der einzelnen Stadtstrukturtypen durchgeführt werden 

4. Aufarbeitung der Daten der Fließgewässerkartierung, die bisher in Form von 
Erfassungsbögen vorliegen. 

5. Unzureichende Kenntnisse über die Grundwasserverhältnisse. Erkundungen der 
realen Grundwasserverhältnisse unter Berücksichtigung von Grundwasser-
absenkungs- und Wiederanstiegsbereichen. Prognosen zur Veränderung bei 
Einstellung der Grundwasserabsenkungen im Bereich Osendorfer- und 
Hufeisensee. 

6. Analyse charakteristischer historischer Grünstrukturen im Bereich der 
Bebauungsstrukturen einzelner Epochen (begonnen wurde bereits mit Vorgärten im 
Bereich der Villenbebauung). Diese Analyse darf sich nicht nur auf öffentliche 
Grünanlagen erstrecken, sondern soll auch die privaten Grünflächen einschließen. 

 
Die Aufstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen für Naturschutzgebiete in 
Verantwortlichkeit der Oberen Naturschutzbehörde ist für den Bereich der Saale-
Elsteraue, den Bereich der mittleren Saaleaue (Rabeninsel, Peißnitz, Forstwerder) und 
das Untere Saaletal (Lunzberge) sowie die Brandberge notwendig. Dies sollte in 
Abstimmung mit der Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungsplanes für den Naturpark 
Unteres Saaletal vonstatten gehen, so daß auch die Aspekte des Biotopverbundes 
zwischen den Naturschutzgebieten sowie anderen Flächenschutzgebieten 
berücksichtigt werden. 
 
Für die bestehenden LSG, FND, NDF und GLB sind entsprechend der Richtlinie zur 
Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen für Schutzgebiete und -objekte vom 
17.01.1994 Pflege- und Entwicklungspläne zu erarbeiten. 
 
Die Ausweisung des Naturparkes Unteres Saaletal ist für die nachhaltige Sicherung 
der Schutzgebiete des gesamten Unteren Saaletales von großer Bedeutung, da sie 
hierfür langfristig wesentliche wirtschaftliche Voraussetzungen schaffen kann. 
 
Die Landschaftspflegerischen Begleitpläne (LBP) als vorhabenbezogene 
Landschaftsplanung haben sich ebenfalls an den Schwerpunkten und Zielvorstellungen 
des Landschaftsprogrammes und des -rahmenplanes zu orientieren. Die 
Berücksichtigung der Aussagen des Landschaftsprogrammes in den LBP ist bei deren 
Beurteilung zu überprüfen. Das gilt auch für Beurteilung der Auswirkungen von 
Eingriffen in Natur und Landschaft. 
Da die Stadt von mehreren Großvorhaben des Verkehrswesens betroffen ist, kommt 
der Realisierung der im Vorfeld abgestimmten landschaftspflegerischen Maßnahmen 
eine besondere Bedeutung zu. Da ein wesentlicher Wirkungskomplex dieser linearen 
Vorhaben die Zerschneidung von Lebensräumen und vor allem von Verbundstrukturen 
ist, sollten im Zuge der Eingriffsregelung gemäß § 8 NatSchG LSA durchzuführende 
Ersatzmaßnahmen vorrangig als Komplexmaßnahmen zu Aufwertung von für den 
Biotopverbund wichtigen Landschaftsräumen konzipiert werden. Neben einer 
baubegleitenden Kontrolle ist für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eine 
Erfolgskontrolle zu fordern um die Realisierung der angestrebten Entwicklungsziele zu 
gewährleisten. 
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Mansfelder Seekreises. Halle 1909. 
 
VILLWOCK, G.:  Neue Ergebnisse zur Klärung der quartären Reliefgenese des 

Halleschen Raumes. Hercynia N. F., Leipzig 22 (19985), S. 179-197. 
 
WAGENBRETH, O.; STEINER, W.:  Geologische Streifzüge - Landschaft und Erdgeschichte 

zwischen Kap Arkona und Fichtelberg. Leipzig 1982. 
 
WALLASCHEK, M.:  Die Tierwelt im Gebiet des geplanten Naturparkes "Unteres Saaletal". 

In: Verband zur Landschaftspflege "Unteres Saaletal" e.V (Hrsg.): Arbeiten 
aus dem Naturpark "Unteres Saaletal". Heft 1(1992), S. 57-62. 

 
WEHLMANN, E.-W.:  Zeittafel über die tausendjährige Geschichte der Saaleschiffahrt. Rat 

der Stadt Niemberg (Hrsg.), ohne Erscheinungsjahr. 
 
WÖBSE, H.-H.:  Landschaftsästhetik - eine Aufgabe für den Naturschutz? Norddeutsche 

Naturschutzakademie - Berichte 6 (1993) H. 1, S. 3-7. 
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Karten 
 
GFE: Karte der Hochwasserverhältnisse 1 : 25 000. Blätter TK 25 (AS) Halle Nord, 

Halle, Merseburg. GFE - Fachgebiet Bodenuntersuchungen, Halle 1992. 
 
HYDROLOGISCHE KARTE DER DDR (1 : 50 000), Zentrales Geologisches Institut, Berlin 

(Hrsg.) 1984. 
 Blätter  Eisleben/Halle (Saale) N - 1105-1/2 
   Querfurt/Halle (Saale) - 1105-3/5 
   Halle (Saale)/Bitterfeld - 1106-1/2 
   Halle (Saale) O/Leipzig N - 1106-3/4 
 
 
MITTELMAßSTÄBIGE LANDWIRTSCHAFTLICHE STANDORTKARTIERUNG (MMK) (1 : 100 000) 

Blatt 42-Halle. Eberswalde 1978.  
 
RADWANDERKARTE SAALE. OFFIZIELLE KARTE DER AG SAALERADWANDERWEG. GERHARDT, 

L. (HRSG.), HALLE 1994. 
 
FRÜHAUF, M. U.A.: Karte der Bodenqualität (nach Bodenwertzahlen) der landwirt-

schaftlich genutzten Freiflächen des halleschen Stadtgebietes. Stadtkarte 
1 : 10 000 ( in vier Teilen), Halle o.J. 

 
GEWÄSSERLAUFVERZEICHNIS DER DDR: In: HYDROGRAPHISCHES KARTENWERK DER DDR,  

METEOROLOGISCHER DIENST DER DDR (HRSG.), BERLIN 1966. 
 
KARTOPRODUKT GMBH (HRSG.): SAALKREIS UND HALLE.1 : 75 000, Halle 1995 
 
MITTELMAßSTÄBIGE LANDWIRTSCHAFTLICHE STANDORTKARTIERUNG (MMK) (1 : 100 000) 

Blatt 42-Halle. Eberswalde 1978.  
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Nicht veröffentlichte Unterlagen 
 
ANONYMUS:  UVS-BAB A 14, Rhein-Ruhr-Ingenier-Gesellschaft mbH, Teil: Faunistische 

Inventarisierung. BAB_Abschnitte: Könnern - Löbejün, Peißen - Tornau, 
Knotenpunkt Halle-Peißen. Teilabschnitte des Saalkreises.(1994) 

 
AUTORENKOLLEKTIV:  Originale Arteninventarlisten von speziellen Untersuchungsflächen 

des Stadtgebietes, Halle 1993. Die Autoren als Spezialisten der einzelnen 
taxonomischen Gruppen sind dem jeweiligen Kapitel vorangestellt, die 
Daten liegen in der UNB der Stadt Halle vor.   

 
OECOCART/CUI: Landschaftsrahmenplan Saalkreis, Halle 1995, Entwurf. 
 
DEGES DEUTSCHE EINHEIT FERNSTRASSENPLANUNGS- UND -BAU GMBH IM AUFTRAGE DES 

LANDES SACHSEN-ANHALT:   Verkehrsprojekt Deutsche Einheit- Straße - Nr. 
13 A 143 Westumfahrung Halle, Abschnitt vom AD Wallwitz (A 14) bis zur 
AS Bennstedt (B 80). Erläuterungsbericht zum Raumordnungs-verfahren. 
1995. 

 
GEOLOGISCHES LANDESAMT: Geotope in Halle. Schriftliche Mitteilung vom 15.06.1995 
 
UNTERHALTUNGSVERBAND "UNTERE SAALE":  Erfasungsbörgen der Fließgewässer-

kartierung 1996. 
 
GREBNER INGENIEUR GMBH:  Erfassung von Altlastverdachtsflächen im Saalkreis vom 

22.12.1994. 
 
HANSA LUFTBILD GMBH: Color-Infrarot-Aufnahmen. Maßstab ca. 1 : 10 000, Aufnahme-

zeitpunkt Mai/Juli 1993.  
 
HEIMER + HERBSTREIT:  Landschaftsrahmenplan Stadt Halle - Osendorfer See. 

Erläuterungsbericht.  Hildesheim, Bochum, Redeberg/Dresden 1993 
 
KÖLTZSCH, G.: Die Bodengüte und ihre Stellung im System der Flurmelioration im Ag-

glomerationsraum Halle-Merseburg. Diplomarbeit Sektion Geographie 
MLU, Halle 1973, 50 S. 

 
LANDSCHAFTSARCHITEKTENBÜRO DÄRR:  Rahmenplan Hufeisensee. Halle 1994. 
 
MLU:  Wasserbaulicher Zustand der Reide. Manuskript 1994. 
 
OBERMAYER PLANEN+BERATEN: UVS Flughafen Leipzig/Halle. Schalltechnische 

Untersuchung Flughafen Leipzig/Halle, Teil 1: Ermittlung der 
Lärmschutzbereiche nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 
30.03.1971 (Variantenuntersuchung). Institut für Umweltschutz und 
Bauphysik. München 1994.  

 
PLANUNGSBÜRO GREBE:  Ökologisches Ausbaukonzept Reidebach - Stadtgebiet Halle 

und Kabelskebach - Saalkreis. Nürnberg 1993. 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM HALLE (HRSG.):  Regionales Entwicklungsprogramm für den 
Regierungsbezirk Halle (Entwurf). Halle 1993, Entwurf. 

 
SAUERBREY, U.: Wärmeklimatische Gliederung und ihre Bedeutung für die Stadtplanung 

der Stadtregion Dresden. Diplomarbeit. Institut für Geographie, Universität 
Halle, Halle 1992, 70 S. 

SCHRÖDER, H.  UND G. VILLWOCK : Geomorphologische Karte 1 : 25 000. Land-
schaftsplan Halle (Vorentwurf), Halle 1992. 

 
SPACETEC:  Stadtklimauntersuchung Halle/Saale mit Umland. Freiberg 1991. 
 
STAATLICHES FORSTAMT HALLE:  Erläuterungsbericht zur Waldfunktionskartierung im 

Stadtwald Halle. Halle 1992. 
 
SZEKELY, S.:  Kartierung ausgewählter Typen stehender Gewässer im halleschen Raum 

unter besonderer Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes. 
Dipl.-Arbeit, Univ. Halle-Wittenberg, Sektion Geographie. Halle 1987. 

 
ZINKE, G.:  Bewertungsrahmen für Standgewäser. Halle 1990, Entwurf. 
 
ZINKE, G.:  Bewertungsrahmen für Fließgewässer. Halle 1990, Entwurf. 
 
ZINKE, G.: Hochwassererfassung an Saale und Unstrut durch Luftbildinterpretation 1: 10 

000. Halle 1979 und 1981 sowie mndl. Auskünfte 1994. 
 
 
Rechtliche Grundlagen 
 
BIOTOPTYPEN-RICHTLINIE DES LANDES SACHSEN-ANHALT. RdErl. des MU vom 1.6.1994. 

MBL. LSA Nr. 60/1994, S. 2099-2114. und: Änderung der Biotoptypen-
Richtlinie des Landes  Sachsen-Anhalt. RdErl. des MU vom 30.9. 1994. 
MBl. LSA Nr 75/1994, S. 2533. 

 
DENKMALSCHUTZGESETZ DES LANDES SACHSEN-ANHALT. Vom 21. Oktober 1991. 
 
GESETZ ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN DURCH 

LUFTVERUNREINIGUNGEN, GERÄUSCHE, ERSCHÜTTERUNGEN UND ÄHNLICHE 

VORGÄNGE (BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ). Vom 14. Mai 1990. BGBl. I 
S. 880, geändert durch G zu dem Einigungsvertrag v. 23.9.1990, BGBl. II 
S. 885. 

 
LANDESWALDGESETZ. Vom 13. April 1994. GVBl. LSA Nr. 17/1994, S. 520-528. 
 
NATURSCHUTZGESETZ DES LANDES SACHSEN-ANHALT (NATSCHG LSA). Vom 11. Februar 

1992. GVBl. LSA NR. 7/1992, S. 108-123. und Gesetz zur Änderung des 
Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt . Vom 24. Mai 1994. 
GVBl. Nr. 25/1994. S. 608. 

 
SECHSZEHNTE VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IMMISSIONSCHUTZGESETZES 

(VERKEHRSLÄRMVERORDNUNG - 16. BIMSCHV). Vom 12. Juni 1990. BGBl. I 
S. 1036. 
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RICHTLINIE DES RATES VOM 2. APRIL 19979 ÜBER DIE ERHALTUNG DER WILDLEBENDEN 

VOGELARTEN (79/409/EWG). (ABl EG Nr. L 103 S. 1, zuletzt geändert in 
ABl. EG 1986 Nr. L 1000 S. 22.) 

 
RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES VOM 21. MAI 1992 ZUR ERHALTUNG DER NATÜRLICHEN 

LEBENSRÄUME SOWIE DER WILDLEBENDEN TIERE UND PFLANZENARTEN. ABl EG 
Nr. L 206/7 vom 22.7. 1992. 

 
RICHTLINIE ZUR AUFSTELLUNG DES LANDSCHAFTSRAHMENPLANES NACH § 6 DES 

NATURSCHUTZGESETZES DES LANDES SACHSEN-ANHALT. RdErl. des MU vom 
18.1. 1993. MBl. LSA Nr. 9/1993, S. 520 - 523. 

 
VERORDNUNG ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN DURCH 

LUFVERUNREINIGUNGEN BEI AUSTAUSCHARMEN WETTERLAGEN (SMOG-
VERORDNUNG - SMOGVO). Vom 6. Dezember 1991, GVBl. LSA Nr. 
41/1991, S. 509-515. 

 
VERORDNUNG ZUR ÄNDERUNG DER SMOG-VERORDNUNG. Vom 11. Dezember 1992, GVBl. 

LSA Nr. 49/1992, S. 851-852. 
 
VORSCHALTGESETZ ZUR RAUMORDNUNG UND LANDESENTWICKLUNG DES LANDES SACHSEN-

ANHALT. Vom 2. Juni 1992. GVBl. LSA Nr. 22/1992, S. 390-400.  
 
WASSERGESETZ FÜR DAS LAND SACHSEN-ANHALT (WG LSA). Vom 31. August 1993. GVBl. 

LSA Nr. 38/1993. 
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11.  Verzeichnis der Karten (in der Anlage) 
 
  1- Naturräume - Physiogeographische Raumtypen und lokale  
 Landschaften        M 1 : 50 000 
  2- Geologie / Oberflächennaher Untergrund    M 1 : 50 000 
  3- Heutige Potentiell natürliche Vegetation der Stadt Halle/S.  M 1 : 50 000 
  4- Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften    M 1 : 50 000 
  5- Fauna der Stadt Halle/S. - Artendichte     M 1 : 50 000 
  6- Hauptverbreitungsgebiete gefährdeter Arten - Rote Liste LSA - im  
 Stadtgebiet von Halle/S.       M 1 : 50 000 
  7- Wertvolle Tagfalterbiotope der Stadt Halle/S.     M 1 : 50 000 
  8-  Fledermausfluggebiete der Stadt Halle/S.     M 1 : 50 000 
  9-  Verbreitung von Lurchen und Kriechtieren im Stadtgebiet von  
 Halle/S.          M 1 : 50 000 
10-  Brutvogelarten der Roten Liste im Stadtgebiet von Halle/S. -  
 Kennwertsumme        M 1 : 100 000 
11-  Brutvogelarten der Roten Liste im Stadtgebiet von Halle/S. -  
 Artensummen        M 1 : 100 000 
12- Bodengesellschaften        M 1 : 50 000 
12a- Boden/Biotisches Lebensraumpotential und Grundwasserneu- 
 bildung         M 1 : 50 000 
13- Oberflächenwasser        M 1 : 50 000 
14- Grundwasser        M 1 : 50 000 
15- Georelief und Geländeklima      M 1 : 50 000 
16- Landschaftsbild        M 1 : 50 000 
17-  Erholung und Tourismus        M 1 : 50 000 
18-  Archäologische Denkmale       M 1 : 100 000 
19-  Ausgewählte Baudenkmalbereiche     M 1 : 100 000 
20-  Geotope         M 1 : 100 000 
21- Reale Flächennutzung und Bauvorhaben im Außenbereich  M 1 : 50 000 
22- Naturschutzflächen und -objekte      M 1 : 20 000 
23-  Konfliktdarstellung        M 1 : 20 000 
24-  Anforderungen an die Nutzungen     M 1 : 20 000 
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12.  Verzeichnis der Tabellen 
 
            Seite 
 
4.1.1    -   1: Flächenbilanz für Bestand und Planung der Stadt Halle / Saale   13 
4.1.2    -   1: Verbreitung und Verwendung der nutzbaren Rohstoffe im  
  Bereich Halle, einschließlich Altbergbau      19 
4.1.2    -   2: Kennzeichnung der Geotope der Stadt Halle     20 
5.1.1.1 -   1: Ausprägung der Vegetationskomplexe zu unterschiedlichen 
  historischen Zeitpunkten         41 
5.1.1.1 -   2: Bewertung der Vegetationskomplexe der Stadt Halle    66 
5.1.1.2 -   1: Liste der Säugerarten des Stadtgebietes      78 
5.1.1.2 -   2: Brutvögel des Stadtgebietes        81 
5.1.1.2 -   3: Liste der Reptilienarten des Stadtgebietes      86 
5.1.1.2 -   4: Liste der Amphibien des Stadtgebietes       86 
5.1.1.2 -   5: Liste der im Stadtgebiet nachgewiesenen Fischarten     88 
5.1.1.2 -   6: Liste der in den Gewässern des Stadtgebietes registrierten   
  Egel-Arten           90 
5.1.1.2 -   7: Rote-Liste-Arten der Landschnecken       91 
5.1.1.2 -   8: Rote-Liste-Arten der Wasserschnecken des Stadtgebietes    92 
5.1.1.2 -   9: Rote-Liste-Arten der Muscheln des Stadtgebietes     93 
5.1.1.2 - 10: Rote-Liste-Arten der Libellen in Gewässern des Stadtgebietes   94 
5.1.1.2 - 11: Rote-Liste-Arten der Heuschrecken des Stadtgebietes    95 
5.1.1.2 - 12: Rote Liste Arten (BRD) der Zikaden des Stadtgebietes    97 
5.1.1.2 - 13: Rote-Liste-Arten der Laufkäfer des Stadtgebietes     99 
5.1.1.2 - 14: Rote-Liste Arten der Prachtkäfer des Stadtgebietes   102 
5.1.1.2 - 15: Rote-Liste-Arten der Bockkäfer des Stadtgebietes   102 
5.1.1.2 - 16: Liste der gefährdeten Wildbienenarten des Stadtgebietes  105 
5.1.1.2 - 17: Liste der gefährdeten Makrolepidopterenarten des Stadt- 
  gebietes          109 
5.1.1.3 - 1: Bewertung der Bedeutung der Vegetationskomplexe des besiedel- 

ten Bereiches hinsichtlich ihrer Bedeutung als Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere        115 

5.1.2.   -   1: Bewertung der Böden hinsichtlich ihrer biotischen Lebensraum- 
  funktion         121 
5.1.2.   -   2: Empfindlichkeit der Bodenformen gegenüber Schadstoffeinträgen 124 
5.1.3.1 -   1: Wassergüte ausgewählter Fließgewässer    131 
5.1.3.1 -   2: Ökologische Bewertung ausgewählter Standgewässer der 
  Stadt Halle         133 
5.1.4    -   1: Jahresmittelwerte für SO2 und Schwebstaub für die Meßstation 
  Halle-Zentrum Nord        138 
5.1.4    -   2: Kaltluftseen, Kaltluftabflußbahnen und Barrieren im Stadt- 
  Umland-Bereich von Halle/Saale      141 
5.1.5     -   1: Kriterien zur Bewertung des Landschaftsbildes   144 
5.1.5     -   2: Bewertung der Landschafts- und Stadtbildeinheiten der 
  Stadt Halle         149 
5.2        -   1: Verteilung der Flächennutzungsarten in der Stadt Halle/Saale 159 
5.2.2     -   1: Waldfunktionen der Dölauer Heide      162 
5.2.4.1 -   1: Jagdstrecken aus den Jagdjahren 1955-1994 der Dölauer   
  Heide und seines Umlandes als Beispiel von Jagdstrecken  
  der Gemarkung von Halle       169 
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            Seite 
 
5.2.4.1 -   2: Jagdstrecken der Jagdjahre 1991/92 - 1994/95 aus der ge- 
  samten Gemarkung der Stadt Halle     170 
5.2.4.2 -   1: Fischarten der Fließ- und Stillgewässer der Gemarkung der  
  Stadt Halle mit dem Erfassungstermin Februar 1995   173 
5.2.5    -   1: Neuausweisung von Wohnflächen im Flächennutzungsplan  
  der Stadt Halle/Saale (Entwurf Juli 1995)        Anlage 1 
5.2.6     -   1: Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen im Flächen- 
  nutzungsplan der Stadt Halle/Saale (Entwurf Juli 1995)      Anlage 2 
5.2.9     -   1: Flächenbedarf an Städtischen Freiräumen in der Stadt  
  Halle (Saale)         180 
6.3        -   1: Schutzgutbezogene Konfliktbeschreibung    199 
6.3        -   2: Wertung der Bauflächen im Bezug auf ihr Konfliktpotential       Anlage 5 
7.1.1.1 -   1: Naturschutzgebiete (nach § 17 NatSchG LSA)    207 
7.1.1.2 -   1: Landschaftsschutzgebiete (nach § 20 NatSchG LSA)   215 
7.1.1.4 -   1: Flächennaturdenkmale (nach § 22 NatSchG LSA)   219 
7.1.1.4 -   2: Flächenhafte Naturdenkmale (nach § 22 NatSchG LSA)  220 
7.1.1.4 -   3: Naturdenkmale/Einzeldenkmale (nach § 22 NatSchG LSA)  225 
7.1.1.5 -   1: Geschützte Landschaftsbestandteile (nach § 23 NatSchG LSA) 227 
7.1.1.5 -   2: Geschützte Parks        234 
7.3        -   1: Ziele der Landschaftspflege und Landschaftsentwicklung 
  sowie Maßnahmen und Anforderungenan die Nutzungen  240 
7.3        -   2: Verzeichnis der BIMSchG genehmigungspflichtigen Anlagen 
  der Stadt Halle              Anlage 4 
 
 
13.  Verzeichnis der Abbildungen 
 
            Seite 
 
2.           -   1:  Hierarchie der Raumplanung und Landschaftsplanung in  
   Sachsen-Anhalt             8 
4.1.1      -   1:  Planungsrelevante Teilräume der Stadt Halle / Saale    11 
5.1.1.1   -   1:  Veränderungen der Ursprünlichen Vegetation durch irreversi- 
    bele Veränderungen der Standortbedingungen infolge von  
    Nutzungseinflüssen         47 
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    der Dölauer Heide mit ihrem Umfeld       75 
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5.1.2      -   2:  Toxizitätsstufen ausgewählter Schwermetalle in der Stadt Halle 126 
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7.3         -   1:  Hinweise für die Gestaltung von geschlossenen Baukör- 
    perstrukturen/Ventilationswirksame Teilbereiche von Fas-  
    saden sollen unbegrünt bleiben.           Anlage 3 
7.3         -   2:  Hinweise für die Gestaltung von geschlossenen Bau- 
    körperstrukturen/Durch eine reich strukturierte, abwechs- 
    lungsreicheOberfläche mit hoher und niedriger Vegeta- 
    tion und unterschiedlichen Baustoffen wird die Thermik  
    umbauter Räume gefördert.            Anlage 3 
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Anlage 1 
Tab. 5.2.5 - 1:  Neuausweisung von Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan der  
  Stadt Halle/Saale (Entwurf  August 1995) 
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Anlage 2 
Tab. 5.2.6 - 1:  Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen im Flächennutzungsplan  
     der Stadt Halle/Saale (Entwurf August 1995)
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Anlage 3 
Abb. 7.3 - 1:  Hinweise für die Gestaltung von geschlossenen Baukörperstrukturen/ 
  Ventilationswirksame Teilbereiche von Fassaden sollen unbegrünt  
  bleiben (nach KIEFER UND LOIDEL 1988, zitiert aus KRUPKA 1992)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7.3 - 2:  Hinweise für die Gestaltung von geschlossenen Baukörperstrukturen/ 
  Durch eine reich strukturierte, abwechslungsreiche Oberfläche mit hoher  
  und niedriger Vegetation und unterschiedlichen Baustoffen wird die  
  Thermik umbauter Räume gefördert. 
  (nach KIEFER UND LOIDEL 1988, zitiert aus KRUPKA 1992)  
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Anlage 4 
Tab. 7.3 - 2:  Verzeichnis der nach BIMSchG genehmigungspflichtigen Anlagen der 

Stadt Halle 
 
 
Nr. 

 
Art der Anlage 

 
Standort/Betreiber 

1 Farbherstellung, Verdünneranlage Druck- und Lederfabrik Halle, 
Merseburger Str. 371 

2 Heizkraftwerk Mitteldutsche Energieversorgung AG  
Kraftwerk Trotha, 
Magdeburger Str. 36 

3 Härteranlage Habrinol Chem. Fabrik gmbH u. Co 
KG Halle, 
Böllberger Weg 130 

4 Kesselhaus Hallesche Baumaschinen AG, 
Wilhelm Busch-Srtr.36 

5 Motorenprüfstand Hall. Motoreninst. u. Maschinenbau 
GmbH, 
Merseburger Str. 237 

6 Abfallzwischenlager Kröllwitz Martin-Luther-Universität Halle 
 

7 Schmelzanlage Nichteisenmetalle 
Medizin 

ebenso 

8 Behälterfertigung Hall. Metall und Stahlbau GmbH 
HAMESTA, 
Delitzscher Str. 72  

9 Kupolofenanlage KSB Pumpen und Amaturen Halle 
GmbH 

10 Bitumenmischanlage Ammendorf 
Recycliung Brecheranlage Ammendorf 
Zementbetonmischanlage Ammendorf 

Hall-Bau GmbH 

11 Bitumenmischanlage Trotha,  ebenso 
Köthener Str. 

12 Heizhaus Bundeswehr Wehrbereichsverwaltung 
Strausberg, 
Merseburger Str.  

13 Heizung ebenso, Osendorf 
14 Bitumenanlage 

Flammspritzanalge 
Farblager, Farbgebung, Farblager 

Waggonbau Ammendorf, 
Merseburger Str. 377 

15 Flüssigkeitstankanlage Hall. Industriemont. u. Anlagenbau 
GmbH,  
Eislebener Str. 43 

16 Dissousgasfabrik Halle Messer Griesheim GmbH 
17 Formstücke aus Beton Merseburger Beton- und Kieswerke 

GmbH 
18 Heizungsanlage Reilstraße  Staatl. Amt f. Umweltschutz, 

Reilstr. 72 
19 Säuretanklager Klöckner Chemiehandel GmbH, 

Reideburger Str. 65 



Landschaftsrahmenplan Halle/Saale 

 

OECOCART / CUI, 2/1997  

299 

 

 
Nr. 

 
Art der Anlage 

 
Standort/Betreiber 

20 Kraftfuttermischwerk Hallesche Kraftfutter GmbH, 
Brachwitzer Str. 24 

21 Umfüllstelle Flüssiggas Rheingas Halle-Saalegas GmbH, 
Eisenbahnstr. 9 

22 Getreideumschlag Hallesche Getreide GmbH, 
Brachwitzer Str. 24 

23 Grubenfallwerke 
Schredderanlage 
Autowrakanlage Radeweller Str. 

TRR Thyssen Rohstoff Recycling 
GmbH,  
? 

24 Räucherei Leipziger Str. 
Räucherei Hallesche Straße 
Räucherei Augustastraße 
Heizungsanlage Hallesche Str. 

Fleischerhandwerk "Moritzburg AG" 

25 Kohlelager, Bunker Halle Raab Karcher GmbH, 
Leipziger Chausee 181 

26 Niederdruckkessel Arbeitesamt Halle, 
Maxim Gorki-Str. 

27 Schießstätte 1. ESV 1848 Halle (S.) e.V., 
Oppinerstr. 18c  

28 Schießsportanlage Halle-Neustadt Magistrat der Stadt Halle, Sport- und 
Bäderamt 

29 Schießbahn f. Handfeuerwaffen 
Dessauer Str. 

Polizei des Landes Sachsen-Anhalt 
Bez. Reg. Halle 

30 Standortübungsplatz 
Franzigmark/Halle 

Wehrbereichsverwaltung VII 
Straußberg 

31 Dampferzeugung/Beheizung Justizvollzugsanstalt Halle 
 

32 Munitionslager Halle-Osendorf MDSG Materialdepot Service 
Gesellschaft mbH 

33 Kesselhaus Werk III  ENRO Ammendorf Energie GmbH  
34 Flüssigtanklager RHT Rheingas Handel und 

Transportgesellschaft mbH,  
Leipziger Chausee 26 A 

35 Tapetenherstellung Ammendorfer Tapetenfabrik GmbH 
 

36 Ammoniakkälteanlagen II und IV Frisch- und Gefrierdienst GmbH Halle 
 

37 Autowrackanlage Auto Kulla - KfZ Reperaturwerkstatt, 
Dessauer Str. 214 

38 Autowrackanlage ATS Auto-Teile-Service, 
Maschwitzer Str. 16-32 

39 Krematorium Gemeinnütziger Feuerbestattungs-
verein e.V., 
Landrain 25 

40 Heizung Amt für Versorgung und Soziales 
Maxim-Gorki-Str. 4-7  
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Nr. 

 
Art der Anlage 

 
Standort/Betreiber 

41 GUP-Anlage HL-Kunststofftechnik GmbH, 
August-Bebel-Str. 32 

42  
Heizwerk Holzplatz 
Heizwerk Dieselstraße 
OHW Freiimfelder Str. 

Energieversorgung Halle GmbH 

43 Flüssiggasanlage/Heizanlage acerplan Halle GmbH,  
Seebener Str. 22 

44 Transportbetonanlage Halle-Neustadt Riffel-Bauunternehmen GmbH&Co KG 
Halle, Versorgungsgebiet 

45 Heizhaus Bezirkskrankenhaus Dölau 
Heizhaus  Elisabeth Krankenhaus 

ETA Energie-Technik-Anlagen GmbH 

46 Bodensanierungsanlage Rathjens GmbH&Co KG , Grumbach 
47 Montageanlage Filter und Behälter Umtec, Umwelttechnik Halle GmbH 

i.G., 
Zscherbener Landstraße  

48 Herstellung von Betonformstücken Zentraldeutsche Betonsteinwerke 
GmbH, 
Habichtsfang 16 

49 Flüssiggasanlage Nietleben HIA Park/SEKA GmbH, Eislebener 
Str. 43 

50 Bauschuttrecyclinganlage Ammendorf  Mitteldeutsche Umwelt- und 
Entsorgungs GmbH, Geiseltalstr. 1 
Braunsbedra 

51 Herstellung von Formstücken 
Leipziger Chaussee 

FT Fertigbau GmbH, 
Leipziger Chaussee 189 

52 Räucheranlage reideburger Str. Eisland-GmbH, 
Reideburger Str. 44 

53 Schrottaufbereitungsanlage Halle Elbe-Saale-Recycling GmbH Halle, 
Hansastr. 8f 

54 Fleischerei und Räucherei Bruckdorf Globus SB-Warenhaus GmbH&Co 
KG, 
Leipziger Chaussee  

55 Go-Kart-Bahn Halle-Lettin Fa. Teschner, Hyazinthenstr. 33 
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Anlage 5 
 
Tab. 6.3 - 2: Wertung der Bauflächen im Bezug auf ihr Konfliktpotential 
 
Die Wertung der Bauflächen und Baugebiete erfolgt über die Anzahl der von den 
Vorhaben betroffenen Schutzgüter. Es wird von erheblichen und/ oder nachhaltigen 
Beeinträchtigungen ausgegangen, wenn ein Schutzgut mindestens eine mittlere 
Bedeutung bzw. Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung (z.B. 
Kaltluftabflußbahnen, NSG, § 30-Biotope) aufweist. 
Die vorgenommene Wertung stellt ein stark vereinfachtes Verfahren dar, das eine 
differenzierte Berwertung der Vorhaben auf der Basis von Geländerhebungen und im 
Rahmen eines Grünordnungsplanes nicht ersetzt. 
 
Bei der Bewertung des Schutzgutes Boden wurde von einer erheblichen und/ oder 
nachhaltigen Beeinträchtigung ausgegangen, wenn die Fläche nicht bereits vollständig 
versiegelt war, denn grundsätzlich stellt jede Versiegelung/Überbauung unversiegelter 
bzw. belebter Bodenflächen einen Eingriff dar.  
 
Die Zusammenstellung zeigt, daß durch alle Bauflächen erhebliche und/oder 
nachhaltige Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Durch eine Schraffur werden 
diejenigen Bewertungen oder Wert- und Funktionselemente hervorgehoben, die zu 
einer vorrangigen Ablehnung von Vorhaben aus der Sicht des 
Landschaftsrahmenplanes führen. Dabei gehen auch die Größe der Vorhaben, 
räumliche Kozentrationen von Vorhaben und die qualitätive Ausprägung einzelner 
Schutzgüter im Vorhabensbereich ein. 
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Flä-
che 
Nr. 

Art der 
geplanten 
Bebau- 

 
Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften 

 

Natur-
schutz-
gebiete 

Boden 
 
 

 ung Bedeutung 
 
 

Angaben zur Fauna ( z.B. Ar-
tendichte; Hauptverbreitungs-
gebiete gefährdeter Arten RL 
LSA, Lurchwanderwege etc.) 

und  
Objekte 

Lebens-
raumpoten

-tial 
 

dominie-
rende 

Bodenver-
siegelung 

Grundwas-
serneubil-

dung 
(mm/a) 

1 W hoch über 105 Arten pro 
angegebene Fläche, mehr als 
15 RL-Arten pro angegebene 
Fläche 

LSG, 
z.T. § 30 

mittel - 101 - 150  

2 
 

W mittel   mittel - 76 - 100  

3 W mittel  § 30 randl.  <60 % 76 - 100 
4 
 

W, S sehr gering - mittel (randlich)   mittel  76 - 125 

5 
 

W gering   mittel  101 - 125 

6 
 

VE gering   mittel - 
hoch 

 152 - 175 

7 W mittel    <60 % >175 
8 W mittel, randl. hoch  randl. §30  <60 % 101 - 125 
9 
 

W gering   mittel  101 - >175 

10 
 

W, S gering   mittel  101 - >175 

11 
 

S gering    >60 %  

12 
 

W gering  randl. § 30  > 60 %  

13 
 
 

W gering, randl. hoch Rand von Verbundstrukturen 
Wald zum Offenland 

LSG, 
linear § 30 

mittel  76 - >175 

14 
 

W gering    <60 %  

15 
 

GI    sehr hoch  <50 

16 
 

GI gering,z.T. hoch   mittel  101 - 125 

17 
 

GI gering    <60 % >175 

18 
 

W geri g Lurchwanderwege  mittel  101 - 125 

19 
 

W gering - mittel   mittel  101 - 125 

20 
 

W gering, z. T. mittel Lurchwanderwege  mittel  101 - 125 

21 
 

GI gering   mittel  126 - 150 

22 
 

GI gering   mittel  126 - 150 

23 
 

S gering   mittel  101 - 150 

24 
 

W gering   mittel  101 - 125 

25 
 

W mittel - hoch  § 30, NSG 
angren-

zend 

mittel  101 - 125 

26 
 

W gering   mittel  101 - 125 

27 
 

W gering, z. T. hoch Lurchwanderwege § 30 randl. hoch  126 - 150 

28 
 

W gering, z. T. hohes 
Entwicklungspotential 

Graben mit hohem Ent-
wicklungspotential und pot. 
Be-deutung für den 
Biotopverbund 

 hoch  <50 

29 
 

W mittel   hoch <60 % 126 - 175 

30 W mittel   hoch  101 - 125 
31 W gering    <60 %  
32 W mittel    <60 % >175 
33 W mittel    <60 % >175 
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34 W mittel verrohrter Graben mit hohem 
Entwicklungspotential 

  <60 % >175 

35 
 

W gering - mittel  LSG  <60 % >175 

36 W mittel verrohrtr Graben mit hohem 
Entwicklungspotential 

  <60 % >175 

37 
 
 

S gering - mittel (Amphibienwanderweg)   <60 % >175 

38 
 

S gering - mittel Amphibienwanderweg   <60% >175 

 

Flä-
che 
Nr. 

Art der 
geplanten 
Bebau- 

 
Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften 

 

Natur-
schutz-
gebiete 

Boden 
 
 

 ung Bedeutung 
 
 

Angaben zur Fauna ( z.B. Ar-
tendichte; Hauptverbreitungs-
gebiete gefährdeter Arten RL 
LSA, Lurchwanderwege etc.) 

und  
Objekte 

Lebens-
raumpoten

-tial 
 

dominie-
rende 

Bodenver-
siegelung 

Grundwas-
serneubil-

dung 
(mm/a) 

39 
 

W mittel    <60% 75 - 100 

40 
 

W mittel    <60 % 76 - 100 

41 M mittel  § 30 angr.  <60 % >175 
42 
 

W mittel Heiderandbebauung   <60 % 50 - 75 

43 
 

W gering bis mittel   mittel  50 - 75 

43a GEe gering    <60 %  
44 W mittel Fledermausfluggebiet, 

Heiderandbebauung 
 hoch  50 - 75 

45 W mittel    <60 %  
46 
 
 

W mittel    <60 % 76 - 100 

47 W mittel    <60 % 101 - 125 
48 W gering, z.T. mittel 71 - 105 Arten pro 

angegebene Fläche, 1-5 RL-
Arten pro angegebene Fläche 
Fledermausfluggebiet 

  <60 % <50 

49 S gering, z.T. mittel z.T. 1-5 RL-Arten pro 
angegebene Fläche 
Fledermausfluggebiet 

  <60 % 76 - 100 

50 
 

S gering, z.T. mittel Fledermausfluggebiet   <60 % 76 - 100 

51 
 
 
 

W hoch 71 - 105 Arten pro 
angegebene Fläche, 1-5 RL-
Arten pro angegebene Fläche 
bedeutender Tagfalterbiotop 
Fledermausfluggebiet 

  <60 % 126 - 150 

52 
 

S gering    <60 - 80 % 126 - 150 

53 
 

S mittel  § 30 randl.  <60 % z.T. >175 

54 
 

S gering    60 - 80 %  

55 
 

S mittel Vorrangfläche für Biotopver-
bund 

z.T. LSG hoch  <50 

56 
 

GI gering   hoch  101 - 126 

57 W gering   hoch  101 - 126 
58 W gering    <60 % 151 - 175 
59 W gering    <60 % 151 - 175 
60 
 

M gering    <60 % 101 - 125 

61 W gering    <60 % 151 - 175 
62 
 

GEe/ GI gering   mittel  101 - 125 

63 W mittel    <60 % 151 - 175 
64 
 

W gering   mittel  126 - 150 

65 
 

W gering, randl. mittel bis hoch  § 30 randl. mittel  101 - 175 
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66 W gering   mittel  76 - 175 
67 
 

GI gering   mittel  101 - 125, 
z.T >175 

68 
 

GI gering   mittel - 
hoch 

 151 - 175 

69 
 

GI gering   mittel  101 - 125 

70 
 

W gering   mittel  101 - 125 

71 
 

W gering   hoch  101 - 125 

72 W gering   hoch  101 - 125 
73 
 

W gering   mittel - 
hoch 

 50 - 75, 
z.T. - 175 

74 
 

W gering   hoch  151 - 175 

74a W 
 

gering   mittel  >175 

 

Flä-
che 
Nr. 

Art der 
geplanten 
Bebau- 

 
Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften 

 

Natur-
schutz-
gebiete 

Boden 
 
 

 ung Bedeutung 
 
 

Angaben zur Fauna ( z.B. Ar-
tendichte; Hauptverbreitungs-
gebiete gefährdeter Arten RL 
LSA, Lurchwanderwege etc.) 

und  
Objekte 

Lebens-
raumpoten

-tial 
 

dominie-
rende 

Bodenver-
siegelung 

Grundwas-
serneubil-

dung 
(mm/a) 

75 W gering   hoch  50 -75 
76 
 

W gering   hoch  50 - 75 

77 
 

W gering   hoch  50 - 75 

78 
 

W mittel  gepl. LSG mittel  126 - 150 

79 
 

W gering  gepl. LSG mittel - 
hoch 

 126 - 150 

80 
 

W gering - mittel Bereich mit Bedeutung für den 
Biotopverbund 

 mittel - 
hoch 

 126 - 150 

81 
 

W gering randl. Bereich mit Bedeutung 
für den Biotopverbund 

randl. GLB mittel  101 - 126 

82 
 

W gering randl. Bereich mit Bedeutung 
für den Biotopverbund 

 mittel  101 - 126 

83 
 

GI gering randl. Bereich mit Bedeutung 
für den Biotopverbund 

 mittel  151 - 175 

84 
 

W, M gering - mittel   mittel  101 - 125 

85 VE gering, z.T. hoch Bereich mit Bedeutung für den 
Biotopverbund 

 hoch  126 - 150 

85a 
 

VE mittel   mittel  151 - 175 

86 
 

W mittel   mittel  <50 - 75 

86a W gering - hoch (randl.)   hoch  101 - 125 
87 
 

W, M, S gering - mittel   mittel  50 - 75 

88 
 
 

GI, GEe gering   mittel  101 - 150 

89 
 

GEe gering    >60 %  

90 
 

W mittel    <60 %  

91 
 

W mittel    <60 %  

92 
 

M gering    >60 %  

93 
 

M gering    >60 %  

94 
 

M mittel  südl. FND  <60 %  

95 
 

W gering, z.T. mittel  südl. FND  >60 %  

96 W gering    <60 %  
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97 
 

S, W gering   sehr hoch   

98 W gering   sehr hoch   
99 
 

GEe gering    >80 %  

99a S gering - mittel   § 30 sehr hoch  150 - 175 
100 

 
GI gering    >80 %  

101 
 

GEe gering    >80 %  

102 S gering    >60 %  
103 

 
GI gering    >80 %  

104 
 

GI gering    >80 %  

105 
 

GI gering   hoch  101 - 125 

106 
 

GI gering   mittel  101 - 125 

107 S, GI gering   mittel - 
hoch 

 126 - 150 

108 
 

M gering, hohes 
Entwicklungspotential 

Entwicklungspotential im 
Bereich eines verrohrten 
Gewässers 

  >60 %  

 

Flä-
che 
Nr. 

Art der 
geplanten 
Bebau- 

 
Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften 

 

Natur-
schutz-
gebiete 

Boden 
 
 

 ung Bedeutung 
 
 

Angaben zur Fauna ( z.B. Ar-
tendichte; Hauptverbreitungs-
gebiete gefährdeter Arten RL 
LSA, Lurchwanderwege etc.) 

und  
Objekte 

Lebens-
raumpoten

-tial 
 

dominie-
rende 

Bodenver-
siegelung 

Grundwas-
serneubil-

dung 
(mm/a) 

110 
 

GEe mittel - hoch    <60 %  

111 
 

GEe gering    >80 %  

112 
 

GI gering   hoch  101 - 175 

113 
 

GEe mittel    >60 %  

114 
 

S, GEe gering   hoch  151 - 175 

115 
 

W mittel   hoch  151 - 175 

116 
 

W gering - mittel   hoch  151 - 175 

117 
 

W gering    hoch  151 - 175 

118 
 

M mittel   hoch  151 - 175 

119 
 

W    hoch  151 - 175 

120 S, GI, 
GEe 

gering - mittel 1-5 RL-Arten pro angegebene 
Fläche 

 hoch  126 - 175 

121 
 
 

GEe gering - mitel 1-5 RL-Arten pro angegebene 
Fläche 

 hoch  151 - 175 

122 
 

GEe gering   hoch  151 - 175 

123 
 

W gering   hoch - 
sehr hoch 

 151 - 175 

124 
 

W gering, randl. mittel   hoch  126 - 150 

125 
 

GI gering    >60 %  

126 GI gering   mittel - 
sehr hoch 

 126 - 150 

126a S 
 

mittel    <60 %  

127 
 

GI gering   mittel  126 - 150 

128 
 

GI gering    >80 %  
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129 
 

W gering   mittel  126 - 150 

130 
 

W mittel    <60 %  

130a S mittel verrohrtes Gewässer, 
Renaturierungspotential 

  <60 %  

131 
 

W gering    >60 %  

131a S gering    <60 %,  
z.T. >80 % 

 

132 
 

W gering    >60 %  

133 
 

S gering    >60 %  

134 
 

S mittel   hoch   

135 
 

M mittel   hoch   

136 M 
 

mittel   hoch   

137 
 

S gering   sehr hoch  <50 - 125 

138 
 

VE hoch Amphibienwanderweg  hoch  101 - 125 

139 W gering - mittel 75 - 105 Arten pro 
angegebene Fläche 
 

 sehr hoch  101 - 125 

140 
 

M gering    >60 %  

141 
 

M gering    >60 %  

142 
 

S gering    >60 %  

 

Flä-
che 
Nr. 

Art der 
geplanten 
Bebau- 

 
Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften 

 

Natur-
schutz-
gebiete 

Boden 
 
 

 ung Bedeutung 
 
 

Angaben zur Fauna ( z.B. Ar-
tendichte; Hauptverbreitungs-
gebiete gefährdeter Arten RL 
LSA, Lurchwanderwege etc.) 

und  
Objekte 

Lebens-
raumpoten

-tial 
 

dominie-
rende 

Bodenver-
siegelung 

Grundwas-
serneubil-

dung 
(mm/a) 

143 
 

S gering    >60 %  

144 W mittel    <60 %  
145 W mittel    <60 %  
146 W gering    <60 %  
147 W mittel    <60 %  
148 

 
W mittel Auenbereich als Vorrangfläche 

für Biotopverbund 
  >60 %  

149 
 

GEe gering   mittel  151 - 175 

150 
 

GEe, GI gering   mittel  76 - 150 

150a S gering - mittel   mittel - 
hoch 

 126 - 150 

151 
 

GEe, 
GI  

gering - mittel   mittel  76 - 100 

152 
 

W gering    >60 %  

153 
 

W mittel    <60 %  

 
 
Nr.  Art der 

geplanten 
Bebau- 

Wasser Geländeklima/ 
Stadtklima 

Landschaftsbild Bemer-
kungen 

Betroffen
e 

Schutz-
güter 

 ung Über-
schwem- 
mungs- 
gebiet 

Belastungsbereiche, 
potentielle 
Ausgleichsflächen 

Landschaftsstrukturen/
, Vorbelastung 

Landschafts-
ästhetischer 
Wert bebauter 
Bereiche  

Freiflächen 
außerhalb der 
kompakten 
Bebauung  

 Anzahl 
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1 
 
 

W     sehr hoch - 
hoch 

 3 

2 W     gering - sehr 
gering 

 2 

3 W    mittel   3 
4 W, S  Kaltluftentstehungs-

gebiet 
Siedlungsrand (sehr hoch - 

hoch, mittel) 
gering - sehr 
gering 

großflächig 3 

5 W    gering - sehr 
gering 

  1 

6 VE     hoch - sehr 
hoch 

 2 

7 W    Siedlungsrand  mittel  3 
8 W      mittel  3 
9 W     gering - sehr 

gering 
 1 

10 W, S    mittel (1/3) gering -sehr 
gering 

 1 

11 S    gering - sehr 
gering 

  1 

12 W    sehr hoch - 
hoch, mittel 

  2 

13 W  Kaltluftentstehungs-
gebiet, 

Durchlüftungsbahnen 

 mittel gering - sehr 
gering 

großflächig 
im Bau 

4 

14 W  Kaltluftentstehungsge-
biet 

 gering - sehr 
gering 

  2 

15 GI  Durchlüftungsbahnen Zersiedlung gering - sehr 
gering 

mittel  3 

16 
 

GI   Blickbeziehung vom 
Spielberg 

mittel mittel  3 

17 GI  Durchlüftungsbahn  gering - sehr 
gering 

  2 

18 W   Blickbeziehung vom 
Spielberg 

mittel sehr hoch - 
hoch (1/4) 

 3 

19 W   Ortsrand  sehr hoch - 
hoch 

 3 

20 
 

W  Kaltluftabflußbahn  mittel sehr hoch - 
hoch 

kleinflächig 4 

21 GI  Kaltluftabflußbahn   gering - sehr 
gering 

großflächig 2 

22 GI  Kaltluftabflußbahn   gering - sehr 
gering 

großflächig 2 

23 S     gering - sehr 
gering 

großflächig 1 

24 W    gering - sehr 
gering 

  1 

25 
 
 

W    gering - sehr 
gering (1/4) 

gering - sehr 
gering 

 2 

26 W     gering - sehr 
gering 

 1 

27 W GW-Wie-
deranstieg 

 Ortsrand 
Zersiedlung 

mittel (1/2) mittel  3 

28 
 
 

W   Ortsrand, 
Zersiedlung 

(sehr hoch - 
hoch) 

gering - sehr 
gering 

 3 

29 W   Zersiedlung mittel gering - sehr 
gering 

 3 

30 W    mittel   3 
31 W    mittel   3 
32 W    mittel   2 
33 W    mittel   3 
34 
 

W    mittel  Lücken-
schließung 

3 

35 W    mittel sehr hoch - 
hoch (1/3) 

 3 

36 
 

W    mittel  Lücken-
schließung 

3 

37 S    gering - sehr 
gering, sehr 
hoch - hoch 

  3 

38 S    sehr hoch - 
hoch 

  3 
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Nr.  Art der 
geplanten 
Bebau- 

Wasser Geländeklima/ 
Stadtklima 

Landschaftsbild Bemer-
kungen 

Betroffen
e 

Schutz-
güter 

 ung Über-
schwem- 
mungs- 
gebiet 

Belastungsbereiche, 
potentielle 
Ausgleichsflächen 

Landschaftsstrukturen/
, Vorbelastung 

Landschafts-
ästhetischer 
Wert bebauter 
Bereiche  

Freiflächen 
außerhalb der 
kompakten 
Bebauung  

 Anzahl 

39 W  Kaltluftentstehungs-
gebiet 

 mittel  kleinflächig 4 

40 W  (Kaltluftentstehungs-
gebiet) 

 mittel   4 

41 M    mittel   3 
42 W  Kaltluftentstehungs-

gebiet 
 mittel   4 

43 W   Bereich mit Ausblick gering - sehr 
gering 

  3 

43a GEe    gering - mittel   2 
44 
 

W    mittel   3 

45 W  lokaler 
Ausgleichsraum 

Gartenstadt mittel  kleinflächig 4 

46 W    sehr hoch - 
hoch (1/2) 
mittel (1/2) 

  3 

47 W   Kleingärten mittel   3 
48 
 
 

W  Durchlüftungsbahn, 
bestehende 

Vorbelastung 
(Barrierewirkung) 

 gering - sehr 
gering 

  3 

49 
 
 

S  Durchlüftungsbahn  gering - sehr 
gering 

  3 

50 S  Durchlüftungsbahn  gering - sehr 
gering 

  3 

51 
 
 
 
 

W  lokalklimatisher 
Ausgleichsraum 

 sehr hoch - 
hoch, gering - 
sehr gering 
randlich 

  4 

52 S    gering - sehr 
gering 

  1 

53 S    gering - sehr 
gering  

  2 

54 
 

S    mittel   2 

55 S Übersch.- 
geb. 

   mittel  4 

56 GI     gering - sehr 
gering 

großflächig 1 

57 W    mittel   2 
58 W    mittel   2 
59 W    mittel   2 
60 M    gering - sehr 

gering 
  1 

61 W    mittel   2 
62 GEe/ GI   Zersiedlung  gering - sehr 

gering 
großflächig 2 

63 W    mittel   3 
64 W     gering - sehr 

gering 
 1 

65 
 

W  Kaltluftentstehungs-
gebiet 

Zersiedlung, 
Aussichtspunkt 

 -mittel , gering 
- sehr gering  

großflächig 4 

66 W    mittel mittel großflächig 2 
67 GI   Konzentration von 

Bauflächen 
 gering - sehr 

gering 
großflächig 2 

68 GI   Konzentration von 
Bauflächen 

 gering - sehr 
gering 

großflächig 2 

69 GI   Konzentration von 
Bauflächen 

 gering - sehr 
gering 

 2 

70 W   Ortsrand 
Zersiedlung 

 mittel  2 
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71 W   Zersiedlung  gering - sehr 
gering 

 2 

72 W   Zersiedlung mittel   2 
73 W  Kaltluftentstehungs-

gebiet 
Ortsrand  gering - sehr 

gering 
 3 

74 W   Ortsrand 
Zersiedlung 

mittel (1/3) gering - sehr 
gering 

 2 

74a W   Ortsrand mittel gering - sehr 
gering 

 2 

 

Nr.  Art der 
geplanten 
Bebau- 

Wasser Geländeklima/ 
Stadtklima 

Landschaftsbild Bemer-
kungen 

Betroffen
e 

Schutz-
güter 

 ung Über-
schwem- 
mungs- 
gebiet 

Belastungsbereiche, 
potentielle 
Ausgleichsflächen 

Landschaftsstrukturen/
, Vorbelastung 

Landschafts-
ästhetischer 
Wert bebauter 
Bereiche  

Freiflächen 
außerhalb der 
kompakten 
Bebauung  

 Anzahl 

75 W   Zersiedlung mittel   2 
76 W    sehr hoch - 

hoch 
  2 

77  
 

W   Zersiedlung mittel   2 

78 W   Ortsrand sehr hoch - 
hoch 

mittel  3 

79 W Übersch.- 
geb. 

Klatluftentstehungs-
gebiet 

Ortsrand sehr hoch - 
hoch 

mittel  4 

80 W Übersch.-
geb. (z.T.) 

Kaltluftentstehungs-
gebiet 

Ortsrand  mittel  5 

81 W   Zersiedlung  gering - sehr 
gering 

großflächig 2 

82 W   Zersiedlung  gering - sehr 
gering 

 2 

83 GI    gering - sehr 
gering 

  1 

84 W, M   Zersiedlung  gering - sehr 
gering 

 3 

85 VE Übersch.-
geb. 

   gering-sehr 
gering 

 3 

85a  
 

VE   Zersiedlung mittel   3 

86 W   Zersiedlung  gering - sehr 
gering 

 3 

86a W   Zersiedlung    3 
87 W, M, S   Zersiedlung  gering - sehr 

gering 
 3 

88 GI, GEe    mittel (min.) 
gering - sehr 
gering 

gering - sehr 
gering 

 1 

89 GEe    gering - sehr 
gering 

  1 

90 W   innerstädt. Grünfläche 
(KG-Anlage.) 

mittel   3 

91 W   innerstädt. Grünfläche 
(KG-Anlage) 

mittel   3 

92 M  Stadtkl. 
Belastungsbereich 

 gering - sehr 
gering 

  2 

93 M  Stadtkl. 
Belastungsbereich 

 gering - sehr 
gering 

  2 

94 M  Stadtkl. 
Belastungsbereich 

 gering - sehr 
gering 

  3 

95 
 

W    gering - sehr 
gering 

mittel  3 

96 W    mittel   2 
97 W, S    gering - sehr 

gering 
  1 

98 W  Durchlüftungsbahn Ortsrand  mittel  3 
99 GEe  Durchlüftungsbahn, 

z.T. Stadtkl. 
Belastungsbereich 

 gering - sehr 
gering 

  2 

99a S  Durchlüftungsbahn, 
z.T. Stadtkl. 

Belastungsbereich 

  mittel  3 
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100 GI    gering - sehr 
gering 

  1 

101 GEe    gering - sehr 
gering 

  1 

102 S    mittel   2 
103 GI    gering - sehr 

gering 
  1 

104 GI    gering - sehr 
gering 

  1 

105 GI    gering - sehr 
gering 

  1 

106 GI  Kaltluftentstehungs-
gebiet 

 gering - sehr 
gering (1/3) 

mittel  3 

107 
 

S, GI     mittel  2 

108 
 
 

M    gering - sehr 
gering 

  2 

 

Nr.  Art der 
geplanten 
Bebau- 

Wasser Geländeklima/ 
Stadtklima 

Landschaftsbild Bemer-
kungen 

Betroffen
e 

Schutz-
güter 

 ung Über-
schwem- 
mungs- 
gebiet 

Belastungsbereiche, 
potentielle 
Ausgleichsflächen 

Landschaftsstrukturen/
, Vorbelastung 

Landschafts-
ästhetischer 
Wert bebauter 
Bereiche  

Freiflächen 
außerhalb der 
kompakten 
Bebauung  

 Anzahl 

110 GEe   KG-Anlage gering - sehr 
gering 

  3 

111 GEe    gering - sehr 
gering 

  1 

112 
 

GI  Kaltluftentstehungs-
gebiet 

  gering - sehr 
gering 

großflächig 2 

113 GEe  Kaltluftabflußbahn Zersiedlung gering - sehr 
gering 

 kleinflächig 4 

114 S, GEe   Zersiedlung gering - sehr 
gering 

  2 

115 W   Zersiedlung gering - sehr 
gering 

  3 

116 W   Zersiedlung  gering - sehr 
gering 

 3 

117 W    gering - sehr 
gering 

  1 

118 M    gering - sehr 
gering 

  2 

119 W    gering - sehr 
gering 

  1 

120 S, GI, 
GEe 

   gering - sehr 
gering 

mittel (1/3)  3 

121 GEe   Zersiedlung  mittel (1/2) 
gering - sehr 
gering 

 3 

122 GEe     gering - sehr 
gering 

 1 

123 W   Ortsrand  gering - sehr 
gering 

 2 

124 W    gering - sehr 
gering 

 Abgrabung 
und Halde 

1 

125 GI    gering - sehr 
gering 

  1 

126 GI     gering  1 
126a S    gering - sehr 

gering 
   

127 GI    gering - sehr 
gering 

  1 

128 GI    gering - sehr 
gering 

  1 

129 W    gering - sehr 
gering, mi ttel 

  2 

130 W  Durchlüftungsbahn  geing - sehr 
gering, mittel 

  4 

130a S  Durchlüftungsbahn  gering - sehr 
gering 

 bereits 
bebaut 

3 
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131 W  Stadtkl. 
Belastungsbereich 

 gering - sehr 
gering 

 kleinflächig 2 

131a S    gering-sehr 
gering 

  1 

132 W    gering - sehr 
gering 

  1 

133 S    gering - sehr 
gering 

  1 

134 S  Durchlüftungsbahn, 
Stadtkl. 

Belastungsbereih 

 gering - sehr 
gering 

  3 

135 M  Durchlüftungsbahn  gering - sehr 
gering 

  3 

136 M  Durchlüftungsbahn   mittel  kleinflächig 4 
137 S    gering - sehr 

gering 
  1 

138 VE Übersch.-
geb. 

Kaltluftsammelgebiet   gering - sehr 
gering 

 4 

139 W   sichtexponierte Lage  -sehr hoch - 
hoch (1/4) 
-gering - sehr 
gering 

großflächig 3 

140 M    gering - sehr 
gering 

  1 

141 M    gering - sehr 
gering 

  1 

142 S  Durchlüftungsbahn  gering - sehr 
gering 

  2 

 

Nr.  Art der 
geplanten 
Bebau- 

Wasser Geländeklima/ 
Stadtklima 

Landschaftsbild Bemer-
kungen 

Betroffen
e 

Schutz-
güter 

 ung Über-
schwem- 
mungs- 
gebiet 

Belastungsbereiche, 
potentielle 
Ausgleichsflächen 

Landschaftsstrukturen/
, Vorbelastung 

Landschafts-
ästhetischer 
Wert bebauter 
Bereiche  

Freiflächen 
außerhalb der 
kompakten 
Bebauung  

 Anzahl 

143 S  Durchlüftungsbahn  gering - sehr 
gering 

  2 

144 W    mittel   3 
145 W  lokaler 

Ausgleichsraum 
 mittel   4 

146 W  lokaler 
Ausgleichsraum 

 mittel   3 

147 W    mittel   3 
148 W   Blickbeziehung von 

Talkante 
mittel (1/2) sehr hoch - 

hoch (1/2) 
 2 

149 GEe    gering - sehr 
gering 

  1 

150 GEe, GI    gering - sehr 
gering 

  1 

150a S     mittel  3 
151 GEe, 

GI  
   gering - sehr 

gering 
  2 

152 W    sehr hoch - 
hoch 

  2 

153 W    sehr hoch - 
hoch 

  3 

 

 

 


